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1 Einleitung 

1.1 Aktuelle Entwicklungen und bestehender Reformbedarf der Or-

ganschaft 

Der Anlass für die Dissertationsschrift beruht auf dem Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und 

FDP aus dem Jahr 2009.
 
 Darin vereinbarten die Parteien die Prüfung einer kurz- bzw. mittelfristigen 

Einführung einer modernen und steueraufkommensneutralen Gruppenbesteuerung in Deutschland.
1
  

Als Folge wurde die in der Literatur seit langer Zeit geführte Diskussion über die Organschaft neu 

entfacht.
2
 Den geäußerten Reformüberlegungen ist die Abschaffung des Erfordernisses zum Abschluss 

und Durchführung des Gewinnabführungsvertrages als zentrale Forderung an eine moderne Gruppen-

besteuerung zu entnehmen. Dies folgt insbesondere dem Umstand, dass der Gewinnabführungsvertrag 

weltweit nur noch in Deutschland als Voraussetzung für die Begründung der Gruppenbesteuerung gilt
3
 

und dieser zudem mit betriebswirtschaftlichen Fehlanreizen,
4
 gesellschafts- und steuerrechtlichen 

Hürden
5
 sowie gemeinschaftsrechtlichen Zweifelsfragen verbunden ist.

6
 

Neben den vielfältigen Denkanstößen im Schrifttum wurden drei Reformkonzepte der Organschaft 

formuliert und von einer Facharbeitsgruppe des Bundesfinanzministeriums geprüft. Namentlich han-

delt es sich hierbei um das Einkommenszurechnungs-Modell, das IFSt-Modell sowie das Gruppenbei-

trags-Modell.
7
 Gemeinsames Merkmal der drei Vorschläge ist der Verzicht auf den vielfach kritisier-

ten Gewinnabführungsvertrag. 

                                                           
 

1 
Vgl. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP, Wachstum, Bildung, Zusammenhalt v. 26.10.2009, 13. 

2 
Vgl. Dötsch, DK 2011, 402; Eisgruber, DB 2010, Stp. 39; Endres, PIStB 2009, 214; ders.,, FS für Herzig 2010, 

189; Esterer/Bartelt, BB-Special zu Heft 5/2010, 2; Frey/Sälzer, BB 2012, 294; Füllbier/Pferdehirt, DB 2006, 

175; Fuest, DB 2010, Stp. 35; Gerlach, FR 2012, 450; Günkel/Wagner, Ubg 2010, 603; Herzig, FR 2009, 1037; 

ders., Beihefter DStR 30/2010, 61; ders., StuW 2010, 214; Herzig/Bohn, DB 2006, 1; Herzig/Wagner, DB 2005, 

1; dies. DStR 2006, 1; Hey, FR 2012, 994; dies., StuW 2011, 131; Hirschler/Schindler, IStR 2004, 505; Ismer, 

DStR 2012, 821; Jenzen/Gläser, Beihefter DStR 50/2010, 89; Jochum, FR 2005, 577; Jungnitz, IStR 2006, 266; 

Kaeser, DB 2010, Stp. 37; ders., Beihefter DStR 30/2010, 56; Kahle/Vogel/Schulz, Ubg 2011, 761; Kessler, DB 

2010, Stp. 33; ders., FS Herzig 2010, 285; Kessler/Jepp, DB 2009, 2737; Kessler/Philipp, Ubg 2010, 867; Kre-

bühl, DStR 2001, 1730; ders., FR 2009, 1042; Krebs, BB 2001, 2029; Kußmaul/Niehren/Pfeifer, Ubg 2010, 266; 

Lampert/Grave, DStZ 2012, 463; Lenz/Seroin/Handwerker, DB 2012, 365; Lohr/Görges, DB 2010, 2576; Lüdi-

cke, FR 2009, 1025; Mayr, BB 2008, 1312; ders., IStR 2010, 633; Oesterreicher, StuW 2002, 342; Osterwinter, 

DStZ 2011, 585; Prinz, GmbHR 2005, 917; ders., Beihefter DStR 30/2010, 67; Richter/Welling, FR 2009, 1049; 

Rödder, Ubg 2011, 473; Salzberger, IStR 1999, 97; Schön, in Herzig (Hrsg.) 2003, 621; Sureth/Mehrmann/Dahle, 

StuW 2010, 160; van Lishaut, FR 2009, 1030; Viskorf, Beihefter DStR 30/2010, 53; Wagner, StuW 2007, 308; 

Watrin/Sievert/Strohm, FR 2004, 1; Watrin/Ullmann/Wittkowski, Ubg 2008, 557; Welling/Richter, FR 2005, 

857; Witt, FR 2009, 1045.
 

3 
Vgl. Esterer/Bartelt, BB-Special zu Heft 5/2010, 3; Herzig, StuW 2010, 224; Jochum, FR 2005, 581; Kess-

ler/Philipp in Ubg 2010, 867; Abschnitt 2.1.6
 

4 
Vgl. Nickel, in IFSt-Schrift Nr. 471 2011, 23 m.w.N.

 

5 
Vgl. Schreiber, IFSt-Schrift Nr. 471 2011, 24 m.w.N.

 

6 
Vgl. Abschnitt 2.3.2.2.

 

7 
Vgl. BMF- Bericht v. 15.9.2011 mit den jeweiligen Reformvorschlägen als Anlage. Das Einkommenszurech-

nungs-Modell ist auf das Diskussionspapier „Konzept einer Gruppenbesteuerung“ unter maßgeblicher Mitwir-

kung des Bayrischen Staatministeriums der Finanzen (Anlage 6), das IFSt-Modell auf die IFSt-Schrift Nr. 471 

(2011) „Einführung einer modernen Gruppenbesteuerung“ der IFSt-Arbeitsgruppe (Anlage 5) und das Gruppen-

beitrags-Modell auf Diskussionspapier „Einführung eines modernen Gruppenbesteuerungssystems“ des Hessi-

schen Ministeriums der Finanzen zurückzuführen (Anlage 7). Die BMF-Facharbeitsgruppe hat die Reformvor-

schläge mit Stand August 2011 untersucht.  
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Dem Tenor des im September 2011 veröffentlichten Berichtes der BMF-Facharbeitsgruppe zur Folge 

dürften die untersuchten Gruppenbesteuerungs-Modelle jedoch in hohen Steuerausfällen resultieren, 

was der durch die Koalition vorgegebenen Steueraufkommensneutralität entgegensteht. Zudem wer-

den die systemimmanenten Kontentechniken der Reformvorschläge zum Teil als komplex bewertet.
8
 

Die aus dem Bericht hervorgehende Zurückhaltung an die Umsetzbarkeit einer modernen und steuer-

aufkommensneutralen Gruppenbesteuerung schien mit der Veröffentlichung des Grünbuchs der 

Deutsch-Französischen Zusammenarbeit vom 6.2.2012
9
 sowie dem 12-Punkte-Plan der Koalition vom 

14.2.2012
10

 entschwunden zu sein. Im Blickpunkt der Überlegungen stand fortan nicht mehr die Frage 

"ob" eine moderne Gruppenbesteuerung eingeführt werden sollte, sondern vielmehr "wie" diese aus-

sehen könnte.  

Die Zuversicht auf schnelle Reformen wurde mit Verkündung des Gesetzes zur Änderung und Verein-

fachung der Unternehmensbesteuerung und des steuerlichen Reisekostenrechts vom 20.2.2013
11

 ge-

trübt. So entschied sich der Gesetzgeber an den bestehenden organschaftlichen Regelungen grundsätz-

lich festzuhalten und diese nur punktuell fortzuentwickeln. Die im Schrifttum als „kleine“ bzw. „ver-

unglückte“ Organschaftsreform bezeichneten Neuerungen wurden kontrovers diskutiert, wobei nicht 

alle Zweifelfragen ausgeräumt werden konnten.
12

 

Der Bedarf an einer „großen Organschaftsreform“ dürfte hingegen kaum an Intensität abgenommen 

haben. So wurde die internationale Isolierung des deutschen Organschaftsregimes bislang nicht durch-

brochen, weil die Anerkennung der steuerlichen Gruppe nach geltender Rechtslage weiterhin den Ab-

schluss und Durchführung des Gewinnabführungsvertrages erfordert. Sollte der Gewinnabführungs-

vertrag als gemeinschaftswidrige verdeckte Diskriminierung qualifiziert werden, resultieren die ge-

meinschaftlichen Vorgaben zudem in erheblichen Steuerausfallrisiken für den inländischen Fiskus.
13

  

Daher erscheint die  Anpassung des derzeitigen Organschaftsregimes geboten, um sowohl die Standor-

tattraktivität Deutschlands zu erhöhen als auch unkalkulierbare Steuerausfällrisiken zu beseitigen. 

Insoweit ist der Gesetzgeber darin zu ermutigen, an einer Einführung einer modernen und steuerauf-

kommensneutralen Gruppenbesteuerung festzuhalten. 

1.2 Vorgehensweise und Ziel der Arbeit 

Das zentrale Ziel der Dissertationsschrift stellt die Bestimmung eines modernen und steueraufkom-

mensneutralen Gruppenbesteuerungs-Modells dar, welches für die „große“ Organschaftsreform in 

Deutschland geeignet ist. 

                                                           
 

8 
Vgl. BMF- Bericht v. 15.9.2011, 142.

 

9 
Vgl. BMF v.  6.2.2012, Onlineabruf v. 20.2.2015; Dorenkamp, Ubg 2012, 421. 

10 
Vgl. BMF, Grünbuch der Deutsch-Französischen Zusammenarbeit, Konvergenzpunkte bei der Unternehmensbe-

steuerung, Stand: Februar 2012, Online im Internet, 

www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/gruenbuch-deutsch-

franzoesische-zusammenarbeit-unternehmensbesteuerung-anlage.pdf, Abfrage vom 20.2.2015; Häuselmann, 

SteuK 2012, 113. 
11

 Vgl. BGBl I 2013, 285. 
12

 Vgl. Abschnitte 2.2.2.2 und 2.2.2.3 sowie BMF-Schreiben v. 29.5.2013, GmbHR 2013, 728; OFD Karlsruhe v. 

16.1.2014 - 277.0/52/2-St 221, FR 2014, 434; OFD Frankfurt v. 14.4.2014  S 2770 A-55-St 51, DStR 2014, 

2026. 
13

 Vgl. Abschnitt 5.3.3. 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/gruenbuch-deutsch-franzoesische-zusammenarbeit-unternehmensbesteuerung-anlage.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/gruenbuch-deutsch-franzoesische-zusammenarbeit-unternehmensbesteuerung-anlage.pdf
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Hierfür werden in einem ersten Schritt die Grundlagen von internationalen Gruppenbesteuerungs-

Konzepten, die aktuelle Gesetzeslage der deutschen Organschaft sowie die gemeinschaftsrechtlichen 

Vorgaben erörtert. Die daraus gewonnen Erkenntnisse werden zu Anforderungen an eine moderne und 

steueraufkommensneutrale Gruppenbesteuerung formuliert. 

Daran anschließend werden die von der BMF-Facharbeitsgruppe untersuchten drei Reformvorschläge 

einer umfassenden Analyse unterworfen.
14

 Dabei wird der Fokus auf die mit den Gruppenbesteue-

rungs-Modellen einhergehenden Problemstellungen gelegt. Nach erfolgter Untersuchung der jeweili-

gen Reformkonzepte wird gemessen, inwieweit die aufgestellten Anforderungen an ein modernes und 

steueraufkommensneutrales Gruppenbesteuerungs-Modell erreicht worden sind. 

Danach wird ein alternatives Gruppenkonten-Modell vorgestellt, welches die in der Analyse aufge-

deckten Problemstellungen vermeidet und die zuvor aufgestellten Anforderungen an eine „große“ 

Organschaftsreform erfüllt. Die Ausführungen zum Gruppenkonten-Modell werden in einen nationa-

len und grenzüberschreitenden Teil untergliedert. Wenngleich eine echte grenzüberschreitende Grup-

penbesteuerung favorisiert wird, kann der Reformvorschlag auch rein national angewendet werden.  

Zuletzt werden die Resultate der Dissertationsschrift im Fazit zusammengetragen. 

                                                           
 

14
 Sowohl das Einkommenszurechnungs- als auch das Gruppenbeitrags -Modell wurden im Vergleich zu älteren 

Diskussionsständen verändert. Zu ausgewählten Problembereichen der Vorversionen; vgl. Nickel, in IFSt-Schrift 

Nr. 471 2011, 95. 
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2 Grundlagen 

2.1 Internationale Gruppenbesteuerungs-Modelle15 

2.1.1 Übersicht 

Das Wesen von Gruppenbesteuerungskonzepten besteht darin, einen Konzern trotz der zivilrechtlichen 

Selbständigkeit seiner Konzerngesellschaften, als wirtschaftliche Einheit zu erfassen und ihn anhand 

seiner Leistungsfähigkeit zu besteuern.
16

 Ein zentrales Leitbild für die Erreichung dieses Postulats 

stellen die Besteuerungsfolgen einer Einheitsunternehmung dar. Dies folgt dem Umstand, dass ein 

Konzern (zumindest) die laufenden Besteuerungsfolgen durch Fusion zu einer Einheitsunternehmung 

erreichen könnte.
17

 Im Rahmen dieses Vergleichs sind das Stammhaus dem Gruppenträger und seine 

Betriebsstätten den Gruppengesellschaften gleichzustellen.  

Je nach Betonung der wirtschaftlichen Einheit der rechtlich selbständigen Konzerngesellschaften ha-

ben sich international unterschiedliche Besteuerungskonzepte entwickelt. Diese können in Anlehnung 

an Grotherr wie folgt eingeteilt werden:
18

 

                                                           
 

15 
Dieser Abschnitt stammt von dem Autor und ist der IFSt-Schrift Nr. 471, 2011, 106 ff. wortwörtlich entnommen. 

Es erfolgte lediglich eine Anpassung der ausländischen Gruppenbesteuerungs-Modelle an die geltende Rechtsla-

ge sowie eine Erweiterung der tabellarischen Übersicht. Die in diesem Abschnitt enthaltenen Ausführungen zu 

den ausländischen Gruppenbesteuerungskonzepten basieren auf folgender Literatur: Althuber/Mang, IWB 2004, 

F 5, Gr. 2, 607; Arai/Senft, IStR 2003, 263; Bacia, WiRO 2007, 50; Endres, WPg-Sonderheft 2003, 35; ders., in 

Herzig (Hrsg.) 2010, 461; EY, 2014 Worldwide Corporate Tax Guide, 

www.ey.com/GL/en/Services/Tax/Worldwide-Corporate-Tax-Guide---Country-list; Stand: August 2014;  IBFD, 

www.ibfd.org, Stand: April 2011; Füllbier/Pferdehirt, DB 2006, 175; Gassner, DB 2004, 842; ders., FR 2004, 

517; Kessler, in Strunk/Wassermeyer/Kaminski (Hrsg.) 2006, 235; Kischel, IWB 2004, F 5, Estland Gr. 2, 37; 

Liniero, Intertax 2005, 40; PwC, Worldwide-Tax-Summaries 2014-15, www.taxsummaries.pwc.com, Stand: 

August 2014; Schmidt/Heinz, Stbg 2006, 60 und 141; Schneider, IStR 2007, 457; Sedlaczek, IWB 2004, F 5, 

Finnland Gr. 2, 55; ders., IWB 2006, F 5, Belgien Gr. 2, 263 und Dänemark Gr. 2, 165 und Frankreich Gr. 2, 

1457 und Großbritannien Gr. 2, 431 und Luxemburg Gr. 2, 167 und Irland Gr. 2 93 und Niederlande Gr. 2, 435 

und Schweden Gr. 2, 179; ders., IWB 2007, F 5, Griechenland Gr. 2, 151 und Italien Gr. 2, 583 und Österreich 

Gr. 2, 701 und Spanien Gr. 2, 341; Senft/Senft, PIStB 2010, 192; Senft/Senft, PIStB 2011, 106; Step-

holt/Bascopé/Hering, IStR 2006, 441. 
16

 Vgl. Kessler, in Herzig (Hrsg.) 2003, 571; Prinz ebenda, 546. Auch der BFH sieht die Organschaftstheorie als 

die steuerliche Lehre der wirtschaftlichen Einheit rechtlich selbständiger Wirtschaftssubjekte an; vgl. BFH, Ur-

teil v. 16.3.1965 – I 9/63 U, BStBl. III 1965, 386. 
17

 Vgl. Gerlach, FR 2012, 460 m.w.N. 
18

 Vgl. Grotherr, StuW 1996, 359. 

http://www.ey.com/GL/en/Services/Tax/Worldwide-Corporate-Tax-Guide---Country-list
http://www.ibfd.org/
http://www.taxsummaries.pwc.com/
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Die Voraussetzungen aller Modelle zielen auf die Ansässigkeit, Rechtsform, Mindestbeteiligung sowie 

ggf. Mindestdauer ab. Die Gruppenbesteuerungskonzepte sind überwiegend binnenorientiert ausge-

staltet.
19

 In die steuerliche Gruppe sind regelmäßig nur Kapitalgesellschaften einzubeziehen. Somit 

nehmen Personenunternehmen an der steuerlichen Konsolidierung mehrheitlich nicht teil.
20

 Gemein-

sames zentrales Merkmal aller Systeme ist ein Ober-/Unterordnungsverhältnis zwischen Gruppenträ-

ger und Gruppengesellschaften. Vereinzelt bestehen zusätzliche Sondervorschriften, die es einer klei-

neren Gruppe von Gesellschaften ermöglicht, gemeinsam als Gruppenträger zu fungieren.
21

 Nachfol-

gend werden die gängigen Gruppenbesteuerungskonzepte skizziert und anhand der Konzern-

besteuerungssysteme der EU-Mitgliedstaaten sowie der OECD-Länder analysiert. Von den insgesamt 

40 untersuchten Ländern verfügen 13 über kein Gruppenbesteuerungsmodell.
22

 

2.1.2 Einheitskonzept 

Im Einheitskonzept
23

 wird das Gesamtergebnis der Gruppe anhand einer originären Konzerner-

folgsermittlung besteuert. Das Modell sieht eine steuerliche Vollkonsolidierung vor, im Rahmen wel-

cher für die gesamte Gruppe eine gemeinsame Steuerbilanz erstellt und die Gruppengesellschaften als 

unselbständige Betriebsteile des Gruppenträgers behandelt werden. Der Gruppenträger gibt eine ge-

meinsame Steuererklärung für die Gruppe ab, wobei die subjektive Steuerpflicht der Gruppengesell-

schaften beibehalten wird. 

                                                           
 

19
 Eine grenzüberschreitende Ergebniskonsolidierung von Ergebnissen ausländischer Tochtergesellschaften wird in 

Dänemark und in Italien zugelassen. In Italien werden die Ergebnisse der ausländischen Tochtergesellschaften 

nur untereinander - nicht jedoch mit inländischen Ergebnissen konsolidiert. In Österreich wird eine temporäre, 

beteiligungsproportionale Berücksichtigung laufender Verluste von ausländischen Tochtergesellschaften der 

(grds.) nur nächstniedrigeren Beteiligungsebene zugelassen. 
20

 In Australien, Deutschland, Lettland, Österreich (soweit Gesellschafter der Personengesellschaft Kapitalgesell-

schaften sind) sowie Spanien und Frankreich (sofern jeweils zur Körperschaftsbesteuerung optiert wurde) kön-

nen Einkommensteuersubjekte als Gruppenträger fungieren. In Australien qualifizieren Personengesellschaften 

zudem als Gruppengesellschaften. 
21

 So z.B. in Österreich und Großbritannien. 
22

 Folgende Länder verfügen über kein Gruppenbesteuerungssystem: Belgien, Bulgarien, Chile, Estland, Griechen-

land, Kanada, Rumänien, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Türkei sowie Ungarn.  
23

 Das Einheitskonzept ist in Australien und in den Niederlanden umgesetzt.  
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Da dieses Gruppenbesteuerungsmodell weitestgehende steuerliche Modifikationen für verbundene 

Unternehmen vorsieht, wird regelmäßig eine hohe Mindestbeteiligungsquote vorausgesetzt.
24

 Das 

starke Abhängigkeitsverhältnis deutet auf eine ausgeprägte wirtschaftliche Identität der Gruppe hin 

und rechtfertigt somit die einheitstheoretische Vorgehensweise.  

In Folge der Ermittlung des Gruppengesamtergebnisses wird eine erfolgswirksame Ergebnis-, Schul-

den- sowie Zwischenergebniskonsolidierung durchgeführt. Die steueraufschiebende Wirkung der Zwi-

schenergebniskonsolidierung entfällt erst bei Transaktionen mit Dritten sowie ggf. beim Ausscheiden 

von Gruppenmitgliedern. Die Kapitalkonsolidierung wird regelmäßig steuerneutral vorgenommen. 

2.1.3 Zurechnungskonzept 

Beim Zurechnungskonzept
25

 werden die Ergebnisse der Gruppengesellschaften separat nach Fremd-

vergleichsgrundsätzen ermittelt und in einem weiteren Schritt beim Gruppenträger zusammengerech-

net, wodurch eine Ergebniskonsolidierung erreicht wird. Die Gruppengesellschaften bleiben grds. zur 

Abgabe eigener Steuererklärungen verpflichtet.
26

 

In Abhängigkeit von der nationalen Ausgestaltung des Zurechnungskonzepts kann im Rahmen der 

Ergebniszurechnung an den Gruppenträger eine ggf. begrenzte erfolgswirksame Zwischenerfolgs- 

sowie Schuldeneliminierung oder aber optional eine Buchwertübertragungsmöglichkeit für gruppenin-

terne Transaktionen vorgesehen sein.
27

 In diesen Fällen kann von einem eingeschränkten Einheitskon-

zept gesprochen werden, da mit der steuerneutralen Behandlung gruppeninterner Lieferungs- und 

Leistungsbeziehungen auch ohne die (steuerneutral vorzunehmende) Kapitalkonsolidierung eine dem 

Einheitskonzept vergleichbare Wirkung erzielt wird. 

Das (partiell) konsolidierte Gruppengesamtergebnis unterliegt auf Ebene des Gruppenträgers der Be-

steuerung. Die erforderliche Mindestbeteiligungsquote ist durchschnittlich niedriger als bei dem Ein-

heitskonzept, was mit einer schwächeren steuerlichen Berücksichtigung der wirtschaftlichen Einheit 

einhergeht.
28

 

2.1.4 Modifizierte Einzelveranlagung 

Im Rahmen der modifizierten Einzelveranlagung wird kein Gesamtkonzernergebnis ermittelt. Der 

Zusammengehörigkeit der Gruppenmitglieder wird durch spezifische Sonderregelungen entsprochen, 

die fakultativ von den einzelnen Gruppenmitgliedern herbeigeführt werden können. Die Gruppenmit-

glieder unterliegen als selbständige Steuersubjekte der Besteuerung. Die Mindestbeteiligungshöhe ist 

im Durchschnitt zwischen den Beteiligungsanforderungen des Einheits- und des Zurechnungskonzepts 

                                                           
 

24
 Diese beträgt in den Niederlanden 95 % und in Australien 100 %. 

25
 Folgende Länder verfügen über ein Zurechnungskonzept: Dänemark, Deutschland, Frankreich, Island, Israel, 

Italien, Japan, Luxemburg, Mexiko, Neuseeland, Österreich, Polen, Portugal, Spanien, Südkorea sowie USA. In 

Neuseeland besteht neben dem Zurechnungskonzept, welches eine 100 %-ige Mindestbeteiligung vorsieht, eine 

Mischung aus Group-Contribution- sowie Group-Relief-Modell, welche bereits ab 66 %-iger Mindestbeteiligung 

greift. 
26

 In Japan, Neuseeland und den USA sind die Ergebnisse auf Ebene der Tochtergesellschaften zwar separat zu 

ermitteln, eine Abgabepflicht für die Gruppengesellschaften besteht jedoch nicht. 
27

 Innerhalb des Zurechnungskonzepts wird in Frankreich, Japan, Spanien, Südkorea sowie USA eine Zwischen-

gewinneliminierung vorgenommen. In Italien (Inland) und Polen ist eine Buchwertübertragung zulässig. 
28

 So ist die Gruppenbesteuerung bereits in Dänemark, Deutschland, Italien, Mexiko sowie Österreich ab einer 

einfachen Beteiligungsmehrheit möglich. 
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anzusiedeln.
29

 Die modifizierten Einzelveranlagungssysteme sind in die Group-Contribution- sowie 

die Group-Relief-Modelle zu unterteilen.
30

 

Das Group-Contribution-Konzept basiert auf fakultativen Gruppenbeiträgen, welche innerhalb der 

Gruppe frei in jede Richtung und damit auch zwischen Schwestergesellschaften erfolgen können. Die 

steuerliche Verlustausgleichswirkung der Gruppenbeiträge ist auf das positive steuerliche Ergebnis der 

leistenden Gesellschaft begrenzt. In dieser Höhe wird der Gruppenbeitrag bei der empfangenden Ver-

lustgesellschaft als Betriebseinnahme und bei dem leistenden Gruppenmitglied als Betriebsausgabe für 

steuerliche Zwecke anerkannt. Gruppeninterne Transaktionen können in Norwegen und Schweden mit 

der steuerlichen Buchwertverknüpfung steuerneutral gestaltet werden. 

Das Group-Relief-Modell erlaubt es sämtlichen Gruppenmitgliedern, ihre laufenden Verluste beliebig 

aufzuteilen und auf andere Gruppenmitglieder zu übertragen, ohne dass entsprechende schuldrechtli-

che Verpflichtungen eingegangen werden müssen. Zwischenergebnisse aus gruppeninternen Transfers 

können in etwa der Hälfte der nationalen Group-Relief-Konzepte eliminiert werden.
31

 

2.1.5 Sonderfragen nationaler Gruppenbesteuerungskonzepte  

Die im Folgenden dargestellten Regelungen können i.d.R. keinem spezifischen Gruppenbesteuerungs-

konzept zugeordnet werden, sind aber von elementarer Bedeutung. 

2.1.5.1 Einbeziehungs- und Ausübungswahlrechte 

Die Einbeziehung in die Gruppenbesteuerung ist in den meisten Ländern als Option ausgestaltet.
32

 

Ohne ein Antragswahlrecht könnte die Gruppenbesteuerung den Konzern steuerlich benachteiligen, so 

bspw. hinsichtlich rechtssubjektbezogen zu gewährenden Freibeträgen sowie Eingangsstaffelsätzen. 

Zum Teil kann der Gruppenträger über die Aufnahme nur bestimmter Gruppengesellschaften und so-

mit über den Umfang der steuerlichen Gruppe frei entscheiden (Cherry-Picking), wobei dieses indivi-

duelle Wahlrecht mit beschränkenden Vorschriften verbunden sein kann.
33

 In grenzüberschreitenden 

Gruppenbesteuerungskonzepten umfasst die fakultative Einbindung zwingend das gesamte berück-

sichtigungsfähige ausländische Engagement (All-In All-Out).
34

  

2.1.5.2 Verlustverantwortung 

Der tatsächliche, ergebniswirksame Ausgleich eines zugerechneten Verlusts ist nur in Group-

Contribution-Systemen vorgesehen. Die übrigen Gruppenbesteuerungssysteme stellen allein auf die 

wirtschaftliche Verlusttragung ab, welche das Eigenkapital der Gruppengesellschaften umfasst. Um 

                                                           
 

29 So wird in Finnland, Lettland, Norwegen sowie Schweden eine Mindestbeteiligungshöhe von mindestens 
bzw. über 90 % für die Anwendung der Sondervorschriften gefordert. 

30 Das Group-Contribution-Konzept ist in Finnland, Norwegen und in Schweden vorzufinden. Das Group-
Relief-System besteht in Irland, Lettland, Litauen, Malta, Republik Zypern sowie UK. In Neuseeland exis-
tiert neben dem Zurechnungskonzept eine Mischung aus Group-Relief- und Group-Contribution-Modell. 

31 Eine Zwischengewinneliminierung wird in Irland, Malta sowie UK durchgeführt. 
32 Ein explizites Wahlrecht ist in Australien, Dänemark (Ausland), Frankreich, Island, Israel, Italien, Japan, 

Luxemburg, Mexiko, Neuseeland, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Spanien, Südkorea sowie den 
USA verankert. Auch in Deutschland ist streng genommen eine Zwangsorganschaft etabliert. Der wahlwei-
se Abschluss des Gewinnabführungsvertrags wirkt jedoch wie ein faktisches Wahlrecht. 

33 Die individuelle Einbeziehung von Gruppenmitgliedern ist bspw. in Frankreich, Italien und Österreich 
(jeweils hinsichtlich der binnenorientierten Gruppenbesteuerung), Niederlande, Polen und USA sowie 
implizit in den Einzelveranlagungssystemen möglich. In Polen ist die nachträgliche Aufnahme einer Grup-
pengesellschaft in eine bestehende Gruppe nicht zulässig. Vorgaben zur Mindestdauer und Sperrzeiten bei 
der Wiederaufnahme einer Gruppengesellschaft in die Gruppe schränken die Gestaltungsmöglichkeiten 
der Konzerngesellschaften ebenfalls ein, so bspw. in Island, Portugal und den USA. 

34 So in Dänemark, Italien sowie in Österreich. 
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eine weitergehende Verlustverrechnung zu vermeiden, werden teilweise insolvente Gruppenmitglieder 

nicht in die Gruppe aufgenommen bzw. müssen die Gruppe verlassen.
35

  

2.1.5.3 Steuerumlage 

Da mit der gruppeninternen steuerlichen Ergebniskonsolidierung Vermögensverschiebungen in Form 

von Steuerbelastungswirkungen verbunden sind, wird in Dänemark und Österreich für die Anerken-

nung der Gruppenbesteuerung sowie zum Schutze der Minderheitsgesellschafter der Abschluss eines 

Steuerumlagevertrags verpflichtend vorgesehen. Andere Steuerrechtsordnungen behandeln nur gesell-

schaftsrechtlich vorgeschriebene oder freiwillig getätigte Steuerumlagen steuerneutral, so dass die 

Vornahme einer Steuerumlage keine Ausschüttungsbelastung auslöst. 

2.1.5.4 Begründung der steuerlichen Gruppe  

Der Einstieg in die Gruppenbesteuerung ist regelmäßig ohne eine erfolgswirksame Kapitalkonsoli-

dierung und folglich ohne Aufdeckung von stillen Reserven möglich.
36

 Einen Stolperstein bei der Be-

gründung einer steuerlichen Gruppe stellt die Beschränkung der Nutzung von Vorgruppenverlustvor-

trägen dar. Die Bildung einer steuerlichen Gruppe bzw. die Aufnahme eines neuen Gruppenmitglieds 

in den steuerlichen Konsolidierungskreis wird dann behindert, wenn die Verlustverrechnungsmöglich-

keit der Gruppengesellschaft ggü. der Einzelveranlagung eingeschränkt oder vollständig versagt 

wird.
37

 Verlustvorträge des Gruppenträgers sind teilweise unbeschränkt mit dem Gruppeneinkommen 

verrechenbar.
38

 

2.1.5.5 Beendigung der steuerlichen Gruppe  

Beim Austritt aus der Gruppenbesteuerung ist zu entscheiden, ob bestehendes Verlustverrech-

nungspotential beim Gruppenträger verbleibt, untergeht oder verursachungsgerecht auf die Gruppen-

mitglieder verteilt wird. In modifizierten Einzelveranlagungssystemen werden Verlustvorträge bei den 

einzelnen Gruppenmitgliedern laufend festgehalten, so dass es bei Beendigung der Gruppenbesteue-

rung diesbezüglich regelmäßig keiner Korrektur bedarf. In Einheits- und Zurechnungskonzepten wer-

den Verluste aus der Gruppenphase auf Ebene des Gruppenträgers festgehalten und überwiegend auch 

nach Austritt einer verlustverursachenden Gruppengesellschaft bei diesem vorgetragen.
39

 In grenz-

                                                           
 

35
 So bspw. in Mexiko, Portugal, Spanien und UK. Eine Berücksichtigung von Liquidationsverlusten ist hingegen 

bspw. in Dänemark und Japan explizit zulässig. In Deutschland ist aufgrund des Erfordernisses zum Abschluss 

eines Gewinnabführungsvertrags der isolierte Insolvenzfall einer Gruppengesellschaft nur theoretischer Natur, so 

dass die Organschaft erst mit Beginn der (stillen) Liquidation endet. 
36

 In Japan hingegen sind bei erstmaliger Begründung der steuerlichen Gruppe die stillen Reserven der Gruppenge-

sellschaften aufzudecken, soweit die Beteiligung bspw. nicht seit mindestens fünf Jahren zum Betriebsvermögen 

des Gruppenträgers gehört. 
37

 So geht in Australien der Verlustvortrag einer aufzunehmenden Gruppengesellschaft im Verhältnis des (bereinig-

ten) Marktwerts der Verlustgesellschaft zum (bereinigten) Marktwert des Gruppenträgers unter. In Deutschland 

und Polen ist die Nutzung von Vorgruppenverlustvorträgen der Gruppengesellschaft in der Gruppenphase nicht 

zulässig. Die in den Einzelveranlagungskonzepten sowie bspw. in Frankreich, Italien (Inland), Mexiko, Portugal, 

Spanien, Südkorea oder USA auf eigene künftige Gewinne begrenzte Verlustnutzungsmöglichkeit der Gruppen-

gesellschaften benachteiligt diese nicht ggü. der Einzelveranlagung. 
38

 So ist der Vorgruppenverlust des Gruppenträgers bspw. in Deutschland, Japan und den USA vollständig mit dem 

Gruppengewinn verrechenbar. Soweit die Verrechnung der Verlustvorträge auf die Einkünfte des Gruppenträ-

gers beschränkt werden sollten, bleiben die vor Begründung der steuerlichen Gruppe angefallenen (Finanzie-

rungs-)Aufwendungen einer Gruppenträger-Holding mangels steuerpflichtiger Erträge regelmäßig unberücksich-

tigt. 
39

 In Italien und den Niederlanden können die Gruppenverlustvorträge auf Antrag verursachungsgemäß der aus-

scheidenden Gruppengesellschaft anteilig zugewiesen werden. In Spanien und den USA sind zum Zeitpunkt des 
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überschreitenden Gruppenbesteuerungskonzepten bleiben die Verlustnutzungsmöglichkeiten der aus-

ländischen Steuersubjekte von der Beendigung der nationalen Gruppe unberührt, weshalb in diesem 

Fall die im Inland verrechneten und nicht durch nachträgliche Gewinne ausgeglichenen Verluste einer 

Auslandstochtergesellschaft nachzuversteuern sind.
40

 Eine Nachversteuerung tritt regelmäßig auch im 

Falle einer vorzeitigen Beendigung der Gruppenbesteuerung sowie im Hinblick auf übertragene stille 

Reserven ein. 

2.1.5.6 Grenzüberschreitende Gruppenbesteuerung  

In Dänemark und Italien wird eine Ergebniskonsolidierung mit ausländischen Tochtergesellschaften 

zugelassen. In Österreich werden negative Ergebnisse der ausländischen Tochtergesellschaft temporär 

im Inland berücksichtigt und im künftigen Gewinnfall der Nachversteuerung zugeführt. 

Die Auslandsinvestitionen werden, verglichen mit dem Inlandsfall, steuerlich restriktiver beurteilt. 

Dies kann sich in Form einer nur beteiligungsproportionalen Berücksichtigung (negativer) Ergebnisse 

des ausländischen Engagements, der Beschränkung der Ausübung von Einbezugswahlrechten in den 

steuerlichen Konsolidierungskreis, der teilweisen Begrenzung des Auslandsengagements auf eine Be-

teiligungsebene sowie der Nichtberücksichtigung von Vorgruppenverlustvorträgen der ausländischen 

Steuersubjekte sowie einer Ergebnisverrechnung in einem eigenen (zweiten) ausländischen Konsoli-

dierungskreis ausdrücken. Finale Verluste von Auslandstochtergesellschaften werden zunehmend von 

den Gesetzgebern bzw. der Finanzverwaltung der EU-Mitgliedstaaten ins nationale Recht umgesetzt.
41

 

Einige Länder berücksichtigen Verluste ausländischer Betriebsstätten temporär beim inländischen 

Stammhaus auch dann, wenn abkommensrechtlich die Freistellungsmethode vereinbart worden ist.
42

 

Neben der Ergebniskonsolidierung bzw. der temporären Verlustberücksichtigung werden gruppenin-

terne grenzüberschreitende Transaktionen bspw. in Irland, Malta und UK in begrenztem Umfang steu-

erneutral ermöglicht.  

                                                                                                                                                                                     
 

Austritts einer Gruppengesellschaft die verbleibenden Verlustvorträge obligatorisch verursachungsgerecht aufzu-

teilen. In Polen gehen Gruppenverlustvorträge bei Beendigung der Gruppe vollständig unter. 
40

 Dies gilt sowohl in Dänemark, Österreich als auch Italien. Zu beachten ist jedoch die EuGH-Rechtsprechung zu 

finalen Verlustvorträgen; vgl. Ausführungen in Abschnitt 2.3. 
41

 So in Dänemark, Irland, Lettland, Litauen, Österreich, Schweden und UK. 
42

 So z.B. in den Niederlanden oder Frankreich. 
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2.1.6 Tabellarische Übersicht der Gruppenbesteuerungskonzepte der EU-

Mitgliedsstaaten und der OECD-Länder 

Gruppenbesteuerungskonzepte 
Kein Gruppenbesteue-

rungskonzept 

Belgien, Bulgarien, Chile, Estland, Griechenland, Kanada, Kroatien, Rumänien, 

Schweiz, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn 

Einheitskonzept Australien, Niederlande 

Zurechnungskonzept 

Dänemark, Deutschland, Frankreich, Island, Israel, Italien, Japan, Luxemburg, 

Mexiko, Neuseeland (100%-Group), Österreich, Polen, Portugal, Spanien, Südko-

rea, USA 

Group-Contribution-

Konzept 
Finnland, Norwegen, Schweden 

Group-Relief-Konzept Irland, Lettland, Litauen, Malta, Republik Zypern, UK 

Ergebniskonsolidierung 

Vollständig 

Australien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Island, Israel, Italien (Inland), 

Japan, Luxemburg, Neuseeland (100%-Group), Niederlande, Österreich (Inland), 

Polen, Portugal, Spanien, Südkorea, USA 

Beteiligungs-

proportional 

Italien (Ausland; begrenzt auf ausländischen Gruppenkreis), Mexiko, Österreich 

(Ausland; begrenzt auf temporäre Verlustverrechnung) 

Fakultativ und auf 

Gruppenbeiträge bzw. 

Verlustübertragungen 

begrenzt 

Finnland, Irland, Lettland, Litauen, Malta, Norwegen, Republik Zypern, Schwe-

den, UK 

Steuerneutrale gruppeninterne Transaktionen 

  

Australien, Frankreich (begrenzt auf Anlagevermögen), Irland, Italien (Inland), 

Japan, Malta, Neuseeland (100%-Group), Niederlande, Norwegen, Polen, Schwe-

den, Spanien, Südkorea, UK, USA 

Mindestbeteiligungsquote 

> 50% 
Dänemark, Deutschland, Italien, Malta, Mexiko, Österreich, Israel (67%, gewerb-

licher GT), Litauen (67%) 

≥ 75% 
Irland, Portugal, Republik Zypern, Spanien (grds. 75%), UK, Israel (80%, GT-

Holding), USA (80%) 

≥ 90% Finnland, Island, Lettland, Norwegen, Schweden 

≥ 95% 
Frankreich, Luxemburg (grds. 95%), Niederlande, Polen, Australien (100%), Ja-

pan (100%), Neuseeland (100%-Group), Südkorea (grds. 100%) 

Mindestdauer 

Jährliches Wahlrecht 

Finnland, Irland, Lettland, Litauen, Malta, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, 

Portugal (mit Sperrfrist), Republik Zypern, Schweden, Spanien, USA (mit Sperr-

frist), UK 

3 Jahre Italien (Inland), Österreich, Polen 

5 Jahre 
Deutschland, Frankreich, Island, Italien (Ausland), Luxemburg, Mexiko, Südko-

rea 

> 5 Jahre  
Israel (Wiederruf genehmigungspflichtig), Japan (Wiederruf genehmigungspflich-

tig), Australien (unwiderruflich), Dänemark (Inland Zwang, Ausland 10J)  
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2.2 Organschaft 

2.2.1 Rechtsentwicklung43  

Das zur Besteuerung von Unternehmensgruppen entwickelte Rechtsinstitut der steuerlichen Organ-

schaft geht zurück auf die Rechtsprechung des Preußischen Oberverwaltungsgerichts, die zunächst 

von Reichsfinanzhof und Bundesfinanzhof fortgeführt wurde, um schließlich vom Gesetzgeber kodifi-

ziert zu werden.
44

 Dabei haben Rechtsprechung und Gesetzgeber jeweils unterschiedliche Zielsetzun-

gen verfolgt und verschiedene theoretische Ansätze zugrunde gelegt. 

Das Preußische Oberverwaltungsgericht (PrOVG) hatte zur Einkommensteuer und Gewerbesteuer 

entschieden,
45

 dass ein außerpreußisches Unternehmen einen Gewerbebetrieb in Preußen unterhielt, 

wenn es sich eines in Preußen tätigen Vermittlers (Organ) bediente, der wie ein Angestellter in ge-

schäftlichen Angelegenheiten den Weisungen des Dienstherrn (Muttergesellschaft) unterworfen war. 

Aus dieser „Angestelltentheorie“ folgerte das PrOVG, dass das Einkommen des unselbständigen Or-

gans nicht eigenes, sondern Einkommen der Muttergesellschaft darstellt. Insoweit wurde eine Steu-

erpflicht der ausländischen Gesellschaft in Preußen begründet, um missbräuchliche Gestaltungen zu 

unterbinden.
46

 

Der Reichsfinanzhof übertrug das Rechtsinstitut der Organschaft auf die Umsatz- und Körperschafts-

teuer.
47

 Dabei galt eine Gesellschaft fortan als unselbständiges Organ, wenn sie nach Art einer bloßen 

Geschäftsabteilung finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch in das herrschende Unternehmen 

eingegliedert war.
48

 Diese wirtschaftliche Sichtweise sollte eine Besteuerung des Konzerns anhand 

seiner tatsächlichen Leistungsfähigkeit sicherstellen und Mehrfachbesteuerungen in dem damals gel-

tenden klassischen Körperschaftsteuersystem sowie im Allphasen-Bruttoumsatzsteuersystem vermei-

den.
49

 

Für die Anerkennung einer körperschaftsteuerlichen Organschaft verlangte der RFH den Abschluss 

eines Ergebnisabführungsvertrags (auch als Gewinnausschlussvertrag bezeichnet), wobei die Organ-

gesellschaft gemäß der Zurechnungstheorie subjektiv steuerpflichtig blieb und ihr Einkommen selb-

ständig ermittelte, welches im nächsten Schritt dem Organträger zugerechnet wurde.
50

 Um eine Dop-

pelbelastung zu vermeiden, wurde der handelsrechtlich an den Organträger abgeführte Gewinn bei 

diesem gekürzt. 

Der Bundesfinanzhof wandte für die körperschaftsteuerliche Organschaft zwischenzeitlich die sog. 

Bilanzierungstheorie an, wonach die handelsrechtlich vorgenommene Ergebnisabführung auf Grund-

                                                           
 

43
 Dieser Abschnitt stammt von dem Autor und ist der IFSt-Schrift Nr. 471, 2011, 11 ff. wortwörtlich entnommen. 

Es erfolgte lediglich eine Anpassung an die aktuelle Gesetzeslage. 
44

 Vgl. Herzig, Einführung, in Herzig (Hrsg.), Organschaft, 2003, 4. 
45

 PrOVG, Urteil v. 18.6.1896 – V 3/96, OVG in Staatssteuersachen Bd. 5, 163; PrOVG, Urteil v. 31.5.1902 – VI G 

38/01, OVG in Staatssteuersachen Bd. 1, 391. 
46

 Vgl. Kessler/Philipp, Ubg 2010, 868. 
47

 RFH, Urteil v. 6.10.1920 – II A 141/20, RFHE Bd. 3, 283; RFH, Urteil v. 31.3.1922 – I A 10/22, RFHE Bd. 9, 

167; RFH, Urteil v. 11.11.1927 – I A 75/27, RFHE Bd. 22, 183. 
48

 In der umsatzsteuerlichen Organschaft gilt seitdem die Einheits- oder Filialtheorie, wonach die Organgesellschaft 

ihre Steuersubjektfähigkeit verliert und als unselbständiger Teil des herrschenden Unternehmens gilt. 
49

 Vgl. Herzig, in Herzig (Hrsg.), Organschaft, 2003, 6. 
50

 RFH, Urteil v. 18.2.1933 – I A 439/32, RStBl. 1933, 647; RFH, Urteil v. 31.10.1933,RStBl. 1934, 684; RFH, 

Urteil v. 28.11.1934, RStBl. 1935, 725; RFH, Urteil v. 22.1.1935 –I A 401/32, RStBl. 1935, 517. 
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lage des Gewinnabführungsvertrags für körperschaftsteuerliche Zwecke zu übernehmen war.
51

 Ein 

abweichendes steuerliches Ergebnis war von der Organgesellschaft selbst zu versteuern. Mit Urteil 

vom 16.3.1965 installierte der BFH für Zwecke der Körperschaftsteuer die Organschaftstheorie als 

steuerliche Lehre der wirtschaftlichen Einheit rechtlich selbständiger Wirtschaftssubjekte.
52

 

Die gewerbesteuerliche Organschaft wurde im Jahr 1936 gesetzlich kodifiziert.
53

 Regelungen zur kör-

perschaftsteuerlichen Organschaft wurden 1969 in das KStG aufgenommen,
54

 nachdem der BFH zu-

vor Zweifel an der Vereinbarkeit der rein richterrechtlich begründeten Organschaft mit dem Grundsatz 

der Tatbestandsmäßigkeit der Besteuerung geäußert hatte.
55

 

Eine grundlegende Neuerung brachte die Unternehmenssteuerreform 2000. Mit dem Steuersenkungs-

gesetz vom 13.10.2000 wurden die Voraussetzungen der wirtschaftlichen und organisatorischen Ein-

gliederung für die körperschaftsteuerliche Organschaft abgeschafft.
56

 Eine weitere Vereinfachung 

betraf die Aufhebung des Zusammenrechnungsverbots von unmittelbaren und mittelbaren Beteiligun-

gen im Zusammenhang mit der finanziellen Eingliederung.  

Weitere wesentliche Änderungen erfuhr die ertragsteuerliche Organschaft durch das Gesetz zur Fort-

entwicklung des Unternehmenssteuerrechts vom 20.12.2001.
57

 Von zentraler Bedeutung war die 

Schaffung eines Gleichklangs der Voraussetzungen der ertragsteuerlichen Organschaft. Seit dem Ver-

anlagungszeitraum 2002 wird auch für gewerbesteuerliche Zwecke nur noch die finanzielle Eingliede-

rung verlangt. Gleichzeitig wurde der Abschluss eines Gewinnabführungsvertrags auch für die gewer-

besteuerliche Organschaft zur Voraussetzung gemacht. Ferner wurde der doppelte Inlandsbezug beim 

Organträger aufgegeben sowie die Mehrmütterorganschaft gesetzlich kodifiziert, die allerdings wenig 

später durch das Steuervergünstigungsabbaugesetz v. 16.5.2003
58

 gänzlich abgeschafft wurde. Eben-

falls durch das Steuervergünstigungsabbaugesetz verschärfte der Gesetzgeber die Anforderungen an 

die Organträgereigenschaft von Personengesellschaften dahingehend, dass diese eine originär gewerb-

liche Tätigkeit ausüben müssen, und forderte die finanzielle Eingliederung im Verhältnis zur Perso-

nengesellschaft selbst. 

Im Rahmen der Unternehmenssteuerreform 2008
59

 blieb die Organschaft unangetastet. Die Änderun-

gen durch das Richtlinien-Umsetzungsgesetz
60

 und das Jahressteuergesetz 2008
61

 beinhalten Regelun-

gen zu vororganschaftlichen und in organschaftlicher Zeit verursachten Mehr- und Minderabführun-

gen. 

 

                                                           
 

51
 BFH, Urteil v. 24.11.1953 – I 109/53 U, BStBl. III 1954, 21; BFH, Urteil v. 8.3.1955 – I 73/54 U, BStBl. III 

1955, 187; BFH, Urteil v. 5.11.1957- I 163/56 U, BStBl. II 1957, 139; vgl. auch Kolbe, in Herr-

mann/Heuer/Raupach, § 14 KStG Anm. 3. 
52

 BFH, Urteil v. 16.3.1965 – I 9/63 U, BStBl. III 1965, 386. Irrtümlich spricht der BFH von „Wirtschaftsobjek-

ten“; vgl. IFSt-Schrift Nr. 94 1967, 14. 
53

 § 2 Abs. 2 Nr. 2 S. 2 GewStG 1936. Bereits zwei Jahre zuvor wurde die umsatzsteuerliche Organschaft ins UStG 

übernommen, § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG 1934. 
54

 Gesetz v. 15.8.1969, BGBl. I 1969, 1182, BStBl. I 1969, 471. 
55

 BFH Schreiben v. 4.4.1962, BB 1962, 438; BFH v. 4.3.1965 – I 149/61, BStBl. III 1965, 329 und 331. 
56

 Gesetz v. 23.10.2000, BGBl. I 2000, 3267, BStBl. I 2000, 1428. 
57

 Gesetz v. 20.12.2001, BGBl. I 2001, 3858, BStBl. I 2002, 35. 
58

 Gesetz v. 16.5.2003, BGBl. I 2003, 660, BStBl. I 2003, 321. 
59

 Gesetz v. 14.8.2007, BGBl. I 2007, 1912. 
60

 Gesetz v. 9.12.2004, BGBl. I 2004, 3310, BStBl. I 2004, 1158. 
61

 Gesetz v. 20.12.2007, BGBl. I 2007, 3150, BStBl. I 2008, 218. 
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Mit der in 2013 verabschiedeten „kleinen Organschaftsreform“
62

 erfuhr das Organschaftsregime die 

letzte substanzielle Veränderung. Der Gesetzgeber reagierte einerseits auf europa- und gemeinschafts-

rechtliche Bedenken
63

 mit der Aufgabe des doppelten Inlandsbezugs für im EU-/EWR-Raum ansässi-

ge Organgesellschaften sowie der Verknüpfung von der Organträgereigenschaft für beschränkt und 

unbeschränkt Steuerpflichtige an eine im Inland belegene Betriebstätte, welcher sowohl die Beteili-

gung an der Organgesellschaft als auch das Einkommen der Organgesellschaft zugeordnet werden 

müssen. Andererseits wurden die strengen Vorschriften zur Durchführung von Ergebnisabführungs-

verträgen gelockert und Regelungen zum doppelten Abzug von Verlusten verschärft. 

2.2.2 Aktuelle Gesetzeslage64   

Deutschland verfügt über kein in sich geschlossenes Konzernsteuersystem, weshalb es „die“ Organ-

schaft nicht gibt.
65

 Vielmehr unterscheiden sich Ziele, Voraussetzungen und Rechtsfolgen der Organ-

schaft in der Körperschaft-, Gewerbe-, Umsatz- sowie Grunderwerbsteuer teilweise stark voneinander. 

Die folgenden Ausführungen und Reformüberlegungen konzentrieren sich allein auf die ertragsteuerli-

che Organschaft.  

Gesetzliche Regelungen zur ertragsteuerlichen Organschaft enthalten nach aktueller Rechtslage die §§ 

14-19 KStG, § 27 Abs. 6 KStG und § 37 Abs. 3 KStG sowie § 2 Abs. 2 S. 2 GewStG. Die Vorausset-

zungen der ertragsteuerlichen Organschaft sind für körperschaftsteuerliche und gewerbesteuerliche 

Zwecke seit 2003 identisch. 

2.2.2.1 Voraussetzungen 

2.2.2.1.1 Finanzielle Eingliederung 

Zentrales Erfordernis der deutschen Organschaftsregelung wie auch internationaler Gruppenbesteue-

rungsregime ist das Vorliegen eines Über-/Unterordnungsverhältnisses zwischen einem Organträger 

und einer oder mehrerer Organgesellschaften. Diese Voraussetzung manifestiert sich im finanziellen 

Eingliederungserfordernis. Der Organträger muss demnach über die Stimmrechtsmehrheit an der Or-

gangesellschaft verfügen (§ 14 Abs. 1 Nr. 1 S. 1 KStG), wobei unmittelbare und stimmrechtsmehr-

heitsvermittelnde mittelbare Beteiligungen zusammenzurechnen sind (§ 14 Abs. 1 Nr. 1 S. 2 KStG). 

Die einfache Stimmrechtsmehrheit ist als Minimalerfordernis an das Vorliegen eines Über-

/Unterordnungsverhältnisses zu verstehen. Im internationalen Vergleich werden überwiegend qualifi-

zierte Mindestbeteiligungen gefordert.
66

 

2.2.2.1.2 Gewinnabführungsvertrag 

Zusätzlich zur finanziellen Eingliederung wird der Abschluss eines Gewinnabführungsvertrags i.S.d. § 

291 Abs. 1 AktG gefordert (§ 14 Abs. 1 S. 1, 1. HS KStG i.V.m. § 14 Abs. 1 Nr. 3 KStG und § 17 

KStG). Dieser ist über eine Mindestdauer von fünf Jahren tatsächlich durchzuführen. Dabei wird für 

steuerliche Zwecke verlangt, dass die Organgesellschaft jeweils den Höchstbetrag der Gewinnabfüh-

                                                           
 

62
 Gesetz v. 20.2.2013, BGBl. I 2013, 285, BStBl. I 2013, 188. 

63
 Vgl. Mitteilung der Kommission v. 30.9.2010 – IP/10/1253; BMF, Schreiben v. 28.3.2011 – IV C 2 – S 

2770/09/10001, BStBl. I 2011, 300; BFH, Urteil v. 9.2.2011 – I R 54, 55/10, DStR 2011, 762. 
64

 Dieser Abschnitt stammt von dem Autor und ist der IFSt-Schrift Nr. 471, 2011, 13 ff. wortwörtlich entnommen, 

wobei eine Anpassung an die aktuelle Gesetzeslage erfolgte. 
65

 Vgl. Endres, PIStB 2009, 214; Esterer/Bartelt, BB-Special zu Heft 5/2010, 2; Hey, FR 2012, 995; Hüttemann, in 

Schön/Osterloh-Konrad (Hrsg.), 2010, 129; Kessler, FR 2011, 754; ders., DB 2011, Stp. 73; ders., in Kess-

ler/Kröner/Köhler (Hrsg.) 2008, 2; Prinz, Beihefter DStR 30/2010, 68. 
66

 Vgl. Abschnitt 2.1.6.  
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rung i.S.d. § 301 AktG abführt. Die Organgesellschaft darf Beträge aus dem Jahresüberschuss vor 

Gewinnabführung nur insoweit in Gewinnrücklagen einstellen, als dies bei vernünftiger kaufmänni-

scher Beurteilung wirtschaftlich begründet ist (§ 14 Abs. 1 Nr. 4 KStG). 

Im Verlustfall ist der Organträger gemäß § 302 Abs. 1 AktG dazu verpflichtet, jeden während der 

Vertragsdauer sonst entstehenden Jahresfehlbetrag auszugleichen, soweit dieser nicht dadurch ausge-

glichen wird, dass den anderen Gewinnrücklagen Beträge entnommen werden, die während der Ver-

tragsdauer in sie eingestellt worden sind. 

Im Rahmen der „kleinen Organschaftsreform“ hat der Gesetzgeber Erleichterungen bei der Durchfüh-

rung des Gewinnabführungsvertrags vorgesehen (§ 14 Abs. 1 Nr. 3 S. 4 und 5 KStG), welche zwar 

positiv aufgenommen wurden, jedoch zu einer Kontroverse in der Literatur geführt haben.
67

 

2.2.2.1.3 Anforderungen an Organträger und Organgesellschaft 

Die Organträgereigenschaft kann rechtsformunabhängig sowohl von einer nicht steuerbefreiten Kör-

perschaft, einer originär gewerblich tätigen Personengesellschaft als auch einer gewerblich tätigen 

natürlichen Person erfüllt werden (§ 14 Abs. 1 Nr. 2 S. 1 f. KStG). Zu beachten ist, dass bei der Perso-

nengesellschaft als Organträgerin die finanzielle Eingliederung unmittelbar im Verhältnis zur Perso-

nengesellschaft erfüllt sein muss (§ 14 Abs. 1 Nr. 2 S. 3 KStG).
68

 Der Organträger kann sowohl be-

schränkt als auch unbeschränkt steuerpflichtig sein und muss über eine im Inland belegene Betriebstät-

te verfügen, welcher sowohl die Beteiligung an der Organgesellschaft als auch das Einkommen der 

Organgesellschaft zugeordnet werden müssen (§ 14 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 S. 4-7 KStG).  

Als Organgesellschaften kommen nur Kapitalgesellschaften mit Geschäftsleitung im Inland und Sitz 

im EU-/EWR-Raum in Betracht (§ 14 Abs. 1 S. 1 1. HS KStG, § 17 KStG).  

2.2.2.1.4 Beginn und Ende der Organschaft 

Die erstmalige Begründung der Organschaft ist möglich, wenn die finanzielle Eingliederung ununter-

brochen von Beginn des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft an erfüllt ist und der Gewinnabfüh-

rungsvertrag bis zum Ende des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft wirksam wird.
69

 Liegen alle 

Voraussetzungen vor, treten die Rechtsfolgen der Organschaft ein, ohne dass es eines weiteren An-

trags bedarf. Abschluss und Durchführung eines Gewinnabführungsvertrags begründen somit eine Art 

faktisches Wahlrecht. 

Die Organschaft wird beendet, wenn eine der Voraussetzungen der §§ 14 ff. KStG nicht mehr erfüllt 

ist. Sofern der Gewinnabführungsvertrag mindestens fünf Jahre lang durchgeführt worden ist und die 

Organschaft mit Ablauf des Wirtschaftsjahres beendet wird, gilt sie als bis dahin verwirklicht. Die 

Organschaftsmitglieder sind fortan eigenständig der Besteuerung zu unterwerfen. Wird die Organ-

                                                           
 

67
 Vgl. Benecke/Schnitger, IStR 2013, 155; Dötch/Pung, DB 2013, 308; dies., DB 2013, 2169; Fellinger/Welling, 

DStR 2013, 1718; Forst/Suchanek/Klopsch, GmbHR 2013, 914; Graw, Ubg 2013, 373; Jesse, FR 2013, 681; 

Keller, DStZ 2013, 62; Lenz/Adrian/Handwerker, BB 2012, 2851; Kusch, NWB 2013, 3065; Mayr/Wiese, DStR 

2013, 629; Merker, SteuerStud 2013, 200; Middendorf/Holtrichter, StuB 2013, 123; Olbing, GmbH-StB 2013, 

155; Paintner, DStR 2013, 223; Prinz, GmbHReport 2013, 81; ders., StuB 2013, 265; Stangl/Brühl, DK 2013, 

77; dies., DB 2013, 538; Scheifele/Hörner, DStR 2013, 553; Schneider/Sommer, GmbHR 2013, 22; Strahl, 

KÖSDI 2013, 18300; Stützel, StB 2013, 158; Walter, GStB 2013, 46. 
68

 Die Beteiligung an der Organgesellschaft muss in der Gesamthandsbilanz der Personengesellschaft erfasst sein. 

Eine Zugehörigkeit zum Sonderbetriebsvermögen reicht für die Annahme einer finanziellen Eingliederung nicht 

aus, R 58 S. 3, 4 KStR. 
69

 § 14 Abs. 1 S. 1 Nr. S. 1 KStG, § 14 Abs. 1 S. 2 KStG, R 59 Abs. 1 S. 1 KStR. 
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schaft innerhalb der ersten fünf Jahre beendet, ist sie als von Anfang an steuerlich unwirksam anzuse-

hen (sog. verunglückte Organschaft).
70

 Die Rückwirkungsfiktion greift nicht, sofern ein wichtiger 

Grund für die vorzeitige Beendigung vorliegt.
71

 

Zu beachten ist, dass die Beendigung der Organschaft die zivilrechtliche Wirksamkeit des Gewinnab-

führungsvertrags nicht tangiert. Sollte der Gewinnabführungsvertrag weiterhin durchgeführt werden, 

so gelten Gewinnabführungen an den Organträger steuerlich als verdeckte Gewinnausschüttungen und 

Verlustübernahmen des Organträgers als verdeckte Einlagen.
72

  

Die Organschaft umfasst grundsätzlich auch die Insolvenzphase der Organgesellschaft, da der Ge-

winnabführungsvertrag weiterhin durchzuführen ist.
73

 Sie endet jedoch spätestens mit der Einstellung 

der werbenden Tätigkeit der Organgesellschaft, da Abwicklungsgewinne nicht der Gewinnabfüh-

rungsverpflichtung unterliegen (H 61 KStR).  

2.2.2.2 Rechtsfolgen 

2.2.2.2.1 Einkommenszurechnung 

Liegen die Voraussetzungen für eine Organschaft vor, ist das Einkommen der Organgesellschaft dem 

Organträger zuzurechnen (§ 14 Abs. 1 S. 1 1. HS KStG). Dabei bleibt die Organgesellschaft steuer-

rechtlich selbständig. Die technische Umsetzung erfolgt durch eine getrennte Einkommensermittlung 

des zuzurechnenden Einkommens und des zuzurechnenden Ertrags auf Ebene der Organgesellschaft, 

wobei steuerbilanzielle und außerbilanzielle Korrekturen bei der Ermittlung berücksichtigt werden. In 

einem zweiten Schritt wird das Ergebnis der Organgesellschaft dem Organträger zugerechnet. Für 

körperschaftsteuerliche Zwecke weist die Organgesellschaft folglich regelmäßig ein zu versteuerndes 

Einkommen von 0 € auf. Für gewerbesteuerliche Zwecke erfolgt keine selbständige Veranlagung auf 

Ebene der Organgesellschaft.  

Um die Bindungswirkung von auf Ebene der Organgesellschaft vorgenommenen  Korrekturen gegen-

über dem Organträger sicherzustellen, wurde im Rahmen der „kleinen Organschaftsreform“ eine ge-

sonderte Feststellung der Besteuerungsgrundlagen der Organgesellschaft neu eingeführt (§ 14 Abs. 5 

KStG).
74

 

2.2.2.2.2 Vororganschaftliche Verluste 

Vororganschaftlich verursachte Verluste der Organgesellschaft werden für die Dauer der Organschaft 

eingefroren (§ 15 S. 1 Nr. 1 KStG i.V.m. § 10a S. 3 GewStG). Ein Verlustabzug gemäß § 10d EStG ist 

auf Ebene der Organgesellschaft somit erst nach Beendigung der Organschaft möglich. Insofern wird 

der Einstieg in die Organschaft erschwert, insbesondere wenn die Organgesellschaft über erhebliche 

Verlustvorträge verfügt. Diese können dann nur noch durch gestalterische Mittel vor Begründung der 

Organschaft oder erst wieder nach Beendigung der Organschaft mit Gewinnen verrechnet werden.  

                                                           
 

70
 R 60 Abs. 8 S. 1 Nr. 1 KStR. 

71
 R 60 Abs. 6 KStR. 

72
 BFH, Urteil v. 30.1.1974 – I R 104/72, BStBl. II 1974, 323; BFH, Urteil v. 29.10.1974 – I R 240/72, BStBl. II 

1975, 126; BFH, Urteil v. 26.4.1989 – I R 152/84, BStBl. II 1989, 668; BFH, Urteil v. 13.9.1989- I R 110/88, 

BStBl. II 1990, 24. 
73

 Aufgrund des Gewinnabführungsvertrags wird eine Überschuldungssituation der Organgesellschaft regelmäßig 

verhindert, so dass die Eröffnung des Insolvenzverfahrens auf Ebene der Organgesellschaft eine Ausnahme dar-

stellt. 
74

 Vgl. Merker, SteuerStud 2013, 200. 
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Verlustvorträge des Organträgers können dagegen in der Organschaftsphase ohne (zusätzliche) Be-

schränkungen mit zugerechneten Organgesellschaftsgewinnen ebenso wie mit eigenen Gewinnen des 

Organträgers ausgeglichen werden. 

2.2.2.2.3 Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter 

Soweit Minderheitsgesellschafter an einer Organgesellschaft beteiligt sind, können sie aufgrund der 

Abführung des Gewinns an den Organträger nicht am Erfolg der Organgesellschaft teilhaben. Gemäß 

§ 304 AktG haben sie daher einen Anspruch auf angemessene Entschädigung für den eingetretenen 

Vermögensverlust.  

Als steuerliche Folge hat die Organgesellschaft in Höhe von 20/17 der Ausgleichszahlung ausnahms-

weise eigenes positives Einkommen für körperschaftsteuerliche Zwecke selbst zu versteuern, unab-

hängig davon, ob sie selbst oder der Organträger die Ausgleichszahlung an die Minderheitsgesell-

schafter geleistet hat (§ 16 KStG). Die Zuweisung eigenen zu versteuernden Einkommens an die Or-

gangesellschaft soll gewährleisten, dass die Ausgleichszahlung als Einkommensverwendung auch 

dann mit Körperschaftsteuer belastet wird, wenn der Organträger ein Einkommensteuersubjekt ist. 

2.2.2.2.4 Bruttomethode und Steuerabzug 

Der Bruttomethode folgend sind für körperschaftsteuerliche, nicht jedoch für gewerbesteuerliche 

Zwecke, die steuerlichen Befreiungsvorschriften und Regelungen zu nichtabziehbaren Betriebsausga-

ben i.S.d. § 8b Abs. 1 bis 6 KStG sowie § 4 Abs. 6 UmwStG nicht auf Ebene der Organgesellschaft, 

sondern erst auf Ebene des Organträgers anwendbar (§ 15 S. 1 Nr. 2 KStG). Folglich sind insbesonde-

re steuerfreie Dividendeneinkünfte und Veräußerungsgewinne aus Beteiligungen an Kapitalgesell-

schaften sowie damit zusammenhängende nichtabziehbare Ausgaben auf Ebene des Organträgers zu 

erfassen. Die Bruttomethode gilt auch für Gewinnanteile aus der Beteiligung an einer ausländischen 

Gesellschaft, die nach den Vorschriften eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 

von der Besteuerung auszunehmen sind (§ 15 S. 2 KStG).  

Des Weiteren gilt die Organschaft als ein Betrieb i.S.d. Zinsschrankenregelung (§ 15 S. 1 Nr. 3 KStG).  

§ 4 h EStG ist nicht auf Ebene der Organschaft sondern auf Ebene des Organträgers anzuwenden, wo-

bei die ihm nicht nur die Ergebnisse sondern auf die Zinssalden der Organschaft  zuzurechnen sind. 

Ein der Organgesellschaft zustehender Steuerabzug ist auf Ebene des Organträgers vorzunehmen, 

sofern keine entgegenstehenden Regelungen für Einkommensteuersubjekte oder beschränkt Steuer-

pflichtige greifen (§ 19 KStG).  

Durch die Anwendung der Bruttomethode wird insbesondere sichergestellt, dass Einkommensteu-

ersubjekte die im steuerlichen Ergebnis der Organgesellschaft enthaltenen Dividendenerträge nicht (im 

Ergebnis zu 95 %) steuerfrei vereinnahmen können. 

2.2.2.2.5 Bildung von Ausgleichsposten für Mehr- und Minderabführungen 

Besonderer Maßnahmen bedarf es, um Abweichungen zwischen dem im Rahmen des Gewinnabfüh-

rungsvertrags abgeführten handelsbilanziellen Ergebnis und dem zugerechneten steuerlichen Ergebnis 

Rechnung zu tragen. 

Auf Ebene des Organträgers ist zu diesem Zweck ein Merkposten zu bilden, falls das handelsbilanziel-

le Ergebnis der Organgesellschaft vom steuerbilanziellen abweicht und die Ursache für die Abwei-
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chung in organschaftlicher Zeit liegt (§ 14 Abs. 4 KStG).
75

 Zu einer Minderabführung kommt es, 

wenn das Handelsbilanzergebnis niedriger ist als das Steuerbilanzergebnis oder Beträge in eine Rück-

lage eingestellt werden. In diesem Fall ist ein aktiver Ausgleichsposten im Verhältnis der Beteiligung 

des Organträgers am Nennkapital der Organgesellschaft zu bilden, was sinngemäß einer steuerlichen 

Einlage des Organträgers in die Organgesellschaft entspricht.
76

 Im umgekehrten Fall der Mehrabfüh-

rung ist ein passiver Ausgleichsposten zu bilden, was einer Wertminderung des steuerlichen Beteili-

gungsbuchwerts gleichkommt. Die in organschaftlicher Zeit verursachten Minderabführungen erhö-

hen, die in organschaftlicher Zeit verursachten Mehrabführungen mindern das steuerliche Einlagekon-

to der Organgesellschaft entsprechend (§ 27 Abs. 6 KStG). 

Die im Ergebnis vorzunehmende Anpassung des steuerlichen Beteiligungsbuchwerts der Organbetei-

ligung stellt sicher, dass im Falle einer Veräußerung der Organgesellschaft der Veräußerungsgewinn 

exakt einmal besteuert wird. Im Zeitpunkt der Veräußerung sind die Ausgleichsposten sodann aufzu-

lösen.
77

 Wird die Organschaft hingegen lediglich beendet, ohne dass die Beteiligung an der Organge-

sellschaft veräußert wird, sind die steuerlichen Ausgleichsposten auf Ebene der Muttergesellschaft 

fortzuentwickeln.
78

  

Dagegen gelten vororganschaftlich verursachte Mehrabführungen als Gewinnausschüttungen der Or-

gangesellschaft an den Organträger (§ 14 Abs. 3 S. 1 KStG). Minderabführungen, die ihre Ursache in 

vororganschaftlicher Zeit haben, sind steuerlich als Einlage durch den Organträger in die Organgesell-

schaft zu behandeln (§ 14 Abs. 3 S. 2 KStG). 

2.2.2.3 Grenzüberschreitende Organschaften 

Nach geltendem Recht ist die Organschaft weitgehend auf inländische Unternehmensgruppen be-

schränkt: 

2.2.2.3.1 Ausländische Organschaft 

Gemäß §§ 14 Abs. 1 S. 1 HS 1, § 17 KStG muss die Organgesellschaft Geschäftsleitung im Inland und 

Sitz im EU-/EWR-Raum haben. Doppelt ansässige Organgesellschaften dürften jedoch die Ausnahme 

bilden, weil der Abschluss eines Gewinnabführungsvertrages sich nach dem Recht des Sitzes der Or-

gangesellschaft richtet und sowohl dessen Abschluss im EU-/EWR-Raum als auch dessen Anerken-

nung in Deutschland ungewiss sind.
79

 Solange die Voraussetzung zum Abschluss und Durchführung 

des Gewinnabführungsvertrags als gemeinschaftskonform eingestuft werden sollte und ihm somit eine 

Funktion des „Schutzwalls“ zukommt, ist eine grenzüberschreitende Öffnung der Organschaft zu ver-

neinen.
 80

 

                                                           
 

75
 Dies ist zum einen dann der Fall, wenn die steuerlichen Ansatz- und Bewertungsvorschiften von den handels-

rechtlichen abweichen. Zum anderen führen die Bildung und Auflösung innerorganschaftlicher Rücklagen im 

Rahmen des § 14 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 KStG zu einer entsprechenden Abweichung. 
76

 R 63 Abs. 1 S. 3 und Abs. 2 KStR. 
77

 R 63 Abs. 3 S. 2 KStR. 
78

 R 63 Abs. 3 S. 1 KStR. 
79

 Vgl. Balmes/Brück/Ribbrock, BB 2005, 969; Dötsch/Pung, DB 2013, 306; dies., DB 2013, 2169; Frotscher, IStR 

2011, 702; Hoene, IStR 2012, 462; Jesse, FR 2013, 631; Micker, IWB 2013, 311; Middendorf/Holtrichter, StuB 

2013, 124; Olbing, GmbH-StB 2013, 155; Stangl/Brühl, DK 2013, 79; Wagner/Liekenbrock, Ubg 2013, 134; 

Weigert/Strohm, DK 2013, 256; Winter/Marx, DStR 2011, 1103. Klar ablehnend Gosch; vgl. ders., IWB 2012, 

699. 
80 

Vgl. zum Diskussionsstand der Beurteilung des GAV als verdeckte Diskriminierung: (tendenziell) bejahend 

Niedersächsisches FG v 11.2.2010, 6 K 406/08, EFG 2010, 815; BFH v. 9.11.2010, I R 16/10, BFHE 231, 524, 
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Für in Drittstaaten gegründete Kapitalgesellschaften gilt weiterhin der doppelte Inlandsbezug. Zudem 

wird der Zugang zur Organschaft  für Tochtergesellschaften mit Sitz im Inland und dem Ort der Ge-

schäftsleitung im Ausland weiterhin ebenso verwehrt wie ausländischen Tochtergesellschaften ohne 

steuerlichen Anknüpfungspunkt im Inland (§§ 1 und 2 KStG). 

2.2.2.3.2 Ausländischer Organträger 

Der Organträger muss mit Ausnahme der inländischen Betriebstätte keine zusätzlichen Ansässigkeits-

erfordernisse mehr erfüllen. Ebenso muss die Betriebstätte nicht mehr als Zweigniederlassung im 

Handelsregister eingetragen werden.  

Der neu eingeführte Betriebstätten- bzw. Aufkommensvorbehalt ist wiederum mit vielen Zweifelsfra-

gen verbunden, welche bislang nicht hinreichend konkretisiert worden sind. Insbesondere das doppelte 

Erfordernis, wonach eine inländische Betriebsstätte nur dann vorliegt, wenn die dieser Betriebsstätte 

zuzurechnenden Einkünfte sowohl nach innerstaatlichem Steuerrecht als auch nach einem anzuwen-

denden Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung der inländischen Besteuerung unterlie-

gen, dürfte nicht selten in Qualifikationskonflikten resultieren.
81

  

Die Neuregelung wurde aufgrund des BFH mit Urteil vom 9.2.2011
82

 erforderlich um der Gefahr vor-

zubeugen, dass die Organschaft auch zu einem ausländischen Organträger ohne steuerlichen Anknüp-

fungspunkt im Inland zulässig wird, weil das abkommensrechtliche Diskriminierungsverbot des Art. 

20 Abs. 4 DBA-Großbritannien 1964/1970 (entspr. Art. 24 Abs. 4 OECD-MA) die Begründung der 

Organschaft über die Grenze gewährleistet.
83

 Zwar erging das Urteil zur gewerbesteuerlichen Organ-

schaft, welche seinerzeit keinen zwingenden Abschluss des Ergebnisabführungsvertrags vorsah. Al-

lerdings ist zu beachten, dass eine gebietsansässige Gesellschaft einen grenzüberschreitenden Gewinn-

abführungsvertrag mit einer ausländischen Organträgerin grundsätzlich abschließen darf.
84

 

Eine weitere Verschärfung und Unsicherheit geht mir der Neugestaltung der Missbrauchsregelung zur 

doppelten Verlustnutzung im inländischen Organkreis und im Ausland einher (§ 14 Abs. 1 S. 2 Nr. 5 

KStG). Nunmehr sollen negative „Einkünfte“ des Organträgers oder der Organgesellschaft bei der 

inländischen Besteuerung unberücksichtigt bleiben, soweit sie in einem ausländischen Staat im Rah-

men der Besteuerung des Organträgers, der Organgesellschaft oder einer anderen Person berücksich-

tigt werden. Dabei ist heftig umstritten, welche Sachverhalte steuerlich sanktioniert werden sollen und 

ob die Missbrauchsregelung für Personengesellschaften greift, da diese über keine negativen „Ein-

                                                                                                                                                                                     
 

BFH/NV 2011, 524; Balmes/Brück/Ribbrock, BB 2005, 969; Englisch, IStR 2006, 22; Graw, DB 2010, 2471; 

Herzig/Wagner, DB 2005, 1; dies., DStR 2006, 1; dies., DB 2005, 2379; Herzig/Englisch/Wagner, DK 2005, 

316; Hey, GmbHR 2006, 118; Heurung/Engel/Thiedemann, FR 2011, 218; Homburg, IStR 2009, 351; ders., 

IStR 2010, 247; Kleinert/Nagler/Rehm, BD 2005, 1869; Kosalla, Ubg 2011, 878; Linn/Reichl/Wittkowski, BB 

2006, 630; Rublack, FR 2010, 793; Saß, DB 2006, 123; Scheunemann, IStR 2006, 147; ders., IStR 2005,310; 

Sedemund/Sterner, DStZ 2006, 33; Schnitger, IWB, F 11, Gr. 2, 836; von Brocke, DStR 2010, 968; (tendenziell) 

verneinend Gosch, IWB 2012, 696; Englisch, IStR 2006, 23; Mitschke, IStR 2011, 185; ders., DStR 2010, 1368; 

Pache/Englert, IStR 2007, 848; Richter/Braun, GmbHR 2012, 24; Witt, Ubg 2010, 737. 
81

 Vgl. Benecke/Schnitger, IStR 2013, 154; Dötsch/Pung, DB 2013, 307; Goebel/Ungemach, NWB 2013, 595; 

Keller, DStZ 2013, 60; Schirmer, FR 2013, 605; ders., GmbHR 2013, 797; Schulze zur Wiesche, DStZ 2013, 

627; Stangl/Brühl, DK 2013, 83; Wagner/Liekenbrock, Ubg 2013, 135; Weigert/Strohm, DK 2013, 265. 
82

 BFH, Urteil v. 9.2.2011 – I R 54, 55/10, DStR 2011, 762. 
83

 Vgl. Benecke/Schnitger, IStR 2013, 152; Dötsch/Pung, DB 2013, 307; Ehlermann/Petersen, IStR 2011, 753; 

Keller, DStZ 2013, 61; Prinz, GmbHReport, 82; Schwenke, ISR 2013, 44. A.A. Behrens, Ubg 2011, 675; 

Dötsch, DK 2011, 268; Mitschke, IStR 2011, 537; Lüdicke, 2011, 740. 
84

 Vgl. Bauschatz, DK 2003, 806; Frotscher, IStR 2011, 701; Hoene, IStR 2012, 464; Rödder/Schönfeld, DStR 

2011, 888; Stöber, BB 2011, 1943. 
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künfte“ sondern über negatives „Einkommen“ verfügen.
85

 Insoweit erscheint die Neuregelung wie 

bereits schon die Altregelung völlig misslungen.
86

 

                                                           
 

85
 Vgl. Benecke/Schnitger, IStR 2013, 145; Dötsch/Pung, DB 2013, 311; Goebel/Ungemach, NWB 2013, 600; 

Gründig/Schmid, DStR 2013, 617; Keller, DStZ 2013, 61; Middendorf/Holtrichter, StuB 2013, 124; Obling, 

GmbH-StB 2013, 155; Polatzky/Seitner, Ubg 2013, 285; Prinz, GmbHReport, 82; Schaden/Polatzky, IStR 2013, 

131; Scheipers/Linn, IStR 2013, 139; Schneider/Schmitz, GmbHR 2013, 281; Schwenke, ISR 2013, 43; 

Stangl/Brühl, DK 2013, 98; Strahl, KÖSDI 2013, 18302; von Freeden/Liekenbrock, DB 2013, 1690; Wag-

ner/Liekenbrock, Ubg 2013, 133. 
86

 Vgl. ausführlich Dötsch, in Dötsch/Pung/Möhlenbrock, zu § 14 KStG, Rn. 241, m.w.N. Zur Altregelung vgl. 

Hey BB 2002, 916; Kestler/Weger, GmbHR 2003, 156; Löwenstein/Maier, IStR 2002, 185; Meilicke, DB 2002, 

912; Prinz/Simon, DK 2003, 112; Schreiber/Meiisel, IStR 2002, 581; Töben/Schulte-Rummel, FR 2002, 425. 
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2.3 Gemeinschaftsrechtliche Vorgaben 

2.3.1 Übersicht 

Die Niederlassungsfreiheit (Art. 49 AEUV) gewährt den in einem Mitgliedstaat ansässigen natürlichen 

Personen und Gesellschaften die freie Wahl der unternehmerischen Betätigung in einem anderen Mit-

gliedstaat, sei es als Betriebsstätte, Tochtergesellschaft oder über die Beteiligung an einer Personenge-

sellschaft.
87

 

Im Hinblick auf Gruppenbesteuerungssysteme darf ein grenzüberschreitender Konzern, bei dem die 

Mutter- und Tochtergesellschaft in zwei unterschiedlichen Mitgliedstaaten ansässig sind, gegenüber 

einem objektiv vergleichbaren rein national tätigen Konzern keiner ungerechtfertigten steuerlichen 

Benachteiligung unterliegen. Das  gemeinschaftsrechtliche Diskriminierungsverbot ist hierbei von 

beiden Mitgliedstaaten zu beachten, so dass weder die Ansässigkeit der Mutter- noch die der Tochter-

gesellschaft eine unzulässige Beschränkung der Niederlassungsfreiheit begründen dürfen. 

Die hierzu ergangenen wesentlichen EuGH-Urteile betreffen die Rechtssachen Marks & Spencer,
88

 Oy 

AA
89

 sowie X-Holding BV
90

 und sollen nachfolgend erörtert werden. Ergänzend wird auf das EuGH-

Urteil in der Rechtssache A Oy
91

 einzugehen sein, welches zwar den Verlustuntergang im Rahmen 

eines grenzüberschreitenden Umwandlungsvorgang zum Inhalt hat, jedoch die zwischenzeitlich ange-

zweifelte Aussagekraft des Urteils in der Rechtssache Marks & Spencer wieder bekräftigt.
92

 

2.3.2 Kernthesen der EuGH-Rechtsprechung zu finalen Auslandsverlusten 

2.3.2.1 National beschränkte Steuervergünstigungen 

In der Rechtssache Marks & Spencer bestätigte der  EuGH, dass der im Rahmen des Group-Relief-

Modells nur im Inlandskonzern zulässige Verlusttransfer eine national beschränkte Steuervergünsti-

gung darstellt, während Verluste einer im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Tochtergesellschaft 

nicht mit Gewinnen des gebietsansässigen Konzernteils verrechnet werden können.
93

 

In der Rechtssache Oy AA bestand die im Rahmen des Group-Contribution-Modell festgestellte natio-

nal begrenzte Steuervergünstigung darin, dass Gewinne einer gebietsansässigen Enkelgesellschaft 

nicht mit Verlusten einer im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Muttergesellschaft ausgeglichen 

werden konnten, während ein entsprechender Gewinntransfer im nationalen Konzernteil durch Vor-

nahme eines entsprechenden Gruppenbeitrags zulässig ist.  

                                                           
 

87
 Vgl. Jacobs/Endres/Spengel, in Jacobs/Endres/Spengel 2011, 207 m.w.N. 

88
 Vgl. EuGH, Urteil v. 13.12.2005 - C-446/03, Marks & Spencer, FR 2006, 177. 

89
 Vgl. EuGH, Urteil v. 18.7.2007 - C-231/05, Oy AA, IStR 2007, 631. 

90
 Vgl. EuGH, Urteil v. 25.2.2010 - C-337/08, X-Holding BV, IStR 2010, 213. 

91
 Vgl. EuGH, Urteil v. 21.02.2013 - C-123/11, A Oy, IStR 2013, 239. 

92
 Vgl. Blum/Spies, SWI 2013, 227; Eisenbarth/Hufeld, IStR 2010, 313; Frotscher, IStR 2011, 702; Graw, DB 

2010, 2470; Hagemann/Kahlenberg, StuB 2013, 328; Heurung/Engel/Thiedemann, FR 2011, 215; Kah-

le/Vogel/Schulz, Ubg 2011, 768; Lendewig, NWB 2011, 2544; Mitschke, DStR 2010, 1369; ders., IStR 2011, 

185; ders., IStR 2013, 209; Pache/Englert, IStR 2010, 448; Prinz, Beihefter DStR 30/2010, 68; Schiefer/Quinten, 

IStR 2013, 261; von Brocke, IWB 2013, 189. 
93

 Inzwischen werden finale Auslandsverluste in Großbritannien berücksichtigt, auch wenn die Vorgaben zu restr-

iktiv zu sein scheinen; vgl. Blumenberg, FS für Herzig 2010, 227; Cordewener, IWB 2009, F 11, EU Gruppe 2, 

986. Finale Auslandsverluste werden ebenfalls in Irland und den Niederlanden berücksichtigt; vgl. Kessler, FS 

für Herzig 2010, 293. 



21 
 

  

In der Rechtssache X-Holding BV erkannte der EuGH die steuerliche Vollkonsolidierung als eine 

national beschränkte Steuervergünstigung an, deren Anwendung im Hinblick auf gebietsfremde Toch-

tergesellschaften ausgeschlossen ist. 

In der Rechtssachte A Oy bestand die national begrenzte Steuervergünstigung in der Übertragung von 

Verschmelzungsverlusten von einer gebietsansässigen Tochter- auf die gebietsansässige Muttergesell-

schaft, während die Berücksichtigung entsprechender Verluste einer im übrigen Gemeinschaftsgebiet 

ansässigen Tochtergesellschaften gebietsfremden verwehrt wird. 

Insoweit ist festzustellen, dass die national beschränkte Steuervergünstigung nicht per se auf den rei-

nen Verlusttransfer zu reduzieren ist. Vielmehr sind darunter alle im Rahmen der nationalen Gruppen-

besteuerung gewährten steuerlichen Vorteile zu verstehen, welche den gebietsfremden Konzerngesell-

schaften verwehrt werden. Daher wird der Umfang der Steuervergünstigungen durch die jeweilige 

Ausgestaltung der nationalen Gruppenbesteuerung determiniert. 

Daher ist die ungerechtfertigte Verletzung  der Niederlassungsfreiheit im Hinblick auf alle gruppenin-

ternen Vergünstigungen zu prüfen, soweit gebietsansässige Konzerngesellschaften im Rahmen eines 

national beschränkten Gruppenbesteuerungssystems neben der gruppeninternen Verlustverrechnung 

von weitergehenden gruppeninternen Steuervergünstigungen profitieren. 

Im Hinblick auf das Organschaftsregime dürften insbesondere die einheitstheoretischen Modifikatio-

nen - insb. die steuerliche Eliminierung von gruppeninternen Beteiligungserfolgen, die einheitliche 

Anwendung der Zinsschrankenregelungen auf das Gruppeneinkommen sowie ggf. die gewerbesteuer-

lichen Korrekturvorschriften - regelmäßig als eine national beschränkte Steuervergünstigung zu quali-

fizieren sein.
94

 

Für das Reformmodell hin zu einer modernen Gruppenbesteuerung gilt es folglich einen Mechanismus 

zu finden, welcher eine finanzielle Kompensation für die offenbar gemeinschaftsrechtlich gebotene 

Gewährung von einheitstheoretischen Modifikationen an grenzüberschreitend tätige Konzerne sicher-

stellt.  

2.3.2.2 Objektive Vergleichbarkeit 

Der EuGH erkannte in den o.g. Rechtssachen nicht nur das Vorliegen einer national beschränkten 

Steuervergünstigung sondern ebenfalls in allen Fällen eine objektive Vergleichbarkeit des grenzüber-

schreitenden Sachverhalts mit einem rein inländischen Vergleichspaar an. Da beide Feststellungen 

kumulativ erfüllt sind, liegt demnach eine Verletzung der Niederlassungsfreiheit vor. 

Es kann insoweit konstatiert werden, dass die Niederlassungsfreiheit nicht nur im Hinblick auf eine 

gebietsansässige Muttergesellschaft und ihre unmittelbare gebietsfremde Tochtergesellschaft tangiert 

werden kann. Vielmehr determiniert die jeweilige Ausgestaltung des nationalen Gruppenbesteue-

rungsmodells die Anzahl objektiv vergleichbarer Konstellationen. 

So ist im Rahmen von Group-Contribution- sowie Group-Relief-Modellen die objektive Vergleichbar-

keit regelmäßig auch dann gegeben, wenn der Verlust auf Ebene einer gebietsfremden unmittelbaren 

                                                           
 

94
 Vgl. Endres, FS für Herzig 2010, 202; ders. PIStB 2009, 219; vgl. Herzig, StuW 2010, 218; Herzig/Wagner, 

DStR 2006, 11; Hey, StuW 2011, 138; Meilicke, FS für Herzig 2010, 232; Heurung/Engel/Thiedemann, FR 

2011, 217; Kessler/Jepp, DB 2009, 2741; Kessler/Phillipp, Ubg 2010, 871; van Lishaut, FR 2009, 1032; Wag-

ner, IStR 2007, 653 m.w.N. 



22 
 

  

bzw. mittelbaren Mutter-, Schwester- oder Enkelgesellschaft anfällt. Denn im nationalen Vergleichs-

paar ist der Verlusttransfer ebenfalls in alle Richtungen sowie stufenüberspringend möglich.
95

 

Im Rahmen des Einheits- sowie Zurechnungskonzepts scheidet die Verlustzurechnung von einer ge-

bietsfremden Mutter- oder Schwestergesellschaft als objektives Vergleichspaar hingegen aus, da beide 

Konzepte eine steuerliche Ergebniskonsolidierung bzw. Ergebniszurechnung nach oben - und somit 

weder nach unten noch zur Seite - zulassen. Die Prüfung eines grenzüberschreitenden mittelbaren 

Verlustimports von einer gebietsfremden Enkelgesellschaft erscheint jedoch dann geboten, wenn die 

nationalen Vorschriften die Begründung einer mittelbaren steuerlichen Gruppe und somit eine stufen-

überspringende Ergebniskonsolidierung bzw. Ergebniszurechnung ermöglichen. 

Zu beachten ist des Weiteren, dass die objektive Vergleichbarkeit des nationalen und grenzüberschrei-

tenden Sachverhalts nicht durch verdeckte Diskriminierungen eingeschränkt wird.  

So wurde in der Rechtssache Marks & Spencer das offenbare Fehlen der Voraussetzung eines frist- 

und formgerechten Antrags auf den gruppeninternen intraperiodischen (grenzüberschreitenden) Ver-

lusttransfer im Wege einer normerhaltenden Reduktion als entscheidungsunerheblich qualifiziert, da 

dieser seinerzeit nur von gebietsansässigen Gruppengesellschaften begehrt werden konnte.
96

  

Ebenfalls steht nach Ausführungen des EuGH in der Rechtssache Oy AA eine fehlende ergebniswirk-

same Erfassung empfangener Konzernbeitrage auf Ebene der gebietsfremden Muttergesellschaft der 

Vergleichbarkeit des nationalen und grenzüberschreitenden Sachverhalts nicht entgegen.
97

 Da die na-

tionalen Vorschriften keine erfolgswirksame Erfassung von Konzernbeiträgen auf Ebene der gebiets-

ansässigen Konzerngesellschaft zulassen, soweit die Muttergesellschaft in einem anderen Mitglied-

staat ansässig ist, kommt dieser Voraussetzung in grenzüberschreitenden Konstellationen im Ergebnis 

keine Relevanz zu. Aus der Urteilsbegründung ist zumindest keine Forderung eines analogen erfolgs-

neutralen grenzüberschreitenden Ergebnistransfers als normerhaltende Reduktion zu entnehmen. Ge-

gen zwangsweise grenzüberschreitende Gewinnausschüttungen ist einzuwenden, dass die damit auf 

Ebene der gebietsfremden Muttergesellschaft vereinnahmten Beteiligungserfolge selbst einer definiti-

ven Steuerbelastung unterliegen und sie darüber hinaus im unmittelbaren Anschluss regelmäßig durch 

Einlage der Muttergesellschaft wirtschaftlich rückabgewickelt werden können. 

Im Hinblick auf das Organschaftsregime resultieren die Ausführungen des EuGH in zwei Rückschlüs-

sen.  

Zum einen dürfte die Voraussetzung zum Abschluss und Durchführung eines grenzüberschreitenden 

Gewinnabführungsvertrages zwecks Anerkennung einer steuerlichen Gruppe als verdeckte Diskrimi-

nierung zu qualifizieren und somit im Rahmen einer normerhaltenden Reduktion für grenzüberschrei-

tend tätige Konzerne unbeachtlich sein.
98

 Denn auch wenn das Gesellschaftsrecht eines anderen Mit-

gliedsstaates ausnahmsweise den Abschluss eines grenzüberschreitenden Gewinnabführungsvertrags 

zulassen sollte,
99

 dürfte die grenzüberschreitende Organschaft regelmäßig an der tatsächlichen Durch-

führung scheitern, da die Abführung des nach inländischen Rechtsvorschriften ermittelten ganzen 
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A.A. Thömmes, IWB 2007, F 11 A, 1154.

 

96
 In der Rechtssache Marks & Spencer haben die Kläger einen offenbar rückwirkenden grenzüberschreitenden 

Verlusttransfer in die Wirtschaftsjahre 97/98 bis 00/01 begehrt. Gl.A. Roser, Ubg 2010, 33. 
97

 Vgl. EuGH, Urteil v. 18.7.2007 - C-231/05, Oy AA, IStR 2007, 631, Rz. 38 und Rz. 43. Im vorliegenden Sach-

verhalt wurde kein Gruppenbeitrag geleistet. 
98

 Vgl. Ausführungen in Abschnitt 2.2.2.3.1. 
99

 So in Österreich, Portugal und Slowenien; vgl. Herzig, StuW 2010, 224 m.w.N.; Witt, FR 2009, 1048; lt. Hoene 

auch in Italien; Vgl. ders., IStR 2012, 462. 
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Gewinns respektive der vollständige Ausgleich des nach inländischen Rechtsvorschriften ermittelten 

Verlustes der gebietsfremden Tochtergesellschaft nicht durchführbar ist.  

Der Ersatz des Erfordernisses zum Abschluss und Durchführung des Gewinnabführungsvertrags durch 

die analoge zeitnahe erfolgsneutrale Ausschüttung des Ganzen Gewinns und die Einlage des vollstän-

digen Verlustes dürfte ihrerseits gemeinschaftsrechtswidrig sein, solange grenzüberschreitende Betei-

ligungserfolge nicht für steuerliche Zwecke eliminiert werden. Denn typischer Weise, d.h. bei einem 

Totalgewinn mit schwankenden Ergebnisverläufen der gebietsfremden Tochtergesellschaft, resultierte 

diese Praxis regelmäßig in anteilig steuerpflichtigen Beteiligungserträgen im Gewinnfall, während die 

im Verlustfall getätigten Einlagen den Beteiligungsbuchwert der Tochtergesellschaft und erhöhen und 

somit einen Veräußerungsverlust auslösen, welcher zumindest auf Ebene von körperschaftsteuer-

pflichtigen Muttergesellschaften als nichtabziehbare Betriebsausgabe vollständig außerbilanziell wie-

der hinzuzurechnen ist.
100

 Im Resultat wären damit alle unmittelbaren grenzüberschreitenden Kon-

zernbeziehungen als objektives Vergleichspaar anzuerkennen, soweit die Tochtergesellschaft im EU-

/EWR-Raum ansässig ist und die gebietsansässige Muttergesellschaft die Voraussetzung der finanziel-

len Eingliederung erfüllt. 

Zum anderen erweitert die im Inlandskonzern zulässige Begründung einer stufenüberspringenden  

„Bananen-“ bzw. „Umklammerungsorganschaft“  zwischen einer gebietsansässigen Mutter- und En-

kelgesellschaft den Umfang des objektiven Vergleichspaares auf gebietsfremde Enkelgesellschaften, 

so dass deren Ausschluss von den gebietsansässigen Enkelgesellschaften gewährten Steuervergünsti-

gungen aus gemeinschaftsrechtlicher Sicht höchst problematisch sein dürfte. 

Für das Reformmodell hin zu einer modernen Gruppenbesteuerung gilt es folglich Voraussetzungen zu 

schaffen, die einerseits eine gemeinschaftsrechtskonforme Einschränkung der potenziellen grenzüber-

schreitenden steuerlichen Gruppe auf tatsächlich einzubindende gebietsfremde Tochtergesellschaften 

ermöglichen und andererseits in einer gemeinschaftsrechtskonformen Minimierung der steuerlichen 

Berücksichtigung von gebietsfremden Enkelgesellschaften resultiert. 

2.3.2.3 Rechtfertigungsgründe 

Der EuGH hat in den o.g. Rechtssachen entschieden, dass die im Urteilsfall betroffenen national be-

schränkten Gruppenbesteuerungssysteme gegen die Niederlassungsfreiheit verstoßen.  

Nach Überzeugung des EuGH ist die steuerliche Ungleichbehandlung jedoch einer Rechtfertigung 

durch zwingende Gründe des Allgemeininteresses zugängig, soweit die beschränkenden Maßnahmen 

zur Erreichung dieser Ziele geeignet sind und dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz genügen und daher 

nicht über das hinausgehen, was erforderlich ist, um die verfolgten Ziele zu erreichen. 

Dabei erkannte der EuGH die nachfolgenden drei Rechtfertigungsgründe als zwingende Gründe des 

Allgemeininteresses an, welche einen allgemeinen gemeinschaftsrechtskonformen Ausschluss der 

                                                           
 

100 
In diesem Lichte ist m.E. auch die „bloße“ Forderung des Niedersächsischen Finanzgerichts sowie des Finanzge-

richts Rheinland-Pfalz nach einer im Voraus für die Dauer von mindestens 5 Jahren vereinbarten verpflichtenden 

Verlustübernahme ohne analoge Gewinnabführungsverpflichtung als Nachweis für die „gelebte“ Organschaft so 

zu verstehen, dass man die Problematik der dauerhaften Mehrbelastung von grenzüberschreitenden Gewinnaus-

schüttungen auszublenden versuchte; vgl. Niedersächsisches FG v. 11.2.2010 - 6 K 406/08, EFG 2010, 815; FG 

Rheinland-Pfalz v. 17.3.2010 - 1 K 2406/07, EFG 2010, 1632. Zudem resultierte eine einseitige Verlustüber-

nahmeverpflichtung in diskriminierenden Vermögensnachteilen der gebietsansässigen Muttergesellschaft; vgl. 

Rublack, FR 2010, 794. 
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Gewährung von national beschränkten Steuervergünstigungen für gebietsfremde Konzerngesellschaf-

ten ermöglichen: 

- die Wahrung einer ausgewogenen Aufteilung der Besteuerungsbefugnisse zwischen den Mit-

gliedsstaaten,  

- die Vermeidung der Gefahr einer doppelten Verlustberücksichtigung sowie  

- die Vermeidung der Steuerfluchtgefahr.  

Ungeachtet der im Anschluss vorzunehmenden Verhältnismäßigkeitsprüfung im engeren Sinne er-

kannte der EuGH in allen o.g. Urteils-Fällen Rechtsfertigungsgründe für die Verletzung der Niederlas-

sungsfreiheit an, so dass die allgemeine Verwehrung von Steuervergünstigungen für gebietsfremde 

Konzerngesellschaften dem Grunde nach geeignet und verhältnismäßig ist, um die negativen Folgen 

für das Allgemeininteresse abzuwenden, und daher die Niederlassung von grenzüberschreitenden 

Konzernen grundsätzlich nicht diskriminiert. 

In der Rechtssache Marks & Spencer sprach sich der EuGH sogar explizit gegen einen obligatorischen 

laufenden grenzüberschreitenden Verlustausgleich mit Nachversteuerungsregelungen aus. Somit reicht 

ein bloßer Liquiditätsnachteil nach Ansicht des EuGH nicht aus, um eine ungerechtfertigte Beschrän-

kung der Niederlassungsfreiheit zu begründen. 

In seinen Urteilsausführungen ging der EuGH auf die Risiken der laufenden grenzüberschreitenden 

Gruppenbesteuerung ein.  

Diese bestehen in Group-Relief- und Group-Contribution-Modellen insbesondere in dem gestalteri-

schen Export von Verlusten aus Niedrig- in Hochsteuerländer, was auf das jährliche Ausübungswahl-

recht zur Vornahme des Verlusttransfers bzw. von Gruppenbeiträgen in eine beliebige Richtung ver-

bunden ist. Darüber hinaus sei im Group-Contribution-Modell der gestalterische Export von Gewinnen 

aus Hoch- in Niedrigsteuerländer respektive, mangels der Besteuerungsrechte des anderen Mitglied-

staates an den transferierten Auslandsgewinnen, die Entstehung weißer Einkünfte möglich. 

Des Weiteren ist im Rahmen des (niederländischen) Einheitskonzepts das jährliche Optionsrecht zur 

Begründung der steuerlichen Einheit insbesondere dafür ursächlich, dass die Verluste der gebietsfrem-

den Tochtergesellschaft nach Belieben im Ansässigkeitsstaat der Mutter- oder Tochtergesellschaft zu 

berücksichtigen wären. 

Ergänzend könnte die fehlende Harmonisierung der steuerlichen Regelungen im EU-/EWR-Raum 

letztlich in Qualifikationskonflikten und somit in einer doppelten Verlustberücksichtigung resultieren, 

insbesondere wenn nicht alle Mitgliedsstaaten über adäquate Missbrauchsvorschriften verfügen. 

Insoweit stellte der EuGH fest, dass die Schrankenlose grenzüberschreitende Gruppenbesteuerung 

(i.S.d. Verlust- oder Gewinntransfers) in den Urteilsfällen einer ausgewogenen Aufteilung der Besteu-

erungsbefugnisse diametral entgegen stünde und zudem die Gefahr der doppelten Verlustberücksichti-

gung sowie der Steuerfluchtgefahr förderte. Zu beachten ist jedoch, dass diese Feststellungen für die 

spezifischen Gruppenbesteuerungssysteme getroffen worden sind und maßgeblich auf den jährlichen 

Antrags- bzw. Ausübungswahlrechten sowie zusätzlich auf der beliebigen Richtung des gruppeninter-

nen Verlusttransfers beruhen.  

Daher wäre fraglich, ob die aufgestellten Rechtfertigungsgründe überhaupt auf das Organschaftsre-

gime zutreffen. Denn die organschaftsrechtlichen Vorschriften sehen eine obligatorische Ergebniszu-

rechnung über eine Mindestlaufzeit von fünf Jahren vor, so dass ein analoger (und ggf. beantragter) 

laufender Verlustimport den vom EuGH bemängelten Gestaltungsspielraum auf ein Mindestmaß redu-

ziert. Des Weiteren wurden im Rahmen der „kleinen Organschaftsreform“ Missbrauchsregelungen 
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gegen die doppelte Verlustberücksichtigung implementiert, so dass die entsprechende Gefahr der dop-

pelten Verlustberücksichtigung im In- und Ausland regelmäßig ausgeschlossen werden kann.
101

 Inso-

weit besteht ein gewisses Risiko, dass die nationale Ausgestaltung des Organschaftsregimes bereits 

seine laufende Anwendung auf den grenzüberschreitenden Konzernsachverhalt gebieten könnte.
102

 

Diese Feststellung gilt es im Rahmen des Reformvorschlags hin zu einer modernen Gruppenbesteue-

rung zu berücksichtigen. Einerseits könnten „lasche“ nationale Regelungen implementiert werden, die 

hinreichend viele Gestaltungsspielräume eröffnen und somit einen laufenden Ausschluss der grenz-

überschreitenden Gruppenbesteuerung rechtfertigen. Dieses Vorgehen sich dürfte jedoch spätestens im 

Rahmen der aperiodischen Verhältnismäßigkeitsprüfung im engeren Sinne rächen, sollte sie eine 

zwingend grenzüberschreitende Anwendung der Gruppenbesteuerung gebieten. Die alternative Vor-

gehensweise bestünde wiederum in der Etablierung eines Mechanismus, welcher eine Gegenfinanzie-

rung sicherstellt. 

2.3.2.4 Ausnahme: Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

Die o.g. Rechtfertigungsgründe ermöglichen eine allgemeine gemeinschaftsrechtskonforme Verweh-

rung der national beschränkten Steuervergünstigungen für gebietsfremde Konzerngesellschaften. So-

weit die steuerliche Benachteiligung der grenzüberschreitenden Betätigung jedoch eine definitive 

Wirkung erlangt, geht sie regelmäßig über das hinaus, was erforderlich wäre um die anerkannten 

zwingenden Gründe des Allgemeininteresses zu wahren. 

Im Hinblick auf den grenzüberschreitenden Verlustausgleich liegt nach Ansicht des EuGH eine ge-

meinschaftsrechtswidrige Verletzung der Niederlassungsfreiheit folglich regelmäßig erst dann vor, 

wenn die gebietsansässige Muttergesellschaft nachweisen kann, dass die gebietsfremde Tochtergesell-

schaft sämtliche in ihrem Sitzmitgliedstaat bestehenden Möglichkeiten zur Berücksichtigung von Ver-

lusten ausgeschöpft hat und weder sie noch ein Dritter diese in künftigen Zeiträumen berücksichtigen 

können. Denn in diesem Fall gehen die Auslandsverluste uneinbringlich und somit final unter, so dass 

die Vermeidung einer definitiven Mehrbelastung des Auslandsinvestments gegenüber der Vermeidung 

eines Gestaltungsmissbrauchs in den Vordergrund rückt. 

Eine solche ungerechtfertigte Verletzung der Niederlassungsfreiheit hat der EuGH nur in den Rechts-

sachen Marks & Spencer sowie A Oy festgestellt, wobei er im letztgenannten Urteil den Fall zur wei-

teren Prüfung an das nationale Gericht zurückgewiesen hat. Denn in der Rechtsache A Oy konnte der 

EuGH aus dem vorgelegten Sachverhalt nicht einwandfrei erkennen, ob die vorgenommene Fusion 

rein steuerlich motiviert gewesen ist und im Ansässigkeitsstaat der gebietsfremden Tochtergesellschaft 

tatsächlich alle vorhandenen Möglichkeiten zur Verlustberücksichtigung ausgeschöpft worden sind. 

In den Rechtssachen Oy AA sowie X-Holding BV haben die Kläger hingegen lediglich eine laufende, 

und somit allgemeine, Anwendung der national beschränkten Gruppenbesteuerungssysteme begehrt, 

ohne eine definitive steuerliche Benachteiligung nachzuweisen. Der EuGH entschied daher folgerich-
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 § 14 Abs. 1 Nr. 5 KStG. 

102
 So hat der EuGH in der Rechtssache A Oy aus dem fehlenden jährlichen Wahlrecht zur beliebigen Anwendung 

des Steuersystems der gebietsansässigen Mutter- oder der gebietsfremden Tochtergesellschaft den Umkehr-

schluss gezogen, dass eine national beschränkende Maßnahme bei entsprechendem Nachweis der Verletzung der 

Niederlassungsfreiheit zumindest unverhältnismäßig ist; vgl. EuGH, Urteil v. 21.02.2013 - C-123/11, A Oy, IStR 

2013, 239, Rz. 48f. Der EuGH stellte jedoch gleichsam die Gefahr der doppelten Verlustberücksichtigung sowie 

der Steuerflucht durch eine der Fusion vorangehende steueroptimierte gruppeninterne Umstrukturierungen fest, 

die eine national beschränkende Maßnahme erforderlich machen. Diese Gefahren sind im Rahmen des Organ-

schaftsregimes jedenfalls weniger evident.  
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tig, dass die Kläger durch die allgemeine national beschränkte Anwendung der Gruppenbesteuerungs-

systeme nicht gemeinschaftsrechtswidrig in ihrer Niederlassungsfreiheit verletzt werden.
103

 

Die maßgebliche Unterscheidung in eine laufende und definitive steuerliche Benachteiligung des 

grenzüberschreitend tätigen Konzerns geht allerdings aus dem Tenor des Gerichtes in den Rechtssa-

chen Oy AA sowie X-Holding BV nicht mehr hervor. In der Literatur wurde daher die Abkehr vor der 

EuGH-Rechtsprechung zu finalen Auslandsverlusten gemutmaßt, was mit der Entscheidung in der 

Rechtssache A Oy widerlegt sein dürfte.
104

 

Es erscheint eher folgerichtig, dass der EuGH in den Rechtsachen Oy AA und X Holding BV anders 

entschieden hätte, wenn die Kläger einen definitiven steuerlichen Nachteil hätten geltend machen 

können. Denn in dieser Konstellation hätten die Kläger gerade keine Wahlfreiheit in der beliebigen 

Anwendung der Steuersysteme beider Mitgliedstaaten. Vielmehr bewirkten die national beschränkten 

Gruppenbesteuerungssysteme eine unverhältnismäßige steuerliche Benachteiligung des grenzüber-

schreitend tätigen Konzerns, die in einer ungerechtfertigten Verletzung der Niederlassungsfreiheit 

resultierten.
105

 

Darüber hinaus ist zu beachten, dass die in den Rechtssachen Oy AA und X-Holding BV begehrte 

Steuervergünstigung nicht (ausschließlich) in einem Verlustimport bestand.  

Denn soweit in der Rechtsache Oy AA auf Ebene der gebietsfremden Muttergesellschaft ein finaler 

Verlust festgestellt worden wäre, resultierte die Verwehrung eines „finalen“ Gewinntransfers durch 

die gebietsansässige Tochtergesellschaft regelmäßig in einer definitiven steuerlichen Benachteiligung 

des grenzüberschreitend tätigen Konzerns. In diesem Fall mangelt es - zumindest bei Abwesenheit von 

weiteren Konzernverflechtungen - an einer Gefahr der doppelten Verlustnutzung bzw. der Steuer-

flucht. Zudem fehlte eine missbräuchliche Ausnutzung der Steuersysteme i.S.d. beliebigen Verschie-

bung von Ergebnissen zwischen beiden Mitgliedstaaten, so dass die Wahrung der ausgewogenen Auf-

teilung der Besteuerungsbefugnisse zwischen den Mitgliedsstaaten nicht gefährdet oder zumindest 

unverhältnismäßig erscheint, so dass die national beschränkte Steuerwirksamkeit des gruppeninternen 

Gewinntransfers im Ergebnis diskriminierend ist. 

Entsprechendes gilt in der Rechtssache X-Holding BV, soweit auf Ebene der gebietsfremden Tochter-

gesellschaft finale Verluste festgestellt worden wären. Darüber hinaus könnte jedoch auch unabhängig 

von einer Verlustsituation die Versagung der übrigen einheitstheoretischen steuerlichen Konsolidie-

rungsmaßnahmen, zumindest dem Grunde nach, eine dauerhafte und somit gemeinschaftsrechtswidri-

ge Steuermehrbelastung des grenzüberschreitend tätigen Konzerns verursachen.  

So werden in den Niederlanden gruppeninterne Gewinnausschüttungen nicht im Rahmen der einheitli-

chen Konzernsteuerbilanz ausgewiesen und somit für steuerliche Zwecke nicht gewinnerhöhend er-

fasst. Sollte die in Artikel 13 Vpb (Niederländisches Körperschaftsteuergesetz) kodifizierte vollständi-

ge Steuerbefreiung von bestimmten Beteiligungserträgen in der Zukunft beispielsweise durch eine 

dem § 8b KStG entsprechende Regelung ersetzt werden, unterlägen ausschließlich die im Zusammen-
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 Vgl. Erörterungen im Abschnitt 2.3.1. 
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 So erkannte die Schwedische Finanzverwaltung grenzüberschreitende Konzernbeiträge einer gebietsansässi-

gen Mutter- an eine gebietsfremde Tochtergesellschaft als zulässig an; vgl. Kußmaul/Niehren, IStR 2008, 85 

m.w.N. 
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hang mit einer gebietsfremden Tochtergesellschaft realisierten Beteiligungserfolge einer dauerhaften 

steuerlichen Mehrbelastung, während entsprechende Beteiligungserfolge im Zusammenhang mit einer 

gebietsansässigen Gruppengesellschaft weiterhin steuerneutral realisiert werden könnten.  

Für das Organschaftsregime kann folglich keine allgemeine Entwarnung im Hinblick auf die einheits-

theoretischen Modifikationen gegeben werden. Insbesondere die gemeinschaftsrechtlich gebotene 

Eliminierung von gruppeninternen Beteiligungserfolgen resultiert aufgrund der zulässigen Einbindung 

von einkommensteuerpflichtigen Organträgern in erheblichen Steuerausfallrisiken für den deutschen 

Fiskus. Denn hier besteht die Gefahr, dass Einkünfte von gebietsfremden Tochter- und Enkelgesell-

schaften ohne Anwendung des Teileinkünfteverfahrens von der körperschaftsteuerlichen in die ein-

kommensteuerliche Sphäre übergehen. Da dem deutschen Fiskus keine Besteuerungsbefugnisse an 

den ausländischen Gewinnen zustehen, kann auch keine kompensatorische Hochschleusung derselben 

auf das (höhere) Einkommensteuerniveau des gebietsansässigen Organträgers vorgenommen werden. 

Hingegen verhindert der im Rahmen der Organschaft vorgesehene Betriebstättenvorbehalt für inländi-

sche Organträger die Gefahr einer steuerwirksamen Gewinnzurechnung an eine gebietsfremde Mutter-

gesellschaft und zwar auch dann, wenn auf Ebene der gebietsfremden Muttergesellschaft finale Aus-

landsverluste festgestellt werden sollten. Insoweit droht in dieser Hinsicht keine „finale“ Gewinnab-

saugung des deutschen Steuersubstrats ins Ausland. 

Für die Reformbestrebungen gilt es zweierlei Vorgaben zu beachten. Zum einen sollte das Risiko einer 

„finalen“ Gewinnabsaugung vermieden werden, welches insbesondere im Rahmen des Group-

Contribution-Modells besteht. Des Weiteren gilt es ein Besteuerungsrecht an den ausländischen Ge-

winnen zu begründen, um eine finanzielle Kompensation für die offenbar gemeinschaftsrechtlich ge-

botene grenzüberschreitende Gewährung von einheitstheoretischen Modifikationen - und somit insbe-

sondere des damit verbundenen Wegfalls der Anwendung des Teileinkünfteverfahrens - sicherzustel-

len.  

2.3.2.5 Rückausnahme: Vermeidung der Steuerumgehung 

Soweit national beschränkte Steuervergünstigungen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verletzten, 

liegt regelmäßig eine ungerechtfertigte Verletzung der Niederlassungsfreiheit vor. Im Hinblick auf den 

grenzüberschreitenden Verlustausgleich ist eine national begrenzte Maßnahme erst dann unverhält-

nismäßig, wenn die gebietsfremde Konzerngesellschaft in ihrem Ansässigkeitsstaat nachweislich alle 

Möglichkeiten der Verlustnutzung ausgeschöpft hat, sei es im Rahmen des Verlustrücktrags, des peri-

odischen Verlustausgleichs, des Verlustvortrags oder der Verlustübertragung auf Dritte (= finale Aus-

landsverluste).  

Ungeachtet des Vorliegens von finalen Auslandsverlusten räumte der EuGH im Urteilsfall Marks & 

Spencer den Mitgliedstaaten das Recht zu, „nur zur Umgehung des nationalen Steuerrechts oder zur 

Steuerflucht geschaffene Sachverhalte“ durch speziell darauf ausgerichtete nationale Maßnahmen zu 

sanktionieren.
106

 Auch in der Rechtssache A Oy erkennt der EuGH die Notwendigkeit zu einer Einzel-

fallprüfung, auch wenn sich diese auf die Berechnungsmodalitäten des finalen Auslandsverlustes be-

ziehen.
107

 Des Weiteren geht aus allen vier EuGH-Urteilen zu finalen Auslandsverlusten hervor, dass 

Mitgliedstaaten generell geeignete Maßnahmen zur Vermeidung der Steuerumgehung treffen können, 

soweit diese verhältnismäßig sind.  
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 Vgl. EuGH, Urteil v. 21.02.2013 - C-123/11, A Oy, IStR 2013, 239, Rz. 60. 
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Nunmehr sind Konstellationen möglich, in denen finale Auslandsverluste und die Gefahr der Steu-

erumgehung aufeinandertreffen. Die Steuerumgehung kann dabei sowohl auf die doppelte Verlustbe-

rücksichtigung oder die Ausnutzung des Steuersatzgefälles gerichtet sein. Für solche Fälle hält der 

EuGH offenbar eine Hintertür offen, den gemeinschaftsrechtlich gebotenen Verlustimport (teilweise) 

auszuschließen.  

Eine genauere Analyse der möglicherweise zulässigen Rückausnahme wird im Rahmen der nachfol-

genden Erörterung der durch den EuGH offen gelassenen Fragen erfolgen. 

2.3.3 Offene Fragen der EuGH-Rechtsprechung zu finalen Auslandsverlusten 

2.3.3.1 Nachweis der Finalität  

Der EuGH führte in seinen Entscheidungen aus, dass die den Verlustimport begehrende Konzernge-

sellschaft nachweisen muss, dass die gebietsfremde Konzerngesellschaft alle in ihrem Ansässigkeits-

staat bestehenden Möglichkeiten der Verlustnutzung ausgeschöpft hat, sei es im Rahmen des Verlust-

rücktrags, des periodischen Verlustausgleichs, des Verlustvortrags oder der Verlustübertragung auf 

Dritte.  

Somit ist zunächst in einem Umkehrschluss festzustellen, dass der Nachweis der Finalität von Aus-

landsverlusten einen tatsächlich im Ausland festgestellten Verlust voraussetzt, welcher final untergeht. 

Mit anderen Worten ist kein Verlustimport (bzw. Gewinnexport) durchzuführen, soweit auf Ebene der 

in einem Mitgliedstaat ansässigen Konzerngesellschaft kein Verlust festgestellt wird und daher final 

untergehen kann, auch wenn die Ermittlungsvorschriften des anderen Mitgliedstaates in einem „rech-

nerischen“ Auslandsverlust resultieren.
108

 

Während diese Feststellung einfach und verständlich ist, wirft der zusätzlich vorausgesetzte Nachweis 

der Ausnutzung aller bestehenden Verlustausgleichsmöglichkeiten vielerlei Fragestellungen auf. 

Legt man das Erfordernis zur Ausschöpfung aller Möglichkeiten der Verlustnutzung wörtlich aus, so 

dürfte die Entstehung von finalen Auslandsverlusten regelmäßig die Einstellung der gewerblichen 

Tätigkeit des gesamten grenzüberschreitenden Konzerns voraussetzen. Anderenfalls besteht jedenfalls 

immer die theoretische Möglichkeit den Auslandsverlust vorzutragen, um ihn mit künftigen - wenn 

auch nicht näher konkretisierten - Auslandsgewinnen auszugleichen. In diesem Sinne gleicht die Auf-

lösung der gebietsfremden Konzerngesellschaft der bewussten Entscheidung gegen die theoretisch 

bestehende Möglichkeit einer Verlustnutzung. Man könnte sogar noch weiter gehen und fordern, dass 

der verbleibende Konzernteil die Auslandsverluste durch vorrangige Verschiebung von inländischen 

Gewinnpotenzialen oder der Fusion des übrigen Konzernteils auf die gebietsfremde Konzerngesell-

schaft zu nutzen hat. 

Diese wörtliche Auslegung widerspricht jedoch dem Sinn und Zweck der EuGH-Urteile und resultier-

te in rein steuerlich motivierten Konstrukten. Insoweit ist die rein theoretische Möglichkeit einer Ver-

lustnutzung im Wege der teleologischen Reduktion als Voraussetzung für den Verlustimport (bzw. 

Gewinnexport) auszuschließen.
109

 

Andererseits ist die teleologische Reduktion mit der Fragestellung verbunden, wieviel Gestaltungs-

freiheit man dem grenzüberschreitend tätigen Konzern an die Hand geben soll. 
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Soweit die Vorschriften eines Mitgliedstaates beispielsweise einen  zeitlich begrenzten Verlustvortrag 

vorsehen, könnte die gestalterische Einstellung der gewerblichen Tätigkeit der gebietsfremden Kon-

zerngesellschaft in der Entstehung eines finalen Auslandsverlustes resultieren und somit einen ge-

meinschaftsrechtlich gebotenen Verlustimport begünstigen. In solchen Fällen wäre zumindest zu for-

dern, dass der grenzüberschreitende Konzern in dem betroffenen Mitgliedstaat alle (vergleichbaren) 

Tätigkeiten einstellt und nicht innerhalb eines gewissen Zeitraums wieder aufnimmt. Im Übrigen ist 

ein vorrangiger Verlustausgleich mit Gewinnen anderer Konzerngesellschaft in demselben Mitglied-

staat zu fordern.
110

 

Entsprechende Einschränkungen sind zu fordern, soweit der Verlustuntergang auf einem gruppenin-

ternen Veräußerung- oder Umwandlungsvorgang beruht. Somit dürfen weder die veräußerte bzw. auf-

gelöste gebietsfremde Tochtergesellschaft noch andere Konzerngesellschaften ihre Tätigkeit in dem 

betroffenen Mitgliedstaat weiterfortführen, sei es als eigenständige Gesellschaft oder Betriebstätte der 

aufnehmenden Konzerngesellschaft.
111

 Denn in beiden Fällen besteht eine über den rein theoretischen 

Fall hinausgehende Möglichkeit zum Verlustausgleich in demselben Mitgliedstaat. 

Eine weitere Fragestellung betrifft die Mitwirkungspflicht im Rahmen der Ausübung von handels- und 

steuerlichen Ansatz- und Bewertungswahlrechten. Bei wörtlicher Auslegung könnte die (vollumfäng-

liche) Anerkennung von finalen Auslandsverlusten immer dann scheitern, wenn das gebietsfremde 

Konzernmitglied sich in einer Verlustsituation befindend, nicht die höchst zulässigen stillen Reserven 

bzw. mehr als die zwingend vorgeschriebenen stillen Lasten realisiert hat. Dies gilt jedenfalls dann, 

wenn der Liquidationsverlust der gebietsfremden Konzerngesellschaft nicht als finaler Auslandsver-

lust zu qualifizieren ist. Denn eine nicht steuermaximierende Wahlrechtsausübung erhöht den finalen 

Auslandsverlust, während ein korrespondierender und den finalen Auslandsverlust mindernder Liqui-

dationsgewinn nicht automatisch sichergestellt ist.  

Zu beachten ist, dass die steuermaximierende Wahlrechtsausübung regelmäßig jeden einzelnen Ge-

schäftsvorgang in dem Zeitraum zwischen erstmaliger Verlustsituation bis zum Beginn der Liquidati-

onsphase betrifft, bspw. eine in der Vergangenheit steuerneutral/steuerwirksam vorgenommene Aus-

gliederung eines Teilbetriebs, wenn der gemeine Wert des übertragenen Betriebsvermögens den 

Buchwert übersteigt/unterschreitet, die Zuführung zu/unterlassene Auflösung von einer steuerlich 

zulässigen Rücklage, die wahlweise zulässige Vornahme einer degressiven AfA oder die wahlweise 

zulässige Aktivierung von selbsterstellten Wirtschaftsgütern ohne Berücksichtigung  von Gemeinkos-

ten. 

Diese wörtliche Auslegung erscheint wiederum zu ausufernd, weil sie den Steuerpflichtigen unange-

messen in seiner Entscheidungsfreiheit behindert und zu rein steuerlich motivierten Maßnahmen 

zwingt. Insoweit erscheint eine teleologische Reduktion der Voraussetzung erforderlich, die lediglich 

eine im Zeitpunkt der Feststellung von Auslandsverlusten höchst zulässige/minimal erforderliche Auf-

deckung der stillen Reserven / Lasten - insbesondere bei gruppeninternen Vorgängen - verlangt.
112

 

Ergänzend könnten wesentliche, in einem engen zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit der 

Beendigung der grenzüberschreitenden Tätigkeit stehende Geschäftsvorgänge, einbezogen werden. 
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Nicht zuletzt könnte die wörtliche Auslegung im Hinblick auf ein in dem Ansässigkeitsstaat der ge-

bietsfremden Tochtergesellschaft existierendes Gruppenbesteuerungssystem in unverhältnismäßigen 

Nachteilen für den Steuerpflichtigen resultieren.  

Denn soweit im Ausland ein Group-Contribution-Modell besteht, kann sowohl ein von der Verlustge-

sellschaft vorgenommener Gruppenbeitrag an eine andere Konzerngesellschaft als auch ein von der 

anderen Gesellschaft unterlassener Gruppenbeitrag an die Verlustgesellschaft negativ ausgelegt wer-

den. Die Voraussetzung einer quasi obligatorischen dauerhaften steuermaximierenden Gruppenbei-

trags-Politik für die Berücksichtigung von finalen Auslandsverlusten führte jedoch schnell ad absur-

dum, soweit (alle) beide gebietsfremden Tochtergesellschaften finale Auslandsverluste aufweisen 

sollten. Denn in diesem Fall hätte jede einzelne gebietsfremde Konzerngesellschaft ihre eigenen Ver-

luste durch entsprechende Vornahme oder Empfang von Gruppenbeiträgen minimieren können, ohne 

dass sich der gesamte Auslandsverlust dadurch reduziert hätte. Entsprechendes Problem tritt auch 

dann ein, wenn eine gebietsfremde Tochtergesellschaft ihren Gruppenbeitrag wahlweise an mehrere 

Verlust-Konzerngesellschaften leisten könnte und sich dann für eine bestimmte Auf- bzw. Zuteilung 

des Gruppenbeitrags entscheiden muss. Für Group-Relief-Modelle gelten die Ausführungen analog. 

Aber auch in Zurechnungs- und Einheitskonzepten könnte die Begründung einer ausländischen Grup-

penbesteuerung den finalen Auslandsverlust sowohl erhöhen als auch mindern. Beispielsweise erhö-

hen neutralisierte bzw. nicht realisierte gruppeninterne Zwischengewinne den finalen Auslandsverlust, 

während entsprechende neutralisierte bzw. nicht realisierte gruppeninterne Zwischenverluste den fina-

len Auslandsverlust reduzieren. Auch könnte der finale Auslandsverlust einer gebietsfremden Toch-

tergesellschaft durch Zurechnung bzw. Konsolidierung von Gewinnen einer Enkelgesellschaft redu-

ziert werden, während entsprechende Verluste der Enkelgesellschaft den finalen Auslandsverlust der 

gebietsfremden Tochtergesellschaft erhöhen.  

Daher ist auch in Hinblick auf ausländische Gruppenbesteuerungssysteme die wörtliche Auslegung 

der Ausnutzung aller möglicher Verlustausgleiche teleologisch zu reduzieren. So darf nur eine unter-

lassene Begründung der ausländischen Gruppenbesteuerung - nicht jedoch ihre wahlweise Begrün-

dung - einen Verlustimport reduzieren.
113

 Im Rahmen der wahlweisen Verlust- bzw. Gewinnübertra-

gung wären zudem regelmäßig alle wirtschaftlich sinnvollen Varianten anzuerkennen. Weitere Ein-

schränkungen könnten ggf. in Abhängigkeit von der Ausgestaltung des Gruppenbesteuerungsmodells 

der im anderen Mitgliedstaat ansässigen Muttergesellschaft erfolgen, soweit die nationalen Gruppen-

besteuerungssysteme beider Mitgliedstaaten nicht miteinander kompatibel sind und deren Anwendung 

daher in einem abweichenden finalen Auslandsverlust resultieren würde. 

Aus den obigen Ausführungen ist zu erahnen, dass das Nachweiserfordernis eine Gradwanderung dar-

stellt und im Einzelfall konfliktbehaftet ist. Als Grundregel ist festzuhalten, dass das Nachweiserfor-

dernis regelmäßig erfüllt ist, soweit: 

- ein im Ausland tatsächlich festgestellter Verlust uneinbringlich untergeht, 

- ein vorrangiger Verlustausgleich im demselben Mitgliedstaat ausgeschöpft wird, ohne Be-

rücksichtigung von rein theoretischen Möglichkeiten 

- der grenzüberschreitende Konzern in dem betroffenen Mitgliedstaat alle (vergleichbaren) Tä-

tigkeiten einstellt und nicht innerhalb eines gewissen Zeitraums wieder aufnimmt, 

- im Zeitpunkt der Feststellung  von Auslandsverlusten insbesondere bei gruppeninternen Vor-

gängen eine höchst zulässige/minimal erforderliche Aufdeckung der stillen Reserven/Lasten 
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erfolgt (bei wesentlichen Geschäftsvorfällen auch im engen zeitlichen und sachlichen Zusam-

menhang mit der Einstellung der Tätigkeit stehende Geschäftsvorgänge)  sowie 

- eine im Ausland zulässige Gruppenbesteuerung begründet worden und bestehende Wahlrechte 

des gruppeninternen Verlustausgleiches wirtschaftlich sinnvoll ausgeübt worden sind. 

2.3.3.2 Berechnung der Höhe von finalen Auslandsverlusten 

Der EuGH hatte in den Urteilsfällen keine expliziten Vorgaben zu den Berechnungsmodalitäten ge-

macht. 

In der Rechtssache Marks & Spencer hatten sich die Parteien im Vorfeld auf die Ermittlung der finalen 

Auslandsverluste nach britischem Recht und somit den Ermittlungsvorschriften der verlustimportie-

renden Mitgliedstaates geeinigt, was der EuGH in seinen Urteilsausführungen nicht bemängelte.
114

 In 

der Rechtssache A Oy stellte der EuGH fest, dass das Unionsrecht „grundsätzlich“ keine Anwendung 

eines bestimmten Gesetzes zur Ermittlung der Auslandsverluste verlangt.
115

 Im weiteren Verlauf stell-

te der EuGH jedoch einschränkend fest, dass die Berechnungsmodalitäten „grundsätzlich“ nicht zu 

einer Ungleichheit des Verlustimports im Vergleich mit einem national beschränkt zulässigen Verlust-

transfer resultieren dürfen, was „gegebenenfalls“ im Einzelfall zu prüfen ist.
116

 Es ist an dieser Stelle 

daran zu erinnern, dass der in der Rechtssache A Oy vom EuGH beurteilte Vorgang lediglich die 

gruppeninterne Verschmelzung betrifft, so dass die uneingeschränkte Übertragung dieses Grundsatzes 

auf national begrenzte Gruppenbesteuerungssysteme nicht zwangsweise geboten sein muss.  

Zumindest ist festzustellen, dass die grundsätzliche Anwendung der Rechtsvorschriften des verlustim-

portierenden Mitgliedstaates in einem Spannungsverhältnis zum Nachweiserfordernis sowie zur Ge-

fahr einer Steuerumgehung stünde. Eine solche Vorgehensweise resultierte in einer Fülle an neuen 

Fragestellungen, ohne zur Lösung bestehender Rechtsunsicherheiten beizutragen. 

Hingegen lassen sich im Rahmen einer Auslegung der EuGH-Urteile zu finalen Auslandsverlusten 

drei systematische Obergrenzen des Verlustimportes bestimmen. 

Zum einen setzt das Nachweiserfordernis der Finalität von Auslandsverlusten einen tatsächlich festge-

stellten Auslandsverlust voraus. Dieser ist unbestrittener Weise nach Maßgabe der Ermittlungsvor-

schriften des verlustexportierenden Mitgliedstaates festzustellen. Rein „rechnerische“ auf den Ermitt-

lungsvorschriften des verlustimportierenden Mitgliedstaates ermittelte Auslandsverluste sind daher 

unbeachtlich, wenn und soweit im anderen Mitgliedstaat keine Auslandsverluste untergehen.
117

 Eben-

falls darf der Import von hohen „rechnerischen“ Auslandsverlusten nicht von der „zufälligen“ Existenz 

von geringfügigen Auslandsverlusten abhängig gemacht werden. Anderenfalls entstünden neue Un-

gleichheiten im Hinblick auf gebietsfremde Konzerngesellschaften, wenn ein geringfügiger Ergebnis-

unterschied die vollumfängliche Gewährung/Verwehrung  des Imports von „rechnerischen“ Auslands-

verlusten gebietet/ermöglicht. 

Die zweite systematische Obergrenze des Verlustimports wird durch die Höhe der Steuervergünsti-

gung bestimmt, welche gebietsansässigen Konzerngesellschaften gewährt und gebietsfremden Kon-

zerngesellschaften verwehrt wird. Denn nur in Höhe der fraglichen Steuervergünstigung ist eine Be-
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einträchtigung der Niederlassungsfreiheit überhaupt möglich. Die Höhe der Steuervergünstigung rich-

tet sich dementsprechend nach der jeweiligen nationalen Ausgestaltung des Gruppenbesteuerungsmo-

dells. Somit ist auch ein etwaiger Verlustimport auf die nach Maßgabe inländischer Vorschriften er-

mittelten Auslandsverluste zu begrenzen.
118

 

Insbesondere ist der Import von finalen Auslandsverlusten zu verwehren, wenn der verlustimportie-

rende Mitgliedstaat kein Gruppenbesteuerungskonzept implementiert hat oder soweit dieses eine ana-

loge laufende Einbindung von gebietsfremden Konzerngesellschaften in die steuerliche Gruppe er-

möglicht. Der Ausschluss des Verlustimports stellt in diesem Fall keine Verletzung der Niederlas-

sungsfreiheit dar, da es an einer steuerlichen Ungleichbehandlung des grenzüberschreitend und natio-

nal tätigen Konzerns mangelt. 

Sollte das im verlustimportierenden Mitgliedstaat geltende Gruppenbesteuerungssystem beispielswei-

se den gruppeninternen Ausgleich von den in der Vorgruppen-, Insolvenz- oder Liquiditätsphase er-

zielten Verlusten nicht zulassen, sind entsprechende im Ausland festgestellten und auf dieses Phase 

entfallenden Verluste von einem Verlustimport auszuschließen. Denn auch in diesem Fall wird die 

Niederlassungsfreiheit nicht durch die Verwehrung des Verlustimports tangiert. 

Das obige Beispiel dient als gute Überleitung zu der dritten systematischen Obergrenze des Verlus-

timports. Diese stellt auf das Minimum aus dem tatsächlich im Ausland festgestellten final unterge-

henden Verlust der gebietsfremden Konzerngesellschaft und dem nach Maßgabe der ausländischen 

Rechtsvorschriften in der „fiktiven grenzüberschreitenden Gruppenphase“ ermittelten Gruppenverlust 

ab. Die fiktive grenzüberschreitende Gruppenphase stellt dabei auf den Zeitraum ab der erstmalig 

möglichen bzw. begehrten Einbeziehung der Konzerngesellschaft bis zur zwingenden Beendigung der 

Gruppenbesteuerung im reinen inländischen Vergleichspaar ab. Dabei muss die gebietsfremde Kon-

zerngesellschaft alle im anderen Mitgliedstaat vorgesehenen Voraussetzungen - mit Ausnahme der 

Ansässigkeitsvoraussetzungen sowie verdeckten Diskriminierungen - erfüllen, wozu insbesondere die 

Mindestbeteiligungserfordernisse zählen dürften. 

Demnach wäre der niedrigere nach Maßgabe des verlustexportierenden Mitgliedstaates ermittelte fik-

tive Gruppenverlust insbesondere dann relevant, soweit der festgestellte Auslandsverlust Außergrup-

penverluste enthält. Im Umkehrfall wäre der niedrigere festgestellte Auslandsverlust maßgeblich, so-

weit fiktive Gruppenverluste beispielsweise aufgrund eines im Ausland nur zeitlich begrenzten Ver-

lustvortrags vor Einstellung der gewerblichen Tätigkeit untergehen.
119

 

Im Resultat stellen die in- und ausländischen Ermittlungsvorschriften keinen Gegensatz dar. Vielmehr 

sind die Vorschriften beider Mitgliedstaaten zu berücksichtigen, wobei nur die kleinste Schnittmenge 

aus den nach in- und ausländischen Rechtsvorschriften ermittelten fiktiven Gruppenverluste sowie 

dem tatsächlich im Ausland festgestellten und untergehenden Auslandsverlust zu importieren ist. 
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Dieser Vorgehensweise folgend kann das Spannungsverhältnis zwischen dem Nachweiserfordernis 

und der Gefahr der Steuerumgehung i.S.d. Imports von rein „rechnerischen“ Auslandsverlusten syste-

matisch zutreffend beseitigt werden. Zudem werden die Mitgliedstaaten zu keinem übermäßigen Ver-

lustimport gezwungen, da dieser der Höhe nach die inländischen Konzerngesellschaften gewährten 

Steuervergünstigungen nicht übersteigen kann.  

Zwar könnte der grenzüberschreitend tätige Konzern - insbesondere im Hinblick auf temporäre steuer-

bilanzielle Abweichungen - durch den nach obigen Maßstäben begrenzten Verlustimport steuerlich 

benachteiligt werden. Denn soweit im Ausland steuerbilanzielle Mehrgewinne versteuert werden und 

der Umkehreffekt einen finalen Auslandsverlust erhöhen sollte, wäre das steuerbilanzielle Minderer-

gebnis im Rahmen des Verlustimports nicht zu berücksichtigen, wenn die Vorschriften des verlustim-

portierenden Mitgliedstaates keine steuerbilanzielle Abweichungen vorsehen. Diese steuerliche Un-

gleichheit beruht allerdings ausschließlich auf dem Zusammenspiel von in- und ausländischen Vor-

schriften. In Ermangelung gemeinschaftlicher Vereinheitlichung- und Harmonisierungsvorgaben darf 

der verlustimportierende Mitgliedstaat daher nicht einseitig dazu verpflichtet werden, die aus seiner 

Sicht „nachteiligen“ Vorschriften des anderen Mitgliedstaates zu seinen Lasten auszugleichen. 

Eine weitergehende Begrenzung des Verlustimports könnte gemeinschaftsrechtlich geboten sein, um 

eine beliebige Ausnutzung der  Steuersysteme von mehreren Mitgliedstaaten durch den grenzüber-

schreitend tätigen Konzern zu unterbinden. Insbesondere in komplexeren Konzernstrukturen besteht 

die Gefahr eines optimierten Verlustimports von einem Niedrig- in ein Hochsteuerland bzw. eines 

doppelten Verlustimports. Beide Fallgruppen werden in den nachfolgenden Abschnitten erörtert. 

2.3.3.3 Ausnutzung des Steuersatzgefälles 

Im vorherigen Abschnitt wurden allgemeine Grundsätze für die Ermittlung des gemeinschaftsrechtlich 

gebotenen Verlustimports entwickelt. Diese beziehen sich auf den Umgang mit Abweichungen zwi-

schen den Ermittlungsmethoden der betroffenen Mitgliedstaaten, den zeitlichen Vorgaben sowie den 

sonstigen Regelungen zur Verlustnutzung und folglich allein auf die Ermittlung der steuerlichen Be-

messungsgrundlage. 

Die Gefahr der Steuerumgehung ist jedoch auch im Hinblick auf divergierende Steuersätze zu erbli-

cken, auch wenn die nach in- und ausländischen Vorschriften ermittelten steuerlichen Bemessungs-

grundlagen nicht voneinander abweichen sollten.  

So könnte beispielsweise eine im Hochsteuerland ansässige Muttergesellschaft eine Tochtergesell-

schaft im Niedrigsteuerland gründen. Sollten die divergierenden Steuersätze keinerlei Relevanz für 

den Verlustimport aufweisen, wären Gewinne der gebietsfremden Tochtergesellschaft niedrig zu be-

steuern, während entsprechende Verluste aufgrund des gebotenen Imports mit dem höheren Steuersatz 

abzugelten wären. In der Gesamtbetrachtung könnte der grenzüberschreitend tätige Konzern system-

widrige Steuergewinne realisieren, selbst wenn die gebietsfremde Tochtergesellschaft in der Totalpe-

riode einen Gewinn erzielen sollte.
120

 

Da die Gefahr der Steuerumgehung evident ist, steht den verlustimportierenden Mitgliedstaaten das 

Recht zu, speziell auf Umgehung des nationalen Steuerrechts oder zur Steuerflucht geschaffene Sach-

verhalte gerichtete Schutzmaßnahmen zu treffen.
121

 Das Risiko einer gemeinschaftswidrigen Diskri-
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minierung besteht dabei nicht, soweit die Missbrauchsregelung geeignet ist die Steuerumgehung zu 

beseitigen und grenzüberschreitend tätige Konzerne nicht unverhältnismäßig belastet. 

Eine diesen Ansprüchen genügende Regelung stellt die zusätzliche Begrenzung des Verlustimports auf 

den im Ausland erlittenen und mit dem finalen Verlustuntergang verbundenen Steuernachteil. Dabei 

muss der verlustimportierenden Konzerngesellschaft die Möglichkeit des Nachweises zugestanden 

werden, dass die verlustexportierende Konzerngesellschaft nicht von einer Niedrigbesteuerung profi-

tiert hat. Sollte der Nachweis geführt werden, greift die zusätzliche Begrenzung des Verlustimports 

auf den im anderen Mitgliedstaat erlittenen Steuernachteil nicht, bspw. wenn eine gebietsfremde Toch-

tergesellschaft ausschließlich Verluste erzielt hat.
122

 

Technisch könnte die Missbrauchsregelung umgesetzt werden, indem die zuvor kleinste Schnittmenge 

aus den nach in- und ausländischen Rechtsvorschriften ermittelten fiktiven Gruppenverlusten sowie 

den tatsächlich im Ausland festgestellten und untergehenden Auslandsverlusten mit einem Multiplika-

tor versehen wird. Der Multiplikator stellt das Minimum aus 1 und dem Wert des Quotienten aus dem 

ausländischen Steuersatz dividiert durch den inländischen Steuersatz. Der Nachweis einer fehlenden 

Steuervorteils aus der im anderen Mitgliedstaat geltenden Niedrigbesteuerung ist erfüllt, soweit die 

niedrig besteuerten Auslandsgewinne unter Anwendung des höheren inländischen Körperschaftsteuer-

satzes die durch Anwendung des Multiplikators entstandene Differenz unterschreiten.  

Der inländische Körperschaftsteuersatz ist auch dann anzuwenden, wenn der gebietsansässige Grup-

penträger ein Einkommensteuersubjekt ist und der Besteuerung mit Einkommensteuer unterliegt. 

Grund hierfür stellt die gemeinschaftlich gebotene Eliminierung von gruppeninternen Beteiligungser-

folgen, die im Abschnitt 2.3.3.5 erörtert wird.
123

 

Zu berücksichtigen ist, dass es der Missbrauchsvorschrift nicht bedarf, wenn eine echte grenzüber-

schreitende Gruppenbesteuerung unter Anrechnung der ausländischen Steuern implementiert werden 

sollte.
124

 

Beispiel 1 (finale Verluste): Steuersatzdifferenzen125 

Sachverhalt: 

Die gebietsansässige Muttergesellschaft (MG) ist Alleingesellschafterin der im selben Mitgliedstaat ansässigen 

gebietsfremden Tochtergesellschaften TA1 und TA2 und einer gebietsansässigen Tochtergesellschaft TI, mit der 

ein Organschaftsverhältnis besteht. Während die in- und ausländischen Ermittlungsvorschriften identisch sein 

sollen, betragen der inländische Steuersatz 30% (GewSt, KSt und SolZ) und der ausländische Steuersatz 10% 

(KSt). Die Muttergesellschaft erzielt in jeder Periode ein Ergebnis von 0. Alle drei Tochtergesellschaften sind 

annahmegemäß zwei Perioden tätig und erzielen jeweils einen Totalgewinn von 2 Mio. €, der sich wie in der 

Tabelle dargestellt auf beide Perioden verteilt. Etwaige Auslandsverluste sind als finale Auslandsverluste zu 

qualifizieren. Aus Vereinfachungsgründen ist ein Verlustrücktrag nicht möglich und der Verlustimport als Steu-

ererstattung zu berücksichtigen. 

                                                           
 

122
 Da die Berücksichtigung des Auslandsverlustes i.H.d. niedrigeren ausländischen Steuerbelastung lediglich als 

Missbrauchsvorschrift mit einem zulässigen Gegenbeweis ausgestaltet ist, dürften die von Maiterth geäußerten 

gemeinschaftlichen Bedenken entfallen; vgl. Maiterth, DStR 2006, 918. 
123

 Vgl. auch Herzig/Wagner, DStR 2006, 9. 
124

 Vgl. Herzig/Wagner, DStR 2006, 10. 
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 In Anlehnung an Maiterth, DStR 2006, 915. 
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Rechtsfolgen: 

t1 t2 Summe t1 t2 Summe in %

TI 5 -3 2 1,5 -0,9 0,6 30%

TA1 1 1 2 0,1 0,1 0,2 10%

0,5 0 0,5 25%

0,5 -0,9 -0,4 -20%

0,5 -0,3 0,2 10%

0,5 -0,3 0,2 10%

Ergebnis Steuerbelastung

ohne Verlustimport

nach Verlustimport

ohne Missbrauchsvorschrift = 3

mit Missbrauchsvorschrift

ohne Nachweis = 1

mit Nachweis = 1

TA2 5 -3 2

 

Die zutreffende inländische Steuerbelastung des Ergebnisses von TI auf Ebene von MG beträgt 600 T€, so dass 

die Effektivbelastung der nominalen inländischen Tarifbelastung i.H.v. 30% entspricht. 

Die zutreffende ausländische Steuerbelastung von TA1 beträgt 200 T€, so dass die Effektivbelastung ebenfalls 

der nominalen ausländischen Tarifbelastung i.H.v. 10% entspricht. 

Die ausländische Steuerbelastung von TA2 beträgt hingegen ohne Verlustimport 25% und liegt somit über der-

jenigen von TA1 und unterschreitet diejenige von TI.  

Die EuGH-Rechtsprechung gebietet in diesem Fall einen Verlustimport i.H.v. 3 Mio. €, da die Auslandsverluste 

in gleicher Höhe definitiv untergehen und im objektiven Vergleichspaar (= TI) eine entsprechende Steuerver-

günstigung (= Verlustzurechnung an MG) gewährt wird. Die niedrigere ausländische Besteuerung der Gewinne 

von TA2 ist unbeachtlich, da MG kein Besteuerungsrecht an den Auslandsverlusten zusteht. Insoweit ist es unbe-

achtlich, dass die Effektivbelastung von TA2 diejenige von TI unterschreitet. Nach erfolgtem Verlustimport be-

trägt die Effektivbelastung von TA2 - 20%, so dass MG einen Steuergewinn i.H.v. 400 T€ vereinnahmt. 

Den Mitgliedstaaten steht es zu, geeignete und verhältnismäßige Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Gefahr 

einer Steuerumgehung zu beseitigen. Wendet man die Missbrauchsvorschrift an, ist ein Verlustimport i.H.v.        

1 Mio. € zuzulassen (= Steuernachteil von TA2). Denn im obigen Beispiel nimmt der Multiplikator den Wert 1/3 

an (= 10%/30%). Die Effektivbelastung von TA2 entspricht hierbei 10% und entspricht folglich der nominalen 

ausländischen Tarifbelastung. 

Da MG den Nachweis eines fehlenden Steuervorteils aus der Niedrigbesteuerung der Auslandsgewinne von TA2 

nicht führen kann, gebietet die Rückausnahme keinen höheren Verlustimport. Der Steuervorteil von TA2 beträgt 

im obigen Beispiel 1 Mio. € (= 5 Mio. € * (30% - 10%)) und übersteigt folglich den aus der Anwendung der 

Missbrauchsvorschrift entstandenen Steuernachteil i.H.v. 600 T€ (= 3 Mio. € * (30% - 10%)). 

Resultat: 

Die Missbrauchsvorschrift stellt eine geeignete Maßnahme dar, um die Gefahr eine mit dem Verlustimport be-

stehenden Gefahr der Steuerumgehung zu beseitigen. Sie ist auch verhältnismäßig, da TA2 keiner höheren Steu-

erbelastung unterliegt als TI und TA1. 
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Abwandlung: TI und TA2 sollen in t1 ein Ergebnis von 1 Mio. € erzielen 

 Rechtsfolgen: 

t1 t2 Summe t1 t2 Summe in %

TI 1 -3 -2 0,3 -0,9 -0,6 30%

0,1 0 0,1 n/a

0,1 -0,9 -0,8 40%

0,1 -0,3 -0,2 10%

0,1 -0,7 -0,6 30%

Ergebnis Steuerbelastung

TA2 1 -3 -2

ohne Verlustimport

nach Verlustimport

ohne Missbrauchsvorschrift = 3

mit Missbrauchsvorschrift

ohne Nachweis = 1

mit Nachweis = 2,33

 

Abweichend zum Grundfall beträgt die zutreffende inländische Steuerentlastung des Ergebnisses von TI auf 

Ebene von MG beträgt 600 T€. Die effektive Steuererstattung beruht auf der nominalen inländischen Tarifbelas-

tung i.H.v. 30%. 

Ohne Verlustimport beträgt die ausländische Steuerbelastung von TA2 hingegen 100 T €, obwohl TA2 einen 

Totalverlust i.H.v. 2 Mio. € erzielt hat. 

Der EuGH-konforme Verlustimport beträgt auch in der Abwandlung unvermindert 3 Mio. €, und resultiert in 

einer effektiven Steuererstattung i.H.v. 40% des Totalverlustes und folglich auch in der Gefahr einer Steuerum-

gehung. 

Die Anwendung der Missbrauchsvorschrift reduziert den Verlustimport unverändert auf 1 Mio. € (= Steuernach-

teil von TA2). Die effektive Steuererstattung von TA2 entspricht hierbei 10% und beruht auf der nominalen aus-

ländischen Tarifbelastung i.H.v. 10%. 

Allerdings greift hier die Rückausnahme, so dass der Verlustimport auf 2,33 Mio. € zu erhöhen ist. Denn MG 

kann nachweisen, dass der Steuervorteil von TA2 lediglich 200 T€ beträgt (= 1 Mio. € * (30% - 10%)) und somit 

den i.Z.m. der Anwendung der Missbrauchsvorschrift entstandenen Steuernachteil i.H.v. 600 T€ (= 3 Mio. € * 

(30% - 10%)) um 400 T€ übersteigt. Der Verlustimport i.H.v. 2,33 Mio. € resultiert in einer Steuererstattung 

i.H.v. 700 T€. Die effektive Steuererstattung beträgt wie im Inlandsfall 30%. 

Resultat: 

Die Rückausnahme der Missbrauchsvorschrift stellt sicher, dass die gebietsfremde Tochtergesellschaft keiner 

unverhältnismäßigen steuerlichen Benachteiligung unterliegt. 

2.3.3.4 Reihenfolgeprobleme 

Die hier besprochenen Reihenfolgeprobleme sind in die nachfolgenden drei Bereiche zu untergliedern: 

- der finale Auslandsverlust kann mehreren in unterschiedlichen Mitgliedstaaten ansässigen 

Konzernmitgliedern zugeordnet werden (Zuordnungsproblem), 

- der finale Verlust kann rückwirkend oder laufend berücksichtigt werden (Zeitproblem) sowie 

- der finale Auslandsverlust beruht auf mehreren konkurrierenden Vorgängen (Ursachenprob-

lem). 
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2.3.3.4.1 Zuordnungsproblem 

Wie bereits im Rahmen der Analyse der objektiven Vergleichbarkeit von national und grenzüber-

schreitend tätigen Konzernen (Abschnitt 2.3.2.2) ausgeführt, ist die Prüfung  einer ungerechtfertigten 

Verletzung der Niederlassungsfreiheit nicht ausschließlich auf das Verhältnis einer gebietsansässigen 

Mutter- zu einer gebietsfremden Tochtergesellschaft zu beschränken. Vielmehr können in Abhängig-

keit von der vorliegenden Konzernstruktur und den nationalen Ausgestaltungen der Gruppenbesteue-

rungssysteme die Vorschriften von mehreren Mitgliedstaaten parallel diskriminierende Wirkungen 

entfalten. 

Wenn beispielsweise ein Konzern aus einer in Deutschland ansässigen Muttergesellschaft, einer in 

Norwegen ansässigen Tochtergesellschaft und zwei in Irland und UK ansässigen Enkelgesellschaften 

besteht und auf Ebene der irländischen Enkelgesellschaft finale Verluste festgestellt werden sollten, 

wäre die Berücksichtigung der finalen Auslandsverluste aufgrund der objektiven Vergleichbarkeit auf 

Ebene aller verbliebenen Konzerngesellschaften denkbar. So ist in Deutschland die „Bananen-„ bzw. 

„Umklammerungsorganschaft“ zulässig, weshalb eine in Deutschland ansässige Enkelgesellschaft eine 

Verlustzurechnung an die Muttergesellschaft im Rahmen der Organschaft hätte vornehmen können. 

Ebenfalls hätte die norwegische Tochtergesellschaft im Rahmen des Group-Contribution-Modells 

einen Gruppenbeitrag an eine in Norwegen ansässige Enkelgesellschaft leisten können. Zudem hätte 

ein Verlusttransfer im Rahmen des Group-Relief-Modells auf die Schwestergesellschaft erfolgen kön-

nen, soweit die irländische Enkelgesellschaft in UK ansässig wäre. 

Aus dieser Zurechnungsproblematik wird deutlich, dass ein ungeregelter Verlustimport mit der Gefahr 

einer Steuerumgehung und der doppelten Verlustberücksichtigung einhergehen kann. So könnte der 

grenzüberschreitend tätige Konzern die finalen Auslandsverluste einem beliebigen Steuersystem un-

terwerfen und somit den wirtschaftlichen Nutzen der Auslandsverluste maximieren. Des Weiteren ist 

vorstellbar, dass der Verlustimport in mehreren Mitgliedstaaten gleichzeitig begehrt wird.
126

 

Der EuGH hatte die Zuordnungsproblematik in seinen Urteilen zu finalen Auslandsverlusten nicht 

aufgegriffen. Im Rahmen des Nachweiserfordernisses wird lediglich verlangt, dass alle Möglichkeiten 

der Verlustnutzung in demselben Mitgliedstaat - und somit nicht in anderen Mitgliedstaaten - ausge-

schöpft werden.  

Eine verbindliche Zuordnung des EuGH erscheint jedoch zwingend erforderlich. Ansonsten droht die 

Nichtberücksichtigung von finalen Auslandsverlusten, falls alle betroffenen Mitgliedstaaten Schutz-

maßnahmen gegen die mögliche Steuerumgehung und doppelte Verlustberücksichtigung treffen soll-

ten. 

Vieles spricht für den vorrangigen stufenweisen Verlustimport nach oben.
127

 Denn die schutzwürdige 

Disposition - die Gründung/Erwerb einer Tochtergesellschaft - wird von der Muttergesellschaft sowie 

höherrangigen Konzerngesellschaften getroffen. Zudem ist der Verlusttransfer nach oben in allen in-

ternationalen Gruppenbesteuerungs-Systemen verankert, so dass dieser unabhängig von der nationalen 

Ausgestaltung derselben erfolgen kann. Darüber hinaus erfolgt eine eindeutige Zuordnung der Verlus-

te zu einer gebietsfremden Konzerngesellschaft bzw. einer als Muttergesellschaft anerkannten Unter-

nehmensgruppe (Mehrmütterorganschaft). 

                                                           
 

126
 Vgl. FG Rheinland-Pfalz v. 17.3.2010 - 1 K 2406/07, EFG 2010, 1632. So erkannte das Finanzgericht die Gefahr 

„einer willkürlichen Zuordnung ausländischer Verluste zwischen den Mitgliedstaaten und auch die einer mehrfa-

chen Verlustnutzung“. Das Zuordnungsproblem thematisierte auch Schnitger, IWB, F 11, Gr. 2, 836. 
127 

Vgl. Herzig/Englisch/Wagner, DK 2005, 313; Roser, Ubg 2010, 37; Schnitger, IWB, F 11, Gr. 2, 848. 
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Soweit im Falle eines unvollständigen grenzüberschreitenden Verlustausgleiches andere Mitgliedstaa-

ten zu einem subsidiären Verlustimport i.H.d. nicht ausgeglichenen Restbetrages verpflichtet sein soll-

ten, wäre dieser vorrangig nach unten erfolgen, da der Ansässigkeitsstaat der Tochtergesellschaft diese 

nicht aufgrund der Ansässigkeit ihrer Muttergesellschaft diskriminieren darf.
128

 Eine eindeutige Zu-

ordnung ist allerdings nicht mehr möglich, so dass ggf. ein geeigneter und verhältnismäßiger Auftei-

lungsschlüssel erforderlich werden könnte, um die Gefahr der Steuerumgehung vollständig zu beseiti-

gen. 

Entsprechendes gilt verstärkt für den subsidiären Verlustimport zur Seite, welcher zuletzt erfolgen 

sollte. Denn der Verlusttransfer zur Seite ist lediglich im Rahmen von Group-Relief- und Group-

Contribution-Modellen zulässig, ist zudem mit weitreichenden Zuordnungsproblemen verbunden und 

erfordert darüber hinaus aufgrund des beteiligungsstrangüberspringenden Verlusttransfers den größten 

Abstraktionsgrad. 

Im o.g. Beispielsfall ist der finale Auslandsverlust der irischen Enkelgesellschaft auf Ebene der nor-

wegischen Tochtergesellschaft zu berücksichtigen. Sollte der Verlustimport nicht vollständig erfolgen, 

beispielsweise weil die norwegische Tochtergesellschaft keine hinreichenden ausgleichsfähigen und 

übertragbaren Gewinne erzielt hat, wäre der nicht in Norwegen ausgeglichene Teil der Auslandsver-

luste auf Ebene der deutschen Muttergesellschaft zu berücksichtigen. Da das Organschaftsregime dem 

Grunde nach keine Begrenzung des Verlustausgleiches vorsieht, ist zumindest bei einer nicht über-

schuldeten Enkelgesellschaft von einem subsidiären Verlustimport auf Ebene der in UK ansässigen 

Schwestergesellschaft abzusehen. 

In Ermangelung einer verbindlichen Vorgabe der Zuordnung von finalen Auslandsverlusten an die 

übrigen Konzernmitglieder, ist ein fiskalisches Risiko im Hinblick auf die Zuordnungsproblematik 

festzustellen. Das Risiko kann im Rahmen des Reformmodells einer modernen Gruppenbesteuerung 

minimiert werden, indem dieses als stufenweises Zurechnungs-Konzept ausgestaltet wird. 

2.3.3.4.2 Zeitproblem 

Der EuGH hatte sich nicht explizit dazu geäußert, ob der Verlustimport rückwirkend im Zeitpunkt der 

Verlustentstehung oder als laufende Betriebsausgabe respektive als laufender gruppeninterner Verlust-

transfer im Zeitpunkt der Feststellung der Finalität der Auslandsverluste zu erfassen ist.
129

 In der 

Rechtssache Marks & Spencer haben die Kläger offenbar einen rückwirkenden - jedenfalls einen auf 

mehrere Wirtschaftsjahre verteilten - grenzüberschreitenden Verlusttransfer begehrt, ohne dass der 

EuGH diese Vorgehensweise beanstandet hat.  

Die zulässige (rückwirkende) Verteilung des kumulierten finalen Auslandsverlustes auf mehrere Ver-

anlagungszeiträume ist insbesondere in Group-Relief- sowie in Group-Contribution-Modellen von 

essentieller Bedeutung. Denn die nationale Ausgestaltung dieser Gruppenbesteuerungssysteme be-

grenzt den laufenden gruppeninternen Verlusttransfer auf den laufenden Gewinn der die Gruppenver-

luste verwertenden Konzerngesellschaft.  

Sollte der regelmäßig über mehrere Perioden kumulierte finale Auslandsverlust lediglich als laufender 

gruppeninterner Verlusttransfer beurteilt werden, wäre sein Ausgleich nur mit dem laufenden - und 

                                                           
 

128 
Vgl. Für einen subsidiären Verlustimport auch Herzig/Englisch/Wagner; vgl. dies., DK 2005, 313. Im dortigen 

Beispielsfall ist der subsidiäre Verlustimport nur nach oben möglich. 
129 

Hey konstatiert, dass die Entscheidung mangels anderweitiger Anordnung rückwirkend greift; vgl. Hey, GmbHR 
2006, 117. 



39 
 

  

gerade nicht kumulierten - Gruppengewinn der gebietsansässigen Konzerngesellschaft zulässig, ohne 

dass der überschießende Teil des Verlustimports vortragsfähig ist. Eine solche Vorgehensweise resul-

tierte jedoch in einer steuerlichen Ungleichheit, da der rein nationale gruppeninterne Verlusttransfer 

auch in Höhe der in früheren Perioden erzielten Gruppengewinne zulässig ist. Somit erscheint ein 

rückwirkender Verlustimport - jedenfalls die Erfassung einer laufenden vortragsfähigen Betriebsaus-

gabe - in den o.g. Gruppenbesteuerungs-Modellen gemeinschaftsrechtlich geboten. 

Darüber hinaus gilt für alle Gruppenbesteuerungsmodelle, dass die Versagung des rückwirkenden 

Verlustausgleichs den grenzüberschreitend tätigen Konzern immer dann dauerhaft benachteiligt, so-

weit auch die verlustimportierende Konzerngesellschaft zeitgleich oder zeitnah ihre gewerbliche Tä-

tigkeit einstellt. Denn mangels ausgleichsfähiger Gewinne ginge der Verlustimport ungenutzt unter, 

während der entsprechende Inlandsverlust in den vergangenen Zeiträumen mit den in früheren Perio-

den erzielten Gruppengewinnen hätte ausgeglichen werden können. Daher bedarf es aus gemein-

schaftsrechtlicher Sicht zumindest einer Billigkeitsregelung, die einen rückwirkenden Verlustimport 

zulässt, soweit der grenzüberschreitend tätige Konzern eine durch die laufende Berücksichtigung des 

Verlustimports verursachte dauerhafte Benachteiligung nachweisen kann. 

Somit ist festzuhalten, dass die zeitliche Berücksichtigung des Verlustimports sowohl durch die natio-

nale Ausgestaltung des Gruppenbesteuerungs-Modells als auch durch die tatsächlichen Begebenheiten 

des Einzelfalls determiniert sein kann.  

Für eine rückwirkende Berücksichtigung von finalen Auslandsverlusten könnte zudem sprechen, dass 

die national beschränkte Steuervergünstigung der Höhe und Art nach der verwehrten grenzüberschrei-

tenden Gruppenbesteuerung entspricht. Weil im nationalen objektiven Vergleichspaar ein laufender 

Verlustausgleich zulässig ist, wäre der finale Auslandsverlust grundsätzlich in der fiktiven grenzüber-

schreitenden Gruppenphase - und somit rückwirkend - vom Gruppenergebnis abzuziehen. Allerdings 

ist auch zu beachten, dass lediglich laufende steuerliche Ungleichheiten die Verletzung der Niederlas-

sungsfreiheit (regelmäßig) rechtfertigen, was wiederum einem generellen zwangsweisen rückwirken-

den grenzüberschreitenden Verlustausgleich entgegensteht. 

Die organschaftsrechtlichen Regelungen resultieren dem Grunde nach in keinem Zeitproblem. Denn 

ein erst im Feststellungszeitpunkt der Finalität erfasster Auslandsverlust ist nicht nur phasengleich 

auszugleichen, sondern kann darüber hinaus auch vorgetragen und mit künftigen Gewinnen ausgegli-

chen werden. Insoweit resultiert die Erfassung des Verlustimports als laufende Betriebsausgabe der 

gebietsansässigen Muttergesellschaft regelmäßig in keiner dauerhaften steuerlichen Benachteiligung 

von grenzüberschreitend tätigen Konzernen. Etwas anderes ergibt sich im Falle der zeitnahen Liquida-

tion bzw. Veräußerung der gebietsansässigen Organträgerin, soweit dieser Vorgang einen Untergang 

des finalen Auslandsverlustes bewirkt, während der Gruppenverlust einer gebietsansässigen Tochter-

gesellschaft vor dem schädlichen Ereignis hätte ausgeglichen werden können. 

Da der EuGH keinen zwingenden rückwirkenden Verlustimport vorschreibt und laufende steuerliche 

Ungleichheiten keine gemeinschaftswidrige Diskriminierung von grenzüberschreitend tätigen Konzer-

nen begründen, ist die vom BFH in der Rechtssache AWD
130

 i.d.S. erst im Finalitätsjahr (ggf.) erlaubte 

und im Zeitpunkt der Verlustentstehung (definitiv) ausgeschlossene Berücksichtigung von finalen 

Auslandsverlusten mit den gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben grundsätzlich vereinbar. Allerdings 

erscheint eine Billigkeitsregelung erforderlich, soweit der Verlustimport auf Ebene der gebietsansässi-
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 BFH v. 9.11.2010 - I R 16/10, BFH/NV 2011, 524; Vorinstanz: Niedersächsisches FG v. 11.2.2010 - 6 K 406/08, 

EFG 2010, 815. 
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gen Muttergesellschaft durch ein schädliches Ereignis untergeht, während die objektiv vergleichbare 

inländische Verlustzurechnung im Rahmen eines Organschaftsverhältnisses zuvor mit anderen Grup-

pengewinnen hätte verrechnet werden können.
131

 

2.3.3.4.3 Ursachenproblem 

Ein Ursachenproblem besteht, soweit mehrere national beschränkte Steuervergünstigungen eine dau-

erhafte Benachteiligung des grenzüberschreitend tätigen Konzerns bewirken. Dabei können Interde-

pendenzen zwischen dem Zuordnungs-, dem Zeit- und Ursachenproblem entstehen. 

In der Rechtssache A Oy ist ein solches Ursachenproblem festzustellen. Denn die in Norwegen ansäs-

sige Muttergesellschaft hätte den finalen Auslandsverlust der in Schweden ansässigen Tochtergesell-

schaft auf Grundlage des norwegischen Group-Contribution-Modells oder des norwegischen Um-

wandlungssteuerrechts begehren können. Die Klägerin berief sich im Urteilsfall ausschließlich auf die 

fusionsbedingte Steuervergünstigung, die ausschließlich gebietsansässigen Konzerngesellschaften 

gewährt und gebietsfremden Konzerngesellschaften verwehrt wird. 

Der EuGH ging in seiner Urteilsbegründung nicht explizit auf das Ursachenproblem ein. Dem vorge-

legten Sachverhalt ist ebenfalls nicht zu entnehmen, ob der auf das Group-Contribution-Modell ge-

stütztes Begehren einen der Höhe nach abweichenden Verlustimport - und somit eine Interdependenz - 

bewirkt hätte. 

Aus der fehlenden Problematisierung des Ursachenproblems könnte zunächst geschlossen werden, 

dass der Steuerpflichtige sich hilfsweise auf mehrere potenzielle Diskriminierungen berufen kann und 

die Negierung des Vorliegens einer Diskriminierung die Prüfung der übrigen potenziellen Diskrimi-

nierungen nicht ausschließt. Dies wäre auch konsequent, da eine gebietsansässige Konzerngesellschaft 

ebenfalls von mehreren Steuervergünstigungen profitieren kann. 

Fraglich ist jedoch, ob der grenzüberschreitend tätige Konzern sich wahlweise auf einen Vorgang be-

rufen kann, welcher einen geringen Verlustimport zur Folge hat, um einen höheren subsidiären Ver-

lustausgleich in einem anderen Mitgliedstaat zu bewirken, um auf diese Weise eine höhere Gesamt-

steuererstattung zu erreichen. Um die mit dem subsidiären Verlustimport verbundene Gefahr der Steu-

erumgehung einzudämmen, ist daher die vollständige Ausschöpfung aller Möglichkeiten der Verlust-

nutzung in dem vorrangigen verlustimportierenden Mitgliedstaat zu fordern. 

Im Umkehrfall dürfte der verlustimportierende Mitgliedstaat kaum eine Möglichkeit haben, die grup-

penspezifischen Steuervergünstigungen zu verwehren, weil der grenzüberschreitend tätige Konzern 

einen Umwandlungsvorgang durchgeführt hat. Denn ungeachtet einer erfolgten Fusion besteht für 

einen gebietsansässigen Konzern parallel die Möglichkeit zur Begründung einer steuerlichen Gruppe. 

Da die aufnehmende Konzerngesellschaft als Gesamtrechtsnachfolger der untergehenden Gesellschaft 

fungiert, stehen ggf. während der Gruppenphase erforderlichen Verlustübernahmen dem Verlustimport 

regelmäßig nicht entgegen, da die Fusion eine vollständige wirtschaftliche Verlustverantwortung si-

cherstellt. Ebenfalls kann der verlustimportierende Mitgliedstaat die fusionsbedingten Vergünstigun-

gen nicht mit Verweis auf zulässige gruppenspezifische Erleichterungen verwehren, soweit letztere 

einen geringeren Verlustimport ergeben sollten. Denn dem national tätigen Konzern steht es regelmä-

ßig frei, keine Gruppenbesteuerung zu begründen. 
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2.3.3.5 Sonstige dauerhafte Steuervergünstigungen 

Wie bereits im Abschnitt 2.3.3.1 erörtert, wird die Niederlassungsfreiheit von der Gesamtheit der im 

Rahmen von national beschränkten Gruppenbesteuerungssystemen gewährten Steuervergünstigungen 

tangiert. Die Verletzung der Niederlassungsfreiheit ist darüber hinaus nicht gerechtfertigt, soweit sie 

eine dauerhafte steuerliche Benachteiligung des grenzüberschreitend tätigen Konzerns bewirkt. 

Eine dauerhafte steuerliche Benachteiligung resultiert hierbei nicht ausschließlich durch den definiti-

ven Untergang von Auslandsverlusten. Vielmehr können auch die einheitstheoretischen Modifikatio-

nen einen dauerhaften Effekt haben.  

Im Hinblick auf das Organschaftsregime sowie den Reformschlag einer modernen Gruppenbesteue-

rung sind hierbei insbesondere die Eliminierung von gruppeninternen Beteiligungserfolgen sowie die 

gruppeninterne Anwendung der Zinsschrankenregelung relevant und sollen daher nachfolgend anhand 

der deutschen Steuervorschriften besprochen werden. 

2.3.3.5.1 Eliminierung gruppeninterner Beteiligungserfolge 

In Deutschland können sowohl einkommensteuer- als auch körperschaftsteuerpflichtige Unternehmen 

als Organträger fungieren. Im Rahmen des Organschaftsverhältnisses unterliegt das von Organgesell-

schaften zugerechnete Einkommen auf Ebene des Organträgers somit der Gewerbesteuer- sowie zu-

sätzlich der Einkommen- oder Körperschaftsteuerbelastung, wobei die Gewerbesteuer auf die Ein-

kommensteuerbelastung anzurechnen ist. 

Von der Organgesellschaft in der Gruppenphase erzielte Steuerbilanzergebnisse können im Rahmen 

des durchgeführten Gewinnabführungsvertrages steuerneutral vereinnahmt werden. Organschaftlich 

verursachte Mehr- und Minderabführungen resultieren in einer entsprechenden Anpassung von steuer-

bilanziellen Ausgleichsposten auf Ebene des Organträgers und einer außerbilanziellen Anpassung des 

steuerlichen Einlagekontos auf Ebene der Organgesellschaft. Die steuerbilanziellen und außerbilanzi-

ellen Anpassungen stellen hierbei sicher, dass organschaftlich verursachte steuerbilanzielle Abwei-

chungen auch über die Dauer der Organschaft hinaus zu keinem steuerpflichtigen Beteiligungserfolg 

resultieren. 

In der Summe unterliegen die Ergebnisbeiträge der Organgesellschaften einer phasengleichen einma-

ligen Organträger-spezifischen Steuerbelastung, während die in organschaftlicher Zeit von Organge-

sellschaften erzielte Steuerbilanzergebnisse für steuerliche Zwecke eliminiert werden. 

Außerhalb eines Organschaftsverhältnisses unterliegen die Ergebnisse von Tochterkapitalgesellschaf-

ten der Belastung mit Körperschaft- und Gewerbesteuer. Die damit zusammenhängenden und von der 

einkommensteuer- oder körperschaftsteuerpflichtigen Muttergesellschaft realisierten Beteiligungser-

folge unterliegen den Regelungen des Teileinkünfteverfahrens (§§ 3 Nr. 40, 3c Abs. 2 EStG) oder der 

Befreiungsvorschrift des § 8b KStG. Im Resultat werden Beteiligungsgewinne einer - wenn auch er-

mäßigten - Steuerbelastung. Beteiligungsverluste sind im Verhältnis zu einkommensteuerpflichtigen 

Muttergesellschaften anteilig zu berücksichtigen, während sie im Verhältnis zu körperschaftsteuer-

pflichteigen Muttergesellschaften vollständig außerbilanziell wieder hinzuzurechnen sind. 

Vorausgesetzt, dass gebietsansässige Konzerne eine vollständige Verlustnutzung erreichen können 

und einen vollumfänglichen Ergebnistransfer vornehmen, resultiert in der Totalperiode eine vergleich-

bare definitive Gesamtsteuerbelastung von organschaftlich verbundenen und unverbundenen Konzer-

nen. Unterschiede bestehen in der periodischen Steuerbelastung sowie einer (regelmäßigen) definiti-

ven Steuermehrbelastung des Gewinntransfers bei organschaftlich unverbundenen Konzernen.  
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Für einkommensteuerpflichtige Muttergesellschaften beträgt die mit der Anwendung des Teilein-

künfteverfahrens verbundene definitive Steuermehrbelastung des Gewinntransfer regelmäßig 3,9%, 

soweit man von einer Vorbelastung von 30% auf Ebene der Tochtergesellschaft und einem Grenzsteu-

ersatz von 45% ausgeht (= X * 70% * 60% * 45% - X * 45%). Die definitive Steuermehrbelastung des 

Gewinntransfers aufgrund Anwendung des § 8b KStG von körperschaftsteuerpflichtigen Muttergesell-

schaften beträgt regelmäßig 1,5%, soweit die Steuerbelastung von Mutter- und Tochtergesellschaft 

jeweils 30% betragen sollte. 

Da die im Rahmen von Organschaftsverhältnissen gewährte Steuervergünstigung des steuerneutralen 

Gewinntransfers national begrenzt ist und mit definitiven Steuermehrbelastungen für grenzüberschrei-

tend tätige Konzerne einhergeht, ist von einem erheblichen Risiko einer ungerechtfertigten  Verlet-

zung der Niederlassungsfreiheit aufgrund fehlender Verhältnismäßigkeit auszugehen.
132

 Sollten mit 

gebietsfremden Tochtergesellschaften verbundene Beteiligungserfolge infolge der festgestellten Dis-

kriminierung vollständig steuerneutral zu erfassen sein, umfassen die möglichen Steuerausfälle im 

Verhältnis zu einkommensteuerpflichtigen Muttergesellschaften zudem nicht nur die oben ermittelte 

Differenz von 3,9% sondern vielmehr - unter sonst gleichbleibenden Annahmen - die gesamten 18,9%, 

weil dem inländischen Fiskus kein Besteuerungsrecht an den Auslandsgewinnen zusteht.  

Den EuGH-Urteilen zu finalen Auslandsverlusten ist zu entnehmen, dass ein fehlendes Besteuerungs-

recht an Auslandsgewinnen für den gemeinschaftsrechtlich gebotenen Verlustimport irrelevant ist. 

Diese Aussage hat auch im Hinblick auf die steuerneutrale Vereinnahmung von grenzüberschreitenden 

Beteiligungserfolgen bestand. Demnach dürfte das Vorbringen der Gefahr von Steuerausfällen allein 

nicht als Begründung für die Versagung der Steuervergünstigung für grenzüberschreitend tätige Kon-

zerne anzuerkennen sein. 

Die steuerliche Eliminierung von grenzüberschreitenden gruppeninternen Beteiligungserfolgen ist 

auch für den Verlustfall von wesentlicher Bedeutung, um ein Risiko von erheblichen Steuerausfällen 

im Hinblick auf einkommensteuerpflichtige Organträger zu vermeiden. Anderenfalls könnten diese 

sowohl den Verlustimport begehren als auch den mit der gebietsfremden Tochtergesellschaft verbun-

denen Beteiligungsaufwand realisieren, welcher gemäß Anwendung des Teileinkünfteverfahrens zu 

60% zu berücksichtigen ist. Ohne Neutralisierung der grenzüberschreitenden gruppeninternen Beteili-

gungsaufwendungen reduziert der Auslandsverlust die inländische steuerliche Bemessungsgrundlage 

von einkommensteuerpflichtigen Organträgern um das 1,6-fache%, so dass weiße Einkünfte entstehen 

können. 

Sowohl das Niedersächsische als auch das Finanzgericht Rheinland-Pfalz gehen in Ihrer Urteilsbe-

gründung nicht auf die zwischen dem Verlustimport und den grenzüberschreitenden Beteiligungsauf-

wendungen bestehenden Interdependenzen ein.
133

 Beide Gerichte fokussierten sich in ihren Ausfüh-

rungen auf das Ausmaß der normerhaltenden Reduktion des Erfordernisses zum Abschluss und Durch-

führungen des Gewinnabführungsvertrages, welcher im Verhältnis zu gebietsfremden Tochtergesell-

schaften als Voraussetzung für einen ggf. gemeinschaftsrechtlich gebotenen Verlustimport erfüllt sein 

müsse. Hierbei sahen es beide Gerichte als zwingend erforderlich an, dass die Auslandsverluste der 

gebietsfremden Tochtergesellschaft durch eine zeitnahe und im Voraus für mindestens 5 Jahre verein-
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barte Verlustübernahme in Form der Eigenkapitalzufuhr durch die gebietsansässige Muttergesellschaft 

ausgeglichen werden müssen. Für die Anerkennung einer „faktischen“ grenzüberschreitenden Organ-

schaft wurde hingegen keine zwingende Gewinnabführung in Form des Eigenkapitalabflusses gefor-

dert.  

Den o.g. Finanzgericht-Urteilen ist im Ergebnis nicht zu entnehmen, dass grenzüberschreitende grup-

peninterne Beteiligungserfolge für steuerliche Zwecke zu eliminieren sind. In den beurteilten Streitfäl-

len war dies insoweit irrelevant, als dass die jeweiligen gebietsansässigen Muttergesellschaften Kör-

perschaftsteuersubjekte gewesen sind und die gebietsfremden Tochtergesellschaften - zumindest in der 

begehrten Phase - keine Gewinne erzielt hatten. Insoweit waren die mit den gebietsfremden Tochter-

gesellschaften verbundenen Beteiligungsverluste gemäß § 8b Abs. 3 KStG vollständig außerbilanziell 

hinzuzurechnen, so dass es keiner zusätzlichen steuerlichen Korrektur bedarf.  

In anders gelagerten Fällen ist jedoch sowohl die Gefahr einer Doppelbesteuerung als auch der Entste-

hung von weißen Einkünften evident. Denn soweit die gebietsfremde Tochtergesellschaft in der „fikti-

ven“ grenzüberschreitenden Gruppenphase einen Totalgewinn erzielt, unterliegt der damit verbundene 

gruppeninterne Beteiligungsgewinn einer inländischen - wenn auch ermäßigten - Steuerbelastung, 

welche im Hinblick auf körperschaftsteuerpflichtige Organträger einer definitiven Steuermehrbelas-

tung entspricht. Sofern die gebietsfremde Tochtergesellschaft hingegen einen Totalverlust erzielt, re-

sultiert der „fiktive“ grenzüberschreitende gruppeninterne Beteiligungsverlust zumindest im Hinblick 

auf einkommensteuerpflichtige Organträger in einer definitiven Steuerentlastung, weil dieser zusätz-

lich zum Verlustimport im Rahmen des Teileinkünfteverfahrens anteilig zu berücksichtigen ist. 

Um das oben geschilderte Risiko von erheblichen Steuerausfällen zu verhindern, bedarf es sowohl im 

Hinblick auf das Organschaftsregime als auch im Hinblick auf das Reformmodell einer Gesetzesan-

passung, die die gemeinschaftsrechtlich gebotene steuerliche Eliminierung von grenzüberschreitenden 

gruppeninternen Beteiligungserfolgen mit einer kompensatorischen Maßnahme verknüpft.  

Eine mögliche Kompensation kann durch die Implementierung einer echten grenzüberschreitenden 

Gruppenbesteuerung unter Anrechnung ausländischer Steuern erreicht werden kann, da der inländi-

sche Fiskus ein Besteuerungsrecht an den Auslandsergebnissen begründet. Auf diese Weise kann der 

Übergang von Gewinnen aus der körperschaft- in die einkommensteuerliche Sphäre systemkonform 

mit der (höheren) Einkommensteuer belastet werden. Andererseits wird verhindert, dass einkommen-

steuerpflichtige Organ- bzw. Gruppenträger zusätzlich zum Verlustimport einen anteilig zu berück-

sichtigenden Beteiligungsaufwand realisieren können.  

Alternativ wären Einkommensteuersubjekte aus der nationalen Gruppenbesteuerung auszuschließen, 

was hier jedoch nicht befürwortet wird. Im Hinblick auf die verbliebenen körperschaftsteuerpflichti-

gen Gruppenträger bestünde zudem ein hohes Risiko einer gemeinschaftswidrigen Diskriminierung. 

2.3.3.5.2 Gruppeninterne Anwendung der Zinsschrankenregelung 

Für die Anwendung der Zinsschrankenregelung gilt der organschaftlich verbundene Konzern als ein 

Betrieb, während sie für organschaftlich unverbundene Konzerne für jede Gesellschaft einzeln anzu-

wenden ist (§ 4h EStG i.V.m. § 15 S. 1 Nr. 3 KStG). Schädliche Zinsaufwendungen i.S.d. Vorschrift 

sind auf Ebene des Organträgers bzw. der organschaftlich unverbundenen Konzerngesellschaften au-

ßerbilanziell hinzuzurechnen und im Rahmen des Zinsvortrags gesondert festzustellen. 

Die o.g. Einheitsfiktion kann sich im Hinblick auf gruppenexterne Finanzierungen sowohl vorteilhaft 

als auch nachteilig für den Konzern auswirken. Für gruppeninterne Finanzierungen wirkt sich die Ein-
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heitsfiktion hingegen stets positiv aus, da der gruppeninterne Zinssaldo stets 0 beträgt und somit in 

keiner steuerlichen Sanktion resultieren kann.  

Somit kann festgehalten werden, dass die national beschränkte Einheitsfiktion - zumindest im Hin-

blick auf gruppeninterne Finanzierungen - eine Steuervergünstigung darstellt. Sie erlangt erst dann 

eine definitive Wirkung, soweit ein im In- oder Ausland festgestellter Zinsvortrag final untergeht. In 

diesen Fällen resultiert die Verwehrung der grenzüberschreitenden Anwendung der einheitstheoreti-

schen Modifikation in einem erheblichen Risiko der ungerechtfertigten Verletzung der Niederlas-

sungsfreiheit.
134

 

Im Resultat erscheint folglich nicht nur der Import von finalen Auslandsverlusten sondern auch von 

finalen Zinsvorträgen von gebietsfremden Konzerngesellschaften gemeinschaftsrechtlich geboten. 

Darüber hinaus könnte ein im Inland erfasster und final untergehender Zinsvortrag ggf. im Wege einer 

rückwirkenden Billigkeitsregelung eine Steuerminderung bewirken, soweit die gebietsansässige Mut-

tergesellschaft ein positives EBITDA von ausgewählten gebietsfremden Tochtergesellschaften geltend 

macht. Da dem inländischen Fiskus wiederum kein Besteuerungsrecht an den Auslandsgewinnen zu-

steht, geht der Import von Zinsvorträgen mit einem Risiko von Steuerausfällen einher.  

Das Risiko von Steuerausfällen kann wiederum durch Implementierung einer echten grenzüberschrei-

tenden Gruppenbesteuerung unter Anrechnung ausländischer Steuern beseitigt werden. Auf diese 

Weise könnten zudem Gestaltungen unterbunden werden, die auf die gestalterische Erhöhung des E-

BITDA oder der Absaugung von Inlandsgewinnen mittels gruppeninterner Finanzierung ins Niedrig-

steuerland abzielen. 

2.3.4 Freiwillige grenzüberschreitende Gruppenbesteuerung 

Obwohl der EuGH in der Rechtssache Marks & Spencer sich explizit gegen eine obligatorische lau-

fende grenzüberschreitende Gruppenbesteuerung ausgesprochen hat, erscheint eine freiwillige echte 

grenzüberschreitende Gruppenbesteuerung für den verlustimportierenden Mitgliedstaat in vielerlei 

Hinsicht vorteilhaft. 

Zum einen kann der Umfang der grenzüberschreitenden steuerlichen Gruppe begrenzt werden, da de-

ren Begründung eine entsprechende im Voraus getroffene Wahlrechtsausübung erfordert. Insoweit 

kann eine gebietsansässige Muttergesellschaft weder den Verlustimport noch den steuerneutralen Ge-

winntransfer oder die grenzüberschreitende Anwendung der Zinsschrankenregelung für diejenigen 

gebietsfremden Tochtergesellschaften begehren, die nicht im Voraus in die grenzüberschreitende 

Gruppenbesteuerung eingebunden worden sind. 

Zum anderen ist die grenzüberschreitende Gruppenbesteuerung mit einer erweiterten Besteuerungsbe-

fugnis des inländischen Fiskus verbunden, so dass die Auslandsgewinne erstmalig auf das inländische 

Steuerniveau hochgeschleust werden können. Die so neu geschaffenen Besteuerungsrechte resultieren 

in einem mehrfachen positiven Gegenfinanzierungseffekt.  

Denn der grenzüberschreitend tätige Konzern kann die Niedrigbesteuerung von gebietsfremden Toch-

tergesellschaften nur dann sicherstellen, soweit er sich gegen die grenzüberschreitende Gruppenbe-

steuerung entscheidet, was mit einem gemeinschaftsrechtskonformen Ausschluss der gruppenspezifi-

schen Steuervergünstigungen einhergeht. Soweit die gebietsfremden Tochtergesellschaften hingegen 
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in die grenzüberschreitende Gruppenbesteuerung aufgenommen werden sollten, wird die grenzüber-

schreitende Gewährung der gruppenspezifischen Steuervergünstigungen durch die Hochschleusung 

der Auslandsgewinne auf das inländische Steuerniveau gegenfinanziert.  

Darüber hinaus können Einkommensteuersubjekte als Gruppenträger zugelassen werden, ohne dass 

eine Gefahr der Entstehung von weißen Einkünften und somit erheblichen Steuerausfällen aufgrund 

des im Übrigen „willkürlich“ anzuwendenden Teileinkünfteverfahrens im Hinblick auf grenzüber-

schreitende gruppeninterne Beteiligungserfolge hervorgerufen wird. Denn die steuerliche Eliminie-

rung von grenzüberschreitenden Beteiligungserfolgen korrespondiert in diesem Fall mit der Belastung 

der Auslandsergebnisse mit inländischer Einkommensteuer auf Ebene des Gruppenträgers, so dass es 

keiner zusätzlichen Anwendung des Teileinkünfteverfahrens bedarf. 

Eine echte grenzüberschreitende Gruppenbesteuerung eignet sich allerdings nicht für jedes Gruppen-

besteuerungs-Modell. So dürfte eine freiwillige grenzüberschreitende Gruppenbesteuerung in Zurech-

nungs-Modellen eine sachgerechte Gegenfinanzierung darstellen, während sie in Group-Contribution- 

und Group-Relief-Modellen die Steuerausfallrisiken erhöhen dürfte. Zudem ist der jeweiligen nationa-

len Ausgestaltung von Gruppenbesteuerungs-Modellen eine bedeutende Rolle beizumessen, wobei der 

Fokus auf die Technik der Steueranrechnung, die sachgerechte Abgrenzung von Gruppenergebnissen 

sowie auf das Prinzip der wirtschaftlichen Verlusttragung zu legen ist. 

Das im Kapitel  5 vorzustellende Gruppenkonten-Modell stellt einen Reformvorschlag dar, welcher zu 

einer sachgerechten, gemeinschaftskonformen und steueraufkommensneutralen grenzüberschreitenden 

Gruppenbesteuerung befähigt. 

Eine reine grenzüberschreitende Gruppenbesteuerung mit Nachversteuerungsregelungen, wie sie 

bspw. in Österreich praktiziert wird, wird aus mehreren Gründen nicht verfolgt. Zum einen müsste der 

deutsche Fiskus im Verlustfall einseitig in Vorleistung treten, ohne dass er im Gewinnfall profitieren 

kann. Zum anderen entstünden im Hinblick auf einkommensteuerpflichtige Gruppenträger „weiße“ 

Einkünfte, da dieser neben den importierten Verlusten zusätzlich einen dem Teilabzugsverfahren un-

terliegenden Beteiligungsaufwand geltend machen könnte. Nicht zuletzt könnte die laufende grenz-

überschreitende Verlustzurechnung, selbst wenn sie gemeinschaftskonform ausgestaltet sein sollte,
135

 

die mit einheitstheoretischen Modifikationen verbundenen Diskriminierungsrisiken nicht beseitigen. 

Im Resultat ist eine laufende grenzüberschreitende Verlustzurechnung daher als teuer, gestaltungsan-

fällig und gemeinschaftswidrig einzustufen. 
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3 Anforderungen an eine moderne Gruppenbesteuerung 

Die Reform der Organschaft kann nur gelingen, soweit das an ihre Stelle eine moderne, steuerauf-

kommensneutrale, sachgerechte sowie gemeinschaftskonforme Gruppenbesteuerung tritt, welche zu-

dem von der Wirtschaft akzeptiert wird. 

Mit dem Attribut der Modernität ist insbesondere die Erwartung verknüpft, die Voraussetzungen zur 

Begründung einer steuerlichen Gruppe an internationale Standards anzugleichen, weshalb der weltweit 

nur in Deutschland geforderte Abschluss und Durchführung eines Gewinnabführungsvertrags entfallen 

muss.
136

 Die Rechtsfolgen der Organschaft müssen nicht zwingend erweitert werden, da sie dem inter-

nationalen Vergleich standhalten.
137

 

Unter dem Aspekt der Steueraufkommensneutralität erscheint es daher geboten, auf zusätzliche 

gruppeninterne Steuervergünstigungen,
138

 bspw. eine steuerliche Zwischenerfolgseliminierung, die 

Mehrmütterorganschaft oder die „Entfrierung“ der vororganschaftlichen Verluste einer Organgesell-

schaft, zu verzichten.
139

 Es gilt folglich einerseits die Standortattraktivität zu erhöhen, ohne Steueraus-

fallrisiken zu verursachen. In diesem Sinne erscheint die Implementierung einer echten grenzüber-

schreitenden Gruppenbesteuerung sinnvoll, soweit die Steueranrechnungsproblematik gemeinschafts-

konform gelöst werden kann.
140

 

Die reformierte Organschaft muss zudem in sachgerechten Ergebnissen resultieren. Neben einer 

zutreffenden Ermittlung der Konzernsteuerbelastung im Verhältnis zu einkommen- und körperschaft-

steuerpflichtigen Gruppenträgern in allen erdenklichen Sachverhaltskonstellationen ist daher des Wei-

teren zu fordern, dass der Reformvorschlag weder Vermögensverschiebungen zwischen gruppeninter-

nen und gruppenexternen Gesellschaftern verursacht noch Gestaltungsspielräume zur Steuerumgehung 

eröffnet.
141

 Darüber hinaus ist eine hinreichende Verknüpfung zwischen steuerlicher Verlustzurech-

nung und wirtschaftlicher Verlusttragung zu fordern, die dem Leistungsfähigkeitsprinzip Rechnung 
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exportneutralität der echten grenzüberschreitenden Gruppenbesteuerung vgl. Kessler, FS für Herzig 2010, 295. 

Zur Bedeutung der grenzüberschreitenden Verlustverrechnung als entscheidendem Auswahlkriterium für den 

Wirtschaftsstandort vgl. Dörr, IStR 2004, 271; Gerlach, FR 2012, 460 m.w.N.; Herzig, FR 2009, 1040; ders., 

StuW 2010, 229; Schön, ZHR 2007, 420; ders., in Herzig (Hrsg.) 2003, 613; Sureth/Mehrmann/Dahle, StuW 

201, 160. Wg. ungelöster Anrechnungsproblematik ablehnend: Eisgruber, DB 2010, Stp. 40; Endres, FS für 

Herzig 2010, 193; ders., Beihefter DStR 30/2010, 66; Herzig/Englisch/Wagner, DK 2005, 317; Esterer/Bartelt, 

BB-Special zu Heft 5/2010, 7; Frotscher, DK 2003, 104; Herzig, StuW 2010, 228; Kessler, FS für Herzig 2010, 

295; Oesterwinter, DStZ 2011, 592. 
141

 I.d.S. auch Herzig/Wagner, die auf die entry- und exit-Problematik sowie Umstrukturierungsvorgänge und 

mehrstufige Gruppenstrukturen hinweisen; vgl. dies., DB 2005, 8. 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2006&s=116&z=GMBHR
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trägt, ohne steuerlich motivierte Fehlallokationen oder unsachgerechte Steuermehrbelastungen zu ver-

ursachen.
142

 

Bei der Ausgestaltung des nationalen Reformmodells sind die gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben 

sowie damit einhergehende Steuerausfallrisiken zwingend zu berücksichtigen.
143

 Denn die laufenden 

im Inlandskonzern gewährten gruppeninternen Steuervergünstigungen können grenzüberschreitend tä-

tigen Konzernen nicht dauerhaft verwehrt werden, soweit beide Sachverhalte objektiv vergleichbar 

sind und die grenzüberschreitend tätigen Konzernen verwehrten Steuervergünstigungen in definitiven 

Steuermehrbelastungen derselben resultieren. Dieser Denke folgend, besteht neben dem gemein-

schaftsrechtlich gebotenen Import von finalen Auslandsverlusten auch ein analoges Gebot zur steuer-

neutralen Erfassung des grenzüberschreitenden Gewinntransfers sowie der grenzüberschreitenden 

Anwendung der Zinsschrankenregelung.
144

 Insbesondere im Hinblick auf die zulässige Einbindung 

von einkommensteuerpflichtigen Gruppenträgern sind erhebliche Steuerausfallrisiken des deutschen 

Fiskus zu befürchten.
145

 Die echte grenzüberschreitende Gruppenbesteuerung vermag die gemein-

schaftsrechtlichen Vorgaben zu erfüllen, wobei die dauerhafte Hochschleusung von Auslandsgewin-

nen auf das inländische Steuerniveau eine Gegenfinanzierung und somit eine weitestgehende Steuer-

aufkommensneutralität im Verhältnis zu grenzüberschreitenden Konzernen sicherstellen kann. 

Nicht zuletzt muss der Reformvorschlag auf größtmögliche Akzeptanz der Wirtschaft treffen. Dem-

entsprechend sollte der Systemwechsel von der Organschaft auf eine moderne und steueraufkom-

mensneutrale Gruppenbesteuerung weder Steuermehrbelastungen noch einen steuerlich motivierten 

Umstrukturierungszwang hervorrufen. Dabei gilt es primär einkommensteuerpflichtige Gruppenträger 

nicht zu sanktionieren.
146

 Sekundär erscheint das Festhalten an dem bekannten Zurechnungskonzept 

sowie die wahlweise Fortführung von Gewinnabführungsverträgen - insbesondere in Altfällen - wün-

schenswert.
147

 

                                                           
 

142
 Herzig beschränkt das Erfordernis nach einer laufenden Verlustzurechnungsbegrenzung auf einkommensteuer-

pflichtige Gruppenträger; vgl. ders., StuW 2010, 228. Hey sieht ebenfalls ein Erfordernis zur Missbrauchsrege-

lung, soweit der Steuerpflichtige durch (zugerechnete) Verluste wirtschaftlich nicht belastet ist, diese nicht trägt 

oder mehrfach nutzt; vgl. dies., StuW 2011, 140. 
143

 Vgl. BMF-Bericht v. 15.9.2011, 102; Endres, FS für Herzig 2010, 190. 
144

 Vgl. Abschnitt 2.3.3.5. 
145 

Die Steuerausfallrisiken sind auch ohne Berücksichtigung von einkommensteuerpflichtigen Gruppenträgern 

hoch; vgl. Kessler, DB 2011, Stp. 74. 
146

 Zur besonderen Bedeutung von einkommensteuerpflichtigen Organträgern in Deutschland vgl. Herzig, StuW 

2010, 225: Hey, StuW 2011, 139; Lenz/Seroin/Handwerker, DB 2012, 372. Bezogen auf das Jahr 2004 betrug 

der Anteil von (ultimativen) einkommensteuerpflichtigen Organträgern 42%; vgl. BMF-Bericht v. 15.9.2011, 

149. 
147

 Vgl. Esterer/Bertelt, BB-Special zu Heft 5/2010, 6; Gerlach, FR 2012,461; Herzig, StuW 2010, 228; ders., 

Heihefter DStR 30/2010, 64; Oesterwinter, DStZ 2011, 596. 
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4 Analyse bisheriger Reformvorschläge 

4.1 Einkommenszurechnungs-Modell 

4.1.1 Voraussetzungen 

Die steuerliche Gruppe kann wahlweise durch einen Gruppenantrag begründet werden und individuell 

ausgewählte Gruppenmitglieder umfassen. Die fünfjährige Mindestdauer wird beibehalten und die 

Mindestbeteiligungsquote auf 75% des Nennkapitals und der Stimmrechte erhöht. Die persönlichen 

Voraussetzungen entsprechen grundsätzlich dem Status quo und enthalten die folgenden Anpassungen 

der Ansässigkeitsvoraussetzungen.  

Als Gruppenträger werden bilanzierende gewerbliche Unternehmen unabhängig von ihrer Rechtsform 

mit Ort der Geschäftsleitung im Inland zugelassen. Darüber hinaus erwerben inländische Betriebstät-

ten von EU/EWR-Gesellschaften die Gruppenträgereigenschaft, soweit die Beteiligung an einer Grup-

pengesellschaft ihrer inländischen Betriebsstätte zuzurechnen ist (Betriebsstättenvorbehalt). 

Gruppengesellschaften können unbeschränkt steuerpflichtige Kapitalgesellschaften mit Ort der Ge-

schäftsleitung im Inland sein.
148

 Zudem soll bei „ausländischen“ Tochtergesellschaften eine Verrech-

nung von finalen „ausländischen“ ermöglicht werden.
149

  

Das Einkommenszurechnungs-Modell ermöglicht keine wahlweise Durchführung von Gewinnabfüh-

rungsverträgen.
150

 Zumindest fehlen entsprechende Sondervorschriften, die einen erfolgswirksamen 

Ergebnistransfer regeln.  

4.1.2 Rechtsfolgen 

Das Einkommenszurechnungs-Modell ist wie das Organschaftsmodell den Zurechnungskonzepten 

zuzuordnen. Der Reformentwurf sieht eine obligatorische laufende steuerliche Ergebniszurechnung 

von der Gruppengesellschaft an den Gruppenträger vor. Dementsprechend unterliegt das gesamte 

Gruppeneinkommen einheitlich und phasengleich der Besteuerung auf Ebene des Gruppenträgers, 

weshalb persönliche Steuersätze, Freibeträge und Freigrenzen des Gruppenträgers einmalig auf das 

aggregierte Gruppeneinkommen anzuwenden sind. Für die Zinsschrankenregelung sowie die gewerbe-

steuerlichen Korrektur- und Zerlegungsvorschriften gilt die steuerliche Gruppe weiterhin als ein Be-

trieb. 

Zentrales Element des Einkommenszurechnungs-Modells stellen die auf Ebene von höherrangigen 

Gruppenmitgliedern für alle Gruppenmitglieder der nächstniedrigeren Beteiligungsstufe (vermutlich) 

außerbilanziell zu führenden Gruppenmitgliedskonten.
151

 Diese sind sowohl für den gruppeninternen 

steuerneutralen Gewinntransfer als auch für die Anwendung von Nachversteuerungsregelungen bei 

Beendigung der Gruppenbesteuerung maßgeblich. 

                                                           
 

148
 Laut Ausführungen der BMF-Facharbeitsgruppe sollen auch inländische Betriebsstätten von EU/EWR-

Tochterkapitalgesellschaften als Gruppengesellschaften zu qualifizieren sein; vgl. BMF-Bericht v. 15.9.2011, 

Anlage 4. 
149

 Laut Ausführungen der BMF-Facharbeitsgruppe sollen Liquidationsverluste von „ausländischen“ Tochterkapi-

talgesellschaften vorbehaltlich einer Klärung der Behandlung von finalen Verlusten im Inland zu berücksichti-

gen sein; vgl. BMF-Bericht v. 15.9.2011, Anlage, Anlage 4. 
150

 A.A. Dötsch, DK 2011, 403. 
151 

Vergleiche diesbezügliche Erörterungen in Abschnitt 4.1.3.5.1. 
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In der Gruppenphase erfolgt die steuerliche Ergebniszurechnung losgelöst von dem optionalen Ergeb-

nistransfer. Soweit bei Beendigung der Gruppenbesteuerung die von Gruppengesellschaften erzielten 

steuerbilanziellen Gruppengewinne nicht vollständig an den Gruppenträger ausgeschüttet werden bzw. 

der Gruppenträger etwaige Gruppenverluste von Gruppengesellschaften nicht aufwandswirksam aus-

gleicht, treten die Sanktionen der Nachversteuerung ein. Diese bewirken eine aperiodische Umkeh-

rung der steuerlichen Ergebniszurechnung in Höhe der thesaurierten Steuerbilanzgewinne bzw. der 

nicht aufwandswirksam ausgeglichenen Steuerbilanzverluste aus der Gruppenphase. In mehrstufigen 

Beteiligungsverhältnissen treten die Rechtsfolgen im unmittelbaren Verhältnis zwischen zwei unmit-

telbar aufeinanderfolgenden Beteiligungsstufen - allerdings mit Wirkung für ggf. verbleibende steuer-

liche Teilgruppen - ein. Die Nachversteuerungsregelungen beabsichtigen u.a. die Verknüpfung zwi-

schen Verlustzurechnung und Verlusttragung aperiodisch sicherzustellen. 
152

  

Auf Ebene von höherrangigen Gruppenmitgliedern sind neben den Gruppenmitgliedskonten auch Alt-

rücklagenkonten für alle Gruppenmitglieder der nächstniedrigeren Beteiligungsstufe außerbilanziell zu 

erfassen. Auf dem Altrücklagenkonto sind die zu Beginn der Gruppenbesteuerung festgestellten (posi-

tiven) ausschüttbaren Gewinne der Gruppengesellschaft i.S.d. § 27 KStG vollständig zu erfassen. Das 

Altrücklagenkonto ist bis auf null zu mindern, soweit das Altrücklagenkonto nach der allgemeinen 

Verwendungsreihenfolge für die (beteiligungsproportionalen) Gewinnausschüttungen an den Grup-

penträger zu verwenden ist. 

Das Gruppenmitgliedskonto beträgt zu Beginn der Gruppenbesteuerung 0. In der Gruppenphase ist es 

um die vollständigen übertragbaren Gewinne der nächstniedrigeren Gruppengesellschaft zu erhöhen 

und um entsprechende vollständige ausgleichsfähige Verluste zu reduzieren. Außerbilanzielle Korrek-

turen tangieren das Gruppenmitgliedskonto hingegen nicht. In zweistufigen Gruppenstrukturen ent-

sprechen die übertragbaren Gewinne bzw. ausgleichsfähigen Verluste folglich dem Steuerbilanzergeb-

nis der Gruppengesellschaft.  

Die (beteiligungsproportionalen) Einlagen des Gruppenträgers können wahlweise als reguläre Einla-

gen oder als Verlustausgleichszahlungen erfasst werden, wobei das steuerliche Einlagekonto der 

Gruppengesellschaften in beiden Varianten zu erhöhen sein dürfte. Soweit der Gruppenträger die Ein-

lage wahlweise als reguläre Einlage behandelt, ist der steuerbilanzielle Beteiligungsbuchwert an der 

Gruppengesellschaft zu erhöhen. Soweit er die Einlage wahlweise als Verlustausgleichszahlung er-

fasst, ist anstelle des steuerbilanziellen Beteiligungsbuchwerts das außerbilanzielle Gruppenmit-

gliedskonto für die betroffene Gruppengesellschaft zu erhöhen, was mit einem entsprechenden Betei-

ligungsaufwand auf Ebene des Gruppenträgers korrespondiert.  

Für die (beteiligungsproportionalen) Gewinnausschüttungen an den Gruppenträger sind die auf Ebene 

des Gruppenträgers außerbilanziell zu führenden Gruppenmitglieds- und Altrücklagenkonten in fol-

gender Reihenfolge zu verwenden, soweit sie nicht unter Verwendung des steuerlichen Einlagekontos 

der Gruppengesellschaft erfolgen:
153

  

1. Verwendung eines positiven Gruppenmitgliedskontos 

2. Verwendung eines positiven Altrücklagenkontos 

                                                           
 

152
 Zudem soll geprüft werden, ob eine laufende Begrenzung der Verlustzurechnung auf die Höhe der fortgeführten 

Anschaffungskosten des Gruppenträgers implementiert werden soll. 
153

 Dem Verständnis des Autors nach, sind auf Ebene der Gruppengesellschaft der ausschüttbare Gewinn sowie das 

steuerliche Einlagekonto i.S.d. §§ 27 ff. KStG parallel zu dem Gruppenmitglieds- und Altrücklagenkonto festzu-

stellen. 
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3. Verwendung eines negativen Gruppenmitgliedskontos. 

Die an den Gruppenträger vorgenommenen Gewinnausschüttungen sind steuerneutral zu erfassen, 

soweit sie unter Verwendung eines positiven oder negativen Gruppenmitgliedskontos erfolgen. Die 

steuerliche Einlagenrückgewähr ist ebenfalls steuerneutral und unter gleichzeitiger Minderung des 

Beteiligungsbuchwerts an der Gruppengesellschaft zu vereinnahmen. Gewinnausschüttungen unter 

Verwendung des positiven Altrücklagenkontos unterliegen hingegen einer Ausschüttungsbelastung auf 

Ebene des Gruppenträgers. 

Idealerweise ermöglicht diese Kontenmethodik, dass die in der Gruppenphase erzielten Gewinne der 

Gruppengesellschaft steuerneutral an den Gruppenträger transferiert werden können. Die Verwendung 

des negativen Gruppenmitgliedskontos ermöglicht zudem den unterjährigen bzw. phasengleichen 

steuerneutralen Gewinntransfer. Denn eine Erfassung von laufenden Gruppengewinnen auf dem 

Gruppenmitgliedskonto erfolgt erst zum Schluss des Wirtschaftsjahres. Altrücklagen korrespondieren 

hingegen mit aus der Vorgruppenphase stammenden Gewinnrücklagen, weshalb sie sachgerecht nicht 

steuerneutral transferiert werden können. 

Im Hinblick auf die an (außenstehende) Minderheitsgesellschafter vorgenommene Gewinnausschüt-

tungen wird es als notwendig erachtet, eine dem § 16 KStG entsprechende Regelung zu Ausgleichs-

zahlungen zu implementieren. Mit Stand August 2011 erfolgte jedoch keine Festlegung auf eine be-

stimmte Ausgestaltung einer entsprechenden Regelung. Zur Begründung wird auf die zulässige Ein-

bindung von einkommensteuerpflichtigen Rechtssubjekten als Gruppenträger verwiesen. 

In mittelbaren steuerlichen Gruppen gelten die Gewinnausschüttungen der Tochtergesellschaft als 

Gewinnausschüttungen der Enkelgesellschaft, soweit sie phasengleich vorgenommen werden. Ob die 

Weiterleitung der phasengleichen Gewinnausschüttung einer (zusätzlichen) Ausschüttungsbelastung 

unterliegt, hängt folglich davon ab, ob für die Erstausschüttung der Enkel- an die Tochtergesellschaft 

das Gruppenmitglieds- oder das Altrücklagenkonto zu verwenden ist. Phasenverschobene Gewinnaus-

schüttungen dürften hingegen stets einer Ausschüttungsbelastung unterliegen. Aus dem Reformvor-

schlag geht nicht hervor, ob in diesen Fällen das für die Enkelgesellschaft auf Ebene des Gruppenträ-

gers zu führende Gruppenmitgliedskonto dennoch zu mindern ist. Ebenfalls ist nicht erkennbar, ob 

eine phasengleiche mittelbare aufwandswirksame Einlage zulässig, weshalb keine Rückschlüsse auf 

mittelbare Nachversteuerungsregelungen möglich sind. 

Bei Beendigung der Gruppenbesteuerung nicht ausgeglichene Gruppenmitgliedskonten lösen die 

Nachversteuerungsregelung aus. Positive Gruppenmitgliedskonten korrespondieren hierbei mit thesau-

rierten bzw. auf Minderheitsgesellschafter entfallenden Gruppengewinnen der Gruppengesellschaft 

und sind auf Ebene des Gruppenträgers als laufende außerbilanzielle Betriebsausgabe und auf Ebene 

der Gruppengesellschaft als laufende außerbilanzielle Betriebsausgabe zu erfassen.  

Negative Gruppenmitgliedskonten können hingegen sowohl auf nicht aufwandswirksam ausgegliche-

nen Gruppenverlusten als auch der Ausschüttung von unversteuerten stillen Reserven der Gruppenge-

sellschaft beruhen. In der ersten Fallgruppe greifen die Nachversteuerungsregelungen, so dass auf 

Ebene des Gruppenträgers ein laufender außerbilanzieller Gewinn und auf Ebene der Gruppengesell-

schaft ein laufender außerbilanzieller Verlust zu erfassen sind. In der zweiten Fallgruppe ist anstelle 

der Nachversteuerungsregelungen eine aperiodische Ausschüttungsbelastung herzustellen. 

Ein bei Beendigung der Gruppenbesteuerung nicht ausgeglichenes Altrücklagenkonto geht ohne steu-

erliche Auswirkungen unter. 
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Da die Gruppenmitglieds- und Altrücklagenkonten auf Ebene des Gruppenträgers außerbilanziell zu 

erfassen sind, dürfte deren Auflösung keine Rückauswirkung auf den auf Ebene der ausgeschiedenen 

Gruppengesellschaft zu erfassenden ausschüttbaren Gewinn sowie das steuerliche Einlagekonto haben. 

Aus der Vorgruppenphase stammenden Verlust-, Zins- sowie EBITDA-Vorträge können von Grup-

penträgern in der Gruppenphase verwendet werden, während die entsprechenden Vorträge von Grup-

pengesellschaften in der Gruppenphase eingefroren bleiben. 

Zudem wird die Bruttomethode gemäß § 15 S. 1 Nr. 2 KStG beibehalten. 
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4.1.3 Problemstellungen 

4.1.3.1 Gewinnfall 

4.1.3.1.1 Vollausschüttung 

Soweit die Gruppengesellschaft ihren Gewinn wahlweise vollständig an den Gruppenträger ausschüt-

tet, entfaltet die steuerliche Ergebniszurechnung eine dauerhafte Wirkung. Da die für die Gruppenge-

sellschaft zu führenden Gruppenmitgliedskonten regelmäßig ausgeglichen sind, sind die aperiodischen 

Nachversteuerungsregelungen nicht anwendbar. Der gruppeninterne Gewinntransfer kann idealerweise 

steuerneutral unter Verwendung positiver sowie negativer Gruppenmitgliedskonten erfolgen. 

Allerdings ist zu beachten, dass der vollständige Gewinntransfer spätestens im Zeitpunkt der Beendi-

gung der Gruppenbesteuerung vollzogen sein muss. Ein nach Beendigung der Gruppenbesteuerung 

vollzogener Transfer von Gruppengewinnen stellt eine reguläre Gewinnausschüttung dar, die einer 

Ausschüttungsbelastung unterliegt und ein verbliebenes Gruppenmitgliedskonto nicht mindert. 

Der vollständige steuerneutrale Gewinntransfer unter Vermeidung von Nachversteuerungsregelungen 

erfordert daher die Vorabausschüttung des erwarteten Gruppengewinns des letzten Wirtschaftsjahres 

der Gruppengesellschaft vor Beendigung der Gruppenbesteuerung. Da Gruppenträger beherrschende 

Gesellschafter sind, gilt die Vorabausschüttung im Zeitpunkt der Beschlussfassung als zugeflossen, so 

dass der tatsächliche Gewinntransfer auch nach Beendigung der Gruppenbesteuerung erfolgen kann.
154

 

Vorabausschüttungen sind jedoch restriktiv reglementiert, so dass Aktiengesellschaften keine Vora-

bausschüttung vornehmen können und GmbHs die Kapitalerhaltungsvorschriften gem. § 30 GmbHG 

beachten müssen.
155

 Demnach dürften Vorabausschüttungen nicht selten mit der Vollausschüttungs-

friktion des Einkommenszurechnungs-Modells kollidieren. Denn einerseits resultieren unzulässige 

bzw. zu niedrig vorgenommene Vorabausschüttungen in der Anwendung der Nachversteuerungsrege-

lungen. Andererseits sind überhöhte Vorabausschüttungen an die Gruppengesellschaft gem. § 812 

BGB zurückzuerstatten. Dabei ist die Rückerstattung für steuerliche Zwecke als Einlage des Gruppen-

trägers zu qualifizieren, so dass die vorangegangene überhöhte Gewinnausschüttung einer Ausschüt-

tungsbelastung unterliegt.
156

 

Auch wenn die Vorabausschüttung in voller Höhe zulässig und der Höhe nach zutreffend ermittelt sein 

sollte, kann die erforderliche Vollausschüttung von Gruppengewinnen in bestimmten Konstellationen 

nicht oder nur unter Herstellung einer Ausschüttungsbelastung bzw. nur durch vorherige Einlage und 

anschließende steuerneutrale Wiederausschüttung durchgeführt werden.  

So kann eine Vollausschüttung regelmäßig nicht vollständig erfolgen, soweit die Gruppengesellschaft 

die steuerliche Gruppe mit einem Verlustvortrag begründet oder in der Gruppenphase Beträge in die 

gesetzliche, satzungsmäßige oder wirtschaftlich begründete Gewinnrücklagen eingestellt hat. Im erst-

genannten Fall erfolgt ein etwaiger Gewinntransfer gem. § 27 Abs. 1 S. 3 KStG regelmäßig unter 

Verwendung des steuerlichen Einlagekontos der Gruppengesellschaft, da die Gruppengesellschaft bis 

zum Ausgleich des Verlustvortrags regelmäßig über keinen ausschüttbaren Gewinn gem. § 27 Abs. 1 

S. 5 KStG verfügen dürfte. Die Einlagenrückgewähr bewirkt im Einkommenszurechnungs-Modell 

aber gerade keine Minderung des auf Ebene des Gruppenträgers für die Gruppengesellschaft zu füh-

                                                           
 

154
 Vgl. FG Köln, Urteil v. 17.10.2011, Az. 7 K 783/08, EFG 2012, 834. 

155
 Vgl. Teufel in Lüdicke/Sistermann (Hrsg.) 2008, 311. 

156 
Vgl. BFH, Urteil v. 1. 4. 2003 - I R 51/02 DStR 2003, 1434. 
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renden positiven Gruppenmitgliedskontos, weshalb Nachversteuerungsregelungen greifen. In der 

zweiten Fallgruppe verhindern die in die Gewinnrücklagen eingestellten und ggf. bereits investierten 

Beträge den Abbau eines positiven Gruppenmitgliedskontos der Gruppengesellschaft. 

Die Vollausschüttung von Gruppengewinnen geht regelmäßig mit einer Ausschüttungsbelastung ein-

her, soweit die Gruppengesellschaft die steuerliche Gruppe mit einem Gewinnvortrag begründet hat. 

Denn in diesem Fall ist für die Gruppengesellschaft auf Ebene des Gruppenträgers ein positives Alt-

rücklagenkonto festzustellen. Das positive Altrücklagenkonto ist vorrangig vor einem negativen 

Gruppenmitgliedskonto zu verwenden, was eine steuerneutrale Vorabausschüttung verhindert. Damit 

das Gruppenmitgliedskonto bei Beendigung der Gruppenbesteuerung ausgeglichen ist, muss die 

Gruppengesellschaft folglich nicht nur den (erwarteten) Gruppengewinn sondern auch die aus der 

Vorgruppenphase stammenden anteilig steuerpflichtigen Gewinnrücklagen vollständig an den Grup-

penträger ausschütten.  

Die Vollausschüttung erfordert zudem regelmäßig eine vorherige Einlage des Gruppenträgers, soweit 

die Gruppengesellschaft in der Gruppenphase steuerbilanzielle Mehrgewinne realisiert hat. Denn in 

diesem Fall dürften der Gruppengesellschaft regelmäßig finanzielle Mittel für die Vornahme einer 

Gewinnausschüttung fehlen. Die Einlage wäre im Anschluss steuerneutral unter Verwendung des aus-

schüttbaren Gewinns der Gruppengesellschaft sowie unter Minderung des für die Gruppengesellschaft 

festgestellten Gruppenmitgliedskontos erfolgen. 

Insofern ist festzustellen, dass der im Einkommenszurechnungs-Modell idealerweise vorgesehene 

Ausgleich von positiven Gruppenmitgliedskonten nicht ohne weiteres erreichbar ist. Die steuerlichen 

Implikationen eines verbleibenden positiven Gruppenmitgliedskontos werden im nachfolgenden Ab-

schnitt erörtert. 

4.1.3.1.2 Thesaurierung 

Soweit die Gruppengesellschaft ihren Gewinn wahlweise thesauriert, ist die laufende Gewinnzurech-

nung an den Gruppenträger im Zeitpunkt der Beendigung der Gruppenbesteuerung umzukehren. In 

Höhe eines verbliebenen für die Gruppengesellschaft festgestellten positiven Gruppenmitgliedskontos 

ist auf Ebene des Gruppenträgers eine laufende Betriebsausgabe und auf Ebene der Gruppengesell-

schaft eine laufende Betriebseinnahme zu erfassen. Darüber hinaus kann die Gruppengesellschaft den 

in der Gruppenphase erzielten und thesaurierten Gruppengewinn nicht mehr steuerneutral an den 

Gruppenträger ausschütten.
157

 Die aperiodischen Rechtsfolgen sind mit vielfältigen Problemstellungen 

verbunden und dem Grunde nach entbehrlich.  

So resultiert die Versagung des künftigen steuerneutralen Transfers von Gruppengewinnen zunächst in 

einer Umkehrung der gruppenspezifischen Steuervergünstigung, so dass gruppeninterne Beteiligungs-

erfolge ebenso wie gruppenexterne Beteiligungserfolge der ermäßigten Steuerbelastung gemäß § 3 Nr. 

40 EStG bzw. § 8b KStG unterliegen. Im Vergleich zur Einheitsunternehmung sowie zur Organschaft 

ist folglich eine steuerliche Mehrbelastung des Gewinntransfers festzustellen. 

                                                           
 

157
 Dötsch, Eisgruber und die BMF-Facharbeitsgruppe gehen m.E. von der falschen Annahme aus, dass thesaurierte 

Gruppengewinne als Einlage zu behandeln sind; vgl. Dötsch, DK 2011, 403; Eisgruber, DB 2010, Stp. 40; BMF-

Bericht v. 15.9.2011, 133. Einerseits gibt das Einkommenszurechnungsmodell eine entsprechende Vorgehens-

weise nicht vor. Andererseits resultierte sie im Verhältnis zu einkommensteuerpflichtigen Gruppenträgern in 

weißen Einkünften, weil sie neben der aperiodischen Verlustzurechnung einen Beteiligungsaufwand realisieren 

könnten. 
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Der Verweigerung der steuerlichen Eliminierung von gruppeninternen Beteiligungserfolgen ist durch 

die Technik der Nachversteuerungsregelung bedingt. Denn in Höhe der thesaurierten Gewinne wird 

die laufende steuerliche Gewinnzurechnung an den Gruppenträger aperiodisch negiert, indem im Zeit-

punkt der Beendigung der Gruppenbesteuerung auf Ebene des Gruppenträgers eine Betriebsausgabe 

und auf Ebene der Gruppengesellschaft eine laufende Betriebseinnahme zu erfassen ist. Im Hinblick 

auf einkommensteuerpflichtige Gruppenträger muss der von der Gruppengesellschaft thesaurierte 

Gruppengewinn daher dem Teileinkünfteverfahren unterliegen, da diese letztlich der Belastung mit 

Körperschaft- und Gewerbesteuer auf Ebene der Gruppengesellschaft anstelle der Einkommensteuer-

belastung auf Ebene des Gruppenträgers unterliegen. 

Eine systematisch zutreffende Steuerbelastung von Einkommensteuersubjekten kann jedoch auch dann 

erreicht werden, wenn die von der Gruppengesellschaft thesaurierten Gruppengewinne nicht als Betei-

ligungserfolg des Gruppenträgers erfasst werden und Nachversteuerungsregelungen nicht greifen. 

Insoweit besteht keine Notwendigkeit für die aperiodischen Rechtsfolgen des Einkommenszurech-

nungs-Modells. Da der Gruppenträger die erhaltene Vollausschüttung im Anschluss wieder in die 

Gruppengesellschaft einlegen kann, macht das Erfordernis aus wirtschaftlicher Sicht auch keinen Sinn. 

Zudem bedarf es keiner Vollausschüttung, um eine Verknüpfung zwischen Verlustzurechnung und 

Verlusttragung sicherzustellen.  

Vielmehr kann die aperiodische Ergebniszuweisung in Höhe der thesaurierten Gruppengewinne in 

einer unsachgerechten Schlechterstellung der steuerlichen Gruppe gegenüber steuerlich unverbunde-

nen Konzernen resultieren. Denn die Nachversteuerungsregelungen greifen unabhängig von einem 

vorherigen gruppeninternen Verlustausgleich, weshalb sie nicht lediglich eine gruppenspezifische 

Steuervergünstigung umkehren sondern eine eigenständige gruppenspezifische Sanktion begründen 

können. Die steuerliche Mehrbelastung entfaltet zunächst nur eine temporäre Wirkung, weil die Grup-

pengesellschaft die aperiodische Gewinnzurechnung sofort zu versteuern ist, während der Gruppenträ-

ger die aperiodische Verlustzuweisung regelmäßig nur mit künftigen Gewinnen im Wege des Verlust-

vortrags geltend machen kann. Die steuerliche Benachteiligung weist jedoch dann einen dauerhaften 

Charakter auf, soweit der Gruppenträger den ihm aperiodisch zugewiesenen Verlust nicht verwerten 

kann. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn der Gruppenträger auf die Gruppengesellschaft ver-

schmolzen wird, der inländische Konzernteil veräußert bzw. liquidiert wird oder der Gruppenträger als 

Holding des inländischen Konzernteils fungierte und nach Beendigung der Gruppenbesteuerung keine 

eigenen Gewinne mehr erzielt. Daher sind die Nachversteuerungsregelungen als eine unsachgerechte 

Ein- bzw. Austrittsschranke zu qualifizieren. 

Nicht zuletzt können die Nachversteuerungsregelungen im Thesaurierungsfall gestalterisch zur Steu-

erumgehung genutzt werden. 

So kann die steuerliche Gruppe zum einen die Ausschüttungspolitik zum Ausgleich von Gruppenge-

winnen mit den während der Gruppenphase eingefrorenen Außergruppenverlusten der Gruppengesell-

schaft nutzen. Denn in Höhe der von der Gruppengesellschaft thesaurierten Gruppengewinne ermög-

licht die aperiodische Gewinnzuweisung den Ausgleich mit ihren Vorgruppenverlusten. Auf diese 

Weise kann sowohl ein finaler Verlustuntergang in Veräußerungs-, Umwandlungs- oder Liquidations-

fällen gestalterisch umgangen werden als auch die „Entfrierung“ der Verlustvorträge der Gruppenge-

sellschaft durch Aus- und Wiedereinstieg in die steuerliche Gruppe nach Ablauf der Mindestlaufzeit 

erreicht werden. Die aperiodische Gewinnzuweisung an die Gruppengesellschaft dürfte dabei auch bei 

einem Totalverlust der Gruppengesellschaft möglich sein, soweit die Gruppengesellschaft ihre Grup-

pengewinne thesauriert und der Gruppenträger etwaige Gruppenverluste der Gruppengesellschaft auf-

wandswirksam ausgleicht. 
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Einkommensteuerpflichtige Gruppenträger können darüber hinaus die Nachversteuerungsregelungen 

zu einer Progressionsglättung sowie Thesaurierungsbegünstigung gestalterisch nutzen. So kann der 

Aus- und Wiedereinstieg nach Ablauf der Mindestdauer bei gegebenem Sachverhalt eine Glättung 

respektive eine bis zur Gewinnausschüttung andauernde Minderung der Einkommensteuerbelastung 

bewirken. 

Es bleibt festzuhalten, dass für die im Thesaurierungsfall vorgesehenen aperiodischen steuerlichen 

Sanktionen über das erforderliche Maß hinausgehen, die steuerliche Gruppe dauerhaft gegenüber der 

Einzelveranlagung benachteiligen können, aus wirtschaftlicher Sicht entbehrlich sind und zudem Ge-

staltungsspielraum für Steuerumgehungen eröffnen. Darüber hinaus ist daran zu erinnern, dass positi-

ve Gruppenmitgliedskonten auch bei gewollter Vollausschüttung entstehen können, welche die aperi-

odischen steuerlichen Sanktionen auslösen. 

4.1.3.1.3 Beispielsfall 

Beispiel 2 (EZM): Gewinnfall 

Sachverhalt: 

Der Gruppenträger (GT) ist Alleingesellschafter der Gruppengesellschaft (GG). Die Anschaffungskosten von GT 

aus der Beteiligung an GG betragen 100. Das Steuerbilanzkapital von GG beträgt zu Beginn der Gruppenbe-

steuerung 100 und entspricht dem Nennkapital. In der Gruppenphase erzielt GG einen Jahresüberschuss von 

100, welcher sowohl dem übertragbaren Gewinn, dem zuzurechnenden Steuerbilanzergebnis als auch dem zu 

versteuernden Einkommen entspricht. GG schüttet ihren Gewinn vollständig an GT aus. Anschließend soll die 

Gruppenbesteuerung beendet und die Beteiligung an GG veräußert werden.  

GT kann ein Einkommen- (Alt. 1) oder Körperschaftsteuersubjekt sein (Alt. 2), dessen Grenzsteuerbelastung 

entsprechend 45% bzw. 30% betragen soll. Die Grenzsteuerbelastung von GG soll 30% betragen. 

Aus Vereinfachungsgründen sollen etwaige Verlustvorträge als erstattet gelten und auf die Vornahme von Steu-

erumlagen verzichtet werden. 

Rechtsfolgen: 

GT Höhe St GT GT Höhe St Höhe St Höhe St

Alt. 1 100 100 0 0 45 0 0 0 0 0 0 45

Alt. 2 100 100 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30

GG GT

∑ StVENachversteuerung

GT

EZR GMK lfd. StBE

 

Die Ergebniszurechnung (EZR) an GT beträgt unabhängig von der Gewinnausschüttung 100 und resultiert in 

einer zutreffenden laufenden Steuerbelastung i.H.v. 45 (Alt. 1) bzw. 30 (Alt. 2).  

Der von GG erzielte Gruppengewinn ist am Ende der Periode auf Ebene von GG als Zugang zum ausschüttba-

ren Gewinn und auf Ebene von GT als Zugang zum Gruppenmitgliedskonto (GMK) zu erfassen. 

Soweit die Gewinnausschüttung phasenverschoben vorgenommen wird, sind der ausschüttbare Gewinn von GG 

und das GMK von GT von 100 auf 0 zu mindern. Die Gewinnausschüttung ist auf Ebene von GT als steuerneut-

raler Beteiligungsertrag (BE) zu erfassen, da das positive GMK für sie zu verwenden ist. Bei Beendigung der 

Gruppenbesteuerung ist das GMK ausgeglichen, weshalb keine Nachversteuerungsregelungen greifen. 

Soweit die (Vorab-)Gewinnausschüttung phasengleich vorgenommen wird, sind der ausschüttbare Gewinn von 

GG und das GMK von GT von 0 auf -100 zu mindern. Die Gewinnausschüttung ist auf Ebene von GT als steuer-

neutraler Beteiligungsertrag (BE) zu erfassen, da das negative GMK für sie zu verwenden ist. Am Ende der 
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Periode sind der ausschüttbare Gewinn von GG und das GMK um den Gruppengewinn zu erhöhen, so dass sie 

jeweils ausgeglichen sind. 

Das handels- und steuerbilanzielle sowie das zu versteuernde Veräußerungsergebnis (VE) von GT beträgt je-

weils 0. 

Resultat: 

Das Einkommenszurechnungs-Modell resultiert im Grundfall und bei unterstellter Vollausschüttung in einer 

zutreffenden Steuerbelastung von einkommen- und körperschaftsteuerpflichtigen Gruppenträgern. 

Abwandlung 1: GG thesauriert ihren Gruppengewinn 

GT Höhe St GT GT Höhe St Höhe St Höhe St

Alt. 1 100 0 0 100 45 -100 -45 100 30 70 18,9 48,9

Alt. 2 100 0 0 100 30 -100 -30 100 30 70 1,1 31,1

GG GT

∑ StVENachversteuerung

GT

EZR GMK lfd. StBE

 

Abweichend vom Grundfall thesauriert GG ihren Gruppengewinn, so dass das GMK von GT bei Beendigung der 

Gruppenbesteuerung einen positiven Saldo von 100 ausweist. Daher greifen aperiodische Nachversteuerungsre-

gelungen, die die steuerliche Ergebniszurechnung umkehren.  

Zu beachten ist, dass der im letzten Wirtschaftsjahr vor Beendigung der Gruppenbesteuerung von GG erzielte 

Gruppengewinn regelmäßig thesauriert wird, weil Gewinnausschüttungen grundsätzlich erst nach Feststellung 

des Jahresüberschusses und somit phasenverschoben vorgenommen werden. Gleiches Ergebnis stellt sich ein, 

soweit GG den Gruppengewinn in Gewinnrücklagen einzustellen oder zum Ausgleich mit eigenen - aus der Vor-

gruppenphase stammenden - Verlustvorträgen zu verwenden hat. 

Es wird unterstellt, dass das GMK im Rahmen der Nachversteuerung ersatzlos untergeht. Sollte das positive 

Gruppenträgerkonto stattdessen als Einlage von GT zu erfassen sein, können einkommensteuerpflichtige Grup-

penträger „weiße“ Einkünfte erzielen, da sie zusätzlich zur aperiodischen Verlustzuweisung einen dem Teilein-

künfteverfahren unterliegenden Beteiligungsaufwand erzielen. 

GG hat den ihr aperiodisch zugewiesenen Gewinn sofort zu versteuern. Das Schicksal des an GT zugewiesenen 

Verlustes hängt von der Ergebnissituation von GT ab. Dieser kann ggf. mit einem eigenen Gewinn sofort ver-

rechnet werden, im Wege des Verlustvortrags ausgeglichen werden (= temporäre Steuermehrbelastung) oder im 

Rahmen eines künftigen schädlichen Ereignisses ersatzlos untergehen (= definitive Steuermehrbelastung). 

Das handels- und steuerbilanzielle sowie das zu versteuernde Veräußerungsergebnis (VE) von GT beträgt je-

weils 70 und entspricht dem Gruppengewinn von GG nach Abzug von Steuern. Somit verhindert die aperiodische 

Umqualifizierung von Gruppen- in Außergruppenergebnisse eine steuerliche Neutralisierung der damit zusam-

menhängenden Beteiligungserfolge. Insbesondere im Verhältnis zu körperschaftsteuerpflichtigen Gruppenträ-

gern ist eine dauerhafte Steuermehrbelastung festzustellen, weil der umqualifizierte Gruppengewinn der 5%igen 

Schachtelstrafe unterliegt. Im Verhältnis zu einkommensteuerpflichtigen Gruppenträgern ist eine „typisierte“ 

Steuermehrbelastung festzustellen, die auf der Anwendung des Teileinkünfteverfahrens beruht. 

Einkommensteuerpflichtige Gruppenträger können durch Beendigung und Wiederaufnahme der Gruppenbesteu-

erung von einer „Thesaurierungsbegünstigung“ profitieren, soweit sie den ihr aperiodisch zugewiesenen Verlust 

zum Ausgleich mit eigenen Gewinnen verwenden können. 

Resultat: 

Im (zwangsweisen) Thesaurierungsfall resultieren die Nachversteuerungsregelungen regelmäßig in temporären 

sowie dauerhaften Steuermehrbelastungen der steuerlichen Gruppe. Einkommensteuerpflichtige Gruppenträger 

können gestalterisch eine Thesaurierungsbegünstigung herbeiführen. 
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Positive Salden des Gruppenmitgliedskontos haben bei Beendigung der Gruppenbesteuerung ersatzlos zu entfal-

len, um die Entstehung von „weißen“ Einkünften im Verhältnis zu einkommensteuerpflichtigen Gruppenträgern 

zu verhindern. 

Abwandlung 2: GT verfügt über ein Altrücklagenkonto von 100; GG schüttet ihren Gruppengewinn phasen-

gleich aus 

GT Höhe St GT GT GT Höhe St Höhe St Höhe St

Alt. 1 100 100 27,0 100 0 72,0 -100 -45 100 30 70 18,9 75,9

Alt. 2 100 100 1,5 100 0 31,5 -100 -30 100 30 70 1,1 32,6

GG GT

∑ StVENachversteuerung

GT

EZR GMK lfd. StBE ARLK

 

Abweichend vom Grundfall ist für die phasengleiche (Vorab-)Ausschüttung nicht das negative GMK sondern 

vorrangig das positive Altrücklagenkonto (ARLK) von GT zu verwenden, welches nach der erfolgten Gewinn-

ausschüttung ausgeglichen ist. Der gruppeninterne Gewinntransfer unterliegt auf Ebene von GT einer Steuerbe-

lastung von 27,0 bzw. 1,5 (= temporäre Steuermehrbelastung). 

Da bei Beendigung der Gruppenbesteuerung das GMK einen positiven Saldo von 100 ausweist, greifen die 

Nachversteuerungsregelungen analog zur Abwandlung 1. 

Resultat: 

Ein positives Altrücklagenkonto verhindert einen steuerneutralen phasengleichen Gewinntransfer. 

4.1.3.2 Verlustfall 

4.1.3.2.1 Aufwandswirksamer Verlustausgleich 

Soweit der Gruppenträger die Verluste der Gruppengesellschaft wahlweise vollständig durch steuerbi-

lanziell aufwandswirksam zu erfassende Einlagen ausgleicht, können die für die Gruppengesellschaft 

zu führenden Gruppenmitgliedskonten vollständig ausgeglichen und die Nachversteuerungsregelungen 

abgewendet werden.  

Aus dem Einkommenszurechnungs-Modell geht nicht eindeutig hervor, wie die steuerbilanziell auf-

wandswirksamen Einlagen auf Ebene des Gruppenträgers steuerlich zu erfassen sind. Dem Wortlaut 

des Einkommenszurechnungs-Modells folgend sind Gewinnausschüttungen unter Verwendung des 

Gruppenmitgliedskontos „steuerlich nicht als Beteiligungsertrag zu behandeln“. Spiegelbildlich dazu 

müsste der aufwandswirksame Verlustausgleich, welcher das Gruppenmitgliedskonto erhöht, steuer-

lich nicht als Beteiligungsaufwand zu behandeln sein. Dieses Verständnis ist insoweit folgerichtig, als 

dass einkommensteuerpflichtige Gruppenträger ansonsten neben der steuerlichen Verlustzurechnung 

zusätzlich von einem anteilig abziehbaren Beteiligungsaufwand gem. § 3c EStG profitieren würden. 

Ebenfalls ist unklar, wie die aufwandswirksame Einlage auf Ebene der Gruppengesellschaft zu erfas-

sen und daher eine künftige Einlagenrückgewähr steuerlich zu behandeln ist.  

Einerseits könnte die aufwandswirksame Einlage des Gruppenträgers spiegelbildlich den ausschüttba-

ren Gewinn der Gruppengesellschaft erhöhen, was die Erfassung einer künftigen Einlagenrückgewähr 

als Beteiligungsertrag zur Folge hätte. Diese Interpretation geht jedoch mit einem negativen Investiti-

onsanreiz einher, da die Umkehrung des aufwandswirksamen Verlustausgleichs nach Beendigung der 

Gruppenbesteuerung mit einer Ausschüttungsbelastung verknüpft ist. Die Einlagenrückgewähr inner-

halb der Gruppenphase kann dann einer ausnahmsweisen Ausschüttungsbelastung unterliegen, soweit 

für die Gruppengesellschaft ein Altrücklagenkonto festgestellt worden ist. 
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Andererseits könnte die aufwandswirksame Einlage des Gruppenträgers das steuerliche Einlagekonto 

der Gruppengesellschaft erhöhen, wobei eine künftige Einlagenrückgewähr auf Ebene des Gruppen-

trägers steuerneutral unter korrespondierender Minderung des (positiven) Beteiligungsbuchwerts an 

der Gruppengesellschaft zu erfassen ist. Diese Vorgehensweise vermeidet zwar den o.g. negativen 

Investitionsanreiz. Andererseits bewirkt die gleichzeitige Erhöhung des für die Gruppengesellschaft 

festgestellten Gruppenmitgliedskontos und des steuerlichen Einlagekontos der Gruppengesellschaft 

eine Aufblähung eines der beiden Werte, was im Abschnitt zu mehrperiodigen Fällen zu zeigen sein 

wird. 

Beide Interpretationsmöglichkeiten haben gemein, dass die aufwandswirksame Einlage des Gruppen-

trägers im Anschluss regelmäßig vollständig an den Gruppenträger zurücktransferiert werden kann. 

Der Unterschied liegt in der Erfassung des Rücktransfers als Beteiligungsertrag oder Einlagenrückge-

währ und somit in einem abweichenden Realisierungszeitpunkt von gruppeninternen Beteiligungser-

folgen. Ein vollständiger Rücktransfer der aufwandswirksamen Einlage dürfte nur im Verhältnis zu 

insolventen Gruppengesellschaften gefährdet sein. Dies gilt jedoch gleichsam für aufwandswirksame 

als auch für erfolgsneutrale Einlagen des Gruppenträgers.  

Demnach ist festzustellen, dass für die Sicherstellung der Verknüpfung von Verlustzurechnung und 

Verlusttragung die Unterscheidung in aufwandswirksame und erfolgsneutrale Einlagen des Gruppen-

trägers irrelevant ist.  

Des Weiteren ist daran zu erinnern, dass der Gruppenträger den erwarteten Gruppenverlust des letzten 

Wirtschaftsjahres der Gruppengesellschaft vor Beendigung der Gruppenbesteuerung schätzen und 

vorab aufwandswirksam ausgleichen muss, um die Anwendung der Nachversteuerungsregelungen zu 

verhindern.  

Soweit ein überhöhter aufwandswirksamer (Vorab-)Verlustausgleich zulässig sein sollte, nimmt das 

für die Gruppengesellschaft auf Ebene des Gruppenträgers zu führende Gruppenmitgliedskonto einen 

positiven Wert an. Zu den aperiodischen Implikationen ist auf den Thesaurierungsfall zu verweisen. 

Ein zu niedriger aufwandswirksamer (Vorab-)Verlustausgleich des Gruppenträgers führt zu einem 

negativen Gruppenmitgliedskonto. Die aperiodischen Implikationen eines negativen Gruppenmit-

gliedskontos werden im nachfolgenden Abschnitt erörtert.  

4.1.3.2.2 Erfolgsneutraler oder unterlassener Verlustausgleich 

Soweit der Gruppenträger die Verluste der Gruppengesellschaft wahlweise nicht oder durch steuerbi-

lanziell erfolgsneutral zu erfassende Einlagen ausgleicht, ist die laufende Verlustzurechnung an den 

Gruppenträger im Zeitpunkt der Beendigung der Gruppenbesteuerung umzukehren. In Höhe eines 

verbliebenen für die Gruppengesellschaft festgestellten negativen Gruppenmitgliedskontos ist auf 

Ebene des Gruppenträgers eine laufende Betriebseinnahme und auf Ebene der Gruppengesellschaft 

eine laufende Betriebsausgabe zu erfassen. Darüber mindert der von der Gruppengesellschaft erzielte 

und nicht aufwandswirksam ausgeglichene Gruppenverlust den Beteiligungserfolg des Gruppenträ-

gers, soweit dieser in künftigen Perioden bspw. im Rahmen eines Veräußerungsvorgangs realisiert 

wird. Die aperiodischen Rechtsfolgen sind mit vielfältigen Problemstellungen verbunden und, mit 

Ausnahme von Insolvenz- und Missbrauchsfällen, dem Grunde nach entbehrlich.  

So stellt die steuerliche Gleichstellung von gruppeninternen und gruppenexternen Beteiligungsauf-

wendungen zunächst eine steuerliche Vergünstigung gegenüber der Einheitsunternehmung und Organ-

schaft dar, welche dem Teilabzugsverfahren gem. § 3c Abs. 2 EStG unterliegen respektive einen gem. 

§ 3 Nr. 40 EStG bzw. § 8b KStG anteilig steuerpflichtigen Beteiligungserfolg mindern. 
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Die steuerliche anteilige Erfassung von gruppeninternen Beteiligungsaufwendungen ist auch im Ver-

lustfall durch die Technik der Nachversteuerungsregelung bedingt. Denn in Höhe der nicht aufwands-

wirksam ausgeglichenen Verluste wird die laufende steuerliche Verlustzurechnung an den Gruppen-

träger aperiodisch negiert, indem im Zeitpunkt der Beendigung der Gruppenbesteuerung auf Ebene 

des Gruppenträgers eine Betriebseinnahme und auf Ebene der Gruppengesellschaft eine laufende Be-

triebsausgabe zu erfassen ist. Im Hinblick auf einkommensteuerpflichtige Gruppenträger muss der von 

der Gruppengesellschaft erzielte Gruppenverlust daher dem Teilabzugsverfahren unterliegen, da diese 

letztlich der Entlastung mit Körperschaft- und Gewerbesteuer auf Ebene der Gruppengesellschaft an-

stelle der Einkommensteuerentlastung auf Ebene des Gruppenträgers unterliegen. 

Eine systematisch zutreffende Steuerentlastung von Einkommensteuersubjekten kann jedoch auch 

dann erreicht werden, wenn die von der Gruppengesellschaft erzielten und nicht aufwandswirksam 

ausgeglichenen Gruppenverluste nicht als Beteiligungsaufwand des Gruppenträgers erfasst werden 

und Nachversteuerungsregelungen nicht greifen. Dadurch könnte auch die unsachgerechte Unterschei-

dung in aufwandswirksame sowie erfolgsneutrale Einlagen zutreffender Weise entfallen. Denn sowohl 

im Hinblick auf die Sicherstellung einer Verknüpfung zwischen Verlustzurechnung und Verlusttra-

gung als auch aus wirtschaftlicher Sicht - der aufwandswirksamen Einlage, deren Rücktransfer und 

erfolgsneutrale Wiedereinlage - ist die Unterscheidung zwischen beiden Einlageformen irrelevant. 

Eine steuerliche Sanktion der Verlustzurechnung ohne entsprechende Verlusttragung ist in zweistufi-

gen Konzernstrukturen regelmäßig auf insolvente Gruppengesellschaften zu begrenzen, wobei in 

mehrstufigen Konzernstrukturen zusätzlich Missbrauchsvorschriften für fremdfinanzierte zwischenge-

schaltete Gruppenmitglieder erforderlich sind. Damit reicht es in zweistufigen Konzernstrukturen 

grundsätzlich aus, die laufende Verlustzurechnung im Jahr der Eröffnung eines Insolvenzantrags - 

respektive einer freiwilligen Liquidation - zu unterbinden. 

Wie bereits im Thesaurierungsfall resultiert die aperiodische Ergebniszuweisung in Höhe der nicht 

aufwandswirksam ausgeglichenen Gruppenverluste zunächst in einer temporären Steuermehrbelastung 

der steuerlichen Gruppe, welche diejenige von steuerlich unverbundenen Konzernen übersteigen kann. 

Denn die Nachversteuerungsregelungen greifen auch im Verlustfall unabhängig von einem vorherigen 

gruppeninternen Verlustausgleich. Soweit bspw. sowohl Gruppenträger als auch die Gruppengesell-

schaft Verluste erzielen, bewirkt die aperiodische Gewinnzurechnung an den Gruppenträger regelmä-

ßig eine Steuerbelastung, die bei Einzelveranlagung nicht entstünde. Insoweit können die aperiodi-

schen Rechtsfolgen wiederum eine eigenständige gruppenspezifische Sanktion darstellen. 

Die steuerliche Benachteiligung weist dann einen dauerhaften Charakter auf, soweit die Gruppenge-

sellschaft den ihr aperiodisch zugewiesenen Verlust nicht verwerten kann. Mit Ausnahme der Fortfüh-

rung der Gruppe in Form des steuerlich unverbundenen Konzerns, geht die Beendigung der Gruppen-

besteuerung daher regelmäßig mit einem finalen Untergang der aperiodischen Verlustzuweisung an 

die Gruppengesellschaft und somit regelmäßig mit einer dauerhaften Steuermehrbelastung einher. Die 

Nachversteuerungsregelungen stellen im Verlustfall daher eine verschärfte unsachgerechte Ein- bzw. 

Austrittsschranke dar. 

Andererseits können die Nachversteuerungsregelungen im Verlustfall gestalterisch zur Steuerumge-

hung genutzt werden. So bietet sich die aperiodische Verlustzurechnung an die Gruppengesellschaft in 

Umwandlungsvorgängen als Vehikel zur Vermeidung des finalen Untergangs von den durch den 

Gruppenträger nicht genutzten Verlusten - bspw. im Rahmen der Verschmelzung des Gruppenträgers 

auf eine höherrangige Konzerngesellschaft oder der Abwärtsverschmelzung auf die Gruppengesell-

schaft - an. Bei gegebenem Sachverhalt können zudem einkommensteuerpflichtige Gruppenträger 
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durch den Aus- und Wiedereinstieg nach Ablauf der Mindestdauer eine Progressionsglättung gestalte-

risch herbeiführen. 

Es bleibt festzuhalten, dass für die im Verlustfall vorgesehenen aperiodischen steuerlichen Sanktionen 

über das erforderliche Maß hinausgehen, die steuerliche Gruppe dauerhaft gegenüber der Einzelveran-

lagung benachteiligen können und zudem Gestaltungsspielraum für Steuerumgehungen eröffnen. Aus 

wirtschaftlicher Sicht ist die Unterscheidung zwischen aufwandswirksamen und erfolgsneutralen Ein-

lagen des Gruppenträgers unsachgerecht. Zudem ist der aufwandswirksame Verlustausgleich im letz-

ten Wirtschaftsjahr vor Beendigung der Gruppenbesteuerung vorab vorzunehmen, so dass ein etwaiger 

Ausgleich der Gruppenmitgliedskonten nicht sichergestellt ist. 

4.1.3.2.3 Beispielsfall 

Beispiel 3 (EZM): Verlustfall  

Sachverhalt: 

Der Gruppenträger (GT) ist Alleingesellschafter der Gruppengesellschaft (GG). Die Anschaffungskosten von GT 

aus der Beteiligung an GG betragen 100. Das Steuerbilanzkapital von GG beträgt zu Beginn der Gruppenbe-

steuerung 100 und entspricht dem Nennkapital. In der Gruppenphase erzielt GG einen Jahresfehlbetrag von 

100, welcher sowohl dem ausgleichsfähigen Verlust, dem zuzurechnenden Steuerbilanzergebnis als auch dem zu 

versteuernden Einkommen entspricht. GT gleicht den Verlust von GG durch eine aufwandswirksam zu erfassen-

de Einlage aus. Anschließend soll die Gruppenbesteuerung beendet und die Beteiligung an GG veräußert wer-

den. 

GT kann ein Einkommen- (Alt. 1) oder Körperschaftsteuersubjekt sein (Alt. 2), dessen Grenzsteuerbelastung 

entsprechend 45% bzw. 30% betragen soll. Die Grenzsteuerbelastung von GG soll 30% betragen. 

Aus Vereinfachungsgründen sollen etwaige Verlustvorträge als erstattet gelten und auf die Vornahme von Steu-

erumlagen verzichtet werden. 

Rechtsfolgen: 

GT Höhe St GT GT Höhe St Höhe St Höhe St

Alt. 1 -100 100 0 0 -45 0 0 0 0 0 0 -45

Alt. 2 -100 100 0 0 -30 0 0 0 0 0 0 -30

EZR
lfd. 

St.
Einlage = BA

GG GT

∑ StVENachversteuerung

GT

GMK

 

Die Ergebniszurechnung (EZR) an GT beträgt unabhängig von dem aufwandswirksamen Verlustausgleich -100 

und resultiert in einer zutreffenden laufenden Steuerentlastung i.H.v. 45 (Alt. 1) bzw. 30 (Alt. 2).  

Der von GG erzielte Gruppenverlust ist am Ende der Periode auf Ebene von GG als Abgang des ausschüttbaren 

Gewinns und auf Ebene von GT als Abgang des Gruppenmitgliedskontos (GMK) zu erfassen. Die von GT auf-

wandswirksam vorgenommene Einlage ist als Zugang zum GMK zu erfassen. Bei Beendigung der Gruppenbe-

steuerung ist das GMK ausgeglichen, weshalb keine Nachversteuerungsregelungen greifen. 

Die von GT aufwandswirksam vorgenommene Einlage stellt einen steuerbilanziellen Beteiligungsaufwand von 

GT dar. Dieser soll annahmegemäß vollständig außerbilanziell wieder hinzugerechnet werden, so dass sie auch 

im Verhältnis zu einkommensteuerpflichtigen Gruppenträgern keine Entstehung von „weißen“ Einkünften be-

wirken kann. Ebenfalls wird unterstellt, dass die aufwandswirksame Einlage von GT auf Ebene von GG als Zu-

gang zum GMK zu erfassen ist. 
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GT erzielt einen handelsrechtlichen Veräußerungsverlust von 100, welcher mit dem von GG erzielten Verlust 

korrespondiert. Das steuerbilanzielle sowie das zu versteuernde Veräußerungsergebnis (VE) von GT beträgt 

hingegen jeweils 0, weil die aufwandswirksame Einlage von GT seine Anschaffungskosten aus der Beteiligung 

an GG nicht erhöht hat. 

Resultat: 

Das Einkommenszurechnungs-Modell resultiert im Grundfall und beim aufwandswirksamen Verlustausgleich in 

einer zutreffenden Steuerbelastung von einkommen- und körperschaftsteuerpflichtigen Gruppenträgern. 

Abwandlung 1: GT nimmt zwecks Verlustausgleichs eine erfolgsneutrale Einlage in GG vor 

GT Höhe St GT GT Höhe St Höhe St Höhe St

Alt. 1 -100 100 0 -100 -45 100 45 -100 -30 -70 -18,9 -48,9

Alt. 2 -100 100 0 -100 -30 100 30 -100 -30 -70 0,0 -30,0

∑ StVENachversteuerung

GT

GMKEZR
lfd. 

St.

Einlage = 

Zugang AK

GG GT

 

Abweichend vom Grundfall ist die erfolgsneutrale Einlage von GT nicht als Zugang zum GMK sondern zu seinen 

Anschaffungskosten (AK) aus der Beteiligung an GG zu erfassen, so dass das GMK von GT bei Beendigung der 

Gruppenbesteuerung einen negativen Saldo von 100 ausweist. Daher greifen aperiodische Nachversteuerungs-

regelungen, die die steuerliche Ergebniszurechnung umkehren.  

Zu beachten ist, dass der im letzten Wirtschaftsjahr vor Beendigung der Gruppenbesteuerung von GG erzielte 

Gruppenverlust regelmäßig nicht (vollständig) ausgeglichen wird, weil GT aufwandswirksame Einlagen grund-

sätzlich erst nach Feststellung des Jahresfehlbetrages vornehmen dürfte. Ebenfalls dürfte GT auf die Vornahme 

von (aufwandswirksamen) Einlagen verzichten, soweit GG über hinreichend Eigenmittel verfügt, um Fehlalloka-

tionen zu vermeiden. 

Es wird unterstellt, dass das GMK im Rahmen der Nachversteuerung ersatzlos untergeht. Sollte das negative 

Gruppenträgerkonto stattdessen als Beteiligungsertrag von GT zu erfassen sein, wäre eine Doppelbelastung 

festzustellen. 

GT hat den ihm aperiodisch zugewiesenen Gewinn sofort zu versteuern. Der aperiodisch an GG zugewiesene 

Verlust ist grundsätzlich vorzutragen (= temporäre Steuermehrbelastung). Allerdings dürfte die Beendigung der 

Gruppenbesteuerung nicht selten auf einem schädlichen Ereignis beruhen, so dass die aperiodische Verlustzu-

weisung ersatzlos untergeht (= definitive Steuermehrbelastung). Sollte die Beteiligung an GG veräußert werden, 

empfiehlt sich eine gestalterische Aufdeckung von etwaigen stillen Reserven, z.B. durch Verschmelzung auf eine 

neue Gesellschaft, um die negativen Folgen des Verlustuntergangs abzumildern. 

Der handels- und steuerbilanzielle Veräußerungsverlust (VE) von GT beträgt jeweils 70 und entspricht dem 

Gruppenverlust von GG zzgl. erstatteter Steuern. Soweit diese untergehen sollten beträgt der Veräußerungsver-

lust jeweils 100.  

Einkommensteuerpflichtige Gruppenträger müssen bis zur Realisierung der Beteiligungsaufwendungen eine 

temporäre Steuermehrbelastung hinnehmen. Sie profitieren von einer „typisierten“ Steuerminderbelastung, die 

auf der Anwendung des Teilabzugsverfahrens beruht. 

Resultat: 

Ohne aufwandswirksamen Verlustausgleich resultiert das Einkommenszurechnungs-Modell in temporären und 

nicht selten auch in dauerhaften Steuermehrbelastungen von einkommen- und körperschaftsteuerpflichtigen 

Gruppenträgern. Insbesondere besteht eine akute Gefahr, dass die aperiodisch an GG vorgenommene Verlust-

zuweisung aufgrund eines schädlichen Ereignisses dauerhaft untergeht. 
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4.1.3.3 Mehrperiodige Grundfälle 

4.1.3.3.1 Qualifikationskonflikt bei negativem Gruppenmitgliedskonto 

Das Einkommenszurechnungs-Modell sieht im Zeitpunkt der Beendigung der Gruppenbesteuerung in 

Abhängigkeit vom Ursprung von negativen Gruppenmitgliedskonten zwei voneinander abweichende 

aperiodische Rechtsfolgen vor. Allerdings wird nicht näher erläutert, wann ein negativer Saldo des 

Gruppenmitgliedskontos auf einem Gruppenverlust oder einer Gewinnausschüttung beruhen soll.  

Eine eindeutige Zuordnung negativer Gruppenmitgliedskonten dürfte nur dann möglich sein, soweit 

die Gruppengesellschaft in der Gruppenphase entweder keine Gewinnausschüttungen vornimmt oder 

keine Verluste erzielt bzw. diese vollständig vom Gruppenträger durch aufwandswirksame Einlagen 

ausgeglichen werden. 

Im Übrigen können Qualifikationskonflikte entstehen, weil ein negatives Gruppenmitgliedskonto 

gleichzeitig sowohl auf einer Gewinnausschüttung als auch einem Gruppenverlust beruhen kann. So 

bspw. wenn die Gruppengesellschaft zuerst einen Gewinn erzielt und an den Gruppenträger ausschüt-

tet und anschließend einen Verlust erzielt, welcher nicht durch den Gruppenträger ausgeglichen 

wird.
158

  

Zudem ist zu bemängeln, dass es keine spiegelbildliche Regelung für ein positives Gruppenmit-

gliedskonto gibt, welches auf einer aufwandswirksamen Einlage des Gruppenträgers beruht. Diese 

Fälle können insbesondere im Zusammenhang mit dem erwarteten Gruppenverlust im letzten Wirt-

schaftsjahr entstehen, soweit der Gruppenträger eine überhöhte  aufwandswirksame Vorab-Einlage in 

die Gruppengesellschaft vornimmt. Des Weiteren sind auch in Bezug auf positive Gruppenmit-

gliedskonten Qualifikationskonflikte festzustellen. Denn soweit die Gruppengesellschaft zuerst einen 

Gewinn erzielt und diesen thesauriert und anschließend einen Verlust erzielt, welcher durch eine auf-

wandswirksame Einlage des Gruppenträgers ausgeglichen wird, kann das positive Gruppenmit-

gliedskonto sowohl auf der Thesaurierung als auch auf dem aufwandswirksamen Verlustausgleich des 

Gruppenträgers beruhen.  

Insoweit besteht ein Konkretisierungsbedarf, wann ein negatives Gruppenmitgliedskonto auf einer 

Ausschüttung beruht und ob ein auf aufwandswirksamen Einlagen beruhendes positives Gruppenmit-

gliedskonto ebenfalls einer Sonderregelung bedarf. 

4.1.3.3.2 Steuerliches Einlagekonto der Gruppengesellschaft 

Die Beurteilung, ob ein Gewinntransfer an den Gruppenträger als Gewinnausschüttung oder Einlagen-

rückgewähr zu beurteilen ist, dürfte weiterhin anhand der §§ 27 ff. KStG zu beurteilen sein. Demnach 

müssten erfolgsneutrale Einlagen des Gruppenträgers das steuerliche Einlagekonto der Gruppengesell-

schaft erhöhen. 

Fraglich ist jedoch, ob die aufwandswirksamen Einlagen des Gruppenträgers, welche das für die 

Gruppengesellschaft festzustellende Gruppenmitgliedskonto erhöhen, als Zugang zum ausschüttbaren 

Gewinn oder dem steuerlichen Einlagekonto der Gruppengesellschaft zu erfassen ist. 

                                                           
 

158 
Die BMF-Facharbeitsgruppe regt eine getrennte Erfassung von zwei Gruppenmitgliedskonten sowie eine 
verbindliche Verwendungsreihenfolge der Konten untereinander zur Lösung des Qualifikationskonfliktes an; 
vgl. BMF-Bericht v. 15.9.2011, 134. 
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Sollten die aufwandswirksamen Einlagen zusätzlich auch das steuerliche Einlagekonto der Gruppen-

gesellschaft erhöhen, kann ein positives Gruppenmitgliedskonto nicht abgebaut werden, so dass trotz 

vollständigem Ergebnistransfer Nachversteuerungsregelungen greifen. Denn im Einkommenszurech-

nungs-Modell schließt die Verwendung des steuerlichen Einlagekontos der Gruppengesellschaft die 

Verwendung des Gruppenmitgliedskontos aus.  

Bei schwankenden Ergebnissen würde folglich der ausschüttbare Gewinn der Gruppengesellschaft 

(tendenziell) ausgeglichen sein, so dass der Gewinntransfer an den Gruppenträger regelmäßig unter 

Verwendung des um die aufwandswirksamen Einlagen des Gruppenträgers erhöhten steuerlichen Ein-

lagekontos der Gruppengesellschaft zu erfolgen hätte. Bei Beendigung der Gruppenbesteuerung wiese 

das Gruppenmitgliedskonto demnach einen positiven Saldo in Höhe der summierten Gruppengewinne 

der Gruppengesellschaft, welches nicht um die summierten Gruppenverluste zu mindern wäre. Die 

Nachversteuerungsregelungen würden ausnahmsweise dann nicht greifen, soweit die Gruppengesell-

schaft unzutreffender Weise steuerneutrale Mehrausschüttungen in Höhe der Altrücklagen oder han-

delsrechtlich realisierten Mehrergebnissen vornimmt. 

Sollten die aufwandswirksamen Einlagen des Gruppenträgers hingegen den ausschüttbaren Gewinn 

der Gruppengesellschaft erhöhen, kann das Gruppenmitgliedskonto auch bei schwankenden Ergebnis-

verläufen vollständig ausgeglichen werden. Auf diese Weise können die unsachgerechten Nachver-

steuerungsregelungen sowie der unsachgerechte steuerneutrale Transfer von handelsrechtlichen 

Mehrergebnissen vermieden werden. Allerdings ist die steuerneutrale Einlagenrückgewähr nicht mög-

lich, soweit für die Gruppengesellschaft ein Altrücklagenkonto festgestellt oder die Gruppenbesteue-

rung beendet worden ist. Demnach entsteht ein negativer Investitionsanreiz. 

Von beiden Alternativen erscheint die zweite mit weniger Problemstellungen verbunden. Allerdings 

ist zu beachten, dass die aufwandswirksamen Einlagen des Gruppenträgers die Systematik der §§ 27 

ff. KStG durchbrechen und somit zu Vermögensverschiebungen im Hinblick auf Minderheitsgesell-

schafter resultieren. Denn die Minderheitsgesellschafter erhalten in Höhe der auf sie entfallenden An-

teile der aufwandswirksamen Einlage des Gruppenträgers ausschüttbare Gewinne zugewiesen und 

müssen die von ihnen erfolgsneutral vorgenommene Einlage mit dem Gruppenträger teilen. 

Insoweit ist festzuhalten, dass unabhängig von der Erfassung der aufwandswirksamen Einlagen des 

Gruppenträgers auf dem steuerlichen Einlagekonto oder dem ausschüttbaren Gewinn der Gruppenge-

sellschaft mit unsachgerechten Rechtsfolgen verbunden sind. 

Beispiel 4 (EZM): Steuerliches Einlagekonto 

Sachverhalt: 

Der Gruppenträger (GT) ist Alleingesellschafter der Gruppengesellschaft (GG). Die Anschaffungskosten von GT 

aus der Beteiligung an GG betragen 100. Das Steuerbilanzkapital von GG beträgt zu Beginn der Gruppenbe-

steuerung 100 und entspricht dem Nennkapital. In t=1 erzielt GG zunächst einen Jahresfehlbetrag von 100, 

welcher sowohl dem ausgleichsfähigen Verlust, dem zuzurechnenden Steuerbilanzergebnis als auch dem zu 

versteuernden Einkommen entspricht. In t=2 erzielt GG einen spiegelbildlichen Gruppengewinn von 100.  

GT gleicht den Verlust von GG aus t=1 durch eine aufwandswirksam zu erfassende Einlage aus. GG schüttet 

zudem ihren Gewinn aus t=2 vollständig an GT aus. Anschließend soll die Gruppenbesteuerung beendet und die 

Beteiligung an GG in t=3 veräußert werden. 

GT kann ein Einkommen- (Alt. 1) oder Körperschaftsteuersubjekt sein (Alt. 2), dessen Grenzsteuerbelastung 

entsprechend 45% bzw. 30% betragen soll. Die Grenzsteuerbelastung von GG soll 30% betragen. 
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Aus Vereinfachungsgründen sollen etwaige Verlustvorträge als erstattet gelten und auf die Vornahme von Steu-

erumlagen verzichtet werden. 

Rechtsfolgen bei Erfassung der aufwandswirksamen Einlage von GT als Zugang zum steuerlichen Einlagekonto 

von GG:  

GT Höhe St GT GT GT Höhe St GT GT Höhe St Höhe St Höhe St

Alt. -100 100 0 0 -45 100 100 0 100 45 -100 -45 100 30 70 18,9 3,9

Alt. -100 100 0 0 -30 100 100 0 100 30 -100 -30 100 30 70 1,1 1,1

t=3

∑ St

t=1

EZR

Einlagen-

rück-

gewähr

GMK
lfd. 

St

t=2

VENachversteuerung

GT

GMKEZR
lfd. 

St.

Einlage = 

BA

GG GT

 

Die Ergebniszurechnung (EZR) an GT beträgt unabhängig von dem Ergebnistransfer -100 in t=1 und 100 in 

t=2, so dass die kumulierte laufende Steuerbelastung von GT zutreffender Weise 0 beträgt. 

In t=1 ist das GMK von GT um den Gruppenverlust von GG zu mindern und um die aufwandswirksame Einlage 

von GT wieder zu erhöhen, so dass das GMK am Ende von t=1 ausgeglichen ist. Der ausschüttbare Gewinn von 

GG ist um den Gruppenverlust aus t=1 zu mindern und das steuerliche Einlagekonto um die Einlage von GT zu 

erhöhen. 

In t=2 ist das GMK von GT um den Gruppengewinn von GG zu erhöhen - jedoch nicht um die Einlagenrückge-

währ von GG zu mindern - so dass ein positiver Saldo von 100 verbleibt. Der negative ausschüttbare Gewinn 

von GG ist um den Gruppengewinn zu erhöhen, so dass dieses ausgeglichen ist. Mangels eines positiven aus-

schüttbaren Gewinns erfolgt der Gewinntransfer an GT unter Verwendung des steuerlichen Einlagekontos von 

GG (Einlagenrückgewähr). 

Trotz des vollständigen Ergebnistransfers greifen Nachversteuerungsregelungen. Zudem erzielt GT zwar einen 

handelsrechtlichen Veräußerungsverlust von 30, welcher mit der aperiodischen Steuerbelastung von GG korres-

pondiert. Da die aufwandswirksame Einlage von GT seine Anschaffungskosten nicht tangiert, während die Ein-

lagenrückgewähr diese mindert, erzielt GT einen steuerbilanziellen Veräußerungsgewinn von 70. 

Die Nachversteuerungsregelungen würden nicht greifen, soweit GG über Altrücklagen verfügt und diese fälsch-

licher Weise steuerneutral an GT ausschüttet. 

Resultat: 

Die Erfassung der aufwandswirksamen Einlage von GT als Zugang zum steuerlichen Einlagekonto von GG ist 

mit Nachversteuerungsregelungen verbunden, weshalb diese Vorgehensweise unterbleiben sollte. Darüber hin-

aus ermöglichen sie einen steuerneutralen Transfer von Altrücklagen, was zwingend zu unterbleiben hat. 

Rechtsfolgen bei Erfassung der aufwandswirksamen Einlage von GT als Zugang zum ausschüttbaren Gewinn 

von GG:  

GT Höhe St GT GT GT Höhe St GT GT Höhe St Höhe St Höhe St

Alt. 1 -100 100 0 0 -45 100 100 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0

Alt. 2 -100 100 0 0 -30 100 100 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0

Einlage = 

BA

GG GT

t=3

∑ St

t=1

EZR BE GMK
lfd. 

St

t=2

VENachversteuerung

GT

GMKEZR
lfd. 

St.
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Soweit die aufwandswirksame Einlage von GT abweichend als Zugang zum ausschüttbaren Gewinn von GG zu 

erfassen sein sollte, ist der ausschüttbare Gewinn von GG am Ende von t=1 ausgeglichen und beträgt am Ende 

von t=2 100, weil er um den Gruppengewinn zu erhöhen ist. Demnach kann GG den Gewinntransfer unter Ver-

wendung des positiven ausschüttbaren Gewinns vornehmen, so dass das GMK von GT ausgeglichen werden 

kann. 

GT erzielt zudem ein handels- und steuerbilanzielles Veräußerungsergebnis von 0. Handelsbilanziell resultieren 

die Einlagen weiterhin in einer Erhöhung und die Einlagenrückgewähr in einer Minderung der Anschaffungs-

kosten der Beteiligung von GT an GG. Steuerbilanziell wird beides nicht berücksichtigt, so dass das handels- 

und steuerbilanzielle Veräußerungsergebnis per Saldo übereinstimmen. 

Zu beachten ist jedoch, dass die Umqualifizierung der Einlagen mit Vermögensnachteilen von etwaigen Minder-

heitsgesellschaftern einhergeht. 

Resultat: 

Die Erfassung der aufwandswirksamen Einlage von GT als Zugang zum ausschüttbaren Gewinn von GG er-

scheint unabdingbar, um Nachversteuerungsregelungen und den steuerneutralen Transfer von Altrücklagen zu 

unterbinden. Allerdings kann diese Vorgehensweise in Vermögensnachteilen im Verhältnis zu Minderheitsgesell-

schaftern resultieren. 

4.1.3.3.3 Fiktive Nachversteuerung 

Die Nachversteuerungsregelungen sollen grundsätzlich die laufende Ergebniszurechnung umkehren, 

soweit kein entsprechender Gewinntransfer durch die Gruppengesellschaft bzw. kein aufwandswirk-

samer Verlustausgleich durch den Gruppenträger erfolgt ist. 

Bei schwankenden Ergebnisverläufen kann jedoch der Fall eintreten, dass trotz Totalgewinns der 

Gruppengesellschaft das Gruppenmitgliedskonto einen negativen Saldo aufweist. Spiegelbildlich kann 

das Gruppenmitgliedskonto einen positiven Saldo aufweisen, obwohl die Gruppengesellschaft in der 

Gruppenphase einen Totalverlust erzielt hat. In beiden Fällen ist festzustellen, dass die laufende Er-

gebniszurechnung nicht umkehrt sondern abweichend vervielfacht werden kann. Dies hängt mit dem 

jeweils unabhängig voneinander wahlweise vorzunehmenden Gewinntransfer bzw. aufwandswirksa-

men Verlustausgleich. 

So kann das Gruppenmitgliedskonto trotz einem Totalverlust der Gruppengesellschaft einen positiven 

Wert ausweisen, soweit die Gruppengesellschaft ihre Gewinne thesauriert und der Gruppenträger die 

Verluste durch aufwandswirksame Einlagen ausgleicht. Sollten die aufwandswirksamen Einlagen des 

Gruppenträgers das steuerliche Einlagekonto der Gruppengesellschaft erhöhen, tritt der Effekt auch 

bei Ausschüttung der Gruppengewinne ein. Denn für die Gewinnausschüttungen wäre mangels eines 

positiven Gruppenmitgliedskontos regelmäßig das durch die aufwandswirksame Verlustübernahme 

entstandene steuerliche Einlagekonto der Gruppengesellschaft zu verwenden.  

Umgekehrt kann ein Totalgewinn der Gruppengesellschaft mit einem negativen Gruppenmitgliedskon-

to korrelieren, soweit die Gruppengesellschaft ihre Gewinne ausschüttet und der Gruppenträger keine 

aufwandswirksamen Einlagen in die Gruppengesellschaft vornimmt. Die Entstehung negativer Grup-

penmitgliedskonten ist abhängig vom Ergebnisverlauf, da sie zuerst eine Gewinn- und anschließend 

eine Verlustphase der Gruppengesellschaft erfordert und ist darüber hinaus mit dem Qualifikations-

konflikt verbunden. Soweit die Gruppengesellschaft abweichend zuerst eine Verlust- und anschließend 

eine Gewinnphase aufweist, dürfte die Gewinnausschüttung aus dem steuerlichen Einlagekonto der 

Gruppengesellschaft erfolgen und daher regelmäßig keine Minderung des Gruppenmitgliedskontos 

bewirken.  
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Da die fiktiven Nachversteuerungsregelungen eine übermäßige Ergebniszurechnung bewirken, die 

weit über die Rechtsfolgen einer Einheitsunternehmung hinausreichen, sind sie zwingenderweise zu 

verhindern. Ansonsten könnten einkommensteuerpflichtige Gruppenträger die fiktive Nachversteue-

rung zu einer Steuerumgehung nutzen, da sie ihre Einkommensteuerbelastung (quasi dauerhaft) un-

sachgerecht auf das niedrigere Besteuerungsniveau von Körperschaften reduzieren könnten. 

Die fiktive aperiodische Gewinnzurechnung an die Gruppengesellschaft kann zudem gestalterisch zur 

Umgehung der Vorschriften zum Verlustuntergang im Falle eines schädlichen Ereignisses genutzt 

werden. 

Beispiel 5 (EZM): Fiktive Nachversteuerung 

Sachverhalt: 

Der Gruppenträger (GT) ist Alleingesellschafter der Gruppengesellschaft (GG). Die Anschaffungskosten von GT 

aus der Beteiligung an GG betragen 1.000. Das Steuerbilanzkapital von GG beträgt zu Beginn der Gruppenbe-

steuerung 1.000 und entspricht dem Nennkapital. In den Perioden t=1,3,5 erzielt GG einen Jahresfehlbetrag von 

300, welcher sowohl dem ausgleichsfähigen Verlust, dem zuzurechnenden Steuerbilanzergebnis als auch dem zu 

versteuernden Einkommen entspricht. In den Perioden t=2,4,6 erzielt GG einen spiegelbildlichen Gruppenge-

winn von 100.  

GT gleicht die Verluste von GG jeweils durch aufwandswirksam zu erfassende Einlagen aus. GG thesauriert 

hingegen ihre Gewinne. 

GT kann ein Einkommen- (Alt. 1) oder Körperschaftsteuersubjekt sein (Alt. 2), dessen Grenzsteuerbelastung 

entsprechend 45% bzw. 30% betragen soll. Die Grenzsteuerbelastung von GG soll 30% betragen. 

Aus Vereinfachungsgründen sollen etwaige Verlustvorträge als erstattet gelten und auf die Vornahme von Steu-

erumlagen verzichtet werden. 

Rechtsfolgen: 

GT Höhe St GT GT Höhe St Höhe St Höhe St

Alt. 1 -600 900 0 300 -270 -300 -135 300 90 210 56,7 -258,3

Alt. 2 -600 900 0 300 -180 -300 -90 300 90 210 3,2 -176,9

∑ StVENachversteuerung

GT

GMKEZR
lfd. 

St.
Einlage = BA

GG GT

 

Die laufende kumulierte Verlustzurechnung beträgt in der Gruppenphase insgesamt -600 (= 900 Verlust- und 

300 Gewinnzurechnung). Die daraus resultierende laufende Steuerentlastung von GT beträgt zutreffender Weise 

270 bzw. 180. 

Bei Beendigung der Gruppenbesteuerung weist das GMK von GT einen positiven Saldo von 300 aus, welcher 

mit den thesaurierten Gruppengewinnen von GG korrespondiert. Die Gruppenverluste von GG tangieren das 

GMK von GT hingegen nicht, da GT diese jeweils durch Vornahme von aufwandswirksamen Einlagen aus-

gleicht. 

Die Nachversteuerungsregelungen resultieren folglich in einer aperiodischen fiktiven Verlustzuweisung an GT 

i.H.v. 300, während GG einen aperiodischen Gewinn zu versteuern hat. 

GT erzielt einen handelsbilanziellen Veräußerungsverlust i.H.v. 690, welcher dem kumulierten Gruppenverlust 

von GG zzgl. Steuern entspricht. Steuerbilanziell realisiert GT hingegen einen Veräußerungsgewinn von insge-

samt 210, weil die aufwandswirksamen Einlagen von GT seine steuerbilanziellen Anschaffungskosten aus der 

Beteiligung an GG nicht erhöhen. 
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Einkommensteuerpflichtige Gruppenträger können die fiktive Nachversteuerung zu einer unsachgerechten Steu-

erstundung i.H.v. 45 nutzen (= Steuerentlastung GT + Steuerbelastung GG = -135 + 90). Die Nachversteuerung 

greift erst im Falle der steuerbilanziellen Realisierung des Erfolgs aus der Beteiligung an GG. Ohne Veräuße-

rungsvorgang kann auf diese Weise eine „quasi“ dauerhafte Steuererstattung generiert werden. Zudem ist wie-

der eine „typisierte“ Steuermehrbelastung festzustellen, die auf der Anwendung des Teileinkünfteverfahrens 

beruht. 

Für körperschaftsteuerpflichtige Gruppenträger wirkt sich die fiktive Nachversteuerung nachteilig aus, da auf 

den von GG thesaurierten Gruppengewinn nach Steuern die Schachtelstrafe von 5% anfällt. 

Die fiktive aperiodische Gewinnzurechnung an GG kann darüber hinaus sowohl von einkommen- als auch kör-

perschaftsteuerpflichtigen Gruppenträgern gestalterisch dazu genutzt werden, um etwaige aus der Vorgruppen-

phase stammenden und daher „eingefrorenen“ Verlustvorträge von GG zu verrechnen. Auf diese Weise können 

die Regelungen zum Verlustuntergang im Falle eines schädlichen Ereignisses ausgehebelt werden. 

Andererseits droht eine dauerhafte Steuermehrbelastung, soweit GT den ihm aperiodisch zugerechneten Verlust 

nicht mit künftigen Gewinnen ausgleichen kann. 

Resultat: 

Die fiktive Gewinnzurechnung an Gruppengesellschaften resultiert im Verhältnis zu einkommensteuerpflichtigen 

Gruppenträgern in unsachgerechten „quasi“ dauerhaften Steuererstattungen. Darüber hinaus können fiktive 

Nachversteuerungen Regelungen zum Verlustuntergang aushebeln. Andererseits droht eine dauerhafte Steuer-

mehrbelastung, soweit GT den ihm aperiodisch zugerechneten Verlust nicht mit künftigen Gewinnen ausgleichen 

kann. 

Abwandlung: GG erzielt abweichend zunächst Gewinne i.H.v. 900 und anschließend Verluste i.H.v. 300; GG 

schüttet ihre Gewinne vollständig an GT aus, während GT die Verluste von GG nicht (aufwandswirksam) aus-

gleicht 

GT Höhe St GT GT Höhe St Höhe St Höhe St

Alt. 1 600 900 0 -300 270 300 135 -300 -90 -210 -56,7 258,3

Alt. 2 600 900 0 -300 180 300 90 -300 -90 -210 0,0 180,0

EZR
lfd. 

St.
BE

GG GT

∑ StVENachversteuerung

GT

GMK

 

Abweichend werden GT in der Gruppenphase kumulierte Gewinne von insgesamt 600 zugerechnet, so dass die 

laufende Steuerbelastung von GT zutreffender Weise 270 bzw. 180 beträgt. 

Einkommensteuerpflichtige Gruppenträger müssen spiegelbildlich zum Grundfall eine unsachgerechte „quasi“ 

dauerhafte Steuermehrbelastung hinnehmen. 

Die fiktive aperiodische Verlustzurechnung an GG kann wiederum von einkommen- und körperschaftsteuer-

pflichtigen Gruppenträgern gestalterisch dazu genutzt werden, um einen etwaigen Verlustuntergang im Falle 

eines schädlichen Ereignisses auszuhebeln. Mögliche Anwendungsfälle sind der Transfer von Verlustvorträgen 

von GT auf GG, soweit dort die Stille-Reserven-Klausel anzuwenden ist oder ein Down-Stream-Merger von GT 

auf GG geplant ist. 

Andererseits droht eine dauerhafte Steuermehrbelastung, soweit GG den ihr aperiodisch zugerechneten Verlust 

nicht mit künftigen Gewinnen ausgleichen kann. 

Resultat: 

Die fiktive Gewinnzurechnung an einkommensteuerpflichtige Gruppenträger resultiert in unsachgerechten 

„quasi“ dauerhaften Steuermehrbelastungen. Darüber hinaus können fiktive Nachversteuerungen zur Aushebe-
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lung der Regelungen zum Verlustuntergang genutzt werden. Andererseits droht eine dauerhafte Steuermehrbe-

lastung, soweit GG den ihr aperiodisch zugerechneten Verlust nicht mit künftigen Gewinnen ausgleichen kann. 

4.1.3.3.4 Altrücklagenkonto vs. negatives Gruppenmitgliedskonto 

Auf dem Altrücklagenkonto wird ein positiver ausschüttbarer Gewinn der Gruppengesellschaft i.S.d. 

§§ 27 ff. KStG festgehalten. Idealerweise soll das Altrücklagenkonto einerseits die Versteuerung von 

den aus der Vorgruppenphase stammenden Gewinnrücklagen sicherstellen und den steuerneutralen 

Transfer von Gruppengewinnen nicht verhindern. 

Allerdings stellt das Altrücklagenkonto auf das steuerbilanzielle Eigenkapital als Ausgangsgröße ab. 

Handelsrechtliches und somit unversteuertes Mehrkapital kann daher während der Gruppenphase un-

geachtet seiner Herkunft steuerneutral unter Verwendung eines negativen Gruppenmitgliedskontos an 

den Gruppenträger ausgeschüttet werden. Insoweit entsteht eine unsachgerechte Steuerstundung, zu-

mal dabei Einkommen aus der Körperschaft- in die Einkommensteuersphäre gelangen kann.
159

 

Auf der anderen Seite verhindert ein bestehendes Altrücklagenkonto den phasengleichen Gewinntrans-

fer bzw. die unterjährige Vorabausschüttung. Denn das negative Gruppenmitgliedskonto ist erst nach 

vollständigem Verbrauch eines Altrücklagenkontos zu verwenden, so dass in dieser Höhe gruppenex-

terne Beteiligungserfolge zu erfassen sind. Da jedoch in beiden Fällen derselbe Sachverhalt verwirk-

licht wird, erscheint es nicht zutreffend, den phasengleichen bzw. unterjährigen Gewinntransfer bei 

Existenz eines Altrücklagenkontos zu sanktionieren, zumal die Anwendung der Nachversteuerungsre-

gelungen droht.  

Darüber hinaus werden auf dem Altrücklagenkonto keine negativen Werte erfasst. Somit bleiben aus 

der Vorgruppenphase stammende Verlustvorträge im Einkommenszurechnungs-Modell unberücksich-

tigt. Da die Gruppengesellschaft in dieser Höhe ihre Gruppengewinne regelmäßig nicht ausschütten 

kann, greifen zudem Nachversteuerungsregelungen. 

Daher ist festzustellen, dass das Altrücklagenkonto weder eine vollständige Ausschüttungsbelastung 

von aus der Vorgruppenphase stammenden Gewinnrücklagen noch einen steuerneutralen Transfer von 

Gruppengewinnen sicherstellt und somit in Nachversteuerungsregelungen resultieren kann. Des Wei-

teren ermöglicht die Verwendung des negativen Gruppenmitgliedskontos die steuerneutrale Ausschüt-

tung vom handelsrechtlichen Mehrkapital, was eine unsachgerechte Steuerstundung bewirkt. 

4.1.3.3.5 Teilwertanpassungen 

Das Einkommenszurechnungs-Modell nimmt keine Einschränkung der Zulässigkeit von Teilwertan-

passungen auf die Beteiligung an Gruppengesellschaften vor, auch wenn sie auf Gruppenergebnissen 

beruhen. Somit kann ein von der Gruppengesellschaft erzielter Gruppenverlust bzw. Gruppengewinn 

für steuerliche Zwecke doppelt erfasst werden.  

Während einkommensteuerpflichtige im Verlustfall eine temporäre Steuerminderbelastung erreichen 

können, besteht im Gewinnfall die Gefahr einer temporären Steuermehrbelastung. Denn neben der 

jeweiligen steuerlichen Verlust- bzw. Gewinnzurechnung realisieren einkommensteuerpflichtige 

Gruppenträger einen dem Teilabzugs- bzw. Teileinkünfteverfahren unterliegenden Beteiligungserfolg. 

Körperschaftsteuerpflichtige Gruppenträger werden durch Teilwertzuschreibungen dauerhaft belastet, 

während entsprechende Teilwertabschreibungen vollständig außerbilanziell hinzuzurechnen sind. 

                                                           
 

159
 Vgl. BMF-Bericht v. 15.9.2011, 133. 
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Zu beachten ist, dass etwaige Teilwertanpassungen sowohl vor Begründung der Gruppenphase veran-

lasst sein können und sich in der Gruppenphase umkehren oder in der Gruppenphase begründet sein 

können und sich erst nach Beendigung der Gruppenbesteuerung umkehren können. Dies ist insbeson-

dere in mehrstufigen Konzernstufen von wesentlicher Bedeutung, soweit Einkommensteuersubjekte 

als Gruppenträger fungieren, weil die Teilwertanpassung und dessen Umkehrung in verschiedenen 

Sphären - der einkommensteuerlichen bzw. körperschaftsteuerlichen Sphäre - erfolgen können. 

Darüber hinaus bestehen Wechselwirkungen zwischen der in der Gruppenphase zu erfolgenden Er-

gebniszurechnung und dem wahlweisen Ergebnistransfer. Dementsprechend können die Gruppenmit-

glieder Teilwertanpassungen gestalterisch herbeiführen oder vermeiden. Beispielsweise könnte die 

Auflösung von aus der Vorgruppenphase stammenden Gewinnrücklagen eine Teilwertabschreibung 

begründen, soweit die Anschaffungsosten der Beteiligung an der Gruppengesellschaft die Gewinn-

rücklagen enthalten. Andererseits kann der Gruppenträger eine Teilwertabschreibung durch auf-

wandswirksame Einlagen verhindern. Die aufwandswirksamen Einlagen könnten jedoch im künftigen 

Gewinnfall der Gruppengesellschaft eine Teilwertzuschreibung erforderlich machen. 

Insoweit besteht im Einkommenszurechnungs-Modell ein Bedarf an einer Regelung im Hinblick auf 

die steuerlichen Rechtsfolgen von Teilwertanpassungen. 

4.1.3.4 Gewerbesteuer 

Während der Gruppenphase erfolgt eine vollständige Ergebniszurechnung an den Gruppenträger. Bei 

Beendigung der Gruppenbesteuerung greifen Nachversteuerungsregelungen, soweit das für die Grup-

pengesellschaft festgestellte Gruppenmitgliedskonto nicht ausgeglichen ist.  

Da die Nachversteuerungsregelungen folglich nicht transferierte bzw. ausgeglichene Steuerbilanzer-

gebnisse der Gruppengesellschaften erfassen und außerbilanzielle Korrekturen nicht enthalten, ist der 

Nachversteuerungsbetrag für körperschaft- und gewerbesteuerliche Zwecke identisch. Dennoch ist ein 

wesentlicher Unterschied in der gewerbesteuerlichen Sphäre zu beachten. 

So unterliegt die aperiodische Einkommenszurechnung keinem gewerbesteuerlichen Zerlegungsmaß-

stab. Demnach muss eine Gemeinde in Höhe der aperiodischen Verlustzurechnung an das eine Grup-

penmitglied auf ihre Gewerbesteuereinnahmen verzichten, während die andere Gemeinde von der 

aperiodischen Gewinnzurechnung profitiert. 

Gleichzeitig können die Gruppenmitglieder ein bestehendes Gewerbesteuerhebesatzgefälle gestalte-

risch ausnutzen, weil sie die Nachversteuerungsregelungen im Wege des wahlweisen Ergebnistrans-

fers auslösen oder ausschließen können.  

Daher eröffnen die Nachversteuerungsregelungen eine weitere Möglichkeit der Steuerumgehung, wel-

che zudem mit ersatzlosen Steuerausfällen von Gemeinden verbunden sind. 

4.1.3.5 Mehrstufige Gruppenbesteuerung   

4.1.3.5.1 Gruppenmitgliedskonten von zwischengeschalteten Gruppenmitglieder 

In mehrstufigen Konzernstrukturen hängt die Steuerbelastung des Konzerns in wesentlichem Maße 

von der zutreffenden Erfassung der Gruppenmitgliedskonten von zwischengeschalteten Gruppenmit-

gliedern. 

In zweistufigen Konzernstrukturen entsprechen die auf dem Gruppenmitgliedskonto zu erfassenden 

„übertragbaren Gewinne und ausgleichsfähige Verluste des anderen Gruppenmitglieds der nächstnied-

rigeren Stufe“ dem eigenen Steuerbilanzergebnis der Gruppengesellschaft. 



70 
 

  

In mehrstufigen Konzernstrukturen ist in einem ersten Schritt zu bestimmen, ob das Steuerbilanzer-

gebnis eines nachrangigen Gruppenmitglieds das für das höherrangige (zwischengeschaltete) Grup-

penmitglied festzustellende Gruppenmitgliedskonto tangiert oder nicht. Dem Wortlaut des Einkom-

menszurechnungs-Modells nach ist auf dem Gruppenmitgliedskonto „das Einkommen des anderen 

Gruppenmitglieds korrigiert um die außerbilanziellen Zu- und Abrechnungen“ zu erfassen.  

Das Einkommen des zwischengeschalteten Gruppenmitglieds dürfte nach dem allgemeinen Ermitt-

lungsschema gem. R 29 KStR die Ergebniszurechnung der nachrangigen Gruppengesellschaft enthal-

ten. Fraglich ist, ob die an das zwischengeschaltete Gruppenmitglied erfolgte Ergebniszurechnung 

selbst eine außerbilanzielle Zu- bzw. Abrechnung i.S.d. Einkommenszurechnungs-Modells darstellt.  

Bei Verneinung, wären auf dem für ein zwischengeschaltetes Gruppenmitglied festzustellendem  

Gruppenmitgliedskonto nicht nur das eigene sondern auch die von nachrangigen Gruppenmitgliedern 

erzielten Steuerbilanzergebnisse zu erfassen (= Spiegelung der Gruppenmitgliedskonten).
160

 Auf diese 

Weise könnten höherrangige Gruppenmitglieder ihre Altrücklagen steuerneutral ausschütten, wenn ein 

nachrangiges Gruppenmitglied einen Gruppengewinn erzielt. Sie könnten hingegen ihre Gruppenge-

winne ggf. nicht steuerneutral ausschütten, soweit für sie ein Altrücklagenkonto festgestellt worden ist 

und ein nachrangiges Gruppenmitglied einen Gruppenverlust erzielt. Die Spiegelung der steuerlichen 

Ergebniszurechnung auf den Gruppenmitgliedskonten der höherrangigen Gruppenmitglieder kann 

dabei sowohl steuerbilanziell als auch außerbilanziell erfolgen. 

Soweit die Gruppenmitgliedskonten nicht gespiegelt werden sollten, wären auf dem Gruppenmit-

gliedskonto ausschließlich die Steuerbilanzergebnisse des unmittelbar nachrangigen Gruppenmitglieds 

zu erfassen. 

In einem zweiten Schritt ist zu bestimmen, ob die von einem zwischengeschalteten Gruppenmitglied 

vereinnahmten gruppeninternen Gewinnausschüttungen unter Verwendung des Gruppenmitgliedskon-

tos das Gruppenmitgliedskonto der höherrangigen Gruppenmitglieder erhöhen sollten. Dem Wortlaut 

des Einkommenszurechnungs-Modells folgend sind Gewinnausschüttungen unter Verwendung des 

Gruppenmitgliedskontos „steuerlich nicht als Beteiligungsertrag zu behandeln“. Ob die Korrektur 

steuerbilanziell oder außerbilanziell zu erfolgen hat, geht aus dem Einkommenszurechnungs-Modell 

nicht hervor. 

Eine außerbilanzielle Korrektur würde in einer erfolgswirksam- jedoch steuerneutral - zu erfassenden 

gruppeninternen Gewinnausschüttung resultieren.  Die außerbilanzielle Korrektur von vereinnahmten 

Gewinnausschüttungen wäre nur dann sinnvoll, soweit im ersten Schritt die steuerliche Gewinnzu-

rechnung nicht auf Ebene der höherrangigen Gruppenmitglieder gespiegelt werden sollte. Anderen-

falls resultierte eine Vervielfältigung der Gruppenmitgliedskonten, weil auf Ebene von höherrangigen 

Gruppenmitgliedern sowohl die mittelbare Gewinnzurechnung als auch der anschließende Gewinn-

transfer zu erfassen wären. Im Resultat würden Nachversteuerungsregelungen trotz vollständig erfolg-

ter Ketten-Ausschüttung greifen. Eine Vervielfältigung der Gruppenmitgliedskonten hat daher zwin-

gend zu unterbleiben, weshalb diese Auslegungsvariante (Erhöhung der Gruppenmitgliedskonten um 

steuerliche Ergebniszurechnung und erhaltene Gewinnausschüttungen) nicht weiterverfolgt wird. 

Eine steuerbilanzielle Korrektur würde in einer sowohl erfolgs- auch als steuerneutralen gruppeninter-

nen Gewinnausschüttung. Sie wäre ggf. nur dann sinnvoll, soweit die steuerliche Gewinnzurechnung 

                                                           
 

160 
Dieses Verständnis liegt der BMF-Facharbeitsgruppe zugrunde, wobei sie m.E. mit der „Vervielfältigung“ die 

Spiegelung meint; vgl. BMF-Bericht v. 15.9.2011, 133. 
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in einem ersten Schritt eine steuerbilanzielle (!) Spiegelung der Gruppenmitgliedskonten bewirkte. 

Anderenfalls würde die Weiterleitung der Gewinnausschüttung mangels ausschüttbarer Gewinne re-

gelmäßig unter Verwendung negativer Gruppenmitgliedskonten erfolgen. Auch in diesem Fall würden 

trotz vollständig erfolgter Ketten-Ausschüttung greifen. Der Wegfall von Gruppenmitgliedskonten hat 

ebenfalls zwingend zu unterbleiben, weshalb diese Variante (keine Erhöhung der Gruppenmit-

gliedskonten um steuerliche Ergebniszurechnung und erhaltene Gewinnausschüttungen) nicht weiter-

verfolgt wird. 

Als sinnige Auslegungsvarianten verbleiben folglich die (steuerbilanzielle) Spiegelung der Gruppen-

mitgliedskonten um die steuerliche Gewinnzurechnung bei gleichzeitiger (steuerbilanzieller) Korrek-

tur von vereinnahmten Gruppenerträgen oder aber der Verzicht auf die steuerbilanzielle Spiegelung 

der steuerlichen Ergebniszurechnung und die außerbilanzielle Korrektur von gruppenintern verein-

nahmten Gewinnausschüttungen. 

Da beide Auslegungsvarianten das Einkommenszurechnungs-Modell im wesentlichen Umfang beein-

flussen wäre eine Konkretisierung zwingend erforderlich. 

Die steuerbilanzielle Spiegelung wäre mit dem Nachteil verbunden, dass sie den ausschüttbaren Ge-

winn des ultimativen Gruppenträgers und somit die Ausschüttungsbelastung von gruppenexternen 

Gesellschaftern des ultimativen Gruppenträgers tangiert. Zudem könnten zwischengeschaltete Grup-

penmitglieder ihre Altrücklagen steuerneutral auskehren, soweit ein nachrangiges Gruppenmitglied 

Gruppengewinne erzielt. Andererseits würde ein vom nachrangigen Gruppenmitglied erzielter Grup-

penverlust die Auskehrung von Gruppengewinnen des zwischengeschalteten Gruppenmitglieds ver-

hindern, soweit für das zwischengeschaltete Gruppenmitglied ein Altrücklagenkonto festgestellt wor-

den ist. 

Die außerbilanzielle Korrektur von gruppeninternen Beteiligungserfolgen oder Spiegelung der steuer-

lichen Ergebniszurechnung erscheint in dieser Hinsicht vorzugswürdig. Allerdings bedarf es sodann 

einer Sonderregelung, um die auf nachrangigen Beteiligungsebenen verblieben Gruppenergebnisse im 

Verhältnis zum ultimativen Gruppenträger vollständig eliminieren zu können. Ohne entsprechende 

Sonderregelungen würde bspw. ein vom nachrangigen Gruppenmitglied thesaurierter Gewinn dem 

ultimativen Gruppenträger steuerlich zugerechnet werden, während die Nachversteuerungsregelungen 

nur im unmittelbaren Verhältnis zwischen den nachrangigen Gruppenmitgliedern greifen. Folglich 

wären insbesondere einkommensteuerpflichtige Gruppenträger einer dauerhaften Steuermehrbelastung 

ausgesetzt, weil die Gewinnzurechnung der Einkommensteuerbelastung unterliegt und die künftige 

Weiterleitung der versteuerten Gruppengewinne zusätzlich dem Teileinkünfteverfahren unterliegt. Im 

analogen Verlustfall könnten einkommensteuerpflichtige Gruppenträger hingegen von dauerhaften 

Steuerminderbelastungen profitieren. 

Die Vorteilhaftigkeit hängt jedoch von der steuerlichen Erfassung der von zwischengeschalteten 

Gruppenmitgliedern an nachrangige Gruppenmitglieder  aufwandswirksam vorgenommenen Einlagen 

ab. Dem Grunde bleibt keine andere Wahl, als den Beteiligungsaufwand steuerbilanziell zu realisieren, 

da eine Gegenbuchung auf dem Beteiligungsbuchwert ausdrücklich zu unterbleiben hat. Insoweit dürf-

te die aufwandswirksame Einlage eines zwischengeschalteten Gruppenmitglieds zu einer Minderung 

des Gruppenmitgliedskontos des unmittelbar höherrangigen Gruppenmitglieds führen. Ob dieses wie-

derum auf allen höheren Beteiligungsebenen zu spiegeln ist, bleibt ungewiss. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass ein Wegfall sowie Vervielfältigung der Gruppenmit-

gliedskonten zwingend zu unterbleiben haben. Als Auslegungsvarianten verbleiben die steuerbilanzi-

elle Spiegelung der steuerlichen Ergebniszurechnung bei gleichzeitiger steuerbilanzieller Gegenkor-

rektur von vereinnahmten Gruppenerfolgen oder aber die außerbilanzielle Korrektur von gruppenin-
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ternen Beteiligungserfolgen ohne steuerbilanzielle Spiegelung der steuerlichen Ergebniszurechnung. 

Beide Vorgehensweisen weisen Vor- und Nachteile aus. Eine Konkretisierung ist zwingend erforder-

lich. 

Beispiel 6 (EZM): Mehrstufige steuerliche Gruppen 

Sachverhalt: 

Die steuerliche Gruppe besteht aus der Mutter- (MG), Tochter- (TG) sowie Enkelgesellschaft (EG), wobei das 

jeweils höherrangige Gruppenmitglied Alleingesellschafter des nachrangigen Gruppenmitglieds ist. EG erzielt 

einen originären Jahresüberschuss von 100, welcher an TG ausgeschüttet und von TG an MG weitergeleitet 

werden soll. 

Die steuerliche Ergebniszurechnung soll steuerbilanziell auf dem Gruppenmitgliedskonto gespiegelt werden, 

wobei der künftige Gewinntransfer erfolgsneutral unter entsprechender steuerbilanzieller Gegenbuchung auf 

dem Gruppenmitgliedskonto vereinnahmt werden soll. Anschließend soll die Gruppenbesteuerung beendet wer-

den die Beteiligung an TG veräußert werden. 

GT kann ein Einkommen- (Alt. 1) oder Körperschaftsteuersubjekt sein (Alt. 2), dessen Grenzsteuerbelastung 

entsprechend 45% bzw. 30% betragen soll. Die Grenzsteuerbelastung von GG soll 30% betragen. 

Aus Vereinfachungsgründen sollen etwaige Verlustvorträge als erstattet gelten und auf die Vornahme von Steu-

erumlagen verzichtet werden. 

Rechtsfolgen: 

EZR
lfd. 

St

Höhe St Höhe St Höhe St Höhe St Höhe St Höhe St Höhe St

Alt. 1 200 45 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45

Alt. 2 200 30 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

∑ StNachversteuerung

MG

stl. VE

TG EG TGMG

GMK BE

MG TG
MG MG TGMG

 

Die sofortige Ergebniszurechnung (EZR) an MG beträgt unabhängig von der Gewinnausschüttung 200, wovon 

100 auf den Gewinn von EG und 100 auf die steuerbilanzielle Erhöhung des GMK von TG entfallen. 

Darüber hinaus ist das Einkommen von MG ist zusätzlich um 100 zu erhöhen, weil das GMK von MG ebenfalls 

um 100 zu erhöhen ist. Insgesamt ist folglich auf Ebene von MG eine außerbilanzielle Korrektur von 200 erfor-

derlich, um die gruppeninternen Beteiligungserfolge zu eliminieren. 

Die künftige Erstausschüttung sowie die Weiterleitung des Gruppengewinns von EG an TG und von TG an MG 

sind erfolgsneutral zu erfassen, weil der vereinnahmte Beteiligungserfolg gegen das eigene steuerbilanzielle 

GMK zu buchen ist. Nach erfolgter Ketten-Ausschüttung betragen die GMK von MG und TG jeweils 0. 

MG erzielt ein handels- und steuerbilanzielles Veräußerungsergebnis von 0, so dass bei unterstellter Vollaus-

schüttung dem Grunde nach eine zutreffende Steuerbelastung resultiert. 

Allerdings könnte EG ihren Gewinn thesaurieren und TG etwaige Altrücklagen steuerneutral ausschütten. In 

diesem Fall wäre bei Beendigung der Gruppenbesteuerung eine Nachversteuerung im Verhältnis zwischen TG 

und EG vorzunehmen, weil das GMK von TG einen positiven Saldo ausweisen würde. Die Vermeidung von 

Nachversteuerungsregelungen setzt folglich eine Ketten-Ausschüttung voraus, was der Organisationsformneut-

ralität entgegensteht. 

Soweit EG ihren Gewinn thesaurieren sollte, wäre der ausschüttbare Gewinn von MG dennoch zu erhöhen 

(Spiegelung), so dass MG anstelle einer etwaigen Einlagenrückgewähr eine „reguläre“ Gewinnausschüttung an 
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ihre Anteilseigner vorzunehmen hätte, obwohl sie handelsrechtlich keinen Ertrag realisiert hat. In diesem Fall 

wäre bei Beendigung der Gruppenbesteuerung eine Nachversteuerung im Verhältnis zwischen MG und EG vor-

zunehmen, weil sowohl das GMK von MG als auch von TG einen positiven Saldo ausweisen würde. Auch hier 

wird die Organisationsformneutralität nicht gewahrt. 

Resultat: 

Die Spiegelung der GMK kann eine gruppeninterne temporäre Steuerstundung und eine gruppenexterne (tempo-

räre) Steuermehrbelastung bewirken. Nachversteuerungsregelungen lassen sich nur durch eine Ketten-

Ausschüttung vermeiden. 

Abwandlung 1: Die steuerliche Gewinnzurechnung soll nicht steuerbilanziell gespiegelt und gruppeninterne 

Beteiligungserfolge lediglich steuerneutral erfasst werden 

EZR
lfd. 

St

Höhe St Höhe St Höhe St Höhe St Höhe St Höhe St Höhe St

Alt. 1 200 45 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45

Alt. 2 200 30 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

∑ StNachversteuerung

MG

stl. VE

TG EG TGMG

GMK BE

MG TG
MG MG TGMG

 

Abweichend vom Grundfall beträgt die laufende Ergebniszurechnung zunächst 100. Erst wenn EG eine Gewinn-

ausschüttung an TG vornimmt, ist MG ein weiterer Gewinn von 100 zuzurechnen. Die Weiterausschüttung von 

TG an MG resultiert wiederum in einem steuerbilanziellen Gewinn von MG, wobei die gruppeninternen Beteili-

gungserfolge jeweils außerbilanziell zu korrigieren sind. 

Da die handels- und steuerbilanziellen Gewinne zeitgleich realisiert werden, kann TG keine Altrücklagen steu-

erneutral an MG auskehren. Ebenfalls beeinflusst die rein steuerliche Ergebniszurechnung nicht den ausschütt-

baren Gewinn von MG, so dass diese ggf. eine etwaige „reguläre“ Einlagenrückgewähr an ihre Anteilseigner 

vornehmen kann. 

Allerdings ist zu beachten, dass es einer Sonderregelung bedarf, soweit EG ihren Gewinn thesaurieren sollte. 

Denn in diesem Fall würde ausschließlich das GMK von TG einen positiven Saldo ausweisen, so dass die Nach-

versteuerungsregelungen ausschließlich im Verhältnis zwischen TG und EG greifen. 

Einkommensteuerpflichtige Gruppenträger müssten in diesem Fall eine dauerhafte Steuermehrbelastung hin-

nehmen, weil die steuerliche Gewinnzurechnung der Einkommensteuerbelastung unterlegen hat und sie zusätz-

lich einen dem Teileinkünfteverfahren unterliegenden Veräußerungsgewinn erzielen. 

Resultat: 

Der Verzicht auf die Spiegelung der GMK verhindert gruppeninterne temporäre Steuerstundungen und gruppen-

externe (temporäre) Steuermehrbelastungen. Allerdings bedarf es einer Sonderregelung um dauerhafte Steuer-

mehrbelastungen im Verhältnis zu einkommensteuerpflichtigen Gruppenträgern zu verhindern. 
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Abwandlung 2: EG erzielt einen Gruppenverlust von 100, welcher durch eine aufwandswirksame Einlage von 

TG ausgeglichen werden soll 

EZR
lfd. 

St

Höhe St Höhe St Höhe St Höhe St Höhe St Höhe St Höhe St

Alt. 1 -200 -45 -100 0 0 0 100 0 100 45 -100 -30 0 0 -100 -27 0 0 -57

Alt. 2 -200 -30 -100 0 0 0 100 0 100 30 -100 -30 0 0 -100 0 0 0 -30

GMK Einlage = BA

MG TG
MG MG TGMG

∑ StNachversteuerung

MG

stl. VE

TG EG TGMG

 

Die sofortige Ergebniszurechnung (EZR) an MG beträgt 200, wovon 100 auf den Verlust von EG und 100 auf 

die aufwandswirksame Einlage von TG an EG entfallen. Dabei ist sicherzustellen, dass der Beteiligungsaufwand 

von TG das Einkommen von MG nicht tangiert.  

Im Verlustfall dürfte eine Spiegelung zwingendermaßen erfolgen, weil die aufwandswirksame Einlage ausdrück-

lich nicht durch entsprechende Gegenbuchung auf dem Beteiligungsbuchwert zu neutralisieren ist. 

Nachversteuerungsregelungen können demnach nur durch eine aufwandswirksame Ketten-Einlage verhindert 

werden. 

Die Spiegelung verhindert zudem einen etwaigen steuerneutralen Gewinntransfer von originären Gewinnen der 

TG an MG, was einer Organisationsformneutralität im Wege steht. 

Darüber hinaus mindert die steuerbilanzielle Spiegelung den ausschüttbaren Gewinn von MG, obwohl MG die-

sen handelsrechtlich noch nicht realisiert hat. Insofern ist der ausschüttbare Gewinn von MG zu mindern, wes-

halb MG unberechtigter Weise ihr steuerliches Einlagekonto für eine erfolgsneutrale Einlagenrückgewähr an 

ihre Anteilseigner verwenden kann. Im Verhältnis zu gebietsfremden Anteilseignern kann dies zu einem dauer-

haften Steuerausfall führen 

Resultat: 

Im Verlustfall bedarf es einer aufwandswirksamen Ketten-Einlage um Nachversteuerungsregelungen zu vermei-

den. 

4.1.3.5.2 Nachversteuerungsregelungen und Beteiligungserfolge 

Im Einkommenszurechnungs-Modell erfolgt die laufende steuerliche Ergebniszurechnung stets an den 

ultimativen Gruppenträger, während der tatsächliche Ergebniszurechnung wahlweise vorgenommen 

werden kann. 

Wie aus dem obigen Beispiel hervorgeht, können die Nachversteuerungsregelungen bei unterstellter 

Spiegelung der Gruppenkonten nur durch Vornahme von aufwandswirksamen Ketten-Einlagen res-

pektive Ketten-Ausschüttungen vermieden werden. Ohne Spiegelung besteht ein Bedarf an einer Son-

derregelung, die die auf nachrangigen Ebenen verbliebenen Gruppenerfolge neutralisiert, damit Nach-

versteuerungsregelungen im Verhältnis zu ultimativen (einkommensteuerpflichtigen) Gruppenträgern 

nicht ins Leere laufen. 

Anderenfalls können insbesondere einkommensteuerpflichtige Gruppenträger im Verlustfall von einer 

unsachgerechten dauerhaften Steuerminderbelastung profitieren. So ist ihnen der Gruppenverlust von 

nachrangigen Gruppenmitgliedern laufend zuzurechnen, wobei sie zusätzlich einen dem Teilabzugs-

verfahren unterliegenden Veräußerungsverlust erzielen können, während die Nachversteuerungsrege-

lungen im Verhältnis zwischen den nachrangigen Gruppenmitgliedern - und somit in der Körper-

schaftsteuersphäre - erfolgt. Im Gewinnfall droht eine analoge dauerhafte Steuermehrbelastung. 
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In mehr als dreistufigen Konzernstrukturen könnte sich der positive bzw. negative Steuereffekt für 

einkommensteuerpflichtige Gruppenträger vervielfachen, soweit die entsprechenden Beteiligungser-

folge innerhalb der Gruppenphase von mehreren zwischengeschalteten Gruppenmitgliedern realisiert 

werden. Denn der mehrfach realisierte Beteiligungserfolg ist gem. der Bruttomethode stets auf Ebene 

des einkommensteuerpflichtigen Gruppenträgers steuerlich zu berücksichtigen. 

Ein vergleichbarer dauerhafter steuermindernder Effekt tritt ein, soweit in der Gruppenphase eine Ket-

ten-Teilwertabschreibung vorgenommen wird, welche gem. Bruttomethode auf Ebene des einkom-

mensteuerpflichtigen Gruppenträgers zu berücksichtigen ist, während der Umkehreffekt außerhalb der 

Gruppenphase in der körperschaftsteuerlichen Sphäre eintritt. Spiegelbildich tritt eine dauerhafte Steu-

ermehrbelastung ein, soweit eine Ketten-Teilwertabschreibung vor Begründung der steuerlichen 

Gruppe in der körperschaftsteuerlichen Sphäre vorgenommen wird und der Umkehreffekt innerhalb 

der Gruppenphase realisiert wird, so dass die Ketten-Teilwertzuschreibung mehrfach auf Ebene des 

einkommensteuerpflichtigen Gruppenträgers zu versteuern ist. 

Körperschaftsteuerpflichtige Gruppenträger können grundsätzlich nur dauerhaften Steuermehrbelas-

tungen unterliegen, da entsprechende Beteiligungsaufwendungen vollständig außerbilanziell hinzuzu-

rechnen sind. 

Die Spiegelung der Gruppenkonten mag diesen Effekten entgegenwirken. Allerdings resultiert sie in 

temporären Steuermehr- und Steuerminderbelastungen. Insoweit erscheint eine Sonderregelung ohne 

das Erfordernis zur Spiegelung von steuerlicher Ergebniszurechnung vorzugswürdiger. 

4.1.3.6 Mittelbare Gruppenbesteuerung   

In mittelbaren Gruppenbesteuerungen erfolgt die steuerliche Ergebniszurechnung mittelbar und somit 

stufenüberspringend von einer (Ur-)Enkel-Gruppengesellschaft an die Mutter-Gruppenträgerin.
161

 

Gewinnausschüttungen der zwischengeschalteten Tochtergesellschaft werden zudem „als Ausschüt-

tungen der Enkelgesellschaft verbucht, soweit letztere im gleichen Wirtschaftsjahr an die Tochterge-

sellschaft ausgeschüttet hat.“ Nachversteuerungsregelungen greifen zudem „bei den beiden unmittel-

bar von der jeweiligen Gruppenerklärung (Antrag) betroffenen Gesellschaften“ ein. 

Die laufende steuerliche stufenüberspringende Ergebniszurechnung ist grundsätzlich unproblematisch. 

Bei Beendigung der Gruppenbesteuerung dürften die auf Ebene des mittelbaren Gruppenträgers für die 

mittelbare Gruppengesellschaft festgestellten Gruppenmitgliedskonten regelmäßig nicht ausgeglichen 

sein, weshalb Nachversteuerungsregelungen greifen und die steuerliche Ergebniszurechnung grund-

sätzlich nur temporären Effekt aufweisen dürfte. 

Denn soweit die mittelbare Gruppengesellschaft einen Verlust erzielt, kann der mittelbare Gruppenträ-

ger keine mittelbaren aufwandswirksamen Einlagen vornehmen, um ein negatives Gruppenmit-

gliedskonto auszugleichen. 

Im entsprechenden Gewinnfall dürfte der Verbrauch eines (positiven) Gruppenmitgliedskontos nicht 

möglich sein, soweit die zwischengeschaltete Tochtergesellschaft keine phasengleiche Weiterleitung 

der von der mittelbaren Gruppengesellschaft erhaltene Gewinnausschüttung an den mittelbaren Grup-

                                                           
 

161
 Eisgruber hält abweichend eine steuerliche Ergebnisverrechnung nur in unmittelbaren Beteiligungsverhältnissen 

für zulässig, wobei eine steuerliche Verlustverrechnung mit einer Enkelgesellschaft nur über die beteiligungs-

vermittelnde Tochtergesellschaft möglich ist; vgl. Eisgruber, DB 2010, Stp. 40. Die BMF-Facharbeitsgruppe 

geht von zulässigen mittelbaren Gruppen aus; vgl. BMF-Bericht v. 15.9.2011, 133. 
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penträger vornimmt. Die Sanktionen der Nachversteuerungsregelung begrenzen sich hierbei nicht nur 

auf die wahlweise phasenverschoben vorgenommene Weiterleitung der Gewinnausschüttung an den 

mittelbaren Gruppenträger, wobei in diesem Fall keine wirtschaftliche Begründung für eine entspre-

chende Sanktion ersichtlich ist. Die Sanktionen dürften dem Wortlaut des Einkommenszurechnungs-

Modells bereits dann anzuwenden sein, soweit die Weiterleitung der Gewinnausschüttung unter Ver-

wendung des steuerlichen Einlagekontos der zwischengeschalteten Tochtergesellschaft erfolgt, da die 

Einlagenrückgewähr nicht als Ausschüttung zu qualifizieren ist. Darüber hinaus werden auch die 

Konstellationen sanktioniert, in denen der zwischengeschalteten Tochtergesellschaft eine phasenglei-

che Weiterleitung - bspw. aufgrund einer eigenen Verlustsituation - nicht möglich ist.  

Eine Minderung des mittelbaren Gruppenmitgliedskontos ohne steuerneutralen Gewinntransfer dürfte 

wohl ausscheiden. Ansonsten unterlägen einkommensteuerpflichtige Gruppenträger einer dauerhaften 

Steuermehrbelastung, weil sie neben der steuerlichen Gewinnzurechnung zusätzlich einen anteilig 

steuerpflichtigen Beteiligungsertrag zu versteuern hätten. 

Zudem fehlen Erleichterungen für den Fall, in denen die zwischengeschaltete Tochtergesellschaft als 

unmittelbare Gruppengesellschaft in die steuerliche Gruppe eingebunden ist. Da in diesem Fall auch 

eine unmittelbare mehrstufige Gruppenbesteuerung zulässig und möglich wäre, erscheint die steuerli-

che Diskriminierung eines mittelbaren Gruppenantrags unsachgerecht. 

Des Weiteren entstehen Qualifikationskonflikte, wenn die Gruppenträgerin über eine Tochtergesell-

schaft an mehreren mittelbaren Gruppengesellschaften beteiligt ist. Denn soweit die Tochtergesell-

schaft die von den mittelbaren Gruppengesellschaften erhaltenen Gewinnausschüttungen nicht voll-

ständig phasengleich an den mittelbaren Gruppenträger weiterleitet, ist die Verwendungsreihenfolge 

der Gruppenmitgliedskonten der mittelbaren Gruppengesellschaften untereinander nicht geregelt. 

Insoweit erscheinen die Regelungen im Hinblick auf mittelbare steuerliche Gruppen nicht konsistent, 

zumal sie regelmäßig Nachversteuerungsregelungen auslösen dürften. 

4.1.3.7 Minderheitsgesellschafter   

4.1.3.7.1 Gruppenmitgliedskonten und Nachversteuerung 

Minderheitsgesellschafter nehmen regulär am Erfolg der Gruppengesellschaft teil. Demnach partizi-

pieren sie jeweils beteiligungsproportional an Gewinnausschüttungen der Gruppengesellschaft sowie 

an den Einlagen in die Gruppengesellschaft. 

Da das Gruppenmitgliedskonto des Gruppenträgers nur in Höhe der auf ihn entfallenden Gewinnaus-

schüttungen zu mindern sind, weisen diese trotz vorgenommener Vollausschüttung im Zeitpunkt der 

Beendigung der Gruppenbesteuerung regelmäßig  einen positiven Saldo aus, welcher dem auf die 

Minderheitsgesellschafter entfallenden Gewinnanteil entspricht.  

Da das Gruppenmitgliedskonto des Gruppenträgers nicht durch die Einlagen der Minderheitsgesell-

schafter tangiert wird, weist dieser trotz vollständigem Verlustausgleich im Zeitpunkt der Beendigung 

der Gruppenbesteuerung regelmäßig  einen negativen Saldo aus, welcher mit den erfolgsneutralen 

Einlagen der Minderheitsgesellschafter korrespondiert. Die regulären erfolgsneutralen Einlagen der 

Minderheitsgesellschafter erhöhen dabei sowohl deren Anschaffungskosten als auch das steuerliche 

Einlagekonto der Gruppengesellschaft. 

Da bei Existenz von Minderheitsgesellschaftern folglich regelmäßig die Nachversteuerungsregelungen 

greifen, bewirkt die Gruppenbesteuerung letztlich nur eine beteiligungsproportionale dauerhafte Er-
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gebnisverrechnung. Die auf Minderheitsgesellschafter entfallenden Ergebnisanteile sind der Gruppen-

gesellschaft aperiodisch zuzuweisen. 

Im Verlustfall der Gruppengesellschaft kann ein negativer Saldo des Gruppenträgers gestalterisch 

durch eine überhöhte Einlage aller Gesellschafter verhindert werden. Die aufwandswirksame Einlage 

des Gruppenträgers müsste dabei dem vollständigen Gruppenverlust der Gruppengesellschaft entspre-

chen. Die zusätzliche beteiligungsproportionale erfolgsneutrale Einlage der Minderheitsgesellschafter 

resultierte in einem überhöhten Eigenkapital der Gruppengesellschaft. Diese „Mehreinlage“ könnte die 

Gruppengesellschaft anschließend unter regelmäßiger Verwendung ihres steuerlichen Einlagekontos - 

welches mit der erfolgsneutralen Einlage der Minderheitsgesellschafter korrespondiert - an alle Ge-

sellschafter zurückerstatten.  

Im Gewinnfall kann ist eine gestalterische „Mehrausschüttung“ regelmäßig nicht möglich. Das positi-

ve Gruppenmitgliedskonto des Gruppenträgers kann ausnahmsweise dann ausgeglichen werden, so-

weit die Gruppengesellschaft ein handelsrechtliches Mehrkapital ausschüttet. In Höhe der auf den 

Gruppenträger entfallenden und fälschlicherweise steuerneutralen „Mehrausschüttungen“ wäre das 

positive Gruppenmitgliedskonto des Gruppenträgers zu mindern. 

Zu beachten ist, dass das Einkommenszurechnungs-Modell nicht zwischen gruppeninternen und grup-

penexternen Minderheitsgesellschaftern unterscheidet. Aus wirtschaftlicher Sicht besteht im Hinblick 

auf gruppeninterne Minderheitsgesellschafter - d.h. in die steuerliche Gruppe eingebundene Gruppen-

mitglieder - keine Notwendigkeit für entsprechende steuerliche Sanktionen. Vielmehr sollten Aus-

schüttungen an gruppeninterne Minderheitsgesellschafter unter Verwendung des Gruppenmit-

gliedskontos steuerneutral erfolgen dürfen. Eine entsprechende Anpassung kann im Einkommenszu-

rechnungs-Modell allerdings nicht ohne Weiteres vorgenommen werden. 

Insoweit ist festzustellen, dass bei Existenz von Minderheitsgesellschaftern die steuerliche Ergebnis-

zurechnung im Resultat nur beteiligungsproportional erfolgt. Ein vollständiger steuerlicher Verlust-

transfer kann gestalterisch durch „Mehreinlagen“ vermieden werden. Ein vollständiger steuerlicher 

Gewinntransfer ist nur bei vorhandenem handelsrechtlichem Mehrkapital möglich, wobei dieses 

fälschlicherweise steuerneutral vom Gruppenträger vereinnahmt werden kann. Zudem greifen die 

steuerlichen Sanktionen nicht nur im Zusammenhang mit gruppenexternen sondern auch gruppenin-

ternen Minderheitsgesellschaftern, was aus wirtschaftlicher Sicht unzutreffend erscheint. 

Beispiel 7 (EZM): Minderheitsgesellschafter 

Sachverhalt: 

Der Gruppenträger (GT) ist zu 75% an der Gruppengesellschaft (GG) beteiligt. Die übrigen 25% werden von 

gruppenexternen Minderheitsgesellschaftern (MiG) gehalten. Das Steuerbilanzkapital von GG beträgt zu Beginn 

der Gruppenbesteuerung 100 und entspricht dem Nennkapital. In der Gruppenphase erzielt GG einen Jahres-

überschuss von 100, welcher sowohl dem übertragbaren Gewinn, dem zuzurechnenden Steuerbilanzergebnis als 

auch dem zu versteuernden Einkommen entspricht. GG nimmt eine Steuerumlage von 30 an GT vor und schüttet 

den verbleibenden Gewinn vollständig an GT und MiG aus. Anschließend soll die Gruppenbesteuerung beendet 

und die Beteiligung an GG veräußert werden.  

GT kann ein Einkommen- (Alt. 1) oder Körperschaftsteuersubjekt sein (Alt. 2), dessen Grenzsteuerbelastung 

entsprechend 45% bzw. 30% betragen soll. Die Grenzsteuerbelastung von GG soll 30% betragen. Die Grenz-

steuerbelastung von MiG soll 45% betragen 

Aus Vereinfachungsgründen sollen etwaige Verlustvorträge als erstattet gelten. 
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Rechtsfolgen: 

GT Höhe St GT GT Höhe St Höhe St Höhe St

Alt. 1 100,0 82,5 0,0 17,5 45,0 -17,5 -7,9 17,5 5,3 -3,9 -1,1 41,3

Alt. 2 100,0 82,5 0,0 17,5 30,0 -17,5 -5,3 17,5 5,3 -3,9 0,0 30,0

GG GT

∑ StVENachversteuerung

GT

EZR GMK lfd. StBE

 

Die Ergebniszurechnung (EZR) an GT beträgt unabhängig von der Beteiligung von MiG 100 und resultiert in 

einer zutreffenden laufenden Steuerbelastung i.H.v. 45 (Alt. 1) bzw. 30 (Alt. 2).  

Der von GG erzielte Gruppengewinn ist am Ende der Periode auf Ebene von GG als Zugang zum ausschüttba-

ren Gewinn und auf Ebene von GT als Zugang zum Gruppenmitgliedskonto (GMK) zu erfassen.  

Die Steuerumlage mindert sowohl den ausschüttbaren Gewinn von GG als auch das GMK von GT auf 70. GT 

kann die Steuerumlage steuerneutral vereinnahmen. 

Der verbliebene Gruppengewinn nach Steuerumlage beträgt 70, so dass die Gewinnausschüttung i.H.v. 52,5 an 

GT und i.H.v. 17,5 auf MiG entfällt. 

Nach erfolgter Vollausschüttung beträgt das GMK von GT 17,5 und entspricht dem auf MiG entfallenden Ge-

winnanteil nach Steuern. Demnach greifen Nachversteuerungsregelungen. Die aperiodische Gewinnzurechnung 

an GG beträgt 17,5 und resultiert in einer Steuerbelastung von 5,3. Dem Grunde nach müsste GG von GT eine 

Abschlusssteuerumlage erhalten, auf die hier jedoch verzichtet werden soll. Ohne aperiodische Steuerumlagen 

realisieren GT und MiG einen Veräußerungsverlust i.H.v. 3,9 und 1,4, welcher die Steuerbelastung von GG 

widerspiegelt. 

Die Nachversteuerungsregelungen können regelmäßig nicht verhindert werden, da GG nach erfolgter Vollaus-

schüttung über einen ausschüttbaren Gewinn von 0 verfügt, so dass weitergehende Auskehrungen vorrangig 

unter Verwendung des steuerlichen Einlagekontos von GG erfolgen müssten, die das GMK von GT jedoch nicht 

mindern. Das GMK von GT könnte ausnahmsweise ausgeglichen werden, wenn GG Altrücklagen oder handels-

rechtliche Mehrgewinne i.H.v. 23,3 ausschüttet, wovon 17,5 auf die fälschlicher Weise steuerneutrale Ausschüt-

tung an GT entfallen würde. 

MiG erhalten „reguläre“ Beteiligungserträge (Gewinnausschüttungen und Veräußerungsergebnis), die dem 

Teileinkünfteverfahren unterliegen. Ihre Einnahmen betragen 16,1 und entsprechen der erhaltenen Gewinnaus-

schüttung i.H.v. 17,5 abzgl. des Veräußerungsverlustes i.H.v. 1,4. Die Gesamtsteuerbelastung von MiG beträgt 

demnach 4,4. 

Auch wenn die Gesamtsteuerbelastung von GT, GG und MiG zwar tendenziell zutreffend ist, ist zu bemängeln, 

dass die Nachversteuerungsregelungen greifen und die steuerliche Ergebniszurechnung im Ergebnis nur beteili-

gungsproportional erfolgt. 

Resultat: 

Bei Existenz von Minderheitsgesellschaftern treten regelmäßig Nachversteuerungsregelungen ein, die eine nur 

beteiligungsproportionale dauerhafte steuerliche Gewinnzurechnung bewirken. Zudem bedarf es einer Ab-

schlusssteuerumlage um die aperiodische Steuerbelastungen auszugleichen. 

Abwandlung 1: Die übrigen 25% an GG werden von einem anderen Gruppenmitglied gehalten 

 Da das Einkommenszurechnungs-Modell nicht zwischen gruppeninternen und gruppenexternen Gesellschaftern 

unterscheidet, kommt es zu einer vergleichbaren Nachversteuerung und Ausschüttungsbelastung der von grup-

peninternen Minderheitsgesellschaftern vereinnahmten Beteiligungserfolge. 
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Resultat: 

Eine Sonderregelung erscheint im Verhältnis zu gruppeninternen Minderheitsgesellschaftern zwingend erforder-

lich. 

Abwandlung 2: GG erzielt abweichend einen Gruppenverlust i.H:v. 100, welcher durch GT und MiG ausgegli-

chen werden soll 

GT Höhe St GT GT Höhe St Höhe St Höhe St

Alt. 1 -100 82,5 0,0 -17,5 -45,0 17,5 7,9 -17,5 -5,3 3,9 1,1 -41,3

Alt. 2 -100 82,5 0,0 -17,5 -30,0 17,5 5,3 -17,5 -5,3 3,9 0,1 -29,9

∑ StVENachversteuerung

GT

GMKEZR
lfd. 

St.
Einlage = BA

GG GT

 

Im analogen Verlustfall erfolgt eine vollständige steuerliche Verlustzurechnung an GT, die in einer Steuererstat-

tung von 45 bzw. 30 resultiert. 

GT soll zudem annahmegemäß eine Steuerumlage i.H.v. 30 an GG vornehmen, welche das GMK von GT spie-

gelbildlich erhöhen soll. MiG nehmen eine erfolgsneutrale Einlage i.H.v. 17,5 vor, die das GMK von GT nicht 

tangiert. 

Bei Beendigung der Gruppenbesteuerung ist das GMK von GT nicht ausgeglichen, weshalb Nachversteuerungs-

regelungen greifen. Die aperiodische Verlustzuweisung an GG resultiert annahmegemäß in einer Steuererstat-

tung, die das Veräußerungsergebnis erhöht. 

MiG erzielen einen Veräußerungsverlust i.H.v. 16,1, welcher in einer Steuererstattung von 4,4 resultiert. 

Die Nachversteuerungsregelungen können durch eine „Übereinlage“ von insgesamt 133 verhindert werden, die 

zu 100 aufwandswirksam von GT und zu 33 erfolgsneutral von MiG vorzunehmen wäre. Im Anschluss könnte die 

auf MiG entfallende erfolgsneutrale Einlage im Wege einer Einlagenrückgewähr zurückerstattet werden. 

Zu beachten ist, dass die Vermögensposition von MiG gemindert wird, soweit GT eine aufwandswirksame Einla-

ge an GG vornimmt. Denn in dieser Höhe dürfte ein Zugang zum ausschüttbaren Gewinn und nicht zum steuerli-

chen Einlagekonto von GG erfolgen. Während das steuerliche Einlagekonto nur einseitig durch die Einlagen 

von MiG erhöht wird, erfolgt dessen Verwendung durch beide Gesellschaftergruppen. 

Resultat: 

Bei Existenz von Minderheitsgesellschaftern treten regelmäßig Nachversteuerungsregelungen ein, die eine nur 

beteiligungsproportionale dauerhafte steuerliche Verlustzurechnung bewirken. Zudem bedarf es einer Ab-

schlusssteuerumlage um die aperiodische Steuerbelastungen auszugleichen. Darüber hinaus müssen Minder-

heitsgesellschafter Vermögensnachteile hinnehmen, weil ihr steuerliches Einlagekonto durch den Gruppenträger 

„verzehrt“ wird. 

4.1.3.7.2 Vermögensverschiebungen zwischen Gruppenträger und Minderheitsge-

sellschaftern 

Die laufende vollständige steuerliche Ergebniszurechnung bewirkt zunächst, dass die Gruppengesell-

schaft keiner Ertragsteuerbelastung unterliegt. Die damit einhergehenden Vermögensverschiebungen 

zwischen Gruppenträger und Minderheitsgesellschaftern können regelmäßig durch Steuerumlagen 

nach der Belastungsmethode i.S.d. fiktiven Einzelveranlagung der Gruppengesellschaft ausgeglichen 

werden. Zutreffender Weise sind etwaige Steuerumlagen als Zu- bzw. Abgang auf dem Gruppenmit-

gliedskonto des Gruppenträgers zu erfassen. Zu beachten ist, dass Nachversteuerungsregelungen eine 



80 
 

  

Anpassung bisheriger Steuerumlagen erforderlich machen können. In diesem Zusammenhang erschei-

nen final untergehende aperiodische Verlustzuweisungen problematisch. 

Die Vermögensposition der Minderheitsgesellschafter wird zudem durch aufwandswirksame Einlagen 

des Gruppenträgers unsachgerecht tangiert. Dem hier dargelegten Verständnis nach, sind aufwands-

wirksame Einlagen des Gruppenträgers als Zugang zum ausschüttbaren Gewinn der Gruppengesell-

schaft zu erfassen, während korrespondierende erfolgsneutrale Einlagen der Minderheitsgesellschafter 

das steuerliche Einlagekonto der Gruppengesellschaft erhöhen. Da sowohl der ausschüttbare Gewinn 

als auch das steuerliche Einlagekonto der Gruppengesellschaft einheitlich für alle Gesellschafter zu 

verwenden ist, profitiert der Gruppenträger von einer etwaigen Verwendung des auf den Einlagen der 

Minderheitsgesellschafter beruhenden steuerlichen Einlagekontos, während die Minderheitsgesell-

schafter durch die Verwendung eines etwaigen auf den Einlagen des Gruppenträgers beruhenden aus-

schüttbaren Gewinns belastet wird. 

Darüber hinaus kann der Gruppenträger von einer unsachgerechten steuerneutralen Ausschüttung vom 

steuerlichen Mehrkapital profitieren, soweit er dafür den auf Minderheitsgesellschafter entfallenden 

Anteil des Gruppenmitgliedskontos verwendet. 

Insoweit sind Vermögensverschiebungen zugunsten des Gruppenträgers und zuungunsten der Minder-

heitsgesellschafter festzustellen.
162

 

4.1.3.7.3 Ausgleichszahlungen 

Im Hinblick auf außenstehende Minderheitsgesellschafter erachtet das Einkommenszurechnungs-

Modell eine dem § 16 KStG entsprechende Regelung für notwendig. Mit Stand August 2011 erfolgte 

jedoch keine Festlegung auf eine bestimmte Ausgestaltung.  

Nach dem hier dargelegten Verständnis des Einkommenszurechnungs-Modells ist eine Sonderrege-

lung für Ausgleichszahlungen dem Grunde nach nicht erforderlich. Denn in Höhe der auf die Minder-

heitsgesellschafter entfallenden Gruppenergebnisse der Gruppengesellschaft ist das Gruppenmit-

gliedskonto des Gruppenträgers regelmäßig nicht ausgeglichen. Somit greifen dem Grunde nach  

Nachversteuerungsregelungen, die (idealerweise) eine aperiodische Versteuerung der auf Minder-

heitsgesellschafter entfallenden Ergebnisanteile (i.S.d. „Garantiedividende“) auf Ebene der Gruppen-

gesellschaft sicherstellt. Zwar unterliegen die aperiodischen Ergebniszuweisungen generell auch der 

Gewerbesteuerbelastung. Eine auf Minderheitsgesellschafter begrenzte Rückausnahme erscheint je-

doch sachlich nicht gerechtfertigt. 

Sofern dennoch eine dem § 16 KStG entsprechende Regelung eingeführt werden sollte, ist die Wech-

selwirkung mit den Nachversteuerungsregelungen zu beachten. Demnach müsste eine korrespondie-

rende Korrekturvorschrift eingefügt werden, die eine doppelte - laufende und aperiodische - Erfassung 

der auf Minderheitsgesellschafter entfallenden Gruppenergebnisse auf Ebene der Gruppengesellschaft 

verhindern. Zudem müsste eine dem § 16 KStG entsprechende Regelung auch den Verlustfall berück-

sichtigen, in welchem die Minderheitsgesellschafter keine Ausgleichszahlungen erhalten sondern ggf. 

Einlagen in die Gruppengesellschaft vornehmen. 

Da Minderheitsgesellschafter gerade keine Ausgleichszahlungen i.S.d. § 16 KStG mehr erhalten, be-

wirkte eine dem Status Quo entsprechende „Einfrierung“ des steuerlichen Einlagekontos für Minder-

                                                           
 

162 
Auch die BMF-Facharbeitsgruppe stellt eine nicht dem Teileinkünfteverfahren entsprechende Gesamtbelastung 

bei Existenz von Minderheitsgesellschaftern  fest; vgl. BMF-Bericht v. 15.9.2011, 134. 
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heitsgesellschafter innerhalb der Gruppenphase eine zusätzliche Vermögensverschiebung zugunsten 

des Gruppenträgers und zu Lasten der Minderheitsgesellschafter. 

Im Resultat erscheint die Einführung einer dem § 16 KStG entsprechenden Regelung nicht sachge-

recht. 

4.1.3.8 Einkommensteuerpflichtige Gruppenträger   

Das Einkommenszurechnungs-Modell sieht eine aperiodische Verknüpfung zwischen der steuerlichen 

Ergebniszurechnung und dem tatsächlichen Ergebnistransfer vor, wobei die Nachversteuerungsrege-

lungen einen unterbliebenen Transfer idealerweise sanktionieren.  

Folglich wird der Übergang von Einkünften und Verlusten aus der körperschaftsteuerlichen in die 

einkommensteuerliche Sphäre aperiodisch revidiert, soweit kein entsprechender Gewinntransfer bzw. 

aufwandswirksamer Verlustausgleich erfolgt ist. In der Gesamtbetrachtung wird idealerweise eine 

dauerhafte steuerliche Mehr- und Minderbelastung von einkommensteuerpflichtigen Gruppenträgern 

auf diese Weise vermieden. 

Wie aus der bisherigen Erörterung des Einkommenszurechnungs-Modells hervorgeht, können die 

Nachversteuerungsregelungen nicht immer abgewendet werden, welche zudem mit diversen Problem-

stellungen verbunden sind, die einerseits in temporären sowie dauerhaften Steuermehrbelastungen 

resultieren und andererseits gestalterisch zur Steuerumgehung genutzt werden können. Die Nachver-

steuerungsregelungen können dabei sowohl in fiktiven aperiodischen Ergebniszuweisungen resultieren 

als auch in mehrstufigen Gruppenstrukturen ins Leere laufen. Darüber hinaus können einkommensteu-

erpflichtige Gruppenträger insbesondere in mehrstufigen Konzernstrukturen die gruppeninternen Be-

teiligungserfolge mehrfach dem Teileinkünfteverfahren unterliegen, was mit dauerhaften Steuermehr- 

und Steuerminderbelastungen einhergehen kann. 

Im Falle der Beteiligung von Minderheitsgesellschaft verlangt das Einkommenszurechnungs-Modell 

zudem eine dem § 16 KStG entsprechende Regelung, welcher es nach dem hier dargelegten Verständ-

nis dem Grunde nach jedoch nicht bedarf. 

Im Resultat ist zu konstatieren, dass die Vorschriften des Einkommenszurechnungs-Modells eine zu-

treffende Steuerbelastung von einkommensteuerpflichtigen Gruppenträgern nicht sicherstellen können 

und zudem Gestaltungsspielräume für Steuerumgehungen eröffnen. 

4.1.3.9 Verlustzurechnungsbegrenzung   

4.1.3.9.1 Aperiodische Nachversteuerungsregelungen 

Im Einkommenszurechnungs-Modell ist die laufende Verlustzurechnung nicht begrenzt. Die aperiodi-

schen Nachversteuerungsregelungen dienen als Instrument der nachträglichen Verlustzurechnungsbe-

grenzung, soweit etwaige Gruppenverluste nicht durch nachträgliche Gruppengewinne der Gruppen-

gesellschaft respektive durch aufwandswirksame Einlagen des Gruppenträgers ausgeglichen worden 

sind. 

Zu der allgemeinen Kritik an den Nachversteuerungsregelungen sei auf die vorherigen Abschnitte zu 

verweisen. Fünf Aspekte sollen an dieser Stelle besonders hervorgehoben werden. 

So ist die Notwendigkeit zur Verknüpfung der steuerlichen Verlustzurechnung mit der wirtschaftli-

chen Verlusttragung auf die im Konzernkreis zulässige Haftungssegmentierung zurückzuführen. So ist 

die wirtschaftliche Verlustverantwortung des Gruppenträgers gegenüber der Gruppengesellschaft auf 

das positive Eigenkapital der Gruppengesellschaft zuzüglich sonstiger Sicherungsmaßnahmen des 
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Gruppenträgers, etwa einer Patronats- oder Rangrücktrittserklärung, begrenzt. Im Rahmen einer Ein-

heitsunternehmung ist eine wirtschaftliche Verlusttragung des Stammhauses für die Verluste einer 

Betriebsstätte mangels einer zulässigen Haftungssegmentierung automatisch sichergestellt. Die wirt-

schaftliche Verlusttragung der Einheitsunternehmung erfordert dabei keine vollständige, zeitnahe und 

aufwandswirksame Zuführung von Eigenmitteln des Stammhauses in die Betriebstätte. Vielmehr ist 

eine angemessene Ausstattung des Dotationskapitals der Betriebstätte sicherzustellen. 

In dieser Hinsicht geht das Erfordernis einer aufwandswirksamen Einlage des Gruppenträgers über das 

notwendige Maß hinaus. Insbesondere ist die wirtschaftliche Verlusttragung des Gruppenträgers (in 

zweistufigen Gruppenstrukturen) bereits dann sichergestellt, wenn die Gruppengesellschaft über posi-

tives Eigenkapital verfügt, der Gruppenträger eine erfolgsneutrale Einlage in die Gruppengesellschaft 

oder sonstige Sicherungsmaßnahmen vornimmt. 

Zweitens kann in mehrstufigen Konzernstrukturen die aperiodische Nachversteuerung auf einer nach-

rangigen Gruppenebene greifen, so dass die Nachversteuerung des Gruppenträgers trotz vorheriger 

steuerlicher Verlustzurechnung an ihn gerade nicht vollzogen wird. Dieser Fall tritt ein, soweit die 

steuerliche Ergebniszurechnung nicht (steuerbilanziell) gespiegelt werden sollte, ohne dass eine Son-

derregelung für die auf nachrangigen Ebenen verbliebenen Gruppenmitgliedskonten vorgesehen wer-

den sollte. 

Drittens kann die Beteiligung von Minderheitsgesellschaftern eine weitere Problemstellung verursa-

chen. Denn soweit die Gruppengesellschaft zunächst einen Gewinn erzielt und diesen vollständig an 

den Gruppenträger und Minderheitsgesellschafter ausschüttet, bleibt ihr Eigenkapital konstant, wäh-

rend das Gruppenmitgliedskonto des Gruppenträgers einen positiven Wert ausweist. In Höhe des posi-

tiven Gruppenmitgliedskontos ist eine künftige Verlustzurechnung an den Gruppenträger daher dauer-

haft möglich, auch wenn die Gruppengesellschaft einen Eigenkapitalfehlbetrag ausweisen sollte. So-

mit wird keine Verknüpfung zwischen Verlustzurechnung und Verlusttragung erreicht. 

Eine vierte Problemstellung resultiert im Zusammenhang mit Qualifikationskonflikten im Hinblick auf 

einen negativen Saldo des Gruppenmitgliedskontos des Gruppenträgers, soweit auf Ebene der Grup-

pengesellschaft ein Eigenkapitalfehlbetrag besteht. Falls das negative Gruppenmitgliedskonto als auf 

einer Gewinnausschüttung beruhend eingestuft werden sollte, greifen die Nachversteuerungsregelun-

gen nicht, was mit einer Durchbrechung der Verknüpfung zwischen Verlustzurechnung und Verlust-

tragung einhergeht. 

Nicht zuletzt bewirken die Nachversteuerungsregelungen im Thesaurierungsfall sowie im mehrperio-

digen Fall eine fiktive Verlustzuweisung an den Gruppenträger, ohne dass (in der Totalperiode) ein 

Gruppenverlust entstanden ist.  

Im Ergebnis ist daher festzustellen, dass die Nachversteuerungsregelungen über das erforderliche Maß 

hinausgehen und keine lückenlose Verlusttragung sicherstellen. Zudem können sie trotz Totalgewinns 

der Gruppengesellschaft fiktive Verlustzuweisungen an den Gruppenträger bewirken. 

4.1.3.9.2 Prüfungsauftrag einer laufenden Verlustzurechnungsbegrenzung auf den 

Beteiligungsbuchwert 

Der Prüfauftrag sieht (alternativ) eine laufende Begrenzung der Verlustverrechnung auf die Höhe der 

Anschaffungskosten der Beteiligung an der Gruppengesellschaft vor. 

Die Anknüpfung der laufenden Verlustzurechnung an den handels- bzw. steuerbilanziellen Beteili-

gungsbuchwert erscheint jedoch höchstproblematisch. 
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So spiegelt weder der handels- noch der steuerbilanzielle Beteiligungsbuchwert die von der Gruppen-

gesellschaft thesaurierten Gruppengewinne wieder, da einerseits das Anschaffungsprinzip gem.  § 253 

Abs. 1 S. 1 HGB zu beachten ist und das Gruppenmitgliedskonto andererseits ein außerbilanzielles 

Verrechnungskonto darstellt. Folglich würde die laufende Verlustzurechnungsbegrenzung bereits dann 

greifen, wenn der Gruppenverlust der Gruppengesellschaft die Anschaffungskosten des Gruppenträ-

gers überschreitet, obwohl der Gruppenverlust die thesaurierten Gruppengewinne unterschreitet und 

die Gruppengesellschaft positives Eigenkapital aufweist.  

Demnach wäre zwingend das steuerbilanzielle respektive außerbilanzielle Gruppenmitgliedskonto in 

die laufende Verlustzurechnungsbegrenzung einzubeziehen. Ohne Spiegelung der Gruppenmit-

gliedskonten wären in mehrstufigen Gruppenstrukturen auch die auf nachrangigen Gruppenebenen 

festgestellten Gruppenmitgliedskonten zu berücksichtigen. Das Korrektiv der Gruppenmitgliedskonten 

kann jedoch zu unsachgerechten Resultaten führen, soweit Minderheitsgesellschafter an der unmittel-

baren oder mittelbaren Gruppengesellschaft beteiligt sind. 

Auf der anderen Seite verhindern erworbene und in der Gruppenphase ausgeschüttete Altrücklagen 

eine zutreffende laufende Verlustzurechnungsbegrenzung, soweit eine handelsrechtliche Teilwert-

Abschreibung nicht zwingend vorzunehmen ist respektive eine steuerbilanzielle Teilwertanpassung 

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 S. 2 und Nr. 2 S. 2 EStG wahlweise nicht nachvollzogen wird. In diesem Fall 

könnte die Verlustzurechnung vollständig erfolgen, obwohl die Gruppengesellschaft einen Eigenkapi-

talfehlbetrag aufweist. Zu beachten ist, dass ein negatives Gruppenmitgliedskonto regelmäßig nicht 

entsteht, da die Ausschüttung unter vorrangiger Verwendung des Altrücklagenkontos zu erfolgen hat. 

Aufgrund des steuerbilanziellen Wahlrechts zur Teilwert-Anpassung scheidet daher die Anknüpfung 

an den steuerbilanziellen Beteiligungsbuchwert aus. 

Ebenfalls berücksichtigt weder der handels- noch steuerbilanzielle Beteiligungsbuchwert die von der 

Gruppengesellschaft vor Begründung der Gruppenbesteuerung thesaurierten Gewinne, soweit sie nicht 

entgeltlich vom Gruppenträger erworben worden sind. In diesem Fall könnte die Verlustzurechnung 

an den Gruppenträger nicht vollständig erfolgen, obwohl die Gruppengesellschaft ein positives Eigen-

kapital aufweist. Eine Verlustzurechnung wäre nur dann möglich, soweit die Gruppengesellschaft ihre 

Gewinnrücklagen ausschüttet und der Gruppenträger diese anschließend in die Gruppengesellschaft 

wieder einlegt, was aus wirtschaftlicher Sicht jedoch keinen Sinn macht. Somit ist weder die Anknüp-

fung an den handels- noch steuerbilanziellen Beteiligungsbuchwert sachgerecht. 

Entsprechend bleiben aus der Vorgruppenphase stammende Verlustvorträge der Gruppengesellschaft 

unberücksichtigt, soweit sie die handels- und/oder steuerbilanziellen Anschaffungskosten des Grup-

penträgers nicht gemindert haben. In diesem Fall droht eine vollständige Verlustzurechnung trotz ei-

nes auf Ebene der Gruppengesellschaft festgestellten Eigenkapitalfehlbetrags. 

Darüber hinaus ist die Anknüpfung an den handelsbilanziellen Beteiligungsbuchwert im Falle von 

aufwandswirksamen Einlagen des Gruppenträgers nicht sinnvoll, da unter Berücksichtigung des posi-

tiven Gruppenmitgliedskontos eine überhöhte Verlustverantwortung des Gruppenträgers suggeriert 

werden würde.  

Zudem werden erworbene stille Reserven, die in der Gruppenphase realisiert werden, fälschlicher 

Weise doppelt erfasst. Denn zu einem sind sie in den Anschaffungskosten des Gruppenträgers enthal-

ten und darüber hinaus auf dem Gruppenmitgliedskonto des Gruppenträgers erfasst. 

Des Weiteren fehlen Mechanismen, die einen nach erfolgter Verlustzurechnung vorgenommenen Mit-

telabfluss sanktionieren sowie die Verwertung  des zurechnungsbeschränkten Gruppenverlustes im 

Falle eines künftigen Mittelzuflusses zulassen. 
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Im Resultat ist festzustellen, dass eine Verknüpfung zwischen Verlustzurechnung und Verlusttragung 

nicht durch die Begrenzung auf die (korrigierten) Anschaffungskosten des Gruppenträgers sicherge-

stellt werden kann.  

4.1.3.10 Gemeinschaftsrechtliche Implikationen   

4.1.3.10.1 Finale Auslandsverluste 

Das Einkommenszurechnungs-Modell ist auf gebietsansässige Gruppenmitglieder begrenzt.  

Finale Auslandsverluste von gebietsfremden Tochtergesellschaften sollen bei Erfüllung der Mindest-

beteiligungsquote auf Ebene der gebietsansässigen Muttergesellschaft berücksichtigt werden. Aller-

dings sind finale Auslandsverluste für Zwecke der Gewerbesteuer wieder hinzuzurechnen, so dass 

insoweit ein „sekundärer Gruppenkreis“ entsteht. 

Das Vorliegen von finalen Auslandsverlusten soll auf Bundesebene definiert und die diesbezügliche 

BFH-Rechtsprechung sowie die Auswirkungen des Projekts der „Gemeinsamen konsolidierten Kör-

perschaftsteuerbemessungsgrundlage“ berücksichtigt werden. 

Nach dem Wortlaut des Diskussionspapiers sollen die nach ausländischem Recht ermittelten Ergebnis-

se der Tochterkapitalgesellschaft übernommen und um die nach deutschem Steuerrecht vorzunehmen-

den außerbilanziellen Zu- und Abrechnungen bereinigt werden. Dem Bericht der BMF-

Facharbeitsgruppe ist zu entnehmen, dass die Auslandsverluste der Höhe nach den Liquidationsverlus-

ten der ausländischen (Tochter-)Kapitalgesellschaft ohne Berücksichtigung von im Ausland festge-

stellten Verlustvorträgen entsprechen sollen.
163

 

Da gebietsansässige Gruppenträger keine aufwandswirksamen Einlagen in gebietsfremde Tochterge-

sellschaften vornehmen können, stellt das entsprechende Erfordernis eine verdeckte Diskriminierung 

dar. Fraglich ist, ob im Rahmen der normerhaltenden Reduktion eine erfolgsneutrale Einlage zwin-

gend zu erfolgen hat oder diese gänzlich unterbleiben kann. Letzteres erscheint zutreffend, soweit die 

gebietsfremde Tochtergesellschaft ein positives Eigenkapital aufweist. 

Somit sind dem Grunde nach finale Auslandsverluste von allen gebietsfremden Tochtergesellschaften 

vollumfänglich auf Ebene der gebietsansässigen Muttergesellschaft zu berücksichtigen. Eine sachliche 

und zeitliche Begrenzung auf ausgewählte Tochtergesellschaften während der „fiktiven grenzüber-

schreitenden Gruppenphase“ scheidet aus, da ein grenzüberschreitender Gruppenantrag nicht vorgese-

hen ist.  

Da die Ermittlung des finalen Auslandsverlustes an die ausländischen Ergebnisse anknüpft und ledig-

lich um die nach deutschem Steuerrecht vorzunehmenden außerbilanziellen Zu- und Abrechnungen zu 

bereinigen ist, muss der deutsche Fiskus regelmäßig einen überhöhten Verlustimport berücksichtigen. 

Dies ist insbesondere der Fall, wenn die außerbilanziellen Korrekturen in einem Verlustimport resul-

tieren, welcher den im Ausland festgestellten und untergehenden Verlust übersteigen oder wenn der 

Auslandsverlust auf steuerbilanziellen Minderergebnissen resultiert, die das Ergebnis einer gebietsan-
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 Vgl. BMF-Bericht v. 15.9.2011, 130 und Anl. 4, 7. Soweit abweichend die Beteiligungsaufwendungen des 

inländischen Gesellschafters als „Liquidationsverlust“ zu berücksichtigen sein sollten, ist auf die entsprechenden 

Ausführungen zum IFSt-Modell zu verweisen. Es sei jedoch darauf hinzuweisen, dass die BMF-

Facharbeitsgruppe fälschlicherweise davon ausgeht, dass nur ausländische Liquidationsverluste anstelle der in 

der fiktiven grenzüberschreitenden Gruppenphase erzielten Verluste gemeinschaftsrechtlich zu importieren sein 

könnten; vgl. BMF-Facharbeitsgruppe v. 15.9.2011, 124. Zur Richtigstellung vgl. Dötsch, in 

Dötsch/Pung/Möhlenbrock, zu § 14 KStG, Rn. 29c; Frotscher, in Froscher/Maas, zu § 14 KStG, Rn. 57. 
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sässigen Tochtergesellschaft nicht gemindert hätten. Darüber hinaus könnte der Verlustimport regel-

mäßig nicht um Vorgruppenverluste reduziert werden, da der grenzüberschreitend tätige Konzern den 

Beginn der „fiktiven grenzüberschreitenden Gruppenphase“ mangels Gruppenantrag wahlweise be-

stimmen kann. Nicht zuletzt könnte der grenzüberschreitend tätige Konzern gestalterisch eine Steu-

erumgehung verwirklichen, da der Verlustimport nicht um etwaige Steuersatzdifferenzen zu mindern 

ist. 

Des Weiteren ist zu beachten, dass der Verlustimport von finalen Auslandsverlusten von Enkelgesell-

schaften aus gemeinschaftsrechtlicher Sicht geboten sein könnte, da im objektiv vergleichbaren In-

landssachverhalt eine mittelbare Gruppenbesteuerung zulässig ist.
164

 Zumindest in den Fällen, in de-

nen eine mittelbare gebietsansässige Enkel-Gruppengesellschaft einen Gruppengewinn thesauriert und 

anschließend einen Gruppenverlust erzielt, greifen im Inlandsfall auch keine Nachversteuerungsrege-

lungen. Soweit die im Inland mittelbar vollzogene steuerliche Verlustzurechnung an die Mutter-

Gruppenträgerin dauerhaft erfolgt, wären daher auch mittelbare finale Auslandsverluste zu importie-

ren. Der grenzüberschreitend tätige Konzern könnte folglich wahlweise auch mittelbare Verlustimpor-

te beantragen. Im Hinblick auf mögliche Reihenfolgeprobleme sei auf den Abschnitt 2.3.3.4 zu ver-

weisen. 

Zu beachten ist, dass einkommensteuerpflichtige Gruppenträger durch den Verlustimport von einer 

unsachgerechten Steuerminderung profitieren, die zur Entstehung weißer Einkünfte führen kann. Denn 

in Ermangelung einer zulässigen grenzüberschreitenden aufwandswirksamen Einlage realisieren sie 

neben der steuerlichen Zurechnung des Verlustimports einen dem Teilabzugsverfahren unterliegenden 

Beteiligungsaufwand aus der Beteiligung an der gebietsfremden Tochtergesellschaft. 

Wenn und soweit der Interpretation der BMF-Facharbeitsgruppe zu folgen ist, schreibt das Einkom-

menszurechnungs-Modell den Import der „Liquidationsverluste ausländischer (Tochter)Kapitalgesell-

schaften“, wobei (die im Ausland festgestellten) „Verlustvorträge … nicht berücksichtigt“ werden.
165

 

Soweit diesem Verständnis folgend auf den Liquidationsverlust der gebietsfremden Tochtergesell-

schaft abzustellen sein sollte, wäre eine solche Vorschrift als gemeinschaftswidrig einzustufen, da kein 

Zusammenhang zwischen dem Liquidationsverlust und der auf den inländischen Konzernkreis be-

schränkten Steuervergünstigung i.S.d. gruppeninternen laufenden steuerlichen Verlustzurechnung 

besteht. Im Ergebnis wäre daher neben dem gemeinschaftsrechtlich gebotenen Verlustimport der Li-

quidationsverlust von gebietsfremden Tochtergesellschaften zusätzlich im Inland zu berücksichtigen. 

Dies gälte zudem unabhängig davon, ob die gebietsansässige Muttergesellschaft den Liquidationsver-

lust wirtschaftlich zu tagen hat. Darüber hinaus resultierte eine solche Regelung in einer gestalteri-

schen Steuerumgehung, weil die im Ausland nicht ausgleichsfähigen Liquidationsverluste (stille Las-

ten) durch vorangehende Veräußerung (respektive Schenkung) der gebietsfremden Kapitalgesellschaft 

an eine gebietsansässige Kapitalgesellschaft einer Nutzung zugeführt werden könnten („Mantelkauf“). 

Soweit der Liquidationsverlust der gebietsansässigen Muttergesellschaft i.S.d. steuerlich abzugsfähi-

gen Beteiligungsverlustes an der gebietsfremden Tochtergesellschaft zu berücksichtigen sein sollte, ist 

ebenfalls kein Zusammenhang zwischen dem Liquidationsverlust und der auf den inländischen Kon-
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 A.A. Eisgruber, DB 2010, Stp. 40. Soweit im national beschränkten Gruppenkreis keine mittelbaren steuerlichen 

Gruppen anerkannt werden sollten, ist dem zuzustimmen. 
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 Vgl. BMF-Bericht v. 15.9.2011, 130 und Anl. 4, 7. Es sei jedoch darauf hinzuweisen, dass die BMF-Facharbeits-

gruppe fälschlicherweise davon ausgeht, dass nur ausländische Liquidationsverluste anstelle der in der fiktiven 

grenzüberschreitenden Gruppenphase erzielten Verluste gemeinschaftsrechtlich zu importieren sein könnten; 

vgl. BMF-Facharbeitsgruppe v. 15.9.2011, 124. 
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zernkreis beschränkten  Steuervergünstigung i.S.d. gruppeninternen laufenden steuerlichen Verlustzu-

rechnung zu erkennen. So wären die Aufwendungen der gebietsansässigen Muttergesellschaft aus der 

Beteiligung an der gebietsfremden Tochtergesellschaft auch ohne festgestellten Auslandsverlust im 

Inland als abzugsfähige Betriebsausgaben zu berücksichtigen, wenn die Anschaffungskosten des 

Gruppenträgers die Gewinnrücklagen der gebietsfremden Tochtergesellschaft enthalten und die ge-

bietsfremde Tochtergesellschaft diese an die gebietsansässige Muttergesellschaft ausschüttet. In die-

sem Fall entstünden weiße Einkünfte, da die gebietsansässige Muttergesellschaft steuervergünstigte 

Beteiligungserfolge vereinnahmen kann, während sie im Gegenzug vollständig abzugsfähige Beteili-

gungsaufwendungen geltend machen kann. Da die Herkunft des Beteiligungsaufwandes der gebietsan-

sässigen Muttergesellschaft irrelevant ist, wären auch solche Verluste im Inland steuerlich zu berück-

sichtigen, die auf nichtabzugsfähigen Beteiligungsaufwendungen der gebietsfremden Tochtergesell-

schaft beruhen. Dieser Effekt könnte wiederum zum weltweiten aperiodischen Verlustausgleich ge-

nutzt werden, indem die gebietsfremde Tochtergesellschaft als Holding installiert wird. Denn operati-

ve Verluste von weltweit ansässigen Enkelgesellschaften bewirken eine Wertminderung des Beteili-

gungsbuchwerts an der gebietsfremden Holding, welche im Liquidationsfall der Holding als abzugsfä-

hige Beteiligungsaufwendungen der gebietsansässigen Muttergesellschaft anzuerkennen sind. 

Im Ergebnis resultiert das Einkommenszurechnungs-Modell in einem übermäßigen Verlustimport, 

welcher gestalterisch optimiert werden kann und im Verhältnis zu einkommensteuerpflichtigen Grup-

penträgern die Entstehung von weißen Einkünften bewirkt. Ein an den Liquidationsverlust der ge-

bietsansässigen Muttergesellschaft oder der gebietsfremden Tochtergesellschaft anknüpfender Verlus-

timport ist sowohl gemeinschaftswidrig als auch gestaltungsanfällig, weshalb er zwingend zu unter-

bleiben hat. 

4.1.3.10.2 Steuerneutraler Gewinntransfer 

Neben dem finalen Verlustimport besteht ein gemeinschaftsrechtliches Risiko im Hinblick auf die 

Versagung eines steuerneutralen grenzüberschreitenden gruppeninternen Gewinntransfers. 

Denn zum einen stellt der im Rahmen des Einkommenszurechnungs-Modells zulässige steuerneutrale 

Gewinntransfer eine national begrenzte Steuervergünstigung dar. Da die Versagung der Steuerver-

günstigung für grenzüberschreitend tätige Konzerne eine dauerhafte Steuermehrbelastung des grenz-

überschreitenden Gewinntransfers bewirkt, dürfte die Begrenzung über das hinausgehen, was erforder-

lich ist, um die zwingenden Gründe des Allgemeininteresses zu wahren. Eine dauerhafte Benachteili-

gung des grenzüberschreitend tätigen Konzerns dürfte spätestens dann eintreten, soweit die gebiets-

fremde Tochtergesellschaft innerhalb der „fiktiven grenzüberschreitenden Gruppenphase“ Gewinnaus-

schüttungen vorgenommen hat und die gebietsansässige Muttergesellschaft ihre Beteiligung an der 

Tochtergesellschaft veräußert. Spätestens zu diesem Zeitpunkt dürfte die nationale Begrenzung der 

Steuervergünstigung gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verstoßen und folglich eine ge-

meinschaftswidrige Verletzung der Niederlassungsfreiheit darstellen.  

Als Folge einer festgestellten gemeinschaftswidrigen Diskriminierung wären die von gebietsfremden 

Tochtergesellschaften vorgenommenen Gewinnausschüttungen bei Erfüllung der Mindestbeteili-

gungsquote auf Ebene der gebietsansässigen Muttergesellschaft vollständig steuerlich freizustellen. 

Demnach könnten einkommensteuerpflichtige Gruppenträger einen steuerneutralen Vermögensüber-

gang aus der körperschaftsteuerlichen in die einkommensteuerliche Sphäre erreichen, während eine 

Hochschleusung der Auslandsgewinne auf das inländische Einkommensteuerniveau in Ermangelung 

existenter Besteuerungsrechte des deutschen Fiskus an den Auslandsgewinnen unterbleibt. Somit kön-

nen einkommensteuerpflichtige Gruppenträger eine dauerhafte unsachgerechte Steuerminderung errei-

chen. 
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Insoweit droht die Gefahr von erheblichen Steuerausfällen für den deutschen Fiskus, da er aus ge-

meinschaftsrechtlicher Sicht zu einer Freistellung von grenzüberschreitenden gruppeninternen Ge-

winnausschüttungen verpflichtet sein könnte, ohne dass er eine Kompensation durch die Besteuerung 

von Auslandsgewinnen erreichen kann. Zudem droht die Gefahr der Entstehung von weißen Einkünf-

ten im Hinblick auf zulässige einkommensteuerpflichtige Gruppenträger. 

4.1.3.10.3 Nachversteuerungsregelungen 

Die auf die inländische unmittelbare sowie mittelbare steuerliche Gruppe begrenzten Nachversteue-

rungsregelungen können sowohl eine gruppeninterne Steuervergünstigung als auch eine definitive 

Steuermehrbelastung auf Ebene des unmittelbaren bzw. mittelbaren Gruppenträgers auslösen. Im Ver-

hältnis zu gebietsfremden unmittelbaren sowie mittelbaren Konzerngesellschaften wird die aperiodi-

sche Verlustzuweisung an den gebietsansässigen Gruppenträger hingegen nicht gewährt.  

Da die Versagung der aperiodischen grenzüberschreitenden Verlustzuweisung an die gebietsansässige 

Muttergesellschaft einer dauerhaften Steuermehrbelastung derselben einhergeht, besteht ein Risiko der 

gemeinschaftswidrigen Verletzung der Niederlassungsfreiheit. Die steuerliche Ungleichbehandlung 

dürfte spätestens im Zeitpunkt der Veräußerung der Beteiligung an der gebietsfremden Konzerngesell-

schaft eintreten, wobei die nationale Begrenzung spätestens ab dann über das hinausgehen, was erfor-

derlich ist, um die zwingenden Gründe des Allgemeininteresses zu wahren. In Folge des Verstoßes 

gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit dürfte eine gemeinschaftswidrige Verletzung der Nie-

derlassungsfreiheit bestehen.  

Die fehlende aperiodische Nachversteuerung der gebietsfremden Tochtergesellschaft durch den in- 

oder ausländischen Fiskus dürfte für die Feststellung einer Diskriminierung unerheblich sein. So be-

wertete der EuGH in seinen Urteilen zu finalen Auslandsverlusten ein fehlendes Besteuerungsrecht 

des verlustimportierenden Mitgliedstaates an den Auslandsgewinnen in Bezug auf das Gebot zur Be-

rücksichtigung von finalen Auslandsverlusten als irrelevant. Demnach dürfte das Vorbringen der Ge-

fahr von Steuerausfällen allein nicht als Begründung für die Versagung der aperiodischen Steuerver-

günstigung für grenzüberschreitend tätige Konzerne anzuerkennen sein. 

Da die „fiktive grenzüberschreitende Gruppenbesteuerung“ mangels eines zulässigen grenzüberschrei-

tenden Gruppenantrags weder zeitlich noch sachlich begrenzt werden kann, dürften grenzüberschrei-

tend tätige Konzerne analogen Fall der aperiodischen Gewinnzuweisung erfolgreich einwenden kön-

nen, dass eine „fiktive grenzüberschreitende Gruppenbesteuerung“ wahlweise nicht geschlossen wor-

den ist. 

Im Ergebnis droht aufgrund der Nachversteuerungsregelungen folglich auch im Gewinnfall ein ge-

meinschaftliches Risiko der aperiodischen Verlustzuweisung in Höhe der thesaurierten Auslandsge-

winne. Eine Begrenzung des „fiktiven Verlustimports“ auf die erste Beteiligungsstufe dürfte im Hin-

blick auf die im Inland zulässige Begründung von mittelbaren steuerlichen Gruppen nicht zulässig 

sein. Im Hinblick auf mögliche Reihenfolgeprobleme sei auf den Abschnitt 2.3.3.4 zu verweisen.
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4.1.4 Zwischenfazit  

Die im Zusammenhang mit der Reform der Organschaft aufgestellten Anforderungen an eine moderne 

Gruppenbesteuerung werden im Rahmen des Einkommenszurechnungs-Modells mangelhaft umge-

setzt. 

So wird das Attribut der Modernität nur bedingt erfüllt. Zwar entfällt das Erfordernis zum Abschluss 

und Durchführung des Gewinnabführungsvertrags, so dass die Gruppenmitglieder den Gewinntransfer 

und Verlustausgleich in der Gruppenphase wahlweise vornehmen können. Allerdings ist die dauerhaf-

te steuerliche Ergebniszurechnung an einen vollständigen Ergebnistransfer geknüpft, da ansonsten 

aperiodische Sanktionen in Form von Nachversteuerungsregelungen greifen. Dabei können die regulä-

ren sowie fiktiven Nachversteuerungen die steuerliche Gruppe gegenüber der Einzelveranlagung steu-

erlich benachteiligen können. Darüber hinaus ist eine vollständige und dauerhafte steuerliche Ergeb-

niszurechnung bei Existenz von Minderheitsgesellschaftern regelmäßig nicht zulässig. Das Einkom-

menszurechnungs-Modell schneidet im internationalen Vergleich insoweit schlecht ab. 

Eine Steueraufkommensneutralität des Einkommenszurechnungs-Modells ist nur im Hinblick auf 

den nationalen Konzernkreis gegeben, soweit die Gruppenmitgliedskonten bei Beendigung der Grup-

penbesteuerung aufgrund eines vollständig vorgenommenen Ergebnistransfers ausgeglichen sind. Al-

lerdings ist auch in dieser Konstellation eine Steuerstundung im Hinblick auf die mögliche steuerneut-

rale Ausschüttung von handelsrechtlichen Mehrergebnissen unter Verwendung eines negativen Grup-

penmitgliedskontos festzustellen. Im Zeitpunkt der Beendigung der Gruppenbesteuerung nicht ausge-

glichene Konten können in diversen unsachgerechten Steuermehr- und Steuerminderbelastungen resul-

tieren. Da die Steuerpflichtigen Steuermehrbelastungen regelmäßig vermeiden und Steuerminderbelas-

tungen gestalterisch herbeiführen können, dürfte das Einkommenszurechnungs-Modell mit einem 

negativen Steueraufkommenseffekt einhergehen. Zudem unterliegen die Nachversteuerungsregelungen 

keinem gewerbesteuerlichen Zerlegungsmaßstab, so dass einige Gemeinden von ersatzlosen Steuer-

ausfällen betroffen sind, während andere Gemeinden unsachgerecht von Steuermehreinnahmen profi-

tieren. Weitere Steuerausfallrisiken sind im Hinblick auf die gemeinschaftlichen Vorgaben zu erbli-

cken. Insoweit dürfte das Einkommenszurechnungs-Modell mit dem Gebot der Steueraufkommens-

neutralität nicht vereinbar sein.
166

 

Die Technik des Einkommenszurechnungs-Modells resultiert zudem in einer Vielzahl von unsachge-

rechten Ergebnissen.  

So bewirken die Nachversteuerungsregelungen eine temporäre Steuermehrbelastung der steuerlichen 

Gruppe, die nicht selten mit einem finalen Untergang der aperiodischen Verlustzuweisung und somit 

mit dauerhaften Steuermehrbelastungen verbunden sein dürfte. Andererseits können die Steuerpflich-

tigen die Nachversteuerungsregelungen zu einer Steuerumgehung nutzen, indem sie die aperiodische 

Gewinnzuweisung zum Ausgleich aus der Vorgruppenphase stammenden Verlustvorträge nutzen. 

Einkommensteuerpflichtige Gruppenträger können mit Hilfe der Nachversteuerungsregelungen zudem 

eine Steuerstundung und Progressionsglättung bewirken. Bei schwankenden Gruppenergebnissen der 

Gruppengesellschaft können zudem Qualifikationskonflikte im Hinblick auf die Herkunft eines nega-

tiven Gruppenmitgliedskontos sowie fiktive Nachversteuerungen eintreten. 
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Die BMF-Facharbeitsgruppe erwartet Steuerausfälle im niedrigen einstelligen Milliardenbereich; vgl. BMF-

Bericht v. 15.9.2011, 141.Fellinger/Schmidt-Fehrenbacher gehen von deutlich geringeren Steuerausfällen aus; 

vgl. dies., Ubg 2012, 221. 
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In mehrstufigen Gruppenstrukturen hängt die Steuerbelastung im Wesentlichen von der Entscheidung 

ab, ob die Gruppenmitgliedskonten steuerbilanziell gespiegelt werden oder außerbilanziell zu erfassen 

sind. Im erstgenannten Fall sind regelmäßig temporäre Steuermehr- und Steuerminderbelastungen 

festzustellen. Ohne steuerbilanzielle Spiegelung bedarf es einer Sonderregelung, die mittelbare Grup-

penmitgliedskonten berücksichtigt, um die Nachversteuerung des Gruppenträgers sicherzustellen. 

Anderenfalls könnten einkommensteuerpflichtige Gruppenträger von einer dauerhaften steuerlichen 

Verlustzurechnung und einem zusätzlich dem Teilabzugsverfahren unterliegenden gruppeninternen 

Beteiligungsaufwand profitieren, was zur Entstehung von weißen Einkünften führt. Im Umkehrfall 

werden einkommensteuerpflichtige Gruppenträger systemwidrig doppelt belastet, weil sie neben der 

steuerlichen dauerhaften Gewinnzurechnung einen gruppeninternen Beteiligungsertrag dem Teilein-

künfteverfahren zu unterwerfen haben. Bei gegebenem Sachverhalt können die gruppeninternen Betei-

ligungserfolge zudem mehrfach dem Teileinkünfteverfahren unterliegen und den o.g. Effekt vervielfa-

chen. 

Mittelbare steuerliche Gruppen resultieren regelmäßig in Nachversteuerungen, zumal keine auf-

wandswirksamen mittelbaren Einlagen zulässig sind, so dass sie nur ausnahmsweise eine dauerhafte 

Ergebniszurechnung bewirken dürften. Zudem sieht das Einkommenszurechnungs-Modell keine Er-

leichterungen vor, soweit die zwischengeschaltete Tochtergesellschaft in die steuerliche Gruppe mit 

der Muttergesellschaft eingebunden ist, was in weiteren Qualifikationskonflikten resultieren kann. 

Eine entsprechende Sonderregelung fehlt ebenfalls für gruppeninterne Minderheitsgesellschafter. So-

mit resultiert das Einkommenszurechnungs-Modell auch dann in Nachversteuerungsregelungen, so-

weit gruppeninterne Minderheitsgesellschafter an einem anderen Gruppenmitglied beteiligt sind. Ur-

sächlich hierfür ist das auf Ebene des Gruppenträgers zu führende Gruppenmitgliedskonto, welchen 

den Ergebnistransfer im Verhältnis zu außenstehenden sowie gruppeninternen Minderheitsgesellschaf-

tern nicht widerspiegelt. Zudem resultiert der Reformvorschlag in Vermögensverschiebungen zuguns-

ten des Gruppenträgers und zuungunsten der Minderheitsgesellschafter. 

Nicht zuletzt gehen die Nachversteuerungsregelungen über das erforderliche Maß hinaus, um eine 

Verknüpfung zwischen der steuerlichen Verlustzurechnung und der wirtschaftlichen Verlusttragung 

des Gruppenträgers sicherzustellen. Darüber hinaus können die Nachversteuerungsregelungen trotz 

einer fehlenden Verlusttragung des Gruppenträgers in mehrstufigen Gruppenstrukturen auf einer fal-

schen Beteiligungsebene oder bei Beteiligung von Minderheitsgesellschaftern überhaupt nicht greifen. 

Aufgrund zusätzlicher Qualifikationskonflikte sowie fiktiven Nachversteuerungen ist der Mechanis-

mus der Nachversteuerung ungeeignet, eine Verknüpfung zwischen der steuerlichen Verlustzurech-

nung und der wirtschaftlichen Verlusttragung herzustellen. Der diesbezügliche Prüfungsauftrag einer 

laufenden Verlustzurechnungsbegrenzung auf den Beteiligungsbuchwert schafft ebenfalls keine Abhil-

fe, zumal er mit neuen Problemstellungen einhergeht. 

Das Einkommenszurechnungs-Modell ist im Hinblick auf die gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben 

mit enormen Steuerausfallrisiken verbunden. Diese erschöpfen sich nicht nur in einem übermäßigen 

unmittelbaren sowie mittelbaren Verlustimport sondern umfassen auch den steuerneutralen grenzüber-

schreitenden Gewinntransfer, die zusätzliche Berücksichtigung von grenzüberschreitenden Beteili-

gungsaufwendungen nach dem Teilabzugsverfahren gem. § 3c Abs. 2 EStG sowie die aperiodische 

„fiktive Verlustzuweisung“. Der ggf. vorgesehene Import von Liquidationsverlusten der gebietsfrem-

den Tochtergesellschaft respektive des Aufwandes der gebietsansässigen Muttergesellschaft aus der 

Beteiligung an der liquidierten Tochtergesellschaft ist äußerst gestaltungsanfällig und mit dem ge-

meinschaftlich gebotenen Verlustimport nicht vereinbar, weshalb er abzulehnen ist. 
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Die Akzeptanz der Wirtschaft zum Einkommenszurechnungs-Modell dürfte ebenfalls gering ausfal-

len, weil die steuerliche Gruppe (unverschuldet) einer dauerhaften Steuermehrbelastung im Vergleich 

zu der Einzelveranlagung ausgesetzt werden kann. Zudem ermöglicht der Reformvorschlag weder die 

fakultative Fortführung noch den Neuabschluss von Gewinnabführungsverträgen, was eine Anpas-

sungswelle von Unternehmensverträgen und die Neuvereinbarung bisheriger Ausgleichszahlungen zur 

Folge hätte. 

In der Gesamtbetrachtung erscheint das Einkommenszurechnungs-Modell daher ungeeignet, um die 

bestehende Organschaft zu reformieren. 
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4.2 IFSt-Modell 

4.2.1 Voraussetzungen 

Die steuerliche Gruppe kann wahlweise durch einen Gruppenantrag begründet werden und individuell 

ausgewählte Gruppenmitglieder umfassen. Die fünfjährige Mindestdauer wird beibehalten und die 

Mindestbeteiligungsquote wie im Einkommenszurechnungs-Modell auf 75% des Nennkapitals und der 

Stimmrechte erhöht. Steuerumlageverträge sind für die Anerkennung der steuerlichen Gruppe nicht 

erforderlich, sollen jedoch im Gesellschaftsrecht obligatorisch geregelt werden. 

Die persönlichen Voraussetzungen orientieren sich am aktuellen Rechtsstand, so dass Gruppengesell-

schaften nur Kapitalgesellschaften und als Gruppenträger jedes bilanzierende gewerbliche Unterneh-

men fungieren dürfen.  

Für die Qualifikation als Gruppenträger reicht es bereits aus, wenn der Ort der Geschäftsleitung oder 

der Sitz des Unternehmens im Inland belegen ist. Im Drittland ansässige Unternehmen, die im Inland 

eine Betriebsstätte begründen, dürfen folglich weiterhin als Gruppenträger fungieren. Für doppelt an-

sässige Gruppenträger mit Ort der Geschäftsleitung im Ausland gilt als zusätzliche Voraussetzung, 

dass die Beteiligung an der inländischen Gruppengesellschaft der inländischen Betriebsstätte zugeord-

net werden muss (Betriebstättenvorbehalt). Des Weiteren dürfen Unternehmen ohne Begründung einer 

inländischen Steuerpflicht als Gruppenträger fungieren, soweit aus dem abkommensrechtlichen Ge-

sellschafter-Diskriminierungsverbot eine zwingende Gleichstellung des ausländischen mit einem in-

ländischen Gesellschafter resultiert.
167

 In diesem Fall wird im Wege eines Treaty-Override eine inlän-

dische Betriebsstätte des ausländischen Unternehmens im Inland fingiert, so dass eine beschränkte 

Steuerpflicht des ausländischen Unternehmens im Inland begründet wird.  

Gruppengesellschaften müssen ihren Ort der Geschäftsleitung im Inland haben. EU-/EWR-Gesell-

schaften mit Ort der Geschäftsleitung im Ausland und Sitz im Inland können zudem mit ihren inländi-

schen Betriebsstätten in die Gruppenbesteuerung eingebunden werden. 

Soweit ein inländisches Unternehmen an einer Kapitalgesellschaft in Höhe von mindestens 75% betei-

ligt ist, kann er unabhängig von der konkreten Gruppeneinbindung sowie der Ansässigkeit der Toch-

terkapitalgesellschaft finale Liquidations- und ähnliche Verluste für körperschaftsteuerliche Zwecke 

geltend machen. 

Das IFSt-Modell ist zudem mit fakultativ durchgeführten Ergebnisabführungsverträgen vereinbar. 

4.2.2 Rechtsfolgen 

Wie im Einkommenszurechnungs-Modell werden dem Gruppenträger die laufenden Gruppenergebnis-

se aller Gruppenmitglieder regelmäßig vollständig und zudem definitiv zugerechnet. Die Fiktion eines 

einheitlichen Unternehmens für Zwecke der Zinsschranke sowie gewerbesteuerlicher Korrekturvor-

schriften und der gewerbesteuerlichen Zerlegung im Grundsatz beibehalten. Durchbrechungen dieser 

Grundsätze können auftreten, sofern Gruppengesellschaften über eigene Verlust-, Zins- oder EBIT-

DA-Vorträge aus der Vorgruppenphase verfügen, da diese (auf Ebene der Gruppengesellschaft) be-

grenzt nutzbar sind.
168

 Soweit die Gruppengesellschaft über eigene Verlustvorträge verfügt, sind diese 

vorrangig mit eigenen Gewinnen zu verrechnen, was die Gewinnzurechnung an den Gruppenträger 

                                                           
 

167
 Vgl. BFH-Urteil vom 9.2.2011, I R 54, 55/10, DStR 2011, 762.  

168
 Vgl. Ismer, DStR 2012, 827. 
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reduziert. Eine Konkretisierung der begrenzten Verwertung der Zins- und EBITDA-Vorträge von 

Gruppengesellschaft steht noch aus. Die Verlust-, Zins- sowie EBITDA-Vorträge des Gruppenträgers 

bleiben weiterhin unbegrenzt nutzbar. Zudem wird die Bruttomethode gemäß § 15 S. 1 Nr. 2 KStG 

beibehalten. 

Zentrales Element des IFSt-Modells stellen die für jede Gruppengesellschaft separat zu führenden 

Gruppengesellschafts- und Gruppenträgerkonten dar, welche in unmittelbaren steuerlichen Gruppen 

regelmäßig wertmäßig miteinander korrespondieren. Das Gruppenträgerkonto stellt ein „Unterkonto 

zum Buchwert der Beteiligung des Gruppenträgers an der Gruppengesellschaft“ dar. Die steuerliche 

Ergebniszurechnung an den Gruppenträger wird durch „erfolgsneutrale Buchung“ auf dem Gruppen-

gesellschafts- und Gruppenträgerkonto gespiegelt. Ein „ertragsteuerneutraler“ gruppeninterner Ge-

winntransfer ist in Höhe und unter Verwendung des positiven Gruppengesellschaftskontos zulässig, 

wobei das Gruppenträgerkonto korrespondierend „erfolgsneutral“ zu mindern ist. Der Ausgleich eines 

in der Gruppenphase entstandenen Gruppenverlustes ist als reguläre Einlage zu erfassen, so dass we-

der das Gruppengesellschafts- noch das Gruppenträgerkonto durch die Einlage tangiert werden. Ein 

bei Beendigung der Gruppenbesteuerung nicht ausgeglichenes Gruppengesellschaftskonto resultiert in 

einer aperiodischen Anpassung des steuerlichen Einlagekontos der Gruppengesellschaft. Ein zu die-

sem Zeitpunkt nicht ausgeglichenes Gruppenträgerkonto resultiert in einer Anpassung des steuerbilan-

ziellen Beteiligungsbuchwerts an der Gruppengesellschaft. 

Folglich stellt das Gruppengesellschaftskonto ein außerbilanzielles Verrechnungskonto dar, während 

das Gruppenträgerkonto - spätestens im Zeitpunkt der Beendigung der Gruppenbesteuerung - als steu-

erbilanzielles Verrechnungskonto zu qualifizieren ist.  

Durch diese Technik werden gruppeninterne Beteiligungserfolge für steuerliche Zwecke idealerweise 

eliminiert, so dass eine doppelte Erfassung der Gruppenergebnisse im Rahmen der Ergebniszurech-

nung und als gruppeninterner Beteiligungserfolg regelmäßig vermieden werden kann. Dementspre-

chend bedarf es keiner aperiodischen Nachversteuerungsregelungen, um einen unterbliebenen Vermö-

genstransfer von der körperschaftsteuerlichen- in die einkommensteuerliche Sphäre zu sanktionieren.
 
 

Zu Beginn der Gruppenbesteuerung weisen das Gruppengesellschafts- und Gruppenträgerkonto je-

weils einen Wert von null. Beide Konten sind in Höhe des dem Gruppenträger zugerechneten Grup-

pengewinns der Gruppengesellschaft erfolgsneutral zu erhöhen. Entsprechend sind beide Konten um 

einen dem Gruppenträger zugerechneten Steuerbilanzverlust der Gruppengesellschaft erfolgsneutral zu 

mindern. 

Zudem sind auf Ebene der Gruppengesellschaft das außerbilanzielle steuerliche Einlagekonto und das 

außerbilanzielle Altrücklagenkonto zu erfassen. Das Altrücklagenkonto entspricht wertmäßig dem zu 

Beginn der Gruppenbesteuerung festgestelltem positiven ausschüttbaren Gewinn i.S.d. §§ 27 ff. KStG. 

Während freiwillige vom Gruppenträger und Minderheitsgesellschafter quotal vorgenommene Einla-

gen das Gruppengesellschafts- und Gruppenträgerkonto nicht tangieren, gilt die nachfolgende Ver-

wendungsreihenfolge der außerbilanziellen Konten der Gruppengesellschaft für den freiwilligen Ge-

winntransfer an beide Gesellschaftergruppen: 

Gewinntransfer an den Gruppenträger: 

1. Verwendung eines positiven Gruppengesellschaftskontos 

2. Verwendung eines (positiven) Altrücklagenkontos 

3. Verwendung eines steuerlichen Einlagekontos 

4. Verwendung eines negativen ausschüttbaren Gewinns. 
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Gewinntransfer an Minderheitsgesellschafter: 

1. Verwendung eines (positiven) Altrücklagenkontos 

2. Verwendung eines steuerlichen Einlagekontos 

3. Verwendung eines negativen ausschüttbaren Gewinns. 

An den Gruppenträger erfolgte Ausschüttungen unter vorrangiger Verwendung des Gruppengesell-

schaftskontos sind steuerneutral unter gleichzeitiger Minderung des Gruppenträgerkontos zu erfassen. 

Ausschüttungen an den Gruppenträger unter nachrangiger Verwendung des positiven Altrücklagen-

kontos stellen einen regulären (gruppenexternen) Ausschüttungsertrag des Gruppenträgers dar. Eine 

nachrangige steuerliche Einlagenrückgewähr an den Gruppenträger ist erfolgsneutral unter gleichzeiti-

ger Minderung seines Beteiligungswerts an der Gruppengesellschaft zu erfassen. Zuletzt ist ein nega-

tiver ausschüttbarer Gewinn der Gruppengesellschaft zu verwenden, welcher einen regulären (grup-

penexternen) Ausschüttungsertrag des Gruppenträgers darstellt. 

Ausschüttungen an gruppeninterne sowie gruppenexterne Minderheitsgesellschafter tangieren weder 

das Gruppengesellschafts- noch das Gruppenträgerkonto. Für die an Minderheitsgesellschafter erfolg-

ten Ausschüttungen ist ein etwaiges Altrücklagenkonto vorrangig zu verwenden, die einer Ausschüt-

tungsbelastung unterliegen. Nachrangig ist das steuerliche Einlagekonto zu verwenden, welches er-

folgsneutral unter Minderung ihres Beteiligungsbuchwerts zu erfassen ist. Zuletzt ist ein negativer 

ausschüttbarer Gewinn der Gruppengesellschaft zu verwenden, welcher einen regulären Ausschüt-

tungsertrag der Minderheitsgesellschafter darstellt. Die obige Reihenfolgenregelung tritt anstelle der 

Regelungen des § 16 KStG. 

In mittelbaren steuerlichen Gruppen dürften sich das Gruppengesellschafts- und Gruppenträgerkonto 

auseinander entwickeln, sofern kein phasengleicher Ergebnistransfer vollzogen wird. Für diesen Fall 

wird eine Fiktion angedacht, bei der Gewinnausschüttungen einer zwischengeschalteten Tochterge-

sellschaft an den Gruppenträger eine vorrangige steuerneutrale Weiterleitung von Gewinnausschüttun-

gen der Gruppengesellschaft an die zwischengeschaltete Tochtergesellschaft anzunehmen. 

Die steuerliche Verlustzurechnung erfolgt vollständig und definitiv. Lediglich in einer nicht favorisier-

ten Alternative wird eine auf das „Investment“ des Gruppenträgers begrenzte laufende Verlustzurech-

nung vorgesehen. Zudem sollen „echte“ finale Liquidationsverluste von im Inland, in EU/EWR- sowie 

Drittstaaten ansässigen Tochtergesellschaften auf Ebene der im Inland ansässigen Muttergesellschaft 

als abzugsfähige Betriebsausgaben anerkannt werden.  
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4.2.3 Problemstellungen 

4.2.3.1 Gewinnfall 

4.2.3.1.1 Vollausschüttung 

Soweit der von der Gruppengesellschaft erzielte Gruppengewinn vollständig und phasenverschoben 

innerhalb der Gruppenphase an den Gruppenträger ausgeschüttet werden kann, sind das Gruppenge-

sellschafts- und Gruppenträgerkonto ausgeglichen, weshalb aperiodische Anpassungen unterbleiben 

können. 

Phasenverschobene Gewinnausschüttungen können idealerweise steuerneutral unter Verwendung des 

positiven Gruppengesellschafts- und Gruppenträgerkontos erfolgen.  

Hingegen wird die (phasengleiche) Vorabausschüttung regelmäßig und fälschlicherweise als Aus-

schüttungsertrag unter Verwendung des positiven Altrücklagenkontos oder des negativen ausschüttba-

ren Gewinns der Gruppengesellschaft erfasst. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Gruppengesell-

schafts- und Gruppenträgerkonto erst zum Schluss des abgelaufenen Wirtschaftsjahres festzustellen 

sind und somit im Zeitpunkt der Vorabausschüttung keinen positiven Wert aufweisen. Ausnahmsweise 

erfolgt die Vorabausschüttung erfolgsneutral, soweit sie als Einlagenrückgewähr unter Verwendung 

des steuerlichen Einlagekontos der Gruppengesellschaft erfolgen sollte. 

Zu beachten ist, dass die Vorabausschüttung der Gruppengesellschaft das zum Schluss des Wirt-

schaftsjahres festzustellende Gruppengesellschafts- und Gruppenträgerkonto nicht mindert. Im Hin-

blick auf den im letzten Wirtschaftsjahr der Gruppenbesteuerung erzielten Gruppengewinn, ist ein 

Ausgleich des Gruppengesellschafts- und Gruppenträgerkontos folglich nicht möglich. Denn im letz-

ten Wirtschaftsjahr der Gruppenbesteuerung (erwartete) Gruppengewinn kann entweder innerhalb der 

Gruppenphase vorab oder aber erst nach Beendigung der Gruppenbesteuerung phasenverschobene 

ausgeschüttet werden.  

Bei Beendigung der Gruppenbesteuerung weisen das Gruppengesellschafts- und Gruppenträgerkonto 

im Gewinnfall daher positive Werte aus, welche sowohl auf einer fälschlicherweise steuerwirksam 

erfassten Vorabausschüttung, einer erfolgsneutral erfassten Einlagenrückgewähr oder der Thesaurie-

rung von Gruppengewinnen beruhen können.  

Da die Ausschüttungsbelastung der Vorabausschüttung nicht umgekehrt wird, ist zunächst eine dies-

bezügliche temporäre Steuermehrbelastung der steuerlichen Gruppe festzustellen. Erst im Zeitpunkt 

der Veräußerung der Beteiligung an der ausgeschiedenen Gruppengesellschaft wird ein korrespondie-

render Beteiligungsaufwand realisiert, da der steuerbilanzielle Beteiligungsbuchwert an der Gruppen-

gesellschaft um das positive Gruppenträgerkonto zu erhöhen ist. Da ein etwaiger Beteiligungsaufwand 

gem. § 8b Abs. 3 S. 2 KStG steuerlich nicht zu berücksichtigen ist, entfaltet die temporäre Steuer-

mehrbelastung für körperschaftsteuerpflichtige Gruppenträger einen dauerhaften Charakter.  

Wie bereits im Rahmen des Einkommenszurechnungs-Modells erörtert, kann eine Vollausschüttung 

regelmäßig nicht vollständig erfolgen, soweit die Gruppengesellschaft die steuerliche Gruppe mit ei-

nem Verlustvortrag begründet oder in der Gruppenphase Beträge in die gesetzliche, satzungsmäßige 

oder wirtschaftlich begründete Gewinnrücklagen eingestellt hat. Ebenfalls erfordert die Vollausschüt-

tung eine vorherige Einlage des Gruppenträgers, soweit die Gruppengesellschaft in der Gruppenphase 

steuerbilanzielle Mehrgewinne realisiert hat.  
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Die steuerlichen Implikationen von verbleibenden positiven Salden, die auf einer zwingenden oder 

freiwilligen Thesaurierung von Gruppengewinnen beruhen, werden im nachfolgenden Abschnitt erör-

tert. 

4.2.3.1.2 Thesaurierung 

Soweit die Gruppengesellschaft ihren Gewinn wahlweise thesauriert, greifen die aperiodischen Anpas-

sungen des IFSt-Modells. 

Ein positives Gruppengesellschaftskonto ist im Zeitpunkt der Beendigung der Gruppenbesteuerung 

aufzulösen und dem steuerlichen Einlagekonto der Gruppengesellschaft gutzuschreiben. Folglich kön-

nen die thesaurierten Gruppengewinne auch nach Beendigung der Gruppenbesteuerung steuerneutral 

an den Gruppenträger transferiert werden. Da die gruppeninternen Beteiligungserfolge über die Dauer 

der Gruppenbesteuerung hinaus für steuerliche Zwecke eliminiert bleiben, bedarf es keiner Nachver-

steuerungsregelungen. Insbesondere im Hinblick auf einkommensteuerpflichtige Gruppenträger ist der 

künftige steuerneutrale Vermögensübergang von der körperschaftsteuerlichen in die einkommensteu-

erliche Sphäre sichergestellt, so dass es keiner Nachversteuerungsregelungen bedarf.  

Die aperiodische Anpassung des Gruppengesellschaftskontos geht jedoch mit temporären Steuermehr-

belastungen des ausgeschiedenen Gruppenträgers einher, soweit für die Gruppengesellschaft ein Alt-

rücklagenkonto festgestellt worden ist oder die Gruppengesellschaft nach Beendigung der Gruppenbe-

steuerung Gewinne erzielt. Denn während der Gewinntransfer innerhalb der Gruppenphase vorrangig 

steuerneutral unter Verwendung des positiven Gruppengesellschaftskonto und erst nachrangig steuer-

wirksam unter Verwendung eines positiven Altrücklagenkonto erfolgt, kehrt sich die Verwendungs-

reihenfolge nach Beendigung der Gruppenbesteuerung um. Da das Altrücklagenkonto außerhalb der 

Gruppenphase in einem positiven ausschüttbaren Gewinn der ausgeschiedenen Gruppengesellschaft 

resultiert, sind sowohl die Altrücklagen als auch die nach Beendigung der Gruppenbesteuerung erziel-

ten Gewinne nunmehr vorrangig vor dem steuerlichen Einlagekonto zu verwenden, welches um die 

thesaurierten Gruppengewinne zu erhöhen ist.  

Des Weiteren entfaltet die aperiodische Anpassung des Gruppengesellschaftskontos eine Drittwirkung 

im Verhältnis zu gruppenexternen Gesellschaftern. Insbesondere wenn die Beendigung der Gruppen-

besteuerung auf einem Veräußerungsvorgang beruht, kann der Erwerber die thesaurierten Gruppenge-

winne erfolgsneutral unter Verwendung des aperiodisch aufgestockten steuerlichen Einlagekontos der 

Gruppengesellschaft vereinnahmen und somit eine Steuerstundung erreichen. Im analogen Verlustfall 

kann ein negatives Gruppengesellschaftskonto nicht ausgeglichen werden, so dass der Erwerber ab-

weichend einen steuerwirksamen Ausschüttungsertrag anstelle einer erfolgsneutralen Einlagenrück-

gewähr erzielt. 

Im Zeitpunkt der Beendigung der Gruppenbesteuerung ist zudem ein positives Gruppenträgerkonto 

aufzulösen und dem steuerbilanziellen Beteiligungsbuchwert des Gruppenträgers an der Gruppenge-

sellschaft zuzuschreiben. Auf diese Weise wird die steuerliche Eliminierung von gruppeninternen 

Beteiligungserfolgen auch im Veräußerungsfall sichergestellt, da der steuerbilanzielle Veräußerungs-

gewinn um das zugeschriebene Gruppenträgerkonto gemindert wird. Allerdings bedarf es einer Klar-

stellung, dass die im Zeitpunkt der Beendigung der Gruppenbesteuerung vorgesehene steuerbilanzielle 

Zuschreibung keinen steuerwirksamen Beteiligungsertrag darstellt. Dieser müsste durch eine außerbi-

lanzielle Korrektur vollständig eliminiert werden. 

Dem Wortlaut des IFSt-Modells haben die Gutschriften und Belastungen des Gruppenträgerkontos 

„jeweils erfolgsneutral“ zu erfolgen. Die Erfolgsneutralität soll dabei sowohl für die zugerechneten 

Steuerbilanzergebnisse der Gruppengesellschaft als für phasenverschobene Gewinnausschüttungen der 
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Gruppengesellschaft unter Verwendung des Gruppengesellschaftskontos gelten. Hingegen soll der 

Transfer von Gruppengewinnen „grundsätzlich weiterhin ertragsteuerneutral erfolgen.“ Diese Vorga-

ben sprechen für eine laufende außerbilanzielle Erfassung des Gruppenträgerkontos, während verein-

nahmte gruppeninterne Gewinnausschüttungen steuerbilanziell realisiert und durch außerbilanzielle 

Gegenkorrektur vollständig eliminiert werden. 

Gleichzeitig soll das Gruppenträgerkonto jedoch ein „Unterkonto zum (steuerbilanziellen) Buchwert 

der Beteiligung des Gruppenträgers an der Gruppengesellschaft“ darstellen, welches bei Beendigung 

der Gruppenbesteuerung untergeht und den steuerbilanziellen Beteiligungsbuchwert erhöht bzw. min-

dert. Zudem soll ein dem Gruppenträger „zugerechnete Verlust über das Gruppenträgerkonto schon 

den Beteiligungsbuchwert und damit die Basis für Teilwertabschreibungen“ mindern, was für eine 

bereits laufende steuerbilanzielle Realisierung des Gruppenträgerkontos sprechen könnte.  

In diesem Fall käme es zu einer steuerbilanziellen Spiegelung der steuerlichen Ergebniszurechnung, 

was mit Folgeproblem in mehrstufigen Gruppenstrukturen einhergeht. Zudem tangierte die steuerbi-

lanzielle Spiegelung der steuerlichen Ergebniszurechnung den ausschüttbaren Gewinn des Gruppen-

trägers, so dass seine Gewinnausschüttungen fälschlicherweise als Einlagenrückgewähr oder umge-

kehrt eine Einlagenrückgewähr fälschlicherweise als Ausschüttungsertrag zu erfassen sein könnten. Im 

Hinblick auf die gebietsansässigen Gesellschafter des Gruppenträgers entstehen dadurch temporäre 

Mehr- und Minderbelastungen, die im Verhältnis zu gebietsfremden Gesellschaftern dauerhafte Wir-

kung entfalten. 

Gegen die steuerbilanzielle Spiegelung des Gruppenträgerkontos kann wiederum aufgeführt werden, 

dass die gruppeninternen Gewinnausschüttungen nicht wie gefordert „ertragsteuerneutral“ sondern 

gänzlich „erfolgsneutral“ vereinnahmt werden.
169

 Zudem könnte die vom IFSt-Modell ausdrücklich 

geforderte „erfolgsneutrale“ laufende Anpassung des Beteiligungsbuchwerts nur noch erreicht werden, 

indem die Gegenbuchung über das Steuerbilanzkapital anstelle des Steuerbilanzgewinns des Gruppen-

trägers erfolgt. Eine solche Vorgehensweise kann dem Reformvorschlag nicht entnommen werden und 

würde die aperiodisch vorgesehenen Anpassungen konterkarieren.  

Unabhängig von der laufenden steuerbilanziellen oder außerbilanziellen Erfassung des Gruppenträger-

kontos sind die von der Gruppengesellschaft thesaurierten Gruppengewinne spätestens bei Beendigung 

der Gruppenbesteuerung steuerbilanziell auf Ebene des Gruppenträgers zu spiegeln. Insoweit nimmt 

das Gruppenträgerkonto zumindest eine „Zwitterstellung“ ein. 

Aufgrund der essentiellen Bedeutung der steuerbilanziellen vs. außerbilanziellen Erfassung des Grup-

penträgerkontos wäre eine entsprechende Konkretisierung wünschenswert. 

Im Ergebnis ist festzustellen, dass die aperiodische Anpassung des Gruppengesellschafts- und Grup-

penträgerkontos im Thesaurierungsfall in temporären Steuermehrbelastungen einhergehen können. 

Dies gilt sowohl im Hinblick auf unterjährig als auch auf nach Beendigung der Gruppenbesteuerung 

vorgenommene Gewinnausschüttungen. Steuerwirksam zu erfassende unterjährige Gewinnausschüt-

tungen können im Verhältnis zu körperschaftsteuerpflichtigen Gruppenträgern zudem in dauerhaften 

Steuermehrbelastungen resultieren, da ein damit korrespondierender künftiger Veräußerungsverlust 

vollständig außerbilanziell wieder hinzuzurechnen ist. Zudem entfaltet die aperiodische Anpassung 

des Gruppengesellschaftskontos ihre Wirkung für gruppenexterne Gesellschafter. Ebenfalls besteht 
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Die BMF-Facharbeitsgruppe verneint eine steuerbilanzielle Spiegelung, wobei sie sich ausschließlich auf das 

Gruppengesellschaftskonto bezieht und keine Aussage zum Gruppenträgerkonto trifft; vgl. BMF-Bericht v. 

15.9.2011, 134. 
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Konkretisierungsbedarf im Hinblick auf die steuerliche laufende sowie aperiodische Erfassung des 

Gruppenträgerkontos. 

4.2.3.1.3 Beispielsfall 

Beispiel 8 (IFStM): Gewinnfall  

Sachverhalt: 

Der Gruppenträger (GT) ist Alleingesellschafter der Gruppengesellschaft (GG). Die Anschaffungskosten von GT 

aus der Beteiligung an GG betragen 100. Das Steuerbilanzkapital von GG beträgt zu Beginn der Gruppenbe-

steuerung 100 und entspricht dem Nennkapital. In der Gruppenphase erzielt GG einen Jahresüberschuss von 

100, welcher sowohl dem zuzurechnenden Steuerbilanzergebnis als auch dem zu versteuernden Einkommen 

entspricht. GG schüttet ihren Gewinn vollständig und phasenverschoben an GT aus. Anschließend soll die 

Gruppenbesteuerung beendet und die Beteiligung an GG veräußert werden.  

GT kann ein Einkommen- (Alt. 1) oder Körperschaftsteuersubjekt sein (Alt. 2), dessen Grenzsteuerbelastung 

entsprechend 45% bzw. 30% betragen soll. Die Grenzsteuerbelastung von GG soll 30% betragen. 

Aus Vereinfachungsgründen sollen etwaige Verlustvorträge als erstattet gelten und auf die Vornahme von Steu-

erumlagen verzichtet werden. 

Rechtsfolgen: 

EZR lfd. St

GT GG

Höhe St AK
stl. 

EinlK
Höhe St

Alt. 1 100 100 0 0 45 0 0 0 0 45

Alt. 2 100 100 0 0 30 0 0 0 0 30

∑ St
VE

GT

aperiodische 

Anpassungen 

GT

BE

GT

GTK 

& 

GGK GT

 

Die Ergebniszurechnung (EZR) an GT beträgt unabhängig von der Gewinnausschüttung 100 und resultiert in 

einer zutreffenden laufenden Steuerbelastung i.H.v. 45 (Alt. 1) bzw. 30 (Alt. 2).  

Der von GG erzielte Gruppengewinn ist am Ende der Periode auf Ebene von GG als Zugang zum ausschüttba-

ren Gewinn sowie zum Gruppengesellschaftskonto (GGK) und auf Ebene von GT als Zugang zum Gruppenträ-

gerkonto (GTK) zu erfassen. 

Soweit die Gewinnausschüttung phasenverschoben vorgenommen wird, sind der ausschüttbare Gewinn von GG 

sowie das GGK von GG und das GTK von GT von 100 auf 0 zu mindern. Die Gewinnausschüttung ist auf Ebene 

von GT als steuerneutraler Beteiligungsertrag (BE) zu erfassen, da das positive GTK für sie zu verwenden ist. 

Bei Beendigung der Gruppenbesteuerung sind das GGK und das GTK ausgeglichen, weshalb keine aperiodi-

schen Anpassungen erforderlich sind. 

Das handels- und steuerbilanzielle sowie das zu versteuernde Veräußerungsergebnis (VE) von GT beträgt je-

weils 0. 

Resultat: 

Das IFSt-Modell resultiert im Grundfall und bei unterstellter phasenverschobenen Vollausschüttung in einer 

zutreffenden Steuerbelastung von einkommen- und körperschaftsteuerpflichtigen Gruppenträgern. 
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Abwandlung 1: GG thesauriert ihren Gruppengewinn 

EZR lfd. St

GT GG

Höhe St AK
stl. 

EinlK
Höhe St

Alt. 1 100 100 0 100 45 100 100 0 0 45

Alt. 2 100 100 0 100 30 100 100 0 0 30

∑ St
VE

GT

aperiodische 

Anpassungen 

GT

BE

GT

GTK 

& 

GGK GT

 

Abweichend vom Grundfall thesauriert GG ihren Gruppengewinn, so dass das GGK von GG und das GTK von 

GT bei Beendigung der Gruppenbesteuerung einen positiven Saldo von 100 ausweist. Daher greifen aperiodi-

sche Anpassungen, die zu einer Umbuchung des ausschüttbaren Gewinns von GG auf ihr steuerliches Einlage-

konto und einer Umbuchung des GTK auf den Beteiligungsbuchwert an GG führen.  

Spätestens zu diesem Zeitpunkt realisiert GT einen steuerbilanziellen Beteiligungsertrag (BE). Es bedarf einer 

Klarstellung, dass dieser steuerneutral zu erfassen ist. 

Während GT ein handelsrechtliches Veräußerungsergebnis von 100 erzielt (= thesaurierter Gruppengewinn von 

GG) beträgt sein steuerbilanzielles Veräußerungsergebnis (VE) 0, weil seine Anschaffungskosten (AK) um 100 

zu erhöhen sind. 

Sollte GG nach Beendigung der Gruppenbesteuerung aber vor dem Veräußerungsvorgang eine Gewinnaus-

schüttung an GT vornehmen, erfolgt diese für steuerliche Zwecke unter Verwendung des steuerlichen Einlage-

kontos (Einlagenrückgewähr). Diese ist erfolgsneutral unter Minderung seiner Anschaffungskosten zu erfassen. 

Nach erfolgter Ausschüttung erzielt GT ein handels- und steuerbilanzielles VE von 0. 

Insoweit erweisen sich die aperiodischen Anpassungen vorteilhaft ggü. den Nachversteuerungsregelung des 

Einkommenszurechnungs-Modells, weil temporäre Steuermehrbelastungen und die „typisierende“ mit dem Tei-

leinkünfteverfahren zusammenhängende Mehrbelastung von einkommensteuerpflichtigen GT unterbleiben. 

Allerdings wird spätestens aperiodisch ein steuerbilanzieller Beteiligungserfolg auf Ebene von GT ausgewiesen, 

obwohl sie handelsrechtlich noch nicht realisiert worden sind. Dies hat Rückauswirkungen auf die Ausschüt-

tungsbelastung im Verhältnis zu den gruppenexternen Anteilseignern von GT. 

Zudem kann das steuerliche Einlagekonto auch auf den Erwerber übergehen und wirkt somit über die Gruppen-

besteuerung hinaus. 

Nicht zuletzt könnte ein steuerneutraler Rücktransfer daran scheitern, dass GG über Altrücklagen verfügt oder 

künftig weitere Gewinne erzielt. Denn der ausschüttbare Gewinn von GG ist nach Beendigung der Gruppenbe-

steuerung vorrangig vor dem steuerlichen Einlagekonto zu verwenden (temporäre Steuermehrbelastung). 

Resultat: 

Das IFSt-Modell resultiert auch im Thesaurierungsfall in besseren Ergebnissen als das Einkommenszurech-

nungs-Modell. Allerdings wirken sich die aperiodischen Anpassungen auch im Verhältnis zu gruppenexternen 

Gesellschaftern aus. Zudem kann der thesaurierte Gruppengewinn nach Beendigung der Gruppenbesteuerung 

nicht vorrangig steuerneutral ausgekehrt werden.  
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Abwandlung 2: GG schüttet den Gewinn phasengleich aus 

EZR lfd. St

GT GG

Höhe St AK
stl. 

EinlK
Höhe St

Alt. 1 100 100 27,0 100 45 100 100 -100 -27 45,0

Alt. 2 100 100 1,5 100 30 100 100 -100 0 31,5

∑ St
VE

GT

aperiodische 

Anpassungen 

GT

BE

GT

GTK 

& 

GGK GT

 

Abweichend vom Grundfall sind für die phasengleiche (Vorab-)Ausschüttung nicht das positive GGK und GTK 

sondern der negative ausschüttbare Gewinn von GG zu verwenden. Die phasengleiche Gewinnausschüttung 

unterliegt der regulären Ausschüttungsbelastung i.H.v. 27,0 (Alt. 1) bzw. 1,5 (Alt. 2), weil das GGK und das 

GTK erst zum Schluss des Wirtschaftsjahres festzustellen sind. 

Bei Beendigung der Gruppenbesteuerung sind das positive Saldo des GGK auf dem steuerlichen Einlagekonto 

von GG und das positive Saldo des GTK auf dem Beteiligungsbuchwert zu erfassen.  

Somit realisiert GT zwar ein handelsrechtliches VE von 0, welches für steuerbilanzielle Zwecke -100 beträgt. 

Im Verhältnis zu einkommensteuerpflichtigen Gruppenträgern wird die temporäre Steuermehrbelastung folglich 

eliminiert. Da körperschaftsteuerpflichtige Gruppenträger den Veräußerungsverlust steuerlich nicht geltend 

machen können, unterliegen sie einer dauerhaften Steuermehrbelastung. 

Resultat: 

Phasengleiche Gewinnausschüttungen können in temporären sowie dauerhaften Steuermehrbelastungen resul-

tieren. 

4.2.3.2 Verlustfall 

Ein von der Gruppengesellschaft erzielter Gruppenverlust kann nicht durch die erfolgsneutralen Einla-

gen des Gruppenträgers ausgeglichen werden. Daher weisen das Gruppengesellschafts- und Gruppen-

trägerkonto im Zeitpunkt der Beendigung der Gruppenbesteuerung ungeachtet einer erfolgsneutralen 

Einlage des Gruppenträgers stets negative Salden aus. 

Die aperiodische erfolgswirksame Minderung des Beteiligungsbuchwerts des Gruppenträgers stellt 

wiederum sicher, dass die gruppeninternen Beteiligungserfolge über die Dauer der Gruppenbesteue-

rung hinaus für steuerliche Zwecke eliminiert werden. Denn soweit der Gruppenträger die Beteiligung 

an der ausgeschiedenen Gruppengesellschaft veräußert, realisiert er zwar einen handels- jedoch keinen 

steuerbilanziellen Veräußerungsverlust, da sein steuerbilanzieller Beteiligungsbuchwert in Höhe des 

Gruppenverlustes gemindert ist. Somit können insbesondere einkommensteuerpflichtige Gruppenträ-

ger keine doppelte Steuerminderung in Höhe der steuerlichen Verlustzurechnung sowie des anteilig 

abziehbaren Beteiligungsverlustes erreichen, weshalb es keiner Nachversteuerungsregelungen bedarf. 

Allerdings muss klar gestellt werden, dass die aperiodische Anpassung selbst keine Steuerwirkung 

entfaltet.  

Zudem greift die aperiodische Anpassung des Gruppengesellschaftskontos auf den Erwerber durch, so 

dass diesem ein gemindertes steuerliches Einlagekonto zur Verfügung steht. Zudem mindert die aperi-

odische Minderung des Beteiligungsbuchwerts den ausschüttbaren Gewinn des Gruppenträgers. Inso-

weit entsteht die Gefahr, dass der Gruppenträger eigene Gewinne erfolgsneutral unter Verwendung des 

eigenen steuerlichen Einlagekontos an seine Anteilseigner ausschütten kann. Neben einer damit ver-

bundenen Steuerstundung entsteht im Hinblick auf gebietsfremde Anteilseigner zudem eine Gefahr 
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von dauerhaften Steuerausfällen, weil für die Einlagenrückgewähr keine Kapitalertragsteuer einzube-

halten ist.  

Des Weiteren weisen das Gruppengesellschafts- und Gruppenträgerkonto im Verlustfall im Zeitpunkt 

der Beendigung der Gruppenbesteuerung stets negative Salden aus. Die aperiodische - respektive lau-

fende - Anpassung des Gruppengesellschaftskontos, die mit einer Minderung des steuerlichen Einla-

gekontos und der Erhöhung des ausschüttbaren Gewinns der Gruppengesellschaft einhergeht, entfaltet 

ihre Wirkung sowohl im Verhältnis zum Altgesellschafter als auch im Verhältnis zum gruppenexter-

nen Erwerber. Dies geht mit einem negativen Investitionsanreiz einher, weil eine in der Gruppenphase 

vorgenommene Einlage zwar (ggf.) innerhalb der Gruppenphase - nicht jedoch nach Beendigung der 

Gruppenbesteuerung - steuerneutral unter Verwendung des steuerlichen Einlagekontos der Gruppen-

gesellschaft an den Gruppenträger bzw. den Erwerber zurücktransferiert werden kann. Das gilt auch 

im Hinblick auf nach die nach Beendigung der Gruppenbesteuerung vorgenommenen Einlagen, soweit 

die aperiodische Anpassung in einem negativen steuerlichen Einlagekonto der ausgeschiedenen Grup-

pengesellschaft resultiert. 

Insoweit resultiert die aperiodische Anpassung des steuerlichen Einlagekontos auf Ebene der Grup-

pengesellschaft auch im Verlustfall in unsachgerechten temporären Steuereffekten, welche insbeson-

dere im Hinblick auf gebietsfremde Anteilseigner des Gruppenträgers von dauerhafter Natur sein kön-

nen. Zudem geht die aperiodische - respektive laufende - Minderung des Gruppengesellschaftskontos 

mit einem negativen Investitionsanreiz einher. 

Beispiel 9 (IFStM): Verlustfall  

Sachverhalt: 

Der Gruppenträger (GT) ist Alleingesellschafter der Gruppengesellschaft (GG). Die Anschaffungskosten von GT 

aus der Beteiligung an GG betragen 100. Das Steuerbilanzkapital von GG beträgt zu Beginn der Gruppenbe-

steuerung 100 und entspricht dem Nennkapital. In der Gruppenphase erzielt GG einen Jahresfehlbetrag von 

100, welcher sowohl dem zuzurechnenden Steuerbilanzergebnis als auch dem zu versteuernden Einkommen 

entspricht. GT gleicht den Verlust von GG durch eine erfolgsneutrale Einlage aus. Anschließend soll die Grup-

penbesteuerung beendet und die Beteiligung an GG veräußert werden. 

GT kann ein Einkommen- (Alt. 1) oder Körperschaftsteuersubjekt sein (Alt. 2), dessen Grenzsteuerbelastung 

entsprechend 45% bzw. 30% betragen soll. Die Grenzsteuerbelastung von GG soll 30% betragen. 

Aus Vereinfachungsgründen sollen etwaige Verlustvorträge als erstattet gelten und auf die Vornahme von Steu-

erumlagen verzichtet werden. 

Rechtsfolgen: 

EZR lfd. St

GT GG

Höhe St AK
stl. 

EinlK
Höhe St

Alt. 1 -100 100 0 -100 -45 -100 -100 0 0 -45

Alt. 2 -100 100 0 -100 -30 -100 -100 0 0 -30

∑ St
VE

GT

aperiodische 

Anpassungen 

GT

Einlage = 

Zugang AK

GT

GTK 

& 

GGK GT

 

Die Verlustzurechnung (EZR) an GT beträgt unabhängig von der erfolgsneutralen Einlage 100 und resultiert in 

einer zutreffenden laufenden Steuerentlastung i.H.v. 45 (Alt. 1) bzw. 30 (Alt. 2).  
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Der von GG erzielte Gruppenverlust ist am Ende der Periode auf Ebene von GG als Abgang vom ausschüttbaren 

Gewinn sowie vom Gruppengesellschaftskonto (GGK) und Gruppenträgerkonto (GTK) zu erfassen. 

Da das GGK und GTK bei Beendigung der Gruppenbesteuerung nicht ausgeglichen sind, greifen die aperiodi-

schen Anpassungen. Es ist wiederum sicherzustellen, dass der spätestens aperiodisch von GT realisierte Beteili-

gungsaufwand neutralisiert wird. 

GT erzielt einen handelsrechtlichen Verlust während das steuerbilanzielle VE 0 beträgt. 

Insgesamt resultiert folglich eine zutreffende Steuerentlastung von einkommen- und körperschaftsteuerpflichti-

gen Gruppenträgern.  

Allerdings ist das IFSt-Modell mit einem negativen Investitionsanreiz verbunden, weil GT die vorgenommene 

Einlage nach Beendigung der Gruppenbesteuerung nicht mehr steuerneutral zurückfordern kann. Insoweit lohnt 

es sich für GT auf die Vornahme der Einlage zu verzichten. Der negative Investitionseffekt geht zudem auf grup-

penexterne Gesellschafter über (negatives steuerliches Einlagekonto). 

Resultat: 

Das IFSt-Modell resultiert im Verlustfall in einer zutreffenden Steuerbelastung, wobei ein negativer Investitions-

anreiz festzustellen ist. 

4.2.3.3 Mehrperiodige Grundfälle 

4.2.3.3.1 Grundfall 

In zweistufigen Gruppenstrukturen bewirken schwankende Ergebnisse einen Ausgleich des ausschütt-

baren Gewinns auf Ebene der Gruppengesellschaft sowie des Gruppengesellschafts- und Gruppenträ-

gerkontos. Soweit der Gruppenträger etwaige Gruppenverluste der Gruppengesellschaft durch erfolgs-

neutrale Einlagen ausgleicht, erfolgt der anschließende Gewinntransfer in Höhe des vorherigen Grup-

penverlustes regelmäßig in Form einer erfolgsneutralen Einlagenrückgewähr, so dass auch der steuer-

bilanzielle Beteiligungsbuchwert zutreffender Weise aperiodisch nicht dauerhaft erhöht wird. 

4.2.3.3.2 Altrücklagenkonto vs. steuerliches Einlagekonto 

Soweit auf Ebene der Gruppengesellschaft allerdings ein positives Altrücklagenkonto festgestellt wor-

den ist (Gewinnvortrag), ist eine erfolgs- und steuerneutrale Einlagenrückgewähr bereits während 

Gruppenphase nicht möglich, da das Altrücklagenkonto vorrangig für eine erfolgs- und steuerwirksa-

me Ausschüttung zu verwenden ist. Das Altrücklagenkonto ist auch dann vorrangig vor dem steuerli-

chen Einlagekonto zu verwenden, wenn die Gruppengesellschaft aufgrund einer Verlustsituation kei-

nen positiven ausschüttbaren Gewinn i.S.d. §§ 27 ff KStG aufweist. Somit durchbricht die Konten-

technik des IFSt-Modells die allgemeine Verwendungsreihenfolge der §§ 27 ff. KStG für unverbunde-

ne Kapitalgesellschaften, was sowohl in temporären Steuermehrbelastungen als auch in einem negati-

ven Investitionsanreiz resultieren kann. 

Im Umkehrfall, soweit die Gruppengesellschaft mit einem Verlustvortrag in die steuerliche Gruppe 

eintritt, ist hingegen kein spiegelbildliches negatives Altrücklagenkonto festzustellen. Demnach ist das 

ein positives Gruppengesellschaftskonto auch dann für einen steuerneutralen Gewinntransfer zu ver-

wenden, wenn die Gruppengesellschaft keinen positiven ausschüttbaren Gewinn i.S.d. §§ 27 ff. KStG 

aufweist und somit eine reguläre Einlagenrückgewähr vorzunehmen wäre. Die Durchbrechung der 

allgemeinen Verwendungsreihenfolge der §§ 27 ff. KStG für unverbundene Kapitalgesellschaften, 

bewirkt in diesem Fall jedoch keine temporären Steuermehrbelastungen des Gruppenträgers.  
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4.2.3.3.3 Mehr- und Minderausschüttungen 

Positiv ist hervorzuheben, dass das IFSt-Modell keine steuerneutralen Ausschüttungen von handels-

rechtlichen Mehrgewinnen zulässt, da diese regelmäßig als erfolgswirksame Ausschüttungserträge 

unter Verwendung eines negativen ausschüttbaren Gewinns der Gruppengesellschaft zu erfassen sind. 

Damit unterliegen sowohl aus der Vorgruppen- als auch aus der Gruppenphase stammende Mehraus-

schüttungen einer zutreffenden Ausschüttungsbelastung, womit die Steuerstundung für aus der Grup-

penphase stammende Mehrabführungen des Organschaftsregimes entfällt.
170

 Es gilt somit der Grund-

satz, dass der Vermögenstransfer an den Gruppenträger nur dann steuerneutral möglich ist, soweit er 

einer vorherigen Besteuerung auf Ebene des Gruppenträgers unterlegen hat. Dies erscheint im Hin-

blick auf den möglichen Übergang des Vermögens aus der körperschaftsteuerlichen in die einkom-

mensteuerliche Sphäre sachgerecht.  

In der Gruppenphase erzielte steuerbilanzielle Mehrgewinne korrespondieren im Falle einer Minder-

ausschüttung mit einem positiven Gruppengesellschaftskonto, welches für künftige steuerneutrale 

Mehrausschüttungen verwendet werden kann. Dies gilt unabhängig davon, ob die Minderausschüttung 

in der Vorgruppen- oder Gruppenphase verursacht worden ist. Das positive Gruppengesellschaftskon-

to kann darüber hinaus auch für eine steuerneutrale Mehrausschüttung von den jeweils aus der Vor-

gruppenphase stammenden Altrücklagen sowie unversteuerten handelsrechtlichen Gewinnrücklagen 

der Gruppengesellschaft verwendet werden (Saldierung). Die Steuerneutralität der Mehrausschüttung 

ist sachgerecht, da der steuerneutrale Vermögensübergang den vom Gruppenträger versteuerten Steu-

erbilanzgewinn der Gruppengesellschaft nicht übersteigt. Eine temporäre sowie dauerhafte Steuermin-

derbelastung ist auch im Hinblick auf einkommensteuerpflichtige Gruppenträger ausgeschlossen, da 

die Mehr- und Minderausschüttung wertmäßig miteinander übereinstimmen. 

Bei unterstellter Vollausschüttung handelsrechtlicher Gewinne entsteht eine einmalige Ausschüttungs-

belastung von gruppeninternen Mehrausschüttungen, während der gruppeninterne Umkehreffekt in 

einem positiven Gruppengesellschaftskonto resultiert, welches wiederum für künftige Mehrausschüt-

tungen verwendet werden kann. Insoweit ist der Wegfall der Steuerstundung mit keinen dauerhaften 

Steuermehrbelastungen verbunden.  

In zweistufigen Gruppenstrukturen ohne Beteiligung von Minderheitsgesellschaftern ist die Konten-

methodik des IFSt-Modells geeignet, um die Problematik der vororganschaftlich sowie organschaft-

lich verursachten Mehr- und Minderabführungen zu beseitigen. Problemstellungen können sich jedoch 

im Hinblick auf Minderheitsgesellschafter sowie mehrstufige Gruppenstrukturen ergeben, was in den 

nachfolgenden Abschnitten zu erörtern sein wird. 

4.2.3.3.4 Teilwertanpassungen 

Das IFSt-Modell lässt offen, „ob in der Phase der Gruppenzugehörigkeit Teilwertabschreibungen auf 

den Beteiligungsbuchwert unter Berücksichtigung des Gruppenträgerkontos möglich sein sollen“. 

Jedenfalls sollen dem Gruppenträger „zugerechnete Verluste über das Gruppenträgerkonto schon den 

Beteiligungsbuchwert und damit die Basis für Teilwertabschreibungen“ mindern. Dies müsste analog 

für Teilwertzuschreibungen gelten.  

In zweistufigen Gruppenstrukturen sind Teilwertanpassungen daher grundsätzlich unproblematisch. 

Problemstellungen können sich jedoch wiederum im Hinblick auf Minderheitsgesellschafter sowie 

mehrstufige Gruppenstrukturen ergeben, was in den nachfolgenden Abschnitten zu erörtern sein wird. 

                                                           
 

170 
Vgl. BMF-Bericht v. 15.9.2011, 133. 
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4.2.3.4 Gewerbesteuer 

Da die Beendigung der Gruppenbesteuerung keine Nachversteuerungen auslöst, werden die Gewerbe-

steuereinnahmen der Gemeinden nicht tangiert. Ebenfalls kann die steuerliche Gruppe die gestalteri-

sche Beendigung und Wiederaufnahme der Gruppenbesteuerung zu keiner Ausnutzung des Gewerbe-

steuerhebesatzgefälles ausnutzen. 

4.2.3.5 Mehrstufige Gruppenbesteuerung   

4.2.3.5.1 Laufende Rechtsfolgen 

Für die Beurteilung der laufenden Rechtsfolgen ist die Konkretisierung der Natur des Gruppenträger-

kontos als außerbilanzielles oder steuerbilanzielles „Unterkonto“ essentiell.  

Soweit das Gruppenträger als steuerbilanzielles „Unterkonto“ des Beteiligungsbuchwerts anzusehen 

sein sollte, kommt es zu einer steuerbilanziellen Spiegelung der steuerlichen Ergebniszurechnung. So 

resultierte der von einer steuerlich eingebundenen Enkelgesellschaft erzielte Steuerbilanzgewinn eben-

falls in einem Steuerbilanzgewinn der steuerlich eingebundenen Tochter- und Muttergesellschaft, weil 

auf ihren Ebenen der steuerbilanzielle Beteiligungsbuchwert an Enkel- sowie Tochtergesellschaft zu 

erhöhen wäre. Folglich könnte die Tochtergesellschaft ihre Altrücklagen steuerneutral unter Verwen-

dung des gespiegelten positiven Gruppengesellschaftskontos und Minderung des gespiegelten Grup-

penträgerkontos auf Ebene der Muttergesellschaft ausschütten. Im Verlustfall der Enkelgesellschaft 

wäre der Gruppenverlust analog zu spiegeln, wobei dieser die Ausschüttung eines etwaigen von der 

Tochtergesellschaft erzielten Gruppengewinns verhindern würde.  

Die fehlende Anknüpfung des Gruppengesellschafts- und Gruppenträgerkontos an den tatsächlichen 

Vermögenszufluss bzw. -abfluss würde sich für den mehrstufigen Konzern im Vergleich zum zweistu-

figen Konzern entweder vorteilhaft oder nachteilig auswirken, was der Organisationsformneutralität 

entgegensteht und rein steuerlich motivierte Konzernumstrukturierung auslösen könnte. Nicht zuletzt 

tangiert die steuerbilanzielle Spiegelung der steuerlichen Ergebniszurechnung den ausschüttbaren Ge-

winn der Muttergesellschaft, so dass ihre Gewinnausschüttungen fälschlicherweise als Einlagenrück-

gewähr oder umgekehrt eine Einlagenrückgewähr fälschlicherweise als Ausschüttungsertrag zu erfas-

sen sein kann.
171

 Im Hinblick auf die gebietsansässigen Gesellschafter der Muttergesellschaft entste-

hen dadurch wiederum temporäre Mehr- und Minderbelastungen, die im Verhältnis zu gebietsfremden 

Gesellschaftern dauerhafte Wirkung entfalten. 

Sollte das Gruppenträgerkonto hingegen ein außerbilanzielles „Unterkonto“ des Beteiligungsbuch-

werts darstellen und erst im Zeitpunkt der Beendigung der Gruppenbesteuerung steuerbilanziell zu 

realisieren sein, tangiert die rein steuerliche Ergebniszurechnung der von nachrangigen Gruppenmit-

gliedern erzielten Steuerbilanzergebnisse abweichend nicht die Steuerbilanzergebnisse von höherran-

gigen Gruppenmitgliedern. Das Gruppengesellschaftskonto eines höherrangigen Gruppenmitglieds 

wäre erst dann anzupassen, soweit er die gruppeninterne Ausschüttung vereinnahmt oder das Steuerbi-

lanzergebnis aufgrund eines Veräußerungsvorgangs oder der Teilwertanpassung steuerbilanziell reali-

siert.  

Dieser Auslegung folgend, könnten die o.g. temporären Steuermehr- und Steuerminderbelastungen des 

gruppeninternen Gewinntransfers vermieden werden. Allerdings würde die phasengleiche Weiterlei-

                                                           
 

171 
Die BMF-Facharbeitsgruppe bemängelt im Falle einer Spiegelung der Gruppenmitgliedskonten von steuerneut-
rale „Überausschüttungen“; vgl. BMF-Bericht v. 15.9.2011, 133. 
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tung von gruppeninternen Gewinnausschüttungen regelmäßig nicht gelingen, da diese unterjährig und 

somit vor Feststellung eines positiven Gruppengesellschafts- und Gruppenträgerkonto vorzunehmen 

sind. 

Aufgrund der essentiellen Bedeutung der steuerbilanziellen vs. außerbilanziellen Erfassung des Grup-

penträgerkontos wäre eine entsprechende Konkretisierung wünschenswert. In beiden Varianten kön-

nen temporäre Steuermehr- und Steuerminderbelastungen eintreten. 

4.2.3.5.2 Aperiodische Rechtsfolgen 

Spätestens im Zeitpunkt der Beendigung der Gruppenbesteuerung sind etwaige nicht ausgeglichene 

Salden der Gruppenträgerkonten steuerbilanziell zu realisieren, da der steuerbilanzielle Beteiligungs-

buchwert korrespondieren anzupassen ist. 

Soweit das Gruppenträgerkonto steuerbilanziell gespiegelt werden sollte, greifen die aperiodischen 

Korrekturen des Gruppengesellschafts- und Gruppenträgerkontos auf alle Beteiligungsebenen durch. 

Somit kann ein auf unterster Beteiligungsstufe erzielter und thesaurierter Gruppengewinn nach Been-

digung der Gruppenbesteuerung im Wege einer Ketten-Einlagenrückgewähr an den ultimativen Grup-

penträger erfolgsneutral transferiert werden.  

Ebenfalls ist es irrelevant, ob die höherrangigen Gruppenmitglieder die Beteiligungen an nachrangigen 

Gruppenmitgliedern innerhalb oder außerhalb der Gruppenbesteuerung veräußern, da auf Ebene des 

ultimativen Gruppenträgers das in der Gruppenphase erzielte Steuerbilanzergebnis der ganzen steuer-

lichen Gruppe gespiegelt und im Veräußerungszeitpunkt eliminiert wird. Insbesondere im Verhältnis 

zu einkommensteuerpflichtigen Gruppenträgern resultiert die Veräußerung der Beteiligung an der 

unmittelbaren Tochtergesellschaft in einer zutreffenden Eliminierung der vollständigen Gruppener-

gebnisse. 

Nicht zuletzt mit Ketten-Teilwertanpassungen einhergehende Steuermehr- und Steuerminderbelastun-

gen verhindert werden, da das auf Ebene eines nachrangigen Gruppenmitglieds festgestellte negative 

Gruppengesellschaftskonto zu einer durchgängigen steuerbilanziellen Erfassung von negativen Grup-

penträgerkonten auf Ebene der höherrangigen Gruppenmitglieder resultiert. 

Sollte das Gruppenträgerkonto hingegen als außerbilanzielles „Unterkonto“ des Beteiligungsbuch-

werts geführt werden, wird auf dem Gruppenträgerkonto lediglich das von der unmittelbaren Grup-

pengesellschaft erzielte Gruppenergebnis auf dem Gruppenträgerkonto des ultimativen Gruppenträgers 

erfasst. Mit anderen Worten sind auf seinem Gruppenträgerkonto die Gruppenergebnisse der nachran-

gigen Gruppenmitglieder nicht enthalten. 

Somit kann ein auf unterster Beteiligungsstufe erzielter und thesaurierter Gruppengewinn nach Been-

digung der Gruppenbesteuerung nur an das unmittelbar höherrangige Gruppenmitglied im Wege einer 

Einlagenrückgewähr erfolgsneutral transferiert werden. Die Weiterleitung des Gruppengewinns an die 

höherrangigen (ausgeschiedenen) Gruppenmitglieder unterliegt hingegen auf jeder Beteiligungsstufe 

einer Ausschüttungsbelastung (Kaskadeneffekt). Im Verhältnis zum ultimativen einkommensteuer-

pflichtigen Gruppenträger unterliegt die Letztausschüttung zudem dem Teileinkünfteverfahren, ob-

wohl ihm der Gruppengewinn bereits steuerlich zugerechnet und in der Einkommensteuersphäre ver-

steuert worden ist (dauerhafte Steuermehrbelastung). Dies liegt darin begründet, dass die Bruttome-

thode des § 15 S. 1 Nr. 2 KStG außerhalb der Gruppenbesteuerung nicht mehr greift. 

Ebenfalls werden Gruppenergebnisse in unzutreffender Höhe eliminiert, soweit der Gruppenträger die 

Beteiligung an der unmittelbaren Gruppengesellschaft veräußert oder die nachrangigen Gruppenmit-

glieder die Veräußerung nach Beendigung der Gruppenbesteuerung vornehmen. Denn während im 
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erstgenannten Fall nur das von der unmittelbaren Gruppengesellschaft erzielte Steuerbilanzergebnis 

eliminiert wird, fehlt es in zweitgenannter Konstellation wiederum an einer Anwendung der Bruttome-

thode. Einkommensteuerpflichtige Gruppenträger können auf diese Weise von der mittelbaren Ver-

lustzurechnung profitieren, weil sie neben der vollständigen Verlustzurechnung einer Enkelgesell-

schaft zusätzlich von dem Teilabzugsverfahren unterliegenden Veräußerungsverlust aus der Beteili-

gung an der Tochtergesellschaft profitieren (dauerhafte Steuerminderbelastung). Umgekehrt unterlie-

gen sie einer dauerhaften Steuermehrbelastung, wenn sie neben der vollständigen Gewinnzurechnung 

zusätzlich einen Veräußerungsgewinn zu versteuern haben. Im letztgenannten Fall ist eine dauerhafte 

Steuermehrbelastung auch im Hinblick auf körperschaftsteuerpflichtige Gruppenträger festzustellen. 

Nicht zuletzt treten dauerhafte Steuermehr- und Steuerminderbelastungen im Zusammenhang mit Ket-

ten-Teilwertanpassungen ein, welche nunmehr nicht verhindert werden können. 

Die aperiodischen Rechtsfolgen des IFSt-Modells legen folglich entgegen dem Wortlaut des Reform-

vorschlags eine laufende steuerbilanzielle Erfassung des Gruppenträgerkontos nahe, was mit den bis-

her genannten Problemstellungen einhergeht. Eine bloße außerbilanzielle Erfassung des Gruppenträ-

gerkontos ohne Spiegelung der Gruppenergebnisse bedarf weitergehender Sonderregelungen, um eine 

zutreffende vollständige Eliminierung von gruppeninternen Beteiligungserfolgen sicherzustellen. 

4.2.3.5.3 Beispielsfall 

Beispiel 10 (IFStM): Mehrstufige steuerliche Gruppen 

Sachverhalt: 

Die steuerliche Gruppe besteht aus der Mutter- (MG), Tochter- (TG) sowie Enkelgesellschaft (EG), wobei das 

jeweils höherrangige Gruppenmitglied Alleingesellschafter des nachrangigen Gruppenmitglieds ist. EG erzielt 

einen originären Jahresüberschuss von 100, welcher an TG ausgeschüttet und von TG an MG weitergeleitet 

werden soll. 

Die steuerliche Ergebniszurechnung soll steuerbilanziell auf dem Gruppenträgerkonto gespiegelt werden, wobei 

der künftige Gewinntransfer erfolgsneutral unter entsprechender steuerbilanzieller Gegenbuchung auf dem 

Gruppenträgerkonto vereinnahmt werden soll. Anschließend soll die Gruppenbesteuerung beendet werden die 

Beteiligung an TG veräußert werden. 

GT kann ein Einkommen- (Alt. 1) oder Körperschaftsteuersubjekt sein (Alt. 2), dessen Grenzsteuerbelastung 

entsprechend 45% bzw. 30% betragen soll. Die Grenzsteuerbelastung von GG soll 30% betragen. 

Aus Vereinfachungsgründen sollen etwaige Verlustvorträge als erstattet gelten und auf die Vornahme von Steu-

erumlagen verzichtet werden. 

Rechtsfolgen: 

EZR
lfd. 

St

MG EG

Höhe St Höhe St AK AK
stl. 

EinlK

stl. 

EinlK
Höhe St Höhe St

Alt. 1 200 45 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45

Alt. 2 200 30 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

GGK [GTK] BE

MG TG

MG
TG 

[MG]

EG 

[MG]
MG

∑ St

aperiodische 

Anpassung
 VE

TG TGMG

 

Die sofortige Ergebniszurechnung (EZR) an MG beträgt unabhängig von der Gewinnausschüttung 200, wovon 

100 auf den Gewinn von EG und 100 auf die steuerbilanzielle Erhöhung des GTK von TG entfallen. 
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Darüber hinaus ist das Einkommen von MG ist zusätzlich um 100 zu erhöhen, weil das GTK von MG ebenfalls 

um 100 zu erhöhen ist. Insgesamt ist folglich auf Ebene von MG eine außerbilanzielle Korrektur von 200 erfor-

derlich, um die gruppeninternen Beteiligungserfolge zu eliminieren. 

Die künftige Erstausschüttung sowie die Weiterleitung des Gruppengewinns von EG an TG und von TG an MG 

sind erfolgsneutral zu erfassen, weil der vereinnahmte Beteiligungserfolg gegen das eigene steuerbilanzielle 

GTK zu buchen ist. Nach erfolgter Ketten-Ausschüttung betragen die GGK von EG und TG sowie die GTK von 

MG und TG jeweils 0. 

MG erzielt ein handels- und steuerbilanzielles Veräußerungsergebnis von 0, so dass bei unterstellter Vollaus-

schüttung dem Grunde nach eine zutreffende Steuerbelastung resultiert. 

Allerdings könnte EG ihren Gewinn thesaurieren und TG etwaige Altrücklagen steuerneutral ausschütten. In 

diesem Fall wären das GGK von TG und das GTK von MG ausgeglichen, so dass die aperiodischen Anpassun-

gen nur im Verhältnis zwischen TG und EG zu erfolgen hätten. 

Soweit EG ihren Gewinn thesaurieren sollte, wäre der ausschüttbare Gewinn von MG dennoch zu erhöhen 

(Spiegelung), so dass MG anstelle einer etwaigen Einlagenrückgewähr eine „reguläre“ Gewinnausschüttung an 

ihre Anteilseigner vorzunehmen hätte, obwohl sie handelsrechtlich keinen Ertrag realisiert hat. In diesem Fall 

wären auf allen Ebenen aperiodische Anpassungen vorzunehmen, weil sowohl das GGK von EG und TG als 

auch das GTK von TG und MG einen positiven Saldo ausweisen. Eine künftige sofortige steuerneutrale Ketten-

Einlagenrückgewähr setzte wiederum voraus, dass weder EG noch TG nach Beendigung der Gruppenbesteue-

rung Gewinne erzielen oder über Altrücklagen verfügen. Insofern dürfte im Regelfall eine temporäre Steuer-

mehrbelastung festzustellen sein. 

Resultat: 

Die Spiegelung der GTK kann eine gruppeninterne temporäre Steuerstundung und eine gruppenexterne (tempo-

räre) Steuermehrbelastung bewirken. Im Thesaurierungsfall bewirken die aperiodischen Anpassungen regelmä-

ßig temporäre Steuermehrbelastungen. 

Abwandlung 1: Die steuerliche Gewinnzurechnung soll nicht steuerbilanziell gespiegelt und gruppeninterne 

Beteiligungserfolge lediglich steuerneutral erfasst werden 

EZR
lfd. 

St

MG EG

Höhe St Höhe St AK AK
stl. 

EinlK

stl. 

EinlK
Höhe St Höhe St

Alt. 1 200 45 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45

Alt. 2 200 30 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

GGK [GTK] BE

MG TG

MG
TG 

[MG]

EG 

[MG]
MG

∑ St

aperiodische 

Anpassung
 VE

TG TGMG

 

Abweichend vom Grundfall beträgt die laufende Ergebniszurechnung zunächst 100. Erst wenn EG eine Gewinn-

ausschüttung an TG vornimmt, ist MG ein weiterer Gewinn von 100 zuzurechnen. Die Weiterausschüttung von 

TG an MG resultiert wiederum in einem steuerbilanziellen Gewinn von MG, wobei die gruppeninternen Beteili-

gungserfolge jeweils außerbilanziell zu korrigieren sind. 

Da die handels- und steuerbilanziellen Gewinne zeitgleich realisiert werden, kann TG keine Altrücklagen steu-

erneutral an MG auskehren. Ebenfalls beeinflusst die rein steuerliche Ergebniszurechnung nicht den ausschütt-

baren Gewinn von MG, so dass diese ggf. eine etwaige „reguläre“ Einlagenrückgewähr an ihre Anteilseigner 

vornehmen kann. 

Allerdings ist zu beachten, dass es einer Sonderregelung bedarf, soweit EG ihren Gewinn thesaurieren sollte. 

Denn in diesem Fall würde ausschließlich das GGK von EG und das GTK von TG einen positiven Saldo auswei-

sen, so dass die Nachversteuerungsregelungen ausschließlich im Verhältnis zwischen TG und EG greifen. 
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Einkommensteuerpflichtige Gruppenträger müssten in diesem Fall eine dauerhafte Steuermehrbelastung hin-

nehmen, weil die steuerliche Gewinnzurechnung der Einkommensteuerbelastung unterlegen hat und sie zusätz-

lich einen dem Teileinkünfteverfahren unterliegenden Veräußerungsgewinn erzielen. 

Resultat: 

Der Verzicht auf die Spiegelung des GTK verhindert gruppeninterne temporäre Steuerstundungen und gruppen-

externe (temporäre) Steuermehrbelastungen. Allerdings bedarf es einer Sonderregelung um dauerhafte Steuer-

mehrbelastungen im Verhältnis zu einkommensteuerpflichtigen Gruppenträgern zu verhindern. 

Abwandlung 2: Der Gruppengewinn von EG soll phasengleich an TG ausgeschüttet und an MG weitergeleitet 

werden; die steuerliche Gewinnzurechnung soll wieder gespiegelt werden 

EZR
lfd. 

St

MG EG

Höhe St Höhe St AK AK
stl. 

EinlK

stl. 

EinlK
Höhe St Höhe St

Alt. 1 200 45 100 100 100 27,0 100 27,0 100 100 100 100 -100 -27,0 -100 0 72,0

Alt. 2 200 30 100 100 100 1,5 100 1,5 100 100 100 100 -100 0,0 -100 0 33,0

∑ St

aperiodische 

Anpassung
 VE

TG TGMG

GGK [GTK] BE

MG TG

MG
TG 

[MG]

EG 

[MG]
MG

 

Eine phasengleiche Vorabausschüttung des Gruppengewinns von EG an TG und deren phasengleiche Weiterlei-

tung von TG an MG würde eine doppelte Ausschüttungsbelastung verursachen (Kaskadeneffekt).  

Im Verhältnis zu einkommensteuerpflichtigen Gruppenträgern steigt die temporäre sowie dauerhafte Steuer-

mehrbelastung mit jeder Beteiligungsstufe, weil der Beteiligungserfolg aufgrund Anwendung der Bruttomethode 

auf jeder Stufe dem Teileinkünfteverfahren unterliegt. Bei Beendigung der Gruppenbesteuerung greift die Brut-

tomethode jedoch nicht mehr, so dass der Umkehreffekt lediglich einmalig erfasst wird. 

Ohne Spiegelung tritt der Umkehreffekt ohne entsprechende Sonderregelungen gar nicht auf Ebene eines ein-

kommensteuerpflichtigen Gruppenträgers ein. 

Resultat: 

Unabhängig von einer etwaigen Spiegelung des GTK resultiert der phasengleiche Gewinntransfer in einer dau-

erhaften Steuermehrbelastung. 

Abwandlung 3: EG erzielt einen Gruppenverlust von 100; die steuerliche Gewinnzurechnung soll wieder gespie-

gelt werden; TG nimmt eine Einlage in EG vor 

EZR
lfd. 

St

MG EG

Höhe St Höhe St AK AK
stl. 

EinlK

stl. 

EinlK
Höhe St Höhe St

Alt. 1 -200 -45 -100 -100 0 0 100 0 -100 -100 -100 -100 0 0 0 0 -45

Alt. 2 -200 -30 -100 -100 0 0 100 0 -100 -100 -100 -100 0 0 0 0 -30

GGK [GTK] Einlage = Zugang AK

MG TG
MG

TG 

[MG]

EG 

[MG]
MG

∑ Staperiodische Anpassung  VE

TG TGMG

 

Die sofortige Verlustzurechnung (EZR) an MG beträgt unabhängig von der vorgenommenen Einlage 200, wovon 

100 auf den Verlust von EG und 100 auf die steuerbilanzielle Minderung des GTK von TG entfallen. 

Dabei ist sicherzustellen, dass der Beteiligungsaufwand von TG das Einkommen von MG nicht tangiert.  

Darüber hinaus mindert die steuerbilanzielle Spiegelung den ausschüttbaren Gewinn von MG, obwohl MG die-

sen handelsrechtlich noch nicht realisiert hat. Insofern ist der ausschüttbare Gewinn von MG zu mindern, wes-
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halb MG unberechtigter Weise ihr steuerliches Einlagekonto für eine erfolgsneutrale Einlagenrückgewähr an 

ihre Anteilseigner verwenden kann. Im Verhältnis zu gebietsfremden Anteilseignern kann dies zu einem dauer-

haften Steuerausfall führen. 

Die Spiegelung verhindert zudem einen etwaigen steuerneutralen Gewinntransfer von originären Gewinnen der 

TG an MG, was einer Organisationsformneutralität im Wege steht. 

Die aperiodischen Anpassungen neutralisieren den gruppeninternen Beteiligungsaufwand, so dass der handels-

bilanzielle Verlust für steuerliche Zwecke nicht zu berücksichtigen ist. 

Resultat: 

Im Verlustfall können temporäre Steuermehr- und Steuerminderbelastungen im Gruppenkreis eintreten. Zudem 

können temporäre sowie dauerhafte Steuerausfälle im Verhältnis zu den Anteilseignern von GT eintreten. 

Abwandlung 4: EG erzielt einen Gruppenverlust von 100; die steuerliche Gewinnzurechnung soll nicht gespie-

gelt werden; TG nimmt eine Einlage in EG vor 

EZR
lfd. 

St

MG EG

Höhe St Höhe St AK AK
stl. 

EinlK

stl. 

EinlK
Höhe St Höhe St

Alt. 1 -200 -45 0 -100 0 0 100 0 0 0 -100 -100 -100 -27 0 0 -72

Alt. 2 -200 -30 0 -100 0 0 100 0 0 0 -100 -100 -100 0 0 0 -30

∑ Staperiodische Anpassung  VE

TG TGMG

GGK [GTK] Einlage = Zugang AK

MG TG
MG

TG 

[MG]

EG 

[MG]
MG

 

Abweichend vom Grundfall beträgt die laufende Verlustzurechnung zunächst 100.  

Ohne entsprechende Sonderregelung können einkommensteuerpflichtige Gruppenträger eine dauerhafte Steuer-

minderbelastung erreichen, weil MG zusätzlich zu der Verlustzurechnung einen dem Teilabzugsverfahren unter-

liegenden steuerbilanziellen Veräußerungsverlust realisieren kann. Insoweit bildet der Verlustfall das Pendant 

zum Thesaurierungsfall, in dem einkommensteuerpflichtigen Gruppenträgern ohne Sonderregelungen dauerhafte 

Steuermehrbelastungen drohen. 

Resultat: 

Der Verzicht auf die Spiegelung des GTK verhindert gruppeninterne temporäre Steuermehr- und Steuerminder-

belastungen sowie (temporäre) Steuerminderbelastungen im Verhältnis zu gruppenexternen Gesellschaftern. 

Allerdings bedarf es einer Sonderregelung um dauerhafte Steuerminderbelastungen im Verhältnis zu einkom-

mensteuerpflichtigen Gruppenträgern zu verhindern. 

4.2.3.6 Mittelbare Gruppenbesteuerung   

Wie bereits im Einkommenszurechnungs-Modell erfolgt die steuerliche Ergebniszurechnung mittelbar 

und somit stufenüberspringend von einer (Ur-)Enkel-Gruppengesellschaft an die Mutter-Gruppen-

trägerin. Das Gruppenträgerkonto ist dabei auf Ebene der Muttergesellschaft zu erfassen. 

Dem Wortlaut des IFSt-Modell nach ist in Höhe der „Weiterausschüttung“ von Gruppengewinnen der 

Gruppengesellschaft durch eine zwischengeschaltete Tochtergesellschaft „beim Gruppenträger … 

insoweit ein steuerneutraler Ertrag gegeben, der gegen das Gruppenträgerkonto verrechnet“ wird. Zu-

dem müssen „bei der Weiterausschüttung … klare Reihenfolgeregelungen vorgesehen werden, z.B.: 

Ausschüttung aus Gruppengesellschaft an Tochter gilt bei Ausschüttungen aus Tochter an Gruppen-

träger als zuerst ausgeschüttet.“ Darüber hinaus soll die auf Ebene der Tochtergesellschaft angefallene 

„Kapitalertragsteuer … beim Gruppenträger angerechnet bzw. erstattet“ werden. Soweit die zwischen-
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geschaltete Tochtergesellschaft die von der Gruppengesellschaft vereinnahmte Gewinnausschüttung 

thesauriert, „können sich Gruppengesellschafts- und Gruppenträgerkonto auseinanderentwickeln“. 

Im Vergleich zum Einkommenszurechnungs-Modell ist positiv herauszustellen, dass die Weiteraus-

schüttung von der zwischengeschalteten Tochtergesellschaft vorrangig und nicht zwingend phasen-

gleich zu erfolgen hat. Somit ist ein positives Gruppenträgerkonto auch im Umfang einer phasenver-

schobenen Weiterausschüttung zu mindern. Für die Erstausschüttung der Enkel-Gruppengesellschaft 

an die zwischengeschaltete Tochtergesellschaft ist ein etwaiges positives Gruppengesellschaftskonto 

zu mindern. Der Wert des Gesellschaftskontos im Zeitpunkt der Weiterausschüttung ist für die er-

folgsneutrale Verrechnung der Weiterausschüttung mit dem Gruppenträgerkonto irrelevant und kann 

damit auch negativ sein. 

Fraglich ist, warum die auf Ebene der zwischengeschalteten Tochtergesellschaft einbehaltene Kapital-

ertragsteuer auf Ebene des Gruppenträgers zu erstatten sein sollte. Zumindest in den Fällen, in denen 

die Tochtergesellschaft kein Gruppenmitglied ist, erscheint die Erfassung eines Ausschüttungsertrags 

auf Ebene der Tochtergesellschaft und somit die Belastung der Erstausschüttung mit Kapitalertrag-

steuer zutreffend. Ebenfalls fehlen Vorschriften hinsichtlich der aperiodischen Anpassungen, insbe-

sondere ob das steuerliche Einlagekonto und Anschaffungskosten im Verhältnis zur gruppenexternen 

Tochtergesellschaft oder im Verhältnis zur gruppeninternen Enkelgesellschaft anzupassen sind. 

Im Umkehrfall, soweit zwischen der Mutter- und Tochtergesellschaft eine unmittelbare Gruppenbe-

steuerung begründet wird, stellt § 19 KStG die Anrechnung der einbehaltenen Kapitalertragsteuer auf 

Ebene des Gruppenträgers sicher. Zudem dürfte die von der Tochter-Gruppengesellschaft vereinnahm-

te Erstausschüttung ihr eigenes Gruppengesellschaftskonto sowie das unmittelbare Gruppenträgerkon-

to der Mutter-Gruppenträgerin erhöhen. So hat die Tochter-Gruppengesellschaft die vereinnahmte 

Erstausschüttung zwingend erfolgswirksam zu realisieren, da sie über kein Gruppenträgerkonto ver-

fügt, auf dem sie eine steuerbilanzielle Gegenbuchung vornehmen könnte. Folglich wäre zu entschei-

den, ob die von der Tochter-Gruppengesellschaft vereinnahmte Erstausschüttung auf Ebene der Mut-

ter-Gruppenträgerin einen Ausschüttungsertrag darstellt oder vollständig außerbilanziell zu mindern 

ist. Sollte nunmehr die Weiterausschüttung der Tochter- vorrangig als die Ausschüttung der Enkel-

Gruppengesellschaft zu erfassen sein, besteht die Gefahr, dass das Gruppengesellschaftskonto der 

Tochter-Gruppengesellschaft sowie das unmittelbare Gruppenträgerkonto der Mutter-Gruppenträgerin 

nicht um die Weiterausschüttung zu mindern sind. Demnach könnte die Tochtergesellschaft ihr ver-

bliebenes Gruppengesellschaftskonto fälschlicher Weise für die steuerneutrale Ausschüttung von Alt-

rücklagen verwenden oder die Gruppenträgerin unsachgerechter Weise einen Beteiligungsaufwand 

realisieren.  

Sollten abweichend davon das Gruppengesellschaftskonto der Tochter-Gruppengesellschaft sowie das 

unmittelbare Gruppenträgerkonto der Mutter-Gruppenträgerin in Höhe der Weiterausschüttung zu 

mindern sein, bedarf es hingegen weder einer Reifenfolgenregelung noch einer steuerlich wirksamen 

Erfassung der Erstausschüttung auf Ebene der Mutter-Gruppenträgerin. 

Insgesamt ist festzustellen, dass die Vorschriften für mittelbare Gruppenstrukturen einer Nachbesse-

rung bedürfen, um eine zutreffende Steuerbelastung im Verhältnis zu gruppenexternen sowie gruppen-

internen Zwischengesellschaften herzustellen. 
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4.2.3.7 Minderheitsgesellschafter   

4.2.3.7.1 Gruppenmitgliedskonten und aperiodische Anpassungen 

Minderheitsgesellschafter nehmen regulär am Erfolg der Gruppengesellschaft teil. Demnach partizi-

pieren sie jeweils beteiligungsproportional an Gewinnausschüttungen der Gruppengesellschaft sowie 

an den Einlagen in die Gruppengesellschaft. 

Zu beachten ist, dass die nachfolgend zu erörternden Rechtsfolgen sowohl für gruppeninterne als auch 

für gruppenexterne Minderheitsgesellschafter gelten. Im Hinblick auf gruppeninterne Minderheitsge-

sellschafter sind Erleichterungsvorschriften erforderlich, die einen vollständig steuerneutralen Ge-

winntransfer ermöglichen. 

Für die an Minderheitsgesellschafter vorgenommenen Gewinnausschüttungen ist das Gruppengesell-

schaftskonto nicht zu verwenden, weshalb das Gruppenträgerkonto ebenfalls nicht zu mindern ist. 

Stattdessen ist zunächst ein positives Altrücklagenkonto, dann das steuerliche Einlagekonto und zu-

letzt ein negativer ausschüttbarer Gewinn der Gruppengesellschaft für die an Minderheitsgesellschaf-

ter erfolgten Gewinnausschüttungen zu verwenden. In Abweichung zu der in den §§ 27 ff. KStG gere-

gelten Verwendungsreihenfolge kann es daher zu einer Inanspruchnahme des steuerlichen Einlagekon-

tos durch die Minderheitsgesellschafter kommen, obwohl die Gruppengesellschaft einen positiven 

ausschüttbaren Gewinn i.S.d. Gruppengesellschaftskontos ausweist.  

Im Gewinnfall ist das Gruppengesellschaftskonto zunächst um die vollständigen Gruppengewinne zu 

erhöhen, während eine phasenverschobene Vollausschüttung das Gruppengesellschaftskonto nur betei-

ligungsproportional mindert. Nach erfolgter Vollausschüttung weisen sowohl das Gruppenträger- als 

auch das Gruppengesellschaftskonto einen positiven Wert aus, welcher dem auf Minderheitsgesell-

schafter entfallendem Gewinnanteil entspricht. Im Zeitpunkt der Beendigung der Gruppenbesteuerung 

ist der verbleibende positive Saldo des Gruppengesellschaftskontos dem steuerlichen Einlagekonto der 

Gruppengesellschaft zuzuschreiben und der verbleibende positive Saldo des Gruppenträgerkontos 

erfolgsneutral auf den Beteiligungsbuchwert umzubuchen. 

Die oben beschriebene doppelte Berücksichtigung der auf Minderheitsgesellschafter entfallenden Ge-

winnanteile auf Ebene des Gruppenträgers und der Gruppengesellschaft resultiert in unsachgerechten 

sowie dauerhaften Steuerausfällen des Fiskus. Die Steuerausfälle hängen vom gegebenen Sachverhalt 

ab und sollen nachfolgend skizziert werden. 

Soweit auf Ebene der Gruppengesellschaft ein positives Altrücklagenkonto festgestellt worden ist, 

unterstellt das IFSt-Modell eine einseitige Verwendung des Altrücklagenkontos durch die Minder-

heitsgesellschafter (erfolgswirksamer Ausschüttungsertrag), während der Gruppenträger einseitig das 

positive Gruppengesellschaftskonto verwendet (erfolgsneutraler Gewinntransfer). Nur soweit die 

Gruppengesellschaft in der Gruppenphase sowohl ihren Gruppengewinn als auch die Altrücklage voll-

ständig ausschüttet (Mehrausschüttung), kann das Gruppengesellschaftskonto ausgeglichen werden, 

weshalb keine aperiodischen Anpassungen greifen.  

Die Vermögensposition von Minderheitsgesellschaftern wird hierbei nicht tangiert, da die Summe aus 

dem Altrücklagenkonto und dem Gruppengesellschaftskonto (zufälliger Weise) mit dem ausschüttba-

ren Gewinn der Gruppengesellschaft gem. §§ 27 ff. KStG korrespondiert. 

In obiger Sachverhaltskonstellation können jedoch körperschaftsteuerpflichtige Gruppenträger eine 

unsachgerechte dauerhafte Steuerminderung erreichen, weil sie den auf sie entfallenden Anteil der 

Altrücklage erfolgsneutral vereinnahmen können.  
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Einkommensteuerpflichtige Gruppenträger werden hingegen zutreffend besteuert, weil die Einkom-

mensteuerbelastung i.H.d. vollständigen steuerlichen Gewinnzurechnung wertmäßig mit dem Vermö-

gensübergang aus der körperschaftsteuerlichen in die einkommensteuerliche Sphäre korrespondiert. 

Soweit die Gruppengesellschaft keine Altrücklagen aufweist, unterstellt das IFSt-Modell eine einseiti-

ge erfolgsneutrale Verwendung des steuerlichen Einlagekontos der Gruppengesellschaft durch die 

Minderheitsgesellschafter (Einlagenrückgewähr), während der Gruppenträger einseitig das positive 

Gruppengesellschaftskonto verwendet (erfolgsneutraler Gewinntransfer). Bei Beendigung der Grup-

penbesteuerung wird das durch die Minderheitsgesellschafter „verbrauchte“ steuerliche Einlagekonto 

der Gruppengesellschaft wieder „aufgestockt“, weil in dieser Höhe neben einem positiven Gruppen-

trägerkonto auch ein positives Gruppengesellschaftskonto verbleibt. In Abweichung zu der in den §§ 

27 ff. KStG geregelten Verwendungsreihenfolge kann es daher zu einer Inanspruchnahme des steuerli-

chen Einlagekontos durch die Minderheitsgesellschafter kommen, obwohl die Gruppengesellschaft 

einen positiven ausschüttbaren Gewinn i.S.d. Gruppengesellschaftskontos ausweist. 

Insoweit erzielen Minderheitsgesellschafter eine unsachgerechte Steuerminderung i.H.d. „fiktiven“ 

Einlagenrückgewähr (Vermögensvorteil). Im Verhältnis zu bilanzierenden Minderheitsgesellschaftern 

entfaltet die Aufstockung des steuerlichen Einlagekontos einen Steuerstundungseffekt, während nicht-

bilanzierende Minderheitsgesellschafter eine dauerhafte Steuerminderbelastung erreichen, weil letztere 

ihre Anschaffungskosten nicht um die „fiktive“ Einlagenrückgewähr zu mindern haben. Die „fiktive“ 

Verwendung des steuerlichen Einlagekontos der Gruppengesellschaft ist nicht sachgerecht, da die 

Gruppengesellschaft einen ausschüttbaren Gewinn i.H.d. positiven Gruppengesellschaftskontos auf-

weist. 

Körperschaftsteuerpflichtige Gruppenträger profitieren zudem von einer etwaigen unsachgerechten 

Minderung eines Veräußerungsgewinns i.H.d. positiven Saldos des Gruppenträgerkontos.  

Im Verhältnis zu einkommensteuerpflichtigen Gruppenträgern ist kein Steuernachteil festzustellen. 

Zwar unterschreitet der beteiligungsproportionale Vermögensübergang von der körperschaftsteuerli-

chen in die einkommensteuerliche Sphäre die vollständige steuerliche Gewinnzurechnung in die Ein-

kommensteuersphäre. Eine damit verbundene steuerliche Mehrbelastung wird jedoch durch die Erhö-

hung des Beteiligungsbuchwerts i.H.d. positiven Gruppenträgerkontos kompensiert, so dass einkom-

mensteuerpflichtige Gruppenträger einen dem Teilabzugsverfahren unterliegenden Veräußerungsver-

lust in Höhe des verbliebenen positiven Gruppenträgerkontos erzielen.  

Soweit die Gruppengesellschaft weder ein Altrücklagenkonto noch ein steuerliches Einlagekonto auf-

weist, unterstellt das IFSt-Modell eine einseitige Verwendung des negativen ausschüttbaren Gewinns 

durch die Minderheitsgesellschafter (erfolgswirksamer Ausschüttungsertrag), während der Gruppen-

träger einseitig das positive Gruppengesellschaftskonto verwendet (erfolgsneutraler Gewinntransfer). 

Bei Beendigung der Gruppenbesteuerung wird das steuerliche Einlagekonto der Gruppengesellschaft 

als Gegenkorrektur zum durch die Minderheitsgesellschafter „verbrauchten“ negativen ausschüttbaren 

Gewinns „aufgestockt“, weil in dieser Höhe neben einem positiven Gruppenträgerkonto auch ein posi-

tives Gruppengesellschaftskonto verbleibt. Insoweit führt die Gruppengesellschaft neben einem positi-

ven steuerlichen Einlagekonto einen „negativen“ ausschüttbaren Gewinn fort. Diese Rechtsfolge ist 

unsachgerecht, da gem. den Vorschriften der §§ 27 ff. KStG beide Konten ausgeglichen sein müssten. 

In diesem Fall erzielen Minderheitsgesellschafter einen unsachgerechten Steuervorteil i.H.d. anteiligen 

aperiodischen Aufstockung des steuerlichen Einlagekontos (anteiliger Vermögensvorteil), da für  

künftige Gewinnausschüttungen bis zum Ausgleich des negativen ausschüttbaren Gewinns abwei-

chend das aufgestockte steuerliche Einlagekonto der Gruppengesellschaft für den erfolgsneutralen 

Gewinntransfer zu verwenden ist. 
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Körperschaftsteuerpflichtige Gruppenträger erzielen eine analoge unsachgerechte dauerhafte Steuer-

minderung i.H.d. auf sie entfallenden aperiodischen Aufstockung des steuerlichen Einlagekontos, weil 

künftige Gewinnausschüttungen als erfolgsneutrale Einlagenrückgewähr zu erfassen ist. In dieser Hö-

he ist der um das positive Gruppenträgerkonto aufgestockte Beteiligungsbuchwert entsprechend zu 

mindern. Soweit das aufgestockte steuerliche Einlagekonto nicht vollständig verwendet wird, können 

körperschaftsteuerpflichtige von einer etwaigen Minderung eines Veräußerungsgewinns profitieren, da 

ihr steuerbilanzieller Beteiligungsbuchwert einen Restbetrag des positiven Gruppenträgerkontos ent-

hält.  

Einkommensteuerpflichtige Gruppenträger werden in obiger Konstellation keiner dauerhaften Steuer-

mehrbelastung ausgesetzt, da sie zwar zunächst die vollständige steuerliche Gewinnzurechnung in der 

Einkommensteuersphäre zu versteuern haben, andererseits in Höhe des auf sie entfallenden aufge-

stockten steuerlichen Einlagekontos der Gruppengesellschaft eine erfolgsneutrale Einlagenrückgewähr 

und in Höhe des verbliebenen Restbetrags des positiven Gruppenträgerkontos einen dem Teilabzugs-

verfahren unterliegenden Veräußerungsverlust erzielen. 

Soweit die Gruppengesellschaft ihren Gruppengewinn thesauriert, ist das steuerliche Einlagekonto der 

Gruppengesellschaft im Zeitpunkt der Beendigung der Gruppenbesteuerung i.H.d. thesaurierten Grup-

pengewinns „aufzustocken“, während das positive Gruppenträgerkonto erfolgsneutral auf den Beteili-

gungsbuchwert umzubuchen ist. Für eine nach Ende der Gruppenphase vorgenommene Ausschüttung 

der thesaurierten Gruppengewinne unterstellt das IFSt-Modell eine beidseitige Verwendung des aufge-

stockten steuerliches Einlagekontos durch die Minderheitsgesellschafter und den ehemaligen Grup-

penträger (erfolgsneutrale Einlagenrückgewähr). Diese Rechtsfolge ist unsachgerecht. 

So partizipieren die Minderheitsgesellschafter wiederum unsachgerecht an der aperiodischen Aufsto-

ckung des steuerlichen Einlagekontos der Gruppengesellschaft (Vermögensvorteil). Die temporäre 

bzw. dauerhafte Steuerminderung entspricht der „fiktiven“ Einlagenrückgewähr.  

Körperschaftsteuerpflichtige Gruppenträger können ebenfalls einen Steuervorteil erlangen, weil sie 

nach Vereinnahmung der auf sie entfallenden erfolgsneutralen Einlagenrückgewähr ein verbliebenes 

und auf die Gewinne der Minderheitsgesellschafter entfallendes positives Gruppenträgerkonto zur 

Minderung von etwaigen steuerpflichtigen Veräußerungsgewinnen nutzen können.  

Einkommensteuerpflichtige Gruppenträger werden in obiger Konstellation wiederum keiner dauerhaf-

ten Steuermehrbelastung ausgesetzt, da sie zwar zunächst die vollständige steuerliche Gewinnzurech-

nung in der Einkommensteuersphäre zu versteuern haben, andererseits in Höhe des auf sie entfallen-

den aufgestockten steuerlichen Einlagekontos der Gruppengesellschaft eine erfolgsneutrale Einlagen-

rückgewähr und in Höhe des verbliebenen Restbetrags des positiven Gruppenträgerkontos einen dem 

Teilabzugsverfahren unterliegenden Veräußerungsverlust erzielen. 

Im Umkehrfall, dem Verlustfall, resultiert die doppelte Berücksichtigung der auf Minderheitsgesell-

schafter entfallenden Verlustanteile auf Ebene des Gruppenträgers und der Gruppengesellschaft hin-

gegen in unsachgerechten sowie dauerhaften Steuermehreinnahmen des Fiskus.  

So ist das steuerliche Einlagekonto der Gruppengesellschaft im Zeitpunkt der Beendigung der Grup-

penbesteuerung i.H.d. vollständigen Gruppenverlustes zu mindern, während das negative Gruppenträ-

gerkonto erfolgsneutral den Beteiligungsbuchwert reduziert. Für eine etwaige nach Beendigung der 

Gruppenbesteuerung vorgenommene Einlagenrückgewähr unterstellt das IFSt-Modell eine beidseitige 

Verwendung eines „negativen“ ausschüttbaren Gewinns der Gruppengesellschaft durch die Minder-

heitsgesellschafter und den ehemaligen Gruppenträger (erfolgswirksamer Ausschüttungsertrag). Diese 

Rechtsfolge ist unsachgerecht. 
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So werden etwaige von Minderheitsgesellschaftern anteilig vorgenommene Einlagen „vernichtet“ 

(Vermögensnachteil). Eine künftige Einlagenrückgewähr stellt somit einen „fiktiven“ Ausschüttungs-

ertrag dar und bewirkt eine temporäre bzw. dauerhafte Steuerminderung. Ein analoger Effekt ist mit 

einem negativen steuerlichen Einlagekonto verbunden, soweit die Minderheitsgesellschafter künftig 

Einlagen in die Gruppengesellschaft vornehmen.  

Körperschaftsteuerpflichtige Gruppenträger müssen ebenfalls eine dauerhafte Steuermehrbelastung 

hinnehmen, da ihr steuerbilanzieller Beteiligungsbuchwert in Höhe des vollständigen Gruppenverlus-

tes der Gruppengesellschaft zu mindern ist. Somit erzielt der körperschaftsteuerpflichtige Gruppenträ-

ger im Veräußerungsfall regelmäßig einen gem. § 8b KStG anteilig steuerpflichtigen Gewinn, welcher 

dem auf Minderheitsgesellschafter entfallenden Gruppenverlust entspricht. 

Einkommensteuerpflichtige Gruppenträger unterliegen hingegen keiner Steuermehrbelastung. Denn 

ein künftiger, dem Teileinkünfteverfahren unterliegender Veräußerungsgewinn korrespondiert mit der 

vollständigen steuerlichen Verlustzurechnung in die Einkommensteuersphäre, obwohl der Vermö-

gensabfluss aus der einkommensteuerlichen Sphäre nur beteiligungsproportional erfolgt. 

Als Fazit ist folglich festzustellen, dass im Gewinnfall Minderheitsgesellschafter sowie körperschaft-

steuerpflichtige Gruppenträger regelmäßig einen Steuervorteil erzielen, während sie im Verlustfall 

immer einen Steuernachteil hinnehmen müssen. Einkommensteuerpflichtige Gruppenträger unterlie-

gen hingegen einer zutreffenden (dauerhaften) Steuerbelastung. Im Ergebnis sind die Rechtsfolgen des 

IFSt-Modells als unsachgerecht einzustufen.
172

 

4.2.3.7.2 Vermögensverschiebungen zwischen Gruppenträger und Minderheitsge-

sellschaftern 

Wie im Einkommenszurechnungs-Modell bewirkt die laufende steuerliche Ergebniszurechnung an den 

Gruppenträger, dass die Gruppengesellschaft keiner Ertragsteuerbelastung unterliegt. Etwaige Vermö-

gensverschiebungen sollten daher im Rahmen des Steuerumlagevertrags ausgeglichen werden. 

Weitere Vermögensverschiebungen im Verhältnis zu Minderheitsgesellschaftern sind mit „fiktiven“ 

Ausschüttungserträgen sowie der „fiktiven“ Einlagenrückgewähr verbunden. Allerdings werden die 

Vor- bzw.  Nachteile der Minderheitsgesellschafter nicht durch eine spiegelbildliche Be- bzw. Entlas-

tung des Gruppenträgers ausgeglichen. Vielmehr ist eine positive Korrelation zwischen der Anpassung 

der Vermögensposition von Minderheitsgesellschaftern und körperschaftsteuerpflichtigen Gruppenträ-

gern festzustellen, wobei diese dauerhaften Charakter aufweisen können. Ausnahmsweise profitieren 

körperschaftsteuerpflichtige Gruppenträger einseitig von einer in der Gruppenphase vorgenommenen 

Mehrausschüttung. 

Im Verhältnis zu einkommensteuerpflichtigen Gruppenträgern sind keine (dauerhaften) Vermögens-

verschiebungen festzustellen. 

Darüber hinaus resultiert das IFSt-Modell in einem Qualifikationskonflikt, soweit für eine Gewinnaus-

schüttung neben der einseitigen Verwendung des Gruppengesellschaftskontos auch eine anteilige 

Verwendung des Altrücklagenkontos, des steuerlichen Einlagekontos sowie ggf. eines negativen aus-

schüttbaren Gewinns vorzunehmen ist. In diesem Fall ist nämlich eine verbindliche Verwendungsrei-

                                                           
 

172 
Auch die BMF-Facharbeitsgruppe stellt eine nicht dem Teileinkünfteverfahren entsprechende Gesamtbelastung 
bei Existenz von Minderheitsgesellschaftern  fest; vgl. BMF-Bericht v. 15.9.2011, 134. 
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henfolge der übrigen Konten im Verhältnis des Gruppenträgers zu den Minderheitsgesellschaftern zu 

bestimmen.  

Zu beachten ist, dass Vermögensverschiebungen unabhängig von einer verbindlichen Reihenfolgenre-

gelung entstehen. Dies liegt darin begründet, dass die Belastungswirkung der verbindlichen Reihen-

folgenregelung durch den jeweiligen Stand des Gruppengesellschaftskontos, des Altrücklagenkontos 

und des steuerlichen Einlagekontos determiniert ist. Die möglichen Vermögensverschiebungen sollen 

nachfolgend skizziert werden. 

Soweit eine vorrangige Verwendung aller Konten durch den Gruppenträger angenommen werden soll-

te, hätte dieser ein etwaiges Altrücklagenkonto einseitig zu verwenden, während Minderheitsgesell-

schafter einseitig ein etwaiges steuerliches Einlagenkonto verwenden könnten. Soweit kein Altrückla-

genkonto festgestellt worden ist, könnte der Gruppenträger ein etwaiges steuerliches Einlagenkonto 

einseitig verwenden, während Minderheitsgesellschafter einen negativen ausschüttbaren Gewinn ein-

seitig zu verwenden hätten. 

Im Umkehrfall, der vorrangigen Verwendung der übrigen Konten durch die Minderheitsgesellschafter, 

hätten die Minderheitsgesellschafter ein etwaiges Altrücklagenkonto einseitig zu verwenden, während 

der Gruppenträger ein etwaiges steuerliches Einlagenkonto einseitig verwenden könnte. Soweit kein 

Altrücklagenkonto festgestellt worden ist, könnten die Minderheitsgesellschafter das steuerliche Ein-

lagenkonto einseitig verwenden, während der Gruppenträger einen negativen ausschüttbaren Gewinn 

einseitig zu verwenden hätten. 

Im Rahmen einer simultanen Inanspruchnahme der übrigen Konten durch beide Gesellschaftergruppen 

wäre zudem zu bestimmen, welchen Einfluss die vollständige und einseitige Verwendung des positi-

ven Gruppengesellschaftskontos durch den Gruppenträger auf die Verwendungsreihenfolge der übri-

gen hat.  

Sofern die übrigen Konten erst nach Abzug des Gruppengesellschaftskontos beidseitig zu verwenden 

sein sollten, könnten Minderheitsgesellschafter in Höhe des Abzugsbetrags ein etwaiges steuerliches 

Einlagekonto nicht anteilig verwenden, so dass sie einen überhöhten Anteil des negativen ausschüttba-

ren Gewinns der Gruppengesellschaft zu verwenden hätten. Soweit ein Altrücklagenkonto festgestellt 

sein sollte, profitierten sie hingegen von einer überhöhten Verwendung des steuerlichen Einlagekon-

tos, weil das vorrangig zu verwendende Altrücklagenkonto zusätzlich vom Gruppenträger anteilig zu 

verwenden wäre.  

Sofern die übrigen Konten i.H.d. Abzugsbetrags einseitig durch Minderheitsgesellschafter zu verwen-

den sein sollten, könnten sie ein steuerliches Einlagekonto nicht verwenden, soweit sie einseitig ein 

Altrücklagenkonto zu verwenden hätten. Umgekehrt könnten sie durch die einseitige Verwendung des 

steuerlichen Einlagekontos profitieren, soweit kein Altrücklagenkonto festgestellt worden ist. 

Eine Aufteilung der Verwendung der übrigen Konten ohne Abzug eines einseitig verwendeten Grup-

pengesellschaftskontos scheidet aus, da sie die allgemeine Verwendungsreihenfolge des IFSt-Modells 

unterlaufen würde. Demnach könnte der Gruppenträger ein positives Gruppengesellschaftskonto nicht 

vollständig verwenden, weil ihm ein überhöhter Anteil am Altrücklagenkonto, steuerlichen Einlagen-

konto respektive negativen ausschüttbaren Gewinn für die Verwendung zugewiesen wird. Sofern die 

Zuweisung für den Gruppenträger nicht verbindlich sein sollte, wären wiederum ein Altrücklagenkon-

to respektive ein steuerliches Einlagekonto nicht vollständig zu verwenden. 
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Insoweit ist festzuhalten, dass das IFSt-Modell dauerhafte und positiv korrelierte Vermögensverschie-

bungen bewirkt. Zudem bedarf es einer Konkretisierung des Qualifikationskonfliktes, welcher seiner-

seits Vermögensverschiebungen auslöst. 

4.2.3.7.2 Beispielsfall 

Beispiel 11 (IFStM): Minderheitsgesellschafter 

Sachverhalt: 

Der Gruppenträger (GT) ist zu 75% an der Gruppengesellschaft (GG) beteiligt. Die übrigen 25% werden von 

gruppenexternen Minderheitsgesellschaftern (MiG) gehalten. Das Steuerbilanzkapital von GG beträgt zu Beginn 

der Gruppenbesteuerung 100 und entspricht dem Nennkapital. In der Gruppenphase erzielt GG einen Jahres-

überschuss von 100, welcher sowohl dem zuzurechnenden Steuerbilanzergebnis als auch dem zu versteuernden 

Einkommen entspricht. GG nimmt eine Steuerumlage von 30 an GT vor und schüttet den verbleibenden Gewinn 

vollständig an GT und MiG aus. Anschließend soll die Gruppenbesteuerung beendet und die Beteiligung an GG 

veräußert werden.  

GT kann ein Einkommen- (Alt. 1) oder Körperschaftsteuersubjekt sein (Alt. 2), dessen Grenzsteuerbelastung 

entsprechend 45% bzw. 30% betragen soll. Die Grenzsteuerbelastung von GG soll 30% betragen. Die Grenz-

steuerbelastung von MiG soll 45% betragen 

Aus Vereinfachungsgründen sollen etwaige Verlustvorträge als erstattet gelten. 

Rechtsfolgen: 

EZR lfd. St

GT GG

Höhe St AK
stl. 

EinlK
Höhe St

Alt. 1 100 100 0 17,5 45 17,5 17,5 -17,5 -4,7 40,3

Alt. 2 100 100 0 17,5 30 17,5 17,5 -17,5 0,0 30,0

∑ St
VE

GT

aperiodische 

Anpassungen 

GT

BE

GT

GTK 

& 

GGK GT

 

Die Ergebniszurechnung (EZR) an GT beträgt unabhängig von der Beteiligung von MiG 100 und resultiert in 

einer zutreffenden laufenden Steuerbelastung i.H.v. 45 (Alt. 1) bzw. 30 (Alt. 2).  

Der von GG erzielte Gruppengewinn ist am Ende der Periode auf Ebene von GG als Zugang zum ausschüttba-

ren Gewinn sowie zum Gruppengesellschaftskonto (GGK) und auf Ebene von GT als Zugang zum Gruppenträ-

gerkonto (GTK) zu erfassen, welche jeweils 100 betragen.  

Die Steuerumlage von GG an GT mindert die entsprechenden Salden auf 70. GT kann die Steuerumlage steuer-

neutral vereinnahmen. 

Der verbliebene Gruppengewinn nach Steuerumlage beträgt 70, so dass die Gewinnausschüttung i.H.v. 52,5 an 

GT und i.H.v. 17,5 auf MiG entfällt. 

Die Beteiligungserträge (BE) von GT betragen 100 und entfallen zu 30 auf die Steuerumlage, zu 52,5 auf die 

vereinnahmte Gewinnausschüttung und zu 17,5 auf die aperiodische Anpassung. Sie dürften dem Grunde nach 

für steuerliche Zwecke vollständig zu eliminieren sein (Konkretisierungsbedarf). Zudem realisiert er zwar keinen 

handels- jedoch steuerbilanziellen Veräußerungsverlust in Höhe des auf MiG entfallenden Gruppengewinns von 

GG. 

Nach erfolgter Vollausschüttung beträgt das GGK von GG und das GTK von GT 17,5 und entspricht dem auf 

MiG entfallenden Gewinnanteil. Demnach greifen aperiodische Anpassungen, so dass die AK von GT sowie das 
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steuerliche Einlagekonto von GG um jeweils 17,5 zu erhöhen sind. Im Falle künftiger Gewinnausschüttungen 

profitieren MiG folglich von dem aperiodisch erhöhten steuerlichen Einlagekonto, weil in dieser Höhe fälschli-

cher Weise eine erfolgsneutrale Einlagenrückgewähr anstelle einer „regulären“ Gewinnausschüttung anzuneh-

men wäre. 

Soweit GG weder über ein Altrücklagenkonto (ARLK) noch über ein steuerliches Einlagekonto verfügt, stellt die 

an MiG vorgenommene Gewinnausschüttung einen „regulären“ Beteiligungsertrag unter Verwendung des nega-

tiven ausschüttbaren Gewinns von GG dar. Diese unterliegt einer Ausschüttungsbelastung i.H.v. 4,7 und korres-

pondiert mit dem Veräußerungsverlust (VE) von einkommensteuerpflichtigen Gruppenträgern. 

Per Saldo wird eine zutreffende Steuerbelastung der steuerlichen Gruppe sowie von MiG hergestellt. Allerdings 

profitieren MiG zusätzlich von einer künftigen Steuerentlastung i.H.d. fiktiven Einlagenrückgewähr von 4,4 (= 

17,5 * 25%). 

Zu beachten ist auch, dass das IFSt-Modell die Verwendungsreihenfolge der §§ 27 ff. KStG außer Kraft setzt, 

was zu Vermögensverschiebungen im Verhältnis zu MiG resultieren kann. 

Nicht zuletzt können andere Gruppenmitglieder als MiG von GG fungieren, ohne dass das IFSt-Modell einen 

steuerneutralen mittelbaren Gewinntransfer an GT sicherstellt. 

Resultat: 

Das IFSt-Modell resultiert im Grundfall und bei unterstellter phasenverschobenen Vollausschüttung in einer 

tendenziell zutreffenden Steuerbelastung von einkommen- und körperschaftsteuerpflichtigen Gruppenträgern. 

MiG können jedoch von einer künftigen fiktiven Einlagenrückgewähr profitieren. Zudem bedarf es einer Sonder-

regelung für gruppeninterne Minderheitsgesellschafter. 

Abwandlung 1: GG thesauriert ihren Gruppengewinn 

EZR lfd. St

GT GG

Höhe St AK
stl. 

EinlK
Höhe St

Alt. 1 100 100 0 70 45 70 70 -17,5 -4,7 40,3

Alt. 2 100 100 0 70 30 70 70 -17,5 0,0 30,0

∑ St
VE

GT

aperiodische 

Anpassungen 

GT

BE

GT

GTK 

& 

GGK GT

 

Abweichend vom Grundfall soll GG ihren Gewinn nach Steuerumlage thesaurieren, welcher in einem positiven 

ausschüttbaren Gewinn und GGK auf Ebene von GG sowie einem korrespondierenden positiven GTK auf Ebene 

von GT i.H.v. jeweils 70 resultiert. 

Sofern GG ihren thesaurierten Gewinn nach Beendigung der Gruppenbesteuerung ausschütten sollte, profitieren 

MiG von einer erfolgsneutralen Einlagenrückgewähr unter Verwendung des aperiodisch „aufgestockten“ steu-

erlichen Einlagekontos. Somit können sie ungerechtfertigter Weise von der steuerlichen Gruppe profitieren. 

GT erzielt unabhängig von einer etwaigen zwischenzeitlichen Einlagenrückgewähr zwar keinen handels- jedoch 

steuerbilanziellen Veräußerungsverlust von 17,5, welcher dem auf MiG entfallenden Gruppengewinn von GG 

entspricht. 

Resultat: 

MiG können im Thesaurierungsfall von einer höheren fiktiven Einlagenrückgewähr profitieren. Da diese gestal-

terisch herbeigeführt werden kann, entsteht eine missbräuchliche Steuerumgehungsgefahr. 
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Abwandlung 2: Das Eigenkapital von GG besteht aus dem steuerlichen Einlagekonto 

EZR lfd. St

GT GG

Höhe St AK
stl. 

EinlK
Höhe St

Alt. 1 100 100 0 17,5 45 17,5 17,5 -17,5 -4,7 40,3

Alt. 2 100 100 0 17,5 30 17,5 17,5 -17,5 0,0 30,0

∑ St
VE

GT

aperiodische 

Anpassungen 

GT

BE

GT

GTK 

& 

GGK GT

 

Die dauerhaften Steuerbelastungen der steuerlichen Gruppe bleiben unverändert. 

Allerdings erfolgt die Gewinnausschüttung an MiG unter vorrangiger Verwendung des steuerlichen Einlagekon-

tos. Demnach erhalten sie keine „regulären“ Beteiligungserträge sondern eine fiktive Einlagenrückgewähr. 

Die Verwendungsreihenfolge des IFSt-Modells weicht nämlich von den §§ 27 ff. KStG ab, weil der ausschüttbare 

Gewinn von GG vollständig auf das GGK von GG entfällt, welches von MiG nicht zu verwenden ist. Zu beachten 

ist, dass das steuerliche Einlagekonto aufgrund der aperiodischen Anpassungen wieder „auflebt“, was zum 

Gestaltungsmissbrauch einlädt. 

 Resultat: 

Das IFSt-Modell ermöglicht eine steuerneutrale Ausschüttung von Gruppengewinnen an MiG. 

Abwandlung 3: GG verfügt über Altrücklagen i.H.v. 23,3, welche zusammen mit dem Gruppengewinn ausge-

schüttet werden sollen 

 

EZR lfd. St

GT GG

Höhe St AK
stl. 

EinlK
Höhe St

Alt. 1 100 100 0 0 45 0 0 0,0 0,0 45,0

Alt. 2 100 100 0 0 30 0 0 0,0 0,0 30,0

∑ St
VE

GT

aperiodische 

Anpassungen 

GT

BE

GT

GTK 

& 

GGK GT

 

Abweichend vom Grundfall bewirkt die Mehrausschüttung einen Ausgleich des GGK von GG und des GGK von 

TG. Denn von der Gewinnausschüttung von insgesamt 93,3 entfallen 70 auf GT und 23,3 auf MiG. 

Das IFSt-Modell sieht eine einseitige Verwendung des Altrücklagenkontos durch MiG vor, so dass GG ihre 

Altrücklage steuerneutral und beteiligungsproportional an GT auskehren kann (Steuerumgehung). 

Resultat: 

Das IFSt-Modell ermöglicht eine steuerneutrale Ausschüttung von Altrücklagen an den Gruppenträger. 
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Abwandlung 4: GG erzielt einen Gruppenverlust von 100, welcher durch erfolgsneutrale Einlagen von GT und 

MiG ausgeglichen werden soll 

EZR lfd. St

GT GG

Höhe St AK
stl. 

EinlK
Höhe St

Alt. 1 -100 75 0 -70 -45 -70 -70 17,5 4,7 -40,3

Alt. 2 -100 75 0 -70 -30 -70 -70 17,5 0,3 -29,7

∑ St
VE

GT

aperiodische 

Anpassungen 

GT

Einlage = 

Zugang AK

GT

GTK 

& 

GGK GT

 

Im Verhältnis zu einkommensteuerpflichtigen Gruppenträgern resultiert das IFSt-Modell in einer zutreffenden 

Gesamtsteuerentlastung von 45, weil der steuerbilanzielle Veräußerungsgewinn von GT mit dem Veräußerungs-

verlust von MiG korrespondiert.  

Im Verhältnis zu körperschaftsteuerpflichtigen Gruppenträgern ist hingegen eine dauerhafte Steuermehrbelas-

tung festzustellen. Sie müssen einen fiktiven Steuerbilanzgewinn versteuern, ohne dass die vorangegangene voll-

ständige Verlustzurechnung die Körperschaftsteuersphäre verlassen hat. 

Resultat: 

Das IFSt-Modell resultiert im Verlustfall in einer dauerhaften Steuermehrbelastung von körperschaftsteuer-

pflichtigen Gruppenträgern. 

4.2.3.8 Einkommensteuerpflichtige Gruppenträger   

In zweistufigen Gruppenstrukturen ohne Beteiligung von Minderheitsgesellschaftern resultiert das 

IFSt-Modell in einer zutreffenden Steuerbelastung von einkommensteuerpflichtigen Gruppenträgern. 

In mehrstufigen Gruppenstrukturen tritt eine zutreffende dauerhafte Steuerbelastung von einkommen-

steuerpflichtigen Gruppenträgern nur ein, soweit die von nachrangigen Gruppengesellschaften erziel-

ten Steuerbilanzergebnisse in einer laufenden steuerbilanziellen Anpassung des Gruppenträgerkontos 

resultieren (Spiegelung). Im Falle einer bloßen außerbilanziellen Erfassung des Gruppenträgerkontos 

fehlen Sondervorschriften, die eine zutreffende Eliminierung von nach der Gruppenphase realisierten 

Beteiligungserfolge sowie mit Ketten-Teilwertanpassungen einhergehenden Beteiligungserfolgen si-

cherstellen. 

Eine zutreffende dauerhafte - nicht jedoch zwingender Weise temporäre - Steuerbelastung von ein-

kommensteuerpflichtigen Gruppenwird resultiert auch im Verhältnis zu Minderheitsgesellschaftern. 

Allerdings bestehen hier Gestaltungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit der fiktiven Einlagenrück-

gewähr. Dauerhafte Steuermehr- und Steuerminderbelastungen können regelmäßig nur in mittelbaren 

Gruppenstrukturen auftreten. 

Die zutreffende steuerliche Erfassung von einkommensteuerpflichtigen Gruppenträgern geht jedoch 

untrennbar mit einer unsachgerechten steuerlichen Erfassung von körperschaftsteuerpflichtigen Grup-

penträgern sowie Minderheitsgesellschaftern einher. Darüber hinaus tangiert die möglicherweise vor-

gesehene steuerbilanzielle Spiegelung der steuerlich zugerechneten Gruppenergebnisse den eigenen 

ausschüttbaren Gewinn von Gruppenträgern, was die zutreffende steuerliche Erfassung der von ihnen 

vorgenommenen Gewinnausschüttungen behindert. 
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4.2.3.9 Wahlweise durchgeführte Gewinnabführungsverträge 

Das IFSt-Modell ermöglicht die wahlweise Durchführung von Gewinnabführungsverträgen. Die steu-

erliche Ergebniszurechnung wird durch den Gewinnabführungsvertrag nicht tangiert. Während die auf 

dem Gewinnabführungsvertrag beruhenden Gewinnabführungen, Ausgleichszahlungen sowie (einsei-

tige) Verlustübernahmen handelsbilanziell weiterhin erfolgswirksam zu erfassen sind, negiert das 

IFSt-Modell offenbar die steuerbilanzielle Erfolgswirkung des durchgeführten Gewinnabführungsver-

trags. 

So werden erfolgswirksame Gewinnabführungen in erfolgsneutrale Gewinnausschüttungen umqualifi-

ziert, für die die allgemeine Verwendungsreihenfolge des IFSt-Modells gilt. Der Gewinntransfer ist 

somit als steuerneutraler Ausschüttungsertrag zu erfassen, soweit hierfür ein etwaiges positives Grup-

pengesellschafts- und Gruppenträgerkonto vorrangig zu verwenden sind. Spiegelbildlich werden die 

vom Gruppenträger erfolgswirksam vorgenommenen Verlustausgleichszahlungen für steuerliche Zwe-

cke als erfolgsneutrale Einlagen behandelt, weshalb sie als Gutschrift auf dem steuerlichen Einlage-

konto der Gruppengesellschaft sowie dem Beteiligungsbuchwert auf Ebene des Gruppenträgers zu 

erfassen sind. 

Nach Abschaffung des § 16 KStG dürften wohl auch die erfolgswirksamen Ausgleichszahlungen an 

die Minderheitsgesellschafter als erfolgsneutrale Gewinnausschüttungen umzuqualifizieren und die 

allgemeine Verwendungsreihenfolge des IFSt-Modells anzuwenden sein, weshalb sie auf Ebene der 

Minderheitsgesellschafter entweder als erfolgswirksamer Ausschüttungsertrag oder als erfolgsneutrale 

Einlagenrückgewähr zu erfassen sind. 

Im Umkehrschluss wären somit in einem ersten Schritt das Gruppengesellschafts- und Gruppenträger-

konto um das steuerbilanzielle Ergebnis der Gruppengesellschaft vor Durchführung des Gewinnabfüh-

rungsvertrags und somit vor Leistung von Ausgleichszahlungen anzupassen sein. Im Resultat wird 

folglich die steuerbilanzielle Erfolgswirkung des Gewinnabführungsvertrags negiert. Diesem Ver-

ständnis folgend sind zwei zusätzliche Problemstellungen zu erblicken. 

Zum einen werden das Gruppengesellschafts- und Gruppenträgerkonto erst zum Schluss des Wirt-

schaftsjahres festgestellt. Da der Gewinnabführungsvertrag phasengleich durchzuführen ist, dürfte die 

im ersten Wirtschaftsjahr der Gruppenphase vorgenommene Gewinnabführung sowie jegliche Vor-

ababführungen als erfolgswirksamer Ausschüttungsertrag des Gruppenträgers zu erfassen sein. Denn 

für die als Gewinnausschüttung zu erfassende Gewinnabführung ist das zum Schluss des letzten Wirt-

schaftsjahres festgestellte Gruppengesellschaftskonto zu verwenden. Eine Sonderregelung, wonach im 

Falle der fakultativen Durchführung des Gewinnabführungsvertrages das zum Schluss des aktuellen 

Wirtschaftsjahres festgestellte Gruppengesellschaftskonto zu verwenden ist, geht aus dem IFSt-Modell 

nicht hervor. Vielmehr schreibt das IFSt-Modell ausdrücklich vor, dass „offene und verdeckte Aus-

schüttungen und Gewinnabführungen der Gruppengesellschaft … mit dem Kontenstand zum Schluss 

des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs verrechnet“ werden. 

Eine entsprechende Sonderregelung würde ihrerseits steuerliche Gruppen ohne abgeschlossenen Ge-

winnabführungsvertrag benachteiligen. Zudem bedürfte es einer Konkretisierung, ob Vorabausschüt-

tungen vorrangig als Ausschüttungen von Altrücklagen zu erfassen sind oder nicht. Des Weiteren ist 

zu beachten, dass für den unterjährigen Gewinntransfer ein etwaiges steuerliches Einlagekonto der 

Gruppengesellschaft zu verwenden sein könnte, während ein nach Maßgabe des zum Schluss des lau-

fenden Wirtschaftsjahres festgestellten Verrechnungskonten vorgenommene Gewinntransfer die Ver-

wendung eines positiven Gruppengesellschaftskontos vorsehen könnte. 
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Zum anderen wird die Vermögensposition der Minderheitsgesellschafter sowohl mit als auch ohne 

Sonderregelung tangiert. Nach geltendem Recht erhalten Minderheitsgesellschafter eine fixe Aus-

gleichszahlung, für die das steuerliche Einlagekonto der Gruppengesellschaft nicht zu verwenden ist. 

Sollte nunmehr der Standpunkt eingenommen werden, dass die Minderheitsgesellschafter am Erfolg 

der Gruppengesellschaft insoweit teilnehmen, als dass fixe Ausgleichszahlungen den durchschnittli-

chen erwarteten Gewinn der Gruppengesellschaft widerspiegeln, wäre das steuerliche Einlagekonto 

der Gruppengesellschaft anteilig für den Gewinntransfer an die Minderheitsgesellschafter zu verwen-

den. Das IFSt-Modell resultiert jedoch (langfristig) in einer (ausschließlichen) Verwendung des steuer-

lichen Einlagekontos für die Ausgleichszahlungen, weil das Gruppengesellschaftskonto einseitig durch 

den Gruppenträger zu verwenden ist und einseitige Verlustausgleichszahlungen des Gruppenträgers 

als reguläre Einlagen das steuerliche Einlagekonto der Gruppengesellschaft erhöhen. 

Insoweit ist zunächst festzustellen, dass die steuerliche Anerkennung von fakultativ durchgeführten 

Gewinnabführungsverträgen sehr zu begrüßen ist. Allerdings bedarf es einer Nachbesserung im Hin-

blick auf die Sicherstellung der Steuerneutralität eines unterjährigen bzw. phasengleichen Gewinn-

transfers an den Gruppenträger sowie der Vermeidung von erfolgsneutralen Ausgleichszahlungen an 

Minderheitsgesellschafter. 

Beispiel 12 (IFStM): Fakultative Gewinnabführungsverträge  

Sachverhalt: 

Der Gruppenträger (GT) ist Alleingesellschafter der Gruppengesellschaft (GG). Die Anschaffungskosten von GT 

aus der Beteiligung an GG betragen 100. Das Steuerbilanzkapital von GG beträgt zu Beginn der Gruppenbe-

steuerung 100 und entspricht dem Nennkapital. Zwischen GT und GG wurde ein Gewinnabführungsvertrag 

abgeschlossen, welcher durchgeführt wird. 

In der Gruppenphase erzielt GG einen Jahresüberschuss von 100 vor Gewinnabführung, welcher sowohl zuzu-

rechnenden Steuerbilanzergebnis als auch dem zu versteuernden Einkommen entspricht. GG führt den Gewinn 

aufwandswirksam und phasengleich an GT ab. 

Anschließend soll die Gruppenbesteuerung beendet und die Beteiligung an GG veräußert werden.  

GT kann ein Einkommen- (Alt. 1) oder Körperschaftsteuersubjekt sein (Alt. 2), dessen Grenzsteuerbelastung 

entsprechend 45% bzw. 30% betragen soll. Die Grenzsteuerbelastung von GG soll 30% betragen. 

Aus Vereinfachungsgründen sollen etwaige Verlustvorträge als erstattet gelten und auf die Vornahme von Steu-

erumlagen verzichtet werden. 

Rechtsfolgen: 

EZR lfd. St

GT GG

Höhe St AK
stl. 

EinlK
Höhe St

Alt. 1 100 100 27,0 100 45 100 100 -100 -27,0 45,0

Alt. 2 100 100 1,5 100 30 100 100 -100 0,0 31,5

∑ St
VE

GT

aperiodische 

Anpassungen 

GT

Gewinnab-

führung

GT

GTK 

& 

GGK GT

 

Die Ergebniszurechnung (EZR) an GT beträgt unabhängig von der Gewinnabführung 100 und resultiert in einer 

zutreffenden laufenden Steuerbelastung i.H.v. 45 (Alt. 1) bzw. 30 (Alt. 2).  
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Für Zwecke des GGK und GTK ist das Steuerbilanzergebnis von GG vor Gewinnabführung maßgeblich, welches 

100 beträgt. Das GGK und das GTK sind jedoch erst zum Schluss des Wirtschaftsjahres festzustellen, so dass die 

phasengleiche Gewinnabführung einer Ausschüttungsbelastung auf Ebene von GT resultiert. 

Bei Beendigung der Gruppenbesteuerung sind die Salden des GGK und des GTK positiv, so dass die steuerbi-

lanziellen AK von GT sowie das steuerliche Einlagekonto von GG um 100 zu erhöhen sind.  

GT erzielt zwar keinen handels- jedoch steuerbilanziellen Veräußerungsverlust i.H.v. 100 (VE), welcher der 

aperiodischen Anpassung des GTK entspricht. 

Die Ausschüttungsbelastung der Gewinnabführung resultiert im Verhältnis zu einkommensteuerpflichtigen 

Gruppenträgern in temporären und im Verhältnis zu körperschaftsteuerpflichtigen Gruppenträgern in dauerhaf-

ten Steuermehrbelastungen. 

Resultat: 

Fakultativ abgeschlossene und durchgeführte Gewinnabführungsverträge resultieren in temporären sowie dau-

erhaften Steuermehrbelastungen. 

4.2.3.10 Nutzung von Verlustvorträgen der Gruppengesellschaft 

Das IFSt-Modell beinhaltet die Forderung „nach einer Streichung von § 15 S. 1 Nr. 1 KStG für Vor-

gruppenverluste“ der Gruppengesellschaft. Diese Forderung „ist allerdings kein zwingender Bestand-

teil des … Reformvorschlags“ und soll „vor dem Hintergrund seiner Finanzierbarkeit“ beurteilt wer-

den. In Höhe der Verrechnung mit eigenen Verlustvorträgen soll die steuerliche Gewinnzurechnung an 

den Gruppenträger gemindert werden. „Für Zinsvorträge und EBITDA-Vorträge gilt grundsätzlich 

Entsprechendes.“ 

Nachfolgend sollen die offenen Fragestellungen erörtert werden, die mir der entsprechenden Regelung 

einhergehen. 

So fehlt ein Hinweis, ob die Verrechnung von Gruppengewinnen mit Außergruppenverlusten das 

Gruppengesellschafts- und Gruppenträgerkonto tangieren soll oder nicht. Sollte der auf Ebene der 

Gruppengesellschaft verrechnete Gruppengewinn ungemindert auf beiden Konten zu erfassen sein, 

gelangte der in der Körperschaftsteuersphäre entstandene Verlustvortrag bei wirtschaftlicher Betrach-

tung in der Einkommensteuersphäre. Denn in Höhe des verrechneten Verlustvortrags würden beide 

Konten steigen, obwohl gerade keine steuerliche Gewinnzurechnung in die Einkommensteuersphäre 

erfolgte. Im Resultat könnte der einkommensteuerpflichtige Gruppenträger das überhöhte Gruppenge-

sellschaftskonto für einen erfolgsneutralen Transfer von Altrücklagen nutzen (Mehrausschüttung). 

Soweit die Gruppengesellschaft keine Altrücklagen aufweist, resultierte das überhöhte Gruppenträger-

konto in einem dem Teilabzugsverfahren unterliegenden Beteiligungsaufwand, obwohl der Verlust aus 

der Vorgruppenphase stammt.  

Insoweit erscheint es dem Grunde nicht sachgerecht, den mit Außergruppenverlusten verrechneten 

Gruppengewinn auf dem Gruppengesellschafts- und Gruppenträgerkonto zu erfassen. Allerdings dürf-

te die Nichtberücksichtigung des verrechneten Gewinns sich als schwierig erweisen, weil der Grup-

pengewinn sowohl das Steuerbilanzergebnis als auch außerbilanzielle Korrekturen umfasst. Soweit der 

verrechnete Gruppengewinn mit außerbilanziellen Hinzurechnungen korrespondiert, erscheint eine 

analoge Kürzung des Gruppengesellschafts- und Gruppenträgerkontos nicht sachgerecht, weil die 

Gruppengesellschaft entsprechende Hinzurechnungsbeträge nicht ausschütten kann. Eine eindeutige 

Zuordnung der verrechneten Gewinne zu steuerbilanziellen und außerbilanziellen Gewinnen dürfte im 

Regelfall nicht gelingen. Zudem müsste geklärt werden, ob die Bruttomethode gem. § 15 S. 1 Nr. 2 

KStG im Hinblick auf den verrechenbaren Gewinns anwendbar bleiben soll. 
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Eine weitere Problemstellung betrifft die Anwendung der Mindestbesteuerung gem. § 10d EStG und § 

10a GewStG. So wäre zu klären, ob die Mindestbesteuerung im Hinblick auf den Ausgleich des Vor-

gruppenverlustes der Gruppengesellschaft mit ihren eigenen Gruppengewinnen anzuwenden ist oder 

nicht. Beide Optionen sind mit unsachgerechten Rechtsfolgen verbunden. 

Bejaht man die Anwendbarkeit, unterliegt die Gruppengesellschaft der Mindestbesteuerung immer 

dann, wenn der Verlustausgleich den Freibetrag von 1 Mio. übersteigt. Dies müsste auch dann zu Las-

ten der steuerlichen Gruppe gelten, wenn der Gruppenträger einen entsprechenden laufenden Verlust 

erzielt. Sollte der Gruppenträger andererseits selbst über einen Verlustvortrag verfügen, unterläge die 

um den Verlustausgleich geminderte Gewinnzurechnung ggf. erneut der Mindestbesteuerung, so dass 

diese unsachgerecht doppelt - auf Ebene der Gruppengesellschaft und des Gruppenträgers - greift. 

Verneint man die Anwendbarkeit der Mindestbesteuerung auf Ebene der Gruppengesellschaft, wird 

die steuerliche Gruppe unsachgerechter Weise für Zwecke des interperiodischen Verlustausgleichs 

gegenüber der Einzelveranlagung bessergestellt.  

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass das IFSt-Modell in einer nicht favorisierten Lösung eine 

laufende Verlustzurechnungsbegrenzung „auf das Volumen des Investments des Gruppenträgers“ vor-

sieht, welche im Abschnitt 4.2.3.11.2 zu erörtern sein wird. Dabei sollen „nicht zugerechnete Verluste 

als Verlustvorträge bei der Gruppengesellschaft verrechenbar“ sein. Somit ist die Fragestellung, ob 

verrechnete Gewinne das Gruppengesellschafts- und Gruppenträgerkonto tangieren und die Mindest-

besteuerung auslösen, auch für die nicht favorisierte Lösung von wesentlicher Bedeutung. 

Weitere Komplikationen sind im Hinblick auf den Zins- sowie EBITDA-Vortrag gem. § 4h EStG 

i.V.m. § 8a KStG festzustellen. Denn soweit auf Ebene der Gruppengesellschaft ein Zinsvortrag fest-

gestellt worden ist, wäre das laufende positive EBITDA der Gruppengesellschaft vorrangig zum Ab-

bau desselben zu verwenden. Der Zinsvortrag der Gruppengesellschaft könnte demnach lediglich re-

duziert werden. Ein negativer Zinssaldo der Gruppengesellschaft könnte den eigenen Zinsvortrag hin-

gegen nicht erhöhen. In Folge des Abbaus des Zinsvortrags wäre die steuerliche Ergebniszurechnung 

an den Gruppenträger zu mindern. Zudem wäre der auf Ebene der Gruppengesellschaft festgestellte 

Zinsvortrag vollständig aufzulösen ist, soweit er aufgrund des ausschließlich zulässigen Abbaus die 

Freigrenze von 3 Mio. unterschreitet. Da der Zinsvortrag eine außerbilanzielle Korrektur darstellt, 

wäre ein etwaiges Gruppengesellschafts- und Gruppenträgerkonto nicht um den verbrauchten Zinsvor-

trag zu mindern. Im Resultat gelingt der in der Körperschaftsteuersphäre entstandene Verlustvortrag 

bei wirtschaftlicher Betrachtung in der Einkommensteuersphäre, ohne dass eine Gegenkorrektur mög-

lich ist. 

Fraglich ist, ob der auf Ebene der Gruppengesellschaft verbrauchte Zinssaldo auf Ebene des Gruppen-

trägers als Zinsaufwand der steuerlichen Gruppe zu erfassen ist, welcher im Rahmen der auf Gruppen-

ebene anzuwendenden Zinsschrankenregelung zu berücksichtigen ist. Des Weiteren fehlt eine Rege-

lung, ob ein von der Gruppengesellschaft auf eigener Ebene verbrauchter laufender EBITDA zusätz-

lich auf Gruppenebene zu berücksichtigen ist. 

Ein Abbau des EBITDA-Vortrags der Gruppengesellschaft dürfte zudem in der Gruppenphase dem 

Grunde nach nicht gelingen. So schließt zum einen der auf Ebene der Gruppengesellschaft festgestellte 

EBITDA-Vortrag eine gleichzeitige Feststellung des Zinsvortrags kategorisch aus. Andererseits wer-

den nichtabziehbare Zinsaufwendungen in der Gruppenphase ausschließlich auf Ebene des Gruppen-

trägers festgestellt.  

Des Weiteren sind Rückauswirkungen der national beschränkten gruppeninternen Steuervergünstigung 

auf den gemeinschaftsrechtlich gebotenen Verlustimport zu berücksichtigen. Die „Entfrierung“ von 
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vororganschaftlichen Verlusten im Inland dürfte somit regelmäßig die Berücksichtigung entsprechen-

der ausländischer „Altverluste“ bedingen. 

Insgesamt ist festzustellen, dass die Regelung zur Nutzung von Außergruppenverlusten der Gruppen-

gesellschaft mit einer Reihe von Folgeproblemen verbunden ist, die einer Konkretisierung bedürften. 

Im Hinblick auf die o.g. Qualifikationskonflikte sowie widerstreitenden Rechtsfolgen dürfte eine 

sachgerechte Ausgestaltung der Regelung sich als äußerst schwierig erweisen. 

4.2.3.11 Verlustzurechnungsbegrenzung 

4.2.3.11.1 Keine Verlustzurechnungsbegrenzung 

Das IFSt-Modell sieht weder eine laufende noch eine nachträgliche Verlustzurechnungsbegrenzung 

vor. Somit soll es trotz Wegfall des obligatorischen Gewinnabführungsvertrages „bei einer unbegrenz-

ten sofortigen Zurechnung des Verlusts der Gruppengesellschaft zum Gruppenträger bleiben.“ 

Über den laufenden gruppeninternen Verlusttransfer an den Gruppenträger hinaus, sollen auch „Liqui-

dationsverluste oder ähnliche Verluste“ der Gruppengesellschaft auf Ebene des Gruppenträgers ab-

zugsfähig bleiben, weil in dieser Höhe der § 8b Abs. 3 S. 3 KStG auf Gesellschafterebene nicht mehr 

zur Anwendung kommen soll. Im Hinblick auf einkommensteuerpflichtige Gruppenträger ist anzu-

nehmen, dass das Teilabzugsverfahren gem. § 3c Abs. 2 EStG aufzuheben sein dürfte (Konkretisie-

rungsbedarf). Des Weiteren ist zu beachten, dass die Suspendierung der außerbilanziellen Hinzurech-

nung von Beteiligungsaufwendungen „generell, d.h. auch außerhalb des Gruppenbesteuerungsfalls“ im 

Verhältnis zu weltweit ansässigen Tochtergesellschaften gelten soll, soweit die Muttergesellschaft die 

Mindestbeteiligungsquote erfüllt.  

Die Reichweite der steuerlichen Berücksichtigung von Liquidationsverlusten und ähnlichen Verlusten 

von steuerlich verbundenen sowie unverbundenen Tochtergesellschaften ist dem Wortlaut nach auf 

einen Beteiligungsverlust der Muttergesellschaft begrenzt. Dies kann jedoch in unsachgerechten 

Rechtsfolgen resultieren. 

Soweit bspw. die Muttergesellschaft einen (steuervergünstigen) Beteiligungsgewinn erzielen sollte, 

der mit den um einen Liquidationsverlust geminderten Altrücklagen der Tochtergesellschaft korres-

pondiert, ist kein sachlicher Grund dafür erkennbar, warum der Liquidationsverlust der Tochtergesell-

schaft vom Abzug ausgeschlossen werden sollte. Dies gilt umso mehr, als dass eine vorangehende 

(steuervergünstigte) Vollausschüttung in einem im obigen Sinne vollständig abzugsfähigen Beteili-

gungsverlust resultierte. Insoweit bewirkte eine strenge Auslegung der Vorschrift einen negativen 

Investitionsanreiz, weil Gewinne von Tochtergesellschaften regelmäßig steuerlich motiviert ausge-

schüttet werden dürften. 

Andererseits ist fraglich, ob die steuerliche Abzugsfähigkeit des Liquidationsverlustes der Tochterge-

sellschaft auf die Anschaffungskosten der Muttergesellschaft zu begrenzen ist. Eine entsprechende 

Beschränkung dürfte zumindest dann unsachgerecht sein, wenn die Tochtergesellschaft nach Beendi-

gung der Liquidation eine Schlussverteilung vornehmen kann. Eine strenge Auslegung der Vorschrift 

bewirkte in diesem Fall regelmäßig eine steuerlich motivierte Einlage, die im Anschluss an die Liqui-

dation an die Muttergesellschaft verteilt werden kann. 

Unstrittig sollte sein, dass die Berücksichtigung von abzugsfähigen Beteiligungsaufwendungen eines 

korrespondierenden Liquidationsverlustes der Tochtergesellschaft bedarf. Anderenfalls resultierten 

ausschüttungsbedingte Beteiligungsverluste der Muttergesellschaft in einem vollständig abzugsfähigen 

Aufwand, während die korrespondierenden Beteiligungserträge steuervergünstigt vereinnahmt werden 

können. Im Ergebnis drohte die Entstehung von weißen Einkünften. 
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Des Weiteren ist zu bestimmen, in welcher Höhe der Liquidationsverlust der Tochtergesellschaft zu 

berücksichtigen ist. Stellt man auf den handelsrechtlichen Liquidationsverlust der Tochtergesellschaft 

ab, korrespondiert dieser zwar mit dem handelsrechtlichen Beteiligungsbuchwert der Muttergesell-

schaft. Andererseits kann der Liquidationsverlust bspw. auf nichtabziehbaren Beteiligungsaufwendun-

gen der Tochtergesellschaft beruhen. Sollte der handelsrechtliche Liquidationsverlust maßgeblich sein, 

könnte die Zwischenschaltung und künftige Liquidation der Tochtergesellschaft zur Umgehung des § 

8b Abs. 3 S. 3 KStG gestalterisch genutzt werden. Sofern hingegen der zu versteuernde Liquidations-

verlust der Tochtergesellschaft maßgeblich sein sollte, entsteht auf Ebene der Muttergesellschaft re-

gelmäßig kein Beteiligungsaufwand, soweit der steuerliche Liquidationsverlust aufgrund darin enthal-

tener (steuervergünstigter) Beteiligungsgewinne mit einem handelsrechtlichen Liquidationsgewinn 

einhergeht. Insoweit ist ein Qualifikationskonflikt festzustellen. 

Die obigen Beispiele verdeutlichen, dass der auf die (fortgeführten) Anschaffungskosten begrenzte 

Beteiligungsaufwand sich nicht als Bezugsgröße für die Berücksichtigung von Liquidationsverlusten 

eignet, zumal er mit einem Qualifikationskonflikt einhergeht. Vielmehr wäre die steuerliche Berück-

sichtigung von Liquidationsverlusten auf das Eigenkapital der Tochtergesellschaft zu begrenzen, so 

dass ein Gleichklang mit der Verlustverantwortung der Einheitsunternehmung erreicht und die in 

Konzernsachverhalten mögliche Haftungssegmentierung sanktioniert wird. Diesem Verständnis fol-

gend sind außerbilanzielle Korrekturen unproblematisch, weil der um einen etwaigen handelsrechtli-

chen Eigenkapitalfehlbetrag geminderte zu versteuernde Liquidationsverlust der Tochtergesellschaft 

berücksichtigungsfähig wäre. 

Die Verknüpfung zwischen Verlusttragung und wirtschaftlicher Verlustverantwortung ist auch im 

Hinblick auf die laufende gruppeninterne Verlustübertragung nicht sichergestellt.  

Zwar fordert die IFSt-Arbeitsgruppe die Änderung von H 61 KStR, so dass „wirkliche Liquidations-

verluste nicht mehr Gegenstand der Einkommenszurechnung sein sollen.“ Andererseits bleibt ein et-

waiger Liquidationsverlust der ausgeschiedenen Gruppengesellschaft in Höhe des Beteiligungsauf-

wands des Gruppenträgers abzugsfähig (s.o.). Demzufolge kann die an den Gruppenträger laufend 

vorgenommene Verlustzurechnung inklusive aperiodische Berücksichtigung des Liquidationsverlustes 

sowohl die Anschaffungskosten des Gruppenträgers als auch das Eigenkapital der Gruppengesellschaft 

übersteigen. Mangels Nachversteuerungsregelungen entfaltet der gruppeninterne Verlusttransfer somit 

eine definitive Wirkung. 

In mehrstufigen Gruppenstrukturen kann die Verlusttragung für die mittelbare Verlustzurechnung 

einer Enkelgesellschaft durch Zwischenschaltung einer fremdfinanzierten Tochtergesellschaft ausge-

hebelt werden. Denn soweit die Tochtergesellschaft die Beteiligung an der Enkelgesellschaft mit 

Fremdmitteln finanziert, weist die Enkelgesellschaft regelmäßig ein viel höheres Eigenkapital als die 

Tochtergesellschaft auf. Ein von der Enkelgesellschaft erzielter laufender Gruppenverlust kann folg-

lich das Eigenkapital der Tochtergesellschaft übersteigen, ohne dass auf Ebene der Enkelgesellschaft 

ein Eigenkapitalfehlbetrag entsteht oder auf Ebene der Tochtergesellschaft eine Teilwertabschreibung 

erforderlich wird. Die Muttergesellschaft haftet für die ihr mittelbar zugerechneten Verluste jedoch nur 

in Höhe des geringeren Eigenkapitals der Tochtergesellschaft. Sollte bspw. in künftigen Perioden auf 

Ebene der Tochtergesellschaft eine Teilwertabschreibung erforderlich werden, die in einem Eigenkapi-

talfehlbetrag der Tochtergesellschaft resultiert, ist die Muttergesellschaft zu keinem Nachschuss ver-

pflichtet. Die fehlende Verlusttragung der Muttergesellschaft bewirkt jedoch weder eine laufende noch 

eine aperiodische Begrenzung der Verlustzurechnung. Vielmehr könnte die Muttergesellschaft den 

Liquidationsverlust der Tochtergesellschaft ggf. zusätzlich steuerlich geltend machen (s.o.). 
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Insoweit ist festzustellen, dass das IFSt-Modell in seiner favorisierten Lösung keine durchgängige 

Verknüpfung zwischen Verlusttragung und Verlustzurechnung sicherstellt. De lege ferenda ist zudem 

eine erweiterte Abzugsfähigkeit von Liquidationsverlusten von weltweit ansässigen Tochtergesell-

schaften vorgesehen, die einerseits einer Konkretisierung bedarf und andererseits in Qualifikations-

konflikten resultiert. 

4.2.3.11.2 Nicht präferierte laufende Verlustzurechnungsbegrenzung auf das In-

vestment  

In einer nicht präferierten Lösung sieht das IFSt-Modell eine laufende Verlustzurechnungsbegrenzung 

„auf den Betrag des Investments des Gruppenträgers“ vor. Die Höhe des Investments entspricht dem 

Saldo aus Beteiligungsbuchwert und Gruppenträgerkonto einschließlich der im Folgejahr vorgenom-

menen heilenden Einlagen. Folglich stimmt das Investment wertmäßig mit den „(fortgeschriebenen) 

steuerbilanziellen Anschaffungskosten für die Beteiligung an der Gruppengesellschaft“ überein. Alter-

nativ, respektive ergänzend, könnte „eine weitergehende zivilrechtlich begründete Haftung des Grup-

penträgers“ oder der wahlweise „Abschluss eines Gewinnabführungs- oder Beherrschungsvertrags“ 

eine vollständige Verlustzurechnung begründen.  

Das IFSt-Modell schreibt eine nachträgliche Minderung der Verlustzurechnung vor (Nachversteue-

rung), wenn die erweiterte Haftung ohne kompensierende Erhöhung des Beteiligungsbuchwerts oder 

des Gruppenträgerkontos künftig eingeschränkt wird. Hingegen lösen künftige Auskehrungen an den 

Gruppenträger keine Nachversteuerungen aus. Die Nachversteuerungsregelungen könnten dabei die 

Erfassung eines laufenden Gewinns auf Ebene des Gruppenträgers sowie eines spiegelbildlichen lau-

fenden Verlusts auf Ebene der Gruppengesellschaft vorsehen. In Höhe des Nachversteuerungsbetrags 

wäre auf dem Gruppengesellschafts- und Gruppenträgerkonto eine Gutschrift zu verbuchen. 

Bevor die mit dieser Regelung verbundenen Problemstellungen erörtert werden, ist zunächst positiv 

hervorzuheben, dass eine vollständige Verlustzurechnung im Falle von wahlweise abgeschlossenen 

Gewinnabführungsverträgen zulässig ist. Ebenfalls ist eine erweiterte Haftungsübernahme ausrei-

chend, um die Verknüpfung zwischen Verlusttragung und Verlustzurechnung sicherzustellen. Denn in 

beiden Fallvarianten ist der Gruppenträger verpflichtet, einen Eigenkapitalfehlbetrag der Gruppenge-

sellschaft auszugleichen, weshalb die korrespondierende steuerliche Verlustzurechnung vollständig 

erfolgen kann. Zudem mindern dem Gruppenträger zugerechnete Steuerbilanzverluste sein „Invest-

ment“, weil sein Gruppenträgerkonto entsprechend zu mindern ist.  

Ob mittelbare Verlustzurechnungen einer steuerlich eingebundenen Enkelgesellschaft das „Invest-

ment“ der steuerlich eingebundenen Muttergesellschaft tangieren hängt jedoch davon ab, ob das Grup-

penträgerkonto steuerbilanziell zu spiegeln ist. Bei Bejahung enthält das Gruppenträgerkonto die Steu-

erbilanzergebnisse des ganzen Beteiligungsstrangs. Bei Verneinung wird ausschließlich das Steuerbi-

lanzergebnis der unmittelbaren und steuerlich eingebundenen Tochtergesellschaft berücksichtigt, wel-

ches für die Beurteilung der wirtschaftlichen mittelbaren Verlustverantwortung des Gruppenträgers 

ohne entsprechende Sonderregelungen ungeeignet ist. 

Ebenfalls zu bemängeln ist, dass das Gruppenträgerkonto die auf Minderheitsgesellschafter entfallen-

den Gruppenergebnisse der Gruppengesellschaft auch dann noch erfasst, wenn entsprechende Gewin-

ne bereits vollständig ausgeschüttet und Verluste vollständig ausgeglichen worden sind. In dieser Hö-

he besteht weder ein Zusammenhang mit dem Eigenkapital der Gruppengesellschaft noch mit einer 

wirtschaftlichen Verlusttragung des Gruppenträgers 

Darüber hinaus erscheint die Höhe des „Investments“ des Gruppenträgers als Bezugsgröße für die 

laufende Verlustzurechnungsbegrenzung nicht geeignet, weil mangels einer Anknüpfung an das han-
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delsrechtliche Eigenkapital der Tochtergesellschaft keine durchgängige Verknüpfung zwischen Ver-

lustverantwortung und Verlusttragung sichergestellt werden kann. Die Ergebnisse der im Rahmen des 

Einkommenszurechnungs-Modells vorgenommenen Analyse des Prüfungsauftrags zur laufenden Ver-

lustzurechnungsbegrenzung auf den Beteiligungsbuchwert (Abschnitt 4.1.3.9.2) gelten für das IFSt-

Modell analog. Darüber hinaus ist zu beachten, dass die Korrelation zwischen dem „Investment“ und 

dem Eigenkapital der Gruppengesellschaft geringer als im Einkommenszurechnungs-Modell ausfällt, 

weil weder die von der Gruppengesellschaft vorgenommenen Mehrausschüttungen noch Vorabaus-

schüttungen in einem negativen Gruppenträgerkonto resultieren. 

Zudem ist kein sachlicher Grund ersichtlich, warum künftige Auskehrungen keine Nachversteuerungs-

regelungen auslösen, während im Falle einer entsprechenden Reduktion der erweiterten Haftung die 

Nachversteuerungsregelungen greifen. Konsequenter Weise müssten beide Konstellationen mit einer 

steuerlichen Sanktion belegt werden, weil sie gleichsam die Verlustverantwortung des Gruppenträgers 

reduzieren. Zudem fehlt es an einem Mechanismus, der die Höhe des potenziellen zurechnungsbe-

schränkten Verlustes feststellt. Dieser wäre systemkonform um künftige Gewinnzurechnungen zu 

reduzieren, da in diesem Umfang die steuerliche Vergünstigung der Verlustzurechnung entfällt. Zu-

dem wäre der zurechnungsbegrenzte Verlust aufgrund Anwendung der Bruttomethode anzupassen, da 

die Ergebniszurechnung ohne außerbilanzielle Korrektur der von der Gruppengesellschaft realisierten 

Beteiligungserfolge vollzogen wird. Insoweit erscheint es sachgerecht, die in der steuerlichen Ergeb-

niszurechnung enthaltenen Beteiligungserfolge für Zwecke der Verlustzurechnungsbegrenzung nach 

Maßgabe der Verhältnisse des Gruppenträgers außerbilanziell zu korrigieren. Darüber hinaus wäre in 

mehrstufigen Gruppenstrukturen für Zwecke der Verlustzurechnungsbegrenzung die mit der Spiege-

lung der Gruppenergebnisse einhergehende Erfolgswirkung vollständig zu eliminieren. 

Ebenfalls erscheint es unsachgerecht, den tatsächlich zurechnungsbeschränkten Verlust als Verlustvor-

trag der Gruppengesellschaft zu erfassen und das Gruppengesellschafts- und Gruppenträgerkonto zu 

erhöhen. Wie im Abschnitt 4.2.3.10 dargelegt, resultiert die Verlustzurechnung an die Gruppengesell-

schaft in einem Qualifikationskonflikt im Hinblick auf die Anwendung der Mindestbesteuerung. Zu-

dem ist eine Erhöhung des Gruppengesellschafts- und Gruppenträgerkontos nicht sachgerecht, soweit 

die Verlustzurechnung auf einer außerbilanziellen Korrektur beruht. In der Gesamtbetrachtung er-

scheint es vorzugswürdiger, den zurechnungsbeschränkten Verlust auf Ebene des Gruppenträgers vor-

zutragen. Dieser würde wieder aufleben, soweit die Gruppengesellschaft künftig Gewinne erzielt oder 

die Verlustverantwortung des Gruppenträgers in Folge vorgenommener Einlagen oder der erweiterten 

Haftungsübernahme künftig steigt. 

Zusammenfassend ist die Anerkennung der erweiterten Haftungsübernahme des Gruppenträgers als 

Ausdruck einer gestiegenen Verlustverantwortung zu begrüßen. Hingegen sind die Höhe des „Invest-

ments“ als Bezugsgröße für die laufende Verlustzurechnungsbegrenzung sowie die vorgesehenen 

Nachversteuerungsregelungen abzulehnen. 

4.2.3.12 Gemeinschaftsrechtliche Implikationen   

4.2.3.12.1 Finale Auslandsverluste 

Das IFSt-Modell ist auf gebietsansässige Gruppenmitglieder begrenzt. 

„Echte“ finale Verluste sind auf Ebene einer gebietsansässigen Muttergesellschaft anzuerkennen, so-

weit sie eine qualifizierte Mehrheitsbeteiligung an einer weltweit ansässigen Tochtergesellschaft inne-

hat. Echte finale Verluste werden nur im Hinblick auf eine tatsächliche Liquidation der Tochtergesell-

schaft anerkannt, während ein durch „Veräußerung, Formwechsel, Umwandlung sowie Liquidation 

unter (zeitnaher) Fortführung der Geschäftstätigkeit in einem neu gegründeten oder bereits bestehen-
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den verbundenen Unternehmen in demselben Mitgliedstaat“ herbeigeführter Verlustuntergang nicht zu 

berücksichtigen ist. 

Unter den echten finalen Verlusten „sind Liquidationsverluste oder ähnliche Verluste, die sich nicht 

mehr auf zwei Ebenen steuerlich auswirken können, zu verstehen.“ Sie sind erst im Finalitätsjahr und 

nur für körperschaftsteuerliche Zwecke zu berücksichtigen. Die Begrenzung auf die Körperschaftsteu-

er dürfte dabei einen redaktionellen Fehler darstellen, da auch Einkommensteuersubjekte als Gruppen-

träger fungieren dürfen. Insoweit wird angenommen, dass die Berücksichtigung der echten finalen 

Verluste im Rahmen der Gewerbesteuer ausgeschlossen werden soll.  

Somit werden Liquidationsverluste von weltweit ansässigen Tochtergesellschaften auf Ebene der Mut-

tergesellschaft insoweit berücksichtigt, als dass „§ 8b Abs. 3 S. 3 KStG“ sowie offenbar auch der § 3c 

Abs. 2 EStG „auf Gesellschafterebene nicht mehr zur Anwendung kommen“ sollen. Zur Problematik 

der Ermittlung des berücksichtigungsfähigen Liquidationsverlustes ist auf Abschnitt 4.2.3.11.1 zu 

verweisen. 

Die nicht favorisierte Begrenzung der laufenden Verlustzurechnung auf das „Investment“ soll zudem 

das Fiskalrisiko mindern können.  

Letzte Aussage erscheint sehr fragwürdig, da die Suspendierung des § 8b Abs. 3 S. 3 KStG bereits 

eine systemimmanente Begrenzung des Verlustimports auf die Anschaffungskosten der Muttergesell-

schaft vorsieht. Ebenfalls ist ein negatives Gruppenträgerkonto im Verhältnis zu steuerlich unverbun-

denen Tochtergesellschaften nicht festzustellen, welches mangels tatsächlich erfolgter laufender 

grenzüberschreitender Verlustzurechnung zudem eine unsachgerechte Minderung des Verlustimports 

bewirkte.  

Somit wäre die letzte Aussage nur dann zutreffend, wenn unter den liquidationsähnlichen Verlusten 

die auf Ebene des Gesellschafters nicht zu berücksichtigenden laufenden In- und Auslandsverluste 

gemeint sein sollten. Diese Auslegung kann jedoch mit großer Sicherheit ausgeschlossen werden, da 

ansonsten der gruppeninterne Verlusttransfer auch ohne Begründung einer steuerlichen Gruppe aperi-

odisch zu vollziehen wäre. Insoweit wären etwaige Nebenkosten der Liquidation, vorangegangene 

Teilwertabschreibungen, der Ausfall von Gesellschafterdarlehen oder die Inanspruchnahme einer (er-

weiterten) Haftung unter den Begriff der liquidationsähnlichen Verluste zu subsumieren. 

Diesem Verständnis folgend wird die national beschränkte Steuervergünstigung i.S.d. laufenden grup-

peninternen Verlusttransfers im Verhältnis zu gebietsfremden Tochtergesellschaften dauerhaft ver-

wehrt. Da die qualifizierte Beteiligung an gebietsansässigen und im EU-/EWR-Raum ansässigen 

Tochtergesellschaften einen objektiv vergleichbaren Sachverhalt darstellt, ist folglich eine gemein-

schaftswidrige Verletzung der Niederlassungsfreiheit festzustellen.
173

 

Daher besteht ein gemeinschaftsrechtliches Gebot, die in „aktiver Phase“ von im EU-/EWR-Raum 

ansässigen Tochtergesellschaften erzielten und final untergehenden Verluste zu importieren. Da das 

IFSt-Modell auch mittelbare steuerliche Gruppen zulässt, wäre der Verlustimport auch im Verhältnis 

zu den im EU-/EWR-Raum ansässigen Enkelgesellschaften zu vollziehen. Im Hinblick auf mögliche 

Reihenfolgeprobleme sei auf den Abschnitt 2.3.3.4 zu verweisen.  

                                                           
 

173 
Ein gemeinschaftliches Risiko erkennt auch die BMF-Facharbeitsgruppe, wobei sie den Buchwertverlust mit dem 
Liquidationsverlust vergleicht; vgl. BMF-Bericht v. 15.9.2011, 131. 
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Das IFSt-Modell schreibt weder einen grenzüberschreitenden Gruppenantrag noch Ermittlungsvor-

schriften für den finalen Auslandsverlust vor, so dass die Gefahr eines überhöhten Verlustimports 

droht. Darüber hinaus dürfte der allgemeine Ausschluss von Vorgruppenverlusten, auch wenn sie im 

Zeitpunkt des Erwerbs der Beteiligung an der Tochtergesellschaft bereits bestanden, nicht zulässig 

sein, weil diese im Rahmen der nationalen Gruppenbesteuerung nicht eingefroren sind und mit eige-

nen Gruppengewinnen ausgeglichen werden können. Soweit die Auslandstochtergesellschaft folglich 

einen Vorgruppenverlust mit Gruppengewinnen hätte ausgleichen können, wären die Außergruppen-

verluste als Gruppenverluste anzuerkennen. 

Neben dem gemeinschaftsrechtlich gebotenen Verlustimport wären zusätzlich die weltweiten Liquida-

tionsverluste zu berücksichtigen. Zu beachten ist, dass diese Vorschrift eine gestalterische Steuerum-

gehung ermöglicht, weil die im Ausland nicht ausgleichsfähigen Liquidationsverluste - zumindest in 

Höhe der Anschaffungskosten - einer steuerlichen Berücksichtigung zugeführt werden können („Man-

telkauf“). Die unsachgerechte und dauerhafte Steuerminderung dürfte dabei dem Minimum aus den 

Anschaffungskosten und den stillen Lasten (Liquidationsverlust) entsprechen. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass das IFSt-Modell trotz Berücksichtigung von finalen Liquida-

tionsverlusten gemeinschaftswidrig sein dürfte. Zudem dürfte es mit folgenschweren und kaum kon-

trollierbaren Steuerausfällen einhergehen, die sowohl den übermäßigen Verlustimport im Verhältnis 

zu im EU-/EWR-Raum ansässigen Tochter- und Enkelgesellschaften als auch den Abzug von weltwei-

ten Liquidationsverlusten umfassen, wobei letztere gestalterisch herbeigeführt werden können.  

4.2.3.12.2 Steuerneutraler Gewinntransfer 

Im Hinblick auf die Versagung eines steuerneutralen grenzüberschreitenden gruppeninternen Gewinn-

transfers, gelten die Ausführungen zum Einkommenszurechnungs-Modell entsprechend. Daher besteht 

ein gemeinschaftsrechtliches Risiko im Hinblick auf einen gebotenen steuerneutralen grenzüberschrei-

tenden Gewinntransfer, ohne dass der inländische Fiskus kompensatorisch die Auslandsgewinne be-

steuern darf. Im Resultat drohen daher insbesondere im Hinblick auf einkommensteuerpflichtige Mut-

tergesellschaften Steuerausfälle, welche grenzüberschreitende Gewinnausschüttungen ohne Anwen-

dung des Teileinkünfteverfahrens vereinnahmen könnten (weiße Einkünfte). 
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4.2.4 Zwischenfazit  

Die im Zusammenhang mit der Reform der Organschaft aufgestellten Anforderungen an eine moderne 

Gruppenbesteuerung werden vom IFSt-Modell nur teilweise umgesetzt. 

So ist zunächst festzustellen, dass die Modernität der Gruppenbesteuerung gelungen ist. So wird eine 

dauerhafte Ergebniszurechnung unter Einschluss von einkommensteuerpflichtigen Gruppenträgern 

auch ohne tatsächlichen Ergebnistransfer vollzogen. 

Allerdings wird das Attribut der Steueraufkommensneutralität bereits im Hinblick auf den nationa-

len Konzernkreis nicht eingehalten.
174

 Die genauen Auswirkungen hängen dabei von der Konkretisie-

rung im Hinblick auf die außerbilanzielle respektive die steuerbilanzielle Erfassung des Gruppenträ-

gerkontos ab. Zwar gleichen sich etwaige temporäre Steuermehr- und Steuerminderbelastungen ten-

denziell aus (z.B. die steuerwirksame Vorabausschüttung vs. steuerneutrale Ausschüttung von Alt-

rücklagen). Im Hinblick auf gruppenexterne Minderheitsgesellschafter drohen jedoch dauerhafte Steu-

erausfälle, da sie das steuerliche Einlagekonto der Gruppengesellschaft für den an sie erfolgten Ge-

winntransfer verwenden können („fiktive“ Einlagenrückgewähr), welches bei Beendigung der Grup-

penbesteuerung wieder „aufgestockt“ wird. Erhebliche Steuerausfälle sind zudem mit der steuerlichen 

Berücksichtigung von Liquiditätsverlusten von weltweit ansässigen Tochtergesellschaften sowie der 

„Entfrierung“ von den aus der Vorgruppenphase stammenden Verlust- und Zinsvorträgen der Grup-

pengesellschaft verbunden. Darüber hinaus sind weitere Steuerausfallrisiken im Hinblick auf die ge-

meinschaftlichen Vorgaben zu erblicken, welche sowohl die zusätzliche Berücksichtigung von Aus-

landsverlusten sowie den steuerneutralen Gewinntransfer gebieten. 

Die Kontentechnik des IFSt-Modells resultiert zudem in einer Vielzahl von unsachgerechten Ergeb-

nissen, welche wiederum von der Konkretisierung der steuerlichen Erfassung des Gruppenträgerkon-

tos abhängen. 

Während einkommensteuerpflichtige Gruppenträger im Falle der steuerbilanziellen Spiegelung einer 

zutreffenden dauerhaften Steuerbelastung unterliegen, unterliegen körperschaftsteuerliche Gruppen-

träger einer dauerhaften Mehrbelastung, soweit eine unzutreffende Ausschüttungsbelastung aufgrund 

eines nichtabziehbaren Beteiligungsverlustes nicht ausgeglichen werden kann.  

Im Falle einer außerbilanziellen Erfassung des Gruppenträgerkontos drohen in mehrstufigen Gruppen-

strukturen zudem dauerhafte Steuermehr- und Steuerminderbelastungen des einkommensteuerpflichti-

gen Gruppenträgers, soweit die in der Gruppenphase erzielten Gruppenergebnisse erst nach Beendi-

gung der Gruppenbesteuerung realisiert werden oder eine Ketten-Teilwertanpassung bewirken. Kör-

perschaftsteuerpflichtige Gruppenträger müssen einen Kaskadeneffekt hinnehmen. 

Im Falle einer steuerbilanziellen Erfassung des Gruppenträgerkontos bewirkt die Spiegelung der rein 

steuerlichen Ergebniszurechnung auf Ebene von zwischengeschalteten Gruppenmitgliedern in mehr-

stufige Gruppenstrukturen abweichend temporäre Steuermehr- und Steuerminderbelastungen, die der 

Organisationsformneutralität entgegenstehen. 

Zudem entfalten die aperiodischen Rechtsfolgen unzutreffender Weise Rückauswirkungen auf grup-

penexterne Gesellschafter. 

                                                           
 

174 
Die BMF-Facharbeitsgruppe erwartet Steuerausfälle im mittleren bis hohen einstelligen Milliardenbereich; vgl. 
BMF-Bericht v. 15.9.2011, 141. Fellinger/Schmidt-Fehrenbacher gehen von deutlich geringeren Steuerausfällen 
aus; vgl. dies., Ubg 2012, 221. 
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Bei Beteiligung von gruppenexternen Minderheitsgesellschaftern, können sowohl körperschaftsteuer-

pflichtige Gruppenträger als auch die Minderheitsgesellschafter im Gewinnfall eine dauerhafte Steu-

erminderung erreichen, während sie im Verlustfall eine dauerhafte Steuermehrbelastung hinnehmen 

müssen. Darüber hinaus sind mannigfaltige Vermögensverschiebungen sowie Qualifikationskonflikte 

festzustellen. Zudem fehlen Sondervorschriften für gruppeninterne Minderheitsgesellschafter. 

In mittelbaren steuerlichen Gruppen bedarf es ebenfalls einer Sondervorschrift für zwischengeschalte-

te Gruppenmitglieder sowie einer Konkretisierung der Rechtsfolgen. Zudem erscheint die Erstattung 

der Kapitalertragsteuer für die Erstausschüttung im Falle von gruppenexternen Zwischengesellschaften 

nicht sachgerecht. 

Die Anerkennung von wahlweise abgeschlossenen und durchgeführten Gewinnabführungsverträgen 

ist sehr zu begrüßen. Allerdings erscheinen die Rechtsfolgen im Hinblick auf den phasengleichen Ge-

winntransfer sowie Ausgleichszahlungen problematisch. 

Des Weiteren sollte die „Entfrierung“ von Verlust-, Zins- sowie EBITDA-Vorträgen der Gruppenge-

sellschaft überdacht werden, da die Abkehr von der vollständigen Ergebniszurechnung und den ein-

heitstheoretischen Modifikationen mit vielen Folgeproblemen verbunden ist. 

Nicht zuletzt ist festzustellen, dass das IFSt-Modell keine durchgängige Verknüpfung zwischen der 

Verlusttragung und steuerlicher Verlustzurechnung schafft. Dies gilt sowohl in der favorisierten als 

auch in der nicht favorisierten Alternative. Sollte das Gruppenträgerkonto außerbilanziell erfasst wer-

den, resultieren ausschließlich unmittelbar - nicht jedoch mittelbar - zugerechnete Steuerbilanzverluste 

in einer Minderung des „Investments“ des Gruppenträgers. 

Das IFSt-Modell ist mit den gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben nicht vereinbar. Insbesondere ist 

die gestaltungsanfällige Berücksichtigung von weltweiten Liquidationsverlusten nicht dazu geeignet, 

den gemeinschaftsrechtlich gebotenen Import der laufenden Auslandsverluste zu ersetzen. Insoweit 

muss neben der weltweiten Berücksichtigung von Liquidationsverlusten eine zusätzliche Berücksich-

tigung von finalen Auslandsverlusten - auch im Verhältnis zu gebietsfremden Enkelgesellschaften - 

vollzogen werden, was mit  weiteren Steuerausfallrisiken einhergeht. Zudem besteht die Gefahr, dass 

der grenzüberschreitende Gewinntransfer steuerneutral zu erfassen sein könnte, ohne dass der inländi-

sche Fiskus die Auslandsgewinne besteuern kann. 

Die Akzeptanz der Wirtschaft zum IFSt-Modell dürfte vergleichsweise hoch ausfallen, weil der Ge-

winnabführungsvertrag fakultativ fortgeführt sowie neu abgeschlossen werden kann, so dass beste-

hende Unternehmensverträge und vereinbarte Ausgleichszahlungen beibehalten werden können. Zu-

dem erscheinen insbesondere die zusätzliche Berücksichtigung von Liquidationsverlusten, die „Ent-

frierung“ von Vorgruppenvorträgen der Gruppengesellschaft sowie die „fiktive“ Einlagenrückgewähr 

bei Beteiligung von Minderheitsgesellschaftern attraktiv. Nicht zuletzt bietet das IFSt-Modell die 

Möglichkeit, die Steuerbelastung gestalterisch zu mindern, während Steuermehrbelastungen tendenzi-

ell vermieden werden können.  

In der Gesamtbetrachtung ist festzuhalten, dass das IFSt-Modell zwar modern ist und eine hohe Ak-

zeptanz erfahren dürfte. Allerdings ist es mit Steuerausfällen sowie unsachgerechten Rechtsfolgen 

verbunden, so dass es nur bedingt für die Organschaftsreform geeignet sein dürfte. 
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4.3 Gruppenbeitrags-Modell 

4.3.1 Voraussetzungen 

Die steuerliche Gruppe kann wahlweise durch einen Gruppenantrag begründet werden und nur be-

stimmte ausgewählte Gruppenmitglieder umfassen. Die fünfjährige Mindestdauer wird beibehalten 

und die Mindestbeteiligungsquote auf 95% des Nennkapitals und der Stimmrechte erhöht. Die persön-

lichen Voraussetzungen entsprechen grundsätzlich dem Status quo und enthalten die folgenden An-

passungen der Ansässigkeitsvoraussetzungen.  

Gruppengesellschaften und Gruppenträger müssen entweder die Geschäftsleitung im Inland haben 

oder inländische Betriebsstätten einer EU/EWR-Kapitalgesellschaft sein. Zudem müssen die Beteili-

gungen an den Gruppengesellschaften bzw. der zwischengeschalteten EU/EWR-Kapitalgesellschaft 

zum inländischen Betriebsvermögen des Gruppenträgers gehören (Betriebstättenvorbehalt). Zweignie-

derlassungen von Unternehmen aus Drittstaaten sollen nicht mehr als Gruppenträger fungieren und 

finale Verluste von EU/EWR-Kapitalgesellschaften im Inland außer Ansatz bleiben, was abkommens- 

und gemeinschaftsrechtliche Diskriminierungsrisiken verschärfen dürfte.  

Das Gruppenbeitrags-Modell ist mit fakultativ durchgeführten Ergebnisabführungsverträgen nicht 

vereinbar, räumt jedoch eine fünfjährige Übergangszeit ein, in der die organschaftlichen Regelungen 

weiterhin angewendet werden dürfen. 

4.3.2 Rechtsfolgen 

Das Gruppenbeitrags-Modell sieht für alle Gruppenmitglieder im Grundsatz eine Einzelveranlagung 

vor, wobei der Ergebnistransfer über quotale Gewinnausschüttungen und Einlagen im Verhältnis zum 

Gruppenträger und Minderheitsgesellschaftern erfolgt. Eine Ausnahme bilden die obligatorischen 

partiellen Aufwands- und Ertragskonsolidierungen für Zwecke der Zinsschrankenregelung, der gewer-

besteuerlichen Korrekturvorschriften sowie der gewerbesteuerlichen Zerlegung. Hier gilt die steuerli-

che Gruppe als ein Betrieb, so dass die Zinsschrankenregelung und die Gewerbesteuer für die gesamte 

steuerliche Gruppe jeweils mit Wirkung und auf Ebene des Gruppenträgers zu ermitteln und festzuset-

zen ist. Daraus für den Gruppenträger resultierende Vor- und Nachteile sind ggf. durch Steuerumlagen 

auszugleichen.  

Zentrales Element des Gruppenbeitragsmodells stellen die fakultativen, handels- und steuerbilanziell 

erfolgswirksamen Gruppenbeiträge als gruppenspezifische Erleichterung dar. Sie ermöglichen sowohl 

eine sofortige Verlustverrechnung als auch einen steuerneutralen Gewinntransfer und stellen zudem 

eine laufende Verknüpfung der Verlustverrechnung mit der Verlustverantwortung sicher. Sie können 

zwischen allen Gruppenmitgliedern in alle Richtungen geleistet sowie weitergeleitet werden, was eine 

phasengleiche Weiterleitung von Gruppengewinnen ermöglicht. Sofern an einer die Gruppenbeiträge 

leistenden Gruppengesellschaft Minderheitsgesellschafter beteiligt sind, erhalten sie eine „Ausgleichs-

dividende“. Die Ausgleichsdividende verhindert einen Vermögensnachteil der Minderheitsgesellschaf-

ter und ist wie eine „normale“ Dividende zu behandeln. Die steuerliche Wirkung von Gruppenbeiträ-

gen, die bis zur Abgabe der Steuererklärungen vereinbart werden müssen, ist auf das nach körper-

schaftsteuerlichen Vorschriften ermittelte zu versteuernde Einkommen begrenzt. Zudem dürfen natür-

liche Personen und Personengesellschaften Gruppenbeiträge nur weiterleiten aber keine eigenen leis-

ten. 

Für den gewerbesteuerlichen Verlustausgleich sind die für einkommen- bzw. körperschaftsteuerliche 

Zwecke vorgenommenen Gruppenbeiträge maßgeblich. Um die Ausnutzung des Gefälles von Gewer-

besteuerhebesätzen zu verhindern, werden ausschließlich positive Gruppenerträge aufsummiert und 
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die daraus resultierende Gewerbesteuerbelastung nach den allgemeinen Zerlegungsgrundsätzen aufge-

teilt. Demnach wird der Grundsatz der Einzelveranlagung auch für gewerbesteuerliche Zwecke inso-

weit beibehalten, als dass negative Gewerbeerträge die Gewerbesteuerbelastung nicht mindern. 

Die Nutzungsmöglichkeit von Verlust-, Zins- sowie EBITDA-Vorträgen von Gruppenträgern und 

Gruppengesellschaften entsprechen dem Status quo, so dass Vorgruppenvorträge von Gruppengesell-

schaften in der Gruppenphase als „eingefroren“ gelten. In der Gruppenphase auf Ebene der Gruppen-

gesellschaften neu entstandene Verlustvorträge können hingegen zum gruppeninternen Verlustaus-

gleich genutzt werden. 

4.3.3 Problemstellungen 

4.3.3.1 Gewinnfall 

4.3.3.1.1 Leistung von Gruppenbeiträgen 

Soweit der von der Gruppengesellschaft erzielte Gruppengewinn wahlweise vollständig bis zur Abga-

be der Steuererklärungen mittels eines handels- und steuerbilanziell erfolgswirksam zu erfassenden 

Gruppenbeitrags an den Gruppenträger transferieren kann, resultiert dem Grunde nach eine dauerhafte 

zutreffende Steuerbelastung der steuerlichen Gruppe. Der vollständige Gruppenbeitrag bewirkt eine 

steuerliche Gewinnzurechnung sowie einen steuerneutralen Gewinntransfer an den Gruppenträger. Bei 

Beendigung der Gruppenbesteuerung bedarf es folglich keiner aperiodischen Anpassungen mehr. 

Wie im Rahmen der Analyse der vorherigen Reformmodelle erörtert, kann der Gruppenbeitrag regel-

mäßig nicht vollständig erfolgen, soweit die Gruppengesellschaft die steuerliche Gruppe mit einem 

Verlustvortrag begründet oder in der Gruppenphase Beträge in die gesetzliche, satzungsmäßige oder 

wirtschaftlich begründete Gewinnrücklagen eingestellt hat.
175

 Ebenfalls erfordert die Vollausschüttung 

eine vorherige Einlage des Gruppenträgers, soweit die Gruppengesellschaft in der Gruppenphase steu-

erbilanzielle Mehrgewinne realisiert hat. 

Während die organschaftlichen Regelungen im vergleichbaren Fall die vollständige steuerliche Ge-

winnzurechnung vorsehen und lediglich die Vorschriften zu Minderabführungen greifen, wird ein 

entsprechender Minder-Gruppenbeitrag im Gruppenbeitrags-Modell gänzlich sanktioniert, weil in 

dieser Höhe weder eine steuerliche Gewinnzurechnung noch eine künftige steuerneutrale Ausschüt-

tung zulässig ist. 

Voraussetzung für die Vornahme eines handels- und steuerrechtlich erfolgswirksamen Gruppenbei-

trags ist ein festgestelltes positives zu versteuerndes Einkommen der den Gruppenbeitrag leistenden 

Gruppengesellschaft. Dieses wird regelmäßig phasenverschoben festgestellt. Für steuerliche Zwecke 

ist der in der Folgeperiode beschlossene Gruppenbeitrag in dem Jahr zu erfassen, für welches es ge-

leistet werden soll. Eine entsprechende Rückwirkung ist für handelsrechtliche Zwecke nicht sicherge-

stellt.  

Aus dem Gruppenbeitrags-Modell geht nicht hervor, ob die unterjährige Vornahme eines Vorab-

Gruppenbeitrags zulässig ist. Dagegen spricht der Umstand, dass die handels- und steuerrechtliche  

Erfolgswirkung auf ein positives zu versteuerndes Einkommen des leistenden Gruppenmitglieds be-

grenzt ist, welches zu diesem Zeitpunkt noch nicht festgestellt ist. Da das Gruppenbeitrags-Modell 
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 I.d.S. sowie mit weiteren Fallkonstellationen auch Frey/Sälzer, BB 2012, 297. 
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keine entsprechende Sonderregelung vorsieht, dürfte die unterjährige Vornahme von erfolgswirksa-

men Gruppenbeiträgen ausscheiden.  

Im Hinblick auf das im letzten Wirtschaftsjahr vor Beendigung der Gruppenbesteuerung erzielte 

Gruppeneinkommen ist festzustellen, dass dieses auch nach Beendigung der Gruppenbesteuerung für 

steuerliche Zwecke noch rückwirkend für die Gruppenphase durch Vornahme von Gruppenbeiträgen 

gruppenintern erfolgswirksam transferiert werden kann. Ein rückwirkender erfolgswirksamer gruppen-

interner Ergebnistransfer dürfte allerdings dann problematisch sein, soweit die Beteiligung an der be-

troffenen Gruppengesellschaft veräußert oder die Gruppengesellschaft bereits liquidiert worden ist. 

Insoweit sind die gruppenspezifischen Steuererleichterungen des Gruppenbeitrags-Modells für das 

letzte Wirtschaftsjahr vor Beendigung der Gruppenbesteuerung nicht sichergestellt. 

Eine weitere Problemstellung resultiert aus der Begrenzung des zulässigen Gruppenbeitrags auf das 

eigene zu versteuernde Einkommen der Gruppengesellschaft. Dieses dürfte regelmäßig sowohl vom 

Gewerbeertrag als auch vom handels- als und steuerbilanziellen Ergebnis der Gruppengesellschaft 

abweichen. 

Da der Gewerbeertrag regelmäßig das zu versteuernde Einkommen übersteigt, kann der überschießen-

de Teil des Gewerbeertrags nicht mit negativen Gewerbeerträgen anderer Gruppenmitglieder ausgegli-

chen werden. Sollte der Gewerbeertrag ausnahmsweise das zu versteuernde Einkommen der Gruppen-

gesellschaft unterschreiten, entsteht ein (im Rahmen der laufenden Veranlagung) nicht zu berücksich-

tigender Gewerbeverlust. Insoweit ist eine gewerbesteuerliche Mehrbelastung der steuerlichen Gruppe 

festzustellen. 

Zudem ist zu beachten, dass das zu versteuernde Einkommen bereits außerbilanzielle Korrekturen 

beinhaltet. Soweit das zu versteuernde Einkommen den Steuerbilanzgewinn der Gruppengesellschaft 

unterschreitet (außerbilanzielle Kürzung), kann der Differenzbetrag nur im Rahmen einer Gewinnaus-

schüttung und somit unter unsachgerechter Herstellung einer Ausschüttungsbelastung an den Grup-

penträger transferiert werden. Im Vergleich zu den organschaftlichen Regelungen ist folglich eine 

Ausschüttungsmehrbelastung festzustellen. Umgekehrt ermöglichen außerbilanzielle Hinzurechnun-

gen fälschlicher Weise die steuerneutrale Ausschüttung von „Altrücklagen“ sowie handelsrechtlichen 

Mehrgewinnen.  

Die auf außerbilanzielle Korrekturen entfallenden Steuermehr- und Steuerminderbelastungen dürften 

insbesondere im Hinblick auf Beteiligungserfolge gravierend sein. Da von der Gruppengesellschaft 

vereinnahmte Beteiligungsgewinne nur zu 5% im zu versteuernden Einkommen enthalten sind (§ 8b 

KStG), können die restlichen 95% der Beteiligungsgewinne nicht in Form von Gruppenbeiträgen son-

dern nur im Wege einer Gewinnausschüttung an den Gruppenträger transferiert werden. Somit unter-

liegen jeweils 95% der Beteiligungsgewinne einer mehrfachen Ausschüttungsbelastung auf Ebene der 

Gruppengesellschaft und des Gruppenträgers sowie aller zwischengeschalteten Gruppenmitglieder 

(Kaskadeneffekt). Da von der Gruppengesellschaft realisierten Beteiligungsverluste ihr zu versteuern-

des Einkommen nicht tangieren (§ 8b KStG), kann die Gruppengesellschaft in dieser Höhe etwaige 

„Altrücklagen“ sowie handelsrechtlichen Mehrgewinne fälschlicherweise steuerneutral an den Grup-

penträger transferieren.  

In diesem Zusammenhang kann das Phänomen auftreten, dass eine Gruppengesellschaft zwar einen 

handels- und steuerbilanziellen Verlust erzielt, aufgrund außerbilanzieller Hinzurechnungen jedoch ein 

positives zu versteuerndes Einkommen aufweist. Im Gruppenbeitrags-Modell setzt die steuerliche 

Gewinnzurechnung an den Gruppenträger einen Gruppenbeitrag der Verlustgesellschaft an den Grup-

penträger voraus. Soweit die Gruppengesellschaft keine „Altrücklagen“ oder handelsrechtliche Mehr-

gewinne aufweist, müsste der Gruppenträger folglich zuvor Einlagen in die Gruppengesellschaft vor-
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nehmen, damit sie im Stande ist einen (um gesetzliche Mindestrücklagen geminderten) Gruppenbei-

trag zu leisten. Zu beachten ist, dass für die wirtschaftliche Einlagenrückgewähr das steuerliche Einla-

gekonto der Gruppengesellschaft nicht zu verwenden ist, da der Gruppenbeitrag als Betriebsausgabe 

den ausschüttbaren Gewinn der Gruppengesellschaft mindert. Insoweit kann die vorgenommene Ein-

lage fälschlicherweise zusätzlich für eine künftige steuerneutrale Einlagenrückgewähr verwendet wer-

den. 

Umgekehrt kann der Fall eintreten, dass die Gruppengesellschaft zwar einen handels- und steuerbilan-

ziellen Gewinn erzielt, aufgrund außerbilanzieller Kürzungen jedoch ein negatives zu versteuerndes 

Einkommen aufweist. Im Gruppenbeitrags-Modell setzt die steuerliche Verlustzurechnung an den 

Gruppenträger einen Gruppenbeitrag des Gruppenträgers an die Gewinngesellschaft voraus. Dieser ist 

nur zulässig, soweit der Gruppenträger selbst eine Kapitalgesellschaft ist und ein hinreichendes positi-

ves zu versteuerndes Einkommen erzielt. Um die damit verbundene Fehlallokation zu revidieren, 

müsste die Gruppengesellschaft nicht nur en eigenen handelsbilanziellen Gewinn sondern auch den 

erhaltenen Gruppenbeitrag an den Gruppenträger ausschütten. Da beide Größen den ausschüttbaren 

Gewinns der Gruppengesellschaft vorher erhöhen, dürfte die vollständige Gewinnausschüttung regel-

mäßig vollständig der Ausschüttungsbelastung unterliegen und somit in einer Steuermehrbelastung 

gegenüber der Organschaft sowie der Einzelveranlagung resultieren. 

Zu beachten sind auch die Rechtsfolgen der auf Ebene der Gruppengesellschaft vorgenommenen au-

ßerbilanziellen Korrekturen im Hinblick auf einkommensteuerpflichtige Gruppenträger. 

So resultieren reguläre außerbilanzielle Hinzurechnungen i.S.d. § 4 Abs. 5 EStG bzw. § 10 KStG in 

dauerhaften Steuerminderbelastungen. Weil sie nicht mittels Gruppenbeitrag an den Gruppenträger 

transferiert werden können, unterliegen sie der Körperschaftsteuerbelastung auf Ebene der Gruppenge-

sellschaft. Sollte der Transfer mittels Gruppenbeitrag ausnahmsweise gelingen, wird die Hochschleu-

sung durch den steuerneutralen Transfer von „Altrücklagen“ sowie handelsrechtlichen Mehrgewinnen 

kompensiert, da insoweit das Teileinkünfteverfahren nicht greift. 

Reguläre außerbilanzielle Kürzungen resultieren hingegen in dauerhaften Steuermehrbelastungen. 

Dies liegt darin begründet, dass sie die körperschaftsteuerpflichtige Bemessungsgrundlage der Grup-

pengesellschaft und somit die Höhe des zulässigen Gruppenbeitrags mindern. Dementsprechend unter-

liegt die Ausschüttung des Steuerbilanzgewinns in Höhe der außerbilanziellen Kürzung dem Teilein-

künfteverfahren. 

Auf Beteiligungserfolgen beruhende außerbilanzielle Korrekturen führen zu den nachfolgenden 

Rechtsfolgen im Hinblick auf einkommensteuerpflichtige Gruppenträger. 

Soweit im zu versteuernden Einkommen der Gruppengesellschaft Beteiligungsgewinne enthalten sind, 

können sie nur i.H.v. 5% mittels (rückwirkenden) Gruppenbeitrag an den Gruppenträger transferiert 

werden. Die übrigen 95% können nur im Wege der (phasenverschobenen) Gewinnausschüttung trans-

feriert werden, so dass diese dem Teileinkünfteverfahren unterliegt. Im Resultat ist daher sowohl eine 

Steuermehrbelastung festzustellen (Kaskadeneffekt) als auch eine phasenverschobene Realisierung der 

Beteiligungserfolge auf Ebene des Gruppenträgers festzustellen (Steuerstundung). 

Im zu versteuernden Einkommen enthaltene Beteiligungsaufwendungen mindern das zu versteuernde 

Einkommen der Gruppengesellschaft nicht. Sie können folglich auch nicht in die Einkommensteu-

ersphäre des Gruppenträgers transferiert werden (Lock-In-Effekt). Die damit einhergehende Steuer-

mehrbelastung wird erst aperiodisch kompensiert, soweit der Gruppenträger die Beteiligung an der 

Gruppengesellschaft veräußert und sodann den Beteiligungsverlust realisiert. 
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Insofern ist zunächst festzustellen, dass der im Gruppenbeitrags-Modell idealerweise vorgesehene 

vollständige steuerliche Ergebnistransfer mittels Gruppenbeiträgen regelmäßig nicht erfolgen kann. 

Insbesondere die Anknüpfung der Gruppenbeiträge an das zu versteuernde Einkommen ist kritisch zu 

betrachten. So verhindert die Kappung des steuerwirksamen Ergebnistransfers den vollständigen 

Transfer von Gewerbeerträgen, was mit Steuermehrbelastungen einhergeht. Darüber hinaus resultieren 

außerbilanzielle Hinzurechnungen in dauerhaften Steuerminderbelastungen, während außerbilanzielle 

Kürzungen mit dauerhaften Steuermehrbelastungen einhergehen. Dies liegt letztlich darin begründet, 

das die außerbilanziellen Korrekturen zutreffender Weise keine Veränderung des ausschüttbaren Ge-

winn der Gruppengesellschaft gem. §§ 27 ff. KStG bewirken, jedoch fälschlicher Weise die Höhe der 

zulässigen Gruppenbeiträge tangieren. 

Die steuerlichen Implikationen von nicht erfolgswirksam transferierten Gruppengewinnen werden im 

nachfolgenden Abschnitt erörtert. 

4.3.3.1.2 Keine Leistung von Gruppenbeiträgen 

Das Gruppenbeitrags-Modell sieht keine zwangsweise steuerliche Gewinnzurechnung an den Grup-

penträger vor. Die steuerliche Gewinnzurechnung an den Gruppenträger kann ausschließlich im Wege 

von den erfolgswirksamen Gruppenbeiträgen vollzogen werden. 

Ohne Vornahme von Gruppenbeiträgen unterliegen die Gruppenmitglieder der „modifizierten“ Ein-

zelveranlagung. Eine von steuerlich unverbundenen Konzerngesellschaften abweichende Steuerbelas-

tung ist im Hinblick auf die „Einfrierung“ von Verlustvorträgen von Gruppengesellschaften, der grup-

penweiten Anwendung der Zinsschrankenregelung sowie der gruppenspezifischen gewerbesteuerli-

chen Vorschriften festzustellen.  

Somit unterliegt ein von der Gruppengesellschaft erzielter und im obigen Sinne modifizierter Grup-

pengewinn der regulären Körperschaftsteuerbelastung auf Ebene der Gruppengesellschaft, soweit sie 

keinen Gruppenbeitrag an den Gruppenträger leistet. Der thesaurierte Gruppengewinn kann in künfti-

gen Veranlagungszeiträumen lediglich im Wege einer regulären Gewinnausschüttung - und somit un-

ter Herstellung der Ausschüttungsbelastung - an den Gruppenträger transferiert werden. Eine rückwir-

kende Erfassung des thesaurierten Gruppengewinns als Gruppenbeitrag scheidet nach Abgabe der 

Steuererklärungen aus. Ebenfalls kann eine vorgenommene Gewinnausschüttung nicht im Nachhinein 

in einen Gruppenbeitrag umqualifiziert werden. Demnach ist die einmal getroffene Entscheidung ge-

gen die Vornahme eines erfolgswirksamen Gruppenbeitrags bindend. 

Soweit die Gruppengesellschaft ihren Gruppengewinn selbst zu versteuern hat, scheidet ein gruppenin-

terner Ausgleich mit den Verlusten des Gruppenträgers aus. Dies gilt auch dann, wenn die Gruppenge-

sellschaft ihren Gruppengewinn vollständig an den Gruppenträger ausschüttet. Demnach kann der Fall 

eintreten, dass der Gruppenträger einen Verlustvortrag ausweist, obwohl die steuerliche Gruppe einen 

Gesamtgewinn erzielt. Die Anwendung des Gruppenbeitrags-Modells kann daher im Vergleich zum 

Organschafts-Modell in temporären sowie dauerhaften Steuermehrbelastungen resultieren, wobei die 

Vornahme eines Gruppenbeitrags ggf. zwingend zu unterbleiben hat. 

Insoweit ist festzustellen, dass das Gruppenbeitrags-Modell den unterlassenen Gewinntransfer über 

Gruppenbeiträge für steuerliche Zwecke sofort sanktioniert. Die steuerliche Sanktion übertrifft die im 

Einkommenszurechnungs-Modell im Thesaurierungsfall aperiodisch vorgesehenen Nachversteue-

rungsregelungen, als dass die steuerliche Ergebniszurechnung bereits laufend negiert wird und zudem 

auch den Ausschüttungsfall erfasst. 
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Soweit die Gruppengesellschaft den Gruppenbeitrag nicht vornimmt bzw. nicht vornehmen darf resul-

tiert im Hinblick auf körperschaftsteuerpflichtige Gruppenträger eine dauerhafte Steuermehrbelastung. 

Denn der von der Gruppengesellschaft erzielte und bereits versteuerte Gruppengewinn kann nicht 

mehr steuerneutral an den Gruppenträger ausgeschüttet werden. Im Gegensatz zur Einheitsunterneh-

mung sowie der Organschaft werden gruppeninterne Beteiligungserfolge im Gruppenbeitrags-Modell 

folglich nicht lückenlos eliminiert. Zudem können auf Ebene des Gruppenträgers Verlustvorträge trotz 

eines etwaigen Gesamtgruppengewinns entstehen. 

Einkommensteuerpflichtige Gruppenträger können das Gruppenbeitrags-Modell hingegen gestalte-

risch zur Steuerstundung und Steuerumgehung nutzen. So profitieren sie von einer Thesaurierungsbe-

günstigung, weil die Gruppengewinne bis zur Ausschüttung der niedrigeren Körperschaftsteuerbelas-

tung unterliegen. Die Hochschleusung auf das höhere Einkommensteuerniveau erfolgt erst im Zeit-

punkt der Gewinnausschüttung, da sie dem Teileinkünfteverfahren unterliegt. Andererseits können 

einkommensteuerpflichtige Gruppenträger eine Progressionsglättung unter Ausnutzung von persönli-

chen Freibeträgen und Freigrenzen erreichen, weil sie die Gruppengesellschaft dazu veranlassen kön-

nen, ihre Gruppengewinne entweder zu thesaurieren, auszuschütten oder im Wege des Gruppenbei-

trags zu transferieren.  

Im Hinblick auf die Zinsschrankenregelung, die gewerbesteuerlichen Korrektur- und Zerlegungsvor-

schriften ist die Vornahme oder Abstandname von Gruppenbeiträgen unerheblich. Darüber hinaus 

wird die Gewerbesteuerbelastung der Gruppenträgers nach Maßgabe der Summe positiver Gewerbeer-

träge aller Gruppenmitglieder festgestellt. Etwaige nicht über Gruppenbeiträge ausgeglichene negative 

Gewerbeerträge des Gruppenträgers mindern die Gewerbesteuerbelastung des Gruppenträgers nicht, 

so dass eine Steuermehrbelastung der steuerlichen Gruppe entsteht. Zum Schicksal negativer Grup-

penerträge ist auf Abschnitt 4.3.3.2.2 zu verweisen. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die unterbliebene „Abführung“ des Gruppenbeitrags an den 

Gruppenträger mit einer sofortigen Sanktion verbunden ist. So ist die steuerliche Ergebniszurechnung 

an den Gruppenträger und somit ein etwaiger gruppeninterner Verlustausgleich dauerhaft nicht zuläs-

sig. Ebenfalls unterliegt die Gewinnausschüttung einer Ausschüttungsbelastung, so dass ein steuer-

neutraler Gewinntransfer nicht mehr möglich ist. Für körperschaftsteuerpflichtige Gruppenträger re-

sultiert die steuerliche Sanktion folglich in Steuermehrbelastungen. Einkommensteuerpflichtige Grup-

penträger wird hingegen die Möglichkeit eröffnet, eine Steuerstundung sowie Progressionsglättung 

unter Ausnutzung von persönlichen Freibeträgen und Freigrenzen gestalterisch herbeizuführen.  

4.3.3.1.3 Beispielsfall 

Beispiel 13 (GBM): Gewinnfall  

Sachverhalt: 

Der Gruppenträger (GT) ist Alleingesellschafter der Gruppengesellschaft (GG). Die Anschaffungskosten von GT 

aus der Beteiligung an GG betragen 100. Das Steuerbilanzkapital von GG beträgt zu Beginn der Gruppenbe-

steuerung 100 und entspricht dem Nennkapital. In der Gruppenphase erzielt GG einen Jahresüberschuss von 

100, welcher sowohl dem Steuerbilanzergebnis als auch dem zu versteuernden Einkommen entspricht. GG trans-

feriert ihren Gewinn in Wege eines aufwandswirksamen phasenverschobenen Gruppenbeitrags an GT. Anschlie-

ßend soll die Gruppenbesteuerung beendet und die Beteiligung an GG veräußert werden.  

GT kann ein Einkommen- (Alt. 1) oder Körperschaftsteuersubjekt sein (Alt. 2), dessen Grenzsteuerbelastung 

entsprechend 45% bzw. 30% betragen soll. Die Grenzsteuerbelastung von GG soll 30% betragen. 

Aus Vereinfachungsgründen sollen etwaige Verlustvorträge als erstattet gelten und auf die Vornahme von Steu-

erumlagen verzichtet werden. 
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Rechtsfolgen: 

Höhe St Höhe St

Alt. 1 100 45 0 0 0 0 100 -100 0 0 45

Alt. 2 100 30 0 0 0 0 100 -100 0 0 30

GT GG

lfd. 

St

∑ St
zvE 

vor 

GB

GB

BE
zvE = 

GB

VE

St

zvE 

nach 

GB

 

Die Gruppengesellschaft (GG) transferiert ihr zu versteuerndes Einkommen (zvE) an den Gruppentäger (GT) 

mittels aufwandswirksamen Gruppenbeitrags (GB). Nach Vornahme des GB betragen das zvE von GT 100 und 

von GG 0. 

Die zutreffende laufende Steuerbelastungen betragen 45 (Alt. 1) bzw. 30 (Alt. 2) auf Ebene von GT und 0 auf 

Ebene von GG. 

Der ausschüttbare Gewinn von GG beträgt nach Vornahme des GB 0 und von GT 100. Weitere Konten sind 

nicht vorgesehen. 

Das handels- und steuerbilanzielle sowie das zu versteuernde Veräußerungsergebnis (VE) von GT beträgt je-

weils 0. 

Resultat: 

Das Gruppenbeitrags-Modell resultiert im Grundfall und bei unterstellter phasenverschobenen Vollausschüttung 

in einer zutreffenden Steuerbelastung von einkommen- und körperschaftsteuerpflichtigen Gruppenträgern. 

Abwandlung 1: GG thesauriert ihren Gruppengewinn 

Höhe St Höhe St

Alt. 1 0 0 0 0 70 18,9 100 0 100 30 48,9

Alt. 2 0 0 0 0 70 1,1 100 0 100 30 31,1

GT GG

lfd. 

St

∑ St
zvE 

vor 

GB

GB

BE
zvE = 

GB

VE

St

zvE 

nach 

GB

 

Soweit GG ihren Gruppengewinn thesauriert, wird dieser in einen „Außergruppengewinn“ umqualifiziert. Ein 

steuerneutraler gruppeninterner Gewinntransfer mittels Ausschüttung oder nachträglichen Gruppenbeitrags ist 

nicht vorgesehen.  

Bei Beendigung der Gruppenbesteuerung bedarf es daher weder einer Nachversteuerung noch einer aperiodi-

schen Anpassung, da eine steuerliche Ergebniszurechnung bereits laufend verwehrt wird. 

Zu beachten ist, dass der im letzten Wirtschaftsjahr vor Beendigung der Gruppenbesteuerung von GG erzielte 

Gruppengewinn regelmäßig thesauriert wird, weil Gruppenbeiträge grundsätzlich erst nach Feststellung des 

Jahresüberschusses und somit phasenverschoben vorgenommen werden. Gleiches Ergebnis stellt sich ein, soweit 

GG den Gruppengewinn in Gewinnrücklagen einzustellen oder zum Ausgleich mit eigenen - aus der Vorgrup-

penphase stammenden - Verlustvorträgen zu verwenden hat. Der Verlustausgleich erfolgt dabei ausschließlich 

für handelsrechtliche Zwecke, da die steuerlichen Verlustvorträge „eingefroren“ bleiben. 

Das handels- und steuerbilanzielle sowie das zu versteuernde Veräußerungsergebnis (VE) von GT beträgt je-

weils 70 und entspricht dem Gruppengewinn von GG nach Abzug von Steuern.  
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Insbesondere im Verhältnis zu körperschaftsteuerpflichtigen Gruppenträgern ist eine dauerhafte Steuermehrbe-

lastung festzustellen, weil der laufend umqualifizierte Gruppengewinn der 5%igen Schachtelstrafe unterliegt. Im 

Verhältnis zu einkommensteuerpflichtigen Gruppenträgern ist eine „typisierte“ Steuermehrbelastung festzustel-

len, die auf der Anwendung des Teileinkünfteverfahrens beruht. 

Einkommensteuerpflichtige Gruppenträger können bis zur Veräußerung der Beteiligung an GG von einer „The-

saurierungsbegünstigung“ profitieren. 

Resultat: 

Im (zwangsweisen) Thesaurierungsfall resultieren die Nachversteuerungsregelungen regelmäßig in temporären 

sowie dauerhaften Steuermehrbelastungen der steuerlichen Gruppe. Einkommensteuerpflichtige Gruppenträger 

profitieren von einer Thesaurierungsbegünstigung. 

Abwandlung 2: Der Gruppengewinn von GG besteht aus Beteiligungserträgen und soll phasenverschoben an GT 

transferiert werden 

Höhe St Höhe St

Alt. 1 5 2,3 95 25,7 0 0 5 -5 0 0 27,9

Alt. 2 5 1,5 95 1,4 0 0 5 -5 0 0 2,9

GT GG

lfd. 

St

∑ St
zvE 

vor 

GB

GB

BE
zvE = 

GB

VE

St

zvE 

nach 

GB

 

Abweichend vom Grundfall beträgt die zutreffende Steuerbelastung der steuerlichen Gruppe 27,0 (Alt. 1) oder 

1,5 (Alt. 2) und entspricht der einmaligen Besteuerung der Beteiligungsgewinne auf Ebene von GT. 

Da die Vornahme von GB allerdings auf das zvE des leistenden Gruppenmitglieds begrenzt ist, kann GG ledig-

lich einen GB von 5 vornehmen. Die restlichen 95 müssen ausgeschüttet werden. Da die gruppeninternen Aus-

schüttungen nicht steuerneutral möglich sind, ist eine Steuermehrbelastung festzustellen (Kaskadeneffekt). 

Resultat: 

Der gruppeninterne Transfer von Beteiligungserfolgen löst einen Kaskadeneffekt aus, der in einer Steuermehrbe-

lastung der steuerlichen Gruppe resultiert. 

Abwandlung 3: Der Gruppengewinn von GG beruht ausschließlich auf regulären außerbilanziellen Hinzurech-

nungen 

Höhe St Höhe St

Alt. 1 0 0 0 0,0 -30 -8,1 100 0 100 30 21,9

Alt. 2 0 0 0 0,0 -30 0,0 100 0 100 30 30,0

GT GG

lfd. 

St

∑ St
zvE 

vor 

GB

GB

BE
zvE = 

GB

VE

St

zvE 

nach 

GB

 

Abweichend vom Grundfall beträgt die zutreffende Steuerbelastung der steuerlichen Gruppe 45 (Alt. 1) oder 30 

(Alt. 2) und entspricht der einmaligen Besteuerung der außerbilanziellen Hinzurechnungen auf Ebene von GT. 

Da GG keinen ausschüttbaren Gewinn aufweist, kann sie ihr zvE nicht an GT transferieren.  

Bei Beendigung der Gruppenbesteuerung erzielt GT einen Veräußerungsverlust i.H.v. 30 (VE), welcher der 

Steuerbelastung von GG entspricht. 
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Einkommensteuerpflichtige Gruppenträger können eine dauerhafte Steuerminderung erreichen, weil die außer-

bilanziellen Hinzurechnungen der niedrigeren Körperschaftsteuerbelastung unterliegen. 

Zu beachten ist, dass GG ihre Altrücklagen i.H.d. außerbilanziellen Hinzurechnung steuerneutral an GT transfe-

rieren könnte. In diesem Fall können insbesondere körperschaftsteuerpflichtige Gruppenträger von einer un-

sachgerechten dauerhaften Steuerminderung profitieren. 

Resultat: 

Einkommensteuerpflichtige Gruppenträger können eine dauerhafte Steuerminderung erreichen, weil die außer-

bilanziellen Hinzurechnungen der niedrigeren Körperschaftsteuerbelastung unterliegen. Körperschaftsteuer-

pflichtige Gruppenträger können ebenfalls eine dauerhafte Steuerminderung erreichen, da GG ihre Altrücklagen 

steuerneutral an GT transferieren kann. 

Abwandlung 4: Der Gruppengewinn von GG soll phasengleich (vorab) transferiert werden 

Höhe St Höhe St

Alt. 1 0 0 70 18,9 0 0 100 0 100 30 48,9

Alt. 2 0 0 70 1,1 0 0 100 0 100 30 31,1

GT GG

lfd. 

St

∑ St
zvE 

vor 

GB

GB

BE
zvE = 

GB

VE

St

zvE 

nach 

GB

 

Da GG im Zeitpunkt des Transfers kein positives zvE aufweist, dürfte der phasengleiche Gewinntransfer nur im 

Wege einer Gewinnausschüttung zulässig sein. 

Im Verhältnis zu körperschaftsteuerpflichtigen Gruppenträgern ist eine dauerhafte Steuermehrbelastung festzu-

stellen, weil die gruppeninterne Gewinnausschüttung der 5%igen Schachtelstrafe unterliegt. Im Verhältnis zu 

einkommensteuerpflichtigen Gruppenträgern ist eine „typisierte“ Steuermehrbelastung festzustellen, die auf der 

Anwendung des Teileinkünfteverfahrens beruht. 

Resultat: 

Der phasengleiche Gewinntransfer ist nur im Wege der Gewinnausschüttung zulässig und löst dauerhafte Steu-

ermehrbelastungen aus. 

4.3.3.2 Verlustfall 

4.3.3.2.1 Leistung von Gruppenbeiträgen 

Soweit der von der Gruppengesellschaft erzielte Gruppenverlust wahlweise vollständig bis zur Abgabe 

der Steuererklärungen mittels eines handels- und steuerbilanziell erfolgswirksam zu erfassenden 

Gruppenbeitrags des Gruppenträgers ausgeglichen wird, resultiert dem Grunde nach eine dauerhafte 

zutreffende Steuerbelastung der steuerlichen Gruppe. Der vollständige Gruppenbeitrag bewirkt eine 

steuerliche Verlustzurechnung und verhindert die Entstehung eines gruppeninternen Beteiligungsver-

lusts im Zusammenhang mit der Beteiligung an der Gruppengesellschaft. Bei Beendigung der Grup-

penbesteuerung bedarf es folglich keiner aperiodischen Anpassungen mehr. 

Allerdings dürfen einkommensteuerpflichtige Gruppenträger generell keine Gruppenbeiträge an die 

Gruppengesellschaft leisten. Insoweit ist ein gruppeninterner Verlustausgleich dauerhaft nicht zulässig 

(Lock-In-Effekt). Ein steuerlicher Verlusttransfer an den Gruppenträger scheidet ebenfalls aus, soweit 

der Gruppenträger keine hinreichenden Gewinne aufweist. 
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Darüber hinaus sind die im Gewinnfall aufgeführten Problemstellungen, bspw. im Hinblick auf außer-

bilanzielle Korrekturen oder einen abweichenden Gewerbeertrag, auch im Verlustfall anzutreffen.  

Demnach ist eine zutreffende Steuerbelastung der steuerlichen Gruppe im Gruppenbeitrags-Modell 

auch im Verlustfall nicht sichergestellt. Zudem steht der Reformvorschlag der Rechtsformneutralität 

entgegen. 

Die steuerlichen Implikationen des unterlassenen gruppeninternen Verlustausgleichs in Form des 

Gruppenbeitrags werden nachfolgend erörtert. 

4.3.3.2.2 Keine Leistung von Gruppenbeiträgen 

Das Gruppenbeitrags-Modell sieht keine zwangsweise steuerliche Verlustzurechnung an den Gruppen-

träger vor. Die steuerliche Verlustzurechnung an den Gruppenträger setzt die Vornahme eines er-

folgswirksam zu erfassenden Gruppenbeitrags durch den Gruppenträger voraus. Die steuerliche Ver-

lustzurechnung kann auch nicht durch eine erfolgsneutrale Einlage des Gruppenträgers herbeigeführt 

werden. 

Ohne entsprechenden Gruppenbeitrag ist das negative zu versteuernde Einkommen der Gruppenge-

sellschaft als eigener Verlustvortrag der Gruppengesellschaft zu erfassen. Dem Wortlaut des Gruppen-

beitrags-Modells folgend, kann der aus der Gruppenphase stammende Verlustvortrag mit künftigen 

Gruppenbeiträgen verrechnet werden. Obwohl nicht ausdrücklich erwähnt, dürfte der Gruppenverlust-

vortrag auch mit eigenen künftigen Gewinnen der Gruppengesellschaft ausgeglichen werden. Dieses 

erweiterte Verständnis ist insbesondere im Hinblick auf einkommensteuerpflichtige Gruppenträger 

von essentieller Bedeutung, da sie keine Gruppenbeiträge an die Gruppengesellschaft leisten dürfen. 

Insoweit sanktioniert das Gruppenbeitrags-Modell einen nicht erfolgswirksam vollzogenen Verlust-

ausgleich sofort, ohne dass ein erfolgsneutraler Verlustausgleich für steuerliche Zwecke anerkannt 

wird. Im Gegensatz zu Vorgruppenverlusten werden Gruppenverluste jedoch nicht „eingefroren“. 

Zudem können Gruppenverluste abweichend zu Gruppengewinnen auch in künftigen Veranlagungs-

zeiträumen durch Vornahme von Gruppenbeiträgen an den (körperschaftsteuerpflichtigen) Gruppen-

träger transferiert werden. 

Da das Gruppenbeitrags-Modell keine zwangsweise steuerliche Verlustzurechnung an den Gruppen-

träger vorsieht, sind im Verlustfall des Gruppenträgers zwei getrennte Verlustvorträge auf Ebene des 

Gruppenträgers und der Gruppengesellschaft zu erfassen. Im künftigen Gewinnfall kann daher die 

Mindestbesteuerungsregelung gem. § 10d EStG ausgehebelt werden, weil die steuerliche Gruppe den 

Freibetrag i.H.v. 1 Mio. doppelt ausnutzen kann.  

Dieser „Nebeneffekt“ kann von steuerlichen Gruppen gestalterisch optimiert werden. Hierfür sind im 

Falles eines Gesamtgruppenverlustes etwaige positive Gruppenergebnisse im Wege von Gruppenbei-

trägen dergestalt gruppenintern zu verteilen, dass der saldierte Gruppenverlust auf möglichst viele 

Gruppenmitglieder entfällt. Soweit die steuerliche Gruppe in künftigen Veranlagungszeiträumen wie-

der einen Gesamtgewinn erzielt, sind die Gruppenbeiträge nach der Maßgabe vorzunehmen, dass mög-

lichst viele Gruppenmitglieder einen Gruppengewinn zugewiesen bekommen. Auf diese Weise kann 

die steuerliche Gruppe die zuvor festgestellten Verlustvorträge unter mehrfacher Ausnutzung des Frei-

betrags gem. § 10d EStG zum Ausgleich mit dem Gruppengewinn verwenden. 

Zu beachten ist, dass die Verteilung eines Gesamtgruppenverlustes auf möglichst viele Gruppenmit-

glieder nicht nur im Hinblick auf die Umgehung der Mindestbesteuerung sondern auch im Hinblick 

auf die Vermeidung einer gewerbesteuerlichen Mehrbelastung sinnvoll erscheint. Dies liegt darin be-

gründet, dass die gewerbesteuerliche Bemessungsgrundlage das zu versteuernde Einkommen i.S.d. 
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Körperschaftsteuerrechts regelmäßig übersteigen dürfte. Soweit der Gesamtgruppenverlust folglich 

nur auf Ebene eines Gruppenmitglieds kumuliert werden sollte, droht die Entstehung von positiven 

Gewerbeerträgen auf Ebene der übrigen Gruppenmitglieder, welche eine Gewerbesteuerbelastung 

auslösen. 

Da einkommensteuerpflichtige Gruppenträger keine Gruppenbeiträge an die Gruppengesellschaft leis-

ten dürfen, ist ein gruppeninterner Verlustausgleich dauerhaft nicht zulässig (Lock-In-Effekt), was der 

Rechtsformneutralität entgegensteht. Zudem erfolgt im Gewinnfall eine Hochschleusung der Grup-

pengewinne auf das Einkommensteuerniveau, soweit die Gruppengesellschaft einen Gruppenbeitrag 

an den Gruppenträger leistet respektive eine Gewinnausschüttung an ihn vornimmt, die dem Teilein-

künfteverfahren unterliegt. Im analogen Verlustfall wird dem Gruppenträger eine höhere Einkommen-

steuerentlastung verwehrt. Der Gruppenträger kann eine kompensatorische Steuerentlastung erst im 

Veräußerungszeitpunkt realisieren, weil der entsprechende Beteiligungsverlust dem Teilabzugsverfah-

ren unterliegt. Allerdings dürfte in diesem Fall ein etwaiger Verlustvortrag der Gruppengesellschaft 

untergehen, weil die Veräußerung der Beteiligung ein schädliches Ereignis i.S.d. § 8c KStG darstellt. 

Insoweit ist eine (quasi) dauerhafte Steuermehrbelastung von einkommensteuerpflichtigen Gruppen-

trägern festzustellen. 

Das Schicksal von gewebesteuerlichen Verlusten (negative Gruppenerträge) regelt das Gruppenbei-

trags-Modell nicht explizit.  

Unstrittiger Weise bleibt der Gruppenträger alleiniger Steuerschuldner der Gewerbesteuer, um „Ge-

staltungsmöglichkeiten durch Ausnutzung der unterschiedlichen Höhe der Gewerbesteuerhebesätze“ 

zu vermeiden. Demnach ist die Gewerbesteuerbelastung der steuerlichen Gruppe ausschließlich auf 

Ebene des Gruppenträgers zu ermitteln und auf die Gruppenmitglieder zu zerlegen. Allerdings sind 

negative Gewerbeerträge bei der Ermittlung der laufenden Gewerbesteuerbelastung nicht zu berück-

sichtigen, weil die „gruppeninterne Verlustverrechnung … auch für Gewerbesteuerzwecke durch 

Gruppenbeiträge und nicht durch eine Zusammenrechnung der Einzelergebnisse“ erfolgt. 

Die Schwierigkeit der steuerlichen Behandlung von gewerbesteuerlichen Verlustvorträgen des Grup-

penträgers sowie der Gruppengesellschaft liegt folglich darin begründet, dass sie mit den Gewinnen 

des jeweils anderen Gruppenmitglieds nicht ausgeglichen werden sollen, während alleiniger Steuer-

schuldner der Gewerbesteuer der Gruppenträger ist. 

Sollten nunmehr die gewerbesteuerlichen Verlustvorträge kumuliert auf Ebene des Gruppenträgers 

erfasst werden, könnte dieser den Verlustvortrag zum Ausgleich mit künftigen positiven Gewerbeer-

trägen verwenden. Auf diese Weise würde jedoch eine gruppeninterne Verlustverrechnung vollzogen, 

ohne dass der Gruppenträger entsprechende Verluste durch Vornahme von Gruppenbeiträgen ausge-

glichen hätte. Da auf diese Weise die steuerliche Sanktion ins Leere liefe, scheidet diese Auslegung 

aus. 

Sollten negative Gewerbeerträge ersatzlos wegfallen oder in der Gruppenphase „eingefroren“ werden, 

ist eine dauerhafte gewerbesteuerliche Mehrbelastung der steuerlichen Gruppe festzustellen. Daher ist 

auch diese Interpretationsvariante zu verwerfen. 

Als einzige Alternative verbleibt daher die Erfassung der gewerbesteuerlichen Verlustvorträge auf 

Ebene der individuellen Gruppenmitglieder. Der für die körperschaftsteuerlichen Verlustvorträge vor-

gesehenen Technik folgend, wären künftige positive Gewerbeerträge der jeweiligen Gruppenmitglie-

der um die eigenen aus der Gruppenphase stammenden gewerbesteuerlichen Verlustvorträge zu min-

dern.  
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Allerdings steht dieser Vorgehensweise entgegen, dass der Gruppenträger alleiniger Steuerschuldner 

der Gewerbesteuer ist. Demnach sind die auf Ebene der Gruppengesellschaft festgestellten Verlustvor-

träge für die Ermittlung seiner Gewerbesteuerbelastung irrelevant. Zudem besteht die Gefahr, dass der 

Gruppenträger seine aus der Vorgruppenphase stammenden gewerbesteuerlichen Verlustvorträge zum 

Ausgleich mit den ihm von der Gruppengesellschaft zugerechneten positiven Gewerbeerträge verwen-

det, so dass wiederum eine gruppeninterne Verlustverrechnung vollzogen wird, ohne dass der Grup-

penträger entsprechende Verluste durch Vornahme von Gruppenbeiträgen ausgeglichen hätte. 

Demnach bedarf das Gruppenbeitrags-Modelle einer Sonderregelung, die sowohl den Ausgleich von 

gewerbesteuerlichen Verlusten des Gruppenträgers mit positiven Gewerbeerträgen anderer Gruppen-

mitglieder verhindert als auch den Ausgleich von individuellen gewerbesteuerlichen Verlustvorträgen 

aller Gruppenmitglieder mit eigenen positiven Gewerbeerträgen zulässt. Um einen Gleichlauf mit der 

steuerlichen Behandlung von körperschaftsteuerlichen Verlustvorträgen herzustellen, wären aus der 

Vorgruppenphase stammenden gewerbesteuerlichen Verlustvorträge von Gruppengesellschaften für 

die Dauer der Gruppenphase „einzufrieren“. 

In der Zusammenfassung ist zunächst festzustellen, dass ein gruppeninterner Verlustausgleich im Ver-

hältnis zu einkommensteuerpflichtigen Gruppenträgern nicht zulässig ist. Dies steht der Rechts-

formneutralität entgegen und dürfte regelmäßig mit dauerhaften Steuermehrmehrbelastungen einher-

gehen (Lock-In-Effekt). Mögliche Steuermehrbelastungen sind auch im Verhältnis zu körperschaft-

steuerpflichtigen Gruppenträgern möglich, soweit eine steuerliche Verlustzurechnung an den Grup-

penträger in Erschöpfung eines eigenen positiven zu versteuernden Einkommens des Gruppenträgers 

nicht gelingt und die Gruppengesellschaft aufgrund eines schädlichen Ereignisses aus der steuerlichen 

Gruppe ausscheidet. Andererseits kann die steuerliche Gruppe im Falle eines unterbliebenen Verlust-

ausgleichs von einer Umgehung der Mindestbesteuerung profitieren, da in diesem Falle mehrere Ver-

lustvorträge entstehen und somit mehrere Freibeträge für den künftigen Verlustausgleich genutzt wer-

den können. Nicht zuletzt bedarf es einer Sonderregelung für die steuerliche Erfassung von gewerbe-

steuerlichen Verlustvorträgen, um Steuermehr- und Steuerminderbelastungen zu vermeiden. 

4.3.3.2.3 Beispielsfall 

Beispiel 14 (GBM): Verlustfall  

Sachverhalt: 

Der Gruppenträger (GT) ist Alleingesellschafter der Gruppengesellschaft (GG). Die Anschaffungskosten von GT 

aus der Beteiligung an GG betragen 100. Das Steuerbilanzkapital von GG beträgt zu Beginn der Gruppenbe-

steuerung 100 und entspricht dem Nennkapital. In der Gruppenphase erzielt GG einen Jahresfehlbetrag von 

100, welcher sowohl dem Steuerbilanzergebnis als auch dem zu versteuernden Einkommen entspricht. GT soll 

spiegelbildlich einen Gewinn von 100 erzielen und den Verlust von GG - soweit zulässig - durch einen auf-

wandswirksamen phasenverschobenen Gruppenbeitrag an GG ausgleichen. Anschließend soll die Gruppenbe-

steuerung beendet und die Beteiligung an GG veräußert werden.  

GT kann ein Einkommen- (Alt. 1) oder Körperschaftsteuersubjekt sein (Alt. 2), dessen Grenzsteuerbelastung 

entsprechend 45% bzw. 30% betragen soll. Die Grenzsteuerbelastung von GG soll 30% betragen. 

Aus Vereinfachungsgründen sollen etwaige Verlustvorträge als erstattet gelten und auf die Vornahme von Steu-

erumlagen verzichtet werden. 
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Rechtsfolgen: 

Höhe St Höhe St

Alt. 1 100 45 0 0 -70 -18,9 -100 0 -100 -30 -3,9

Alt. 2 0 0 0 0 0 0,0 -100 100 0 0 0,0

GT GG

lfd. 

St

∑ St
zvE 

vor 

GB

GB

BE
zvE = 

GB

VE

St

zvE 

nach 

GB

 

Die zutreffende Steuerbelastung beträgt 0, weil das Gruppeneinkommen ebenfalls 0 beträgt. 

Einkommensteuerpflichtige Gruppenträger (Alt. 1) dürfen keine Gruppenbeiträge an andere Gruppenmitglieder 

leisten (Verstoß gg. die Rechtsformneutralität). Der auf Ebene von GG erzielte Verlust steht daher dauerhaft 

nicht zum Ausgleich mit den Gewinnen von GT zur Verfügung (Lock-In-Effekt). Soweit GG den Gewinn künftig 

nutzen kann, beträgt die dauerhafte Steuerentlastung von GT 3,9, welche „typisierend“ mit der Anwendung des 

Teilabzugsverfahrens einhergeht. Zu beachten ist jedoch, dass der eingeschlossene Verlust von GG regelmäßig 

untergehen dürfte, so dass die dauerhafte Steuermehrbelastung von GT 26,1 betragen dürfte, die auf den Ver-

lustuntergang von 45 gemindert um die mit dem Veräußerungsverlust verbundene Steuererstattung von 18,9 

entfällt. 

Körperschaftsteuerpflichtige Gruppenträger (Alt. 2) dürfen Gruppenbeiträge an GG leisten, so dass ihre Steuer-

belastung zutreffend ermittelt wird. Ihr Veräußerungsergebnis (VE) beträgt 0, da der Verlust von GG durch den 

Gruppenbeitrag von GT ausgeglichen worden ist. 

Resultat:  

Einkommensteuerpflichtige Gruppenträger unterliegen einer „quasi“ oder tatsächlichen dauerhaften Steuer-

mehrbelastung. 

Abwandlung 3: Der Gruppenverlust von GG besteht aus Beteiligungsaufwendungen 

Höhe St Höhe St

Alt. 1 100 45,0 0 0,0 -100 -27 0 0 0 0 18,0

Alt. 2 100 30,0 0 0,0 -100 0 0 0 0 0 30,0

GT GG

lfd. 

St

∑ St
zvE 

vor 

GB

GB

BE
zvE = 

GB

VE

St

zvE 

nach 

GB

 

Abweichend vom Grundfall beträgt die zutreffende Steuerbelastung der steuerlichen Gruppe 18 (Alt. 1) oder 30 

(Alt. 2) und entspricht der einmaligen Besteuerung des eigenen Gewinns von GT sowie der Beteiligungsverluste 

von GG auf Ebene von GT. 

Einkommensteuerpflichtige Gruppenträger unterliegen einer „quasi“ dauerhaften Steuermehrbelastung, die erst 

im Zeitpunkt der Veräußerung der Beteiligung an GG umgekehrt wird. 

Die Steuerbelastung von körperschaftsteuerpflichtigen Gruppenträgern ist auch ohne Vornahme von Gruppen-

beiträgen zutreffend. Da das zvE von GG 0 beträgt, ist ein gruppeninterner Verlustausgleich nicht zielführend. 

Resultat: 

Einkommensteuerpflichtige Gruppenträger unterliegen einer „quasi“ dauerhaften Steuermehrbelastung, die erst 

im Zeitpunkt der Veräußerung der Beteiligung an GG umgekehrt wird. 
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Abwandlung 3: Der Gruppenverlust von GG beruht ausschließlich auf regulären außerbilanziellen Kürzungen 

Höhe St Höhe St

Alt. 1 100 45 0 0 30 8,1 -100 0 -100 -30 23,1

Alt. 2 0 0 0 0 100 1,5 -100 100 0 0 1,5

GT GG

lfd. 

St

∑ St
zvE 

vor 

GB

GB

BE
zvE = 

GB

VE

St

zvE 

nach 

GB

 

Die zutreffende Steuerbelastung beträgt 0, weil das Gruppeneinkommen ebenfalls 0 beträgt. 

Einkommensteuerpflichtige Gruppenträger (Alt. 1) dürfen keine Gruppenbeiträge an andere Gruppenmitglieder 

leisten (Verstoß gg. die Rechtsformneutralität). Der auf Ebene von GG erzielte Verlust steht daher dauerhaft 

nicht zum Ausgleich mit den Gewinnen von GT zur Verfügung (Lock-In-Effekt). Soweit GG den Gewinn künftig 

nutzen kann, beträgt die dauerhafte Steuermehrbelastung von GT 23,1, welche zu 15 auf die Steuersatzdifferenz 

und zu 8,1 auf die Besteuerung des Veräußerungsgewinns i.H.d. Steuererstattung von GG entfällt. Zu beachten 

ist jedoch, dass der eingeschlossene Verlust von GG regelmäßig untergehen dürfte, so dass die dauerhafte Steu-

ermehrbelastung von GT 45 betragen dürfte. 

Körperschaftsteuerpflichtige Gruppenträger (Alt. 2) können GB vornehmen und einen gruppeninternen Verlust-

ausgleich bewirken. Allerdings bewirkt der Gruppenbeitrag eine Fehlallokation, da GG weder einen handels- 

noch einen steuerbilanziellen Verlust erzielt hat. Der der vorgenommene Gruppenbeitrag unterliegt demnach 

einer dauerhaften Steuermehrbelastung, da er in einem Beteiligungsertrag (Veräußerungsgewinn oder Gewinn-

ausschüttung) resultiert, welcher der 5%igen Schachtelstrafe unterliegt. 

Resultat: 

Sowohl einkommensteuerpflichtige als auch körperschaftsteuerpflichtige Gruppenträger müssen eine dauerhafte 

Steuermehrbelastung hinnehmen. 

4.3.3.3 Mehrperiodige Grundfälle 

4.3.3.3.1 Fiktive steuerliche Ergebniszurechnungen 

Das Gruppenbeitrags-Modell sieht keine zwangsweise steuerliche Ergebniszurechnung an den Grup-

penträger vor. Die steuerliche Ergebniszurechnung an den Gruppenträger wird ausschließlich durch 

Vornahme von Gruppenbeiträgen vollzogen. Dieser Mechanismus kann in fiktiven steuerlichen Er-

gebniszurechnungen resultieren.  

Fiktive steuerliche Gewinnzurechnungen an den Gruppenträger sind festzustellen, soweit der Grup-

penträger im Verlustfall keine Gruppenbeiträge an die Gruppengesellschaft vornimmt, während im 

entsprechen Gewinnfall die Gruppengesellschaft Gruppenbeiträge an den Gruppenträger leistet. Dieser 

Vorgehensweise folgend, werden dem Gruppenträger auch dann steuerliche Gewinne zugerechnet, 

wenn die Gruppengesellschaft in der Gruppenphase einen Gesamtverlust erzielt. Dieses Resultat dürfte 

sich im Verhältnis zu einkommensteuerpflichtigen Gruppenträgern nicht selten einstellen, da diese 

keine Gruppenbeiträge an die Gruppengesellschaft leisten dürfen. 

Fiktive steuerliche Verlustzurechnungen an den Gruppenträger entstehen analog, soweit der Gruppen-

träger im Verlustfall Gruppenbeiträge an die Gruppengesellschaft vornimmt, während im entsprechen-

den Gewinnfall keine Gruppenbeiträge an den Gruppenträger geleistet werden. Auf diese Weise wer-

den dem Gruppenträger auch dann steuerliche Verluste zugerechnet, wenn die Gruppengesellschaft in 

der Gruppenphase einen Gesamtgewinn erzielt. Dieses Resultat scheidet im Verhältnis zu einkommen-
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steuerpflichtigen Gruppenträgern aus, da diese keine Gruppenbeiträge an die Gruppengesellschaft 

leisten dürfen.  

Fiktive steuerliche Ergebniszurechnungen können darüber hinaus auch im Verhältnis von Schwester-

gesellschaften und/oder Tochter- und Enkelgesellschaften entstehen, wobei hier keine Einschränkun-

gen im Hinblick auf einkommensteuerpflichtige Gruppenträger zu beobachten sind. Die fiktiven steu-

erlichen Ergebniszurechnungen gehen über die Rechtsfolgen einer Einheitsunternehmung hinaus und 

können sowohl in Steuermehr- als auch in Steuerminderbelastungen resultieren. Insoweit haben sie 

zwingend zu unterbleiben. 

Fiktive steuerliche Gewinnzurechnungen an den Gruppenträger wirken sich regelmäßig nachteilig aus, 

weil auf Ebene der Gruppengesellschaft ein Verlustvortrag entsteht und somit regelmäßig eine (tempo-

räre) Steuermehrbelastung festzustellen ist. Allerdings kann die fiktive steuerliche Gewinnzurechnung 

zur gestalterischen Steuerumgehung genutzt werden, weil sie die steuerneutrale Auskehrung von „Alt-

rücklagen“ sowie handelsrechtlichen Mehrgewinnen der Gruppengesellschaft an den Gruppenträger 

ermöglichen. Denn die Vornahme von Gruppenbeiträgen stellt stets eine Betriebsausgabe der Grup-

pengesellschaft dar, die den eigenen ausschüttbaren Gewinn mindert. Dies gilt auch dann, wenn die 

Gruppengesellschaft einen Gruppenverlustvortrag aufweist und der Gruppenbeitrag aus wirtschaftli-

cher Sicht unter Verwendung von „Altrücklagen“, handelsrechtlichen Mehrgewinnen oder Kapital-

rücklagen der Gruppengesellschaft erfolgt. Die Vornahme des Gruppenbeitrags trotz bestehender 

Gruppenverluste bewirkt, dass etwaige „Altrücklagen“ mit dem Gruppenverlust saldiert werden und 

somit entfallen. Erfolgt der Gruppenbeitrag unter wirtschaftlicher Verwendung der Kapitalrücklagen 

wird ein etwaiges steuerliches Einlagekonto nicht tangiert, während der ausschüttbare Gewinn einen 

„negativen Wert“ annimmt. Somit kann in künftigen Veranlagungszeiträumen regelmäßig eine steuer-

neutrale Einlagengewähr erfolgen. 

Einkommensteuerpflichtige Gruppenträger können die an ihn erfolgte fiktive steuerliche Gewinnzu-

rechnung darüber hinaus zur Vornahme einer Teilwertabschreibung auf die Beteiligung an der Grup-

pengesellschaft verwenden, die aufgrund Anwendung des Teilabzugsverfahrens zusätzlich sein Ein-

kommen mindert. Für körperschaftsteuerpflichtige Gruppenträger geht die Teilwertabschreibung mit 

einer möglichen Steuermehrbelastung einher, da die künftige Teilwertzuschreibung einen Beteili-

gungsertrag i.S.d. § 8b KStG darstellt. 

Die Gestaltung der fiktiven steuerlichen Gewinnzurechnung wird begünstigt, wenn der Gruppenträger 

über eigene Verlustvorträge verfügt. Denn in dieser Konstellation tritt regelmäßig keine temporäre 

Steuermehrbelastung der steuerlichen Gruppe ein, weil die Entstehung eines Verlustvortrags auf Ebe-

ne der Gruppengesellschaft durch die Minderung des Verlustvortrags auf Ebene des Gruppenträgers 

kompensiert wird. Dieser Effekt kann sogar vorteilhaft sein, soweit der Gruppenträger auf eine andere 

Konzerngesellschaft verschmolzen werden soll. Die Gestaltung tritt an ihre Grenzen, soweit der Grup-

penträger keinen Verlustvortrag aufweist und der auf Ebene der Gruppengesellschaft entstandene Ver-

lustvortrag dauerhaft unterzugehen droht. 

Fiktive steuerliche Verlustzurechnungen an den (körperschaftsteuerpflichtigen) Gruppenträger wirken 

sich regelmäßig nachteilig aus, weil auf Ebene des Gruppenträgers ein Verlustvortrag und somit re-

gelmäßig eine (temporäre) Steuermehrbelastung entstehen kann. Die Gruppengesellschaft kann die 

fiktive steuerliche Gewinnzurechnung hingegen nicht mit eigenen „eingefroren“ Verlustvorträgen 

verrechnen. Zudem dürfte der Rücktransfer des Gruppenbeitrags an den Gruppenträger regelmäßig 

einer Ausschüttungsbelastung unterliegen. Denn die von der Gruppengesellschaft erhaltenen Grup-

penbeiträge stellen stets eine Betriebseinnahme der Gruppengesellschaft dar, die den eigenen aus-

schüttbaren Gewinn erhöht. Der ausschüttbare Gewinn der Gruppengesellschaft weist folglich regel-



146 
 

  

mäßig einen positiven Wert in Höhe der eigenen Gruppengewinne, während die eigenen Gruppenver-

luste den ausschüttbaren Gewinn nicht mindern. Somit sind die thesaurierten Gruppengewinne vorran-

gig für den Rücktransfer der Gruppenbeiträge zu verwenden.  

Zudem können fiktive steuerliche Ergebniszurechnungen - auch zwischen Schwestergesellschaften - 

sinnvoll sein, um einen dauerhaften Verlustuntergang abzuwenden. Sollte bspw. die Beteiligung an 

einer Verlust-Gruppengesellschaft veräußert werden und die steuerliche Gruppe einen Gesamtverlust 

erzielen, können etwaige Gruppengewinne einzelner Gruppenmitglieder dazu verwendet werden, den 

Gruppenverlust der zu veräußernden Gruppengesellschaft auszugleichen. 

Es sei daran zu erinnern, dass fiktive steuerliche Ergebniszurechnungen zwingend eintreten können, 

wenn Gruppenmitglieder aufgrund bestehender Verlustvorträge, eines laufenden Verlustes oder ihrer 

Rechtsform keine eigenen Gruppenbeiträge vornehmen können.  

Im Resultat ist folglich festzustellen, dass fiktive Ergebniszurechnungen der gruppeninternen Ergeb-

niskonsolidierung entgegenstehen und sowohl in Steuermehr- als auch in Steuerminderbelastungen 

resultieren können. Sie sind daher grundsätzlich abzulehnen. Allerdings ist auch zu berücksichtigen, 

dass die fiktiven Ergebniszurechnungen andererseits ermöglichen, einen mit der fehlenden zwangs-

weisen steuerlichen Ergebniszurechnung an den Gruppenträger verbundenen dauerhaften Verlustun-

tergang auf Ebene anderer Gruppenmitglieder abzuwenden.  

Beispiel 15 (GBM): Fiktive Gewinnzurechnung 

Sachverhalt: 

Der Gruppenträger (GT) ist Alleingesellschafter der Gruppengesellschaft (GG). Die Anschaffungskosten von GT 

aus der Beteiligung an GG betragen 700. Das Steuerbilanzkapital von GG beträgt zu Beginn der Gruppenbe-

steuerung 1.000 und entfällt zu 700 auf das Nennkapital und zu 300 auf Gewinnvorträge aus der Vorgruppen-

phase (Altrücklagen). In den Perioden t=1,3,5 erzielt GG einen Jahresfehlbetrag von 300, welcher sowohl dem 

Steuerbilanzergebnis als auch dem zu versteuernden Einkommen entspricht. In den Perioden t=2,4,6 erzielt GG 

einen spiegelbildlichen Gruppengewinn von 100.   

GG soll ihre Gewinne durch Vornahme von aufwandswirksamen Gruppenbeiträgen an GT transferieren, wäh-

rend GT die Verluste von GG nicht ausgleichen soll. 

GT kann ein Einkommen- (Alt. 1) oder Körperschaftsteuersubjekt sein (Alt. 2), dessen Grenzsteuerbelastung 

entsprechend 45% bzw. 30% betragen soll. Die Grenzsteuerbelastung von GG soll 30% betragen. 

Aus Vereinfachungsgründen sollen etwaige Verlustvorträge als erstattet gelten und auf die Vornahme von Steu-

erumlagen verzichtet werden. 

Rechtsfolgen: 

Höhe St Höhe St

Alt. 1 300 135 0 0 -330 -89,1 -600 -300 -900 -270 -224,1

Alt. 2 300 90 0 0 -330 0,0 -600 -300 -900 -270 -180,0

GT GG

lfd. 

St

∑ St
zvE 

vor 

GB

GB

BE
zvE = 

GB

VE

St

zvE 

nach 

GB

 

Die zutreffende kumulierte Steuerbelastung der steuerlichen Gruppe beträgt -198,0 (Alt. 1) bzw. -175,5 (Alt. 2) 

und entspricht der einmaligen Steuerentlastung des Gruppenverlustes i.H.v. 600 sowie der einmaligen Ausschüt-

tungsbelastung der Altrücklage von 300 auf Ebene von GT. 
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Der kumulierte Verlust von GG beträgt 900. Da Gewinne aufwandswirksam an GT transferiert worden sind, 

mindern sie den Verlust von GG nicht. Etwaige Kapitalerhaltungsvorschriften sollen annahmegemäß nicht grei-

fen. 

GT muss die erhaltenen Gruppenbeiträge versteuern. Zudem erzielt er einen Veräußerungsverlust i.H.v. 330, 

welcher dem kumulierten Verlust von 900 gemindert um die Altrücklagen von 300 und die Steuererstattung von 

GG von 270 entspricht. 

Einkommensteuerpflichtige Gruppenträger können von der fiktiven Gewinnzurechnung zwar i.H.v. 26,1 profitie-

ren. Der potenziellen Steuerersparnis hängt jedoch von etwaigen Steuerumlagen ab, ist mit einer temporären 

Steuermehrbelastung verbunden und steht einem enormen Risiko gegenüber, weil die auf Ebene von GG festge-

stellten Verlustvorträge eingeschlossen sind und ggf. unterzugehen drohen. 

Körperschaftsteuerpflichtige Gruppenträger profitieren von der steuerneutralen Auskehrung der Altrücklage, so 

dass sie eine Steuerminderung i.H.v. 4,5 erreichen können. Der Verlustvortrag auf Ebene von GG ist tendenziell 

unschädlich, soweit GT über eigene Verlustvorträge und GG über hinreichend stille Reserven verfügen. Die 

fiktive Verlustzurechnung ist folglich geeignet, den Verlustuntergang im Falle eines schädlichen Ereignisses auf 

Ebene von GT zu umgehen. 

Resultat: 

Körperschaftsteuerpflichtige Gruppenträger können die fiktive Gewinnzurechnung gestalterisch zu einer steuer-

neutralen Auskehrung von Altrücklagen nutzen. Darüber hinaus kann der Verlustuntergang im Falle eines 

schädlichen Ereignisses umgangen werden. 

Beispiel 16 (GBM): Fiktive Verlustzurechnung 

Sachverhalt: 

Der Gruppenträger (GT) ist Alleingesellschafter der Gruppengesellschaft (GG). Die Anschaffungskosten von GT 

aus der Beteiligung an GG betragen 1.000. Das Steuerbilanzkapital von GG beträgt zu Beginn der Gruppenbe-

steuerung 1.000 und entspricht dem Nennkapital. In den Perioden t=1,3,5 erzielt GG einen Jahresüberschuss 

von 300, welcher sowohl dem Steuerbilanzergebnis als auch dem zu versteuernden Einkommen entspricht. In 

den Perioden t=2,4,6 erzielt GG einen spiegelbildlichen Gruppenverlust von 100.   

GG soll ihre Gewinne thesaurieren, während GT den Gruppenverlust durch Vornahme von aufwandswirksamen 

Gruppenbeiträgen an GG ausgleichen soll. 

GT kann ein Einkommen- (Alt. 1) oder Körperschaftsteuersubjekt sein (Alt. 2), dessen Grenzsteuerbelastung 

entsprechend 45% bzw. 30% betragen soll. Die Grenzsteuerbelastung von GG soll 30% betragen. 

Aus Vereinfachungsgründen sollen etwaige Verlustvorträge als erstattet gelten und auf die Vornahme von Steu-

erumlagen verzichtet werden. 

Rechtsfolgen: 

Höhe St Höhe St

Alt. 1 0 0 0 0 420 113,4 600 0 600 180 293,4

Alt. 2 -300 -90 0 0 630 9,5 600 300 900 270 189,5

GT GG

lfd. 

St

∑ St
zvE 

vor 

GB

GB

BE
zvE = 

GB

VE

St

zvE 

nach 

GB

 

Die zutreffende kumulierte Steuerbelastung der steuerlichen Gruppe beträgt 270 (Alt. 1) bzw. 180 (Alt. 2) und 

entspricht der einmaligen Steuerbelastung des Gruppenverlustes i.H.v. 600 auf Ebene von GT. 
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Der kumulierte Gewinn von GG beträgt 900.  

Im Verhältnis zu einkommensteuerpflichtigen Gruppenträgern ist der kumulierte Gewinn von GG um die eigenen 

Verluste zu mindern, da GT keine GB an GG vornehmen kann. Demnach weist GG ein kumuliertes zvE von 600 

auf, welcher in einer Steuerbelastung von 180 resultiert. Das VE von GT beträgt hierbei 420 und entfällt auf das 

kumulierte Gruppenergebnis von GG nach Steuern (= 600 - 180). Die Gesamtsteuerbelastung von GT ist um 

23,4 zu hoch und resultiert aus der „typisierten“ Anwendung des Teileinkünfteverfahrens. 

Körperschaftsteuerpflichtige Gruppenträger müssen eine dauerhafte Steuermehrbelastung von 9,5 hinnehmen, 

die auf die 5%ige Schachtelstrafe des Veräußerungsergebnisses entfällt. Das VE von GT beträgt hierbei 630 und 

entfällt auf das kumulierte Gruppenergebnis von GG zzgl. der Gruppenbeiträge von GT nach Steuern (= 600 + 

300 - 270). 

Resultat: 

Fiktive Verlustzurechnungen können nur im Verhältnis zum körperschaftsteuerpflichtigen Gruppenträger entste-

hen, wobei sie mit einer dauerhaften Steuermehrbelastung verbunden sind. 

4.3.3.3.2 Minderheitsgesellschafter 

Soweit gruppenexterne Minderheitsgesellschafter an einer Gruppengesellschaft beteiligt sind, dürfte 

ein gruppeninterner Ergebnistransfer mittels Gruppenbeiträgen regelmäßig unterbleiben. Ursächlich 

dafür sind die „Ausgleichsdividenden“, welche einerseits in Vermögensverschiebungen zu Gunsten 

der Minderheitsgesellschafter und andererseits in steuerpflichtigen Einkünften der Gruppengesell-

schaft resultieren. Gerade in mehrperiodigen Konstellationen können die Rechtsfolgen der „Aus-

gleichsdividenden“ ein erhebliches Ausmaß annehmen, welches die Vornahme von Gruppenbeiträgen 

verhindert. 

Einen schwankenden Ergebnisverlauf der Gruppengesellschaft unterstellt, resultiert jeder einseitig 

durch den Gruppenträger im Wege des Gruppenbeitrags vorgenommener Verlustausgleich in einer 

beteiligungsproportionalen Schenkung an die Minderheitsgesellschafter (Vermögensverschiebung). Im 

analogen Gewinnfall erhalten Minderheitsgesellschafter eine „Ausgleichsdividende“, welche einen an 

den Gruppenträger vorgenommenen Gruppenbeitrag mindert. Mangels eines kompensatorischen Ef-

fekts, entfaltet die im Verlustfall erfolgte Schenkung daher dauerhafte Wirkung. 

Da die Ausgleichsdividende „ertragsteuerlich wie eine ‚normale‘ Dividende zu behandeln“ ist, dürfte 

sie zudem den Gewinn der Gruppengesellschaft nicht mindern. Folgerichtig müsste die Gruppenge-

sellschaft die Ausgleichsdividende als eigenes Einkommen versteuern.  

Betrachtet man nunmehr eine Gruppengesellschaft, welche ein schwankendes jedoch ausgeglichenes 

Gruppenergebnis erzielt, erscheint es aus Gruppensicht regelmäßig vorteilhafter, auf die Vornahme 

von Gruppenbeiträgen zu verzichten.  

Denn soweit die Gruppenmitglieder auf die Vornahme von Gruppenbeiträgen verzichten, können die 

auf Ebene der Gruppengesellschaft festzustellenden Gruppenverluste regelmäßig mit eigenen Grup-

pengewinnen der Gruppengesellschaft ausgeglichen werden. Die Vornahme eines Gruppenbeitrags an 

die Gruppengesellschaft dürfte ausnahmsweise im Hinblick auf die Abwendung eines dauerhaften 

Untergangs von etwaigen auf Ebene der Gruppengesellschaft festgestellten Gruppenverlustvorträgen 

vorteilhaft erscheinen. 

Hingegen resultiert der gruppeninterne Ergebnistransfer mittels Gruppenbeiträgen in dauerhaften 

Steuermehrbelastungen der steuerlichen Gruppe und Vermögensnachteilen des Gruppenträgers. So 

müsste die Gruppengesellschaft in Höhe der kumulierten Ausgleichsdividenden einen „fiktiven“ 
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Gruppengewinn versteuern, obwohl sie ein ausgeglichenes Gruppenergebnis erzielt. In korrespondie-

render Höhe wäre dem Gruppenträger ein „fiktiver“ Gruppenverlust zuzurechnen, welcher ohne eige-

ne Gewinne des Gruppenträgers ungenutzt unterzugehen droht. Darüber hinaus entspricht der „fiktive“ 

Gruppenverlust dem Vermögensnachteil des Gruppenträgers, welcher auf die Schenkung an Minder-

heitsgesellschafter entfällt.  

In einer längerfristigen Betrachtung bewirkt der sofortige gruppeninterne Verlustausgleich folglich 

einen Vermögenstransfer an die Minderheitsgesellschafter, welcher sowohl den Wert des auf Ebene 

der Gruppengesellschaft festgestellten Verlustvortrags als auch den Kapitaleinsatz des Gruppenträgers 

übersteigen kann. Dies liegt darin begründet, dass mit jedem wiederholten einseitigen Verlustaus-

gleich durch den Gruppenträger eine wiederholte Schenkung an Minderheitsgesellschafter vollzogen 

wird. 

Zudem ist zu beachten, dass das Gruppenbeitrags-Modell dem Grunde nach keine Steuerumlagen vor-

sieht. Dies resultiert aus dem Umstand, dass die Gruppenbeiträge aufwandswirksam zu erfassen sind. 

Nach vollständig vorgenommenem Gruppenbeitrag beträgt das zu versteuernde Einkommen regelmä-

ßig 0, weshalb die Steuerumlage obsolet wird. Steuerumlagen sind ausnahmsweise vorzunehmen, 

soweit „Vor- und Nachteile aufgrund der Zinsschranke“ oder „aufgrund der gezahlten Gewerbesteuer 

… nach Maßgabe der gesellschaftsrechtlichen Vorgaben gegebenenfalls durch eine Steuerumlage 

auszugleichen“ sind. Die Steuerumlage gleicht folglich gegebenenfalls nur diejenigen Steuermehr- und 

Steuerminderbelastungen des Gruppenträgers aus, die aus der gruppenweiten Anwendung der Zins-

schrankenregelung oder abweichender effektiver Gewerbesteuersätze entstehen. Gegebenenfalls wäre 

eine Gewerbesteuerumlage auch dann zu leisten, soweit die Gewerbesteuer auf die an Minderheitsge-

sellschafter geleistete Ausgleichsdividende entfällt. Denn die Gewerbesteuer trägt auch in diesem Fall 

der Gruppenträger und nicht die Gruppengesellschaft. 

Im Ergebnis ist daher festzuhalten, dass die im Gruppenbeitrags-Modell zulässigen Gruppenbeiträge 

bei Existenz von Minderheitsgesellschaftern regelmäßig nicht vorgenommen werden dürften, um eine 

dauerhafte Steuermehrbelastung der steuerlichen Gruppe sowie einen Vermögensabfluss an Minder-

heitsgesellschafter zu verhindern. Ausnahmsweise dürfte die steuerliche Gruppe einen Vermögensab-

fluss hinnehmen, um einen drohenden dauerhaften Verlustuntergang abzuwenden.  

Beispiel 17 (GBM): Minderheitsgesellschafter 

Sachverhalt: 

Der Gruppenträger (GT) ist zu 95% an der Gruppengesellschaft (GG) beteiligt. Die übrigen 5% werden von 

gruppenexternen Minderheitsgesellschaftern (MiG) gehalten. Das Steuerbilanzkapital von GG beträgt zu Beginn 

der Gruppenbesteuerung 100 und entspricht dem Nennkapital. In der Gruppenphase erzielt GG einen Jahres-

überschuss von 100, welcher sowohl dem zuzurechnenden Steuerbilanzergebnis als auch dem zu versteuernden 

Einkommen entspricht.  

GG nimmt keine Steuerumlage an GT vor, weil die Zinsschrankenregelung nicht greift und die effektiven Gewer-

besteuersätze von GT und GG identisch sein sollen. Aus Vereinfachungsgründen wird unterstellt, dass GG i.H.d. 

Ausgleichszahlung selber der Gewerbesteuerbelastung unterliegt, obwohl im Gruppenbeitrags-Modell der 

Gruppenträger Steuerschuldner der Gewerbesteuer ist. 

GG leistet i.H.d. Gruppengewinns einen aufwandswirksamen Gruppenbeitrag an GT sowie eine Ausgleichsdivi-

dende an MiG. Die auf die Ausgleichsdividende entfallende Steuerbelastung soll die Höhe der Ausgleichsdivi-

dende mindern. Anschließend soll die Gruppenbesteuerung beendet und die Beteiligung an GG veräußert wer-

den.  
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GT kann ein Einkommen- (Alt. 1) oder Körperschaftsteuersubjekt sein (Alt. 2), dessen Grenzsteuerbelastung 

entsprechend 45% bzw. 30% betragen soll. Die Grenzsteuerbelastung von GG soll 30% betragen. Die Grenz-

steuerbelastung von MiG soll 45% betragen 

Aus Vereinfachungsgründen sollen etwaige Verlustvorträge als erstattet gelten. 

Rechtsfolgen: 

Höhe St Höhe St

Alt. 1 95 42,8 0 0 0 0,0 100 -95 5 1,5 44,3

Alt. 2 95 28,5 0 0 0 0,0 100 -95 5 1,5 30,0

GT GG

lfd. 

St

∑ St
zvE 

vor 

GB

GB

BE
zvE = 

GB

VE

St

zvE 

nach 

GB

 

GG soll ihren Gruppengewinn zu 95 an GT mittels aufwandswirksamen Gruppenbeitrags an GT transferieren. 

Der verbleibende und auf MiG entfallende Gewinn von 5 ist (annahmegemäß) auf Ebene von GG zu versteuern 

und resultiert in einer Steuerbelastung von 1,5. Die verbliebenen 3,5 werden an MiG ausgeschüttet.  

Die Ausschüttungsbelastung von MiG beträgt 0,7 (= 3,5 * 60% * 45%). 

In der Gesamtbetrachtung resultiert eine zutreffende Steuerbelastung der steuerlichen Gruppe und der MiG.  

Resultat: 

Bei Existenz von Minderheitsgesellschaftern erfolgt der steuerliche Gewinntransfer (für körperschaftsteuerliche 

Zwecke) nur beteiligungsproportional. Im Übrigen resultiert eine zutreffende Gesamtsteuerbelastung. 

Abwandlung 1: Die übrigen 5% an GG werden von einem anderen Gruppenmitglied gehalten 

Innerhalb der steuerlichen Gruppe können die Gruppenbeiträge auch an Schwestergesellschaften vorgenommen 

werden, so dass eine zutreffende Gesamtsteuerbelastung resultiert 

Resultat: 

Eine Sonderregelung im Verhältnis zu gruppeninternen Minderheitsgesellschaftern ist nicht erforderlich. 

Abwandlung 2: GG erzielt abweichend einen Gruppenverlust i.H:v. 100, welcher - soweit zulässig - durch GT 

ausgeglichen werden soll 

Höhe St Höhe St

Alt. 1 0 0 0 0 -66,5 -18,0 -100 0 -100 -30 -48,0

Alt. 2 -100 -30 0 0 0,0 0,0 -100 100 0 0 -30,0

GT GG

lfd. St
∑ St

zvE 

vor 

GB

GB

BE
zvE = 

GB

VE

St

zvE 

nach 

GB

 

Einkommensteuerpflichtige Gruppenträger (Alt. 1) dürfen keine Gruppenbeiträge an GG leisten. Daher bleibt 

der Verlust von GG eingeschlossen (Lock-In-Effekt). Unter der Annahme, dass der Verlust von GG erstattet 

wird, realisiert GT einen Veräußerungsverlust von 66,5 und MiG von 3,5, so dass die Gesamtsteuerentlastung 

48,7 beträgt. Die Abweichung von der zutreffenden Steuerentlastung von 45,0 ist auf die „typisierende“ Steu-

erentlastung des Teilabzugsverfahrens zurückzuführen. 

Körperschaftsteuerpflichtige Gruppenträger können einseitig einen Gruppenbeitrag an GG vornehmen und 

einen gruppeninternen Verlustausgleich erreichen. Allerdings ist eine Schenkung von GT an MiG i.H.v. 3,5 
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festzustellen, da GT den Gruppenbeitrag einseitig leistet, ohne dass MiG eine erfolgsneutrale Einlage vorneh-

men muss. 

Resultat:  

Der Verlustausgleich kann nur von körperschaftsteuerpflichtigen Gruppenträgern vorgenommen werden und 

resultiert in einer Schenkung von GT an MiG. 

Abwandlung 2: GG Die übrigen 5% an GG werden von einem anderen Gruppenmitglied gehalten 

Innerhalb der steuerlichen Gruppe können die Gruppenbeiträge auch an Schwestergesellschaften vorgenommen 

werden, so dass eine zutreffende Gesamtsteuerbelastung resultiert 

Resultat: 

Eine Sonderregelung im Verhältnis zu gruppeninternen Minderheitsgesellschaftern ist nicht erforderlich. 

Abwandlung 3: GG soll in t=1,3,5 einen Verlust von 1.000 und in den Perioden t=2,4,6 einen Gewinn von 1.000 

erzielen; im Verhältnis zu einkommensteuerpflichtigen GT sollen keine GB vorgenommen werden; im Verhältnis 

zu körperschaftsteuerpflichtigen GT sollen GB sowohl im Gewinn- als auch im Verlustfall erfolgen 

Höhe St Höhe St

Alt. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alt. 2 -150 -45 0 0 0 0 0 150 150 45 0

GT GG

lfd. St
∑ St

zvE 

vor 

GB

GB

BE
zvE = 

GB

VE

St

zvE 

nach 

GB

 

Annahmegemäß soll GG auch die Gewerbesteuerbelastung tragen, wobei Kapitalerhaltungsvorschriften ausge-

blendet werden. 

Zutreffender Weise sollte die Steuerbelastung 0 betragen, da das Gesamtergebnis 0 beträgt. Demnach sollten die 

Vermögenspositionen von GT und MiG auch nicht tangiert werden. 

Dies trifft nur zu, soweit weder GT noch GG Gruppenbeiträge vornehmen. 

Dies trifft im Hinblick auf einkommensteuerpflichtige Gruppenträger zu, da sie zwangsweise keine Gruppenbei-

träge an GG vornehmen können (Alt. 1). Allerdings muss GT hierbei einen temporären Steuernachteil hinneh-

men, weil kein gruppeninterner Verlustausgleich zulässig ist. 

Dieses Ergebnis können auch körperschaftsteuerpflichtige Gruppenträger erreichen, soweit sie auf die Vornah-

me von Gruppenbeiträgen verzichten würden. 

Sollten sie hingegen Gruppenbeiträge vornehmen (Alt. 2), erfolgt der steuerliche Verlusttransfer vollständig, 

während der Gewinntransfer nur beteiligungsproportional erfolgt. GG muss 150 versteuern (= 5% des kumu-

lierten Gruppengewinns = 5% * 3.000), was in einer Steuerbelastung von 45 resultiert.  

MiG erhalten von GG eine Ausgleichsdividende von insgesamt 105, ohne dass GG einen Gesamtgewinn erzielt 

hat. Dieser Vermögensvorteil von MiG beruht auf einer Schenkung von GT. Der Vermögensnachteil von GT 

beträgt 105. Die Steuerbelastung von GG ist nicht zu berücksichtigen, da sie (annahmegemäß) mit einem Steuer-

vorteil von GT einhergeht. 

Resultat: 

In einer längerfristigen Betrachtung kann die Schenkung von GT an MiG sowohl den Steuervorteil als auch das 

Eigenkapital von GG überschreiten. 
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4.3.3.4 Gewerbesteuer 

Das Gruppenbeitrags-Modell dürfte im Rahmen der laufenden Veranlagung mit einer gewerbesteuerli-

chen Mehrbelastung der steuerlichen Gruppe resultieren. Denn soweit der Gewerbeertrag das zu ver-

steuernde Einkommen einer Gruppengesellschaft überschreitet, kann dieses nicht mit den Verlusten 

anderer Gruppenmitglieder ausgeglichen werden. Soweit der Gewerbeertrag das zu versteuernde Ein-

kommen der Gruppengesellschaft unterschreitet, resultiert die Vornahme eines höchstzulässigen 

Gruppenbeitrags in einem negativen Gewerbetrag der Gruppengesellschaft, welcher die laufende Ge-

werbesteuerbelastung des Gruppenträgers nicht mindert. 

Zudem bedarf es einer Konkretisierung im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von gewerbesteu-

erlichen Verlustvorträgen. So wäre der Ausgleich eines auf Ebene des Gruppenträgers festgestellten 

Verlustvortrags mit dem ihm „lediglich“ zugerechneten Gewerbeerträgen der übrigen Gruppenmit-

glieder zu unterbinden. Andererseits wären negative Gewerbeerträge der Gruppenmitglieder als eige-

ner Verlustvortrag zu erfassen und dieser zum Ausgleich mit eigenen Gewerbeerträgen zuzulassen. 

Nach dem hier dargelegten Verständnis sind gewerbesteuerliche Verlustvorträge den jeweiligen Grup-

penmitgliedern zuzurechnen. Nach Beendigung der Gruppenbesteuerung behalten die Gruppenmit-

glieder ihren gewerbesteuerlichen Verlustvortrag bei.  

Zu beachten ist, dass die gewerbesteuerlichen Verlustvorträge nach Beendigung der Gruppenbesteue-

rung keinem Zerlegungsmaßstab mehr unterliegen. Die steuerliche Gruppe kann diesen Umstand zur 

Gewerbesteuerumgehung nutzen, indem die Gruppenmitglieder während der Gruppenphase eine „fik-

tive“ Verlustzurechnung an das Gruppenmitglied vollziehen, welches dem höchsten Gewerbesteuer-

hebesatz unterliegt. Nach Beendigung der Gruppe könnte verfügt das Gruppenmitglied folglich über 

„fiktive“ Verlustvorträge, welche zum Ausgleich mit künftigen Gewerbeerträgen genutzt werden kön-

nen. Dabei ist zu beachten, dass die hebeberechtigte Gemeinde in Höhe der „fiktiven“ Verlustvorträge 

einseitig auf Gewerbesteuereinnahmen verzichten muss.
176

 

Nicht zuletzt sind die Gestaltungsmöglichkeiten des Gruppenbeitrags-Modells im Hinblick auf An-

rechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer des Gruppenträgers gem. § 35 EStG zu beach-

ten.  

Sollte der Gruppenträger in einem Veranlagungszeitraum beispielsweise sonstige negative Einkünfte 

erzielen, kann er die Anwendung der Ermäßigungshöchstbetrags  i.S.d. § 35 Abs. 1 EStG und somit 

einen dauerhaften Untergang von Gewerbesteuer-Anrechnungsüberhängen dadurch verhindern, dass 

die Gruppengewinne der übrigen Gruppenmitglieder nicht im Wege des Gruppenbeitrags an ihn trans-

feriert werden. Zwar führt der Gruppenträger in diesem Fall trotzdem die Gewerbesteuer für die Ge-

winne der übrigen Gruppenmitglieder ab, da er alleiniger Steuerschuldner der Gewerbesteuer ist. Al-

lerdings stellt die „für“ die übrigen Gruppenmitglieder geleistete Gewerbesteuer keine definitive Steu-

erbelastung des Gruppenträgers sondern vielmehr eine „reguläre“ Vorbelastung von künftigen Beteili-

gungserträgen des Gruppenträgers dar, welche sodann dem Teileinkünfteverfahren unterliegen.  

4.3.3.5 Grunderwerbsteuer 

Zu beachten ist, dass die Begründung der Gruppenbesteuerung mit einem grunderwerbsteuerlichen 

Erwerbsvorgang einhergehe kann, soweit zum Betriebsvermögen der Gruppengesellschaften inländi-

sche Grundstücke gehören. Denn die 95%ige Mindestbeteiligungsquote erfüllt gleichzeitig die Vo-

                                                           
 

176
 So auch Herzig, obgleich er die regulären Gruppenbeiträge vor Augen hatte; vgl. Beihefter DStR 30/2010, 64. 
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raussetzung des Übergang, der Übertragung bzw. der Vereinigung von mindestens 95% an einer Ge-

sellschaft (§ 1 GrEStG).  

Insoweit enthält das Gruppenbeitrags-Modell eine Eintrittsschranke, welche die Begründung einer 

steuerlichen Gruppe behindern kann. 

4.3.3.6 Mehrstufige Gruppenbesteuerung   

Die fakultative Vornahme von Gruppenbeiträgen ist im Gruppenbeitrags-Modell in alle Richtungen 

sowie stufenüberspringend zulässig. Eine zwingende stufenweise Vornahme von Ketten-Beiträgen ist 

nicht erforderlich, was einerseits eine gewisse Flexibilität bietet. Andererseits geht es mit zwei Prob-

lemstellungen einher. 

Eine erste Problemstellung resultiert im Hinblick auf etwaige (gruppenexterne) Minderheitsgesell-

schafter. So wird ihre Vermögensposition gemindert, wenn der Gruppenbeitrag eines nachrangigen 

Gruppenmitglieds unter Umgehung des Gruppenmitglieds geleistet wird, an dem die Minderheitsge-

sellschafter beteiligt sind. Sollte beispielsweise eine Enkelgesellschaft ihren Gruppengewinn stufen-

überspringend an die Muttergesellschaft oder eine Schwestergesellschaft im Wege des Gruppenbei-

trags „abgeführt“ werden, hat die zwischengeschaltete Tochtergesellschaft keinen Anspruch auf Ent-

schädigung für den entgangenen Gewinn. Sind an dieser Tochtergesellschaft Minderheitsgesellschafter 

beteiligt, steht ihnen folglich auch kein Anspruch auf eine „Ausgleichsdividende“ zu. Im Resultat ist 

eine Vermögensverschiebung zu Gunsten des Gruppenträgers und zu Ungunsten der Minderheitsge-

sellschafter festzustellen. 

Die zweite Problemstellung ist in einer möglichen durch Gruppenbeiträge verursachten Insolvenz von 

zwischengeschalteten Gruppenmitgliedern zu erblicken. Zwar schreibt das Gruppenbeitrags-Modell 

vor, dass „Gruppenbeiträge nicht zu einer Unterschreitung einer bestimmten gesetzlichen Mindest-

rücklage führen“ dürfen. Fraglich ist jedoch, ob diese Beschränkung ausschließlich für das die Grup-

penbeiträge leistende Gruppenmitglied oder im Verhältnis zu allen (höherrangigen) Gruppenmitglie-

dern, die auf ihren Gewinnanspruch verzichten, gilt.  

Sollte die o.g. Beschränkung auch den Verzicht auf einen Gewinnanspruch beinhalten, müssten alle 

höherrangigen Gruppenmitglieder der Vornahme des Gruppenbeitrags an ein anderes Gruppenmitglied 

zustimmen, deren Vermögensposition i.S.d. Gewinnanspruchs durch die Leistung des Gruppenbeitrags 

gemindert wird. Die Zustimmung zum stufenüberspringenden bzw. an eine Schwestergesellschaft 

vorgenommenen Gruppenbeitrags wäre in diesem Fall nur soweit zulässig, als dass die betroffenen 

Gruppenmitglieder hätten selbst eine stufenweise Leistung von Gruppenbeiträgen vornehmen können. 

Die Zustimmung wäre hingegen zu verweigern, soweit die „übersprungenen“ Gruppenmitglieder den 

entgangenen Gewinn hätten zum Ausgleich eines eigenen Verlustvortrags respektive zur Einstellung 

in die gesetzliche Mindestrücklage verwenden müssen. 

Soweit die Beschränkung ausschließlich auf Ebene des den Gruppenbeitrag leistenden Gruppenmit-

glieds greifen sollte, könnte auf Ebene von höherrangigen Gruppenmitgliedern eine Insolvenzsituation 

entstehen, welche durch den Verzicht auf ihren Gewinnanspruch verursacht ist. Denn in diesem Fall 

könnte die Enkelgesellschaft ihren Gruppengewinn auch dann an die Mutter- oder eine Schwesterge-

sellschaft transferieren, obwohl die zwischengeschaltete Tochtergesellschaft überschuldet bzw. illiqui-

de ist. 

Darüber hinaus sind Kaskadeneffekte i.S.d. § 8b KStG festzustellen, soweit die Enkelgesellschaft ih-

ren Gruppengewinn zunächst thesauriert und in künftigen Veranlagungszeiträumen ausschüttet oder 

ein für Zwecke des Verlustausgleich stufenüberspringend nach unten vorgenommene Gruppenbeitrag 
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in künftigen Veranlagungszeiträumen an den Gruppenträger zurücktransferiert wird. Zu beachten ist, 

dass die vollständige steuerliche Ergebniszurechnung an den Gruppenträger die Leistung von Grup-

penbeiträgen i.H.d. zu versteuernden „Gruppeneinkommens“ der nachrangigen Gruppenmitglieder 

voraussetzt. Insoweit dürfte der auf den Ausgleich von außerbilanziellen Korrekturen entfallende Aus-

schüttungsmehr- bzw. -minderbelastung mit steigender Konzerngröße ein größeres Gewicht zukom-

men. 

Zusammenfassen ist somit festzuhalten, dass die frei in alle Richtungen sowie stufenüberspringend 

zulässige Vornahme von Gruppenbeiträgen gestalterisch zu Vermögensverschiebungen zu Gunsten 

des Gruppenträgers verwendet werden kann. Zudem bedarf es einer Konkretisierung, ob die Gruppen-

beiträge auch dann stufenüberspringend bzw. zur Seite vorgenommen werden dürfen, wenn sie in ei-

ner Unterschreitung der gesetzlichen Mindestrücklage auf Ebene der auf den Gewinnanspruch verzich-

tenden Gruppenmitglieder resultiert. Nicht zuletzt können in mehrstufigen steuerlichen Gruppen Kas-

kadeneffekte i.S.d. § 8b KStG im erheblichen Umfang entstehen. 

Beispiel 18 (GBM): Minderheitsgesellschafter in mehrstufigen steuerlichen Gruppen 

Sachverhalt: 

Die steuerliche Gruppe besteht aus der Mutter- (MG), Tochter- (TG) sowie Enkelgesellschaft (EG), An TG sind 

Minderheitsgesellschaft (MiG ) in Höhe von 5% beteiligt. EG erzielt einen Jahresüberschuss von 100, welcher 

im Wege eines Gruppenbeitrags direkt an MG transferiert werden soll. Anschließend soll die Gruppenbesteue-

rung beendet werden die Beteiligung an TG veräußert werden. 

GT kann ein Einkommen- (Alt. 1) oder Körperschaftsteuersubjekt sein (Alt. 2), dessen Grenzsteuerbelastung 

entsprechend 45% bzw. 30% betragen soll. Die Grenzsteuerbelastung von GG soll 30% betragen. 

Aus Vereinfachungsgründen sollen etwaige Verlustvorträge als erstattet gelten und auf die Vornahme von Steu-

erumlagen verzichtet werden. 

Rechtsfolgen: 

Höhe St Höhe St Höhe St Höhe St

Alt. 1 100 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 -100 0 0 45

Alt. 2 100 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 -100 0 0 30

MG EG

lfd. St
∑ St

zvE 

vor 

GB 

an 

MG

GB

BEzvE = 

GB 

von 

EG

VE

St

zvE 

nach 

GB 

an 

MG

zvE
lfd. 

St

BE VE

 

Die steuerlichen Folgen sind zutreffend, weil MG den Gewinn von EG versteuert. Dies Steuerbelastung von MG 

beträgt folglich 45 (Alt. 1) bzw. 30 (Alt. 2). 

Allerdings müssen die MiG von TG eine Vermögensminderung hinnehmen. Ihnen stünde eine Gewinnausschüt-

tung von 3,5 zu, welche dem Gewinn von EG nach Steuern entspricht (= 70 * 5%). Ihnen steht auch keine Aus-

gleichsdividende zu, da nicht TG sondern EG den Gruppenbeitrag vornimmt. 

Resultat: 

Minderheitsgesellschafter von zwischengeschalteten Gruppenmitgliedern sind nicht hinreichend vor Vermö-

gensnachteilen geschützt. 
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4.3.3.7 Mittelbare Gruppenbesteuerung   

Das Gruppenbeitrags-Modell sieht keine Einschränkungen für mittelbare Gruppen vor, bei denen die 

zwischengeschalteten Gesellschaften nicht in die Gruppenbesteuerung eingebunden werden. Vielmehr 

reichen eine mittelbare Mindestbeteiligung von 95% und ein entsprechender Gruppenantrag für die 

Begründung einer mittelbaren steuerlichen Gruppe aus. 

Der mittelbare steuerliche Ergebnistransfer dürfte hierbei im Wege von stufenüberspringenden Grup-

penbeiträgen vollzogen werden. Dabei ist positiv herauszustellen, dass die Rechtsfolgen der mittelba-

ren steuerlichen Gruppenbesteuerung eindeutig sind. 

Allerdings können die unmittelbaren an den Gruppenträger geleisteten Gruppenbeiträge zur gestalteri-

schen Vermögensverschiebung zu Ungunsten von etwaigen zwischengeschalteten (gruppenexternen) 

Minderheitsgesellschaftern verwendet werden. Diesbezüglich ist auf die Erörterung der mehrstufigen 

steuerlichen Gruppen zu verweisen. 

Darüber hinaus unterliegt der stufenüberspringende Gewinntransfer an den Gruppenträger in Form 

von Gruppenbeiträgen keiner Ausschüttungsbelastung, während der über Gewinnausschüttungen voll-

zogene Gewinntransfer einer doppelten Ausschüttungsbelastung auf Ebene der zwischengeschalteten 

Tochter- sowie der Muttergesellschaft unterliegt. Soweit die zwischengeschaltete Tochtergesellschaft 

jedoch nicht in die steuerliche Gruppe eingebunden ist, stellt sie einen gruppenexternen Mehrheitsge-

sellschafter dar. Folgerichtig müsste in diesem Fall der Gewinntransfer respektive der Verzicht auf den 

Gewinnanspruch zutreffender Weise einer Ausschüttungsbelastung unterliegen. Das Gruppenbeitrags-

Modell nimmt jedoch keine Differenzierung in gruppeninterne sowie gruppenexterne Zwischengesell-

schaften vor. 

Im Ergebnis ist daher festzustellen, dass die mittelbare steuerliche Gruppe bei Existenz von Minder-

heitsgesellschaftern Vermögensverschiebungen auslösen kann. Zudem wird fälschlicher Weise keine 

Ausschüttungsbelastung hergestellt, soweit die zwischengeschaltete Gesellschaft nicht in die steuerli-

che Gruppe eingebunden ist. 

4.3.3.8 Minderheitsgesellschafter   

Minderheitsgesellschafter nehmen regulär am Erfolg der Gruppengesellschaft teil. Demnach partizi-

pieren sie jeweils beteiligungsproportional an Gewinnausschüttungen der Gruppengesellschaft sowie 

an den Einlagen in die Gruppengesellschaft. 

Soweit die Gruppengesellschaft Gruppenbeiträge von anderen Gruppenmitgliedern erhält, partizipie-

ren Minderheitsgesellschafter nicht an dem Verlust der Gruppengesellschaft. Die einseitige Vornahme 

des Gruppenbeitrags durch andere Gruppenmitglieder stellt insoweit eine Schenkung des den Grup-

penbeitrag leistenden Gruppenmitglieds an die Minderheitsgesellschafter dar. 

Soweit die Gruppengesellschaft fakultativ einen Gruppenbeitrag an andere Gruppenmitglieder vor-

nimmt, erhalten Minderheitsgesellschafter eine „Ausgleichsdividende“, die ertragsteuerlich wie eine 

„normale“ Dividende zu behandeln ist. Somit dürfte die Ausgleichsdividende einerseits das zu ver-

steuernde Einkommen der Gruppengesellschaft nicht mindern und andererseits regelmäßig einer Aus-

schüttungsbelastung unterliegen. Damit kann ein vollständiger steuerlicher Gewinntransfer an den 

Gruppenträger bei Beteiligung von Minderheitsgesellschaftern nicht gelingen. 

Im Verhältnis zu gruppenexternen Minderheitsgesellschaftern erscheint diese Vorgehensweise zutref-

fend, weil sie eine mit Körperschaft- und Gewerbesteuer vorbelastete Dividende erhalten. Für grup-

penexterne Minderheitsgesellschafter bedarf es keiner Sonderregelung, da die Gruppenbeiträge auch 
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an Schwestergesellschaften geleistet werden können. Anstelle der „Ausgleichsdividende“ kann ent-

sprechend ein Gruppenbeitrag vorgenommen werden oder dieser unterlassen werden. Eine diesbezüg-

liche Klarstellung wäre wünschenswert, um zwingende gruppeninterne „Ausgleichsdividenden“ zu 

unterbinden. 

Zu beachten ist, dass das Gruppenbeitrags-Modell in mehrstufigen Gruppenstrukturen auch eine Re-

duzierung der Vermögensposition von Minderheitsgesellschaftern bewirken kann. Eine Vermögens-

minderung tritt ein, soweit ein nachrangiges Gruppenmitglied den Gruppenbeitrag stufenübersprin-

gend an die Muttergesellschaft oder eine Schwestergesellschaft leistet. Denn in diesem Fall steht der 

zwischengeschalteten Gruppengesellschaft, an welcher die Minderheitsgesellschafter beteiligt sind, 

kein Anspruch auf Entschädigung des entgangenen Gewinnanspruchs zu. Zumindest im Verhältnis zu 

gruppenexternen Minderheitsgesellschaftern ist dieses Resultat nicht sachgerecht. 

Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Vermögensposition von gruppenexternen Minderheitsgesell-

schaftern sowohl zu ihren Gunsten als auch zu ihren Ungunsten tangiert werden kann. Zudem kann ein 

vollständiger steuerlicher Gewinntransfer an den Gruppenträger nicht gelingen, da die Gruppengesell-

schaft in Höhe der „Ausgleichsdividende“ - für körperschaftsteuerliche Zwecke - eigenes Einkommen 

zu versteuern hat. 

4.3.3.9 Einkommensteuerpflichtige Gruppenträger   

Das Gruppenbeitrags-Modell sieht eine laufende Verknüpfung zwischen der steuerlichen Ergebniszu-

rechnung und dem tatsächlichen Ergebnistransfer vor. Ohne Vornahme von Gruppenbeiträgen unter-

liegen die Gruppenmitglieder einer „modifizierten“ Einzelveranlagung. 

Einkommensteuerpflichtige Gruppenträger können im Gewinnfall der Gruppengesellschaft daher von 

einer Thesaurierungsbegünstigung und Progressionsglättung unter Ausnutzung von persönlichen Frei-

beträgen und Freigrenzen erreichen, weil sie die Gruppengesellschaft dazu veranlassen können, ihre 

Gruppengewinne entweder zu thesaurieren, auszuschütten oder im Wege des Gruppenbeitrags zu 

transferieren. Nicht zuletzt können einkommensteuerpflichtige Gruppenträger die fakultativen Grup-

penbeiträge zur Optimierung der Gewerbesteueranrechnung auf die Einkommensteuer gem. § 35 EStG 

verwenden. 

Im Verlustfall der Gruppengesellschaft dürfen einkommensteuerpflichtige Gruppenträger hingegen 

keine Gruppenbeiträge an die Gruppengesellschaft leisten. Insoweit ist ein gruppeninterner Verlust-

ausgleich dauerhaft nicht zulässig (Lock-In-Effekt). Ein steuerlicher Verlusttransfer an den Gruppen-

träger scheidet ebenfalls aus, soweit der Gruppenträger keine hinreichenden Gewinne aufweist. 

Weitere Problembereiche sind im Hinblick auf außerbilanzielle Korrekturen festzustellen, die das zu 

versteuernde Einkommen der Gruppengesellschaft tangieren. So bewirken außerbilanzielle Kürzun-

gen, dass die Gruppengesellschaft ihren (steuerbilanziellen) Gruppengewinn nicht vollständig im We-

ge eines Gruppenbeitrags an den Gruppenträger transferieren kann. In Höhe der außerbilanziellen 

Kürzungen kann der Gewinntransfer folglich nur in Form von Gewinnausschüttungen erfolgen, wel-

che dem Teileinkünfteverfahren unterliegen und somit eine dauerhafte Steuermehrbelastung auslösen. 

Außerbilanzielle Hinzurechnungen können hingegen regelmäßig nicht an den Gruppenträger transfe-

riert werden, weshalb sie einer dauerhaften niedrigeren Belastung mit Körperschaft- und Gewerbe-

steuer unterliegen. Sollte ausnahmsweise der Transfer von außerbilanziellen Hinzurechnungen an den 

Gruppenträger gelingen, sind dafür die „Altrücklagen“, handelsrechtliche Mehrgewinne oder Kapital-

rücklagen der Gruppengesellschaft zu verwenden. Da die „Gruppenmehrbeiträge“ ohne Ausschüt-

tungsbelastung sowie ohne Verwendung des steuerlichen Einlagekontos der Gruppengesellschaft in 
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die Einkommensteuersphäre des Gruppenträgers gelangen, tritt eine korrespondierende Steuerentlas-

tung ein. 

Im Ergebnis werden einkommensteuerpflichtige Gruppenträgern gegenüber körperschaftsteuerpflich-

tigen Gruppenträgern diskriminiert, weil sie von Gruppengesellschaften erzielte Gruppenverluste dau-

erhaft nicht mit eigenen Gruppengewinnen ausgleichen können. Dies führt regelmäßig zu Steuermehr-

belastungen und steht der Rechtsformneutralität entgegen. Andererseits eröffnet das Gruppenbeitrags-

Modell eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten zur Umgehung der Einkommensteuerbelastung, 

welche von Einkommensteuersubjekten regelmäßig genutzt werden dürften. Zu beachten ist auch, dass 

die auf Ebene der Gruppengesellschaft vorgenommenen außerbilanziellen Korrekturen dauerhaft kei-

ner Einkommensteuerbelastung unterliegen.  

4.3.3.10 Verlustzurechnungsbegrenzung   

Das Gruppenbeitrags-Modell knüpft die steuerliche Verlustzurechnung an eine korrespondierende 

Vornahme von Gruppenbeiträgen von der Gewinn- an die Verlustgesellschaft ab. Insoweit wird eine 

laufende Verknüpfung zwischen der steuerlichen Verlustzurechnung und der wirtschaftlichen Verlust-

tragung vorgesehen. 

Allerdings kann auf Ebene der Gruppengesellschaft eine Überschuldungssituation auch dann eintreten, 

wenn der Gruppenträger etwaige Gruppenverluste der Gruppengesellschaft vollständig durch Grup-

penbeiträge ausgleicht. Dies liegt darin begründet, dass der tatsächliche Verlustausgleich sich am ne-

gativen zu versteuernden Einkommen und nicht am handels- bzw. steuerbilanziellen Verlust der 

Gruppengesellschaft orientiert. So verlangt das Gruppenbeitrags-Modell keinen Ausgleich von han-

dels- und steuerbilanziell realisierten Beteiligungsverlusten, da diese das zu versteuernde Einkommen 

von (körperschaftsteuerpflichtigen) Gruppenmitgliedern nicht tangieren. 

Ebenfalls können Gruppenbeiträge die Insolvenz von höherrangigen Gruppenmitgliedern verursachen, 

soweit die ihnen nachgeordneten Gruppenmitglieder den Gewinn stufenüberspringend an den Grup-

penträger oder an eine Schwestergesellschaft transferieren, ohne dass die höherrangigen Gruppenmit-

glieder für den entgangenen Gewinnanspruch entschädigt werden. 

Des Weiteren geht das Erfordernis des erfolgswirksamen Verlustausgleichs über das notwendige Maß 

hinaus und dürfte regelmäßig in Fehlallokationen resultieren. Dabei dürfte die Beseitigung der Fehl-

allokation nicht selten eine Ausschüttungsbelastung auslösen. 

So bedarf es keines Ausgleichs von außerbilanziellen Kürzungen, weil sie das handels- und steuerbi-

lanzielle Eigenkapital der Gruppenmitglieder nicht mindern. Insbesondere im Hinblick auf Beteili-

gungsgewinne kann das Phänomen auftreten, dass die Gruppengesellschaft einen handels- und steuer-

bilanziellen Gewinn erzielt, aufgrund außerbilanzieller Kürzungen jedoch ein negatives zu versteuern-

des Einkommen aufweist. Das Gruppenbeitrags-Modell erfordert für den gruppeninternen Verlustaus-

gleich auch in dieser Konstellation die Leistung eines Gruppenbeitrags an die profitable Gruppenge-

sellschaft. Die Umkehrung dieser Fehlallokation dürfte regelmäßig eine Gewinnausschüttung an den 

Gruppenträger erfordern, welche unter Verwendung des positiven ausschüttbaren Gewinns der Grup-

pengesellschaft (= eigener Steuerbilanzgewinn zzgl. erhaltener Gruppenbeitrag) und somit unter Her-

stellung einer Ausschüttungsbelastung zu erfolgen hat. 

Zudem ist der Ausgleich eines von der Gruppengesellschaft erzielten Verlustes nicht erforderlich, 

soweit die Gruppengesellschaft nicht überschuldet ist oder der Gruppenträger anderweitig für ein ne-

gatives Eigenkapital der Gruppengesellschaft haftet. Ebenfalls wären erfolgsneutrale Einlagen des 
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Gruppenträgers anzuerkennen, weil sie die wirtschaftliche Verantwortung des Gruppenträgers erhö-

hen. 

Nicht zuletzt bedarf es keines Ausgleiches des vom Gruppenträger erzielten Verlustes durch die Grup-

pengesellschaft. Dies liegt darin begründet, dass der erfolgte Gewinntransfer die Vermögensposition 

des Gruppenträgers nicht erhöht, weil in korrespondierender Höhe der Gewinnanspruch des Gruppen-

trägers entfällt. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Gruppenbeiträge zwar eine Verknüpfung zwischen der 

steuerlichen Verlustzurechnung und der wirtschaftlichen Verlusttragung herstellen. Allerdings können 

die Gruppenbeiträge die Entstehung einer Überschuldungssituation nicht lückenlos ausschließen. Dar-

über hinaus geht die Verlustverantwortung über das erforderliche Maß hinaus und dürfte nicht selten 

in Fehlallokationen resultieren, wobei deren Umkehrung mit Steuermehrbelastungen einhergeht. 

4.3.3.11 Gemeinschaftsrechtliche Implikationen   

4.3.3.11.1 Finale Auslandsverluste 

Im Gruppenbeitrags-Modell ist „eine Berücksichtigung von Verlusten ausländischer Tochtergesell-

schaften ohne Bezug zu inländischen Betriebsstätten ist nicht vorgesehen.“ 

Da die erfolgswirksamen Gruppenbeiträge im Verhältnis zu gebietsfremden Konzerngesellschaften 

weder geleistet noch empfangen werden können, stellt diese Voraussetzung eine verdeckte Diskrimi-

nierung dar. Fraglich ist, ob im Rahmen der normerhaltenden Reduktion eine erfolgsneutrale Einlage 

zwingend zu erfolgen hat oder diese gänzlich unterbleiben kann. Letzteres erscheint zutreffend, soweit 

die gebietsfremde Tochtergesellschaft ein positives Eigenkapital aufweist. 

Somit sind dem Grunde nach finale Auslandsverluste von allen gebietsfremden Tochtergesellschaften 

vollumfänglich auf Ebene der gebietsansässigen Muttergesellschaft zu berücksichtigen. Eine sachliche 

und zeitliche Begrenzung auf ausgewählte Tochtergesellschaften während der „fiktiven grenzüber-

schreitenden Gruppenphase“ scheidet aus, da ein grenzüberschreitender Gruppenantrag nicht vorgese-

hen ist. Das Gruppenbeitrags-Modell nimmt keine Stellung zu den Berechnungsmodalitäten von fina-

len Auslandsverlusten.  

Gegebenenfalls kann der Verlustimport zulässiger Weise unterbleiben, soweit die gebietsansässigen 

Gruppengesellschaften keine positiven zu versteuernden Einkommen erzielen, um den gruppeninter-

nen Verlusttransfer im Rahmen des inländischen Vergleichspaars zu vollziehen. Hierbei entsteht ein 

Reihenfolgeproblem der Zeit nach, weil nicht das laufende sondern das in der gesamten „fiktiven 

grenzüberschreitenden Gruppenphase“ kumulierte positive Gruppeneinkommen die Höchstgrenze des 

zwingenden Verlustimports darstellt. 

Darüber hinaus droht das Gruppenbeitrags-Modell seine diskriminierende Wirkung nicht nur im Hin-

blick auf gebietsfremde Tochtergesellschaften sondern generell im Verhältnis zu allen gebietsfremden 

Konzerngesellschaften zu entfalten, weil der gruppeninterne Verlusttransfer im inländischen Ver-

gleichspaar ebenfalls in alle Richtungen zulässig ist. Insoweit besteht die Gefahr eines „finalen“ Ge-

winnexports“. Darüber hinaus wären ggf. auch „fiktive“ Ergebniszurechnungen sowie Reihenfolge-

probleme zu berücksichtigen.  

Nicht zuletzt ist festzustellen, dass das Gruppenbeitrags-Modell im Inland belegene Betriebsstätten 

von in Drittstaaten ansässigen Gesellschaften die Gruppenträgereigenschaft aberkennt. Insoweit dro-

hen neben gemeinschaftsrechtlichen auch abkommensrechtliche Risiken. 
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Im Ergebnis besteht ein wesentliches Risiko, dass der dauerhafte Ausschluss des grenzüberschreiten-

den Verlustausgleichs mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar ist, wobei sowohl ein übermäßiger Ver-

lustimport als auch Gewinnexport droht. Des Weiteren dürfte der Ausschuss von im Inland belegene 

Betriebsstätten der in Drittstaaten ansässigen Gesellschaften abkommensrechtliche Problematiken 

hervorrufen. 

4.3.3.11.2 Steuerneutraler Gewinntransfer 

Im Hinblick auf die Versagung eines steuerneutralen grenzüberschreitenden gruppeninternen Gewinn-

transfers, gelten die Ausführungen zum Einkommenszurechnungs- sowie IFSt-Modell entsprechend. 

Daher besteht ein gemeinschaftsrechtliches Risiko im Hinblick auf einen gebotenen steuerneutralen 

grenzüberschreitenden Gewinntransfer, ohne dass der inländische Fiskus kompensatorisch die Aus-

landsgewinne besteuern darf. Im Resultat drohen daher insbesondere im Hinblick auf einkommensteu-

erpflichtige Muttergesellschaften Steuerausfälle, welche grenzüberschreitende Gewinnausschüttungen 

ohne Anwendung des Teileinkünfteverfahrens vereinnahmen könnten (weiße Einkünfte). 
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4.3.4 Zwischenfazit  

Die im Zusammenhang mit der Reform der Organschaft aufgestellten Anforderungen an eine moderne 

Gruppenbesteuerung werden vom Gruppenbeitrags-Modell nur mangelhaft umgesetzt. 

Im Hinblick auf die Modernität ist zu konstatieren, dass das Gruppenbeitrags-Modell den im interna-

tionalen Vergleich am wenigsten attraktiven Group-Contribution-Modellen zuzurechnen ist. So setzt 

die dauerhafte steuerliche Ergebniszurechnung an den Gruppenträger regelmäßig einen unverzügli-

chen tatsächlichen Ergebnistransfer voraus. Eine vollständige steuerliche Gewinnzurechnung ist bei 

Beteiligung von Minderheitsgesellschaftern regelmäßig nicht zulässig, da die Gruppengesellschaft die 

„Ausgleichsdividende“ als eigenes Einkommen zu versteuern hat. Darüber hinaus können einkom-

mensteuerpflichtige Gruppenträger keine Gruppenbeiträge vornehmen und daher keinen entsprechen-

den gruppeninternen Verlustausgleich erreichen, was der Rechtsformneutralität entgegensteht. Nicht 

zuletzt wird eine sehr hohe Mindestbeteiligungsquote von 95% verlangt, die selbst die in Skandinavi-

schen Ländern verlangte Mindestbeteiligungsquote von 90% übersteigt. 

Das Attribut der Steueraufkommensneutralität dürfte im Hinblick auf den nationalen Gruppenkreis 

regelmäßig erfüllt sein, weil sich etwaige systemimmanente Steuermehr- und Steuerminderbelastun-

gen tendenziell ausgleichen (z.B. steuerneutrale Ausschüttung von außerbilanziellen Hinzurechnungen 

und Ausschüttungsbelastung von außerbilanziellen Kürzungen). Die Erfüllung gemeinschaftsrechtli-

cher Vorgaben dürfte allerdings mit erheblichen Steuerausfallrisiken einhergehen, welche neben dem 

finalen Verlustimport auch den finalen Gewinnexport sowie steuerneutralen Gewinntransfer gebieten 

dürften.
177

 

Die Gruppenbeiträge resultieren zudem in einer Vielzahl von unsachgerechten Ergebnissen.  

So dürfen einkommensteuerpflichtige Gruppenträger keine Gruppenbeiträge vornehmen, weshalb sie 

von Gruppengesellschaften erzielte Verluste mit eigenen Gewinnen dauerhaft nicht ausgleichen kön-

nen (Lock-In-Effekt). Umgekehrt können sie von einer Thesaurierungsbegünstigung und Progressi-

onsglättung unter Ausnutzung von persönlichen Freibeträgen und Freigrenzen profitieren, sowie die 

Gewerbesteueranrechnung auf die Einkommensteuer optimieren. Auf Ebene der Gruppengesellschaft 

festgestellte außerbilanzielle Korrekturen unterliegen zudem im Ergebnis einer dauerhaften Belastung 

mit Körperschafts- und Gewerbesteuer. 

Der steuerliche Verlusttransfer an den Gruppenträger kann auch dann nicht gelingen, soweit der Grup-

penträger kein hinreichendes positives zu versteuerndes Einkommen erzielt. In diesem Fall können 

Verlustvorträge auf Ebene von mehreren Gruppenmitgliedern entstehen, die gestalterisch zur Umge-

hung der Mindestbesteuerung genutzt werden können. Dabei bedarf es einer Konkretisierung im Hin-

blick auf gewerbesteuerliche Verlustvorträge der Gruppenmitglieder.  

Zudem kann der mittels Gruppenbeiträgen erfolgte Verlustausgleich in Fehlallokationen resultieren, 

deren Umkehrung mit einer Ausschüttungsbelastung einhergeht. Ebenfalls können in Höhe etwaiger 

außerbilanziellen Hinzurechnungen „Altrücklagen“ sowie handelsrechtliche Mehrgewinne steuerneut-

ral an den Gruppenträger transferiert werden, während außerbilanzielle Kürzungen eine Ausschüt-

tungsbelastung des handels- und steuerbilanziellen Gruppengewinns hervorrufen.  

                                                           
 

177 
Die BMF-Facharbeitsgruppe erwartet Steuerausfälle im niedrigen einstelligen Milliardenbereich; vgl. BMF-
Bericht v. 15.9.2011, 141. Fellinger/Schmidt-Fehrenbacher gehen von deutlich geringeren Steuerausfällen aus; 
vgl. dies., Ubg 2012, 221. 
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Des Weiteren tritt ein Kaskadeneffekt i.S.d. § 8b KStG ein, soweit ein Gruppengewinn nicht unmittel-

bar in Form von Gruppenbeiträgen transferiert werden kann.  

Ebenfalls ist die Entstehung von „fiktiven“ steuerlichen Ergebniszurechnungen möglich, wobei „fikti-

ve“ steuerliche Gewinnzurechnungen an den Gruppenträger den steuerneutralen Gewinntransfer von 

„Altrücklagen“ sowie handelsrechtlichen Mehrgewinnen an den Gruppenträger ermöglichen. Da ge-

werbesteuerliche Verlustvorträge nach Beendigung der Gruppenbesteuerung keinem Zerlegungsmaß-

stab mehr unterliegen, können „fiktive“ Verlustzurechnungen zur Umgehung der Gewerbesteuerbelas-

tung gestalterisch genutzt werden, wobei die hebeberechtigte Gemeinde in Höhe der „fiktiven“ Ver-

lustvorträge einseitig auf Gewerbesteuereinnahmen verzichten muss. 

Das Gruppenbeitrags-Modell kann zu Vermögensverschiebungen zwischen Gruppenträger und Min-

derheitsgesellschaftern führen. Während Minderheitsgesellschafter im Verlustfall von einem etwaigen 

einseitigen Verlustausgleich des Gruppenträgers profitieren (Schenkung), entfällt ihr Anspruch auf 

eine „Ausgleichsdividende“, soweit ein nachrangiges Gruppenmitglied den Gruppenbeitrag an dem 

Gruppenmitglied vorbei leistet, an dem die Minderheitsgesellschafter beteiligt sind. 

Zudem differenziert das Gruppenbeitrags-Modell nicht zwischen gruppeninternen und gruppenexter-

nen Minderheitsgesellschaftern. Im Verhältnis zu gruppeninternen Minderheitsgesellschaftern er-

scheint eine Erleichterungsvorschrift sinnvoll, die die „Ausgleichsdividende“ in einen Gruppenbeitrag 

umqualifiziert. Anderenfalls tritt eine Steuermehrbelastung der steuerlichen Gruppe ein, da das in Hö-

he der „Ausgleichsdividende“ weder ein gruppeninterner Verlustausgleich noch ein steuerneutraler 

gruppeninterner Gewinntransfer erfolgen kann. 

Das Gruppenbeitrags-Modell ist mit den gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben nicht vereinbar, da die 

nur zwischen gebietsansässigen Gruppenmitgliedern zulässige Vornahme von Gruppenbeiträgen eine 

gemeinschaftswidrige Diskriminierung darstellen dürfte. Vielmehr gebietet der im Inlandsfall frei in 

jede Richtung und auch stufenüberspringend zulässige Gruppenbeitrag auch den mittelbaren Verlus-

timport sowie Gewinnexport im Verhältnis zu allen im EU-/EWR-Raum ansässigen Konzerngesell-

schaften. Zudem besteht die Gefahr, dass der grenzüberschreitende Gewinntransfer steuerneutral zu 

erfassen sein könnte, ohne dass der inländische Fiskus die Auslandsgewinne besteuern kann. Des Wei-

teren dürfte der Ausschuss von im Inland belegene Betriebsstätten der in Drittstaaten ansässigen Ge-

sellschaften abkommensrechtliche Problematiken hervorrufen. 

Die Akzeptanz der Wirtschaft zum Einkommenszurechnungs-Modell dürfte ebenfalls gering ausfal-

len, weil einkommensteuerpflichtige Gruppenträger sanktioniert werden, die Begründung der steuerli-

chen Gruppe mit einer grunderwerbsteuerlichen Eintrittsschranke einhergeht und die fakultative Fort-

führung von Gewinnabführungsverträgen nicht zulässig ist, was eine Anpassungswelle von Unter-

nehmensverträgen und die Neuvereinbarung bisheriger Ausgleichszahlungen zur Folge hätte. 

In der Gesamtbetrachtung erscheint das Gruppenbeitrags-Modell daher ungeeignet, um die beste-

hende Organschaft zu reformieren. 
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5 Gruppenkonten-Modell178 

5.1 Allgemeines 

Das Gruppenkonten-Modell stellt wie das Organschaftsregime ein Zusammenveranlagungs-Modell 

dar, bei welchem die Gruppenergebnisse der Gruppengesellschaften dem Gruppenträger vollständig 

zugerechnet werden. Für Zwecke gewerbesteuerlicher Korrektur-und Zerlegungsvorschriften, der 

Zinsschrankenregelungen sowie personenbezogenen Vergünstigungen, Freigrenzen und Freibeträge 

gilt die steuerliche Gruppe als ein Betrieb.  

Das Gruppenkonten-Modell verzichtet auf die Voraussetzung zum obligatorischen Abschluss und 

Durchführung von Gewinnabführungsverträgen. Um eine Verknüpfung zwischen der steuerlichen 

Verlustzurechnung und der wirtschaftlichen Verlusttragung sicherzustellen, wird die steuerliche Grup-

pe einerseits auf die „aktive“ Phase der Gruppenmitglieder begrenzt und andererseits um eine laufende 

Verlustzurechnungsbegrenzung in mehrstufigen Gruppenstrukturen ergänzt. Darüber hinaus bedarf es 

keiner weiteren steuerlichen Sanktionen, so dass der gruppeninterne Ergebnistransfer in Form von 

freiwilligen Gewinnausschüttungen sowie Einlagen erfolgen kann. Zudem werden fakultativ fortge-

führte und neu abgeschlossene Gewinnabführungsverträge im Rahmen des Gruppenkonten-Modells 

steuerlich anerkannt, wobei der obligatorische und erfolgswirksame Ergebnistransfer analog zum frei-

willigen erfolgsneutralen Ergebnistransfer steuerneutral ermöglicht wird. 

Zentrales Element des Gruppenkonten-Modells stellen die außerbilanziell auf Ebene der Gruppenge-

sellschaft zu führenden Gruppenkonten dar, welche gemäß den Vorschriften der §§ 27 ff. KStG zu 

ermitteln und zu verwenden sind. Dabei sind der ausschüttbare Gewinn sowie das steuerliche Einlage-

konto der Gruppengesellschaft in Abhängigkeit von ihrer Verursachung jeweils auf zwei Unterkonten 

zu erfassen.  

So ist der ausschüttbare Gewinn in ein Vorgruppen- und Gruppengewinnkonto zu untergliedern. Auf 

dem Gruppengewinnkonto werden die in der Gruppenphase erzielten Steuerbilanzergebnisse der 

Gruppengesellschaft erfasst, wobei durch Gruppenverluste auch ein negativer Saldo entstehen kann. 

Auf dem Vorgruppengewinnkonto ist der zu Beginn der Gruppenbesteuerung festgestellte ausschütt-

bare Gewinn zu erfassen, wobei ein „negativer“ ausschüttbarer Gewinn in einem negativen Vorgrup-

pengewinnkonto resultiert. Analog sind aus der Vorgruppenphase stammenden Einlagen auf dem Vor-

gruppeneinlagekonto und die in der Gruppenphase vorgenommenen Einlagen auf dem Gruppeneinla-

gekonto zu erfassen, wobei die Summe aus beiden Größen dem steuerlichen Einlagekonto entspricht. 

Die oben genannten Unterkonten sind einheitlich im Verhältnis zu gruppeninternen und gruppenexter-

nen Gesellschaftern festzustellen und zu verwenden. Da die allgemeine Verwendungsreihenfolge der 

§§ 27 ff. KStG eingehalten wird, können u.a. Vermögensverschiebungen im Verhältnis zu Minder-

heitsgesellschaftern verhindert werden. Darüber hinaus ermöglicht die obige Kontentechnik unabhän-

gig von dem verwirklichten Sachverhalt eine zutreffende Trennung zwischen Gruppen- und Außer-

gruppenergebnissen, ohne eine Aufblähung der Konten zu bewirken.  

                                                           
 

178 
Die Kontentechnik des gruppeninternen Ergebnistransfers im IFSt-Modells basiert auf dem Rohentwurf des 
Gruppenkonten-Modells; vgl. IFSt-Schrift 2011, 9. Da die Kontentechnik seinerzeit von der IFSt-Arbeitsgruppe 
abgeändert und von mir weiterentwickelt worden ist und die übrigen Voraussetzungen und Rechtsfolgen teils 
voneinander abweichen, wird das Gruppenkonten-Modell als eigenständiger Reformvorschlag vorgestellt.  
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So verbleiben auf Minderheitsgesellschafter entfallende Gruppengewinne nicht dauerhaft auf dem 

Gruppengewinnkonto, weil ein etwaiges positives Gruppengewinnkonto einheitlich für die an alle 

Gesellschaftergruppen erfolgten Gewinnausschüttungen zu mindern ist. Eine Spiegelung und Verviel-

fältigung von Gruppengewinnkonten wird auch in mehrstufigen Gruppenstrukturen konsequent ver-

hindert, weil die Gruppengewinnkonten ausschließlich die individuellen Steuerbilanzergebnisse von 

Gruppenmitgliedern widerspiegeln. Das Gruppengewinnkonto wird hingegen nicht durch die steuerli-

che Ergebniszurechnung oder die auf Ebene von nachrangigen Gruppenmitgliedern erzielten Steuerbi-

lanzergebnisse tangiert. Die auf nachrangigen Ebenen erzielten Steuerbilanzergebnisse sind nur inso-

weit auf dem Gruppengewinnkonto eines höherrangigen Gruppenmitglieds zu berücksichtigen, als 

dass er die damit zusammenhängende Beteiligungserfolge steuerbilanziell realisiert. Nicht zuletzt wer-

den auf dem Vorgruppengewinnkonto neben „Altrücklagen“ auch „Altlasten“ festgestellt, so dass eine 

Saldierung von Gruppengewinnen mit Vorgruppenverlusten ausscheidet. 

Die stringente Trennung von Gruppen- und Außergruppenergebnissen ermöglicht eine zutreffende 

laufende und aperiodische steuerliche Eliminierung von gruppeninternen Beteiligungserfolgen, die auf 

steuerlich an den Gruppenträger zugerechneten Gruppenergebnissen beruhen. Gleichzeitig wird eine 

zutreffende Herstellung der Ausschüttungsbelastung von „Altrücklagen“ sowie handelsrechtlichen 

Mehrergebnissen erreicht, die gerade keiner Besteuerung auf Ebene des Gruppenträgers unterliegen. In 

Abweichung zur Organschaft verhindert das Gruppenkonten-Modell daher die Steuerstundung für 

ausgekehrte handelsrechtliche Mehrgewinne. Da Außergruppenergebnisse das Gruppengewinnkonto 

nicht tangieren, können die Regelungen zu vororganschaftlich sowie in organschaftlicher Zeit verur-

sachten Mehr- und Minderabführungen ersatzlos entfallen.  

Die allgemeinen Rechtsfolgen des Gruppenkonten-Modells werden um einige Sonderregelungen er-

gänzt, die eine durchgängige zutreffende Steuerbelastung der steuerlichen Gruppe sicherstellen. Diese 

haben insbesondere zum Inhalt, den steuerneutralen Transfer von Vorabgewinnausschüttungen sowie 

fakultativen Gewinnabführungen zu gewährleisten, einen negativen Investitionsanreiz zu beseitigen 

sowie die zutreffende Steuerbelastung von einkommensteuerpflichtigen Gruppenträgern bei Beteili-

gung von gruppenexternen Minderheitsgesellschaftern sicherzustellen. Darüber hinaus werden Korrek-

turen im Hinblick auf Teilwertanpassungen sowie Anschaffungskosten vorgeschlagen, soweit diese 

auf Gruppenergebnissen beruhen bzw. Gruppenergebnisse entgelten. 

Während im ersten Teil die nationale Ausgestaltung des Gruppenkonten-Modells im Vordergrund 

steht, werden in einem zweiten Teil grenzüberschreitende Konzernbeziehungen untersucht. Dabei 

werden zunächst die Implikationen des Gruppenkonten-Modells im Hinblick auf gemeinschaftsrecht-

liche Vorgaben untersucht. In einem weiteren Schritt wird ein Modell der „echten“ grenzüberschrei-

tenden Gruppenbesteuerung vorgestellt, welches bestehende gemeinschaftsrechtliche Risiken beseitigt.  

Darüber hinaus dient die echte grenzüberschreitende Gruppenbesteuerung der Gegenfinanzierung des 

Reformvorschlags. So begründet der inländische Fiskus erstmalig ein Besteuerungsrecht an den Aus-

landsergebnissen, welches eine Hochschleusung der Auslandsgewinne auf das inländische Steuerni-

veau ermöglicht. Dem Problem der Anrechnung von ausländischen Steuern wird mit einem dreistufi-

gen Ansatz begegnet, welcher neben der laufenden Steueranrechnung, den Vortrag von Steueranrech-

nungsüberhängen sowie eine Schlussberechnung beinhaltet. Dabei stellen systemimmanente Begren-

zungen sicher, dass die Steueranrechnung weder die laufende Steuerbelastung des Gruppenträgers 

noch die „fiktive“ Steuerbelastung einer gebietsansässigen Kapitalgesellschaft übersteigt. 
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5.2 Inländische Gruppenbesteuerung 

5.2.1 Voraussetzungen 

5.2.1.1 Rechtsform und Tätigkeit 

Die persönlichen Voraussetzungen für Gruppenträger und Gruppengesellschaften entsprechen der 

geltenden Rechtslage. Dementsprechend dürfen neben Kapitalgesellschaften weiterhin auch natürliche 

Personen und Personengesellschaften als Gruppenträger fungieren, soweit sie eine gewerbliche Tätig-

keit ausüben. Als Gruppengesellschaften kommen wie bisher nur Kapitalgesellschaften in Betracht. 

5.2.1.2 Ansässigkeitsvoraussetzungen 

Als Gruppenträger qualifizieren sich die nachfolgenden Unternehmen mit ihren inländischen Ein-

künften, sofern die Beteiligungen an den Gruppenmitgliedern dem inländischen Betriebsvermögen 

zugeordnet werden: 

- gewerbliche Unternehmen mit Sitz oder Ort der Geschäftsleitung im Inland, 

- gewerbliche Betriebsstätten mit Sitz im Inland sowie 

- fiktive gewerbliche Betriebsstätten eines abkommensberechtigten gewerblichen Unternehmens 

ohne Sitz im Inland, soweit aus dem Doppelbesteuerungsabkommen aufgrund des Gesellschafter-

diskriminierungsverbots eine Gleichstellung des ausländischen mit einem inländischen Unter-

nehmen zwingend hervorgeht.
179

 

Zusätzliche Voraussetzung für die Gruppenträgereigenschaft ist die Zurechnung der Beteiligung an 

einer Gruppengesellschaft zu seiner inländischen Betriebsstätte (Betriebsstättenvorbehalt). 

Eine Begrenzung der Gruppenträgereigenschaft auf Betriebsstätten von im EU-/EWR-Raum ansässi-

gen Auslandsgesellschaften ist nicht vorgesehen, da sie gegen das abkommensrechtliche Gesellschaf-

terdiskriminierungsverbot verstoßen dürfte. 

Als Gruppengesellschaften qualifizieren sich folgende Unternehmen mit ihren inländischen Einkünf-

ten: 

- Kapitalgesellschaften mit Sitz oder Ort der Geschäftsleitung im Inland sowie 

- inländische Betriebsstätten von im übrigen Gemeinschafts- sowie EWR-Raum ansässigen Kapi-

talgesellschaften. 

Für doppelt ansässige Kapitalgesellschaften mit Ort der Geschäftsleitung im Ausland ist als zusätzli-

che Voraussetzung zu fordern, dass die inländischen Einkünfte der Tochtergesellschaft nicht zusätz-

lich in die ausländische steuerliche Bemessungsgrundlage einfließen. Demnach müssen das einschlä-

gige Doppelbesteuerungsabkommen sowie die Rechtsvorschriften des anderen Mitgliedstaates die 

Anwendung der Anrechnungsmethode ausschließen. Dies gilt gleichermaßen für die Einkünfte von im 

Inland belegenen Betriebstätten von gebietsfremden Tochtergesellschaften. 

Soweit die Rechtsvorschriften des anderen Mitgliedstaates trotz Anwendung der abkommensrechtli-

chen Freistellungsmethode den Abzug von ausländischen (d.h. deutschen) Verlusten ermöglichen, 

greifen die nationalen Regelungen zur Vermeidung einer doppelten Verlustberücksichtigung. In die-
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 Vgl. zu fiktiven Betriebsstätten den Vorschlag der IFSt-Arbeitsgruppe.  
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sem Fall sind allerdings künftige Gewinnzurechnungen um die sanktionierte Verlustzurechnung zu 

mindern.  

5.2.1.3 Gruppenantrag 

Die steuerliche Gruppe kann wahlweise durch einen Gruppenantrag begründet werden und individuell 

ausgewählte Gruppenmitglieder umfassen (Cherry-Picking). Das Wahlrecht ist insoweit mit den Be-

steuerungsfolgen der Einheitsunternehmung vergleichbar, als dass diese neben Betriebstätten auch an 

anderen Kapitalgesellschaften beteiligt sein kann.
180

  

Der Gruppenantrag ist stufenweise abzuschließen und soll inhaltlich eine fünfjährige Mindestdauer, 

einen Steuerumlagevertrag nach der Belastungsmethode sowie den Verzicht auf die Anwendung ab-

kommens- und gemeinschaftsrechtlicher Bestimmungen vorsehen, soweit sie dem Sinn und Zweck der 

Regelungen zur Gruppenbesteuerung entgegenstehen. Ein fakultativ fortgeführter oder neu abge-

schlossener Ergebnisabführungsvertrag substituiert das Erfordernis zum Abschluss eines Steuerumla-

gevertrages. 

5.2.1.4 Mindestdauer 

Die fünfjährige Mindestdauer der Gruppenbesteuerung soll beibehalten werden, um Gestaltungen ins-

besondere hinsichtlich der Zinsschrankenregelung sowie des gruppeninternen Verlustausgleichs (und 

Verlustimports) zu unterbinden.
181

 

5.2.1.5 Mindestbeteiligung 

Nach Wegfall des Erfordernisses zum Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrags ist eine qualifizier-

te Mindestbeteiligungsquote zu fordern, welche neben den Stimmrechten auch die Gewinnbezugsrech-

te und die Beteiligung am Liquidationserlös umfasst. Dabei bietet sich eine Mindestbeteiligungsquote 

von 75% der Kapitalanteile und Stimmrechte an. Gegebenenfalls könnte erwogen werden, die einfache 

Kapital- und Stimmrechtsmehrheit beizubehalten, soweit die hervorgehobene Stellung des Gesell-

schafters durch einen fakultativ abgeschlossenen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag si-

chergestellt ist. Das Erfordernis nach einem Anstieg der Mindestbeteiligungsquote ist auf die nachfol-

genden Überlegungen zurückzuführen. 

Ohne abgeschlossenen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag bedarf es der o.g. qualifizierten 

Mehrheit der Stimmrechte, um wichtige Gesellschafterbeschlüsse und Satzungsänderungen vorneh-

men zu können.
182

 Diese weitreichende Einflussnahme ermöglicht folglich die Annahme einer wirt-

schaftlichen Einheit des Konzernverbunds. Eine qualifizierte Mindestbeteiligungsquote stellt im inter-

nationalen Vergleich den Regelfall dar.
183

 Darüber hinaus trägt eine qualifizierte Mindestbeteiligungs-

quote dazu bei, eine vollständige steuerliche Ergebniszurechnung an den Gruppenträger zu rechtferti-

gen. Da die qualifizierte Mindestbeteiligung 95% unterschreitet, können (grunderwerbsteuerlichen) 

Eintrittsbarrieren für die Begründung einer Gruppenbesteuerung vermieden werden. 

Die Mindestbeteiligungsquote ist additiv zu ermitteln. Dabei sind neben unmittelbaren auch qualifi-

zierte mehrheitsvermittelnde mittelbare Beteiligungen zusammenzurechnen, soweit die zwischenge-

schaltete Gesellschaft in die steuerliche Gruppe eingebunden wird. Der additive Ansatz beugt der Ent-
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 A.A. Ismer, DStR 2012, 827. 
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 Vgl. Herzig, StuW 2010, 227. 
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 Vgl. Herzig, StuW 2010, 227. 
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 Vgl. Übersicht in Abschnitt 2.1.6. 
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stehung von steuerlichen Teilgruppen vor, welche mit diversen steuerlichen Folgeproblemen verbun-

den sind.  

Mittelbare Gruppenbesteuerungen ohne Einbindung der zwischengeschalteten Gesellschaft sind nicht 

zu berücksichtigen. Dies gilt unabhängig von der Ursache für den Ausschluss der zwischengeschalte-

ten Gesellschaft aus der Gruppenbesteuerung. Demnach ist es irrelevant, ob die zwischengeschaltete 

Gesellschaft den Gruppenantrag wahlweise nicht stellt oder die übrigen Voraussetzungen zur Begrün-

dung der unmittelbaren Gruppenbesteuerung mit dem Gruppenträger nicht erfüllt sind. Der generelle 

Ausschluss von „Umklammerungs-„ bzw. „Bananen-Gruppenbesteuerungen“ bewirkt nicht nur eine 

systemkonforme Komplexitätsreduktion im Hinblick auf nationale und grenzüberschreitende Kon-

zernbeziehungen sondern folgt auch dem Prinzip der Besteuerung des Konzerns als wirtschaftliche 

Einheit, weil Einheitsunternehmungen ebenfalls keine rechtlich selbständigen Gesellschaften zwischen 

Stammhaus und Betriebsstätte zwischenschalten können. Ausnahmsweise gebieten die gemeinschafts-

rechtlichen Vorgaben eine mittelbare Gruppenbesteuerung zuzulassen, soweit die zwischengeschaltete 

Gesellschaft im EU-/EWR-Raum ansässig ist und keine grenzüberschreitende Gruppenbesteuerung 

zulässig sein sollte.
184

 

Übersicht 1: Abgrenzung der steuerlichen Gruppe 

 

Fall 1: Unmittelbare Gruppe ohne gruppeninterne Minderheitsgesellschafter 

Die Mutter- (MG), Tochter- (TG) und Enkelgesellschaft (EG) können eine mehrstufige unmittelbare Gruppenbe-

steuerung begründen, da MG und TG die qualifizierte Mindestbeteiligungsquote an dem nachrangigen Grup-

penmitglied innehaben. MG fungiert ggü. TG als Gruppenträger (GT). TG fungiert ggü. MG als Gruppengesell-

schaft (GG) und ggü. EG als GT. 

Fall 2: Unmittelbare Gruppe mit gruppeninternen Minderheitsgesellschaftern 

Zwischen MG, TG-1, TG-2 und EG kann eine unmittelbare Gruppenbesteuerung begründet werden, da MG die 

qualifizierte Mindestbeteiligung an TG-1 und TG-2 und TG-1 die qualifizierte Mindestbeteiligungsquote an EG 

innehaben. MG fungiert ggü. TG-1 und TG-2 und TG-1 als GT. TG-1 fungiert ggü. MG als GG und ggü. EG als 

GT. TG-2 fungiert ggü. MG als GG. Zudem sind MG und TG-2 gruppeninterne Minderheitsgesellschafter (MiG) 

von EG. 

Fall 3: Mittelbare Gruppe mit gruppeninternen Minderheitsgesellschaftern 

Abweichend zu Fall 2 ist keines der Mitglieder unmittelbar in Höhe der qualifizierten Mindestbeteiligungsquote 

an EG beteiligt. Allerdings ist MG unmittelbar an EG beteiligt. Zwar ist MG bei multiplikativem Ermittlungsan-

satz nur zu 62,5% an EG beteiligt. Allerdings ist die Beteiligungsquote additiv zu ermitteln, soweit die zwischen-
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 Vgl. EuGH, Urteil v. 27.11.2008 - C-418/07, Papillon, IStR 2009, 66; weitergehende Ausführungen vgl. Herzig, 

StuW 2010, 217. 
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geschalteten Gesellschaften in die steuerliche Gruppe eingebunden sind, welche hier 75% beträgt. Insoweit darf 

MG ausnahmsweise eine mittelbare Gruppenbesteuerung mit EG begründen, wobei MG nunmehr als GT von EG 

fungiert. 

Fall 4: Keine mittelbare Gruppe aufgrund gruppenexterner Zwischengesellschaft 

Abweichend zu Fall 1 soll zwischen MG und TG keine Gruppenbesteuerung begründet werden. Obwohl MG 

unter Anwendung der additiven Ermittlungsmethode die erforderliche Mindestbeteiligungsquote an EG mittelbar 

erreicht (75%), kann MG keine mittelbare Gruppenbesteuerung mit EG begründen. Ursächlich hierfür ist der 

Umstand, dass TG nicht in die Gruppenbesteuerung eingebunden ist und die durch sie vermittelten Anteile an 

EG folglich nicht zu berücksichtigen sind. 

5.2.2 Rechtsfolgen 

5.2.2.1 Steuerliche Ergebniszurechnung 

Die steuerliche Ergebniszurechnung erfolgt regelmäßig vollständig, dauerhaft und stufenweise an das 

jeweils höherrangige Gruppenmitglied. Dieser Vorgehensweise folgend wird eine einheitliche Besteu-

erung des Gruppeneinkommens auf Ebene des Gruppenträgers mit seinem persönlichen Steuersatz 

unter einmaliger Gewährung subjektbezogener Freibeträge und Freigrenzen. 

Ausnahmsweise ist eine stufenüberspringende steuerliche Ergebniszurechnung zulässig, soweit die 

qualifizierte Mindestbeteiligung nur durch Zusammenrechnung von unmittelbaren und über andere 

Gruppenmitglieder mittelbar gehaltenen Beteiligungen erreicht wird. Des Weiteren ist die laufende 

sowie aperiodische Verlustzurechnungsbegrenzung zu beachten. 

5.2.2.2 Gruppeninterne Beteiligungserfolge 

5.2.2.2.1 Laufende Rechtsfolgen 

5.2.2.2.1.1 Allgemeine Technik der Gruppenkonten  

Der tatsächliche Ergebnistransfer erfolgt wie bei steuerlich unverbundenen Konzerngesellschaften 

freiwillig. Der Gewinntransfer erfolgt über Gewinnausschüttungen der Gruppengesellschaft und der 

Verlustausgleich über Einlagen des Gruppenträgers. Die Gruppenkonten stellen sicher, dass die auf 

Gruppenergebnissen beruhende Beteiligungserfolge für steuerliche Zwecke eliminiert werden können. 

Hierfür sind der außerbilanziell festzustellende ausschüttbare Gewinn sowie das steuerliche Einlage-

konto der Gruppengesellschaft i.S.d. §§ 27 ff. KStG nach ihrer Verursachung zu unterteilen, welche 

entweder innerhalb oder außerhalb der Gruppenphase liegen kann. Dabei sind der ausschüttbare Ge-

winn in ein Vorgruppen- und Gruppengewinnkonto und das steuerliche Einlagekonto in ein Vorgrup-

pen- und Gruppeneinlagekonto zu untergliedern. Die Summe der aus der Vorgruppen- und Gruppen-

phase stammenden Unterkonten korrespondiert jeweils mit den für steuerlich unverbundene Konzern-

gesellschaften festzustellenden aggregierten Größen. 

Übersicht 2: Einordnung der Gruppenkonten  

Ausschüttbarer Gewinn 

- Vorgruppengewinnkonto (ausschüttbarer Gewinn aus der Vorgruppenphase) 

- Gruppengewinnkonto (ausschüttbarer Gewinn aus der Gruppenphase) 

 

Steuerliches Einlagekonto 

- Vorgruppeneinlagekonto (steuerliches Einlagekonto aus der Vorgruppenphase) 

- Gruppeneinlagekonto (steuerliches Einlagekonto aus der Gruppenphase) 
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Auf dem Vorgruppengewinnkonto ist der zu Beginn der Gruppenbesteuerung festgestellte ausschütt-

bare Gewinn der Gruppengesellschaft i.S.d. §§ 27 ff. KStG zu erfassen. Während ein positiver aus-

schüttbarer Gewinn zu einem positiven Vorgruppengewinnkonto führt („Vorgruppengewinn“), resul-

tiert ein „negativer“ ausschüttbarer Gewinn in einem negativen Vorgruppengewinnkonto („Vorgrup-

penverlust“). 

Zu Beginn der steuerlichen Gruppe ist der Saldo des Gruppengewinnkontos der Gruppengesellschaft 

ausgeglichen. In der Gruppenphase von der Gruppengesellschaft erzielte Steuerbilanzgewinne 

(„Gruppengewinne“) erhöhen und Steuerbilanzverluste („Gruppenverluste“) mindern das Gruppenge-

winnkonto, wobei das Gruppengewinnkonto durch Gruppenverluste - nicht jedoch durch Gewinnaus-

schüttungen - einen negativen Wert annehmen kann.  

Auf dem Vorgruppeneinlagekonto ist das zu Beginn der Gruppenbesteuerung festgestellte steuerliche 

Einlagekonto der Gruppengesellschaft i.S.d. §§ 27 ff. KStG zu erfassen. Das Gruppeneinlagekonto ist 

im Zeitpunkt der Begründung der Gruppenbesteuerung ausgeglichen und um die in der Gruppenphase 

von allen Gesellschaftergruppen vorgenommenen Einlagen zu erhöhen. In der Gruppenphase vorge-

nommene Einlagen sind daher nicht als Zugang zum Gruppengewinnkonto zu erfassen. 

In mehrstufigen Gruppenstrukturen wirkt sich die rein steuerliche Ergebniszurechnung nicht auf die 

Höhe der Gruppengewinnkonten aus. Die von nachrangigen Gruppenmitgliedern erzielten Steuerbi-

lanzergebnisse werden daher nicht auf dem Gruppengewinnkonto von höherrangigen Gruppenmitglie-

dern erfasst. Die Gruppengewinne von nachrangigen Gruppenmitgliedern erhöhen das Gruppenge-

winnkonto von höherrangigen Gruppenmitgliedern erst dann, soweit sie an sie an das höherrangige 

Gruppenmitglied ausgeschüttet und somit von ihm steuerbilanziell realisiert werden. Auf dem Grup-

pengewinnkonto von höherrangigen Gruppenmitgliedern sind darüber hinaus auch steuerbilanziell 

realisierte Teilwertanpassungen der Beteiligungen an nachrangigen Gruppenmitgliedern zu erfassen, 

wobei diesbezügliche Sonderregelungen zu beachten sind (vgl. Abschnitt 5.2.2.2.2.4.3). Das Gruppen-

einlagekonto von nachrangigen Gruppenmitgliedern ist unabhängig vom erzielten Gruppenverlust 

dann zu erhöhen, wenn alle Gesellschaftergruppen entsprechende Einlagen vornehmen.  

5.2.2.2.1.2 Gewinntransfer 

Die Gruppenkonten sind in Übereinstimmung mit der allgemeinen Verwendungsreihenfolge der      §§ 

27 ff. KStG zu verwenden. Auskehrungen der Gruppengesellschaft resultieren in der nachfolgenden 

einheitlichen Verwendungsreihenfolge der Unterkonten im Verhältnis zu gruppeninternen und grup-

penexternen Gesellschaftern: 

Übersicht 3: Verwendungsreihenfolge der Gruppenkonten 

1. Verwendung des positiven Gruppengewinnkontos (Begrenzung: ausschüttbarer Gewinn) 

2. Verwendung des positiven Vorgruppengewinnkontos (Begrenzung: ausschüttbarer Gewinn) 

3. Verwendung des positiven Vorgruppeneinlagekontos (Begrenzung: steuerliches Einlagekonto) 

4. Verwendung des positiven Gruppeneinlagekontos (Begrenzung: steuerliches Einlagekonto) 

5. Verwendung des positiven Gruppengewinnkontos (Begrenzung: positiver Saldo) 

6. Verwendung des positiven oder negativen Vorgruppengewinnkontos (keine Begrenzung) 

Die vorrangige Verwendung des positiven Gruppen- bzw. Vorgruppengewinnkontos ist maximal in 

Höhe eines etwaigen positiven ausschüttbaren Gewinns der Gruppengesellschaft zulässig. Insoweit 

wird die Ausschüttung von Gruppengewinnen durch Vorgruppenverluste sowie die Ausschüttung von 

Vorgruppengewinnen durch Gruppenverluste systemimmanent verhindert und die Verwendungsrei-

henfolge der §§ 27 ff. KStG sichergestellt. Soweit der ausschüttbare Gewinn für die Auskehrung nicht 

ausreicht, ist nachrangig das positive Vorgruppen- bzw. Gruppeneinlagekonto in Höhe des steuerli-
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chen Einlagekontos für eine steuerneutrale Einlagenrückgewähr zu verwenden. Übersteigt die vorge-

nommene Gewinnausschüttung sowohl den ausschüttbaren Gewinn als auch das steuerliche Einlage-

konto, ist ein etwaiges positives Gruppengewinnkonto sowie das Vorgruppengewinnkonto zu verwen-

den („negativer“ ausschüttbarer Gewinn). 

Gruppenexterne Minderheitsgesellschafter können somit regulär am Erfolg der Gruppengesellschaft 

partizipieren, weil das Gruppenkonten-Modell einerseits die allgemeine Verwendungsreihenfolge der 

§§ 27 ff. KStG sicherstellt und die Untergliederung des ausschüttbaren Gewinns und des steuerlichen 

Einlagekontos für Minderheitsgesellschafter andererseits unbeachtlich ist. Daher vereinnahmen grup-

penexterne Gesellschafter in Höhe des verwendeten Vorgruppen- und Gruppengewinnkontos reguläre 

Gewinnausschüttungen und ich Höhe des verwendeten Vorgruppen- und Gruppeneinlagekontos eine 

reguläre Einlagenrückgewähr, wobei ihre regulären Einlagen auf dem Vorgruppen- und Gruppeneinla-

gekonto erfasst werden. 

Da eine einseitige Zuführung sowie Verwendung des steuerlichen Einlagekontos durch gruppeninterne 

oder gruppenexterne Gesellschafter ausgeschlossen ist, wird die Vermögensposition beider Gesell-

schaftergruppen durch die Kontentechnik nicht tangiert.  

Der Gewinntransfer an den Gruppenträger sowie übrige an der Gruppengesellschaft beteiligten Grup-

penmitglieder ist abweichend steuerneutral zu erfassen, soweit er auf Gruppengewinne entfällt. Dies-

bezüglich sind die steuerbilanziell realisierten Beteiligungsgewinne durch eine korrespondierende 

außerbilanzielle Korrektur vollständig zu eliminieren, soweit für die gruppeninterne Gewinnausschüt-

tung das positive Gruppengewinnkonto der Gruppengesellschaft zu verwenden ist. Gruppeninterne 

Ausschüttungen von Vorgruppengewinnen sowie handelsrechtlichen Mehrgewinnen stellen hingegen 

einen regulären Beteiligungsgewinn dar („Außergruppengewinn“). Dementsprechend unterbleibt die 

außerbilanzielle Korrektur, soweit für die gruppeninterne Gewinnausschüttung ein positives oder ne-

gatives Vorgruppengewinnkonto der Gruppengesellschaft zu verwenden ist.  

Die vorrangige Verwendung eines positiven Gruppengewinnkontos vor dem Vorgruppengewinnkonto 

bewirkt, dass die in der Gruppenphase erzielten und auf gruppeninterne Gesellschafter entfallenden 

Steuerbilanzgewinne primär vor den aus der Vorgruppenphase stammende Gewinnrücklagen (positi-

ves Vorgruppengewinnkonto) sowie handelsrechtlichen Mehrgewinnen der Gruppengesellschaft (ne-

gatives Vorgruppengewinnkonto) steuerneutral transferiert werden können. Die vorrangige Verwen-

dung eines Vorgruppeneinlagekontos vor dem Gruppeneinlagekonto ist im Hinblick auf die Sonderre-

gelung zur Vermeidung eines negativen Investitionsanreizes erforderlich (vgl. Abschnitt 5.2.2.2.1.4.1). 

In mehrstufigen Gruppenstrukturen stellt die Anwendung der Bruttomethode gemäß § 15 S. 1 Nr. 2 

KStG sicher, dass gruppenintern transferierte Gewinne Gruppengewinne auf Ebene des ultimativen 

Gruppenträgers außerbilanziell gekürzt werden, während transferierte Vorgruppengewinne und han-

delsrechtliche Mehrgewinne auf Ebene des Gruppenträgers (einmalig) als gruppenexterne Gewinne 

erfasst werden. Die gruppeninterne Weiterleitung von Gruppen- und Außergruppenergebnissen erfolgt 

steuerneutral, da sie auf Ebene des die Gewinnausschüttung erhaltenden zwischengeschalteten Grup-

penmitglieds das steuerbilanziell realisiert und daher auf dem Gruppengewinnkonto erfasst werden. 

5.2.2.2.1.3 Nennkapitalveränderungen 

Die Gruppenkonten sind in Übereinstimmung mit dem allgemeinen Schema des § 28 KStG im Falle 

von Nennkapitalveränderungen vereinbar. 

Im Hinblick auf Nennkapitalerhöhungen gilt die nachfolgende Verwendungsreihenfolge der Unterkon-

ten: 
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Übersicht 4: Nennkapitalerhöhungen 

1. Verwendung des positiven Vorgruppeneinlagekontos (Begrenzung: steuerliches Einlagekonto) 

2. Verwendung des positiven Gruppeneinlagekontos (Begrenzung: steuerliches Einlagekonto) 

3. Verwendung des positiven Vorgruppengewinnkontos 

4. Verwendung des positiven Gruppengewinnkontos 

5. Verwendung des negativen Vorgruppengewinnkontos (keine Begrenzung) 

Gemäß § 28 KStG ist für Nennkapitalerhöhungen vorrangig das steuerliche Einlagekonto zu verwen-

den. Soweit dieses nicht ausreicht, sind sonstige Rücklagen nachrangig umzuwandeln und gesondert 

auszuweisen. Die im Rahmen der Nennkapitalerhöhung gebundenen Einlagen und sonstige Rücklagen 

können für künftige Gewinnausschüttungen nicht verwendet werden. Um einen weitestgehenden steu-

erneutralen Gewinntransfer zu ermöglichen, sind für die Nennkapitalerhöhung vorrangig die jeweili-

gen aus der Vorgruppenphase stammenden Einlagen und sonstige Rücklagen zu verwenden. Soweit 

Gruppenkonten verwendet werden, sind sie gesondert auszuweisen. 

Künftige Einlagen resultieren in einer Auflösung des Sonderausweises i.S.d. § 28 KStG, wobei die 

sonstigen Rücklagen in Höhe des Auflösungsbetrags wieder „aufleben“, während die Einlagen für die 

Nennkapitalerhöhung zu verwenden sind. Dabei ist ein für die vorherige Nennkapitalerhöhung ver-

wendetes Gruppengewinnkonto vorrangig vor einem Vorgruppengewinnkonto aufzulösen. 

Übersicht 5: Auflösung des Sonderausweises i.S.d. § 28 KStG 

1. Auflösung des gesondert ausgewiesenen Gruppengewinnkontos 

2. Auflösung des gesondert ausgewiesenen Vorgruppengewinnkontos 

Soweit das Nennkapital künftig herabgesetzt werden sollte, „leben“ die für die vorherige Nennkapital-

erhöhung gebundenen sonstigen Rücklagen vorrangig vor gebundenen Einlagen „auf“. Auch hierbei 

sind verwendete Gruppenkonten vorrangig vor Vorgruppenkonten aufzulösen.  

Übersicht 6: Nennkapitalherabsetzungen 

1. Auflösung des gesondert ausgewiesenen Gruppengewinnkontos 

2. Auflösung des gesondert ausgewiesenen Vorgruppengewinnkontos 

3. Auflösung des positiven Gruppeneinlagekontos  

4. Auflösung des Vorgruppeneinlagekontos  

Im Ergebnis wird das allgemeine Grundschema also beibehalten, wobei Vorgruppenkonten vorrangig 

für Nennkapitalerhöhungen zu verwenden sind, während das Gruppengewinnkonto vorrangig für die 

Auflösung des Sonderausweises i.S.d. § 28 KStG sowie Gruppenkonten vorrangig im Rahmen künfti-

ger Nennkapitalherabsetzungen aufzulösen sind. 

5.2.2.2.1.4 Sondervorschriften 

5.2.2.2.1.4.1 Beseitigung eines negativen Investitionsanreizes 

Die Technik des Gruppenkonten-Modells kann mit einem negativen Investitionsanreiz einhergehen, 

soweit die Gruppengesellschaft über Gewinnrücklagen aus der Vorgruppenphase verfügt und in der 

Gruppenphase so hohe Verluste erzielt, dass eine Kapitalzufuhr der Gesellschafter erforderlich wird. 

Sollte die Gruppengesellschaft wieder Gewinne erzielen, ist der vollständige steuerneutrale Rücktrans-

fer der Einlage jedoch dann nicht sichergestellt, soweit das positive Vorgruppengewinnkonto ein ver-

bleibendes negatives Gruppengewinnkonto übersteigt. 
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Denn in diesem Fall verfügt die Gruppengesellschaft über einen positiven ausschüttbaren Gewinn, 

welcher vorrangig vor dem steuerlichen Einlagekonto zu verwenden ist. Für diese Gewinnausschüt-

tung ist wiederum das positive Vorgruppengewinnkonto zu verwenden, so dass in Höhe des ausschütt-

baren Gewinns der Gruppengesellschaft eine Ausschüttungsbelastung herzustellen und gruppenexterne 

Beteiligungsgewinne zu erfassen sind. Demnach ist im Verhältnis zum Gruppenträger ein negativer 

Investitionsanreiz festzustellen, weil die Vornahme eines wirtschaftlich sinnvollen Verlustausgleichs 

steuerlich sanktioniert wird. Insoweit bedarf es einer Sonderregelung, die den negativen Investitions-

anreiz beseitigt, welcher im Übrigen im Organschafts-Modell nicht entsteht. 

Dabei darf die Sonderregelung die allgemeine Verwendungsreihenfolge der §§ 27 ff. KStG nicht ver-

letzten, weil sie im Verhältnis zu Minderheitsgesellschaftern mit Vermögensverschiebungen einherge-

hen würde. Insoweit ist der Rücktransfer zwingend unter der vorrangigen Verwendung des positiven 

Saldos des Vorgruppengewinnkontos vorzunehmen. Zudem soll die Sonderregelung nur eine Steuer-

stundung und keine dauerhaften Steuerminderbelastungen bewirken. Die nachfolgende Methodik ist 

geeignet, um die o.g. Ziele zu erreichen. 

So unterliegt die Verwendung eines positiven Vorgruppengewinnkontos im Verhältnis zu gruppenin-

ternen Gesellschaftern ausnahmsweise keiner Ausschüttungsbelastung, soweit die Gruppengesellschaft 

über ein korrespondierendes Gruppeneinlagekonto verfügt (Steuerstundung). In Höhe der auf alle Ge-

sellschaftergruppen entfallenden Verwendung des Vorgruppengewinnkontos ist ein Sonderausweis des 

Gruppeneinlagekontos zu erfassen, welcher wiederum nur für gruppeninterne Gesellschafter steuerli-

che Relevanz erlangt. 

Künftige von der Gruppengesellschaft erzielte Gewinne sind vorrangig und vollständig zum Abbau 

des auf dem Gruppeneinlagekonto erfassten Sonderausweises zu verwenden. In Höhe des Auflösungs-

betrages des Sonderausweises sind die Gruppengewinne abweichend als Zugang zum Vorgruppenge-

winnkonto zu erfassen, so dass die gruppenintern steuerneutral transferierten „Altrücklagen“ wieder 

„aufleben“. Erst nachdem der Sonderausweis vollständig aufgelöst ist, sind die Gewinne der Gruppen-

gesellschaft wie gewohnt als Zugang zum Gruppengewinnkonto zu erfassen. 

Soweit der auf dem Gruppeneinlagekonto erfasste Sonderausweis nicht vollständig aufgelöst ist und 

die Gruppengesellschaft eine Einlagenrückgewähr vornimmt, ist der Sonderausweis zuletzt für die an 

alle Gesellschaftergruppen vorgenommene Einlagenrückgewähr einheitlich zu verwenden. In Höhe 

der gruppeninternen Einlagenrückgewähr unter Verwendung des Sonderausweises ist eine nachträgli-

che Ausschüttungsbelastung herzustellen. 

Die Sonderregelung stellt folglich sicher, dass die Auskehrung von „Altrücklagen“ keiner Ausschüt-

tungsbelastung unterliegt, soweit die gruppeninternen Gesellschafter in korrespondierender Höhe 

Gruppenverluste der Gruppengesellschaft ausgeglichen haben. Die damit einhergehende Steuerstun-

dungswirkung entfällt, soweit die Gruppengesellschaft künftig wieder Gruppengewinne erzielt oder 

die Gruppeneinlagen rücktransferiert. 

Übersicht 7: Sonderausweis des Gruppeneinlagekontos 

Zugang = Minimum aus verwendetem positiven Vorgruppengewinnkonto und Gruppeneinlagekonto 

 steuerneutraler gruppeninterner Gewinntransfer (Steuerstundung) 
 

Abgang = i.H.d. künftigen Gruppengewinne 

 Zugang der Gruppengewinne auf dem Vorgruppengewinnkonto 

 = i.H.d. nachrangigen Verwendung des Sonderausweises für eine Einlagenrückgewähr 

 nachträgliche Herstellung einer gruppeninternen Ausschüttungsbelastung 
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5.2.2.2.1.4.2 Phasengleicher Gewinntransfer 

Die zweite Sonderregelung ist im Hinblick auf den phasengleichen gruppeninternen Gewinntransfer 

sowie dessen Weiterleitung in mehrstufigen Gruppenstrukturen erforderlich. Denn die Regelungen des 

§§ 27 ff. KStG knüpfen an die zum Schluss des letzten Wirtschaftsjahres festgestellten Werte an, wäh-

rend die laufenden Gruppengewinne erst zum Schluss des aktuellen Wirtschaftsjahres auf dem Grup-

pengewinnkonto der Gruppengesellschaft erfasst werden. Demensprechend ist die Steuerneutralität 

des unterjährig vorgenommenen gruppeninternen Gewinntransfers nicht sichergestellt. 

Die Sonderregelung darf wiederum die allgemeine Verwendungsreihenfolge der §§ 27 ff. KStG nicht 

verletzten, um Vermögensverschiebungen im Verhältnis zu Minderheitsgesellschaftern zu verhindern. 

Dabei gilt es insbesondere eine etwaige einheitliche Verwendung des steuerlichen Einlagekontos der 

Gruppengesellschaft für die an alle Gesellschaftergruppen unterjährig erfolgte Einlagenrückgewähr 

nicht zu gefährden. Die nachfolgende Methodik ist geeignet, um die o.g. Ziele zu erreichen. 

So ist auf Ebene der Gruppengesellschaft ein zusätzliches unterjähriges Verrechnungskonto zu erfas-

sen. Das Verrechnungskonto beträgt zu Beginn des Wirtschaftsjahres null und ist zum Ende des Wirt-

schaftsjahres vollständig aufzulösen. 

Soweit für die an alle Gesellschaftergruppen vorgenommene Gewinnausschüttung das positive Vor-

gruppengewinnkonto der Gruppengesellschaft zu verwenden ist und eine Erfassung des Sonderaus-

weises des Gruppeneinlagekontos ausscheidet, ist in korrespondierender Höhe ein Zugang auf dem 

Verrechnungskonto zu erfassen. Der auf gruppeninterne Gesellschafter entfallende Gewinntransfer 

unterliegt vorläufig keiner Ausschüttungsbelastung (Steuerstundung).
185

 

Das Gruppengewinnkonto der Gruppengesellschaft ist um das laufende Gruppenergebnis zum Schluss 

des laufenden Wirtschaftsjahres fortzuentwickeln. 

Soweit das zum Schluss des laufenden Wirtschaftsjahres festgestellte Gruppengewinnkonto keinen 

positiven Bestand aufweist, ist das Verrechnungskonto wieder aufzulösen, wobei in Höhe des auf 

gruppeninterne Gesellschafter entfallenden Auflösungsbetrags eine nachträgliche Ausschüttungsbelas-

tung herzustellen ist. Mangels eines hinreichenden laufenden Gruppengewinns kann in diesem Fall 

keine steuerneutrale Vorabausschüttung des Gruppengewinns angenommen werden. 

Sollte das zum Schluss des laufenden Wirtschaftsjahres festgestellte Gruppengewinnkonto hingegen 

einen positiven Saldo ausweisen, ist die unterjährige gruppeninterne Gewinnausschüttung in Höhe des 

auf gruppeninterne Gesellschafter entfallenden Anteils des positiven Gruppengewinnkontos als steu-

erneutrale Vorabausschüttung des Gruppengewinns zu berücksichtigen. Das Verrechnungskonto ist in 

Höhe des positiven Gruppengewinnkontos aufzulösen. In Höhe des Auflösungsbetrags sind die Grup-

pengewinne abweichend als Zugang zum Vorgruppengewinnkonto zu erfassen, so dass die gruppenin-

tern steuerneutral transferierten „Altrücklagen“ wieder „aufleben“. In Höhe des auf gruppeninterne 

Gesellschafter entfallenden Auflösungsbetrags ist keine Ausschüttungsbelastung herzustellen.  

Soweit das Verrechnungskonto das zum Schluss des laufenden Wirtschaftsjahres festgestellte positive 

Gruppengewinnkonto übersteigt, ist in Höhe des Differenzbetrags keine Vorabausschüttung des Grup-

pengewinns möglich. Die in dieser Höhe zu erfolgende Auflösung des Verrechnungskontos resultiert 

                                                           
 

185
 Alternativ könnte zuerst eine unterjährige Ausschüttungsbelastung vorgenommen werden, welche zum Schluss 

des Wirtschaftsjahres ggf. umzukehren ist. 



173 
 

  

in einer nachträglichen Ausschüttungsbelastung des auf gruppeninterne Gesellschafter entfallenden 

Auflösungsbetrags. 

Im Ergebnis ermöglicht das Verrechnungskonto die steuerneutrale gruppeninterne unterjährige Aus-

schüttung sowie phasengleiche Weiterleitung von Gruppengewinnen, soweit das die Ausschüttung 

vornehmende Gruppenmitglied zum Schluss des Wirtschaftsjahres einen hinreichenden positiven aus-

schüttbaren Gruppengewinn aufweist. Da eine etwaige unterjährige Verwendung des steuerlichen Ein-

lagekontos der Gruppengesellschaft durch das Verrechnungskonto nicht tangiert wird, verursacht die 

Sonderregelung keine Vermögensverschiebungen im Verhältnis zu gruppenexternen Minderheitsge-

sellschaftern. Darüber hinaus gelten die Rechtsfolgen des unterjährigen Verrechnungskontos aus-

schließlich für gruppeninterne Gesellschafter. 

Übersicht 8: Unterjähriges Verrechnungskonto 

Anfangsbestand = 0 

Zugang  = Verwendung des positiven Vorgruppengewinnkontos abzgl. Sonderausweis des  

   Gruppeneinlagekontos 

 steuerneutraler gruppeninterner Gewinntransfer (Steuerstundung) 
 

Abgang  = i.H.d. positiven fortgeführten Gruppengewinnkontos 

 Zugang der Gruppengewinne auf dem Vorgruppengewinnkonto 

  = i.H.d. Restbetrags 

 nachträgliche Herstellung einer gruppeninternen Ausschüttungsbelastung 

Endbestand = 0 

 

5.2.2.2.1.4.3 Einkommensteuerpflichtige Gruppenträger 

Einkommensteuerpflichtige Gruppenträger unterliegen grundsätzlich einer zutreffenden Steuerbelas-

tung, soweit sie als Alleingesellschafter fungieren. Denn in diesem Fall korrespondiert der vollständi-

ge steuerliche gruppeninterne Ergebnistransfer mit einer vollständigen Teilhabe am wirtschaftlichen 

Erfolg der Gruppengesellschaft. Dabei wird der laufende gruppeninterne Gewinntransfer für steuerli-

che Zwecke vollständig eliminiert. Im Vorgriff auf die Erörterung der aperiodischen Rechtsfolgen sei 

an dieser Stelle zu erwähnen, dass die von der Gruppengesellschaft in der Gruppenphase thesaurierten 

Gewinne und erzielten Gruppenverluste auch nach Beendigung der Gruppenbesteuerung vollständig 

eliminiert werden. Ebenfalls wird die nachträgliche Herstellung der Ausschüttungsbelastung für die in 

der Gruppenphase steuerneutral ausgeschütteten „Altrücklagen“ sichergestellt. 

Insoweit können im o.g. Fall keine Steuermehr- oder Steuerminderbelastungen entstehen, da die auf 

Gruppenergebnissen beruhenden Beteiligungserfolge nicht zusätzlich dem Teileinkünfteverfahren 

unterliegen. 

Entsprechendes gilt in mehrstufigen Gruppenstrukturen sowie im Verhältnis zu gruppeninternen Min-

derheitsgesellschaftern. Denn auch in diesen Fallgruppen korrespondiert die vollständige Ergebniszu-

rechnung an den Gruppenträger mit einer vollständigen Partizipation des Gruppenträgers am wirt-

schaftlichen Erfolg der (nachrangigen) Gruppengesellschaft, wobei die auf Gruppenergebnissen beru-

henden Beteiligungserfolge vollständig eliminiert werden. 

Dieser Zusammenhang wird jedoch im Verhältnis zu gruppenexternen Minderheitsgesellschaftern 

durchbrochen, weshalb es hier einer Sonderregelung bedarf. Denn in dieser Konstellation erfolgt die 

steuerliche Ergebniszurechnung vollständig an den einkommensteuerpflichtigen Gruppenträger, ob-

wohl er nur beteiligungsproportional am Gruppenerfolg teilnimmt. Zusätzlich unterliegt der auf Min-

derheitsgesellschafter entfallende Ergebnisanteil (letztlich) dem Teileinkünfteverfahren auf Ebene der 
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gruppenexternen Minderheitsgesellschafter, so dass in Höhe der sie entfallenden Gruppenergebnisse 

im Gewinnfall eine Steuermehrbelastung (Doppelbesteuerung) und im Verlustfall eine Steuerminder-

belastung („weiße“ Einkünfte) festzustellen sind.  

Im Verhältnis zu körperschaftsteuerpflichtigen Gruppenträgern drohen hingegen keine unsachgerech-

ten Steuerbelastungen, da die steuerliche Ergebniszurechnung in der Körperschaftsteuersphäre ver-

bleibt und die auf gruppenexterne Minderheitsgesellschafter entfallenden Gruppenergebnisse somit 

nicht der (höheren) Einkommensteuerbelastung unterliegen. Zudem ist die Steuerbelastung der grup-

penexternen Minderheitsgesellschafter zutreffend, so dass eine entsprechende Sondervorschrift auf 

Ebene des mehrheitlich beteiligten einkommensteuerpflichtigen Gruppenträgers zu greifen hat. 

Denn es ist der einkommensteuerpflichtige Gruppenträger, der im Gewinnfall den vollständigen steu-

erlich zugerechneten Gewinn zu versteuern hat, obwohl ihm dieser nur beteiligungsproportional zu-

steht. Zutreffender Weise ist seine Steuerbelastung in Höhe der auf gruppenexterne Minderheitsgesell-

schafter entfallenden Gewinne zu mindern, indem ein außerbilanzieller Beteiligungsaufwand zu erfas-

sen ist. Somit korrespondiert die Entlastung des einkommensteuerpflichtigen Gruppenträgers mit der 

Belastung der Minderheitsgesellschafter. 

Im Verlustfall ist auf Ebene des einkommensteuerpflichtigen Gruppenträgers ein entsprechender au-

ßerbilanzieller Beteiligungsertrag zu erfassen, da er in Höhe des auf gruppenexterne Minderheitsge-

sellschafter entfallenden Verlustanteils in seiner Vermögensposition nicht tangiert wird. Die Belastung 

des einkommensteuerpflichtigen Gruppenträgers korrespondiert wiederum mit einer Entlastung der 

gruppenexternen Minderheitsgesellschafter. 

Durch diese Methodik können die Regelungen des § 16 KStG ersatzlos entfallen, wobei eine partielle 

Steuerpflicht der Gruppengesellschaft sowie Vermögensverschiebungen im Hinblick auf gruppenex-

terne Minderheitsgesellschafter vermieden werden können.
186

 Darüber hinaus deckt diese Vorgehens-

weise auch den Verlustfall ab. 

In mehrstufigen Gruppenstrukturen ist die außerbilanzielle Korrektur auf Ebene des unmittelbar höher-

rangigen Gruppenmitglieds vorzunehmen, wobei die Bruttomethode eine Erfassung der außerbilanzi-

ellen Korrektur auf Ebene des ultimativen einkommensteuerpflichtigen Gruppenträgers sicherstellt. 

Im Resultat ist festzustellen, dass die Sondervorschrift rechtsformneutral ist und zudem eine vollstän-

dige dauerhafte steuerliche Ergebniszurechnung ermöglicht, ohne Vermögensverschiebungen im Ver-

hältnis zwischen gruppeninternen und gruppenexternen Gesellschaftern hervorzurufen. Darüber hinaus 

bedarf es keiner aperiodischen Korrekturen, da die unsachgerechten Steuerbelastungen bereits laufend 

beseitigt werden. 

5.2.2.2.2 Aperiodische Rechtsfolgen 

5.2.2.2.2.1 Allgemeines zur Beendigung der Gruppenbesteuerung 

Die steuerliche Gruppe kann wahlweise beendet werden, indem der Gruppenantrag nicht verlängert 

bzw. wiederrufen wird. Die Gruppenbesteuerung wird automatisch beendet, soweit die Beteiligung an 

                                                           
 

186
 Insoweit wird den Bedenken von Dötsch Rechnung getragen, welcher das Erfordernis des § 16 KStG nur im 

Verhältnis zu einkommensteuerpflichtigen Organträgern sieht, um die Belastung der Ausgleichszahlung mit 

Einkommensteuer zu vermeiden; vgl. Dötsch, DK 2011, 402; ders., FS für Herzig 2010, 248; ebenso Oesterwin-

ter, DStZ 2011, 596. Einen Wegfall der Regelungen des § 16 KStG fordern auch Günkel/ Wagner, Ubg 2010, 

615; Herzig, StuW 2010, 228.  
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der Gruppengesellschaft an Dritte veräußert wird, die Mindestbeteiligungserfordernisse unterschritten 

werden oder auf Ebene der Gruppengesellschaft ein Insolvenz- oder Liquidationsverfahren eröffnet 

wird.  

Von der Gruppengesellschaft in der Insolvenz- sowie Liquidationsphase erzielte Ergebnisse stellen 

Außergruppenergebnisse dar und sind im Rahmen des Gruppenkonten-Modells nicht zu berücksichti-

gen. Denn die Eröffnung des Insolvenzverfahrens geht mit einer akuten bzw. drohenden Zahlungsun-

fähigkeit oder Überschuldung der Gruppengesellschaft einher, welche vom Gruppenträger nicht abge-

wendet wird. Insbesondere im Hinblick auf die regelmäßig fehlende Verknüpfung zwischen steuerli-

cher Verlustzurechnung und wirtschaftlicher Verlusttragung hat die Annahme einer wirtschaftlichen 

Einheit des Konzerns für steuerliche Zwecke zu entfallen. Dies gilt analog für die freiwillige außerhalb 

der Insolvenzordnung durchgeführte Liquidation der Gruppengesellschaft, deren Ziel die Abwicklung 

ist. Die Einstellung der werbenden Tätigkeit wird als Wiederruf des Gruppenantrags gewertet. 

Wird die Gruppenbesteuerung nach Ablauf der fünfjährigen Mindestdauer beendet, gilt sie als zum 

Schluss des letzten Wirtschaftsjahres beendet. Bei vorzeitiger Beendigung der Gruppenbesteuerung 

ohne wichtigen Grund entfallen die Rechtsfolgen der Gruppenbesteuerung rückwirkend („verunglück-

te“ Gruppenbesteuerung). 

Die in der Gruppenphase zwangsweise und vollständig an den Gruppenträger erfolgte steuerliche Er-

gebniszurechnung entfaltet dauerhafte Wirkung, so dass die Beendigung der Gruppenbesteuerung 

keine diesbezüglichen aperiodischen Korrekturen bedingt. Ausnahmsweise sind in mehrstufigen 

Gruppenstrukturen die Vorschriften zur Verlustzurechnungsbegrenzung zu beachten (vgl. Abschnitt 

5.2.2.5). 

Hingegen dürften die mit den Gruppenergebnissen zusammenhängenden Beteiligungserfolge im Zeit-

punkt der Beendigung der Gruppenbesteuerung regelmäßig noch nicht vollständig realisiert und somit 

noch nicht für steuerliche Zwecke eliminiert worden sein. Daher bedarf es einer Technik, die die steu-

erliche Eliminierung der gruppeninternen Beteiligungserfolge auch nach Beendigung der Gruppenbe-

steuerung sicherstellt, welche nachfolgend vorgestellt wird. 

5.2.2.2.2.2 Gruppeninterne Beteiligungserfolge nach Beendigung der Gruppenbesteuerung 

Die bloße Beendigung der Gruppenbesteuerung darf nicht mit steuerlichen Mehrbelastungen einher-

gehen, um die Entstehung einer Austrittsschranke zu vermeiden. Ebenfalls darf eine etwaige steuer-

neutrale aperiodische Korrektur den ausschüttbaren Gewinn sowie das steuerliche Einlagekonto der 

ausgeschiedenen Gruppengesellschaft gemäß §§ 27 ff. KStG nicht tangieren, um Vermögensverschie-

bungen im Verhältnis zu gruppenexternen Minderheitsgesellschaftern abzuwenden. 

Zum Zeitpunkt der Beendigung noch nicht eliminierten gruppeninternen Beteiligungserfolge spiegeln 

sich sowohl in einem nicht ausgeglichenen Saldo des Gruppengewinnkontos als auch in den Sonder-

ausweisen des Gruppeneinlagekontos sowie des Nennkapitals gemäß § 28 KStG wider. Die jeweiligen 

Gruppenkonten sind bis zur Veräußerung der Beteiligung an der Gruppengesellschaft fortzuführen. 

Ein positiver Saldo des Gruppengewinnkontos korrespondiert mit thesaurierten Gruppengewinnen, 

welche das Einkommen des Gruppenträgers nicht erhöhen dürfen. Sie können nach Beendigung der 

Gruppenbesteuerung weiterhin steuerneutral an gruppeninterne Gesellschafter ausgeschüttet werden, 

soweit für die Gewinnausschüttung das positive Gruppengewinnkonto der ausgeschiedenen Gruppen-

gesellschaft (vorrangig) zu verwenden ist. In mehrstufigen Gruppenstrukturen ist zu beachten, dass die 

Bruttomethode gemäß § 15 S. 1 Nr. 2 KStG außerhalb der Gruppenbesteuerung nicht mehr gilt. Um 

eine steuerneutrale gruppeninterne Weiterleitung von ausgeschütteten Gruppengewinnen sicherzustel-
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len, ist die unter Verwendung des positiven Gruppengewinnkontos vereinnahmte Erstausschüttung als 

Zugang zum Gruppengewinnkonto der höherrangigen Gruppengesellschaft zu erfassen (Spiegelung). 

Ein negativer Saldo des Gruppengewinnkontos korrespondiert mit Gruppenverlusten, welche das Ein-

kommen des Gruppenträgers nicht mindern dürfen. Sie sind bis zur Veräußerung der Beteiligung an 

der Gruppengesellschaft fortzuführen. Ausnahmsweise können negative Gruppengewinnkonten in 

mehrstufigen Gruppenstrukturen ausgeglichen werden, soweit ein ausgeschiedenes Gruppenmitglied 

von einem nachrangigen Gruppenmitglied eine Gewinnausschüttung unter Verwendung des positiven 

Gruppengewinnkontos erhält.  

Ein Sonderausweis des Gruppeneinlagekontos korrespondiert mit den in der Gruppenphase steuerneut-

ral transferierten „Altrücklagen“. Die (nachrangige) Verwendung des Sonderausweises für eine grup-

peninterne Einlagenrückgewähr resultiert auch nach Beendigung der Gruppenbesteuerung in einer 

nachträglichen Ausschüttungsbelastung der gestundeten „Altrücklagen“. In mehrstufigen Gruppen-

strukturen ist wiederum zu beachten, dass die Bruttomethode gemäß § 15 S. 1 Nr. 2 KStG außerhalb 

der Gruppenbesteuerung nicht mehr gilt. Um eine durchgehende Ausschüttungsbelastung bis zum 

ehemaligen ultimativen Gruppenträger sicherzustellen, ist in Höhe der von höherrangigen ehemaligen 

Gruppenmitgliedern vereinnahmten Einlagenrückgewähr unter Verwendung des Sonderausweises des 

Gruppeneinlagekontos ein etwaiges positives Gruppenmitgliedskonto zu mindern (Spiegelung). So-

weit der vereinnahmte Sonderausweis das positive Gruppenmitgliedskonto übersteigt, ist auf Ebene 

der unmittelbar höherrangigen Gruppenmitglieder ein Sonderausweis auf dem Gruppeneinlagekonto 

zu erfassen (Spiegelung). Soweit die Gruppenbesteuerung nur im Verhältnis zu einer nachrangigen 

Gruppengesellschaft beendet wird und die höherrangigen Gruppenmitglieder die steuerliche Teilgrup-

pe fortführen, ist der von einem Gruppenmitglied der steuerlichen Teilgruppe vereinnahmte Sonder-

ausweis des Gruppeneinlagekontos nicht gesondert zu spiegeln, da insoweit die Bruttomethode wieder 

greift. Sollte die Gruppenbesteuerung nur im Verhältnis zum Gruppenträger beendet werden und die 

nachrangigen Gruppenmitglieder die steuerliche Teilgruppe fortführen, von einem Gruppenmitglied 

der steuerlichen Teilgruppe vereinnahmte Sonderausweis des Gruppeneinlagekontos zu spiegeln, um 

eine zutreffende Ausschüttungsbelastung des ultimativen Gruppenträgers sicherzustellen. 

Das Gruppeneinlagekonto ist bei Beendigung der Gruppenbesteuerung fortzuführen. Eine Saldierung 

des Gruppeneinlagekontos mit einem negativen Gruppengewinnkonto scheidet aus, da ansonsten die 

Vermögensposition von Minderheitsgesellschaftern tangiert werden und der negative Investitionsan-

reiz „wiederaufleben“ würde. 

Die Fortführung der Gruppenkonten über die Beendigung der Gruppenbesteuerung hinaus ermöglicht 

folglich sowohl den vorrangigen steuerneutralen Transfer von thesaurierten Gruppengewinnen als 

auch die nachrangige Herstellung der Ausschüttungsbelastung für ausgekehrte „Altrücklagen“. Die 

zutreffende Eliminierung der gruppeninternen Beteiligungserfolge gelingt auch in mehrstufigen Grup-

penstrukturen, ohne dass Vermögensverschiebungen im Verhältnis zu gruppenexternen Minderheits-

gesellschaftern entstehen. Die von einer Gruppengesellschaft erzielten Gruppenverluste werden von 

den Gesellschaftern regelmäßig erst im Rahmen eines Veräußerungsvorgangs steuerbilanziell reali-

siert, weshalb sie regelmäßig bis zum Veräußerungszeitpunkt fortzuführen sind. 

5.2.2.2.2.3 Gruppeninterne Beteiligungserfolge im Rahmen des Veräußerungsvorgangs an 

gruppenexterne Gesellschafter 

Die Veräußerung der Beteiligung an der Gruppengesellschaft kann zeitlich mit der Beendigung der 

Gruppenbesteuerung zusammenfallen oder erst in späteren Veranlagungszeiträumen vorgenommen 

werden. In mehrstufigen Gruppenstrukturen fließt das Veräußerungsergebnis automatisch in das 

Gruppenergebnis mit ein, soweit ein zwischengeschaltetes Gruppenmitglied die Beteiligung an einer 
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nachrangigen Gruppengesellschaft veräußert. Im Übrigen wird das Veräußerungsergebnis außerhalb 

der Gruppenphase realisiert.  

Zum Zeitpunkt des Veräußerungsvorgangs spiegeln sich die nicht eliminierten gruppeninternen Betei-

ligungserfolge in einem nicht ausgeglichenen Saldo des Gruppengewinnkontos sowie den Sonderaus-

weisen des Gruppeneinlagekontos sowie des Nennkapitals gemäß § 28 KStG wider. Soweit nach Be-

endigung der Gruppenbesteuerungen gruppeninterne Beteiligungserfolge bereits eliminiert worden 

sind, sind lediglich die verbliebenen Restgrößen zu beachten. 

Um die gruppeninternen Beteiligungserfolge vollständig zu eliminieren, ist vom steuerbilanziellen 

Veräußerungsergebnis ein etwaiges nicht ausgeglichenes und auf die gruppeninternen Gesellschafter 

entfallender Saldo des Gruppengewinnkontos außerbilanziell abzuziehen. Folglich mindern thesaurier-

te Gruppengewinne der Gruppengesellschaft das zu versteuernde Veräußerungsergebnis des Gruppen-

trägers, während von der Gruppengesellschaft erzielte Gruppenverluste das zu versteuernde Veräuße-

rungsergebnis des Gruppenträgers erhöhen. Zu diesem Zeitpunkt ist der Saldo des Gruppengewinn-

kontos aufzulösen, so dass dieser nicht auf den fremden Erwerber übergeht. 

In mehrstufigen Gruppen sind bei der außerbilanziellen Korrektur nicht nur das unmittelbare sondern 

auch die auf nachrangigen Beteiligungsebenen erfassten Salden der Gruppengewinnkonten beteili-

gungsproportional zu berücksichtigen, soweit die Beteiligungen an den nachrangigen Gruppenmitglie-

dern mitveräußert werden. Zu diesem Zeitpunkt gehen auch die mittelbaren Gruppengewinnkonten auf 

nachrangigen Beteiligungsebenen ersatzlos unter, damit sie nicht auf den fremden Erwerber überge-

hen. Soweit die Beteiligung an einer nachrangigen Gruppengesellschaft veräußert wird und die höher-

rangigen Gruppenmitglieder die steuerliche Teilgruppe fortführen, fließt das Veräußerungsergebnis in 

das Gruppenergebnis mit ein. Damit wird einerseits das Gruppengewinnkonto des veräußernden 

Gruppenmitglieds entsprechend angepasst und andererseits die außerbilanzielle Korrektur aufgrund 

Anwendung der Bruttomethode auf Ebene des ultimativen Gruppenträgers vorgenommen. Insoweit 

bedarf es in diesem Fall keiner weiteren Korrekturvorschriften. Soweit das Veräußerungsergebnis 

abweichend erst nach Beendigung der Gruppenbesteuerung vereinnahmt wird, ist die Bruttomethode 

hingegen nicht mehr anzuwenden. In dieser Konstellation sind die auf nachrangigen Ebenen unterge-

henden Gruppengewinnkonten auf Ebene der veräußernden ehemaligen höherrangigen Gruppengesell-

schaft beteiligungsproportional zu spiegeln. Auf diese Weise wird die steuerliche Eliminierung der 

gruppeninternen Beteiligungserfolge bis zum ultimativen Gruppenträger sichergestellt. 

Analoger Weise ist vom steuerbilanziellen Veräußerungsergebnis ein etwaiger auf die gruppeninternen 

Gesellschafter entfallender Sonderausweis des Gruppeneinlagekontos außerbilanziell hinzuzurechnen. 

Somit entfällt zu diesem Zeitpunkt die Steuerstundung für die in der Gruppenphase steuerneutral 

transferierten „Altrücklagen“. Der Sonderausweis des Gruppeneinlagekontos entfällt ersatzlos und 

geht somit nicht auf den fremden Erwerber über. 

In mehrstufigen Gruppen sind bei der außerbilanziellen Korrektur nicht nur der unmittelbare sondern 

auch die auf nachrangigen Beteiligungsebenen erfassten Sonderausweise des Gruppeneinlagekontos 

beteiligungsproportional zu berücksichtigen, soweit die Beteiligungen an den nachrangigen Gruppen-

mitgliedern mitveräußert werden. Die entsprechenden Sonderausweise gehen wiederum ersatzlos unter 

und somit nicht auf den fremden Erwerber über. Soweit die Beteiligung an einer nachrangigen Grup-

pengesellschaft veräußert wird und die höherrangigen Gruppenmitglieder die steuerliche Teilgruppe 

fortführen, fließt das Veräußerungsergebnis in das Gruppenergebnis mit ein. Damit wird einerseits das 

Gruppengewinnkonto des veräußernden Gruppenmitglieds entsprechend angepasst und andererseits 

die außerbilanzielle Korrektur aufgrund Anwendung der Bruttomethode auf Ebene des ultimativen 

Gruppenträgers vorgenommen. Insoweit bedarf es in diesem Fall keiner weiteren Korrekturvorschrif-
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ten. Soweit das Veräußerungsergebnis abweichend erst nach Beendigung der Gruppenbesteuerung 

vereinnahmt wird, ist die Bruttomethode hingegen nicht mehr anzuwenden. In dieser Konstellation 

sind die auf nachrangigen Ebenen untergehenden Sonderausweise der Gruppeneinlagekonten auf Ebe-

ne der veräußernden ehemaligen höherrangigen Gruppengesellschaft beteiligungsproportional zu spie-

geln, wobei vorrangig ein etwaiges positives Gruppengewinnkonto zu mindern ist. Auf diese Weise 

wird eine zutreffende Ausschüttungsbelastung des ultimativen Gruppenträgers sichergestellt. 

Übersicht 9: Ermittlung des Veräußerungsergebnisses 

Veräußerungspreis 

./. fortgeführte Anschaffungskosten 

./. beteiligungsproportionale unmittelbare und mittelbare Gruppengewinnkonten der veräußerten nach-

rangigen Gruppenmitglieder 

+  beteiligungsproportionale unmittelbare und mittelbare Sonderausweise des Gruppeneinlagekontos                    

.  der veräußerten nachrangigen Gruppenmitglieder                                                                                           

..= zu versteuerndes Veräußerungsergebnis des gruppeninternen Gesellschafters 

  keine Korrekturen, soweit Veräußerungsergebnis in das Gruppenergebnis einfließt 

 Spiegelung der untergehenden Gruppenkonten auf Ebene des zwischengeschalteten 

gruppeninternen Gesellschafters, soweit das Veräußerungsergebnis außerhalb der 

Gruppenbesteuerung vereinnahmt wird 

 

Soweit die Gruppenmitglieder die Beteiligung lediglich anteilig an fremde Dritte veräußern, ohne dass 

die Gruppenbesteuerung beendet wird, ist das Veräußerungsergebnis analog zu ermitteln. Da das Ver-

äußerungsergebnis eines zwischengeschalteten Gruppenmitglieds in das Gruppeneinkommen einfließt, 

bedarf es keiner zusätzlichen Korrekturen. Ebenfalls sind die Gruppenkonten in unveränderter Höhe 

fortzuführen, weil die gruppeninternen Beteiligungserfolge in Höhe des veräußerten Beteiligungsan-

teils bereits steuerlich neutralisiert worden sind und in dieser Höhe künftig von gruppenexternen Min-

derheitsgesellschaftern vereinnahmt werden. 

5.2.2.2.2.4 Sondervorschriften 

5.2.2.2.2.4.1 Erwerb von Anteilen an Gruppenmitgliedern 

Soweit der Gruppenträger Anteile an der Gruppengesellschaft von fremden Dritten hinzuerwirbt, be-

darf es einer Korrekturvorschrift i.H.d. anteilig miterworbenen Gruppenkonten.  

Die nachfolgenden Erörterungen unterstellen vereinfachend, dass der Gruppenträger die vollständigen 

Minderheitsanteile erwirbt und somit nach erfolgtem Erwerb Alleingesellschafter der Gruppengesell-

schaft ist. Zudem sollen zwischen Erwerb und der anschließenden vollständigen Veräußerung der Be-

teiligung an der Gruppengesellschaft keine Gruppenergebnisse erzielt werden. 

So könnte der Gruppenträger ohne Sondervorschriften im Thesaurierungsfall eine dauerhafte Steuer-

minderbelastung erreichen. Denn soweit der erworbene thesaurierte Gruppengewinn vollständig und 

steuerneutral ausgeschüttet wird, realisiert der Gruppenträger einen unsachgerechten ausschüttungsbe-

dingten steuerbilanziellen Veräußerungsverlust, welcher aufgrund eines ausgeglichenen Gruppenge-

winnkontos außerbilanziell nicht zu korrigieren ist. Veräußert der Gruppenträger die Beteiligung an 

der Gruppengesellschaft samt thesaurierten Gewinnen, realisiert er einen steuerbilanziellen Veräuße-

rungsgewinn in Höhe des nichterworbenen thesaurierten Gruppengewinns, so dass die außerbilanzielle 

Kürzung i.H.d. vollständigen positiven Gruppengewinnkontos in einem zu versteuernden Veräuße-

rungsverlust resultiert. 
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Sollte der Gruppenträger die Anteile an der Gruppengesellschaft im Verlustfall erwerben, müsste er 

eine dauerhafte Steuermehrbelastung hinnehmen, weil er ein einen steuerbilanziellen Veräußerungs-

verlust in Höhe der nichterworbenen Gruppenverluste realisiert und die außerbilanzielle Hinzurech-

nung i.H.d. vollständigen negativen Gruppengewinnkontos in einem zu versteuernden Veräußerungs-

gewinn resultiert.  

Eine entsprechende dauerhafte Steuermehrbelastung entsteht im Falle eines erworbenen Sonderaus-

weises des Gruppeneinlagekontos. Denn während die an gruppenexterne Gesellschafter der Gruppen-

gesellschaft ausgeschüttete „Altrücklage“ einer Ausschüttungsbelastung unterlegen hat, resultiert die 

außerbilanzielle Hinzurechnung i.H.d. vollständigen Sonderausweises des Gruppeneinlagekontos in 

einem überhöhten zu versteuernden Veräußerungsgewinn respektive einem zu geringen zu versteuern-

den Veräußerungsverlust.  

Um die Entstehung von dauerhaften Steuermehr- und Steuerminderbelastungen zu vermeiden, ist in 

Höhe des erworbenen positiven Gruppengewinnkontos ein negativer außerbilanzieller Sonderausweis 

zum Beteiligungsbuchwert an der Gruppengesellschaft zu erfassen. In Höhe des erworbenen negativen 

Gruppengewinnkontos sowie eines Sonderausweises des Gruppeneinlagekontos ist analog ein positi-

ver außerbilanzieller Sonderausweis zum Beteiligungsbuchwert zu erfassen. Während die Bildung des 

Sonderausweises zum Beteiligungsbuchwert steuerneutral ist, erfolgt deren künftige Auflösung steu-

erwirksam. Da der Sonderausweis des Beteiligungsbuchwerts mit den erworbenen Gruppenkonten 

korrespondiert, werden etwaige steuerbilanzielle oder außerbilanzielle und auf Gruppenergebnissen 

beruhende Beteiligungserfolge wieder in zutreffender Weise eliminiert. 

Die Sonderausweise des Beteiligungsbuchwerts sind im Falle einer künftigen Veräußerung wie Grup-

penkonten zu berücksichtigen. Somit sind auch auf nachrangigen Beteiligungsebenen mitveräußerten 

Sonderausweise des Beteiligungsbuchwerts auf Ebene des veräußernden Gruppenmitglieds beteili-

gungsproportional anzusetzen. Ebenfalls sind die nach Beendigung der Gruppenbesteuerung veräußer-

ten Sonderausweise des Beteiligungsbuchwerts auf Ebene des veräußernden Gruppenmitglieds beteili-

gungsproportional zu spiegeln, weil die Bruttomethode außerhalb der Gruppenbesteuerung nicht 

greift. 

Übersicht 10: Sonderausweis des Beteiligungsbuchwerts 

     anteilig hinzuerworbenes positives Gruppenmitgliedskonto 

./. anteilig hinzuerworbenes negatives Gruppenmitgliedskonto 

./. anteilig hinzuerworbener Sonderausweis auf dem Gruppeneinlagekonto       . 

= Sonderausweis des Beteiligungsbuchwerts 

 Bildung erfolgt steuerneutral 

Übersicht 11: Erweiterte Ermittlung des Veräußerungsergebnisses 

Veräußerungspreis 

./. fortgeführte Anschaffungskosten 

./. beteiligungsproportionale unmittelbare und mittelbare Gruppengewinnkonten der veräußerten nach-

rangigen Gruppenmitglieder 

+  beteiligungsproportionale unmittelbare und mittelbare Sonderausweise des Gruppeneinlagekontos                    

.   der veräußerten nachrangigen Gruppenmitglieder 

./. beteiligungsproportionale unmittelbare und mittelbare Sonderausweise des                                        

.    Beteiligungsbuchwerts  der veräußerten nachrangigen Gruppenmitglieder                                . 

.= zu versteuerndes Veräußerungsergebnis des gruppeninternen Gesellschafters 
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  keine Korrekturen, soweit Veräußerungsergebnis in das Gruppenergebnis einfließt 

 Spiegelung der untergehenden Gruppenkonten auf Ebene des zwischengeschalteten 

gruppeninternen Gesellschafters, soweit das Veräußerungsergebnis außerhalb der 

Gruppenbesteuerung vereinnahmt wird 

 Spiegelung des Sonderausweises des Beteiligungsbuchwerts, soweit das Veräuße-

rungsergebnis außerhalb der Gruppenbesteuerung vereinnahmt wird 

Der Erfassung des Sonderausweises zum Beteiligungsbuchwert ist im Vergleich zu einem alternativen 

Wegfall der hinzuerworbenen Gruppenkonten insbesondere im Hinblick auf gruppeninterne Veräuße-

rungsvorgänge der Vorzug zu geben, welche nachfolgend erörtert werden. 

5.2.2.2.2.4.2 Gruppeninterne Veräußerungsvorgänge 

Die Besonderheit bei gruppeninternen Veräußerungsvorgängen besteht darin, dass die Veräußerung 

der Beteiligung an einer Gruppengesellschaft gleichzeitig einen Anschaffungsvorgang des erwerben-

den Gruppenmitglieds darstellt. Insoweit darf der gruppeninterne Veräußerungsvorgang keine steuerli-

che Mehr- oder Minderbelastung der steuerlichen Gruppe bewirken. 

Im Gegensatz Veräußerungen an Dritte sind die Gruppenkonten der unmittelbar und mittelbar veräu-

ßerten Gruppengesellschaften fortzuführen, da sie innerhalb derselben steuerlichen Gruppe verbleiben 

und künftig realisiert werden. Auf diese Weise können die gruppeninternen auf Gruppenergebnissen 

beruhenden Beteiligungserfolge weiterhin außerbilanziell eliminiert werden, wobei die künftige Aus-

schüttung von thesaurierten Gruppengewinnen keiner Ausschüttungsbelastung im Verhältnis zu grup-

peninternen Gesellschaftern unterliegt. Ebenfalls wird die zutreffende Nachversteuerung von zuvor 

steuerneutral ausgeschütteten „Altrücklagen“ sichergestellt werden. 

Das gruppeninterne Veräußerungsergebnis ist analog zu gruppenexternen Veräußerungsvorgängen zu 

ermitteln, so dass etwaige steuerbilanziell realisierte und auf Gruppenergebnissen beruhende Beteili-

gungserfolge außerbilanziell zu korrigieren sind und somit das Einkommen des ultimativen Gruppen-

trägers nicht tangiert wird. 

Die im Rahmen des gruppeninternen Anschaffungsvorgangs erworbenen Gruppenkonten resultieren 

analog zu gruppenexternen Erwerbsvorgängen in der außerbilanziellen Erfassung eines Sonderauswei-

ses zum Beteiligungsbuchwert, so dass keine dauerhaften Steuermehr- und Steuerminderbelastungen 

entstehen können. 

5.2.2.2.2.4.3 Teilwertanpassungen 

Die Erfassung eines außerbilanziellen Sonderausweises des Beteiligungsbuchwerts ist auch im Falle 

von Teilwert-Anpassungen erforderlich, die auf Gruppenergebnissen beruhen.  

Dabei resultiert eine in der Gruppenphase vorgenommene Teilwertabschreibung in einem positiven 

außerbilanziellen Sonderausweis des Beteiligungsbuchwerts an der Gruppengesellschaft, soweit die 

Teilwertabschreibung mit einem negativen Gruppengewinnkonto der Gruppengesellschaft korrespon-

diert. Dabei ist die außerbilanzielle Hinzurechnung steuerwirksam zu erfassen und mit dem steuerbi-

lanziellen Beteiligungsaufwand zu saldieren.  

Soweit in der Gruppenphase eine Teilwertzuschreibung vorgenommen wird, ist der außerbilanzielle 

Sonderausweis des Beteiligungsbuchwerts steuerwirksam aufzulösen, soweit die Teilwertzuschreibung 

mit einer korrespondierenden Minderung des negativen Gruppengewinnkontos der Gruppengesell-

schaft einhergeht. Dabei ist die außerbilanzielle Kürzung steuerwirksam zu erfassen und mit dem steu-

erbilanziellen Beteiligungsertrag zu saldieren. 
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Soweit die Gruppenergebnisse in mehrstufigen Gruppenstrukturen eine Ketten-Teilwertanpassung 

auslösen sollten, sind die entsprechenden außerbilanziellen Gegenkorrekturen auf Ebene aller von der 

Ketten-Teilwertanpassung betroffenen Gruppenmitglieder vorzunehmen. Dies ist insbesondere im 

Hinblick auf einkommensteuerpflichtige Gruppenträger von essentieller Bedeutung, da ansonsten der 

Gruppenverlust einer nachrangigen Gruppengesellschaft aufgrund Anwendung der Bruttomethode in 

einer Vervielfältigung der Beteiligungsaufwendungen resultieren könnte (Ketten-Teilwert-

abschreibung), die jeweils dem Teilabzugsverfahren unterliegen würden. Ein künftiger Gruppenge-

winn der nachrangigen Gruppengesellschaft würde wiederum eine Vervielfältigung der Beteiligungs-

erträge verursachen (Ketten-Teilwertzuschreibung), die jeweils dem Teileinkünfteverfahren unterlie-

gen würden.   

Im Ergebnis wirken sich die auf Gruppenergebnissen beruhenden Teilwertanpassungen folglich nicht 

auf das Einkommen des ultimativen Gruppenträgers aus. Somit können sowohl etwaige temporäre 

Steuerminderbelastungen im Verhältnis zu einkommensteuerpflichtigen Gruppenträgern als auch et-

waige dauerhafte Steuermehrbelastungen im Verhältnis zu körperschaftsteuerpflichtigen Gruppenträ-

gern abgewendet werden. 

Die Sonderausweise des Beteiligungsbuchwerts sind im Falle einer künftigen Veräußerung wiederum 

wie Gruppenkonten zu berücksichtigen. Somit bewirken auch die mittelbar mitveräußerten Sonder-

ausweise des Beteiligungsbuchwerts eine außerbilanzielle Korrektur des Veräußerungsergebnisses des 

höherrangigen Gruppenmitglieds. Zudem sind die veräußerten Sonderausweise des Beteiligungsbuch-

werts beim veräußernden Gruppenmitglied zu spiegeln, soweit das Veräußerungsergebnis außerhalb 

der Gruppenphase vereinnahmt wird, während sie auf Ebene der veräußerten nachrangigen Gruppen-

mitgliedern entfallen. Insoweit ist das im Abschnitt 5.2.2.2.2.4.1 dargestellte erweitere Schema der 

Ermittlung des Veräußerungsergebnisses anzuwenden. 

Auf diese Weise wird eine zutreffende Steuerbelastung auch dann erreicht, wenn die vorherige (Ket-

ten-)Teilwertabschreibung oder die künftige (Ketten-)Teilwertzuschreibung außerhalb der Gruppen-

phase vorgenommen werden sollte. Somit wird insbesondere im Verhältnis zu einkommensteuer-

pflichtigen Gruppenträgern verhindert, dass die Anwendung der Bruttomethode in einer Vervielfälti-

gung der dem Teileinkünfteverfahren unterliegenden Beteiligungserfolge resultiert, während der kor-

respondierende Gegeneffekt außerhalb der Gruppenbesteuerung nur einmalig vom Gruppenträger rea-

lisiert wird.  

Ebenfalls unterliegen die auf Außergruppenergebnissen beruhenden Teilwertanpassungen zutreffender 

Weise einmalig dem Teileinkünfteverfahren auf Ebene eines einkommensteuerpflichtigen Gruppen-

trägers. Denn etwaige damit zusammenhänge Ketten-Teilwertanpassungen sind automatisch als auf 

Gruppenergebnissen beruhende Teilwertanpassungen zu erfassen, da die auf höheren Ebenen vorzu-

nehmenden steuerbilanziellen Teilwertanpassungen die Gruppengewinnkonten der entsprechenden 

Gruppenmitglieder tangieren. Somit ist für die Folge-Teilwertanpassungen ein Sonderausweis des 

Beteiligungsbuchwerts zu erfassen. 

Ein generelles Verbot zur Vornahme von steuerbilanziellen Teilwertanpassungen für die Dauer der 

Gruppenbesteuerung wird hier nicht favorisiert. Zwar könnte auf diese Weise eine gewisse Vereinfa-

chung erreicht werden. Allerdings tangierte ein etwaiges Verbot den ausschüttbaren Gewinn von zwi-

schengeschalteten Gruppengesellschaften, was sowohl eine unsachgerechte gruppeninterne Ausschüt-

tungsbelastung sowie Vermögensverschiebungen im Verhältnis zu gruppenexternen Minderheitsge-

sellschaftern verursachen könnte. 
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5.2.2.2.3 Beispielsfälle 

Beispiel 19 (GKM): Zweistufige Gruppenstrukturen  

Sachverhalt: 

Der Gruppenträger (GT) ist Alleingesellschafter der Gruppengesellschaft (GG). Die Anschaffungskosten von GT 

aus der Beteiligung an GG betragen 100. Das Steuerbilanzkapital von GG beträgt zu Beginn der Gruppenbe-

steuerung 100 und entspricht dem Nennkapital. In der Gruppenphase erzielt GG einen Jahresüberschuss von 

100, welcher sowohl dem zuzurechnenden Steuerbilanzergebnis als auch dem zu versteuernden Einkommen 

entspricht.  

GG schüttet ihren Gewinn vollständig und phasenverschoben an GT aus. Anschließend soll die Gruppenbesteue-

rung beendet und die Beteiligung an GG veräußert werden.  

GT kann ein Einkommen- (Alt. 1) oder Körperschaftsteuersubjekt sein (Alt. 2), dessen Grenzsteuerbelastung 

entsprechend 45% bzw. 30% betragen soll. Die Grenzsteuerbelastung von GG soll 30% betragen. 

Aus Vereinfachungsgründen sollen etwaige Verlustvorträge als erstattet gelten und auf die Vornahme von Steu-

erumlagen verzichtet werden. 

Rechtsfolgen: 

Höhe St Höhe St VGGK GGK VGEL GEL

Alt. 1 100 100 0 45 0 0 0 0 0 0 45

Alt. 2 100 100 0 30 0 0 0 0 0 0 30

∑ St
VEBE Einlagekonto

EZR lfd. St

GT

ausschüttbarer 

Gewinn

GG

 

Die Ergebniszurechnung (EZR) an GT beträgt unabhängig von der Gewinnausschüttung 100 und resultiert in 

einer zutreffenden laufenden Steuerbelastung i.H.v. 45 (Alt. 1) bzw. 30 (Alt. 2).  

Der von GG erzielte Gruppengewinn ist am Ende der Periode auf Ebene von GG als Zugang zum ausschüttba-

ren Gewinn - auf dem Gruppengewinnkonto (GGK) - zu erfassen. Weiterer Spiegelungen bedarf es nicht. 

Soweit die Gewinnausschüttung phasenverschoben vorgenommen wird, ist vorrangig das positive GGK und 

somit der ausschüttbare Gewinn von GG zu mindern. 

Die Gewinnausschüttung ist auf Ebene von GT als steuerneutraler Beteiligungsertrag (BE) zu erfassen, da das 

positive GGK für sie zu verwenden ist. Bei Beendigung der Gruppenbesteuerung ist das GGK ausgeglichen. 

Das handels- und steuerbilanzielle sowie das zu versteuernde Veräußerungsergebnis (VE) von GT beträgt je-

weils 0. 

Resultat: 

Das Gruppenkonten-Modell resultiert im Grundfall und bei unterstellter phasenverschobenen Vollausschüttung 

in einer zutreffenden Steuerbelastung von einkommen- und körperschaftsteuerpflichtigen Gruppenträgern. 
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Abwandlung 1: GG thesauriert ihren Gruppengewinn 

Höhe St Höhe St VGGK GGK VGEL GEL

Alt. 1 100 0 0 45 100 0 0 100 0 0 45

Alt. 2 100 0 0 30 100 0 0 100 0 0 30

∑ St
VEBE Einlagekonto

EZR lfd. St

GT

ausschüttbarer 

Gewinn

GG

 

Abweichend vom Grundfall thesauriert GG ihren Gruppengewinn, so dass das GGK von GG bei Beendigung der 

Gruppenbesteuerung einen positiven Saldo von 100 ausweist.  

Das positive GGK ist bis zur Veräußerung der Beteiligung an GG fortzuführen, so dass die Verwendungsreihen-

folge der §§ 27 ff. KStG eingehalten wird. Ebenfalls unterbleibt auf Ebene von GT eine steuerbilanzielle Erhö-

hung seiner Anschaffungskosten aus der Beteiligung an GG, so dass ein Gleichklang zwischen Handels- und 

Steuerbilanz besteht. 

Etwaige nach Beendigung der Gruppenbesteuerung vorgenommene Gewinnausschüttungen sind vorrangig unter 

Verwendung des GGK steuerneutral zu erfassen. Somit treten keine temporären Steuermehrbelastungen von GT 

ein, soweit GG neben einem positiven GGK auch ein positives Vorgruppengewinnkonto (VGGK) aufweist, auf 

dem Steuerbilanzergebnisse aus der Außergruppenphase zu erfassen sind. 

Das handels- und steuerbilanzielle Veräußerungsergebnis (VE) von GT beträgt 100. Für steuerliche Zwecke ist 

von dem Veräußerungsgewinn ein verbleibendes positives GGK außerbilanziell abzuziehen, so dass das zu ver-

steuernde VE 0 beträgt.  

Das GGK fällt zu diesem Zeitpunkt ersatzlos weg, so dass es nicht auf den Erwerber übergeht. 

Resultat: 

Das Gruppenkonten-Modell resultiert auch im Thesaurierungsfall in zutreffenden Steuerbelastungen. 

Abwandlung 2: GG schüttet den Gewinn phasengleich aus 

Höhe St Höhe St VGGK GGK VGEL GEL

Alt. 1 100 100 0 45 0 0 0 0 0 0 45

Alt. 2 100 100 0 30 0 0 0 0 0 0 30

∑ St
VEBE Einlagekonto

EZR lfd. St

GT

ausschüttbarer 

Gewinn

GG

 

Für unterjährige bzw. phasengleiche Gewinnausschüttungen ist das unterjährige Verrechnungskonto zu verwen-

den. 

Die unterjährige Gewinnausschüttung erfolgt zunächst steuerneutral unter Verwendung des Vorgruppengewinn-

kontos (VGGK), welches als Zugang zum Verrechnungskonto zu erfassen ist. 

Das zum Ende des Wirtschaftsjahres fortgeführte Gruppengewinnkonto (GGK) weist einen positiven Saldo von 

100 aus. 

Das Verrechnungskonto ist zu diesem Zeitpunkt steuerneutral aufzulösen, wobei der positive Saldo des fortge-

führten GGK auf das VGGK umzubuchen ist. 

Am Ende des Wirtschaftsjahres sind folglich das Verrechnungskonto sowie das VGGK und GGK ausgeglichen. 
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Resultat: 

Im Gruppenkonten-Modell wird der phasengleiche Gewinntransfer steuerneutral ermöglicht. 

 Abwandlung 3: An GG sind gruppenexterne Minderheitsgesellschafter zu 25% beteiligt 

Höhe St Höhe St Höhe St VGGK GGK VGEL GEL

Alt. 1 100 75 0 25 -6,8 45 0 0 0 0 0 0 38,3

Alt. 2 100 75 0 0 0,0 30 0 0 0 0 0 0 30,0

GT

ausschüttbarer 

Gewinn

GG

∑ St
VEBE Einlagekonto

EZR lfd. St
fiktive BA

 

Die Ergebniszurechnung (EZR) an GT beträgt unabhängig von der Beteiligung von gruppenexternen Minder-

heitsgesellschaftern 100 und resultiert in einer zutreffenden laufenden Steuerbelastung i.H.v. 45 (Alt. 1) bzw. 30 

(Alt. 2).  

Das positive GGK von GG ist einheitlich für die Gewinnausschüttung an GT i.H.v. 75 und MiG i.H.v. 25 zu 

verwenden, so dass die Vorschriften des §§ 27 ff. KStG eingehalten werden. Das GGK ist nach erfolgter Ge-

winnausschüttung ausgeglichen. 

Das handels- und Veräußerungsergebnis (VE) beträgt 0. Das GGK ist bei Beendigung der Gruppenbesteuerung 

ausgeglichen. 

Im Verhältnis zum einkommensteuerpflichtigen Gruppenträger greift die Sondervorschrift, wonach die an MiG 

vorgenommene Gewinnausschüttung als Beteiligungsaufwand (fiktive BA) zu erfassen ist. Die Steuerentlastung 

beträgt 6,8 und korrespondiert mit der Steuerbelastung der MiG. Auf diese Weise wird eine zutreffende Steuer-

belastung hergestellt, ohne dass es der Vorschrift des § 16 KStG bedarf. 

Im Verhältnis zu körperschaftsteuerpflichtigen Gruppenträgern greift die Sondervorschrift nicht, da die an MiG 

vorgenommene Gewinnausschüttung der zutreffenden Vorbelastung mit Körperschaft- und Gewerbesteuer unter-

legen hat. 

Auf diese Weise wird die Vermögensposition von Minderheitsgesellschaftern nicht tangiert. Dies gilt auch dann, 

wenn GG eine Steuerumlage an GT vornimmt. 

Resultat:  

Das Gruppenkonten-Modell resultiert auch bei Beteiligung von gruppenexternen Minderheitsgesellschaftern in 

einer zutreffenden Steuerbelastung. Dabei werden Vermögensverschiebungen zwischen den Gesellschaftergrup-

pen vermieden. Ebenfalls werden die Regelungen des § 16 KStG durch die Erfassung eines fiktiven Beteili-

gungsaufwands auf Ebene von einkommensteuerpflichtigen Gruppenträgern zutreffender Weise ersetzt. 

Abwandlung 4: An GG sind gruppeninterne Minderheitsgesellschafter zu 25% beteiligt 

Höhe St Höhe St Höhe St VGGK GGK VGEL GEL

Alt. 1 100 75 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 45,0

Alt. 2 100 75 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30,0

GT

ausschüttbarer 

Gewinn

GG

∑ St
VEBE Einlagekonto

EZR lfd. St
fiktive BA

 

Abweichend zur vorherigen Abwandlung bedarf es keiner Erfassung von fiktiven BA auf Ebene von einkommen-

steuerpflichtigen Gruppenträgern. 
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Dies resultiert aus dem Umstand, dass die an gruppeninterne MiG vorgenommene Gewinnausschüttung steuer-

neutral erfolgt und daher steuerneutral an GT weitergeleitet werden kann. 

Resultat:  

Das Gruppenkonten-Modell resultiert auch bei Beteiligung von gruppeninternen Minderheitsgesellschaftern in 

einer zutreffenden Steuerbelastung. 

Abwandlung 5: GG erzielt einen Verlust von 100; GT gleicht den Verlust durch eine Einlage aus 

Höhe St Höhe St VGGK GGK VGEL GEL

Alt. 1 -100 0 0 -45 -100 0 0 -100 0 100 -45,0

Alt. 2 -100 0 0 -30 -100 0 0 -100 0 100 -30,0

GT

ausschüttbarer 

Gewinn

GG

∑ St
VEBE Einlagekonto

EZR lfd. St

 

Die Verlustzurechnung (EZR) an GT beträgt unabhängig von der Einlage 100 und resultiert in einer zutreffen-

den laufenden Steuerentlastung i.H.v. 45 (Alt. 1) bzw. 30 (Alt. 2).  

Der von GG erzielte Gruppenverlust ist am Ende der Periode auf Ebene von GG als Abgang vom ausschüttbaren 

Gewinn - auf dem Gruppengewinnkonto (GGK) - zu erfassen. Weiterer Spiegelungen bedarf es nicht. 

Das negative GGK ist bis zur Veräußerung der Beteiligung an GG fortzuführen, so dass die Verwendungsreihen-

folge der §§ 27 ff. KStG eingehalten wird. Ebenfalls unterbleibt auf Ebene von GT eine steuerbilanzielle Minde-

rung seiner Anschaffungskosten aus der Beteiligung an GG, so dass ein Gleichklang zwischen Handels- und 

Steuerbilanz besteht. 

Eine etwaige während oder nach Beendigung der Gruppenbesteuerung vorgenommene Einlagenrückgewähr ist 

steuerneutral möglich. Dies gilt auch im Falle von einem positiven VGGK (Altrücklagen), so dass kein negativer 

Investitionsanreiz entsteht. Denn in Höhe des Gruppeneinlagekontos (GEL) ist eine Gewinnausschüttung unter 

Verwendung des VGGK steuerneutral möglich, wobei ein Sonderausweis auf dem GEL zu vermerken ist, der die 

Steuerstundung künftig umkehrt. 

Das handels- und steuerbilanzielle Veräußerungsergebnis (VE) von GT beträgt -100. Für steuerliche Zwecke ist 

dem Veräußerungsgewinn ein verbleibendes negatives GGK außerbilanziell hinzuzurechnen, so dass das zu 

versteuernde VE 0 beträgt.  

Das negative GGK fällt zu diesem Zeitpunkt ersatzlos weg, so dass es nicht auf den Erwerber übergeht. 

Resultat: 

Das Gruppenkonten-Modell resultiert auch im Verlustfall in einer zutreffenden Steuerbelastung von einkommen- 

und körperschaftsteuerpflichtigen Gruppenträgern. Zudem wird ein negativer Investitionsanreiz vermieden. 
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Beispiel 20 (GKM): Mehrstufige Gruppenstrukturen  

Sachverhalt: 

Die steuerliche Gruppe besteht aus der Mutter- (MG), Tochter- (TG) sowie Enkelgesellschaft (EG), wobei das 

jeweils höherrangige Gruppenmitglied Alleingesellschafter des nachrangigen Gruppenmitglieds ist. Die An-

schaffungskosten von MG aus der Beteiligung an TG sowie von TG an EG betragen jeweils 100. Das Steuerbi-

lanzkapital von TG und EG betragen zu Beginn der Gruppenbesteuerung 100 und entsprechen dem Nennkapital. 

In der Gruppenphase erzielt EG einen Jahresüberschuss von 100, welcher sowohl dem zuzurechnenden Steuer-

bilanzergebnis als auch dem zu versteuernden Einkommen entspricht.  

 EG schüttet ihren Gewinn an TG aus und TG leitet diesen an MG weiter. Anschließend soll die Gruppenbesteu-

erung beendet werden die Beteiligung an TG veräußert werden. 

GT kann ein Einkommen- (Alt. 1) oder Körperschaftsteuersubjekt sein (Alt. 2), dessen Grenzsteuerbelastung 

entsprechend 45% bzw. 30% betragen soll. Die Grenzsteuerbelastung von GG soll 30% betragen. 

Aus Vereinfachungsgründen sollen etwaige Verlustvorträge als erstattet gelten und auf die Vornahme von Steu-

erumlagen verzichtet werden. 

Rechtsfolgen: 

Höhe St Höhe St Höhe St VGGK GGK Höhe St VGGK GGK

Alt. 1 200 100 0 45 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 45

Alt. 2 200 100 0 30 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 30

∑ StVEBE
EZR

lfd. 

St

MG

ausschütt-

barer 

Gewinn

EGTG

BE VE

ausschütt-

barer 

Gewinn

 

Die Ergebniszurechnung (EZR) des originären Jahresüberschusses von EG erfolgt stufenweise von EG an TG 

und von TG an MG und beträgt 100. Zudem resultiert der Gewinntransfer von EG an TG in einem Steuerbilanz-

gewinn von TG, welcher MG steuerlich zuzurechnen ist. Die Summe der Ergebniszurechnung beträgt folglich 

200. Zudem realisiert MG im Zeitpunkt der Weiterleitung der Gewinnausschüttung von TG an MG einen Steuer-

bilanzgewinn. 

Der Jahresüberschuss von EG i.H.v. 100 ist als Zugang zu ihrem ausschüttbaren Gewinn auf dem GGK zu erfas-

sen. Im Zeitpunkt der Gewinnausschüttung von EG an TG ist das GGK von EG auf 0 zu reduzieren und das von 

TG um 100 zu erhöhen. Im Zeitpunkt der Weiterleitung der Gewinnausschüttung von TG an MG ist das GGK 

von TG auf 0 zu reduzieren. Nach erfolgter Ketten-Ausschüttung sind das GGK von EG und TG ausgeglichen. 

Die von TG und MG vereinnahmten Beteiligungserfolge sind folglich vollständig außerbilanziell zu kürzen, da 

für sie das positive GGK verwendet worden ist. Sollte die Gewinnausschüttung - respektive ihre Weiterleitung - 

phasengleich erfolgen, stellt das unterjährige Verrechnungskonto eine Steuerneutralität her. 

Die Steuerbelastung von MG beträgt daher zutreffender Weise 45 (Alt. 1) bzw. 30 (Alt. 2). 

MG erzielt ein handels- und steuerbilanzielles Veräußerungsergebnis von 0. Aufgrund ausgeglichener GGK ist 

keine außerbilanzielle Korrektur erforderlich. 

Zu beachten ist, dass TG etwaige Altrücklagen nicht steuerneutral an MG transferieren kann, soweit EG ihren 

Gewinn thesauriert. Ebenfalls beeinflusst die rein steuerliche Ergebniszurechnung nicht den ausschüttbaren 

Gewinn von MG. Denn die GGK erfassen den Steuerbilanzgewinn erst im Realisierungszeitpunkt. Insoweit wer-

den die Regelungen des §§ 27 ff. KStG vollständig eingehalten. 
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Resultat: 

Das Gruppenkonten-Modell resultiert auch in mehrstufigen Gruppenstrukturen in zutreffenden Steuerbelastun-

gen. 

Abwandlung 1: EG thesauriert ihren Gruppengewinn 

Höhe St Höhe St Höhe St VGGK GGK Höhe St VGGK GGK

Alt. 1 100 0 0 45 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 45

Alt. 2 100 0 0 30 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 30

∑ StVEBE
EZR

lfd. 

St

MG

ausschütt-

barer 

Gewinn

EGTG

BE VE

ausschütt-

barer 

Gewinn

 

Abweichend vom Grundfall thesauriert EG ihren Gruppengewinn, so dass das GGK von EG bei Beendigung der 

Gruppenbesteuerung einen positiven Saldo von 100 ausweist.  

Die Ergebniszurechnung (EZR) an MG beträgt nur 100, weil TG keinen Steuerbilanzgewinn realisiert hat. 

Die Steuerbelastung von MG beträgt daher zutreffender Weise 45 (Alt. 1) bzw. 30 (Alt. 2). 

Das positive GGK von EG ist bis zur Veräußerung der Beteiligung an TG fortzuführen, so dass die Verwen-

dungsreihenfolge der §§ 27 ff. KStG eingehalten wird. Ebenfalls unterbleibt auf Ebene von TG und MG eine 

steuerbilanzielle Erhöhung der Anschaffungskosten aus der Beteiligung an EG bzw. TG, so dass ein Gleichklang 

zwischen Handels- und Steuerbilanz besteht. 

Etwaige nach Beendigung der Gruppenbesteuerung von EG vorgenommene Gewinnausschüttungen sind vor-

rangig unter Verwendung des GGK steuerneutral zu erfassen. Das auf Ebene von EG untergegangene GGK 

wäre auf Ebene von TG zu spiegeln. Auf diese Weise verursacht der nach Beendigung der Gruppenbesteuerung 

vorgenommene Transfer von Gruppengewinnen keine Steuermehrbelastungen. 

Das handels- und steuerbilanzielle Veräußerungsergebnis (VE) von MG beträgt 100. Für steuerliche Zwecke 

sind von dem Veräußerungsgewinn verbleibende unmittelbare sowie mittelbare positive GGK außerbilanziell 

abzuziehen, so dass das zu versteuernde VE 0 beträgt.  

Das GGK von EG fällt zu diesem Zeitpunkt ersatzlos weg, so dass es nicht auf den Erwerber übergeht. 

Resultat: 

Das Gruppenkonten-Modell resultiert auch im Thesaurierungsfall in zutreffenden Steuerbelastungen. Die nach 

Beendigung der Gruppenbesteuerung nicht mehr anzuwendende Bruttomethode wird dadurch sichergestellt, 

dass die auf nachrangigen Ebenen bestehenden GGK bei ihrer Verwendung auf das höherrangige Gruppenmit-

glied übergehen. Zudem sind bei der Ermittlung des Veräußerungsergebnisses nicht nur die unmittelbaren son-

dern auch mittelbaren GGK zu berücksichtigen. 
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Abwandlung 1: EG erzielt einen Gruppenverlust von 100 

Höhe St Höhe St Höhe St VGGK GGK Höhe St VGGK GGK

Alt. 1 -100 0 0 -45 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 -45

Alt. 2 -100 0 0 -30 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 -30

MG

ausschütt-

barer 

Gewinn

EGTG

BE VE

ausschütt-

barer 

Gewinn

∑ StVEBE
EZR

lfd. 

St

 

Die Verlustzurechnung (EZR) an MG beträgt 100, weil TG keinen Steuerbilanzverlust realisiert. 

Die Steuerentlastung von MG beträgt daher zutreffender Weise 45 (Alt. 1) bzw. 30 (Alt. 2). 

Das negative GGK von EG ist bis zur Veräußerung der Beteiligung an TG fortzuführen, so dass die Verwen-

dungsreihenfolge der §§ 27 ff. KStG eingehalten wird. Ebenfalls unterbleibt auf Ebene von TG und MG eine 

steuerbilanzielle Minderung ihrer Anschaffungskosten aus der Beteiligung an EG bzw. TG, so dass ein Gleich-

klang zwischen Handels- und Steuerbilanz besteht. 

Der handels- und steuerbilanzielle Veräußerungsverlust (VE) von MG beträgt 100. Für steuerliche Zwecke sind 

dem Veräußerungsverlust verbleibende unmittelbare sowie mittelbare negative GGK außerbilanziell hinzuzu-

rechnen, so dass das zu versteuernde VE 0 beträgt.  

Das GGK von EG fällt zu diesem Zeitpunkt ersatzlos weg, so dass es nicht auf den Erwerber übergeht. 

Resultat: 

Das Gruppenkonten-Modell resultiert auch im Verlustfall in zutreffenden Steuerbelastungen.  

5.2.2.3 Einheitstheoretische Modifikationen 

Die steuerliche Gruppe gilt für die Zinsschrankenregelung (§ 15 S. 1 Nr. 3 KStG) sowie die gewerbe-

steuerlichen Korrektur- und Zerlegungsvorschriften (§ 2 Abs. 2 S. 2 GewStG) wie bisher als ein Be-

trieb. Ebenfalls ist die Bruttomethode gemäß § 15 S. 1 Nr. 2 KStG beizubehalten. Auf reguläre Be-

triebsausgaben, die im Zusammenhang mit den Beteiligungen an anderen Gruppenmitgliedern stehen, 

ist § 3c Abs. 1 EStG weiterhin nicht anzuwenden. 

Der ultimative Gruppenträger kann die aus der Vorgruppenphase stammenden Verlustvorträge zum 

Ausgleich mit dem Gruppeneinkommen verwenden. Entsprechendes gilt im Hinblick auf die Nutzung 

seines aus der Vorgruppenphase stammenden Zins- und EBITDA-Vortrags. Die entsprechenden Vor-

träge von nachrangigen Gruppenmitgliedern bleiben wie bisher für die Dauer der Gruppenphase „ein-

gefroren“ (§ 15 S. 1 Nr. 1 KStG).
187

 

5.2.2.4 Steuerumlageverträge 

Steuerumlageverträge sind erforderlich, um mit der Zusammenveranlagung zusammenhängende Ver-

mögensverschiebungen zwischen Mehrheits- und Minderheitsgesellschaftern auszugleichen. Die An-

erkennung der steuerlichen Gruppe wird durch unterlassene bzw. in unzutreffender Höhe vorgenom-
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 Zur Begründung vgl. Ismer, DStR 2012, 827; Lüdicke/Rödel, IStR 2004, 551. Im Jahr 2006 betrugen die 

„eingefrorenen“ Verlustvorträge von Organgesellschaften rund 14,5 Mrd. Euro, so dass deren „Entfrierung“ auch 

zu hohen Steuerausfällen führen dürfte; Vgl. BMF-Bericht v. 15.9.2011, 117.  



189 
 

  

mene Steuerumlagen nicht gefährdet. Insoweit dienen Steuerumlageverträge, um die Vermögensposi-

tion von Minderheitsgesellschaftern zu schützen. 

In zweistufigen Gruppenstrukturen ist die Höhe der von einer Gruppengesellschaft an den Gruppen-

träger vorzunehmenden Steuerumlage auf Stand-Alone-Basis zu ermitteln (Belastungsmethode).
188

 

Dabei sind etwaige „eingefrorene“ Verlust-, Zins- und EBITDA-Vorträge der Gruppengesellschaft zu 

berücksichtigen und für Zwecke der Steuerumlagen um die eigenen Gruppenergebnisse „fiktiv“ fort-

zuentwickeln. Von der Gruppengesellschaft erzielte Gruppenverluste sind vom Gruppenträger regel-

mäßig nicht zu erstatten, sondern im Rahmen künftiger Steuerumlagen an den Gruppenträger min-

dernd zu berücksichtigen. Ausnahmsweise hat der Gruppenträger eine Steuerumlage an die Gruppen-

gesellschaft zu leisten, soweit die Gruppengesellschaften auf Stand-Alone-Basis hätte einen Verlust-

rücktrag vornehmen können.
189

 

Bei Beendigung der Gruppenbesteuerung kann die ausscheidende Gruppengesellschaft ihre „eingefro-

renen“ Verlust- und Zinsvorträge wieder nutzen, während etwaige EBITDA-Vorträge nach Ablauf der 

fünfjährigen Mindestdauer regelmäßig untergehen dürften.
190

 Den „eingefrorenen“ Vorträgen wären 

die in der Gruppenphase für Zwecke der Steuerumlage „fiktiv“ fortentwickelten Vorträge gegenüber-

zustellen. Dabei wären etwaige Differenzen im Rahmen einer Abschlussumlage auszugleichen. Soweit 

die Beendigung der Gruppenbesteuerung auf einem schädlichen Ereignis beruht, muss der Gruppen-

träger keine Abschlussumlage an die Gruppengesellschaft vornehmen. 

In mehrstufigen Gruppenstrukturen ist zu beachten, dass zwischengeschaltete Gruppenmitglieder im 

Verhältnis zu nachranggien Gruppenmitgliedern als Gruppenträger fungieren können. Die Steuerum-

lagen sind in diesem Fall nicht anhand der fiktiven Einzelveranlagung des zwischengeschalteten 

Gruppenmitglieds sondern nach Maßgabe der steuerlichen Teilgruppe zu ermitteln. 

Steuerumlagen sind beim leistenden Gruppenmitglied als nichtabziehbare Betriebsausgabe und beim 

empfangenden Gruppenmitglied als steuerfreie Betriebseinnahme zu erfassen. Unterlassene bzw. in 

falscher Höhe vorgenommene Steuerumlagen resultieren nicht in verdeckten Gewinnausschüttungen 

bzw. verdeckten Einlagen. Diese Vorgehensweise ist deshalb zutreffend, weil Steuerumlagen das 

Steuerbilanzergebnis der Gruppengesellschaft und somit das Gruppengewinnkonto der Gruppengesell-

schaft tangieren. Im Verhältnis zu gruppeninternen Gesellschaftern entfaltet das Gruppengewinnkonto 

die steuerliche Wirkung eines steuerlichen Einlagekontos, so dass es insoweit keiner zusätzlichen Kor-

rektur bedarf. Im Verhältnis zu gruppenexternen Gesellschaftern können auf diese Weise Vermögens-

verschiebungen verhindert werden, weil die Höhe des auf alle Gesellschafter entfallenden steuerlichen 

Einlagekontos der Gruppengesellschaft durch einseitige Steuerumlagen im Verhältnis zum Gruppen-

träger nicht beeinflusst wird. 

5.2.2.5 Verlustzurechnungsbegrenzung 

5.2.2.5.1 Zweistufige Gruppenstrukturen  

Die Verknüpfung der steuerlichen Verlustzurechnung mit der wirtschaftlichen Verlusttragung soll 

ausschließlich die im Konzernkreis zulässige Haftungssegmentierung sanktionieren. Da der Gruppen-
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 Vgl. Herzig, StuW 2010, 227; Günkel/Wagner, Ubg 2010, 606; Kessler/Phillipp, Ubg 2010, 870; Wagner, StuW 

2007, 309. Die Verteilungsmethode geht mit Vermögensverschiebungen sowie weiteren Problematiken einher; 

vgl.; Probst, Minderheitsgesellschafter 1997, 81; Rödder/Simon, DB 2002, 496; Sedlaczek/Tissot, ÖSTZ 2004, 

537; Simon, DStR 2000, 539;  Zöchling/Fraberger, in Mühlener/Zöchling (Hrsg.) 2004, 72. 
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 Vgl. Günkel/Wagner, Ubg 2010, 606; Kessler/Phillipp, Ubg 2010, 871. 
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 Vgl. Bohn/Loose, DStR 2011, 1011. 
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träger am wirtschaftlichen Erfolg der Gruppengesellschaft teilnimmt, bedarf es keiner zusätzlichen 

Sanktion des Ergebnistransfers. 

In zweistufigen Gruppenstrukturen ist die Verlustverantwortung sichergestellt, soweit die Gruppenge-

sellschaft sich in der „aktiven“ Phase befindet. Denn solange kein Insolvenz- oder Liquidationsverfah-

ren zu eröffnen ist, wird eine Überschuldungssituation sowie Zahlungsunfähigkeit der Gruppengesell-

schaft abgewendet. Dabei sind einerseits alle Eigenmittel der Gruppengesellschaft zu berücksichtigen, 

so dass auch erfolgsneutral vorgenommene Einlagen sowie auf Minderheitsgesellschafter entfallendes 

Eigenkapital der Gruppengesellschaft zu berücksichtigen sind. Andererseits sind auch alle „rettenden“ 

Maßnahmen des Gruppenträgers zu berücksichtigen, die zu einer erweiterten Haftung oder Inan-

spruchnahme des Gruppenträgers in Höhe der Gruppenverluste führen, wie etwa der Forderungsver-

zicht oder die Patronats- und Rangrücktrittserklärung.  

Die steuerliche Sanktion des Ausschusses von in der „passiven“ Phase der Gruppengesellschaft erziel-

ten Ergebnisse von der steuerlichen Ergebniszurechnung im internationalen Vergleich nicht unge-

wöhnlich.
191

 Zudem können auf diese Weise steuerlich motivierte Fehlallokationen, Ausschüttungs-

mehrbelastungen, Vermögensverschiebungen, Nachversteuerungsregelungen sowie eine laufende Ver-

lustzurechnungsbegrenzung vermieden werden. Der Ausschluss von „passiven“ Einkünften aus der 

zweistufigen Gruppenbesteuerung stellt folglich eine geeignete und verhältnismäßige Maßnahme dar, 

um eine fehlende Verlustverantwortung zu sanktionieren.
192

 

5.2.2.5.2 Mehrstufige Gruppenstrukturen  

5.2.2.5.2.1 Laufende Verlustzurechnungsbegrenzung 

In mehrstufigen sowie den ausnahmsweise zulässigen mittelbaren Gruppenstrukturen ist zunächst 

analog zu verfahren, so dass „passive“ Einkünfte kein Gruppeneinkommen darstellen. Es besteht je-

doch ein Erfordernis für eine Missbrauchsregelung im Hinblick auf fremdfinanzierte zwischengeschal-

tete Gruppenmitglieder.
193

 

Denn für mittelbare steuerliche Verlustzurechnungen an den Gruppenträger haftet der Gruppenträger 

regelmäßig nur mittelbar mit dem Eigenkapital des zwischengeschalteten Gruppenmitglieds. Für dar-

über hinausgehende Verlustzurechnungen kann der Gruppenträger wiederum von der Haftungsseg-

mentierung profitieren. Solange die mittelbare Verlustzurechnung keine sofortige Teilwertabschrei-

bung auf Ebene des zwischengeschalteten Gruppenmitglieds erfordert, könnte folglich die steuerliche 

Verlustzurechnung an den Gruppenträger seine wirtschaftliche Verlusttragung übersteigen. Resultiert 

die künftige Teilwertabschreibung in Überschuldung des zwischengeschalteten Gruppenmitglieds, 

müsste der Gruppenträger für die ihm mittelbar zugerechneten Verluste nicht einstehen.
 194

 

Zu beachten ist, dass die steuerliche Sanktion erst dann greift, wenn neben einer fehlenden wirtschaft-

lichen Verlustverantwortung des Gruppenträgers auch ein Steuervorteil aus der steuerlichen Verlustzu-
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 Vgl. Ausführungen in Abschnitt 2.1.5.2. 
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 Auch Kessler will die Verlustzurechnung auf das Eigenkapital der Gruppengesellschaft begrenzen, wobei die 

„passiven“ Einkünfte sinngemäß nachversteuert werden sollen; vgl. ders., DB 2010, Stp. 33; Kessler/Phillipp, 

Ubg 2010, 872. 
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 Herzig beschränkt das Erfordernis nach einer laufenden Verlustzurechnungsbegrenzung auf einkommensteuer-

pflichtige Gruppenträger; vgl. ders., StuW 2010, 228; ders., Beihefter DStR 30/2010, 64. Hey sieht ebenfalls ein 

Erfordernis zur Missbrauchsregelung, soweit der Steuerpflichtige durch zugerechnete Verluste wirtschaftlich 

nicht belastet ist, diese nicht trägt oder mehrfach nutzt; vgl. dies., StuW 2011, 140. 
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 Grotherr schlägt eine Begrenzung der steuerlichen Verlustzurechnung auf den „Mitteleinsatz“ des Gruppenträ-

gers vor; vgl. Modelle 1994, 115 und 492; ders., FR 1995, 13. Gl.A. Schwan, Einheitsunternehmen 2001, 297. 
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rechnung auf Ebene des Gruppenträgers festgestellt wird. Die laufende Verlustzurechnungsbegren-

zung greift daher nicht automatisch, soweit eine fehlende wirtschaftliche Verlusttragung des Gruppen-

trägers festgestellt wird. Vielmehr muss hinzukommen, dass der Gruppenträger von einer steuerlichen 

Verlustzurechnung profitiert hat.  

Nachfolgend soll in einem ersten Schritt die wirtschaftliche Verlusttragung des Gruppenträgers be-

stimmt werden, dann sein steuerlicher Vorteil aus der Verlustzurechnung ermittelt werden um im An-

schluss die Höhe der laufenden Verlustzurechnungsbegrenzung berechnen zu können. 

Eine zutreffende (mittelbare) wirtschaftliche Verlusttragung des Gruppenträgers kann bestimmt wer-

den, indem neben dem Eigenkapital des unmittelbaren Gruppenmitglieds und etwaigen „rettenden“ 

Maßnahmen des Gruppenträgers auch die mittelbaren Gruppengewinnkonten sowie ein etwaiger Son-

derausweis des Beteiligungsbuchwerts beteiligungsproportional berücksichtigt werden.
195

 Der Vorteil 

dieser Vorgehensweise ist darin zu erblicken, dass die Gruppenergebnisse sowie das Ausschüttungs-

verhalten die Gruppenkonten sofort tangieren, während entsprechende handelsrechtliche Beteiligungs-

buchwerte nicht über die Anschaffungskosten hinaus erhöht und erst im Falle einer voraussichtlich 

dauernden Wertminderung zu reduzieren sind. 

So resultieren auf Ebene einer Enkelgesellschaft thesaurierte Gruppengewinne in positiven Gruppen-

gewinnkonten, welche die mittelbare wirtschaftliche Verlusttragung der Muttergesellschaft beteili-

gungsproportional erhöhen. Analog mindern die von der Enkelgesellschaft erzielten Gruppenverluste 

die mittelbare wirtschaftliche Verlusttragung der Muttergesellschaft beteiligungsproportional, welche 

auf einem negativen Saldo des Gruppengewinnkontos festgehalten werden. Soweit die Gruppenergeb-

nisse der Enkelgesellschaft eine Teilwertanpassung auf Ebene der Tochtergesellschaft bewirken, kor-

respondiert diese mit einem spiegelbildlichen Sonderausweis des Beteiligungsbuchwerts, so dass eine 

doppelte Berücksichtigung der Gruppenergebnisse vermieden werden kann. Entsprechendes gilt für 

gruppenintern erworbene Gruppenkonten. 

Übersicht 12: Wirtschaftliche Verlusttragung in mehrstufigen Gruppenstrukturen 

handelsrechtliches Eigenkapital der unmittelbaren Gruppengesellschaft 

+ Sonderausweis des Beteiligungsbuchwerts auf Ebene der unmittelbaren Gruppengesellschaft 

+  beteiligungsproportionale mittelbare Gruppengewinnkonten der nachrangigen Gruppenmitglieder 

+  beteiligungsproportionale mittelbare Gruppengewinnkonten der nachrangigen Gruppenmitglieder 

+ „rettende“ Maßnahmen des Gruppenträgers                                                                                    . 

= wirtschaftliche Verlusttragung des Gruppenträgers 

 hinreichend, fall ≥ 0 

 fehlende wirtschaftliche Verlusttragung, falls < 0 (Fehlbetrag)  

Soweit die wirtschaftliche Verlusttragung des Gruppenträgers hinreichend ist, kann die laufende steu-

erliche Verlustzurechnung vollständig erfolgen. Soweit eine fehlende wirtschaftliche Verlusttragung 

festgestellt wird, ist in einem zweiten Schritt zu ermitteln, in welcher Höhe der Gruppenträger von der 

steuerlichen Verlustzurechnung profitiert hat. 

Ausgangspunkt für die Ermittlung des steuerlichen Vorteils des Gruppenträgers ist das ihm steuerlich 

zuzurechnende Gruppeneinkommen, wobei eine Verlustzurechnung grundsätzlich mit einem Steuer-
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vorteil des Gruppenträgers korrespondiert. Der steuerliche Vorteil zielt auf die steuerliche Bemes-

sungsgrundlage des Gruppenträgers ohne Berücksichtigung von etwaigen Steuersatzdifferenzen ab.  

Aufgrund Anwendung der Bruttomethode sind in der steuerlichen Ergebniszurechnung jedoch Beteili-

gungserfolge enthalten, welche erst auf Ebene des ultimativen Gruppenträgers nach Maßgabe seiner 

persönlichen Verhältnisse außerbilanziell zu korrigieren sind. Im Rahmen der Ermittlung des steuerli-

chen Vorteils des Gruppenträgers, sind daher die in der steuerlichen Ergebniszurechnung enthaltenen 

Beteiligungserfolge nach Maßgabe der persönlichen Verhältnisse des Gruppenträgers zu eliminieren.  

Die für Zwecke der Ermittlung des Steuervorteils modifizierte Ergebniszurechnung ist wie folgt zu 

korrigieren: 

- gruppeninterne Beteiligungserfolge sind vollständig zu eliminieren, soweit  

o für Gewinnausschüttungen ein positives Gruppengewinnkonto oder der Sonderausweis 

des Gruppeneinlagekontos zu verwenden ist  

o das Veräußerungsergebnis auf das Gruppengewinnkonto und den Sonderausweis des 

Gruppeneinlagekontos oder des Beteiligungsbuchwerts entfällt 

- gruppenexterne Beteiligungsgewinne sind  

o im Verhältnis zu einkommensteuerpflichtigen Gruppenträgern i.H.v. 40% zu kürzen  

o im Verhältnis zu körperschaftsteuerpflichtigen Gruppenträgern i.H.v. 95% zu kürzen  

- gruppenexterne Beteiligungsverluste sind 

o im Verhältnis zu einkommensteuerpflichtigen Gruppenträgern i.H.v. 40% hinzuzurechnen  

o im Verhältnis zu körperschaftsteuerpflichtigen Gruppenträgern vollständig hinzuzurech-

nen  

- laufende und mit den Beteiligungen an Gruppenmitgliedern zusammenhänge Betriebsausgaben 

sind nicht zu korrigieren, da § 3c Abs. 1 EStG gruppenintern weiterhin nicht anwendbar bleibt 

Zu Beginn der Gruppenbesteuerung beträgt der Steuervorteil des Gruppenträgers null. Modifizierte 

Gruppengewinne resultieren in keinem gesondert festzustellenden „Steuernachteil“ des Gruppenträ-

gers. Ein zugerechneter modifizierter Gruppenverlust resultiert in einem positiven Saldo des Steuer-

vorteils, welcher auf Ebene des Gruppenträgers gesondert festzustellen und fortzuentwickeln ist. Künf-

tige modifizierte Verlustzurechnungen erhöhen und künftige modifizierte Gewinnzurechnungen min-

dern den Steuervorteil bis auf null. Im Verhältnis zu einkommensteuerpflichtigen Gruppenträgern ist 

ein Sonderausweis in Höhe der modifizierten gruppenexternen Beteiligungserfolge gesondert auszu-

weisen. 

Übersicht 13: Steuervorteil des Gruppenträgers in mehrstufigen Gruppenstrukturen 

Steuervorteil des Gruppenträgers zum Schluss des letzten Wirtschaftsjahres 

+    laufende modifizierte Verlustzurechnung 

./.  laufende modifizierte Gewinnzurechnung                                                                        . 

=   Steuervorteil des Gruppenträgers zum Schluss des laufenden Wirtschaftsjahres  

 wobei gilt, Steuervorteil ≥ 0 

 Sonderausweis i.H.d. modifizierten gruppenexternen Beteiligungserfolge, soweit 

der Gruppenträger einkommensteuerpflichtig ist 

Nachdem sowohl die wirtschaftliche Verlusttragung des Gruppenträgers als auch sein Steuervorteil 

aus der steuerlichen Ergebniszurechnung bestimmt worden sind, kann die Höhe der laufenden Ver-

lustzurechnungsbegrenzung ermittelt werden. 
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Die steuerliche Sanktion greift nur dann, soweit neben einem Steuervorteil auch eine fehlende wirt-

schaftliche Verlusttragung des Gruppenträgers festgestellt wird. So ist eine bloße fehlende wirtschaft-

liche Verlusttragung unschädlich, soweit der Gruppenträger durch die steuerliche Ergebniszurechnung 

keinen steuerlichen Vorteil erlangt hat. Ebenfalls ist ein Steuervorteil des Gruppenträgers unschädlich, 

soweit eine hinreichende wirtschaftliche Verlusttragung festgestellt worden ist. 

Demnach greift die laufende Verlustzurechnungsbegrenzung in Höhe des Minimums aus einem Fehl-

betrag der wirtschaftlichen Verlusttragung und dem Steuervorteil des Gruppenträgers. In Höhe des 

zurechnungsgesperrten Verlustes ist auf Ebene des Gruppenträgers ein Verlustzurechnungsvortrag 

gesondert zu erfassen und in kommenden Veranlagungszeiträumen fortzuentwickeln. Zugänge zum 

Verlustzurechnungsvortrag korrespondieren mit einer außerbilanziellen Hinzurechnung, während Ab-

gänge mit einer außerbilanziellen Kürzung einhergehen. 

Der Verlustzurechnungsvortrag des Gruppenträgers ist in künftigen Perioden aufzulösen, soweit sich 

entweder seine wirtschaftliche Verlusttragung erhöht oder sein Steuervorteil aus der steuerlichen Er-

gebniszurechnung sich mindert. Insoweit kann der Gruppenträger die laufende Verlustzurechnungsbe-

grenzung abwenden, indem er seine wirtschaftliche Verlusttragung entsprechend erhöht, was nicht nur 

mittels Einlagen sondern auch eine erweiterte Haftungsübernahme erfolgen kann.  

Der Verlustzurechnungsvortrag des Gruppenträgers ist in künftigen Perioden zu erhöhen, soweit sich 

entweder seine wirtschaftliche Verlusttragung mindert oder der Steuervorteil aus der steuerlichen Er-

gebniszurechnung erhöht. Insoweit werden beide Größen nicht nur statisch sondern interperiodisch 

erfasst und fortgeführt. 

Übersicht 14: Verlustzurechnungsbegrenzung in mehrstufigen Gruppenstrukturen 

Minimum aus: 

Fehlbetrag der wirtschaftlichen Verlusttragung des Gruppenträgers    und 

Steuervorteil des Gruppenträgers                                                                             .                                      

=   laufender Verlustzurechnungsvortrag 

 außerbilanzielle Hinzurechnung, soweit > 0 

Fortentwicklung: 

      Verlustzurechnungsvortrag zum Schluss des letzten Wirtschaftsjahres 

./.  Verlustzurechnungsvortrag zum Schluss des laufenden Wirtschaftsjahres 

=    laufende Anpassung des Verlustzurechnungsvortrags 

 Auflösung, soweit < 0 = außerbilanzielle Kürzung 

 Zugang, soweit > 0 = außerbilanzielle Hinzurechnung 

In mehr als dreistufigen Gruppenstrukturen, kann die Verlustzurechnungsbegrenzung bereits im Ver-

hältnis zwischen zwei nachrangigen Gruppenmitgliedern greifen, soweit nicht der Gruppenträger son-

dern ein nachrangiges Gruppenmitglied die Haftungssegmentierung im Verhältnis zu einem fremdfi-

nanzierten Gruppenmitglied in Anspruch nehmen kann. Insoweit ist die (mittelbare) wirtschaftliche 

Verlusttragung und der (mittelbare) Steuervorteil des Gruppenträgers nicht nur im Verhältnis zwi-

schen Mutter-, Tocher- und Enkelgesellschaft sondern in allen mittelbaren Gruppenverhältnissen, 

bspw. auch zwischen der Tochter-, Enkel- und Ur-Enkelgesellschaft, zu bestimmen. Der Verlustzu-

rechnungsvortrag des Gruppenträgers ist in diesem Falle verursachungsgemäß zu erfassen, wobei für 

jede mögliche Haftungssegmentierung ein gesonderter Vortrag zu erfassen und fortzuentwickeln ist. 
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5.2.2.5.2.2 Aperiodische Anpassungen 

Bei Beendigung der Gruppenbesteuerung sind etwaige festgestellte Verlustzurechnungsvorträge steu-

erneutral aufzulösen und als Verlustvortrag des zwischengeschalteten fremdfinanzierten Gruppenmit-

glieds zu erfassen.
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Diese Vorgehensweise bewirkt eine Umqualifizierung von zurechnungsgesperrten Gruppenverlusten 

in Außergruppenverluste. In entsprechender Höhe ist das Gruppengewinnkonto des mittelbaren Grup-

penmitglieds um die eliminierten Gruppenverluste zu erhöhen.  

Im Verhältnis zu einkommensteuerpflichtigen Gruppenträgern resultieren die gesondert ausgewiese-

nen gruppenexternen Beteiligungserfolge in den nachfolgenden abweichenden Rechtsfolgen. 

So geht der Verlustzurechnungsvortrag auf ein körperschaftsteuerpflichtiges Gruppenmitglied nicht 

über, soweit dieser auf gruppenexternen Beteiligungsaufwendungen beruht. Umgekehrt ist der auf ein 

körperschaftsteuerpflichtiges Gruppenmitglied übergehender Verlustzurechnungsvortrag im Verhältnis 

95/40 zu erhöhen, soweit dieser auf gruppenexternen Beteiligungserträgen beruht. Diese Sonderrege-

lung ist erforderlich, um den mit der Anwendung der Bruttomethode einhergehenden Effekt umzukeh-

ren. 

5.2.2.5.2.3 Beispielsfall 

Beispiel 21 (GKM): Verlustzurechnungsbegrenzung 

Sachverhalt: 

Die steuerliche Gruppe besteht aus der Mutter- (MG), Tochter- (TG) sowie Enkelgesellschaft (EG), wobei das 

jeweils höherrangige Gruppenmitglied Alleingesellschafter des nachrangigen Gruppenmitglieds ist. Die An-

schaffungskosten von MG aus der Beteiligung an TG sowie von TG an EG betragen jeweils 100. Das Steuerbi-

lanzkapital von TG beträgt zu Beginn der Gruppenbesteuerung 100 und entspricht dem Nennkapital. Das Steu-

erbilanzkapital von EG beträgt zu Beginn der Gruppenbesteuerung 1.000 und entspricht dem Nennkapital. 

Um die Beteiligung an EG zu erwerben, hat TG ein Darlehen von 900 aufgenommen. 

In der Gruppenphase erzielt EG einen Jahresfehlbetrag von 300, welcher sowohl dem zuzurechnenden Steuerbi-

lanzergebnis als auch dem zu versteuernden Einkommen entspricht. TG soll keine Teilwertanpassung der Betei-

ligung an EG vornehmen, da zu diesem Zeitpunkt noch keine voraussichtlich dauernde Wertminderung erkenn-

bar sein soll. Erst in einer späteren Periode soll eine dauernde Wertminderung der Beteiligung an EG festge-

stellt und TG liquidiert werden. 

Annahmegemäß soll keine laufende Verlustzurechnungsbegrenzung greifen. 

GT kann ein Einkommen- (Alt. 1) oder Körperschaftsteuersubjekt sein (Alt. 2), dessen Grenzsteuerbelastung 

entsprechend 45% bzw. 30% betragen soll. Die Grenzsteuerbelastung von GG soll 30% betragen. 

Aus Vereinfachungsgründen sollen etwaige Verlustvorträge als erstattet gelten und auf die Vornahme von Steu-

erumlagen verzichtet werden. 
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Rechtsfolgen ohne Verlustzurechnungsbegrenzung: 

Höhe St Höhe St Höhe St VGGK GGK Höhe St VGGK GGK

Alt. 1 -300 0 0 -135 200 54 300 0 -300 0 0 0 -300 0 -81

Alt. 2 -300 0 0 -90 200 3 300 0 -300 0 0 0 -300 0 -87

∑ StVEBA
EZR

lfd. 

St

MG

ausschütt-

barer 

Gewinn

EGTG

BA VE

ausschütt-

barer 

Gewinn

 

Ohne Verlustzurechnungsbegrenzung beträgt die (mittelbare) Verlustzurechnung von EG an MG 300 und resul-

tiert in einer überhöhten Steuererstattung von 135 (Alt. 1) bzw. 90 (Alt. 2). 

Der künftige Beteiligungsaufwand (BA) von TG aus der Teilwertabschreibung der Beteiligung an EG beträgt 

300. Da TG liquidiert wird, stellt der BA keinen Gruppenverlust dar, weshalb er MG nicht zuzurechnen und auf 

Ebene von EG auf dem VGGK zu erfassen ist. 

MG erzielt einen handels- und steuerbilanziellen Liquidationsverlust von 100 (= wirtschaftliche Verlustverant-

wortung), welcher außerbilanziell um das negative GGK von EG zu erhöhen ist, so dass das steuerpflichtige VE 

200 beträgt.  

Insgesamt beträgt die steuerliche Verlustzurechnung an MG 300, obwohl ihre wirtschaftliche Verlusttragung nur 

100 beträgt. Die Verlustzuweisung ist folglich um 200 zu hoch und korrespondiert mit dem Eigenkapitalfehlbe-

trag von EG bzw. der Haftungssegmentierung von MG. 

Der Steuervorteil von MG aus der mittelbaren Verlustzuweisung kann in Extremfällen sogar die Anschaffungs-

kosten aus der Beteiligung an TG übersteigen, was die Entstehung von Verlustzuweisungsgesellschaften begüns-

tigt. 

Resultat: 

Es bedarf einer laufenden Verlustzurechnungsbegrenzung, um die Inanspruchnahme der Haftungssegmentierung 

für steuerliche Zwecke zu sanktionieren. Ohne entsprechende Begrenzung, wird das Verlusttragungsprinzip 

durchbrochen, was mit einer Gefahr von Verlustzuweisungsgesellschaften einhergeht. 

Abwandlung 1: Die laufende Verlustzurechnungsbegrenzung soll greifen. 

Höhe St Höhe St Höhe St VGGK GGK Höhe St VGGK GGK

Alt. 1 -300 200 -100 0 0 -45 0 0 300 0 -300 0 0 0 -300 0 -45

Alt. 2 -300 200 -100 0 0 -30 0 0 300 0 -300 0 0 0 -300 0 -30

MG

ausschütt-

barer 

Gewinn

EGTG

BA VE

ausschütt-

barer 

GewinnVZB zvE

∑ StVEBA
EZR

lfd. 

St

 

Abweichend vom Grundfall resultiert die Verlustzurechnungsbegrenzung (VZB) in einer zutreffenden Steuerer-

stattung von 45 (Alt. 1) bzw. 30 (Alt. 2). 

Die VZB beträgt hierbei 200 und stellt das Minimum aus der fehlenden wirtschaftlichen Verlustverantwortung 

und dem Steuervorteil von MG dar. Der Fehlbetrag der wirtschaftlichen Verlustverantwortung beträgt 200 und 

entspricht dem Eigenkapital von TG abzgl. dem negativen GGK von EG (= 100 - 300).  Der Steuervorteil von 

MG entspricht dem Gruppenverlust von EG (300). 
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Der Verlustzurechnungsvortrag bewirkt eine außerbilanzielle Hinzurechnung auf Ebene von MG, so dass ihr 

zvE  -100 beträgt.  

MG könnte eine vollständige Verlustzurechnung bewirken, indem MG eine „rettende“ Maßnahme vornimmt, 

z.B. Eigenkapitalzufuhr an TG oder eine sonstige Haftungserweiterung.  

Ohne entsprechende Maßnahme, könnte MG den Verlustzurechnungsvortrag künftig nutzen, soweit EG oder TG 

einen Gewinn erzielen. Dabei ist zu beachten, dass im Rahmen der künftigen steuerlichen Gewinnzurechnung 

der Steuervorteil von MG reduziert wird und von EG bzw. TG thesaurierte Gewinne zudem die wirtschaftliche 

Verlusttragung von MG erhöhen. Demnach könnte bspw. TG etwaige Gewinne ohne steuerliche Sanktion an MG 

ausschütten, soweit der Steuervorteil von MG aus der steuerlichen Ergebniszurechnung 0 beträgt. 

Soweit die Gruppenbesteuerung beendet wird, geht der Verlustzurechnungsvortrag von MG auf TG über, wobei 

das GGK von TG um den entsprechenden Betrag zu erhöhen ist. Das handels- und steuerbilanzielle Veräuße-

rungsergebnis von MG beträgt -100. Für steuerliche Zwecke ist das VE von MG um das positive GGK von TG zu 

erhöhen (200) und um das negative GGK von EG zu mindern, so dass das steuerpflichtige VE von MG 0 beträgt 

(= -100 - 200 + 300). 

Der an TG zuggewiesene Verlustzurechnungsvortrag geht im Rahmen der Liquidation unter. Soweit TG ihre 

Tätigkeit fortführen sollte, kann sie den Verlustzurechnungsvortrag im Rahmen des Verlustvortrags selber nut-

zen. 

Resultat: 

Die laufende Verlustzurechnungsbegrenzung resultiert in einer zutreffenden und periodengerechten Steuerbelas-

tung der steuerlichen Gruppe. Dabei werden interperiodische Abhängigkeiten zutreffend erfasst, weil auf Ebene 

des Gruppenträgers sowohl seine wirtschaftliche Verlustverantwortung als auch sein steuerlicher Vorteil aus 

der steuerlichen Ergebniszurechnung laufend erfasst und fortentwickelt werden. 

5.2.2.6 Fakultative Gewinnabführungsverträge 

Die Fortführung und der Neuabschluss von Gewinnabführungsverträgen sollten weiterhin möglich 

bleiben, um steuerlich motivierte Konzernumstrukturierungen und gesellschaftsrechtliche Problemati-

ken im Hinblick auf vereinbarte Ausgleichszahlungen zu vermeiden. Gewinnabführungsverträge sind 

allerdings nur im unmittelbaren Verhältnis zwischen dem höherrangigen und dem unmittelbar nach-

rangigen Gruppenmitglied abzuschließen. „Umklammerungs-„ bzw. „Bananennorganschaften“ sind 

ausnahmsweise zulässig, soweit die zwischengeschalteten Gruppenmitglieder keine qualifizierte Betei-

ligungsmehrheit innehaben. 

Somit entfällt das Erfordernis für eine umfassende steuerliche Übergangsregelung. Eine etwaige 

Übergangsregelung wäre somit auf Fälle der bloßen einfachen Stimmrechtsmehrheit sowie im Zu-

sammenhang mit „Umklammerungs-„ bzw. „Bananennorganschaften“ sinnvoll.
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 Aus steuerlicher 

Sicht besteht kein Grund mehr, an den strengen Formalien sowie fixen Ausgleichszahlungen an Min-

derheitsgesellschafter festzuhalten, weil die steuerliche Gruppenbesteuerung auch ohne obligatori-

schen gruppeninternen Ergebnistransfer zulässig ist.  

Gewinnabführungen, Verlustübernahmen sowie an Minderheitsgesellschafter geleistete Ausgleichs-

zahlungen sind wie bisher handels- sowie steuerbilanziell erfolgswirksam zu erfassen. Die steuerliche 

Ergebniszurechnung folgt dem allgemeinen Ermittlungsschema gemäß R 29 KStR, wobei etwaige 

Ausgleichszahlungen außerbilanziell als nichtabziehbare Betriebsausgaben zu qualifizieren sind          
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(§ 4 Abs. 5 Nr. 9 EStG). Die Regelungen des § 16 KStG sollen hingegen entfallen, da das Gruppen-

konten-Modell eine zutreffende Steuerbelastung im Verhältnis zu allen Gesellschaftergruppen sicher-

stellt. Insoweit erfolgt die steuerliche Ergebniszurechnung auch im Falle von fakultativ abgeschlosse-

nen und durchgeführten Gewinnabführungsverträgen vollständig. 

Im Falle eines fakultativ abgeschlossenen Gewinnabführungsvertrags entfallen die Vorschriften zur 

laufenden Verlustzurechnungsbegrenzung, da der Gruppenträger keine Haftungssegmentierung ge-

genüber den Gruppenmitgliedern in Anspruch nehmen kann. Ebenfalls bedarf es regelmäßig keiner 

Steuerumlageverträge. 

Die allgemeinen Rechtsfolgen des Gruppenkonten-Modell gelten auch im Falle abgeschlossener Ge-

winnabführungsverträge, wobei die nachfolgenden Abweichungen im Hinblick auf die Gruppenkonten 

zu beachten sind. 

So ist auf dem Gruppengewinnkonto das laufende Steuerbilanzergebnis der Gruppengesellschaft vor 

Gewinnabführung respektive Verlustausgleichszahlung sowie etwaiger Ausgleichszahlungen zu erfas-

sen.  

Da Verlustausgleichszahlungen Betriebseinnahmen der Gruppengesellschaft darstellen, resultieren sie 

stets in einem Zugang zum Gruppengewinnkonto. Sie sind einseitig durch den Gruppenträger vorzu-

nehmen.  

Da Gewinnabführungen Betriebsausgaben der Gruppengesellschaft darstellen, haben sie stets unter 

vorrangiger Verwendung des positiven Gruppengewinnkontos zu erfolgen. Für darüber hinausgehende 

Gewinnausschüttungen ist stets das Vorgruppengewinnkonto zu verwenden. Um unterjährige Gewinn-

abführungen sowie die phasengleiche Weiterleitung der Gewinnabführung in mehrstufigen Gruppen-

strukturen steuerneutral erfassen zu können, ist die Sonderregelung zum unterjährigen Verrechnungs-

konto zu beachten. 

Da Ausgleichszahlungen Betriebsausgaben der Gruppengesellschaft darstellen, haben sie ebenfalls 

vorrangig unter Verwendung des positiven Gruppengewinnkontos und nachrangig unter Verwendung 

des Vorgruppengewinnkontos zu erfolgen. Im Verhältnis zu gruppeninternen Minderheitsgesellschaf-

tern ist die Verwendung des positiven Gruppengewinnkontos steuerneutral zu erfassen. Im Übrigen 

unterliegt die Ausgleichszahlung einer Ausschüttungsbelastung. 

Die aufwandswirksam zu erfassenden Ausgleichszahlungen sind wie bisher als nichtabziehbare Be-

triebsausgaben außerbilanziell wieder hinzuzurechnen. Nach Wegfall des § 16 KStG stellt die Aus-

gleichszahlung steuerpflichtiges Einkommen des Gruppenträgers und nicht mehr der Gruppengesell-

schaft dar. Insoweit erfolgt die Ergebniszurechnung in Abweichung zum aktuellen Organschaftsre-

gime auch bei Existenz von Minderheitsgesellschaftern vollständig. Die vollständige Ergebniszurech-

nung bedingt, dass die Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter zwingend durch die Gruppen-

gesellschaft selbst und nicht durch den Gruppenträger vorzunehmen ist.  

Die Vornahme der Ausgleichzahlung durch den Gruppenträger ist abzulehnen, da der verdoppelte 

Ergebnistransfer i.S.d. vollständigen Gewinnabführung an den Gruppenträger und der Weiterleitung 

der Ausgleichszahlung an gruppenexterne Minderheitsgesellschafter zu Verwerfungen im Hinblick auf 

die Eliminierung von gruppeninternen Beteiligungserfolgen resultiert. So wären doppelte Belastungen 

im Hinblick auf ein verwendetes Vorgruppengewinnkonto der Gruppengesellschaft festzustellen, da 

sowohl die vollständige Gewinnabführung an den Gruppenträger als auch die „Weiterleitung“ der 

Ausgleichszahlung an die Minderheitsgesellschafter einer Ausschüttungsbelastung unterliegen wür-

den. Im Verhältnis zu einkommensteuerpflichtigen Gruppenträgern sind die durch die Gruppengesell-
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schaft vorzunehmenden und auf gruppenexterne Minderheitsgesellschafter entfallenden Ausgleichs-

zahlungen als laufender Beteiligungsaufwand zu erfassen, da ihm in dieser Höhe das steuerlich zuge-

rechnete und der Einkommensteuerbelastung unterworfene Einkommen der Gruppengesellschaft nicht 

zusteht. 

Die Regelungen zu vororganschaftlich und organschaftlich verursachten Mehr- und Minderabführun-

gen entfallen ersatzlos. Dafür unterliegen handelsrechtliche Mehrabführungen regelmäßig einer Aus-

schüttungsbelastung, da sie regelmäßig unter Verwendung des Vorgruppengewinnkontos erfolgen. 

Handelsrechtliche Minderabführungen resultieren hingegen in einem positiven Saldo des Gruppenge-

winnkontos, welches nach den allgemeinen Regelungen des Gruppenkonten-Modells für einen steuer-

neutralen Gewinntransfer verwendet werden kann oder vom Veräußerungsergebnis des Gruppenträ-

gers abzuziehen ist. Da die steuerbilanziellen Mehr- und Minderabführungen werden auf dem Grup-

pengewinnkonto abgebildet werden, bedarf es keiner Anpassung des steuerlichen Einlagekontos der 

Gruppengesellschaft gemäß § 27 Abs. 6 KStG. Insoweit können Vermögensverschiebungen im Ver-

hältnis zu gruppenexternen Minderheitsgesellschaftern vermieden werden. 

Ebenfalls bedarf es keiner Sonderregelung zum Gruppeneinlagekonto, da etwaige handelsrechtliche 

Mehrabführungen ebenfalls eine Betriebsausgabe der Gruppengesellschaft darstellen und somit das 

Gruppeneinlagekonto der Gruppengesellschaft nicht tangieren. Zudem sind die vom Gruppenträger 

vorgenommenen Verlustausgleichszahlungen als Betriebsausgaben der Gruppengesellschaft zu erfas-

sen, so dass sie das steuerliche Einlagekonto der Gruppengesellschaft nicht tangieren. 

Im Zeitpunkt der Beendigung der Gruppenbesteuerung ist das Gruppengewinnkonto tendenziell aus-

geglichen. Ein verbliebenes positives Gruppengewinnkonto korrespondiert mit handelsrechtlichen 

Minderabführungen, während ein verbliebenes negatives Gruppengewinnkonto handelsrechtliche 

Mehrabführungen widerspiegelt. Die entsprechenden Salden sind auf Ebene der Gruppengesellschaft 

regulär fortzuführen. 

Als Resultat ist festzuhalten, dass wahlweise abgeschlossene und durchgeführte Gewinnabführungs-

verträge in das Gruppenkonten-Modell integriert werden können. Insoweit können steuerlich motivier-

te Konzernumstrukturierungen sowie mit den Ausgleichszahlungen sowie Übergangsregelungen zu-

sammenhängenden Problematiken vermieden werden. Die fakultative Fortführung von Gewinnabfüh-

rungsverträgen ist zudem mit gewissen Erleichterungen verbunden, da die Vorschriften zur Verlustzu-

rechnungsbegrenzung, zu Steuerumlageverträgen sowie des Sonderausweises auf dem Gruppeneinla-

gekonto nicht greifen. 

Beispiel 22 (GKM): Fakultative Gewinnabführungsverträge 

Sachverhalt: 

Der Gruppenträger (GT) ist Alleingesellschafter der Gruppengesellschaft (GG). Die Anschaffungskosten von GT 

aus der Beteiligung an GG betragen 100. Das Steuerbilanzkapital von GG beträgt zu Beginn der Gruppenbe-

steuerung 100 und entspricht dem Nennkapital.  

Zwischen GT und GG wurde ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen welcher auch durchgeführt wird. In der 

Gruppenphase erzielt GG einen Jahresüberschuss vor Gewinnabführung von 100, welcher sowohl dem zuzu-

rechnenden Steuerbilanzergebnis als auch dem zu versteuernden Einkommen entspricht. GG führt ihren Gewinn 

vollständig und phasengleich an GT ab. Anschließend soll die Gruppenbesteuerung beendet und die Beteiligung 

an GG veräußert werden.  

GT kann ein Einkommen- (Alt. 1) oder Körperschaftsteuersubjekt sein (Alt. 2), dessen Grenzsteuerbelastung 

entsprechend 45% bzw. 30% betragen soll. Die Grenzsteuerbelastung von GG soll 30% betragen. 
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Aus Vereinfachungsgründen sollen etwaige Verlustvorträge als erstattet gelten und auf die Vornahme von Steu-

erumlagen verzichtet werden. 

Rechtsfolgen: 

Höhe St Höhe St VGGK GGK VGEL GEL

Alt. 1 100 100 0 45 0 0 0 0 0 0 45

Alt. 2 100 100 0 30 0 0 0 0 0 0 30

GT

ausschüttbarer 

Gewinn

GG

∑ St
VEGA Einlagekonto

EZR lfd. St

 

Die Ergebniszurechnung (EZR) an GT beträgt unabhängig von der Gewinnabführung 100 und resultiert in einer 

zutreffenden laufenden Steuerbelastung i.H.v. 45 (Alt. 1) bzw. 30 (Alt. 2).  

Für die phasengleiche Gewinnabführung ist das unterjährige Verrechnungskonto zu verwenden. 

Die Gewinnabführung erfolgt zunächst steuerneutral unter Verwendung des Vorgruppengewinnkontos (VGGK), 

welches als Zugang zum Verrechnungskonto zu erfassen ist. Das zum Ende des Wirtschaftsjahres fortgeführte 

Gruppengewinnkonto (GGK) weist einen positiven Saldo von 100 aus. Das Verrechnungskonto ist zu diesem 

Zeitpunkt steuerneutral aufzulösen, wobei der positive Saldo des fortgeführten GGK auf das VGGK umzubuchen 

ist. 

Am Ende des Wirtschaftsjahres sind folglich das Verrechnungskonto sowie das VGGK und GGK ausgeglichen. 

Das handels- und steuerbilanzielle sowie das zu versteuernde Veräußerungsergebnis (VE) von GT beträgt je-

weils 0. 

Resultat: 

Das Gruppenkonten-Modell resultiert auch im Falle von wahlweise abgeschlossenen und durchgeführten Ge-

winnabführungsverträgen in einer zutreffenden Steuerbelastung von einkommen- und körperschaftsteuerpflichti-

gen Gruppenträgern. 

Abwandlung 1: An GG sind gruppenexterne Minderheitsgesellschafter zu 25% beteiligt 

Höhe St Höhe St Höhe St VGGK GGK VGEL GEL

Alt. 1 100 75 0 25 -6,8 45 0 0 0 0 0 0 38,3

Alt. 2 100 75 0 0 0,0 30 0 0 0 0 0 0 30,0

GT

ausschüttbarer 

Gewinn

GG

∑ St
VEGA Einlagekonto

EZR lfd. St
fiktive BA

 

Die Ergebniszurechnung (EZR) an GT beträgt unabhängig von der Beteiligung von gruppenexternen Minder-

heitsgesellschaftern (MiG) 100 und resultiert in einer zutreffenden laufenden Steuerbelastung i.H.v. 45 (Alt. 1) 

bzw. 30 (Alt. 2).  

Das zum Ende des Wirtschaftsjahres fortgeführte Gruppengewinnkonto von GG (GGK) weist einen positiven 

Saldo von 100 aus und ist einheitlich für die Gewinnabführung an GT i.H.v. 75 und die Ausgleichszahlung an 

MiG i.H.v. 25 zu verwenden, so dass die Vorschriften des §§ 27 ff. KStG eingehalten werden. Das GGK von GG 

ist nach erfolgter Gewinnabführung und Ausgleichszahlung ausgeglichen. 

Das handels- und Veräußerungsergebnis (VE) beträgt 0. Da das GGK ausgeglichen ist, bedarf es keiner zusätz-

lichen außerbilanziellen Korrektur. 
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Im Verhältnis zum einkommensteuerpflichtigen Gruppenträger greift die Sondervorschrift, wonach die an MiG 

vorgenommene Ausgleichszahlung als Beteiligungsaufwand (fiktive BA) zu erfassen ist. Die Steuerentlastung 

beträgt 6,8 und korrespondiert mit der Steuerbelastung der MiG. Auf diese Weise wird eine zutreffende Steuer-

belastung hergestellt, ohne dass es der Vorschrift des § 16 KStG bedarf. 

Im Verhältnis zu körperschaftsteuerpflichtigen Gruppenträgern greift die Sondervorschrift nicht, da die an MiG 

vorgenommene Gewinnausschüttung der zutreffenden Vorbelastung mit Körperschaft- und Gewerbesteuer unter-

legen hat. 

Auf diese Weise wird die Vermögensposition von Minderheitsgesellschaftern nicht tangiert.  

Resultat:  

Das Gruppenkonten-Modell resultiert auch bei Beteiligung von gruppenexternen Minderheitsgesellschaftern in 

einer zutreffenden Steuerbelastung.  

Abwandlung 2: An GG sind gruppeninterne Minderheitsgesellschafter zu 25% beteiligt 

Höhe St Höhe St Höhe St VGGK GGK VGEL GEL

Alt. 1 100 75 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 45,0

Alt. 2 100 75 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30,0

GT

ausschüttbarer 

Gewinn

GG

∑ St
VEGA Einlagekonto

EZR lfd. St
fiktive BA

 

Abweichend zur vorherigen Abwandlung bedarf es keiner Erfassung von fiktiven BA auf Ebene von einkommen-

steuerpflichtigen Gruppenträgern. 

Dies resultiert aus dem Umstand, dass die an gruppeninterne MiG vorgenommene Ausgleichszahlung steuer-

neutral erfolgt und daher steuerneutral an GT weitergeleitet werden kann. 

Resultat:  

Das Gruppenkonten-Modell resultiert auch bei Beteiligung von gruppeninternen Minderheitsgesellschaftern in 

einer zutreffenden Steuerbelastung. 

Abwandlung 3: GG erzielt einen Verlust von 100; GT gleicht den Verlust erfolgswirksam aus 

Höhe St Höhe St VGGK GGK VGEL GEL

Alt. 1 -100 100 0 -45 0 0 0 0 0 0 -45,0

Alt. 2 -100 100 0 -30 0 0 0 0 0 0 -30,0

GT

ausschüttbarer 

Gewinn

GG

∑ St
VEVAZ Einlagekonto

EZR lfd. St

 

Die Verlustzurechnung (EZR) an GT beträgt unabhängig von der Verlustausgleichszahlung (VAZ) von GT 100 

und resultiert in einer zutreffenden laufenden Steuerentlastung i.H.v. 45 (Alt. 1) bzw. 30 (Alt. 2).  

Das zum Ende des Wirtschaftsjahres fortgeführte Gruppengewinnkonto von GG (GGK) weist einen negativen 

Saldo von 100 aus und ist durch die einseitige VAZ von GT um 100 zu erhöhen, so dass die Vorschriften der     

§§ 27 ff. KStG eingehalten werden. Das GGK von GG ist nach erfolgter VAZ ausgeglichen. 

Das handels- und steuerbilanzielle sowie zu versteuernde Veräußerungsergebnis (VE) von GT beträgt 0.  
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Resultat: 

Das Gruppenkonten-Modell resultiert auch im Verlustfall in einer zutreffenden Steuerbelastung. 

5.2.2.7 Mehrstufige steuerliche Gruppen 

Die Rechtsfolgen des Gruppenkonten-Modells in mehrstufigen Gruppenstrukturen wurden bereits 

laufend erörtert. An dieser Stelle soll eine kurze Zusammenfassung erfolgen. 

So vermeidet die außerbilanzielle Erfassung von Gruppengewinnkonten, dass die von nachrangigen 

Gruppengesellschaften erzielten Gruppenergebnisse auf den Gruppengewinnkonten von höherrangigen 

Gruppenmitgliedern zu spiegeln sind. Insoweit wird die allgemeine Verwendungsreihenfolge der §§ 

27 ff. KStG auf jeder Beteiligungsstufe eingehalten. Die Gruppenergebnisse der nachrangigen Grup-

pengesellschaften tangieren das Gruppenergebnis von höherrangigen Gruppengesellschaftern erst 

dann, wenn die damit zusammenhängenden Beteiligungserfolge steuerbilanziell realisiert werden.  

Auf diese wird sichergestellt, dass die rein steuerliche mittelbare Gewinnzurechnung keinen steuer-

neutralen Transfer von Altrücklagen eines höherrangigen Gruppenmitglieds ermöglicht. Ebenfalls 

verhindert eine rein steuerliche mittelbare Verlustzurechnung keinen steuerneutralen Transfer von 

Gruppengewinnen eines höherrangigen Gruppenmitglieds. Dieses Vorgehen gewährleistet die Organi-

sationsformneutralität, weil die Gruppenergebnisse eines Gruppenmitglieds den Transfer der Grup-

penergebnisse eines anderen Gruppenmitglieds nicht tangieren. Vielmehr werden die Gruppenergeb-

nisse eines nachrangigen Gruppenmitglieds erst dann berücksichtigt, soweit sie vom höherrangigen 

Gruppenmitglied handels- und steuerbilanziell realisiert werden. Die Gruppenkonten folgen somit 

nicht der steuerlichen Ergebniszurechnung sondern dem tatsächlich realisierten Gruppenergebnis. 

Ebenfalls wird eine einmalige Ausschüttungsbelastung von gruppenexternen Beteiligungserfolgen 

sichergestellt. Denn soweit ein nachrangiges Gruppenmitglied einen gruppenexternen Beteiligungser-

folg vereinnahmt, stellt die Bruttomethode die zutreffende Ausschüttungsbelastung auf Ebene des 

ultimativen Gruppenträgers sicher. Da der gruppenexterne Beteiligungsgewinn auf dem Gruppenge-

winnkonto des nachrangigen Gruppenmitglieds zu erfassen ist, erfolgt seine Weiterleitung steuerneut-

ral unter Verwendung des Gruppengewinnkontos und unterliegt folglich keiner zusätzlichen Ausschüt-

tungsbelastung. Gruppenexterne Beteiligungsaufwendungen mindern hingegen das Gruppengewinn-

konto, so dass eine künftige Veräußerung der Beteiligung an dem nachrangigen Gruppenmitglied nicht 

in einem zusätzlichen Beteiligungsaufwand auf Ebene der höherrangigen Gruppenmitglieder resultiert.  

Ebenfalls werden auf nachrangigen Beteiligungsebenen thesaurierte Gruppengewinne sowie erzielte 

Gruppenverluste bei Beendigung der Gruppenbesteuerung im Rahmen der Gruppenkonten fortgeführt. 

Ein künftiges Veräußerungsergebnis wird zutreffender Weise um die Gruppenergebnisse sowie etwai-

ge Sonderausweise des Gruppeneinlagekontos und des Beteiligungsbuchwerts eliminiert und zwar 

unabhängig davon, ob das Veräußerungsergebnis in das Gruppenergebnis einfließt oder erst nach Be-

endigung der Gruppenbesteuerung realisiert wird. Im erstgenannten Fall bedarf es keiner Korrekturen, 

da das Veräußerungsergebnis auf dem Gruppengewinnkonto des veräußernden Gruppenmitglieds bzw. 

unmittelbar auf Ebene des ultimativen Gruppenträgers realisiert wird, wobei mittelbare Salden und 

Sonderausweise beteiligungsproportional zu berücksichtigen sind. Soweit das Veräußerungsergebnis 

außerhalb der Gruppenphase realisiert wird, sind die auf nachrangigen Beteiligungsebenen entfallen-

den Gruppenkonten auf Ebene des höherrangigen Gruppenmitglieds zu spiegeln, so dass die wegfal-

lende Anwendung der Bruttomethode imitiert wird. 

Die steuerneutrale unterjährige Gewinnausschüttung sowie die phasengleiche Weiterleitung von 

Gruppengewinnen werden durch das unterjährige Verrechnungskonto sichergestellt.  
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5.2.2.8 Minderheitsgesellschafter 

Einleitend sei darauf hinzuweisen, dass die Bedeutung von Minderheitsbeteiligungen im Konzernkreis 

in der Vergangenheit zugenommen hat und mit Wegfall der Voraussetzung zum Abschluss und 

Durchführung des Gewinnabführungsvertrags weiterhin steigen dürfte.
198

 

Die einheitliche Verwendung der Gruppenkonten durch alle Gesellschaftergruppen ermöglicht eine 

zutreffende Gesamtsteuerbelastung von gruppeninternen und gruppenexternen Gesellschaftern, ohne 

Vermögensverschiebungen zwischen beiden Gesellschaftergruppen zu verursachen.  

So können gruppeninterne Beteiligungserfolge im Verhältnis zu gruppeninternen Minderheitsgesell-

schaftern steuerneutral transferiert werden, da die Verwendung eines positiven Gruppengewinnkontos 

sowie eines Sonderausweises des Gruppeneinlagekontos für alle gruppeninternen Gesellschafter keine 

Ausschüttungsbelastung bewirkt. Für gruppenexterne Minderheitsgesellschafter ist hingegen eine zu-

treffende Ausschüttungsbelastung herzustellen, weil die Gruppenkonten für sie keine steuerliche Rele-

vanz haben.  

Soweit die Gruppengewinnkonten auf gruppenexterne Minderheitsgesellschafter entfallen ist im Ver-

hältnis zu einkommensteuerpflichtigen Gruppenträgern ein außerbilanzieller Umkehreffekt zu erfas-

sen, um dauerhafte Steuermehr- und Steuerminderbelastungen des Gruppenträgers zu vermeiden. Auf 

diese Weise bedarf es der Regelungen des § 16 KStG nicht, weshalb die steuerliche Ergebniszurech-

nung sowohl im Verhältnis zu einkommensteuerpflichtigen als auch zu körperschaftsteuerpflichtigen 

Gruppenträgern vollständig erfolgen kann. 

5.2.3 Vergleich mit Organschaftsregelungen 

Die Rechtsfolgen des Gruppenkonten- und des Organschafts-Modells sind überwiegend deckungs-

gleich, wobei das Gruppenkonten-Modell auf den obligatorischen Abschluss und Durchführung des 

Gewinnabführungsvertrags verzichtet und durch einen Gruppenantrag, eine qualifizierte Mindestbetei-

ligungsquote am Kapital und den Stimmrechten sowie den Abschluss von Steuerumlageverträgen er-

setzt. 

Der nunmehr freiwillige Ergebnistransfer wird für steuerliche Zwecke neutralisiert, so dass die von 

einer Gruppengesellschaft erzielten Gruppengewinne keiner Ausschüttungsbelastung unterliegen und 

im Rahmen einer künftigen Veräußerung der Beteiligung an der Gruppengesellschaft enthaltene the-

saurierte Gruppengewinne und Gruppenverluste durch eine außerbilanzielle Gegenkorrektur eliminiert 

werden. 

Die Trennung von Vorgruppen- und Gruppenkonten ersetzt die Vorschriften zu vororganschaftlich 

und organschaftlich verursachten Mehr- und Minderabführungen. Im Gruppenkonten-Modell wird 

abweichend zu den organschaftlichen Vorschriften eine steuerneutrale Saldierung von ausgeschütteten 

„Altrücklagen“ mit handelsrechtlichen Minderausschüttungen aus der Gruppenphase zugelassen. An-

dererseits werden handelsrechtliche Mehrausschüttungen unabhängig von ihrer Verursachung in der 

Vorgruppen- oder Gruppenphase einer Ausschüttungsbelastung unterworfen, so dass die im Rahmend 

er Organschaft vorgesehene Stundungswirkung entfällt.  
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 Vgl. Bachem, Besteuerung (1996), 93; Grotherr, Modelle 1994, 36; Pellens/Sellhorn, DB 2003, 401; Prüschenk, 

Konzern 2004, 5. 
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Im Gruppenkonten-Modell entfallen die Regelungen des § 16 KStG, so dass die Gruppengesellschaft 

etwaige auf Minderheitsgesellschafter entfallende Ergebnisanteile (Ausgleichszahlungen) nicht zu 

selbst versteuern braucht. Insoweit erfolgt die steuerliche Ergebniszurechnung an den Gruppenträger 

im Gruppenkonten-Modell abweichend vollständig. Soweit an der Gruppengesellschaft gruppeninter-

ne Minderheitsgesellschafter beteiligt sind, erfolgt der an sie transferierte Gruppengewinn regelmäßig 

steuerneutral unter anteiliger Verwendung des positiven Gruppengewinnkontos. Soweit an der Grup-

pengesellschaft gruppenexterne Minderheitsgesellschafter beteiligt sind, vereinnahmen diese in Höhe 

des anteilig verwendeten Gruppengewinnkontos Kapitaleinkünfte, welcher einer Ausschüttungsbelas-

tung unterliegen. Im Verhältnis zu einkommensteuerpflichtigen Gruppenträgern erfolgt in dieser Höhe 

eine außerbilanzielle Gegenkorrektur.  

Auf diese Weise können Vermögensverschiebungen zwischen gruppeninternen und gruppenexternen 

Gesellschaftern vermieden werden. Insbesondere können gruppenexterne Gesellschafter auch anteilige 

Einlagen vornehmen, ohne dass das steuerliche Einlagekonto der Gruppengesellschaft einseitig für den 

Gewinntransfer an gruppeninterne oder gruppenexterne Gesellschafter zu verwenden ist. Somit treten 

keine Vermögensverschiebungen zwischen beiden Gesellschaftergruppen ein. 

Im Gruppenkonten-Modell wird die Verknüpfung zwischen steuerlicher Verlustzurechnung und wirt-

schaftlicher Verlusttragung durch Sondervorschriften sichergestellt, wobei sie den Gruppenmitglie-

dern eine höchstmögliche Flexibilität gewährt. In zweistufigen Gruppenstrukturen wird die Verknüp-

fung dadurch sichergestellt, dass die Gruppenbesteuerung auf die „aktive“ Phase der Gruppengesell-

schaft begrenzt wird. In mehrstufigen Gruppenstrukturen greifen zudem die Vorschriften zur laufen-

den Verlustzurechnungsbegrenzung, um mögliche Missbrauchsfälle einzudämmen. Insoweit bedarf es 

im Gruppenkonten-Modell keines vollständigen Verlustausgleichs. 

Bei Beendigung der Gruppenbesteuerung werden die Gruppenkonten sowie etwaige Sonderausweise 

analog zu den Regelungen des § 27 Abs. 6 KStG fortgeführt, welche jeweils nur gruppenintern steuer-

liche Relevanz entfalten. Da das steuerliche Einlagekonto der ausgeschiedenen Gruppengesellschaft 

nicht um Gruppenergebnisse respektive handelsrechtliche Mehr- und Minderausschüttungen anzupas-

sen ist, können die damit zusammenhängenden systemimmanenten Vermögensverschiebungen der 

Organschaft vermieden werden. 

Das Gruppenkonten-Modell imitiert folglich die Rechtsfolgen der Organschaft, ohne dass ein obligato-

rischer Abschluss und Durchführung eines Gewinnabführungsvertrags erforderlich ist. Die zutreffend 

ermittelten Steuerbelastungen des Gruppenkonten-Modell korrespondieren tendenziell mit denjenigen 

der Organschaftsregelung, weshalb das Gruppenkonten-Modell als steueraufkommensneutral einzustu-

fen ist. Temporäre Abweichungen sind im Hinblick auf die steuerliche Erfassung von Mehr- und Min-

derabführungen sowie Minderheitsgesellschaftern zu erblicken. 



204 
 

  

5.3 Grenzüberschreitende Gruppenbesteuerung 

5.3.1 Rein nationale Gruppenbesteuerung 

In Abschnitt 2.3 wurden die gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben an Gruppenbesteuerungs-Modelle 

erörtert. Insbesondere wurde festgestellt, dass verdeckte Diskriminierungen genauso wie offene Dis-

kriminierungen die Niederlassungsfreiheit behindern können und somit insbesondere nicht als 

„Schutzwall“ gegen den gemeinschaftsrechtlich gebotenen Verlustimport sowie die steuerliche Elimi-

nierung von gruppeninternen Beteiligungserfolgen fungieren können.
199

  

Soweit das Gruppenkonten-Modell auf gebietsansässige Gruppenmitglieder begrenzt werden sollte, 

würde der nur im Verhältnis zu gebietsansässigen Gruppenmitglieder zulässige Gruppenantrag als 

verdeckte Diskriminierung zu qualifizieren sein. Dieser könnte folglich weder den gemeinschaftsrecht-

lichen Import von finalen Auslandsverlusten noch den steuerneutralen grenzüberschreitenden Gewinn-

transfer verhindern. 

In diesem Fall ist das Gruppenkonten-Modell mit den folgenden Implikationen im Hinblick auf das 

Steueraufkommen des inländischen Fiskus verbunden. 

Der Import von finalen Auslandsverlusten ist wie in Abschnitt 2.3.3.3 ausgeführt auf das Minimum 

aus den nach in- und ausländischen Rechtsvorschriften ermittelten finalen Auslandsverlusten respekti-

ve den im Ausland festgestellten (Zins- und) Verlustvortrag zu begrenzen. Auf den so ermittelten und 

finalen Auslandsverlust ist zusätzlich der Multiplikator anzuwenden, um die Ausnutzung von Steuer-

satzdifferenzen und somit die Gefahr von Steuerumgehungen zu unterbinden. Der Multiplikator stellt 

das Minimum aus 1 und dem Quotienten [ausländischer Steuersatz / inländischer Steuersatz] dar. 

Des Weitern kann der Verlustimport gemeinschaftskonform auf die erste Beteiligungsstufe begrenzt 

werden, ohne Auslandsverluste von gebietsfremden Enkel- oder Schwestergesellschaften zu berück-

sichtigen, da das nationale Gruppenkonten-Modell eine stufenweise steuerliche Ergebniszurechnung 

vorsieht. Gegebenenfalls wären mittelbare finale Auslandsverluste (nachrangig) zu berücksichtigen, 

soweit die zwischengeschalteten Tochtergesellschaften keine (qualifizierte) Mehrheit an der gebiets-

fremden Enkelgesellschaft innehaben und im vergleichbaren Inlandssachverhalt eine mittelbare Ver-

lustzurechnung zulässig wäre.  

Der Betriebsstätten-Vorbehalt für Gruppenträger eliminiert zudem ein verbleibendes Restrisiko eines 

Verlustimports im Verhältnis zu gebietsfremden Muttergesellschaften, so dass die Reihenfolgenprob-

lematiken insgesamt minimiert werden können.  

Darüber hinaus sind die nationalen Vorschriften zur Verlustzurechnungsbegrenzung zu beachten, so 

dass keine aus der Insolvenz- oder Liquiditätsphase stammenden Auslandsverluste zu importieren 

sind. Darüber hinaus sind die nationalen laufenden Verlustzurechnungsbegrenzungen in mehrstufigen 

Gruppenstrukturen zu beachten, die eine Minderung des Verlustimports begründen können. 
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Die BMF-Facharbeitsgruppe spricht im Hinblick auf den Ersatz des Gewinnabführungsvertrags durch einen 
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Insoweit ist festzuhalten, dass der gemeinschaftsrechtlich gebotene Verlustimport im Gruppenkonten-

Modell auf ein Minimum begrenzt werden kann. Damit entfällt das Risiko eines überhöhten Verlus-

timports.
200

 

Nachfolgend sind die Implikationen des nationalen Gruppenkonten-Modells auf die gebotene Freistel-

lung des grenzüberschreitenden Gewinntransfers zu erörtern. 

So sieht das Gruppenkonten-Modell einen steuerneutralen gruppeninternen Gewinntransfer innerhalb 

des gebietsansässigen Konzernteils vor. Dieser müsste folglich auch im Verhältnis zu gebietsfremden 

Tochtergesellschafter gewährt werden, soweit die laufende Ausschüttungsbelastung einen dauerhaften 

Charakter entfaltet. Da der gruppeninterne Gewinntransfer nur stufenweise zulässig ist, umfasst das 

gemeinschaftsrechtliche Gebot ausschließlich den Gewinntransfer im Verhältnis zu gebietsfremden 

Tochtergesellschaften. Ebenfalls ist der auf gruppenexterne Minderheitsgesellschafter entfallende Ge-

winn der gebietsfremden Tochtergesellschaft nicht zu berücksichtigen, da dieser im inländischen Kon-

zernkreis ebenfalls einer Ausschüttungsbelastung unterliegt. Soweit die Sondervorschrift im Verhält-

nis zu einkommensteuerpflichtigen Gruppenträgern auch im Verhältnis zu den gebietsfremden Toch-

tergesellschaften anzuwenden sein sollte, wäre in Höhe der auf gruppenexterne Minderheitsgesell-

schafter entfallenden Gewinne ein Beteiligungsaufwand und in Höhe der entsprechenden Verluste ein 

Beteiligungsertrag auf Ebene des gebietsansässigen Gruppenträgers zu erfassen. Im Regelfall kann 

jedoch eine dauerhafte Steuermehr- oder Steuerminderbelastung im Verhältnis zu einkommensteuer-

pflichtigen Gruppenträgern auftreten, da die Auslandsergebnisse der gebietsfremden Tochtergesell-

schaft dem gebietsansässigen Gruppenträger steuerlich nicht zuzurechnen sind, während damit zu-

sammenhängende Beteiligungserfolge für steuerliche Zwecke zu eliminieren sind. 

Insgesamt ist zu konstatieren, dass die nationale Ausgestaltung des Gruppenkonten-Modells die mit 

dem gemeinschaftsrechtlich gebotenen Verlustimport sowie steuerneutralen grenzüberschreitenden 

Gewinntransfer zusammenhängenden Steuerausfälle des inländischen Fiskus zu minimieren vermag. 

Dennoch kann das Risiko der Entstehung von „weißen“ Einkünften im Verhältnis zu einkommensteu-

erpflichtigen Gruppenträgern nicht beseitigt werden. Darüber hinaus kann der inländische Fiskus keine 

Gegenfinanzierung erreichen, da ihm die nationale Gruppenbesteuerung keine Besteuerungsbefugnisse 

an den Auslandsgewinnen einräumt. Insoweit resultieren die gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben in 

dauerhaften Steuerausfällen des inländischen Fiskus. 

5.3.2 Echte grenzüberschreitende Gruppenbesteuerung 

5.3.2.1 Allgemeines  

Die „echte“ grenzüberschreitende Gruppenbesteuerung umfasst neben gebietsansässigen auch die im 

übrigen EU-EWR-Raum ansässigen Gruppengesellschaften, soweit sie zur grenzüberschreitenden 

Gruppenbesteuerung optieren. Der grenzüberschreitende Gruppenantrag ist mit einem Verzicht auf die 

die Anwendung der Freistellungsmethode zu verbinden, weshalb dem inländischen Fiskus erstmalig 

Besteuerungsrechte an den Auslandsgewinnen gewährt werden. Um eine Doppelbesteuerung der Aus-

landsgewinne zu vermeiden, sind die ausländischen Steuern auf die inländische Steuerbelastung anzu-

rechnen. 

Die grenzüberschreitende Gruppenbesteuerung kann in vielerlei Hinsicht zur Gegenfinanzierung der 

gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben beitragen, ohne dass dauerhafte Steuerausfälle des inländischen 

                                                           
 

200 
Zum bestehenden Risiko vgl. Sedemund/Sterner, DStZ 2006, 34. 



206 
 

  

Fiskus drohen.
201

 Dabei kommt der technischen Ausgestaltung der grenzüberschreitenden Gruppenbe-

steuerung eine entscheidende Rolle zu. 

Im Allgemeinen resultiert die laufende grenzüberschreitende steuerliche Verlustzurechnung an den 

gebietsansässigen Gruppenträger in keinen dauerhaften Steuerausfällen, da sie anstelle des aperiodi-

schen Verlustimports tritt. Etwaige mit der laufenden Berücksichtigung von Auslandsverlusten ver-

bundene temporäre Steuerausfälle des inländischen Fiskus, werden regelmäßig durch die laufende 

grenzüberschreitende Gewinnzurechnung unter Anrechnung der ausländischen Steuern überkompen-

siert. Die temporären sowie regelmäßig auch dauerhaften Steuermehreinnahmen des inländischen Fis-

kus entsprechen dem Unterschiedsbetrag zwischen den auf das inländische Steuerniveau hochge-

schleusten Auslandsgewinnen und der geringeren Anrechnung ausländischer Steuern.  

Da die grenzüberschreitende Gruppenbesteuerung eine Hochschleusung der Auslandsgewinne auf das 

inländische Steuerniveau bewirkt, dürfte der grenzüberschreitend tätige Konzern in bestimmten Kons-

tellationen von der Begründung einer grenzüberschreitenden Gruppenbesteuerung Abstand nehmen. 

Der inländische Fiskus kann in diesem Fall die Außergruppenverluste gemeinschaftskonform vom 

Verlustimport ausschließen, weil im analogen Inlandsfall ein gruppeninterner Verlustausgleich eben-

falls nicht zulässig ist. Somit ermöglicht die grenzüberschreitende Gruppenbesteuerung sowohl eine 

persönliche, sachliche als auch zeitliche Begrenzung des Verlustimports. 

Ebenfalls kann die drohende Entstehung von „weißen“ Einkünften im Falle des steuerneutralen grenz-

überschreitenden Gewinntransfers an einkommensteuerpflichtige Gruppenträger beseitigt werden, da 

die transferierten grenzüberschreitenden Beteiligungserträge aufgrund der vorherigen steuerlichen 

Gewinnzurechnung bereits der höheren Einkommensteuerbelastung unterlegen haben. Im Verhältnis 

zu körperschaftsteuerpflichtigen Gruppenträgern korrespondiert der steuerneutrale grenzüberschrei-

tende Gewinntransfer mit einer etwaigen Hochschleusung der Auslandsgewinne auf die höhere inlän-

dische Steuerbelastung für Kapitalgesellschaften. 

Die größte Herausforderung der grenzüberschreitenden Gruppenbesteuerung stellt die gemeinschafts-

konforme Anrechnung von ausländischen Steuern dar.
202

 Das grenzüberschreitende Gruppenkonten-

Modell sieht hierfür einen dreistufigen Ansatz vor, welcher neben der laufenden Steueranrechnung, 

den Vortrag von Steueranrechnungsüberhängen sowie eine Schlussberechnung beinhaltet. Dabei stel-

len systemimmanente Begrenzungen sicher, dass die Steueranrechnung weder die laufende Steuerbe-

lastung des Gruppenträgers noch die „fiktive“ Steuerbelastung einer gebietsansässigen Kapitalgesell-

schaft übersteigt.
203

 

Im Ergebnis können mit Hilfe der echten grenzüberschreitenden Gruppenbesteuerung bestehende ge-

meinschaftsrechtliche Risiken beseitigt und eine Gegenfinanzierung sichergestellt werden.
204

 Zudem 

erhöht eine optionale grenzüberschreitende Gruppenbesteuerung die Standortattraktivität, weil sie 

sowohl einen grenzüberschreitenden Verlustausgleich als auch einen steuerneutralen grenzüberschrei-

tenden Gewinntransfer ermöglicht. Des Weiteren lösen grenzüberschreitende gruppeninternen Finan-
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zierungen keine Anwendung der Zinsschrankenregelung hervor, so dass steuerliche Doppelbelastun-

gen im In- und Ausland reduziert werden. Der Preis für die grenzüberschreitende Gruppenbesteuerung 

stellt die Hochschleusung des grenzüberschreitenden Gruppeneinkommens auf das inländische Steu-

erniveau dar, welcher die Ausnutzung des Steuersatzgefälles verhindert. 

Die Technik der laufenden und aperiodischen grenzüberschreitenden Gruppenbesteuerung wird nach-

folgend erörtert. 

5.3.2.2 Voraussetzungen 

5.3.2.2.1 Ansässigkeitsvoraussetzungen 

Für den Gruppenträger gelten dieselben Ansässigkeitsvoraussetzungen wie für die nationale Ausge-

staltung des Gruppenkonten-Modells nicht. Hingegen ist der Gruppenkreis um die nachfolgenden 

Gruppengesellschaften zu erweitern. 

Als Gruppengesellschaften sind zusätzlich unmittelbare im EU-/EWR-Raum ansässige Tochterkapi-

talgesellschaften ohne Sitz und Ort der Geschäftsleitung im Inland zu erfassen. Die stufenübersprin-

gende mittelbare Einbindung von im EU-/EWR-Raum ansässigen Enkelgesellschaften scheidet in 

Übereinstimmung mit der nationalen Ausgestaltung des Gruppenkonten-Modells regelmäßig aus. 

Im EU-/EWR-Raum ansässige Enkelgesellschaften sind in den folgenden drei Ausnahmefällen in die 

grenzüberschreitende Gruppenbesteuerung einzubinden, soweit die sie und die zwischengeschalteten 

Gruppenmitglieder die übrigen Voraussetzungen der grenzüberschreitenden Gruppenbesteuerung er-

füllen. 

Zum einen ist eine mittelbare Gruppenbesteuerung zwischen einer gebietsansässigen Muttergesell-

schaft und einer gebietsansässigen Enkelgesellschaft zulässig, wenn die unmittelbare und in die grenz-

überschreitende Gruppenbesteuerung eingebundene Tochtergesellschaft im EU-/EWR-Raum ansässig 

ist und die Vorschriften des anderen Mitgliedstaates eine Einbindung der gebietsansässigen Enkelge-

sellschaft in die ausländische Gruppenbesteuerung nicht zulassen.
205

 Denn im entsprechenden nationa-

len Vergleichspaar, d.h. sofern die unmittelbare Tochtergesellschaft im Inland ansässig wäre, hätte 

eine durchgängige mehrstufige Gruppenbesteuerung begründet werden können. Insoweit darf die Nie-

derlassung der Tochtergesellschaft in einem anderen Mitgliedstaat keinen Ausschluss der gebietsan-

sässigen Enkelgesellschaft aus der steuerlichen Gruppe bewirken.  

Sofern die Vorschriften des anderen Mitgliedstaates hingegen eine grenzüberschreitende Gruppenbe-

steuerung ermöglichen und die gebietsfremde und in die grenzüberschreitende Gruppenbesteuerung 

eingebundene Tochtergesellschaft das Wahlrecht zur Einbindung der gebietsansässigen Enkelgesell-

schaft nicht ausübt, scheidet die mittelbare Gruppenbesteuerung zwischen der gebietsansässigen Mut-

ter- und Enkelgesellschaft aus. Denn hier besteht entsprechend zum nationalen Vergleichspaar die 

Möglichkeit zur Begründung einer durchgängigen mehrstufigen Gruppenbesteuerung. Entscheidet sich 

die gebietsfremde Tochtergesellschaft dennoch gegen die Begründung der ausländischen (grenzüber-

schreitenden) Gruppenbesteuerung mit der gebietsansässigen Enkelgesellschaft, ist analog zum reinen 

Inlandsfall die mittelbare Gruppenbesteuerung zwischen der gebietsansässigen Mutter- und Enkelge-

sellschaft nicht anzuerkennen.  
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Sollte die gebietsfremde Tochtergesellschaft mit der gebietsansässigen Enkelgesellschaft hingegen 

eine grenzüberschreitende Gruppenbesteuerung im Ausland eingehen, wird eine durchgängige mehr-

stufige Gruppenbesteuerung zwischen den Gruppenmitgliedern begründet. In diesem Fall ist unter 

analoger Anwendung der nationalen Vorschriften das Gruppeneinkommen stufenweise zuzurechnen, 

so dass das Gruppeneinkommen der gebietsansässigen Enkelgesellschaft zuerst an die gebietsfremde 

Tochtergesellschaft und anschließend das aggregierte Gruppeneinkommen von der gebietsfremden 

Tochter- an die gebietsansässige Muttergesellschaft zuzurechnen ist. 

Soweit die gebietsfremde Tochtergesellschaft nicht in die grenzüberschreitende Gruppenbesteuerung 

mit der gebietsansässigen Muttergesellschaft eingebunden wird, ist eine mittelbare Gruppenbesteue-

rung zwischen der gebietsansässigen Mutter- und Enkelgesellschaft unabhängig von den ausländi-

schen steuerlichen Vorschriften gemeinschaftskonform zu verwehren. Denn die stufenüberspringende 

Gruppenbesteuerung wäre auch im reinen Inlandsfall steuerlich nicht anzuerkennen. 

Die zweite Fallgruppe betrifft die unmittelbare im EU-/EWR-Raum ansässige und in die Gruppenbe-

steuerung eingebundene Tochtergesellschaft, die an einer im übrigen EU-/EWR-Raum ansässigen 

Enkelgesellschaft beteiligt ist. In Abhängigkeit von den ausländischen Vorschriften, die im Verhältnis 

zwischen der gebietsfremden Tochter- und Enkelgesellschaft primär anzuwenden sind, sind die nach-

folgenden Konstellationen denkbar. 

Soweit die gebietsfremde Tochter- und Enkelgesellschaft in demselben Mitgliedstaat ansässig sind, die 

Vorschriften des anderen Mitgliedstaates eine Gruppenbesteuerung zwischen der Tochter- und Enkel-

gesellschaft zulassen und diese auch tatsächlich begründet wird, ist eine durchgehende stufenweise 

grenzüberschreitende Gruppenbesteuerung zulässig. Das stufenweise an die gebietsansässige Mutter-

gesellschaft zuzurechnende Einkommen der gebietsfremden Tochtergesellschaft enthält dabei das an 

sie zugerechnete Einkommen der in die steuerliche Gruppe eingebundenen Enkelgesellschaft.  

Soweit die ausländische Gruppenbesteuerung zwischen der gebietsfremden Tochter- und Enkelgesell-

schaft wahlweise nicht begründet wird, ist analog zum inländischen Vergleichspaar eine stufenüber-

springende Gruppenbesteuerung zwischen der gebietsansässigen Mutter- und der gebietsfremden En-

kelgesellschaft nicht anzuerkennen. 

Eine stufenüberspringende Gruppenbesteuerung ist auch dann nicht zulässig, soweit im anderen Mit-

gliedstaat die Begründung der Gruppenbesteuerung nicht vorgesehen ist. Denn in diesem Fall sind die 

nachteiligen steuerlichen Vorschriften des anderen Mitgliedstaates für die Versagung einer stufenwei-

sen Gruppenbesteuerung ursächlich, welche der Ansässigkeitsstaat der Muttergesellschaft nicht gegen 

sich gelten lassen muss. Ein damit verbundener möglicher Untergang von finalen Verlusten der ge-

bietsfremden Enkelgesellschaft beruht folglich nicht auf den nationalen Vorschriften des Ansässig-

keitsstaates der Mutter- sondern der Tochtergesellschaft. 

Sind die gebietsfremde Tochter- und Enkelgesellschaft in verschiedenen EU-/EWR-Staaten ansässig, 

ist eine durchgängige mehrstufige Gruppenbesteuerung wiederum nur dann anzuerkennen, falls zwi-

schen der gebietsfremden Tochter- und Enkelgesellschaft tatsächlich eine (grenzüberschreitende) 

Gruppenbesteuerung im Ausland begründet wird.  

Denn auch in diesem Fall beruhen etwaige Untergänge von finalen Auslandsverlusten der gebiets-

fremden Enkelgesellschaft auf den nachteiligen ausländischen Vorschriften des Ansässigkeitsstaates 

der gebietsfremden Tochtergesellschaft, welche der Ansässigkeitsstaat der gebietsansässigen Mutter-

gesellschaft nicht gegen sich gelten lassen muss.  
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Sollte der Ansässigkeitsstaat der gebietsfremden Tochtergesellschaft beispielsweise keine nationale 

Gruppenbesteuerung vorsehen, ist dieser auch nicht zur Berücksichtigung von finalen Auslandsverlus-

ten einer gebietsfremden Enkelgesellschaft verpflichtet. Der Ansässigkeitsstaat der gebietsansässigen 

Muttergesellschaft ist wiederum zu keinem mittelbaren Verlustimport verpflichtet, da dessen Aus-

schluss auf nachteiligen Regelungen des Ansässigkeitsstaates der gebietsfremden Tochtergesellschaft 

beruht, welche der erstgenannte Mitgliedstaat nicht gegen sich gelten lassen muss.  

Soweit der Ansässigkeitsstaat der gebietsfremden Tochtergesellschaft eine grenzüberschreitende 

Gruppenbesteuerung zulässt, ohne dass die gebietsfremde Tochter- und Enkelgesellschaft dazu optie-

ren, ist dieser nicht zum Import finaler Auslandsverluste der gebietsfremden Enkelgesellschaft ver-

pflichtet. Ein mittelbarer Verlustimport ist ebenfalls ausgeschlossen, da die nationalen Vorschriften in 

diesem Fall keine mehrstufige bzw. stufenüberspringende Gruppenbesteuerung vorsehen. 

Sofern der Ansässigkeitsstaat der gebietsfremden Tochtergesellschaft eine nationale - nicht jedoch 

eine grenzüberschreitende - Gruppenbesteuerung vorsehen sollte, ist der Ansässigkeitsstaat der Toch-

tergesellschaft zum Verlustimport der gebietsfremden Enkelgesellschaft (regelmäßig) verpflichtet. Der 

auf Ebene der gebietsfremden und in die Gruppenbesteuerung mit der gebietsansässigen Muttergesell-

schaft eingebundenen Tochtergesellschaft zu berücksichtigende Verlustimport fließt entsprechend 

(mittelbar) in die Ergebniszurechnung ein. 

In der zweiten Fallgruppe sind die Gruppenergebnisse der gebietsfremden Enkelgesellschaft folglich 

nur dann mittelbar auf Ebene des gebietsansässigen Gruppenträgers zu berücksichtigen, soweit zwi-

schen der gebietsfremden Tochter- und Enkelgesellschaft eine Gruppenbesteuerung begründet wird. 

Eine mittelbare grenzüberschreitende Gruppenbesteuerung ist hingegen ausgeschlossen, soweit zwi-

schen der gebietsansässigen Mutter- und der gebietsfremden Tochtergesellschaft keine unmittelbare 

grenzüberschreitende Gruppenbesteuerung begründet wird. 

Der dritte Sonderfall betrifft gebietsfremde Enkelgesellschaften, soweit die erforderliche Mindestbe-

teiligung der gebietsansässigen Muttergesellschaft nur mittelbar über die in die Gruppenbesteuerung 

eingebundenen Tochtergesellschaften vermittelt wird, ohne dass die Tochtergesellschaften die Min-

destbeteiligungsquote selbst erfüllen. Analog zum inländischen Vergleichspaar ist eine stufenüber-

springende Gruppenbesteuerung zwischen der gebietsansässigen Mutter- und der gebietsfremden En-

kelgesellschaft zulässig. Sollten die ausländischen Vorschriften aufgrund einer geringeren Mindestbe-

teiligungsquote eine ausländische Gruppenbesteuerung zwischen der gebietsfremden Tochter- und 

Enkelgesellschaft zulassen, scheidet die mittelbare Gruppenbesteuerung zwischen der gebietsansässi-

gen Mutter- und der gebietsfremden Enkelgesellschaft aus. 

5.3.2.2.2 Gruppenantrag 

Der wahlweise Gruppenantrag für die grenzüberschreitende Gruppenbesteuerung ist mit einem Ver-

zicht auf die Anwendung der Freistellungsmethode zu verbinden. Der grenzüberschreitende Gruppen-

antrag ist grundsätzlich teiloptional möglich, so dass er seine steuerliche Wirkung nur im unmittelba-

ren Verhältnis zwischen der gebietsansässigen Muttergesellschaft und der ausgewählten gebietsfrem-

den Tochtergesellschaft inklusive ihrer im Inland belegenen Betriebstätten entfaltet. Soweit aus-

nahmsweise eine stufenüberspringende Gruppenbesteuerung zwischen der gebietsansässigen Mutter-

gesellschaft und einer gebietsansässigen oder gebietsfremden Enkelgesellschaft zulässig sein sollte, ist 

ein stufenüberspringender Gruppenantrag zulässig. 

Eine mehrstufige grenzüberschreitende Gruppenbesteuerung ist nur dann zulässig, wenn zwischen der 

gebietsfremden Tochter- und Enkelgesellschaft ein entsprechender Gruppenantrag geschlossen worden 
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ist. In diesem Fall umfasst die mehrstufige steuerliche Gruppe zwingend die gebietsfremden Enkelge-

sellschaften, soweit die sonstigen Voraussetzungen des Gruppenkonten-Modells erfüllt sind.  

Soweit im Ansässigkeitsstaat der gebietsfremden Tochtergesellschaft keine fünfjährige Mindestdauer 

der steuerlichen Gruppe vorgesehen ist, setzt die steuerliche Anerkennung der mehrstufigen grenz-

überschreitenden Gruppenbesteuerung eine Ergänzung des Gruppenantrags voraus, die die fünfjährige 

Mindestdauer im Verhältnis zu den nachrangigen Enkelgesellschaften sicherstellt. 

Die steuerliche Anerkennung einer mehrstufigen grenzüberschreitenden Gruppenbesteuerung scheidet 

hingegen aus, soweit die gebietsfremde Tochter- und Enkelgesellschaft gegen die Begründung einer 

ausländischen Gruppenbesteuerung optieren. Die Nichtausübung eines bestehenden Wahlrechts zur 

Begründung einer Gruppenbesteuerung im Verhältnis der gebietsfremden Tochter- und Enkelgesell-

schaft kann folglich nicht durch einen mittelbaren Gruppenantrag im Verhältnis der gebietsansässigen 

Mutter- und der gebietsfremden Enkelgesellschaft geheilt werden. 

Eine mehrstufige grenzüberschreitende Gruppenbesteuerung ist des Weiteren nicht zulässig, soweit die 

im Gruppenkonten-Modell vorgesehene Mindestbeteiligungsquote nicht oder nur unter Zwischen-

schaltung einer im Drittstaat ansässigen Gesellschaft erfüllt wird. Dies gilt auch in den Fällen, in de-

nen im Ansässigkeitsstaat der gebietsfremden Tochtergesellschaft aufgrund weniger restriktiver Vo-

raussetzungen eine ausländische Gruppenbesteuerung im Verhältnis zur Enkelgesellschaft zulässig ist.  

Ebenfalls sind im Rahmen der grenzüberschreitenden Gruppenbesteuerung keine ausländischen Grup-

penmitglieder zu berücksichtigen, soweit sie Schwestergesellschaften oder in Drittstaaten ansässige 

Enkelgesellschaften der in die Gruppenbesteuerung eingebundenen gebietsfremden Tochtergesell-

schaft sind. 

5.3.2.2.3 Steuerumlagevertrag 

Das Erfordernis zum Abschluss eines Steuerumlagevertrages entfällt regelmäßig, da die gebietsfremde 

Tochtergesellschaft mit ihrem ausländischen Einkommen im anderen Mitgliedstaat der Besteuerung 

unterliegt.  

Der Steuerumlagevertrag kann ausnahmsweise erforderlich werden, wenn die gebietsfremde Tochter-

gesellschaft doppelt ansässig oder an einer gebietsansässigen Enkelgesellschaft beteiligt ist bzw. eine 

im Inland belegene Betriebsstätte unterhält und die inländischen Einkunftsquellen einen Teil des auf 

Ebene der gebietsansässigen Muttergesellschaft zu erfassenden Gruppeneinkommens darstellen. In 

diesen Fällen kann eine stufenübergreifende Leistung von Steuerumlagen im Verhältnis zwischen der 

gebietsansässigen Muttergesellschaft und den inländischen Steuersubjekten vorgesehen werden, so-

weit die Rechtsvorschriften des Ansässigkeitsstaates der gebietsfremden Tochtergesellschaft die Frei-

stellungsmethode für die inländischen Einkunftsquellen vorsehen.  

5.3.2.2.4 Sonstige Voraussetzungen 

Die sonstigen Voraussetzungen der nationalen Gruppenbesteuerung gelten auch für die grenzüber-

schreitende Gruppenbesteuerung.  

5.3.2.3 Rechtsfolgen 

5.3.2.3.1 Grenzüberschreitende steuerliche Ergebniszurechnung 

Die für das nationale Gruppenkonten-Modell geltenden Grundsätze sind für die grenzüberschreitende 

steuerliche Gruppe sinngemäß anzuwenden. Das in der Gruppenphase von der gebietsfremden Grup-
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pengesellschaft erzielte Gruppenergebnis vor Steuern ist nach inländischen Rechtsvorschriften zu er-

mitteln und dem gebietsansässigen Gruppenträger (stufenweise) zuzurechnen.
206

  

Im Rahmen der mehrstufigen grenzüberschreitenden Gruppenbesteuerung ist analog zu verfahren. 

Dabei ist zunächst das nach inländischen Rechtsvorschriften ermittelte Gruppeneinkommen der steuer-

lich verbundenen Enkelgesellschaft vor Steuern zu ermitteln und der gebietsfremden steuerlich ver-

bundenen Tochtergesellschaft nach Maßgabe der Vorschriften des Gruppenkonten-Modells steuerlich 

zuzurechnen. Im zweiten Schritt ist das Ergebnis der gebietsfremden Tochtergesellschaft vor Steuern 

nach Maßgabe der inländischen Vorschriften zu ermitteln und das kumulierte Gruppenergebnis der 

gebietsansässigen Muttergesellschaft steuerlich zuzurechnen.  

Die stufenweise grenzüberschreitende Ergebniszurechnung ermöglicht dabei einerseits die Anwen-

dung der laufenden Verlustzurechnungsbegrenzung als auch die zutreffende Ermittlung des Gruppen-

ergebnisses der gebietsfremden Enkelgesellschaft nach Maßgabe der inländischen Rechtsvorschriften. 

Die stufenüberspringende steuerliche Ergebniszurechnung ist nur ausnahmsweise in den Sonderfällen 

der zulässigen mittelbaren Gruppenbesteuerung vorzunehmen. 

5.3.2.3.2 Regelungen zur Vermeidung einer doppelten Verlustberücksichtigung  

Die steuerliche grenzüberschreitende Verlustzurechnung an die gebietsansässige Muttergesellschaft ist 

steuerlich zu sanktionieren, soweit eine doppelte Verlustberücksichtigung im In- und Ausland möglich 

ist.  

Die im Rahmen der nationalen Ausgestaltung des Gruppenkonten-Modells aufgestellten Grundsätze 

sind für Zwecke der grenzüberschreitenden Gruppenbesteuerung zu modifizieren und zu erweitern. 

In zweistufigen grenzüberschreitenden Gruppenbesteuerungen besteht die Gefahr der doppelten Ver-

lustberücksichtigung insbesondere dann, wenn die gebietsfremde Tochtergesellschaft in ihrem Ansäs-

sigkeitsstaat zusätzlich in eine ausländische Gruppenbesteuerung eingebunden ist. Denn soweit die 

ausländischen Regelungen zur Gruppenbesteuerung einen Verlusttransfer auf andere gebietsfremde 

Gruppenmitglieder ermöglichen, die keinen Teil der grenzüberschreitenden steuerlichen Gruppe mit 

der gebietsansässigen Muttergesellschaft bilden, können die Verluste der gebietsfremden Tochterge-

sellschaft sowohl auf Ebene der übrigen gebietsfremden Gruppenmitglieder als auch auf Ebene der 

gebietsansässigen Muttergesellschaft zum Abzug gebracht werden.  

Die doppelte Verlustberücksichtigung in der zweistufigen grenzüberschreitenden Gruppenbesteuerung 

dürfte insbesondere dann relevant sein, wenn der Ansässigkeitsstaat der gebietsfremden Tochtergesell-

schaft das Group-Relief- oder Group-Contribution-Modell vorsieht, welches einen zusätzlichen Ver-

lusttransfer auf in dem anderen Mitgliedstaat ansässige Schwester- und lediglich mittelbare Mutter- 

und Enkelgesellschaften ermöglicht. Die Gefahr der doppelten Verlustberücksichtigung besteht in 

geringerem Umfang jedoch auch innerhalb von Einheits- sowie Zurechnungs-Modellen, soweit die 

Verluste einer gebietsfremden Tochtergesellschaft zusätzlich stufenüberspringend auf Ebene einer in 

diesem Ansässigkeitsstaat ansässigen mittelbaren Muttergesellschaft erfasst werden. 

Ein nach ausländischen Vorschriften etwaiges eingeräumtes Wahlrecht zum nationalen oder grenz-

überschreitenden Verlusttransfer geht mit einer Gefahr der Steuerumgehung durch Ausnutzung des 

Steuersatzgefälles sowie einem Reihenfolgenproblem einher. Insoweit reicht ein im Ausland zulässi-

ger Verlusttransfer aus, damit die Regelungen zur Vermeidung einer doppelten Verlustberücksichti-
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gung greifen. Somit wird ein verbindlicher vorrangig in demselben Mitgliedstaat zu erfolgender grup-

peninterner Verlustausgleich statuiert. Um eine dauerhafte steuerliche Mehrbelastung des Auslandsin-

vestments zu vermeiden, ist eine künftige steuerliche grenzüberschreitende Gewinnzurechnung um die 

sanktionierten Auslandsverluste zu mindern. 

Eine weitere Gefahr der doppelten Verlustberücksichtigung besteht im Hinblick auf die im Inland 

belegene Betriebstätte einer gebietsfremden Tochtergesellschaft, soweit die ausländischen Rechtsvor-

schriften trotz Anwendung der Freistellungsmethode den Abzug von der inländischen Betriebstätten-

verluste zulassen. Soweit der andere Mitgliedstaat entsprechende Missbrauchsregelungen zur Vermei-

dung einer doppelten Verlustberücksichtigung vorsieht, ist der inländische Betriebstättenverlust vor-

rangig auf Ebene der gebietsansässigen Muttergesellschaft zu erfassen. Soweit die ausländischen Vor-

schriften keine entsprechenden Missbrauchsvorschriften vorsehen, greifen die inländischen Regelun-

gen zur Vermeidung der doppelten Verlustberücksichtigung. 

In mehrstufigen sowie der ausnahmsweise zulässigen mittelbaren grenzüberschreitenden Gruppen-

strukturen sind die Regelungen zur Vermeidung einer doppelten Verlustberücksichtigung analog an-

zuwenden. 

5.3.2.3.3 Grenzüberschreitende gruppeninterne Beteiligungserfolge 

Die Eliminierung von gruppeninternen grenzüberschreitenden Beteiligungserfolgen erfolgt nach dem 

für nationale Sachverhalte vorgesehenem Grundschema. Dabei sind die nachfolgenden Anpassungen 

zu beachten. 

So sind die Gruppengewinnkonten um die nach Maßgabe der ausländischen Rechtsvorschriften ermit-

telten Steuerbilanzergebnisse nach Steuern fortzuentwickeln. Dies ist erforderlich, um eine zusätzliche 

Erfassung der bereits hochgeschleusten Auslandsgewinne als Beteiligungserfolge zu vermeiden. 

In mehrstufigen grenzüberschreitenden Gruppenbesteuerungen ist analog zu verfahren. Demnach ist 

die Ausschüttung eines Gruppengewinns der gebietsfremden Enkel- an die gebietsfremde Tochterge-

sellschaft unter Verwendung des positiven Gruppengewinnkontos aus inländischer Sicht steuerneutral 

zu erfassen. Die Weiterleitung der Gewinnausschüttung an die gebietsansässige Muttergesellschaft ist 

folglich ebenfalls steuerneutral zu erfassen, soweit das positive Gruppengewinnkonto der gebietsfrem-

den Tochtergesellschaft verwendet wird. 

Eine etwaige im Ausland erfolgte Ausschüttungsbelastung der Erstausschüttung ist aus inländischer 

Sicht nicht zu berücksichtigen. Etwaige steuerliche Nachteile sind in diesem Fall durch die Vorschrif-

ten des anderen Mitgliedstaats verursacht, welche der inländische Fiskus nicht gegen sich gelten lassen 

muss.  

Die Ausführungen gelten analog im Falle der ausnahmsweise zulässigen mittelbaren grenzüberschrei-

tenden Gruppenbesteuerung. Dabei sind etwaige Gruppenkonten auf Ebene der zwischengeschalteten 

gebietsfremden Tochtergesellschaft zu spiegeln, soweit sie auf Ebene der gebietsfremden Tochterge-

sellschaft steuerbilanziell realisiert werden. Die in der Gruppenphase von der gebietsfremden Tochter-

gesellschaft vorgenommenen Einlagen sind analog zum inländischen Vergleichspaar auf dem Grup-

peneinlagekonto der gebietsfremden Enkelgesellschaft zu erfassen. 

Die allgemeinen aperiodischen Regelungen des Gruppenkonten-Modell sind auch für grenzüberschrei-

tende Konzernbeziehungen anzuwenden, so dass etwaige mit Teilwertanpassungen, gruppeninternen 

Anschaffungsvorgängen oder Veräußerungen zusammenhängende Beteiligungserfolge entsprechend 

zu neutralisieren sind. 
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Darüber hinaus sind die auf gruppenexterne Minderheitsgesellschafter der gebietsfremden Gruppen-

mitglieder entfallenden Beteiligungserfolge im Verhältnis zu gebietsansässigen einkommensteuer-

pflichtigen Gruppenträgern durch eine außerbilanzielle Gegenkorrektur zu neutralisieren. 

5.3.2.3.4 Steueranrechnung 

5.3.2.3.4.1 Allgemeines 

Die Gruppenergebnisse einer gebietsfremden Gruppengesellschaft unterliegen in dem anderen Mit-

gliedstaat der regulären Besteuerung. Zusätzlich werden die Gruppenergebnisse dem gebietsansässi-

gen Gruppenträger steuerlich zugerechnet, so dass sie zudem in die steuerliche Bemessungsgrundlage 

einfließen.  

Um eine Doppelbesteuerung von Auslandsgewinnen im In- und Ausland zu verhindern, sind daher die 

auf Ebene der gebietsfremden Tochtergesellschaft festgesetzten und keinem Erstattungsanspruch un-

terliegenden ausländischen Steuern auf Ebene der gebietsansässigen Muttergesellschaft anzurechnen.  

Dabei ist zu beachten, dass in den ausländischen Gruppenergebnissen gruppeninterne und gruppenex-

terne Beteiligungserfolge enthalten sein können, welche aufgrund Anwendung der Bruttomethode auf 

Ebene des gebietsansässigen Gruppenträgers außerbilanziell zu korrigieren sind. Für Zwecke der Steu-

eranrechnung sind die in der grenzüberschreitenden Ergebniszurechnung enthaltenen Beteiligungser-

folge nach Maßgabe einer gebietsansässigen Gruppengesellschaft zu eliminieren. 

Das derart nach inländischen Rechtsvorschriften ermittelte und modifizierte zuzurechnende grenzüber-

schreitende Gruppeneinkommen entspricht dem im Inland steuerpflichtigen „fiktiven“ Gruppenein-

kommen des gebietsfremden Gruppenmitglieds, welches die steuerliche Bemessungsgrundlage für die 

Steueranrechnung bildet. 

Im Rahmen der mehrstufigen grenzüberschreitenden Gruppenbesteuerung ist des Weiteren das steuer-

liche Ergebnis von gebietsfremden Enkelgesellschaften im ersten Schritt separat zu ermitteln und im 

zweiten Schritt der gebietsfremden Tochtergesellschaft zuzurechnen. Das nach Maßgabe inländischer 

Rechtsvorschriften ermittelte und stufenweise zugerechnete Ergebnis der ausländischen steuerlichen 

Gruppe stellt das im Inland fiktive steuerpflichtige Einkommen der gebietsfremden steuerlichen Grup-

pe dar. Im Rahmen der Steueranrechnung ist danach zu unterscheiden, ob das Gruppeneinkommen im 

Ausland der Zusammenveranlagung oder einer ggf. modifizierten Einzelveranlagung unterliegt. 

Soweit im Ausland eine steuerliche Zusammenveranlagung erfolgt, sind für die Steueranrechnung das 

auf Ebene der gebietsfremden Tochtergesellschaft ermittelte Gruppeneinkommen und festgestellte 

Steuerbelastung maßgeblich. Soweit im Ausland eine modifizierte Einzelveranlagung erfolgt, sind die 

kumulierte Gruppenergebnis und die kumulierte Steuerbelastung der gebietsfremden Gruppenmitglie-

der maßgeblich. Soweit die ausländischen Gruppenmitglieder einer regulären Einzelveranlagung un-

terliegen, sind die individuellen Gruppenergebnisse und die individuellen Steuerbelastungen maßgeb-

lich. 

Bei der Ermittlung der grenzüberschreitenden Ergebniszurechnung sind zudem etwaige Hinzurech-

nungen, die auf Missbrauchsvorschriften zur laufenden Verlustzurechnungsbegrenzung sowie zur 

Vermeidung einer doppelten Verlustberücksichtigung beruhen, zu beachten.  

Die so bestimmten ausländischen Gruppenergebnisse und Steuerbelastungen sind in bestimmten Gren-

zen auf die laufende Steuerbelastung des gebietsansässigen Gruppenträgers anzurechnen (Stufe 1). Die 

nicht laufend anrechenbaren ausländischen Steuern sind als Steueranrechnungsüberhänge zu erfassen 

und in künftigen Perioden fortzuentwickeln (Stufe 2). Bei Beendigung der grenzüberschreitenden 
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Gruppenbesteuerung ist zudem eine Schlussberechnung erforderlich, um die Entstehung von dauerhaf-

ten Doppelbelastungen sowie „weißen“ Einkünften zu verhindern (Stufe 3). 

Die grenzüberschreitende Gruppenbesteuerung ist auch für gewerbesteuerliche Zwecke anzuerken-

nen,
207

 um die Entstehung eines sekundären gewerbesteuerlichen Gruppenkreises zu verhindern.
208

 

Zudem dürfte die Hochschleusung der Auslandsgewinne auf das inländische Steuerniveau ohne Ein-

bezug der Gewerbesteuer regelmäßig nicht gelingen, da die ausländischen Körperschaftsteuersätze den 

inländischen Körperschaftsteuersatz in Höhe von 15% kaum unterschreiten dürften. Des Weiteren 

können auf diese Weise systematische Verwerfungen durch den Einbezug von einkommensteuer-

pflichtigen Gruppenträgern verhindert werden. Nicht zuletzt beseitigt die einheitliche Berücksichti-

gung des Auslandssachverhalts für ertragsteuerliche Zwecke weitere latent vorhandene abkommens- 

und gemeinschaftsrechtliche Diskriminierungsrisiken.
209

 Insoweit ist dem Gegenargument, dem We-

sen der Gewerbesteuer als territoriale Steuer, keine maßgebliche Bedeutung beizumessen.
210

 Zudem 

resultiert die grenzüberschreitende Gruppenbesteuerung regelmäßig in Gewerbesteuereinnahmen, da 

sie nicht auf eine reine Verlustzurechnung beschränkt ist. 

Die Aufteilung der ausländischen Steuer auf die inländischen Ertragsteuern hat anhand der effektiven 

Steuersätze zu erfolgen. Dieser Aufteilungsschlüssel erscheint insoweit vorteilhaft, als dass die Kom-

petenzen zwischen Bund und Ländern nicht tangiert werden. Im Verhältnis zu einkommensteuer-

pflichtigen Gruppenträgern sollte die Steueranrechnung anhand eines pauschalen Aufteilungsmaßstabs 

erfolgen - z.B. 2/3 Einkommensteuer und 1/3 Gewerbesteuer - um der Anrechnung der Gewerbesteuer 

auf die Einkommensteuer sowie dem progressiven Einkommensteuersatz Rechnung zu tragen. 

Nachfolgend werden die 3 Stufen der Steueranrechnung dargestellt.
211

 

5.3.2.3.4.2 Laufende Steueranrechnung (Stufe 1) 

Die laufende Anrechnung der ausländischen Steuer erfolgt in Höhe des Minimums aus: 

 

- den im Ausland auf Ebene der gebietsfremden Gruppengesellschaft festgesetzten und keinem 

Erstattungsanspruch unterliegenden ausländischen Steuern (St[A]), 
 

- den fiktiv auf modifizierte zuzurechnende Gruppeneinkommen der gebietsfremden Gruppen-

gesellschaft entfallenden fiktiven Steuern (St[F]) sowie 
 

- den im Inland auf Ebene des gebietsansässigen Gruppenträgers festgesetzten und keinem Er-

stattungsanspruch unterliegenden inländischen Steuern (St[I]). 

                                                           
 

207
 Laut Heurung/Engel/Thidemann sind finale Auslandsverluste zwingend auch für gewerbesteuerliche Zwecke zu 

berücksichtigen; vgl. dies., FR 2011, 217. I.d.S. auch Roser, Ubg 2010, 39; Zaumseil, GmbH-StB 2011, 242. 

Analog müsste die grenzüberschreitende Gruppenbesteuerung sich auch auf die Gewerbesteuer erstrecken. Kri-

tisch Mitschke, IStR 2013, 213. 
208

 Anderenfalls müssten grenzüberschreitende einheitstheoretische Modifikationen, bspw. die Zinsschrankenrege-

lung,  für körperschaft- bzw. einkommensteuerliche Zwecke anders als für gewerbesteuerliche Zwecke ermittelt 

werden. I.d.S. auch Herzig in, DStR Beihefter 30/2010, 64; Esterer/Bartelt, BB-Special zu Heft 5/2010, 6. 
209

 Vgl. bspw. EuGH, Urteil v. 26.10.1999 C-294/97, Eurowings, DStRE 2000, 303 und diesbezügliche Ausführun-

gen von Endres, FS für Herzig 2010, 202; ders. PIStB 2009, 219; Kosalla, Ubg 2011, 882; Meilicke, FS für Her-

zig 2010, 232; Schenke/Mohr, DStZ 2009, 448; Schönfeld, IStR 2012, 373; Wagner, IStR 2007, 653 m.w.N.; 

van Lishaut, FR 2009, 1032. 
210

 Vgl. Roser, Ubg 2010, 39. 
211

 Zur Notwendigkeit des Übergangs zum Anrechnungsverfahren vgl. Herzig/Wagner, DB 2005, 8; Watrin/ 

Ullmann/Wittkowski, Ubg 2011, 561. 
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Die Begrenzung der laufenden Steueranrechnung auf die Höhe der tatsächlichen im Ausland festge-

stellten Steuern stellt sicher, dass eine etwaige Hochschleusung der Auslandsgewinne auf das inländi-

sche Steuerniveau erfolgen kann.  

Die Begrenzung der laufenden Steueranrechnung auf die Höhe der fiktiven Steuern stellt sicher, dass 

nicht mehr Steuern angerechnet werden als im inländischen Vergleichspaar. Insoweit können weder 

höhere ausländische Steuersätze noch eine höhere ausländische steuerliche Bemessungsgrundlage eine 

höhere Steueranrechnung bewirken.
212

 Die Höhe der fiktiven Steuern bemisst sich nach dem ausländi-

schen Gruppeneinkommen, welches nach Maßgabe der inländischen Vorschriften zu bestimmen, um 

enthaltene Beteiligungserfolge nach Maßgabe der Verhältnisse einer gebietsansässigen Gruppengesell-

schaft zu eliminieren und mit dem für gebietsansässige Kapitalgesellschaften gültigem effektiven 

Steuersatz (Körperschaft- und Gewerbesteuer) zu multiplizieren ist. Dabei ist auf den gewichteten 

effektiven Steuersatz der gebietsansässigen Teilgruppe abzustellen, welcher auf Ebene des gebietsan-

sässigen Gruppenträgers zu ermitteln ist. 

Die Begrenzung der laufenden Steueranrechnung auf die Steuerbelastung des gebietsansässigen Grup-

penträgers stellt sicher, dass die grenzüberschreitende Gruppenbesteuerung ebenso wie im inländi-

schen Vergleichspaar in keiner Steuererstattung resultiert, soweit der inländische Konzernteil einen 

Verlust erzielt. 

Das Minimum aus St[A] und St[F] stellt die maximal zulässige Steueranrechnung dar. Die tatsächliche 

Steueranrechnung stellt das Minimum aus St[I] und den anrechenbaren Steuern dar. Soweit sich die 

Werte nicht alle gleichen, sind verursachungsgerecht drei Anrechnungsüberhänge separat zu ermitteln 

und fortzutragen (Stufe 2). 

Soweit die grenzüberschreitende steuerliche Gruppe mehrere gebietsfremde Gruppenmitglieder um-

fasst, ist die laufende Steueranrechnung separat für jedes gebietsfremdes Gruppenmitglied vorzuneh-

men. Soweit die Summe der ausländischen anrechenbaren Steuern die Steuerbelastung des gebietsan-

sässigen Gruppenträgers überschreitet, ist eine anteilige Steueranrechnung im Verhältnis zu allen steu-

erleistenden Gruppenmitgliedern vorzunehmen. Ansonsten könnte die steuerliche Gruppe ein etwaiges 

Steuersatzgefälle ausnutzen. Als Aufteilungsschlüssel könnte bspw. die ausländische Steuerbelastung 

verwendet werden. 

5.3.2.3.4.3 Steueranrechnungsüberhänge (Stufe 2) 

Um eine künftige zutreffende Steueranrechnung sicherzustellen, sind in Abhängigkeit von ihrer Verur-

sachung drei separate Anrechnungsüberhänge für die ausländischen Steuern (AÜV[A]), die fiktiven 

Steuern (AÜV[F]) sowie die inländischen Steuern (AÜV[I]) zu erfassen und fortzuentwickeln.  

Zu Beginn der grenzüberschreitenden Gruppenbesteuerung betragen die Anfangsbestände der jeweili-

gen Anrechnungsüberhangsvorträge jeweils 0 (AÜV[A] = AÜV[F] = AÜV[I] = 0). 

Soweit die ausländischen Steuern die maximal zulässigen anrechenbaren Steuern übersteigen, ist ein 

Zugang zu AÜV[A] zu erfassen. Soweit die fiktiven Steuern die maximal zulässigen anrechenbaren 

Steuern übersteigen, ist ein Zugang zu AÜV[F] zu erfassen. Soweit die maximal zulässigen anrechen-
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 Eine alternative Begrenzung der Steueranrechnung könnte mit einer per country limation erreicht werden, welche 

m.E. jedoch ein gemeinschaftsrechtliches Risiko darstellt; vgl. Watrin/Ullmann/Wittkowski, Ubg 2011, 561. 
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baren Steuern die tatsächlich angerechneten Steuern übersteigen, ist ein Zugang zu AÜV[I] zu erfas-

sen. 

Die maximal zulässigen anrechenbaren Steuern sind in den Folgeperioden um den Anrechnungsüber-

hangsvortrag AÜV[A] und AÜV[F] zu erhöhen (anrechenbare Steuern = Min(St[A] + AÜV[A]; St[F] 

+ AÜV[F]). Auf diese Weise wird sichergestellt, dass temporäre Abweichungen zwischen der auslän-

dischen und fiktiven Steuerbelastung die Steueranrechnung nicht unsachgerecht mindern.  

Die tatsächlich anzurechnenden Steuern sind in den Folgeperioden zwar weiterhin auf die Steuerbelas-

tung des gebietsansässigen Gruppenträgers begrenzt. Auf der anderen Seite sind jedoch die in der Ver-

gangenheit tatsächlich nicht angerechnete jedoch zulässige Weise anrechenbare Steuern zu berück-

sichtigen (anrechenbare Steuern = Min(St[I]; AÜV[I] + anrechenbare Steuern). Auf diese Weise wird 

sichergestellt, dass die aufgrund einer Verlustsituation im Inland unterbliebene Steueranrechnung im 

künftigen Gewinnfall umgehend nachgeholt wird. 

Darüber hinaus ist zu beachten, dass die fiktiven Steuern (St[F]) auch einen negativen Wert annehmen 

können, weil der gebietsansässige Gruppenträger im Falle eines Auslandsverlustes von einer Steu-

erentlastung profitiert. Die fiktiven Verluste sind daher als Abgang des AÜV[F] zu erfassen, so dass 

eine Steueranrechnung erst nach Abbau des gesondert erfassten Verlustes wieder erfolgen kann. 

Übersicht 15: Anrechnungsüberhangsvorträge 

Anrechenbare Steuern = Minimum aus St[A] + AÜV[A] und St[F] + AÜV[F]  [≥ 0] 
 

Anzurechnende Steuern = Minimum aus St[I] und AÜV[I] + anrechenbare Steuern  [≥ 0] 
 

AÜV[A]  

Anfangsbestand  = 0 

Zugang  = St[A] - anrechenbare Steuern      [≥ 0] 

Abgang  = anrechenbare Steuern - St[A] - Zugang AÜV[A]    [≥ 0] 

Endbestand = Anfangsbestand + Zugang - Abgang    [≥ 0] 
 

AÜV[F]  

Anfangsbestand  = 0 

Zugang  = St[F] - anrechenbare Steuern      [≥ 0] 

Abgang  = anrechenbare Steuern - St[F] - Zugang AÜV[F]    [≥ 0] 

Endbestand = Anfangsbestand + Zugang - Abgang   auch < 0 wg. S[F] < 0 
 

AÜV[I]  

Anfangsbestand  = 0 

Zugang  = anrechenbare Steuern - anzurechnende Steuern   [≥ 0] 

Abgang  = anzurechnende Steuern - anrechenbare Steuern   [≥ 0] 

Endbestand = Anfangsbestand + Zugang - Abgang    [≥ 0] 

Die getrennte Erfassung der Anrechnungsüberhänge nach ihrer Verursachung ermöglicht eine zeitnahe 

Anrechnung ausländischer Steuern, soweit die laufende Steueranrechnung entweder aufgrund tempo-

rärer Abweichungen der nach in- und ausländischen Rechtsvorschriften ermittelten Bemessungsgrund-

lagen der ausländischen Gruppengesellschaft oder aufgrund einer Verlustsituation der inländischen 

Teilgruppe nicht möglich ist. Dauerhaft die fiktiven inländischen Steuern übersteigenden ausländi-

schen Steuern bleiben unberücksichtigt, da sie die Höhe der anrechenbaren Steuern nicht tangieren. 

Insoweit wird eine Hochschleusung der Auslandsgewinne auf das inländische Steuerniveau sicherge-

stellt. Dies gilt auch im Falle von schwankenden Ergebnisverläufen, da fiktive Auslandsverluste eine 

künftige Steueranrechnung mindern. 
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Soweit die grenzüberschreitende steuerliche Gruppe mehrere gebietsfremde Gruppenmitglieder um-

fasst, sind die jeweiligen Anrechnungsüberhänge wiederum anteilig nach dem Aufteilungsschlüssel zu 

erfassen und fortzuentwickeln. 

5.3.2.3.4.4 Schlussberechnung (Stufe 3) 

Bei Beendigung der grenzüberschreitenden Gruppenbesteuerung ist eine Schlussberechnung erforder-

lich, um eine dauerhafte doppelte Berücksichtigung der ausländischen Ergebnisse zu verhindern.  

Ohne entsprechende Schlussberechnung können „weiße“ Einkünfte entstehen, soweit Auslandsverlus-

te sowohl die steuerliche Bemessungsgrundlage des gebietsansässigen Gruppenträgers mindern als 

auch mit künftigen Auslandsgewinnen des gebietsfremden Gruppenmitglieds ausgeglichen werden 

können. Eine Doppelbesteuerung hingegen kann entstehen, soweit Auslandsgewinne die steuerliche 

Bemessungsgrundlage des gebietsansässigen Gruppenträgers erhöht haben, ohne dass die die höchst-

zulässige Steueranrechnung vorgenommen werden konnte. 

Im Rahmen der Schlussberechnung ist ein etwaiger Saldo des AÜV[I] mit dem Steuersatz des gebiets-

ansässigen Gruppenträgers zu dividieren und der daraus resultierende Wert als laufende Betriebsaus-

gabe des Gruppenträgers außerbilanziell zu kürzen (Erstattung = AÜV[I]/Steuersatz[I]). Denn in die-

ser Höhe wurden dem Gruppenträger fiktive Gewinne zugerechnet, ohne dass eine höchstzulässige 

Steueranrechnung vorgenommen werden konnte.  

Im Rahmen der Schlussberechnung ist ein etwaiger negativer Saldo des AÜV[F] mit dem Steuersatz 

des gebietsansässigen Gruppenträgers zu dividieren und der daraus resultierende Wert als laufende 

Betriebseinnahme des Gruppenträgers außerbilanziell hinzuzurechnen (Nachversteuerung = negativer 

AÜF[F]/Steuersatz[I]). Denn in dieser Höhe wurden dem Gruppenträger fiktive Verluste zugerechnet, 

die nach Beendigung der Gruppenbesteuerung auf Ebene des gebietsfremden Gruppenmitglieds zu 

verwerten sind. 

Von der Nachversteuerung ist ausnahmsweise abzusehen, soweit die ausländischen Verluste als finale 

Verluste zu qualifizieren sind und daher ein gemeinschaftsrechtliches Gebot zu einem Verlustimport 

besteht. Dabei ist die Höhe des Verlustimports zusätzlich auf die Höhe des Nachversteuerungsbetrags 

zu begrenzen. 

Die Schlussberechnung kehrt folglich die steuerliche grenzüberschreitende Gewinnzurechnung um, 

soweit die höchstzulässige Steueranrechnung nicht vorgenommen werden konnte. Ebenfalls wird eine 

steuerliche grenzüberschreitende Verlustzurechnung umgekehrt, soweit kein Import von finalen Aus-

landsverlusten vorzunehmen. 

Etwaige positive Salden des AÜV[A] und AÜV[F] gehen ersatzlos unter. In dieser profitiert der inlän-

dische Fiskus von einer dauerhaften Hochschleusung der Auslandsgewinne auf das inländische Steu-

erniveau. 

Übersicht 16: Schlussberechnung der grenzüberschreitenden Gruppenbesteuerung 

Erstattung  = AÜV[I]/Steuersatz[I] 

 außerbilanzielle Kürzung auf Ebene des gebietsansässigen Gruppenträgers 
 

Nachversteuerung = negativer AÜF[F]/Steuersatz[I]  

 außerbilanzielle Hinzurechnung auf Ebene des gebietsansässigen Gruppenträgers  

 keine Hinzurechnung, soweit Nachversteuerung auf finalen Auslandsverlust entfällt 
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5.3.2.3.4.5 Beispielsfall 

Beispiel 23 (GKM): Grenzüberschreitende Gruppenbesteuerung  

Sachverhalt: 

Der gebietsansässige Gruppenträger (GT) ist Alleingesellschafter der gebietsfremden Gruppengesellschaft (GG). Die Anschaffungskosten von GT aus der Beteiligung an GG 

betragen 100. Das Steuerbilanzkapital von GG beträgt zu Beginn der Gruppenbesteuerung 100 und entspricht dem Nennkapital.  

In der Gruppenphase erzielt GG einen Jahresüberschuss vor Steuern von 100, welcher sowohl dem zuzurechnenden Steuerbilanzergebnis als auch dem zu versteuernden Ein-

kommen nach Maßgabe in- und ausländischer Ermittlungsvorschriften entspricht. Das analoge Ergebnis von GT beträgt 0. 

GG soll ihren Gewinn nach Steuern thesaurieren. Anschließend soll die Gruppenbesteuerung beendet und die Beteiligung an GG veräußert werden.  

GT kann ein Einkommen- (Alt. 1) oder Körperschaftsteuersubjekt sein (Alt. 2), dessen Grenzsteuerbelastung entsprechend 45% bzw. 30% betragen soll. Die Grenzsteuerbelas-

tung der gebietsfremden GG soll 20% betragen. Die Steuerbelastung einer gebietsansässigen GG soll 30% betragen. 

Aus Vereinfachungsgründen sollen etwaige Verlustvorträge als erstattet gelten. 

Rechtsfolgen:  
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Die grenzüberschreitende Ergebniszurechnung (EZR) von der gebietsfremden GG an den gebietsansässigen GT beträgt 100 und entspricht der fiktiven steuerlichen Bemessungs-

grundlage einer gebietsansässigen GG (BMG[F]). Die zutreffende Steuerbelastung von GT beträgt vor Steueranrechnung 45 (Alt. 1) bzw. 30 (Alt. 2). 

Die Steueranrechnung ist begrenzt auf das Minimum aus der ausländischen Steuerbelastung von GG (St[A]), der fiktiven Steuerbelastung einer gebietsansässigen GG [St[F]) 

sowie der tatsächlichen Steuerbelastung von GT (St[I]) und beträgt 20 (= Min(20, 30, 45) in Alt. 1 bzw. = Min(20, 30, 30) in Alt. 2). 

Für GG ist ein Anrechnungsüberhangvortrag der fiktiven Steuern von 10 festzustellen und fortzuführen (AÜV[F]). Der AÜV[F] ist bei der Ermittlung der anrechenbaren Steuern 

in künftigen Perioden der Gruppenphase zu berücksichtigen. Dabei ist es irrelevant, ob die Differenz zwischen der ausländischen und fiktiven Steuerbelastung auf einer temporä-

ren sowie dauerhaften Abweichung zwischen den Ermittlungsmethoden - oder wie hier - auf Steuersatzdifferenzen beruht. 

Die Hochschleusung der Auslandsgewinne auf das inländische Steuerniveau beträgt 25 (Alt. 1) bzw. 10 (Alt. 2). Die Hochschleusung auf das inländische Steuerniveau korres-

pondiert mit einem steuerneutralen grenzüberschreitenden Gewinntransfer, so dass etwaige gemeinschaftsrechtlichen Risiken beseitigt werden. Der steuerneutrale Gewinntrans-

fer ist in Höhe des nach ausländischen Rechtsvorschriften ermittelten Steuerbilanzgewinns nach Abzug der ausländischen Steuern zulässig, um etwaige hochgeschleuste Aus-

landsgewinne nicht doppelt zu belasten.  

Im obigen Beispiel beträgt der Steuerbilanzgewinn der gebietsfremden GG 80 und wird zudem thesauriert. Demnach ist das positive GGK von GG erst im Zuge des Veräuße-

rungsvorgangs von dem handels- und steuerbilanziellen Gewinn von GT außerbilanziell zu kürzen. Das zu versteuernde VE von GT beträgt demnach 0 (= 80 - 80). Zu diesem 

Zeitpunkt geht ein positiver AÜV[F] ersatzlos unter, so dass die Hochschleusung der Auslandsgewinne auf das inländische Steuerniveau dauerhaften Charakter aufweist. 

Ohne grenzüberschreitende Gruppenbesteuerung könnte der inländische Fiskus ggf. den Gewinntransfer besteuern und somit Steuereinnehmen von 21,6 (= 80 * 60% * 45% in 

Alt. 1) bzw. 1,2 (= 80* 5% * 30% in Alt. 2) generieren. Allerdings könnte GT eine gemeinschaftswidrige Verletzung seiner Niederlassungsfreiheit geltend machen, weil er im 

inländischen Vergleichspaar einen steuerneutralen Gewinntransfer hätte vornehmen können. Der inländische Fiskus könnte wiederum nicht erfolgreich einwenden, dass ihm kein 

Besteuerungsrecht an den Auslandsgewinnen von GG zusteht. 

Resultat: 

Das Gruppenkonten-Modell resultiert in einer dauerhaften Hochschleusung von Auslandsgewinnen auf das inländische Steuerniveau unter Anrechnung der ausländischen Steu-

ern. Der inländische Fiskus profitiert auch nach erfolgtem steuerneutralen grenzüberschreitenden Gewinntransfer von dauerhaften Steuermehreinnahmen. Zudem werden Steu-

erausfallrisiken des inländischen Fiskus im Zusammenhang mit der gemeinschaftswidrigen Besteuerung des grenzüberschreitenden Gewinntransfers beseitigt. 

Die Anrechnungsüberhangsvorträge ermöglichen zudem insbesondere temporäre Abweichungen zwischen den in- und ausländischen Ermittlungsvorschriften zu berücksichtigen, 

so dass diese keine dauerhaften Steuermehrbelastungen der grenzüberschreitenden steuerlichen Gruppe bewirken. 
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Abwandlung 1: GT erzielt einen Verlust von 100 
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Abweichend zum Grundfall erzielt GT einen Verlust von 100, so dass die zutreffende Steuerbelastung der grenzüberschreitenden Gruppe 0 beträgt.  

Auch in diesem Fall profitiert der inländische Fiskus von der dauerhaften Hochschleusung der Auslandsgewinne auf das inländische Steuerniveau, weil die Steuerentlastung von 

GT ohne grenzüberschreitender Gruppenbesteuerung 45 (Alt. 1) bzw. 30 (Alt. 2) betragen würde. 

Für GG ist neben dem Anrechnungsüberhangvortrag der fiktiven Steuern auch ein Anrechnungsüberhangsvortrag der inländischen Steuern von 20 festzustellen und fortzuführen 

(AÜV[I]). Während der AÜV[F] bei der Ermittlung der anrechenbaren Steuern zu berücksichtigen ist, erhöht der AÜV[I] die anzurechnenden Steuern in künftigen Perioden der 

Gruppenbesteuerung. Auf diese Weise muss der inländische Fiskus - wie im vergleichbaren Inlandssachverhalt - keine Steuererstattungen im Verlustfall der GG leisten. Die 

Steuererstattung ist jedoch im künftigen Gewinnfall von GT nachzuholen, so dass keine dauerhaften Steuermehrbelastungen der grenzüberschreitenden steuerlichen Gruppe 

eintreten. 

Da GT im vorliegenden Sachverhalt keine Gewinne mehr erzielt, ist bei Beendigung der Gruppenbesteuerung auf Ebene von GT eine außerbilanzielle Kürzung (= Erstattung) 

i.H.v. 44,4 (Alt. 1) bzw. 66,7 (Alt. 2) vorzunehmen. Die Erstattung korrespondiert mit dem Endbestand des AÜV[I] dividiert durch den inländischen Steuersatz von GT (= 20/45% 

in Alt. 1 bzw. 20/30% in Alt. 2). Auf diese Weise werden dauerhafte Doppelbelastungen i.S.d. Besteuerung der Gewinne im In- und Ausland vermieden.  

Resultat: 

Das Gruppenkonten-Modell ermöglicht eine zutreffende Steueranrechnung auch dann, wenn der gebietsansässige Konzernkreis einen Verlust erzielt. Mögliche Doppelbesteue-

rungen können im Rahmen der Schlussberechnung beseitigt werden. 
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Abwandlung 2: Der Steuersatz der gebietsfremden GG beträgt 40% 
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Abweichend vom Grundfall beträgt die ausländische Steuerbelastung von GG 40 und übersteigt damit die fiktive Steuerbelastung einer gebietsansässigen GG von 30. 

Die laufende Steueranrechnung ist folglich durch die fiktive Steuerbelastung begrenzt (= Min(40, 30, 45) in Alt. 1 bzw. = Min(40, 30, 30) in Alt. 2). 

Für GG ist ein Anrechnungsüberhangvortrag der ausländischen Steuern von 10 festzustellen und fortzuführen (AÜV[A]). Der AÜV[A] ist bei der Ermittlung der anrechenbaren 

Steuern in künftigen Perioden der Gruppenphase zu berücksichtigen. Dabei ist es irrelevant, ob die Differenz zwischen der ausländischen und fiktiven Steuerbelastung auf einer 

temporären sowie dauerhaften Abweichung zwischen den Ermittlungsmethoden - oder wie hier - auf Steuersatzdifferenzen beruht. 

Die Hochschleusung der Auslandsgewinne auf das inländische Steuerniveau beträgt 15 (Alt. 1) bzw. 0 (Alt. 2). Die Hochschleusung auf das inländische Steuerniveau korrespon-

diert mit einem steuerneutralen grenzüberschreitenden Gewinntransfer, so dass etwaige gemeinschaftsrechtlichen Risiken beseitigt werden. Der steuerneutrale Gewinntransfer 

ist in Höhe des nach ausländischen Rechtsvorschriften ermittelten Steuerbilanzgewinns nach Abzug der ausländischen Steuern zulässig, um etwaige hochgeschleuste Auslands-

gewinne nicht doppelt zu belasten.  

Im obigen Beispiel beträgt der Steuerbilanzgewinn der gebietsfremden GG 60 und wird zudem thesauriert. Demnach ist das positive GGK von GG erst im Zuge des Veräuße-

rungsvorgangs von dem handels- und steuerbilanziellen Gewinn von GT außerbilanziell zu kürzen. Das zu versteuernde VE von GT beträgt demnach 0 (= 60 - 60). Zu diesem 

Zeitpunkt geht ein positiver AÜV[A] ersatzlos unter. Dementsprechend wird die Anrechnung der ausländischen Steuerbelastung dauerhaft auf das inländische Steuerniveau be-

grenzt. 

Ohne grenzüberschreitende Gruppenbesteuerung könnte der inländische Fiskus ggf. den Gewinntransfer besteuern und somit Steuereinnehmen von 16,2 (= 60 * 60% * 45% in 

Alt. 1) bzw. 0,9 (= 60* 5% * 30% in Alt. 2) generieren. Allerdings könnte GT eine gemeinschaftswidrige Verletzung seiner Niederlassungsfreiheit geltend machen, weil er im 
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inländischen Vergleichspaar einen steuerneutralen Gewinntransfer hätte vornehmen können. Der inländische Fiskus könnte wiederum nicht erfolgreich einwenden, dass ihm kein 

Besteuerungsrecht an den Auslandsgewinnen zusteht. 

Resultat: 

Das Gruppenkonten-Modell vermeidet die Anrechnung von höheren ausländischen Steuerbelastungen. 

Abwandlung 3: GG erzielt einen Verlust von 100 (kein finaler Auslandsverlust) 
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Abweichend vom Grundfall ist ein laufender Verlustimport von 100 auf Ebene von GT zu erfassen, was mit einer Steuerentlastung von 45 (Alt. 1) bzw. 30 (Alt. 2) einhergeht. 

Im Rahmen der Steueranrechnung resultiert die negative fiktive Steuerbelastung in einem negativen Anrechnungsüberhangsvortrag der fiktiven Steuern (AÜV[F]). Eine künftige 

Steueranrechnung auf Ebene von GT wäre erst nach Ausgleich des negativen AÜV[F] wieder möglich. 

Da GG im vorliegenden Sachverhalt keine Gewinne mehr erzielt, ist bei Beendigung der Gruppenbesteuerung auf Ebene von GT eine außerbilanzielle Hinzurechnung (= Nach-

versteuerung) i.H.v. 66,7 (Alt. 1) bzw. 100 (Alt. 2) vorzunehmen. Die Nachversteuerung korrespondiert mit dem negativen Endbestand des AÜV[F] dividiert durch den inländi-

schen Steuersatz von GT (= 20/45% in Alt. 1 bzw. 20/30% in Alt. 2). Auf diese Weise werden „weiße“ Einkünfte i.S.d. Berücksichtigung der Verluste im In- und Ausland vermie-

den.  

Im Ergebnis resultiert im Verhältnis zu einkommensteuerpflichtigen Gruppenträgern eine zutreffende Steuerentlastung von 15 (Alt. 1). Im Gegenzug ist der handels- und steuerbi-

lanzielle Veräußerungsverlust von 80 (= Gruppenverlust von GG zzgl. Steuererstattung) durch eine außerbilanzielle Hinzurechnung des negativen GGK von GG zu neutralisie-

ren. 
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Im Verhältnis zu körperschaftsteuerpflichtigen Gruppenträgern ist keine Steuerentlastung festzustellen. 

Resultat: 

Das Gruppenkonten-Modell resultiert auch im Verlustfall in einer zutreffenden Steuerbelastung der grenzüberschreitenden Gruppenbesteuerung. Mögliche „weiße“ Einkünfte 

werden im Rahmen der Nachversteuerung beseitigt. 

Abwandlung 4: GG erzielt einen Verlust von 100, welcher als finaler Auslandsverlust zu qualifizieren ist 
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Soweit der Auslandsverlust von GG als finaler Verlust zu qualifizieren sein sollte, ist von der Nachversteuerung Abstand zu nehmen, soweit die Nachversteuerung mit dem im 

Ausland untergehenden Verlust korrespondiert.  

Somit ist die Nachversteuerung um 44,5 (Alt. 1 = 20/45%)  bzw. 67,7 (Alt. 2 = 20/30%) zu mindern. Zu beachten ist, dass der Import der finalen Auslandsverluste auf den Nach-

versteuerungsbetrag begrenzt ist. 

Resultat: 

Das Gruppenkonten-Modell vermag den Import von finalen Auslandsverlusten auf das notwendige Minimum zu begrenzen. 
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5.3.2.3.5 Grenzüberschreitende Zinsschrankenregelung 

Die Erfassung und Hochschleusung von Auslandsergebnissen nach Maßgabe der inländischen Ermitt-

lungsvorschriften verhindert die Ausnutzung des Steuersatzgefälles im Rahmen von gruppeninternen 

grenzüberschreitenden Finanzierungen. Daher kann die Zinsschrankenregelung einheitlich auf das 

grenzüberschreitende Gruppeneinkommen angewendet werden, ohne steuerliche Mehr- oder Minder-

belastungen auszulösen. 

Sollte der gebietsansässige Gruppenträger ein Darlehen von einer im Niedrigsteuerland ansässigen 

Gruppengesellschaft erhalten, werden die (erhöhten) Auslandsgewinne auf das inländische Steuerni-

veau hochgeschleust, so dass die gruppeninternen Zinsaufwendungen nicht zusätzlich außerbilanziell 

hinzuzurechnen sondern mit den gruppeninternen Zinserträgen zu saldieren sind. Mangels einer Steu-

erumgehungsgefahr bedarf es in diesem Fall folglich keiner steuerlichen Sanktion der gruppeninternen 

Finanzierung. 

Sollte der gebietsansässige Gruppenträger ein Darlehen von einer im Hochsteuerland ansässigen 

Gruppengesellschaft erhalten, wird die geringere steuerliche grenzüberschreitende Ergebniszurech-

nung durch einen höheren Inlandsgewinn kompensiert. Auch hier bedarf es keiner Sanktion der grup-

peninternen Zinsaufwendungen, da die Steueranrechnung das inländische Steuerniveau nicht über-

schreiten kann. 

Sollte die Rechtsfolgen der Zinsschrankenregelung erst durch die grenzüberschreitende Gruppenbe-

steuerung ausgelöst werden, ist auf Ebene des gebietsansässigen Gruppenträgers ein Zinsvortrag zu 

erfassen. Die Anwendung der Zinsschrankenregelung kann dabei sowohl auf kumulierten gruppenex-

ternen Zinsaufwendungen als auch auf negativen EBITDA-Beiträgen resultieren. Da die Zinsauswen-

dungen sowie Gruppenverluste der gebietsfremden Gruppengesellschaft die inländische Besteuerung 

mindern, ist die Erfassung eines Zinsvortrags sachgerecht. 

Sollte die grenzüberschreitende Gruppenbesteuerung die Anwendung der Zinsschrankenregelung ver-

hindern, besteht keine Gefahr der missbräuchlichen Steuerumgehung, da die Auslandsergebnisse der 

inländischen Besteuerung unterliegen. Daher hat eine außerbilanzielle Hinzurechnung von Zinsauf-

wendungen auf Ebene des gebietsansässigen Gruppenträgers zu unterbleiben hat. 

Es kann also festgehalten werden, dass die grenzüberschreitende Anwendung der Zinsschrankenrege-

lung im Rahmen des grenzüberschreitenden Gruppenkonten-Modells keine Gefahr der Steuerumge-

hung begründet, da das gesamte grenzüberschreitende Gruppeneinkommen der inländischen Steuerbe-

lastung unterliegt. Mangels missbräuchlicher Gestaltungen ist die grenzüberschreitende Anwendung 

der Zinsschrankenregelung vielmehr folgerichtig, da auf diese Weise (temporäre) doppelte Belastun-

gen von gruppeninternen Finanzierungen sachgerecht auf ein Minimum reduziert werden können.  

Des Weiteren wird ein verbleibendes Restrisiko einer gemeinschaftswidrigen Diskriminierung im 

Hinblick auf die Zinsschrankenregelung eliminiert. Denn die national beschränkte gruppenweite An-

wendung der Zinsschrankenregelung stellt eine Steuervergünstigung dar, soweit sie die Entstehung 

von auf gruppeninternen Darlehen beruhenden Zinsvorträgen verhindert. Sollte diese gruppeninterne 

Vergünstigung im Verhältnis zu gebietsfremden Gruppengesellschaften nicht gewährt werden, wäre 

eine gemeinschaftsrechtliche Diskriminierung der Niederlassungsfreiheit festzustellen, soweit etwaige 

auf gruppeninternen Darlehen beruhende Zinsvorträge final untergingen. 

Insoweit trägt die steueraufkommensneutrale grenzüberschreitende Anwendung der Zinsschrankenre-

gelung sowohl zu einer Steigerung der Standortattraktivität als auch zu einer Vermeidung gemein-

schaftsrechtwidriger Diskriminierungen bei. 
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5.3.2.3.6 Einkommensteuerpflichtige Gruppenträger und gruppenexterne Min-

derheitsgesellschafter 

Die Sondervorschrift des nationalen Gruppenkonten-Modells ist analog im Hinblick auf gebietsfremde 

gruppenexterne Minderheitsgesellschafter anzuwenden. Daher hat eine vollständige steuerliche grenz-

überschreitende Ergebniszurechnung zu erfolgen. Die auf gruppenexterne gebietsfremde Minderheits-

gesellschafter entfallenden Beteiligungserfolge sind weiterhin durch eine spiegelverkehrte außerbilan-

zielle Korrektur der Beteiligungserfolge auf Ebene des gebietsansässigen einkommensteuerpflichtigen 

Gruppenträgers zu neutralisieren. 

5.3.3 Vergleich mit Organschaftsregelungen 

Soweit das Erfordernis zum Abschluss und Durchführung eines grenzüberschreitenden Gewinnabfüh-

rungsvertrags als verdeckte Diskriminierung zu qualifizieren sein sollte, wären die national gewährten 

Vergünstigungen des Organschafts-Modells auch im Verhältnis zu gebietsfremden „Organgesellschaf-

ten“ zu gewähren, soweit deren Verwehrung mit dauerhaften Steuermehrbelastungen einhergeht. 

Im Wege einer normerhaltenden Reduktion, wären grenzüberschreitende Einlagen als Verlustaus-

gleichszahlungen und grenzüberschreitende Gewinnausschüttungen als Gewinnabführungen anzuer-

kennen. Gegebenenfalls hätte das Erfordernis zum Ergebnistransfer vollständig zu entfallen. 

Somit wären finale Auslandsverluste zu importieren, während etwaige Gewinnausschüttungen steuer-

neutral zu erfassen wären, soweit die gebietsfremde „Organschaft“ aus der Gruppenbesteuerung aus-

scheidet. Dabei ist ungewiss, ob der auf Einlagen beruhende Beteiligungsverlust für steuerliche Zwe-

cke eliminiert werden könnte. Ebenfalls wären „Ausgleichszahlungen“ an gebietsfremde Minderheits-

gesellschafter als reguläre Betriebsausgabe des gebietsansässigen Organträgers steuermindernd zu 

berücksichtigen. Da dem inländischen Fiskus keine Besteuerungsrechte an den Auslandsgewinnen 

zustehen, sind die damit einhergehenden Steuerausfälle sowie „weiße“ Einkünfte von dauerhafter Na-

tur. Nicht zuletzt könnte der Verlustimport nicht gemeinschaftskonform auf die erste Beteiligungsstufe 

begrenzt werden, da im inländischen Vergleichspaar auch mittelbare „Umklammerungs-„ bzw. „Ba-

nanenorganschaften“ zulässig sind. 

Die echte grenzüberschreitende Gruppenbesteuerung des Gruppenkonten-Modells vermag die drohen-

den dauerhaften Steuerausfälle zu neutralisieren. So bewirkt die Hochschleusung der Auslandsgewin-

ne auf das inländische Steuerniveau eine dauerhafte Gegenfinanzierung, wobei „weiße“ Einkünfte im 

Verhältnis zu einkommensteuerpflichtigen Gruppenträgern nicht entstehen können.  

Selbst wenn die grenzüberschreitende Gruppenbesteuerung ausschließlich mit Verlustgesellschaften 

begründet werden sollte, resultiert das Gruppenkonten-Modell in geringeren Steuerausfällen. So wer-

den etwaige gruppeninterne grenzüberschreitende Beteiligungsaufwendungen auf dem negativen 

Gruppengewinnkonto erfasst und zutreffend eliminiert. Des Weiteren mindern die an gruppenexterne 

Minderheitsgesellschafter erfolgten Gewinnausschüttungen nicht die steuerliche Gewinnzurechnung 

an den gebietsansässigen Gruppenträger. Zudem begünstigen die zugerechneten Auslandsverluste die 

Anwendung der Zinsschrankenregelung. Nicht zuletzt ermöglicht der grenzüberschreitende Gruppen-

antrag eine persönliche, sachliche und zeitliche Begrenzung des Verlustimports. 

Insoweit vermag die grenzüberschreitende Gruppenbesteuerung die Steuerausfallrisiken des inländi-

schen Fiskus zu begrenzen. Zudem ist sie mit einer „Chance“ auf Steuermehreinnahmen verbunden. 

Darüber hinaus erhöht die grenzüberschreitende Gruppenbesteuerung die Standortattraktivität, was in 

Steuermehreinnahmen des deutschen Fiskus resultieren kann. 
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5.4 Zwischenfazit 

Das Gruppenkonten-Modell setzt die an die Reform der Organschaft aufgestellten Anforderungen 

vollständig um. 

So stellt das Gruppenkonten-Modell ein modernes Gruppenbesteuerungs-Modell dar. Neben einer 

dauerhaften und vollständigen Ergebniszurechnung werden auch einkommensteuerpflichtige Gruppen-

träger in die Gruppenbesteuerung eingebunden, ohne dass ein unterbliebener Ergebnistransfer für 

steuerliche Zwecke sanktioniert wird. Dabei ist das Gruppenkonten-Modell nicht nur rechtsformneut-

ral sondern auch unternehmensformneutral ausgestaltet. Darüber hinaus ermöglicht das Gruppenkon-

ten-Modell eine grenzüberschreitende Gruppenbesteuerung. 

Das Attribut der Steueraufkommensneutralität wird im Hinblick auf den nationalen Gruppenkreis 

eingehalten. Im Gruppenkonten-Modell entfällt die (unzutreffende) Steuerstundung im Hinblick auf 

handelsrechtliche Mehrausschüttungen. Hingegen sind die aus der Vorgruppenphase stammenden 

Mehrausschüttungen mit den aus der Gruppenphase stammenden Minderausschüttungen (zutreffender 

Weise) zu saldieren, was mit einer temporären Steuerminderbelastung im Verhältnis zur Organschaft 

einhergeht. Ebenfalls entfallen die Regelungen des § 16 KStG, so dass die steuerliche Ergebniszu-

rechnung an den Gruppenträger auch bei Beteiligung von Minderheitsgesellschaftern (zutreffender 

Weise) vollständig erfolgen kann. Die vollständige Gewinnzurechnung kann im Verhältnis zu den 

organschaftlichen Vorschriften in einer temporären Steuerminderbelastung resultieren, soweit der 

Gruppenträger über hinreichende Verlustvorträge verfügt. Im Hinblick auf die gemeinschaftsrechtli-

chen Vorgaben, bewirkt die grenzüberschreitende Gruppenbesteuerung eine Minimierung von drohen-

den Steuerausfällen. Zudem eröffnet die grenzüberschreitende Gruppenbesteuerung die eine Perspek-

tive für dauerhafte Steuermehreinnahmen des deutschen Fiskus. 

Zudem resultiert das Gruppenkonten-Modell unabhängig von dem verwirklichten Sachverhalt stets in 

sachgerechten Ergebnissen. Demnach wird eine Rechtssicherheit geschaffen, ohne Gestaltungsspiel-

räume zur Steuerumgehung zu eröffnen. 

So kann die steuerliche Ergebniszurechnung an den Gruppenträger unter Beachtung der wirtschaftli-

chen Verlustverantwortung vollständig und dauerhaft erfolgen. Dabei werden Vermögensverschiebun-

gen im Verhältnis zu Minderheitsgesellschaftern sowie etwaige Steuermehr- und Steuerminderbelas-

tungen im Verhältnis zu einkommensteuerpflichtigen Gruppenträgern vermieden. Zudem verursachen 

gruppeninterne Minderheitsgesellschafter keine Steuermehrbelastung der steuerlichen Gruppe. Eben-

falls wird das Gruppen- und Außergruppenergebnis stringent voneinander getrennt, was eine zutref-

fende Herstellung der Ausschüttungsbelastung ermöglicht. Dabei wird die unterjährige steuerneutrale 

Vornahme und Weiterleitung von Gewinnausschüttungen steuerneutral ermöglicht und ein negativer 

Investitionsanreiz beseitigt. Dabei ist das Gruppenkonten-Modell mit fakultativ abgeschlossenen und 

durchgeführten Gewinnabführungsverträgen vereinbar. Nicht zuletzt werden die auf Gruppenergebnis-

sen beruhenden gruppeninternen Beteiligungserfolge auch nach Beendigung der Gruppenbesteuerung 

zutreffender Weise für steuerliche Zwecke eliminiert. Dies gilt auch im Hinblick auf etwaige auf 

Gruppenergebnissen beruhende Teilwertanpassungen und Anschaffungskosten der Beteiligung an 

Gruppenmitgliedern. Nicht zuletzt resultieren auch mehrstufige sowie ausnahmsweise zulässige mit-

telbare Gruppen in zutreffenden Steuerbelastungen und zwar unabhängig davon, ob etwaige auf Grup-

penergebnissen beruhende Beteiligungserfolge innerhalb oder außerhalb der Gruppenbesteuerung 

realisiert werden. 

Die rein nationale Ausgestaltung des Gruppenkonten-Modells vermag die mit den gemeinschafts-

rechtlichen Vorgaben einhergehenden Steuerausfälle gemeinschaftskonform auf das erforderliche 
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Minimum zu reduzieren. Die grenzüberschreitende Ausgestaltung des Gruppenkonten-Modells besei-

tigt bestehende gemeinschaftswidrige Diskriminierungen, wobei die Steuerausfälle zusätzlich reduziert 

werden können. Nicht zuletzt bietet die Hochschleusung der Auslandsgewinne auf das inländische 

Steuerniveau eine dauerhafte Gegenfinanzierung, wobei „weißen“ Einkünfte im Verhältnis zu ein-

kommensteuerpflichtigen Gruppenträgern nicht mehr entstehen können. 

Die Akzeptanz der Wirtschaft zum Gruppenkonten-Modell dürfte vergleichsweise hoch ausfallen. So 

kann der Gewinnabführungsvertrag fakultativ fortgeführt und neu abgeschlossen werden, ohne dass 

bestehende Unternehmensverträge und vereinbarte Ausgleichszahlungen gekündigt werden müssen. 

Dabei entfällt das Risiko der Nichtanerkennung der Organschaft aufgrund des falsch durchgeführten 

Gewinnabführungsvertrags. Daneben kann die steuerliche Gruppe auch ohne Gewinnabführungsver-

träge abgeschlossen werden. Zudem wird eine Rechtssicherheit für grenzüberschreitend tätige Kon-

zerne geschaffen. Hierbei kann der Konzern frei wählen, ob er eine grenzüberschreitende Gruppenbe-

steuerung eingeht oder auf etwaige national gewährte Steuervergünstigungen im Verhältnis zu gebiets-

fremden Gruppenmitgliedern verzichtet. Der Preis für die Begründung einer grenzüberschreitenden 

Gruppenbesteuerung stellt die Hochschleusung der Auslandsergebnisse auf das inländische Steuerni-

veau dar. 

In der Gesamtbetrachtung erscheint das Gruppenkonten-Modell daher geeignet, um die bestehende 

Organschaft zu reformieren. 
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6 Fazit 

Die Analyse des Einkommenszurechnungs-, IFSt- sowie Gruppenbeitrags-Modells hat einen umfas-

senden Konkretisierungs- und Nachbesserungsbedarf aufgezeigt. Die systemimmanenten Mechanis-

men der Reformvorschläge können insbesondere in mehrstufigen sowie mittelbaren Gruppenstruktu-

ren sowie bei Beteiligung von einkommensteuerpflichtigen Gruppenträgern und Minderheitsgesell-

schaftern in unzutreffenden Steuerbelastungen sowie gestalterischer Steuerumgehung resultieren. 

Ebenfalls werden die gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben nicht zielgerichtet umgesetzt, so dass erheb-

liche Steuerausfallrisiken drohen. 

Die Vorschriften des Gruppenkonten-Modells resultieren in zutreffenden Lösungen für die im Rahmen 

der Analyse der übrigen Reformvorschläge offenbarten Problemstellungen. Insoweit zeichnet sich das 

Gruppenkonten-Modell durch ein hohes Maß an Rechtssicherheit aus. Zudem erfüllt es die Anforde-

rungen an ein modernes und steueraufkommensneutrales Gruppenbesteuerungs-Modell. Darüber hin-

aus ermöglicht das Gruppenkonten-Modell eine möglichst steueraufkommensneutrale vollumfängliche 

Umsetzung der gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben. 

Das Gruppenkonten-Modell kann insoweit einen Beitrag zur „großen“ Organschaftsreform und somit 

der Einführung einer modernen und steueraufkommensneutralen Gruppenbesteuerung leisten. 
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